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43. Verordnung: Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 1993 — EMVV 1993
[EWR/Anh. II: 389 L 0336]

44. Verordnung: Niederspannungsgeräteverordnung 1993 — NspGV 1993
[EWR/Anh. H: 373 L 0023]

45. Verordnung: Elektro-Ex-Verordnung 1993 — ElExV 1993
[EWR/Anh. II: 376 L 0117, 379 L 0196]

46. Verordnung: Elektromedizingeräteverordnung 1993 — ElMedV 1993
[EWR/Anh. II: 384 L 0539]

47. Verordnung: Elektrotechnikverordnung 1993 — ETV 1993

43. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten und des Bun-
desministers für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr über elektromagnetische Verträglich-
keit (Elektromagnetische Verträglichkeitsver-

ordnung 1993 — EMVV 1993)

Auf Grund des § 3 Abs. 4 und 6, des § 7 Abs. l, 5
und 6 und des § 10 Abs. 2 des Elektrotechnikgeset-
zes 1992 — ETG 1992, BGBl. Nr. 106/1993, wird
vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten und auf Grund des § 8 Abs. 2 des
Fernmeldegesetzes, BGBl. Nr. 170/1949, zuletzt
geändert mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 25/1993,
wird vom Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr verordnet:

Begriffsbestimmungen
§ 1. Im Sinne dieser Verordnung gelten folgende

Definitionen:
1. Geräte: alle elektrischen und elektronischen

Apparate, Betriebsmittel, Anlagen und Sy-
steme, die elektrische und/oder elektronische
Bauteile enthalten.

2. Elektromagnetische Störung: jede elektroma-
gnetische Erscheinung, die die Funktion eines
Apparates, eines Betriebsmittels, einer An-
lage oder eines Systems beeinträchtigen
könnte. Eine elektromagnetische Störung
kann elektromagnetisches Rauschen, ein uner-
wünschtes Signal oder eine Veränderung des
Ausbreitungsmediums selbst sein.

3. Störfestigkeit: die Fähigkeit eines Apparates,
eines Betriebsmittels, einer Anlage oder eines
Systems, während einer elektromagnetischen
Störung ohne Funktionsbeeinträchtigung zu
arbeiten.
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4. Elektromagnetische Verträglichkeit: die Fä-
higkeit eines Apparates, eines Betriebsmittels,
einer Anlage oder eines Systems, in der
elektromagnetischen Umwelt zufriedenstel-
lend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektroma-
gnetische Störungen zu verursachen, welche
die Funktion aller in dieser Umwelt vorhande-
nen Apparate, Betriebsmittel, Anlagen oder
Systeme in unannehmbarem Ausmaß beein-
trächtigen würden.

5. Zuständige Stelle: eine Stelle, die den
Kriterien von Anhang II entspricht und als
solche anerkannt ist.

6. Gemeldete Stelle: eine zuständige Stelle, die
nach Artikel 10 Abs. 6 der Richtlinie
89/336/EWG (§ 2 Abs. 1) gemeldet ist. Bei
österreichischen Stellen solche, die nach § 8
Abs. 4 gemeldet sind.

7. EG-Baumusterbescheinigung: das Dokument,
in dem eine gemeldete Stelle bescheinigt, daß
der geprüfte Gerätetyp den einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 89/336/EWG
(§ 2 Abs. 1) und somit auch den einschlägigen
Bestimmungen dieser Verordnung entspricht.

Zweck und Gegenstand

§ 2. (1) Zweck dieser Verordnung ist die
Umsetzung der Richtlinie des Rates der Europäi-
schen Gemeinschaften vom 3. Mai 1989 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die elektromagnetische Verträglichkeit
(89/336/EWG), geändert durch die Richtlinie des
Rates vom 29. April 1991 (91/236/EWG) und die
Richtlinie des Rates vom 28. April 1992
(92/31/EWG), in österreichisches Recht.
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(2) Diese Verordnung gilt für Geräte, die
elektromagnetische Störungen verursachen können
oder deren Betrieb durch diese Störungen beein-
trächtigt werden kann. Sie legt die Schutzanforde-
rungen auf diesem Gebiet sowie die entsprechenden
Kontrollmaßnahmen fest.

(3) Werden die in dieser Verordnung festgelegten
Schutzanforderungen für bestimmte Geräte durch
andere Gesetze oder Verordnungen, die auf
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften beru-
hen, geregelt, so gilt diese Verordnung für diese
Geräte nicht bzw. verliert mit dem Inkrafttreten
dieser anderen Gesetze oder Verordnungen ihre
entsprechende Gültigkeit.

(4) Amateurfunkstellen sind vom Anwendungsbe-
reich dieser Verordnung ausgeschlossen, es sei
denn, diese Funkanlagen sind im Handel erhältlich.

Zulässige Geräte

§ 3. Die in § 2 bezeichneten Geräte erfüllen die
Anforderungen des § 3 Abs. l und 2 ETG 1992
hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglich-
keit nur dann, wenn sie bei einwandfreier
Errichtung und Wartung sowie bestimmungsgemä-
ßem Betrieb den Anforderungen der Richtlinie
89/336/EWG in der in § 2 Abs. l genannten
Fassung und damit den Anforderungen dieser
Verordnung entsprechen.

Schutzanforderungen

§ 4. Die in § 2 bezeichneten Geräte müssen so
hergestellt werden, daß

a) die Erzeugung elektromagnetischer Störun-
gen soweit begrenzt wird, daß ein bestim-
mungsgemäßer Betrieb von Fernmeldeanla-
gen sowie sonstiger Geräte möglich ist und

b) die Geräte eine angemessene Störfestigkeit
aufweisen.

Die wesentlichen Schutzanforderungen gemäß
Anhang III sind maßgeblich.

Sondermaßnahmen

§ 5. (1) Ungeachtet der Bestimmungen dieser
Verordnung können die Behörden (§ 13 ETG 1992
bzw. §§ 10 oder 14 a Fernmeldegesetz) in ihrem
jeweiligen Wirkungsbereich durch Bescheid fol-
gende Sondermaßnahmen anordnen:

a) Maßnahmen zur Inbetriebnahme und zur
, Verwendung eines Gerätes, die an einem

speziellen Ort getroffen werden, um ein
bestehendes oder voraussehbares Problem im
Zusammenhang mit der elektromagnetischen
Verträglichkeit zu überwinden;

b) Maßnahmen zur Errichtung eines Gerätes,
die getroffen werden, um öffentliche Fern-

meldenetze oder zu Sicherheitszwecken ver-
wendete Empfangs- oder Sendestationen zu
schützen.

(2) Die Behörden unterrichten im Wege des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen-
heiten die EFTA-Überwachungsbehörde, den Stän-
digen Ausschuß . der EFTA sowie die übrigen
Mitgliedstaaten der EFTA über die gemäß Abs. l
getroffenen Sondermaßnahmen.

Konformitätsvermutung

§ 6. (1) Von der Einhaltung der in § 4
bezeichneten wesentlichen Schutzanforderungen ist
bei Geräten auszugehen, die Übereinstimmen

a) mit den einschlägigen österreichischen Be-
stimmungen für die Elektrotechnik, in die die
harmonisierten Normen umgesetzt worden
sind, deren Fundstellen im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht
wurden; *)

b) mit den einschlägigen nationalen Normen
gemäß Abs. 2, falls in den von diesen Normen
abgedeckten Bereichen keine harmonisierten
Normen bestehen.

(2) Nationale Normen von Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraumes können nach dem
in Artikel 7 Abs. 2 und Artikel 8 Abs. 2 der
Richtlinie 89/336/EWG (§ 2 Abs. 1) festgelegten
Verfahren, für die Mitgliedstaaten der EFTA
modifiziert durch den EWR-Vertrag, ebenfalls
anerkannt werden, mit der Wirkung, daß bei
Geräten, die mit ihnen übereinstimmen, ebenfalls
von der Einhaltung der Schutzanforderungen nach
§ 4 ausgegangen werden kann. Die Fundstellen
dieser Normen sind im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht. *)

(3) Geräte, bei denen der Hersteller die in Abs. l
genannten Normen nicht oder nur teilweise
angewandt hat, oder für die keine Normen
vorhanden sind, werden als den in § 4 bezeichneten
Schutzanforderungen entsprechend betrachtet,
wenn ihre Übereinstimmung mit diesen Schutzan-
forderungen durch die in § 8 Abs. 2 genannte
Bescheinigung bestätigt wird.

Schutzklausel

§ 7. (1) Stellt die Behörde (§ 13 ETG 1992 bzw.
§§ 10 oder 14 a Fernmeldegesetz) fest, daß ein mit
einer der in § 8 genannten Bescheinigungen
versehenes Gerät den in § 4 bezeichneten Schutzan-
forderungen nicht entspricht, so ergreift sie alle ihr
zu Gebote stehenden zweckdienlichen Maßnah-
men, um das Inverkehrbringen des betreffenden

*) Diese Fundstellen werden bis zum Inkrafttreten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftraum
gemäß § 3 Abs. 4 ETG 1992 in Anhang IV kundgemacht.
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Gerätes rückgängig zu machen oder zu verbieten
oder seinen freien Verkehr einzuschränken.

(2) Die Behörden teilen ihre nach Abs. l
getroffenen Maßnahmen unverzüglich der EFTA-
Überwachungsbehörde und dem Ständigen Aus-
schuß der EFTA im Wege des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Angelegenheiten mit und geben
die Gründe für ihre Entscheidung an, insbesondere
ob die Nichtübereinstimmung zurückzuführen ist

a) auf die Nichterfüllung der in § 4 genannten
Schutzanforderungen, falls das Gerät nicht
den in § 6 Abs. l genannten Nonnen
entspricht;

b) auf eine mangelhafte Anwendung der in § 6
Abs. l genannten Nonnen;

c) auf einen Mangel der in § 6 Abs. l genannten
Normen selbst.

(3) Stellt die Behörde fest, daß ein nicht
übereinstimmendes Gerät mit einer Bescheinigung
nach § 8 versehen ist, so ergreift sie gegen den
Aussteller dieser Bescheinigung die entsprechenden
Maßnahmen und unterrichtet hievon im Wege des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen-
heiten die EFTA-Überwachungsbehörde, den Stän-
digen Ausschuß der EFTA und die übrigen
Mitgliedstaaten der EFTA.

Konformitätsnachweise

§ 8. (1) Bei Geräten, bei denen der Hersteller die
in § 6 Abs. l genannten Nonnen angewandt hat,
wird die Übereinstimmung der Geräte mit den
Vorschriften dieser Richtlinie durch eine vom
Hersteller oder von seinem in einem der Mitglied-
staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes nie-
dergelassenen Bevollmächtigten ausgestellte EG-
Konformitätserklärung bescheinigt. Diese Erklä-
rung muß für die zuständige Behörde (§ 13
ETG 1992 bzw. §§ 10 oder 14 a Fernmeldegesetz)
während eines Zeitraumes von zehn Jahren nach
Inverkehrbringen der Geräte zur Verfügung gehal-
ten werden. Der Hersteller oder sein in einem der
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes niedergelassener Bevollmächtigter hat ferner
das EG-Konformitätszeichen auf dem Gerät oder
— wenn dies nicht möglich ist — auf der
Verpackung, der Bedienungsanleitung oder dem
Garantieschein anzubringen. Sind weder der
Hersteller noch sein Bevollmächtigter in einem der
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes niedergelassen, so gilt die genannte Verpflich-
tung, die EG-Konformitätserklärung verfügbar zu
halten, für denjenigen, der das Gerät im Europäi-
schen Wirtschaftsraum in Verkehr bringt. Die
Bestimmungen über die EG-Konformitätserklärung
und das EG-Konformitätszeichen sind in Anhang I
enthalten.

(2) Bei Geräten, bei denen der Hersteller die in
§ 6 Abs. l genannten Normen nicht oder nur

teilweise angewandt hat oder für die keine Normen
vorhanden sind, hat der Hersteller oder sein in
einem der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes niedergelassener Bevollmächtigter
für die zuständigen Behörden (§ 13 ETG 1992 bzw.
§§ 10 oder 14 a Femmeldegesetz) vom Inverkehr-
bringen an eine technische Dokumentation zur
Verfügung zu halten. Darin wird das Gerät
beschrieben und die Maßnahmen zur Gewährlei-
stung der Übereinstimmung des Gerätes mit den in
§ 4 genannten wesentlichen Schutzanforderungen
dargelegt; ferner umfaßt diese Dokumentation

• einen technischen Bericht oder eine Bescheinigung,
die von einer zuständigen Stelle (§ 1 Z 5)
ausgefertigt worden sein müssen. Die Dokumenta-
tion muß für die zuständigen Behörden während
eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Inverkehr-
bringen der Geräte zur Verfügung gehalten werden.
Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtig-
ter in einem der Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes niedergelassen, so gilt die
genannte Verpflichtung, die technische Dokumen-
tation verfügbar zu halten, für denjenigen, der das
Gerät im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr
bringt. Die Übereinstimmung der Geräte mit dem in
der technischen Dokumentation beschriebenen
Gerät wird gemäß dem Verfahren des Abs. l durch
die Anbringung des EG-Konformitätszeichens
bescheinigt.

(3) Die Übereinstimmung von Funksendeanlagen
mit den Vorschriften dieser Verordnung wird
entsprechend dem Verfahren des Abs. l durch
Anbringen des EG-Konformitätszeichens beschei-
nigt, nachdem dem Hersteller oder seinem in einem
der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschafts-
raumes niedergelassenen Bevollmächtigten von
einer der in Abs. 4 bezeichneten gemeldeten Stellen
(§ 1 Z 6) eine EG-Baumusterbescheinigung für
diese Geräte ausgestellt wurde. Diese Bestimmung
gilt nicht für Amateurfunkstellen im Sinne des § 2
Abs. 4.

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten und der Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr, letzterer im
Wege des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Angelegenheiten, melden die in ihrem Wirkungsbe-
reich für die Vollziehung dieser Verordnung
zuständigen Behörden der EFTA-Überwachungs-
behörde, dem Ständigen Ausschuß der EFTA und
den übrigen Mitgliedstaaten der EFTA. Der
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr meldet außerdem in gleicher Weise die
österreichischen Stellen, die mit der Ausstellung der
EG-Baumusterbescheinigung gemäß Abs. 3 beauf-
tragt sind. Die genannten Bundesminister nehmen
ebenso die gleichartigen Meldungen der anderen
Mitgliedstaaten der EFTA sowie des Ständigen
Ausschusses der EFTA und der EFTA-Überwa-
chungsbehörde entgegen.
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(5) Es, dürfen nur Stellen gemeldet werden (§ l
Z 6), die die Kriterien gemäß Anhang II erfüllen.
Dies ist anzunehmen, wenn sie den in den
betreffenden harmonisierten Nonnen festgelegten
Bewertungskriterien entsprechen. Die Meldung ist
zurückzuziehen und die Ausstellung von EG-Bau-
musterbescheinigungen zu untersagen, wenn die
zuständige Behörde feststellt, daß die Stelle nicht
mehr den Kriterien des Anhangs II entspricht.
Davon ist, im Wege des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Angelegenheiten, unverzüglich die
EFTA-Überwachungsbehörde, der Ständige Aus-
schuß der EFTA sowie die übrigen Mitgliedstaaten
der EFTA zu verständigen.

Beginn der Gültigkeit, Übergangsbestimmungen

§ 9. (1) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 2, des § 6
Abs. 2, des § 7 Abs. 2 und 3 und des § 8 Abs. 3 bis 5
treten mit dem Inkrafttreten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft.

(2) Geräte, die unter diese Verordnung fallen,
können, unbeschadet der Bestimmungen des § 3,
noch bis 1. Jänner 1996 in Verkehr gebracht
und/oder in Betrieb genommen werden, wenn sie
den am 30. Juni 1992 in Österreich geltenden
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Schüssel Klima

ANHANG I

1. EG-Konformitätserklärung

Die EG-Konformitätserklärung muß folgendes
enthalten :

— die Beschreibung des betreffenden Gerätes
oder der betreffenden Geräte;

— die Fundstelle der Spezifikationen, in bezug
auf die die Übereinstimmung erklärt wird,
sowie gegebenenfalls unternehmensinterne
Maßnahmen, mit denen die Übereinstimmung
der Geräte mit den Vorschriften der Richtli-
nie sichergestellt wird;

— die Angabe des Unterzeichners, der für den
Hersteller oder seinen Bevollmächtigten
rechtsverbindlich unterzeichnen kann;

— gegebenenfalls die Fundstelle der von einer
gemeldeten Stelle ausgestellten EG-Baumu-
sterbescheinigung.

2. EG-Konformitätszeichen

— Das EG-Konformitätszeichen besteht aus
dem Kurzzeichen CE (siehe unten) und der
Jahreszahl des Jahres, in dem das Zeichen
angebracht wurde.

C€
— Dieses Zeichen ist gegebenenfalls durch das

Kennzeichen der gemeldeten Stelle zu ergän-
zen, die die EG-Baumusterbescheinigung
ausgestellt hat.

— Fallen Geräte unter andere Richtlinien, die
das EG-Konformitätszeichen vorsehen, so
weist die Verwendung des EG-Zeichens auch
auf die Übereinstimmung mit den betreffen-
den Anforderungen dieser anderen Richtli-
nien hin.

ANHANG II
Kriterien, die die Mitgliedstaaten bei der Bewertung

der zu meldenden Stellen einhalten müssen
Die von den Mitgliedstaaten bestimmten Stellen

müssen die folgenden Mindestvoraussetzungen
erfüllen:

1. erforderliches Personal sowie entsprechende
Mittel und Ausrüstungen;

2. technische Kompetenz und berufliche Integri-
tät des Personals;

3. Unabhängigkeit der Führungskräfte und des
technischen Personals von allen Kreisen,
Gruppen oder Personen, die direkt oder
indirekt am Markt des betreffenden Erzeug-
nisses interessiert sind, hinsichtlich der Durch-
führung der Prüfverfahren und der Erstellung
der Berichte, der Ausstellung der Bescheini-
gungen und der Überwachungstätigkeiten
gemäß der Richtlinie;

4. Einhaltung des Berufsgeheimnisses durch das
Personal;

5. Abschluß einer Haftpflichtversicherung, so-
fern die Haftung nicht auf Grund innerstaatli-
cher Rechtsvorschriften vom Staat getragen
wird.

Die Voraussetzungen der Nummern l und 2
werden von den zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten regelmäßig überprüft.
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ANHANG III
Erläuterndes Verzeichnis der wesentlichen

Schutzanforderungen
Der Höchstwert der von den Geräten ausgehen-

den elektromagnetischen Störungen muß so bemes-
sen sein, daß der Betrieb insbesondere folgender
Geräte nicht beeinträchtigt wird:

a) private Ton- und Fernsehrundfunkempfän-
ger,

b) Industrieausrüstungen,
c) mobile Funkgeräte,
d) kommerzielle mobile Funk- und Funktelefon-

geräte,
e) medizinische und wissenschaftliche Apparate

und Geräte,
f) informationstechnologische Geräte,
g) Haushaltsgeräte und elektronische Haus-

haltsausrüstungen,

h) Funkgeräte für die Luft- und Seeschiffahn,
i) elektronische Unterrichtsgeräte,
j) Telekommunikationsnetze und -gerate,
k) Sendegeräte für Ton- und Fernsehrundfunk,
1) Leuchten und Leuchtstofflampen.

Die — insbesondere unter den Buchstaben a
bis l genannten — Geräte müssen so beschaffen sein,
daß sie in einem normalen EMV-Umfeld ein
angemessenes Störfestigkeitsniveau an ihrem Ein-
satzort aufweisen, damit sie unter Berücksichtigung
der Werte hinsichtlich der Störung, die von den
Geräten ausgeht, die den Normen des § 6 ent-
sprechen, ohne Beeinträchtigung betrieben werden
können.

Die für einen bestimmungsgemäßen Betrieb des
Gerätes erforderlichen Angaben müssen in der
beigefügten Bedienungsanleitung enthalten sein.

Anhang IV
Kundmachung gemäß § 3 Abs. 4 ETG 1992 und § 6 Abs. l EMVV 1993

Titel und Bezugsdaten der harmonisierten Europäischen Nonnen, von denen im Sinne des § 6 Abs. l
EMVV 1993, BGBl. Nr. 43/1994, angenommen wird, daß sie den wesentlichen Anforderungen entsprechen

OEN 2)
Bezugsnummer

CENELEC
EN 50065-1

EN 55011

EN 55013

EN 55014

EN 55015

Titel der harmonisierten Normen

Signalübertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im
Frequenzbereich 3 kHz bis 148,5 kHz
Teil 1 : Allgemeine Anforderungen, Frequenzbänder und elektro-
magnetische Verträglichkeit

CISPR 11 (1990) ed 2
Grenzwerte und Meßverfahren für Funkstörungen von indu-
striellen, wissenschaftlichen und medizinischen Hochfrequenz-
geräten (ISM-Geräten)

CISPR 13 (1975) ed 1 — Amdt 1 (1983)
Grenzwerte und Meßmethoden für die Funkstöreigenschaften
von Rundfunkempfängern und angeschlossenen Geräten

CISPR 14 (1985) ed 2
Grenzwerte und Meßverfahren für Funkstörungen von Elektro-
Haushaltsgeräten, handgeführten Elektrowerkzeugen und ähnli-
chen Elektrogeräten

CISPR 15 (1985) ed 3
Grenzwerte und Meßverfahren für Funkstörungen von Leucht-
stofflampen und Leuchtstofflampenleuchten

Jahr der
Ratifizierung

1990

1989

1988

1986

1986

2) OEN: Europäische Normenorganisationen
CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel, Tel. (32-2) 519 68 11, Telefax (32-2) 519 68 19;
CENELEC (CLC), rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel, Tel. (32-2) 519 68 71, Telefax (32-2) 519 69 19;
ETSI, BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, Tel. (33) 929 442 12, Telefax (33) 936 547 16.
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OEN2)
Bezugsnummer

EN 55020

EN 55022

EN 60555-2

EN 60555-3

EN 50081-1

EN 50082-1

Titel der harmonisierten Normen

Grenzwerte und Meßverfahren der Störfestigkeit von Rundfunk-
empfängern und angeschlossenen Geräten
CISPR (1985) ed 1
Grenzwerte und Meßverfahren der Funkstörungen von informa-
tionstechnischen Einrichtungen
IEC 555-2 (1982) ed 1 + Amdt 1 (1985)
Rückwirkungen in Stromversorgungsnetzen, die durch Haus-
haltsgeräte und durch ähnliche elektrische Einrichtungen
verursacht werden
Teil 2 : Oberschwingungen
IEC 555-3 (1982) ed 1
Rückwirkungen in Stromversorgungsnetzen, die durch Haus-
haltsgeräte und durch ähnliche elektrische Einrichtungen
verursacht werden
Teil 3 : Spannungsschwankungen
Elektromagnetische Verträglichkeit — Fachgrundnorm Störaus-
sendung
Teil 1 : Wohnbereich, Geschäfts- und sowie Kleinbetriebe
Elektromagnetische Verträglichkeit — Fachgrundnorm Störfe-
stigkeit
Teil 1 : Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie
Kleinbetriebe

Jahr der
Ratifizierung

1987

1986

1986

1986

1991

1991

²) OEN: Europäische Normenorganisationen
CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel, Tel. (32-2) 519 68 11, Telefax (32-2) 519 68 19;
CENELEC (CLC), rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel, Tel. (32-2) 519 68 71, Telefax (32-2) 519 69 19;
ETSI, BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, Tel. (33) 929 442 12, Telefax (33) 936 547 16.

Diese Europäischen Normen bzw. die österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik, in die
sie umgesetzt wurden, können eingesehen und erworben werden bei :

österreichischer Verband für Elektrotechnik, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien, Tel. 587 63 73

44. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten über elektri-
sche Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspan-
nungsgeräteverordnung 1993 — NspGV 1993)

Auf Grund des § 3 Abs. 4 und 6, des § 7 Abs. 2, 5
und 6 und des § 10 Abs. 2 des Elektrotechnikgeset-
zes 1992 - ETG 1992, BGBl. Nr. 106/1993, wird
verordnet:

Zweck und Gegenstand

§ 1. (1) Zweck der Verordnung ist die Umsetzung
der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemein-
schaften vom 19. Februar 1973 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend

elektrische Betriebsmittel zur Verwendung inner-
halb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG),
im folgenden NspRL genannt, in österreichisches
Recht.

(2) Gegenstand der Verordnung sind elektrische
Betriebsmittel zur Verwendung bei einer Nennspan-
nung zwischen 50 V und l 000 V für Wechselstrom
oder Drehstrom und zwischen 75 V und 1500 V für
Gleichstrom mit Ausnahme jener Betriebsmittel und
technischen Bereiche, welche im Anhang II ange-
führt sind.

Sicherheitsanforderungen

§ 2. Elektrische Betriebsmittel erfüllen die Erfor-
dernisse des 5 3 Abs. l und 2 ETG 1992 hinsichtlich
der Sicherheit von Menschen und Nutztieren und
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der Erhaltung von Sachwerten, wenn sie —
entsprechend dem Stand der Sicherheitstechnik im
Europäischen Wirtschaftsraum — so hergestellt
sind, daß sie bei ordnungsgemäßer Installation und
Wartung sowie bei nach vernünftigem Ermessen zu
erwartender Benutzung den in Anhang I genannten
Bedingungen und Sicherheitszielen entsprechen.
Zur Beurteilung sind die §§ 3, 4, 5 und 6
heranzuziehen.

§ 3. (1) Elektrische Betriebsmittel, die den
Sicherheitsanforderungen der harmonisierten Nor-
men genügen, erfüllen die Anforderungen des § 2.
Harmonisierte Normen sind Normen, die in
gegenseitigem Einvernehmen von den Stellen, die
von den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft gemäß Artikel 11 NspRL mitgeteilt wurden,
festgelegt und im Rahmen einzelstaatlicher Verfah-
ren bekanntgegeben worden sind.

(2) Die Liste der harmonisierten Normen wird
zur Unterrichtung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht.

(3) Die Liste der harmonisierten Normen wird im
Anhang III kundgemacht.

(4) Sind in den von CENELEC beschlossenen
harmonisierten Normen für Österreich gültige
nationale Abweichungen, die auf Grund österreichi-
scher Gesetze notwendig sind (A-Abweichungen),
oder besondere nationale Bedingungen enthalten,
so sind diese harmonisierten Normen unter
Berücksichtigung dieser Abweichungen anzuwen-
den.

-§ 4. (1) Soweit noch keine harmonisierten
Normen im Sinne des § 3 bestehen, erfüllen auch
elektrische Betriebsmittel die den Sicherheitsanfor-
derungen der International Commission on the
Rules for the Approval of the Electrical Equipment
(CEE) oder International Electrotechnical Commis-
sion (IEC) genügen, die Anforderungen des § 2,
sofern sie entweder im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften bekanntgemacht waren oder später
nach dem Verfahren gemäß Artikel 6 Abs. 2 und 3
NspRL, hinsichtlich der EFTA-Mitgliedstaaten
modifiziert durch die Bestimmungen des EWR-
Vertrages, bekanntgemacht wurden.

(2) Der Beginn der Anwendbarkeit der Sicher-
heitsanforderungen nach Abs. l ist der Zeitpunkt
ihrer Kundmachung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften.

§ 5. Soweit noch keine harmonisierten Normen
im Sinne des § 3 oder keine veröffentlichten
Sicherheitsanforderungen im Sinne des § 4 beste-
hen, erfüllen auch elektrische Betriebsmittel, die den
Sicherheitsanforderungen der im herstellenden
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes
angewandten Normen entsprechen, die Anforde-
rungen des § 2, sofern diese Normen die Einhaltung
der Sicherheitsziele gemäß § 2 gewährleisten.

§ 6. Elektrische Betriebsmittel können auch in
Verkehr gebracht werden, wenn sie nicht den
harmonisierten Normen nach § 3 oder den Bestim-
mungen nach den §§ 4 und 5 entsprechen, jedoch
die Anforderungen des § 2 erfüllen.

§ 7. Die Elektrizitätsversorgungsunternehmen
(EVU) dürfen den Anschluß elektrischer Betriebs-
mittel an das Netz und die Versorgung mit
Elektrizität nicht von höheren als den in § 2
angeführten Anforderungen in Bezug auf die
Sicherheit abhängig machen.

Untersagung des Inverkehrbringens,
Schutzklausetverfahren

§ 8. (1) Wird das Inverkehrbringen eines
elektrischen Betriebsmittels von der Behörde (§ 13
ETG 1992) gemäß § 9 ETG 1992 untersagt oder der
freie Verkehr dieses elektrischen Betriebsmittels
behindert, so setzt sie, im Wege des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Angelegenheiten, die
EFTA-Überwachungsbehörde und die betroffenen
Mitgliedstaaten der EFTA unter Angabe der
Gründe ihrer Entscheidung hievon unverzüglich in
Kenntnis und gibt insbesondere an,

— ob die Nichterfüllung von § 2 auf die
Unzulänglichkeit der harmonisierten Normen
nach § 3, der Bestimmungen nach § 4 oder der
Normen nach § 5 zurückzuführen ist;

— ob die Nichterfüllung auf die mangelhafte
Anwendung der genannten Normen bzw.
Veröffentlichungen oder die Nichteinhaltung
der Regeln der Technik nach § 2 zurückzu-
führen ist.

(2) Erheben andere Mitgliedstaaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes Einspruch gegen die in
Abs. l erwähnte Entscheidung, so konsultiert die
Kommission der Europäischen Gemeinschaften
bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde unverzüg-
lich die jeweiligen betreffenden Mitgliedstaaten.

(3) Kommt kein Einvernehmen zustande, so holt
die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
oder die EFTA-Überwachungsbehörde innerhalb
von drei Monaten, vom Zeitpunkt der Unterrich-
tung nach Abs. l gerechnet, die Stellungnahme einer
der nach § 10 gemeldeten Stellen ein, die ihren Sitz
außerhalb des Hoheitsgebietes der betreffenden
Mitgliedstaaten haben muß und im Rahmen des
Verfahrens des § 9 nicht tätig geworden ist. In dieser
Stellungnahme wird angegeben, inwieweit die
Bestimmungen des § 2 nicht eingehalten worden
sind.

(4) Die Kommission.der Europäischen Gemein-
schaften und die EFTA-Überwachungsbehörde
teilen die Stellungnahme der betreffenden Stelle
allen Mitgliedstaaten mit; diese können der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften
bzw. der EFTA-Überwachungsbehörde binnen



634 17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 44

einem Monat ihre Bemerkungen mitteilen. Sie
nehmen gleichzeitig Kenntnis von den Bemerkun-
gen der beteiligten Parteien zu dieser Stellung-
nahme.

(5) Im Anschluß daran sprechen die Kommission
der Europäischen Gemeinschaften und die EFTA-
Überwachungsbehörde Empfehlungen aus oder
geben entsprechende Stellungnahmen ab.

(6) In den Verfahren nach Abs. 2 bis 5
(Schutzklauselverfahren) werden die Mitgliedstaa-
ten der EFTA gegenüber der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften und gegenüber den
Mitgliedstaaten der EG, letzteres im Wege der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
durch die EFTA-Überwachungsbehörde vertreten.
Die Mitgliedstaaten der EG werden in den
Verfahren nach Abs. 2 bis 5 gegenüber der
EFTA-Überwachungsbehörde und gegenüber den
Mitgliedstaaten der EFTA, letzteres im Wege der
EFTA-Überwachungsbehörde, durch die Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften vertreten.

(7) Das Schutzklauselverfahren hat keine auf-
schiebende Wirkung für den Untersagungsbescheid.

(8) Ergibt das Schutzklauselverfahren, daß die
sicherheitstechnischen Bedenken, die zur Untersa-
gung des Inverkehrbringens geführt haben, unbe-
gründet sind, so ist der Untersagungsbescheid von
der Behörde (§ 13 ETG 1992) aufzuheben.

Konformitätsnachweise
§ 9. (1) Trägt ein elektrisches Betriebsmittel das

Konformitätszeichen

so ist seine Übereinstimmung mit den Anforderun-
gen der §§ 3, 4 und 5 anzunehmen. Diesem Zeichen
gleichwertig sind bei Installationsrohren und
Leitungen die Zeichen

und bei Leitungen der Kennfaden

sowie bei Leuchten das Zeichen

(2) Die Übereinstimmung mit den Anforderungen
der §§ 3, 4 und 5 ist ferner anzunehmen, wenn für
das elektrische Betriebsmittel eine Konformitätsbe-
scheinigung einer akkreditierten Zertifizierungs-
stelle gemäß Akkreditierungsgesetz-AkkG, BGBl.
Nr. 468/1992, vorliegt.

(3) Dem Konformitätszeichen nach Abs. l und
der Konformitätsbescheinigung nach Abs. 2 sind die
Konformitätszeichen und Konformitätsbescheini-
gungen, die von den gemeldeten Stellen nach § 10
vergeben bzw. ausgestellt werden, gleichwertig.

(4) Muster der Konformitätszeichen und -be-
scheinigungen nach Abs. 3 werden zur Unterach-
tung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht.

(5) Die Übereinstimmung mit den Anforderungen
der §§ 3, 4 und 5 ist ferner anzunehmen, wenn sie
sich, in Ermangelung eines Konformitätszeichens
oder einer Konformitätsbescheinigung, insbeson-
dere bei Betriebsmitteln zur industriellen Verwen-
dung, aus einer Konformitätserklärung des Herstel-
lers ergibt.

(6) Die Konformitätserklärung nach Abs. 5 hat
mindestens folgende Angaben zu enthalten:

a) Hersteller oder Markenname des elektrischen
Betriebsmittels sowie die Adresse des Herstel-
lers oder seines bevollmächtigten Vertreters
im Europäischen Wirtschaftsraum.

b) Bezeichnung des elektrischen Betriebsmittels.
c) Typenbezeichnung.
d) Seriennummer, wenn die Konformitätserklä-

rung nicht für alle Betriebsmittel dieser Type
gilt.

e) Die Angabe, welchen harmonisierten Normen
(§ 3) oder Bestimmungen (§§ 4 und 5) das
Betriebsmittel entspricht.

(7) Werden elektrische Betriebsmittel in Verkehr
gebracht, für die keiner der Konformitätsnachweise
nach Abs. l bis 5 vorliegt, so kann der Hersteller
oder derjenige, der das elektrische Betriebsmittel im
Inland in Verkehr gebracht hat, bei Beanstandungen
durch die Behörde (§ 13 ETG 1992) dieser entweder
einen der Konformitätsnachweise oder ein Gutach-
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ten einer akkreditierten Prüfstelle (Akkreditierungs-
gesetz — AkkG, BGBl. Nr. 468/1992), aus dem die
Einhaltung der Anforderungen gemäß § 2 hervor-
geht, binnen eines Monats vorlegen.

(8) Einem Gutachten nach Abs. 7 ist ein solches
einer gemeldeten Stelle (§ 10) gleichwertig.

(9) Die Frist nach Abs. 7 kann von der Behörde
(§ 13 ETG 1992) auf Grund eines begründeten
Antrags verlängert werden.

(10) Der Lauf der Fristen nach Abs. 7 und 9 hat
keine aufschiebende Wirkung für eventuell ergan-
gene Bescheide gemäß § 9 ETG 1992.

Gemeldete Stellen

S 10. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten teilt die folgenden österreichischen
Stellen der EFTA-Überwachungsbehörde, dem
Ständigen Ausschuß der EFTA und den übrigen
Mitgliedstaaten der EFTA mit:

a) Diejenigen Stellen, die im gegenseitigen
Einvernehmen der Mitgliedstaaten die har-
monisierten Normen festlegen und bekannt-
machen.

b) Diejenigen Stellen, die Konformitätszeichen
und Bescheinigungen gemäß § 9 Abs. l und 2
ausstellen.

c) Diejenigen Stellen, die Gutachten gemäß § 9
Abs. 7 oder Stellungnahmen im Schutzklau-
selverfahren gemäß § 8 abgeben.

d) Die Fundstellen der einzelstaatlichen Be-
kanntmachung der harmonisierten Normen.

In gleicher Weise wird jede Änderung dieser Stellen
mitgeteilt.

(2) Die Liste der Stellen nach Abs. l für die
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes wird zur Unterrichtung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften bekanntgemacht.

Inkrafttreten

§ 11. (1) Die Bestimmungen des § 3 Abs. 2, des
§ 8, des § 9 Abs. 3, 4 und 8 und des § 10 treten mit
dem Inkrafttreten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft.

(2) § 3 Abs. 3 tritt mit dem Inkrafttreten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
räum außer Kraft.

Schüssel

ANHANG I

WICHTIGSTE ANGABEN ÜBER DIE SI-
CHERHEITSZIELE FÜR ELEKTRISCHE BE-
TRIEBSMITTEL ZUR VERWENDUNG IN-
NERHALB BESTIMMTER SPANNUNGS-

GRENZEN

1. Allgemeine Bedingungen
a) Die wesentlichen Merkmale, von deren

Kenntnis und Beachtung eine bestimmungs-
mäßige und gefahrlose Verwendung abhängt,
sind auf den elektrischen Betriebsmitteln
oder, falls dies nicht möglich ist, auf einem
beigegebenen Hinweis angegeben.

b) Das Herstellerzeichen oder die Handels-
marke ist deutlich auf den elektrischen
Betriebsmitteln oder, wenn dies nicht möglich
ist, auf der Verpackung angebracht.

c) Die elektrischen Betriebsmittel sowie ihre
Bestandteile sind so beschaffen, daß sie sicher
und ordnungsgemäß verbunden oder ange-
schlossen werden können.

d) Die elektrischen Betriebsmittel sind so konzi-
piert und beschaffen, daß bei bestimmungs-
mäßiger Verwendung und ordnungsmäßiger
Unterhaltung der Schutz vor den in den
Nummern 2 und 3 aufgeführten Gefahren
gewährleistet ist.

2. Schutz vor Gefahren, die von elektrischen
Betriebsmitteln ausgehen können

Technische Maßnahmen sind gemäß Nummer l
vorgesehen, damit:

• a) Menschen und Nutztiere angemessen vor den
Gefahren einer Verletzung oder anderen
Schäden geschützt sind, die durch direkte
oder indirekte Berührung verursacht werden
können;

b) keine Temperaturen, Lichtbogen oder Strah-
lungen entstehen, aus denen sich Gefahren
ergeben können;

c) Menschen, Nutztiere und Sachen angemessen
von nicht elektrischen Gefahren geschützt
werden, die erfahrungsgemäß von elektri-
schen Betriebsmitteln ausgehen;

d) die Isolierung den vorgesehenen Beanspru-
chungen angemessen ist.

3. Schutz vor Gefahren, die durch äußere
Einwirkungen auf elektrische Betriebsmittel entste-
hen können

Technische Maßnahmen sind gemäß Nummer l
vorgesehen, damit die elektrischen Betriebsmittel:

a) den vorgesehenen mechanischen Beanspru-
chungen so weit standhalten, daß Menschen,
Nutztiere oder Sachen nicht gefährdet
werden;

b) unter den vorgesehenen Umgebungsbedin-
gungen den nicht mechanischen Einwirkun-
gen so weit standhalten, daß Menschen,
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Nutztiere oder Sachen nicht gefährdet
werden;

c) bei den vorgesehenen Überlastungen Men-
schen, Nutztiere oder Sachen in keiner Weise
gefährden.

ANHANG II

BETRIEBSMITTEL UND BEREICHE, DIE
NICHT IN DEN GELTUNGSBEREICH DER

VERORDNUNG FALLEN
Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in
explosibler Atmosphäre,
Elektro-radiologische und elektro-medizinische Be-
triebsmittel,

Elektrische Teile von Personen- und Lastenaufzü-
gen,

Elektrizitätszähler,

Haushaltssteckvorrichtungen,

Vorrichtungen zur Stromversorgung von elektri-
schen Weidezäunen,

Funkentstörung,

Spezielle elektrische Betriebsmittel, die zur Verwen-
dung auf Schiffen, in Flugzeugen oder in
Eisenbahnen bestimmt sind und den Sicherheitsvor-
schriften internationaler Einrichtungen entspre-
chen, denen die Mitgliedstaaten des EWR angehö-
ren.

Anhang III

Kundmachung gemäß § 3 Abs. 4 ETG 1992 und § 3 Abs. 3 NspGV 1993.

EN 1)

41003

50060

50063

50065-1

50084

60034-5

dor 2)

1990 ed 1 1. September 1990
Besondere Sicherheitsanforderungen an Geräte zum
Anschluß an Fernmeldenetze

1989 ed 1 1. Dezember 1988
Schweiß-Stromquellen zum Lichtbogenhandschweißen
für begrenzten Betrieb

1989 ed 1 13. September 1988.
Sicherheitsanforderungen für den Bau und die Errichtung
von Einrichtungen zum Widerstandsschweißen und für
verwandte Verfahren

1991 ed 1 11. September 1990
Signalübertragung auf elektrischen Niederspannungsnet-
zen im Frequenzbereich 3 kHz bis 148,5 kHz
Teil 1 : Allgemeine Anforderungen, Frequenzbänder und
elektromagnetische Verträglichkeit

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und 15. März 1991
ähnliche Zwecke. Anforderungen für den Anschluß von
Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen und Trommel-
trocknern an die Wasserversorgungsanlage

IEC 34-5 (1981) ed 2 7. März 1985
Umlaufende elektrische Maschinen
Teil 5 : Einteilung der Schutzarten durch Gehäuse für
umlaufende Maschinen

1) EN: Europäische Norm.
²) Dor: „Date of ratification".
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EN1) dor²)

60051-1

60051-2

60051-3

60051-4

60051-5

60051-6

60051-7

60051-8

60051-9

IEC 51-1 (1984) ed 4
Direkt wirkende anzeigende elektrische Meßgeräte und
ihr Zubehör
Meßgeräte mit Skalenanzeige
Teil l : Definitionen und allgemeine Anforderungen für
alle Teile dieser Norm

IEC 51-2 (1984) ed 4
Direkt wirkende anzeigende elektrische Meßgeräte und
ihr Zubehör
Meßgeräte mit Skalenanzeige
Teil 2: Spezielle Anforderungen für Strom- und Span-
nungs-Meßgeräte

IEC 51-3 (1984) ed 4
Direkt wirkende anzeigende elektrische Meßgeräte und
ihr Zubehör
Meßgeräte mit Skalenanzeige
Teil 3 : Spezielle Anforderungen für Wirk- und Blindlei-
stungs-Meßgeräte

IEC 51-4 (1984) ed 4
Direkt wirkende anzeigende elektrische Meßgeräte und
ihr Zubehör
Meßgeräte mit Skalenanzeige
Teil 4 : Spezielle Anforderungen für Frequenz-Meßgeräte

IEC 51-5 (1985) ed 4
Direkt wirkende anzeigende elektrische Meßgeräte und
ihr Zubehör
Meßgeräte mit Skalenanzeige
Teil 5 : Spezielle Anforderungen für Phasenverschiebungs-
winkel-Meßgeräte, Leistungsfaktor-Meßgeräte und Syn-
chronoskope

IEC 51-6 (1984) ed 4
Direkt wirkende anzeigende elektrische Meßgeräte und
ihr Zubehör
Meßgeräte mit Skalenanzeige
Teil 6: Spezielle Anforderungen für Widerstands-(Schein-
widerstands-) und Leitfähigkeits-Meßgeräte

IEC 51-7 (1984) ed 4
Direkt wirkende anzeigende elektrische Meßgeräte und
ihr Zubehör
Meßgeräte mit Skalenanzeige
Teil 7: Spezielle Anforderungen für Vielfach-Meßgeräte

IEC 51-8 (1984) ed 4
Direkt wirkende anzeigende elektrische Meßgeräte und
ihr Zubehör
Meßgeräte mit Skalenanzeige
Teil 8 : Spezielle Anforderungen für Zubehör

IEC 51-9 (1988) ed 4
Direkt wirkende anzeigende elektrische Meßgeräte und
ihr Zubehör
Meßgeräte mit Skalenanzeige
Teil 9 : Empfohlene Prüfverfahren

l 1.September 1989

1) EN: Europäische Norm.
2) Dor: „Date of ratification".

11. September 1989

11. September 1989

11. September 1989

11. September 1989

11. September 1989

11. September 1989

11. September 1989

11. September 1989
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EN1) dor2)

60061-4

60081

60127-1

60127-2

60127-3

60155

60188

AM1 TO EN 60188

60204-1

AM1 TO EN 60204-1

60204-3-1

60215

AM1 TO EN 60215

60238

IEC 61-4 (1990) ed 1
Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle
der Austauschbarkeit und Sicherheit
Teil 4: Leitfaden und allgemeine Informationen

IEC 81 (1984) ed 4
+ Amdt l (1987) + Amdt 2 (1988)
Röhrenförmige Leuchtstofflampen für allgemeine Be-
leuchtungszwecke

IEC 127-1 (1988) ed l
Geräteschutzsicherungen
Teil l : Begriffe für die Geräteschutzsicherungen und
allgemeine Anforderungen an G-Sicherungseinsätze

IEC 127-2 (1989) ed l
Geräteschutzsicherungen
Teil 2 : Sicherungseinsätze

IEC 127-3 (1988) ed 2
Geräteschutzsicherungen
Teil 3 : Kleinstsicherungseinsätze

IEC 155 (1983) ed 3
+ Amdt l (1987)
Starter für röhrenförmige Leuchtstofflampen

IEC 188 (1974)
+ Amdt l + Amdt 2 + Amdt 3
Quecksilberdampf- Hochdrucklampen

IEC 188
(1974) ed 2
+ Amdt l (1976) + Amdt 2 (1979) + Amdt 3 (1984) +
Amdt 4 (1988)
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen

IEC 204-1 (1981) ed 2
Elektrische Ausrüstung von Industriemaschinen
Teil l : Allgemeine Anforderungen

IEC 204-2 (1984) ed 2
Elektrische Ausrüstung von Industriemaschinen
Teil 2: Betriebsmittelkennzeichnung und Beispiele für
Zeichnungen, Schaltpläne, Tabellen und Anleitungen
(Anhänge I) und E zur Publikation 204-1

IEC 204-3-1 (1988) ed l
Elektrische Ausrüstung von Industriemaschinen
Teil 3 : Besondere Anforderungen für Nähmaschinen,
Näheinheiten und Nähanlagen

IEC 215 (1987) ed 3
Sicherheitsbestimmung für Funksender

IEC 215 (1987) ed 3
+ Amdt l (1990)
Sicherheitsbestimmung für Funksender

IEC 238 (1987) ed 4
Lampenfassungen mit Edisongewinde

16. Juni 1992

1. November 1989

1.Februar 1991

1. Februar 1991

1. Februar 1991

2. Dezember 1988

10. September 1986

11.Juni 1990

10. Mai 1984

2. Dezember 1987

11. Juni 1990

6. Dezember 1988

16. Juni 1992

1. März 1989

1) EN: Europäische Norm.
2) Dor: „Date of ratification"
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EN1) dor2)

AM l TO EN 60238

60238

60257

60269-1

60309-1

60309-2

60320-1

AM 1 TO EN 60320-1

60320-2-1

60320-2-2

60335-1

AM2 TO EN 60335-1

IEC 238 (1989) ed 4
Lampenfassungen mit Edisongewinde

IEC 238 (1991) ed 5
Lampenfassungen mit Edisongewinde

IEC 257 (1968) ed l
+ Amdt l (1980) + Amdt 2 (1989)
G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze

IEC 269-1 (1986) ed 2
Niederspannungssicherungen
Teil l : Allgemeine Anforderungen

IEC 309-1 (1988) ed 2
Stecker, Steckdosen und Kupplungen für industrielle
Anwendung
Teil l : Allgemeine Festlegungen

IEC 309-2 (1989) ed 2
Stecker, Steckdosen und Kupplungen für industrielle
Anwendung
Teil 2: Stift- und Buchsensteckvorrichtungen mit genorm-
ten Anordnungen, Anforderungen und Hauptmaße für die
Verwechselbarkeit

IEC 320 (1981) ed 2
+ Amdt l (1984) + Amdt 2 (1985)
Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und
ähnliche allgemeine Zwecke

IEC 320 (1981) ed 2
+ Amdt l (1984) + Amdt 2 (1985) + Amdt 3 (1987)
Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und
ähnliche allgemeine Zwecke

IEC 320-2-1 (1984) ed l
Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und
ähnliche allgemeine Zwecke
Teil 2: Nähmaschinen — Steckvorrichtungen

IEC 320-2-2 (1990) ed l
Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und
ähnliche allgemeine Zwecke
Teil 2 : Netzweiterverbindungen für Geräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Einrichtungen

IEC 335-1 (1976) ed 2
+ Amdt l (1977) + Amdt 2 (1979) + Amdt 3 (1982)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen

IEC 335-1 (1976) ed 2
+ Amdt l (1977) + Amdt 2 (1979) + Amdt 3 (1982) +
Amdt 4 (1984)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen

1. August 1989

24. März 1992

11. Juni 1990

28. Juni 1988

23. September 1991

23. September 1991

10. September 1986

12. Juni 1989

10. September 1986

25. Juni 1991

2. März 1988

2. März 1988

1) EN: Europäische Norm.
²) Dor: „Date of ratification".
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EN1) dor 2)

AM5 TO EN 60335-1

AM 6 TO EN 60335-1

AM5 1 TO EN
60335-1

AM52 TO EN
60335-1

AM53 TO EN
60335-1

60335-2-2

AM2 TO EN
60335-2-2

AM52 TO EN
60335-2-2

60335-2-3

AMI TO EN
60335-2-3

IEC 335-1 (1976) ed 2
+ Amdt 1 (1977) + Amdt 2 (1979) + Amdt 3 (1982) +
Amdt 4 (1984) + Amdt 5 (1986)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 335-1 (1976) ed 2
+ Amdt l (1977) + Amdt 2 (1979) + Amdt 3 (1982) +
Amdt 4 (1984) + Amdt 5 (1986) + Amdt 6 (1988)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 335-1 (1976) ed 2
+ Amdt l (1977) + Amdt 2 (1979) + Amdt 3 (1983)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 335-1 (1976) ed 2
+ Amdt l (1977) + Amdt 2 (1979) + Amdt 3 (1990)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 335-1 (1976) ed 2 ,
+ Amdt l (1977) + Amdt 2 (1979) + Amdt 3 (1990)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 335-2-2 (1983) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Staubsauger und
Wassersauger
IEC 335-2-2 (1983) ed 3
+ Amdt l (1987) + Amdt 2 (1989)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Staubsauger und
Wassersauger
IEC 335-2-2 (1983) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Staubsauger und
Wassersauger
IEC 335-2-3 (1986) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Bügelei-
sen
IEC 335-2-3 (1986) ed 3
+ Amdt l (1989)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Bügelei-
sen

7. März 1989

7. März 1989

10. Dezember 1990

23. September 1991

24. März 1992

1. März 1988

5. März 1990

11. September 1990

12. Juni 1989

10. Dezember 1991

1) EN: Europäische Norm.
2) Dor: »Date of ratification".
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EN1) dor2)

60335-2-4 IEC 335-2-4 (1984) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Wäscheschleudern

AM2 TO EN IEC 335-2-4 (1984) ed 3
60335-2-4 + Amdt l (1987) + Amdt 2 (1989)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Wäscheschleudern

AM51 TO EN IEC 33-2-4 (1984) ed 3
60335-2-4 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und

ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Wäscheschleudern

60335-2-5 IEC 335-2-5 (1984) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Geschirrspülmaschi-
nen

AM l TO EN IEC 335-2-5 (1984) ed 3
60335-2-5 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und

ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Geschirrspülmaschi-
nen

AM2 TO EN IEC 335-2-5 (1984) ed 3
60335-2-5 + Amdt l (1988) + Amdt 2 (1989)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Geschirrspülmaschi-
nen

60335-2-6 IEC 335-2-6 (1986) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Herde, Tischherde,
Brat- · und Backöfen und ähnliche Geräte für den
Hausgebrauch

60335-2-7 IEC 335-2-7 (1984) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Waschmaschinen

AM l TO EN IEC 335-2-7 (1984) ed 3
60335-2-7 + Amdt l (1988)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Waschmaschinen

AM2 TO EN IEC 335-2-7 (1984) ed 3
60335-2-7 + Amdt l (1988) + Amdt 2 (1990)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Waschmaschinen

AM51 TO EN IEC 335-2-7 (1984) ed 3
60335-2-7 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und

ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Waschmaschinen

13. September 1988

10. Dezember 1991

10. Dezember 1990

8. Dezember 1988

5. März 1990

24. März 1992

5. Dezember 1989

12. Juni 1989

5. März 1990

24. März 1992

24. März 1992

1 ) E N : Europäische Norm.

2) Dor: „Date of ratification".
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EN1) dor2)

60335-2-8

60335-2-9

AM51 TO EN
60335-2-9

60335-2-10

60335-2-11

AM 1 TO EN
60335-2-11

60335-2-12

60335-2-13

60335-2-14

AM 1 TO EN
60335-2-14

IEC 335-2-8 (1987) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Rasiergeräte,
Haarschneidemaschinen und ähnliche elektrische Geräte

IEC 335-2-9 (1986) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Brotröster, Grillge-
räte, Bratgeräte und ähnliche Geräte

IEC 335-2-9 (1986) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Brotröster, Grillge-
räte, Bratgeräte und ähnliche Geräte

IEC 335-2-10 (1987) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Bodenbehandlungs-
maschinen und Schrubbmaschinen

IEC 335-2-11 (1984) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Trommeltrockner

IEC 335-2-11 (1984) ed 3
+ Amdt l (1989)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Trommeltrockner

IEC 335-2-12 (1987) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Warmhalteplatten
und ähnliche Geräte

IEC 335-2-13 (1987) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Bratpfannen, Fritier-
geräte und ähnliche Geräte

IEC 335-2-14 (1984) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Küchen-
maschinen

IEC 335-2-14 (1984) ed 2
+ Amdt l (1989)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Küchen-
maschinen

11. Juni 1990

11. September 1989

11. September 1990

11. August 1990

6. Dezember 1988

1. Juni 1990

11. September 1989

11. September 1989

I.März 1988

5. März 1990

1 ) E N : Europäische Norm.

²) Dor: „Date of ratification".
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EN 1) dor 2)

AM51 TO EN
60335-2-14

60335-2-15

AM 1 TO EN
60335-2-15

60335-2-16

60335-2-19

60335-2-20

60335-2-21

60335-2-23

60335-2-24

60335-2-25

IEC 335-2-14 (1984) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische
Kuchenmaschinen
IEC 335-2-15 (1986) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Geräte zur Flüssig-
keitserhitzung
IEC 335-2-15 (1986) ed 3
+ Amdt l (1988)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Geräte zur Flüssig-
keitserhitzung
IEC 335-2-16 (1986) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Zerkleinerer von
Nahrungsmittelabfällen
IEC 335-2-19 (1984) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für batteriegespeiste
Rasiergeräte, Haarschneidemaschinen und ähnliche Ge-
räte und ihre Lade- und Batterieteile
IEC 335-2-20 (1984) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für batteriegespeiste
Zahnbürsten und ihre Lade- und Batterieteile
IEC 335-2-21 (1989) ed 3
+ Amdt l (1990) + Amdt 2 (1990)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Wasserwärmer
(Warmwasserspeicher und Warmwasserboiler)
IEC 335-2-23 (1986) ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Geräte zur Behand-
lung von Haut oder Haar
IEC 335-2-24 (1984) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Kühlschränke und
Gefriergeräte
IEC 335-2-25 (1988) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Mikrowellenkoch-
geräte

10. Dezember 1990

5. März 1990

15. März 1991

7. März 1989

7. März 1989

7. März 1989

24. März 1992

5. März 1990

13. September 1988

11. Juni 1990

1 ) E N : Europäische Norm.

2) Dor: „Date of ratification".
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EN 1) dor 2)

AM51 TO EN IEC 335-2-25 (1988) ed 2
60335-2-25 + Amdt l (1989)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Mikrowellengeräte

60335-2-26 IEC 335-2-26 (1987) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Uhren

60335-2-27 IEC 335-2-27 (1978) ed l
+ Amdt l (1984)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Hautbehandlungs-
geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke mit
Ultraviolett- und Infrarotstrahlen

60335-2-27 IEC 335-2-27 (1987) ed 2
+ Amdt l (1989)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Hautbehandlungs-
geräte für den Hausgebrauch mit Ultraviolett- und
Infrarotstrahlung

60335-2-28 IEC 335-2-28 (1987) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Nähmaschinen

60335-2-29 IEC 335-2-29 (1987) ed 2
+ Amdt l (1989)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Bestimmungen für Batterieladegeräte

60335-2-31 IEC 335-2-31 (1988) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben

AM l TO EN IEC 335-2-31 (1988) ed 2
60335-2-31 + Amdt l (1990)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben

60335-2-32 IEC 335-2-32 (1987) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Massagegeräte

60335-2-33 IEC 335-2-33 (1987) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Kaffeemühlen

60335-2-36 IEC 335-2-36 (1986) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Herde, Brat- und
Backöfen und Kochplatten zum gewerblichen Gebrauch

1 ) E N : Europäische Norm.

2) Dor: „Date of ratification".

10. Dezember 1991

5. Dezember 1989

28. Juni 1988

23. September 1991

5. März 1990

11. Juni 1990

5. März 1990

12. Dezember 1990

1. November 1989

12. Juni 1989

7. März 1989
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EN 1) dor 2)

AM1 TO EN
60335-2-36

AM51 TO EN
60335-2-36

60335-2-37

AM1 TO EN
60335-2-37

60335-2-38

AM1 TO EN
60335-2-38

60335-2-39

AM1 TO EN
60335-2-39

AM51 TO EN
60335-2-39

60335-2-41

IEC 335-2-36 (1986) ed 2 24. März 1992
+ Amdt 1 (1990)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Herde, Brat- und
Backöfen und Kochplatten für den gewerblichen Ge-
brauch
IEC 335-2-36 (1986) ed 2 11. Juni 1990
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Herde, Brat- und
Backöfen und Kochplatten zum gewerblichen Gebrauch
IEC 335-2-37 (1986) ed 2 7. März 1989
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Friteusen
für den gewerblichen Gebrauch
IEC 335-2-37 (1986) ed 2 24. März 1992
+ Amdt l (1990)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Friteusen
für den gewerblichen Gebrauch
IEC 335-2-38 (1986) ed 2 7. März 1989
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Bratplat-
ten und Kontaktgrills für den gewerblichen Gebrauch
IEC 335-2-38 (1986) ed 2 24. März 1992
+ Amdt l (1990)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Bratplat-
ten und Kontaktgrills für den gewerblichen Gebrauch
IEC 335-2-39 (1986) ed 2 7. März 1989
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Mehr-
zweck-Bratpfannen für den gewerblichen Gebrauch
IEC 335-2-39 (1986) ed 2 24. März 1992
+ Amdt l (1990)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Mehr-
zweck-Bratpfannen für den gewerblichen Gebrauch
IEC 335-2-39 (1986) ed 2 1. Juni 1990
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Mehr-
zweck-Bratpfannen für den gewerblichen Gebrauch
IEC 335-2-41.(1984) ed l 7. März 1989
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Pumpen
für Flüssigkeiten mit einer Temperatur nicht über 35° C

1) EN: Europäische Norm.
2) Dor: „Date of ratification".
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EN1) dor2)

AM51 TO EN IEC 335-2-41 (1984) ed l
60335-2-41 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und

ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Pumpen
für Flüssigkeiten mit einer Temperatur nicht über 35° C

60335-2-42 IEC 335-2-42 (1987) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Heißum-
luftöfen für den gewerblichen Gebrauch

AMI TO EN IEC 335-2-42 (1987) ed 2
60335-2-42 + Amdt l (1990)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Heißum-
luftöfen für den gewerblichen Gebrauch

60335-2-43 IEC 335-2-43 (1984) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Kleidungstrockner
und Handtuchaufhängeleisten

AM l TO EN IEC 335-2-43 (1984) ed l
60335-2-43 + Amdt l (1988)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Kleidungstrockner
und Handtuchaufhängeleisten

AM51 TO EN IEC 335-2-43 (1984) ed l
60335-2-43 + Amdt l (1988)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Kleidungstrockner
und Handtuchaufhängeleisten

60335-2-44 IEC 335-2-44 (1987") ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Bügelmaschinen und
Bügelpressen

60335-2-45 IEC 335-2-45 (1986) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen an ortsveränderliche
Elektrowärmewerkzeuge und ähnliche Geräte

60335-2-46 IEC 335-2-46 (1986) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Dampf-
geräte für den gewerblichen Gebrauch

AM1 TO EN IEC 335-2-46 (1986) ed l
60335-2-46 + Amdt l (1990)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Dampf-
kocher für den gewerblichen Gebrauch

1 ) E N : Europäische Norm.

2) Dor: „Date of ratification".

10. Dezember 1990

7. März 1989

24. März 1992

13. September 1988

1. November 1989

16. Juni 1992

11. Juni 1990

12. Juni 1989

7. März 1989

24. März 1992
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60335-2-47 IEC 335-2-47 (1987) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Kochkes-
sel für den gewerblichen Gebrauch

AM1 TO EN IEC 335-2-47 (1987) ed l
60335-2-47 + Amdt l (1990)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Kochkes-
sel für den gewerblichen Gebrauch

AM51 TO EN IEC 335-2-47 (1987) ed l
60335-2-47 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und

ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Kochkes-
sel für den gewerblichen Gebrauch

AM52 TO EN IEC 335-2-47 (1987) ed l
60335-2-47 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und

ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Kochkes-
sel für den gewerblichen Gebrauch

60335-2-48 IEC 335-2-48 (1988) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Strahlungsgrillge-
räte und Toaster für den gewerblichen Gebrauch

AM1 TO EN IEC 335-2-48 (1988) ed l
60335-2-48 + Amdt l (1990)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Strahlungsgrillge-
räte und Toaster für den gewerblichen Gebrauch

60335-2-49 IEC 335-2-49 (1988) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für gewerbliche elektri-
sche Wärmeschränke

AM1 TO EN IEC 335-2-49 (1988) ed l
60335-2-49 + Amdt l (1990)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Wärmeschränke für
den gewerblichen Gebrauch

60335-2-50 IEC 335-2-50 (1989) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für gewerbliche elektri-
sche Wasserbäder

AM1 TO EN IEC 335-2-50 (1989) ed l
60335-2-50 + Amdt l (1990)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für gewerbliche elektri-
sche Wasserbäder

5. März 1990

24. März 1992

10. Dezember 1990

23. September 1991

11.September 1990

24. März 1992

11. September 1990

24. März 1992

10. Dezember 1990

24. März 1992

1 ) E N : Europäische Norm.

²) Dor: „Date of ratification".



648 17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 44

EN1) dor2)

60335-2-51

60335-2-52

60335-2-53

60335-2-54

60335-2-56

60335-2-57

60335-2-60

60335-2-62

60357

AM4 TO EN 60357

60360

IEC 335-2-51 (1988) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für ortsfeste Umwälz-
pumpen für Heizungs- und Brauchwasserinstallationen
IEC 335-2-52 (1988) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Mundpflegegeräte
über einen Sicherheitstransformator mit dem Netz
verbunden
IEC 335-2-53 (1988) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Sauna-
Heizgeräte
IEC 335-2-54 (1988) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Reinigungsgeräte
für allgemeine Zwecke
IEC 335-2-56 (1990) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Projektoren und
ähnliche Geräte
IEC 335-2-57 (1989) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Speiseeisbereiter mit
eingebautem Motorverdichter
IEC 335-2-60 (1990) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Sprudelbadegeräte
und ähnliche Anlagen
IEC 335-2-62 (1990) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Spülbek-
ken für den gewerblichen Gebrauch
IEC 357 (1982) ed 2
+ Amdt l (1984)
Halogen-Glühlampen (Fahrzeuglampen ausgenommen)
IEC 357 (1982) ed 2
+ Amdt l (1984) + Amdt 2 (1985) + Amdt 3 (1987) +
Amdt 4 (1989)
Halogen-Glühlampen (Fahrzeuglampen ausgenommen)
IEC 360 (1987) ed 2
Standardverfahren zur Messung der Lampensockel-Über-
temperatur

11. Juni 1990

11. Juni 1990

11. September 1990

11. Juni 1990

11. September 1990

10. Dezember 1991

10. Dezember 1990

16. Juni 1992

10. September 1986

15. März 1991

24. Jänner 1989

l) EN: Europäische Norm.
²) Dor: „Dace of ratification"



17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 44 649

EN 1) dor²)

60400

60400

60432

AM l TO EN 60432

60439-1

60439-3

60439-4

60529

60570

60598-1

60598-2-1

60598-2-2

60598-2-3

IEC 400 (1987) ed 3
Lampenfassungen für röhrenförmige Leuchtstofflampen
und Starterfassungen
IEC 400 (1991) ed 4
Lampenfassungen für röhrenförmige Leuchtstofflampen
und Starterfassungen
IEC 432 (1984) ed 2
Sicherheitsanforderungen an Glühlampen für den Haus-
gebrauch und ähnliche Beleuchtungszwecke
IEC 432 (1984) ed 2
+ Amdt l (1985) + Amdt 2 (1987)
Sicherheitsanforderungen an Glühlampen für den Haus-
gebrauch und ähnliche Beleuchtungszwecke
IEC 439-1 (1985) ed 2
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
Teil 1: Anforderungen an typgeprüfte und partiell
typgeprüfte Kombinationen
IEC 439-3 (1990) ed l
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
Teil 3 : Besondere Anforderungen an Niederspannungs-
Schaltgerätekombinationen zu deren Bedienung Laien
Zutritt haben — Installationsverteiler
IEC 439-4 (1990) ed l
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
Teil 4: Besondere Anforderungen an Baustromverteiler
(BV)
IEC 529 (1989) ed 2
Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
IEC 570 (1985) ed 2
Elektrische Stromschienen — Systeme für Leuchten
IEC 598-1 (1986) ed 2
+ Amdt l (1988)
Leuchten
Teil l : Allgemeine Anforderungen und Prüfungen
IEC 598-2-1 (1979) ed l
+ Amdt l (1987)
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt eins: Ortsfeste Leuchten für allgemeine
Zwecke
IEC 598-2-2 (1979) ed l
+ Amdt l (1987)
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt zwei: Einbauleuchten
IEC 598-2-3 (1979) ed l
+ Amdt l (1983) + Amdt 2 (1987)
Leuchten
Teil 2: Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt drei: Straßenleuchten

1. März 1989

10. Dezember 1991

10. September 1986

24. Jänner 1989

11. September 1989

10. Dezember 1990

10. Dezember 1990

25. Juni 1991

2. Dezember 1987

19. September 1988

13. September 1988

13. September 1988

13. September 1988

1 ) E N : Europäische Norm.

2) Dor: „Date of ratification".



650 17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 44

EN 1) dor 2)

60598-2-4

60598-2-5

60598-2-6

AM2 TO EN
60598-2-6

60598-2-7

60598-2-8

60598-2-9

60598-2-10

AM1 TO EN
60598-2-10

60598-2-17

IEC 598-2-4 (1979) ed l
+ Amdt l (1983) + Amdt 2 (1987)
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt vier: Gewöhnliche ortsveränderliche
Leuchten
IEC 598-2-5 (1979) ed l
+ Amdt l (1987)
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt fünf: Flutlichtleuchten
IEC 598-2-6 (1979) ed l
+ Amdt l (1987)
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt sechs: Leuchten mit eingebauten Trans-
formatoren für Glühlampen
IEC 598-2-6 (1979) ed l
+ Amdt l (1987) + Amdt 2 (1990)
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt sechs: Leuchten mit eingebauten Trans-
formatoren für Glühlampen
IEC 598-2-7 (1982) ed l
+ Amdt l (1987)
Leuchten
Teil 2: Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt sieben: Ortsveränderliche Gartenleuchten
IEC 598-2-8 (1981) ed l
+ Amdt l (1987)
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt acht: Handleuchten
IEC 598-2-9 (1987) ed 2
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt neun: Photo- und Filmaufnahmeleuchten
(nicht professionelle Anwendung)
IEC 598-2-10 (1987) ed l
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt zehn: Ortsveränderliche Spielzeugleuch-
ten
IEC 598-2-10 (1987) ed l
+ Amdt l (1990)
Leuchten
Teil 2: Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt zehn: Ortsveränderliche Spielzeugleuch-
ten
IEC 598-2-17 (1984) ed l
+ Amdt l (1987)
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt siebzehn: Leuchten für Bühnen, Fernseh-,
Film- und Fotostudios (außen und innen)

13. September 1988

13. September 1988

13. September 1988

25. Juni 1991

13. September 1988

13. September 1988

13. September 1988

13. September 1988

25. Juni 1991

13. September 1988

1 ) E N : Europäische Norm.

2) Dor: „Date of ratification".
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EN 1) dor 2)

AM2 TO EN
60598-2-17

60598-2-18

AM2 TO EN
60598-2-18

60598-2-19

60598-2-20

AM11 TO EN
60598-2-20

60598-2-22

60662

60691

60730-1

IEC 598-2-17 (1984) ed l
+ Amdt l (1987) + Amdt 2 (1990)
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt siebzehn: Leuchten für Bühnen, Fernseh-,
Film- und Fotostudios (außen und innen)

IEC 598-2-18 (1984) ed l
+ Amdt l (1987)
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt achtzehn: Leuchten für Schwimmbecken
und ähnliche Anwendungen

IEC 598-2-18 (1984) ed l
+ Amdt l (1987) + Amdt 2 (1990)
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt achtzehn: Leuchten für Schwimmbecken
und ähnliche Anwendungen

IEC 598-2-19 (1981) ed l
+ Amdt l (1987)
Leuchten
Teil 2: Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt neunzehn: Luftführende Leuchten (Si-
cherheitsanforderungen)

IEC 598-2-20 (1982) ed l
+ Amdt l (1987)
Leuchten
Teil 2: Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt zwanzig: Lichtketten

IEC 598-2-20 (1982) ed l
+ Amdt l (1987)
Leuchten
Teil 2: Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt 20: Lichtketten

IEC 598-2-22 (1990) ed 2
Leuchten
Teil 2 : Besondere Anforderungen
Hauptabschnitt zweiundzwanzig: Leuchten für Notbe-
leuchtung

IEC 662 (1980) ed l
+ Amdt l (1986) + Amdt 2 (1987)
Natriumdampf-Hochdrucklampen

IEC 691 (1980) ed l
Anforderungen und Anwendungshinweise für Tempera-
tursicherungen

IEC 730-1 (1986) ed l
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen
Teil l : Allgemeine Anforderungen

25. Juni 1991

13. September 1988

25. Juni 1991

13. September 1988

10. Dezember 1990

24. März 1992

5. März 1990

6. Dezember 1988

27. Februar 1986

11. September 1990

1 ) E N : Europäische Norm.

2) Dor: „Date of ratification".
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EN 1) dor 1)

AM l TO EN 60730-1

AM 11 TO EN
60730-1

60730-2-1

AM11 TO EN
60730-2-1

60730-2-2

60730-2-3

60730-2-5

60730-2-7

60742

60799

60898

AM 1 TO EN 60898

IEC 730-1 (1986) ed l
+ Amdt l (1990)
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 730-1 (1986) ed l
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 730-2-1 (1989) ed l
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Regel-
und Steuergeräte für elektrische Hausgeräte
IEC 730-2-1 (1989) ed l
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Regel-
und Steuergeräte für elektrische Hausgeräte
IEC 730-2-2 (1990) ed l
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen
Teil 2 : Besondere Anforderungen für thermisch wirkende
Motorschutzeinrichtungen
IEC 730-2-3 (1990) ed l
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen
Teil 2 : Besondere Anforderungen für thermische Schutz-
einrichtungen für Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
IEC 730-2-5 (1990) ed l
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Feue-
rungsautomaten
IEC 730-2-7 (1990) ed l
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Zeitsteuergeräte,
Schaltuhren
IEC 742 (1983) ed l
Trenntransformatoren und Sicherheitstransformatoren —
Anforderungen
IEC 799 (1984) ed l
Geräteanschlußleitungen
IEC 898 (1987) ed l
Leitungsschutzschalter für den Haushalt und ähnliche
Anwendungen
IEC 898 (1987) ed l
+ Amdt l (1989)
Leitungsschutzschalter für den Haushalt und ähnliche
Anwendungen

11. September 1990

11. September 1990

11. September 1990

10. Dezember 1991

I.Mai 1991

10. Dezember 1991

25. Juni 1991

23. September 1991

28. Juni 1988

27. Februar 1986

5. März 1990

25. Juni 1991

1 ) E N : Europäische Norm.

2) Dor: „Date of ratification".



65317. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 44

EN 1) dor 2)

60901

AM l TO EN 60901

60920

60921

60922

AM1 TO EN 60922

60923

60924

60925

60926

60928

60947-1

60947-2

IEC 901 (1987) ed l
Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen — Anforderungen
an Sicherheit und Arbeitsweise

IEC 901 (1987) cd l
+ Amdt l (1989)
Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen — Anforderungen
an Sicherheit und Arbeitsweise

IEC 920 (1990) ed l
Vorschaltgeräte für röhrenförmige Leuchtstofflampen —
Allgemeine und Sicherheitsanforderungen

IEC 921 (1988) ed 1
Vorschaltgeräte für röhrenförmige Leuchtstofflampen —
Anforderungen an die Arbeitsweise

IEC 922 (1989) ed l
Vorschaltgeräte für Entladungslampen (ausgenommen für
röhrenförmige Leuchtstofflampen) — Allgemeine und
Sicherheitsanforderungen

IEC 922 (1989) ed l
+ Amdt l (1990)
Vorschaltgeräte für Entladungslampen (ausgenommen für
röhrenförmige Leuchtstofflampen) — Allgemeine und
Sicherheitsanforderungen

IEC 923 (1988) ed l
Vorschaltgeräte für Entladungslampen (ausgenommen
röhrenförmige Leuchtstofflampen) — Anforderungen an
die Arbeitsweise

IEC 924 (1990) ed l
Gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgeräte für
röhrenförmige Leuchtstofflampen — Allgemeine und
Sicherheitsanforderungen

IEC 925 (1989) ed l
Gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgeräte für
röhrenförmige Leuchtstofflampen — Anforderungen an
die Arbeitsweise

IEC 926 (1990) ed l
Stangeräte (andere als Glimmstarter) — Allgemeine und
Sicherheitsanforderungen

IEC 928 (1990) ed l
Wechselstromversorgte elektronische Vorschaltgeräte für
röhrenförmige Leuchtstofflampen — Allgemeine und
Sicherheitsanforderungen

IEC 947-1 (1988) ed l
Niederspannungs-Schaltgeräte
Teil l : Allgemeine Festlegungen

IEC 947-2 (1989) ed l
Niederspannungs-Schaltgeräte
Teil 2 : Leistungsschalter

12. Juni 1989

1. Juni 1990

15. März 1991

15. März 1991

1. Juni 1990

10. Dezember 1991

11. Juni 1990

10. Dezember 1990.

11. Juni 1990

5. März 1990

15. März 1991

15. März 1991

15. März 1991

1 ) E N : Europäische Norm.

2) Dor: „Date of ratification".
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EN1) dor2)

60947-3

60947-4-1

60947-5-1

60947-6-1

60947-7-1

60950

AM l TO EN 60950

AM2 TO EN 60950

60950

60967

60968

61046

61050

IEC 947-3 (1990) ed l
Niederspannungs-Schaltgeräte
Teil 3 : Lastschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter und
Schalter-Sicherungs-Einheiten

IEC 947-4-1 (1990) ed l
Niederspannungs-Schaltgeräte
Teil 4 : Schütze und Motorstarter
Hauptabschnitt eins: Elektromechanische Schütze und
Motorstarter

IEC 947-5-1 (1990) ed l
Niederspannungs-Schaltgeräte
Teil 5: Steuergeräte und Schaltelemente
Hauptabschnitt l : Elektromechanische Steuergeräte

IEC 947-6-1 (1989) ed l
Niederspannungs-Schaltgeräte
Teil 6: Mehrfunktions-Schaltgeräte
Hauptabschnitt l : Automatischer Netzumschalter

IEC 947-7-1 (1989) ed l
Niederspannungs-Schaltgeräte
Teil 7 : Hilfseinrichtungen
Hauptabschnitt l : Reihenklemmen für Kupferleiter

IEC 950 (1986) ed l
Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik,
einschließlich elektrischer Büromaschinen

IEC 950 (1986) ed l
+ Amdt l (1988)
Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik,
einschließlich elektrischer Büromaschinen

IEC 950 (1986) ed l
+ Amdt l (1988) + Amdt 2 (1990)
Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik,
einschließlich elektrischer Büromaschinen

IEC 950 (1991) ed 2
Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik,
einschließlich elektrischer Büromaschinen

IEC 967 (1988) ed l
Sicherheit elektrischer Wärmedecken, Heizkissen und
ähnlicher schmiegsamer Heizgeräte für den Hausgebrauch

IEC 968 (1988) ed l
Lampen mit eingebautem Vorschaltgerät für Allgemeinbe-
leuchtung — Sicherheitsanforderungen

IEC 1046 (1991) ed l
Gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Kon-
verter für Glühlampen
Allgemeine und Sicherheitsanforderungen

IEC 1050 (1991) ed l
Transformatoren mit einer Leerspannung über l 000 V für
Leuchtröhren (allgemein Neontransformatoren genannt)
— Allgemeine und Sicherheitsanforderungen

24. März 1992

10. Dezember 1991

23. September 1991

15. März 1991

15. März 1991

22. September 1987

5. März 1990

25. Juni 1991

16. Juni 1992

11. September 1989

11. Juni 1990

10. Dezember 1991

. 24. März 1992

1 ) E N : Europäische Norm.

2) Dor: „Date of ratification".
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EN1)

IEC 227-1 (1979) ed l
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 227-1 (1979) ed. l
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 227-1 (1979) ed l
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 227-1 (1979) ed l
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 227-2 (1979) ed l
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V
Teil 2: Prüfverfahren
IEC 227-2 (1979) ed l
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V
Teil 2: Prüfverfahren
IEC 227-3 (1979) ed l
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V
Teil 3 : Leitungen ohne Mantel für feste Verlegung
IEC 227-4 (1979) ed l
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V
Teil 4: Mantelleitungen für feste Verlegung
IEC 227-5 (1979) ed l
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V
Teil 5: Flexible Leitungen
IEC 227-5 (1979) ed l
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V
Teil 5 : Flexible Leitungen

dor 2)

61058-1 IEC 1058-1 (1990) ed l
Geräteschalter
Teil l : Allgemeine Festlegungen

25. Juni 1991

1 ) E N : Europäische Norm.

²) Dor: „Date of ratification".

HD1) dor2)

21.1 S2

AM5 TO HD 21.1S2

AM6 TO HD 21.1 S2

AM7 TO HD21.1 S2

21.2 S2

AM2 TO HD21.2 S2

21.3 S2

21.4 S2

21.5 S2

AM4 TO HD21.5 S2

5. Dezember 1989

1. Juni 1990

15. März 1991

24. März 1992

5. Dezember 1989

11. Juni 1990

26. Juni 1986

24. November 1981

1. Juni 1990

1. März 1991

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

2) Dor: „Date of ratification".
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HD1) dor2)

21.7 S l

AM1 TO HD 21.7 S1

21.8 S l

21.9 S 1

HD 22.1 S2 (reprint)

AM 1 TO HD 22. 1 S2

AM2 TO HD22.1 S2

AM3 TO HD22.1 S2

AM4 TO HD22.1 S2

AM5 TO HD 22. 1 S2

AM6 TO HD22.1 S2

AM7 TO HD22.1 S2

1990 ed l
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V
Teil 7 : Einadrige Leitungen ohne Mantel für die innere
Verdrahtung mit einer höchstzulässigen Betriebstempera-
tur am Leiter von 90° C
1990 ed l
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V
Teil 7 : Einadrige Leitungen ohne Mantel für die innere
Verdrahtung mit einer höchstzulässigen Betriebstempera-
tur am Leiter von 90° C
1990 ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
thermoplastischem Kunststoff auf Basis von Polyvinyl-
chlorid (PVC) mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 8 : Einadrige Leitungen ohne Mantel für Lichterketten
1990 ed l
Leitungen ohne Mantel zur Verlegung bei niedrigen
Temperaturen
IEC 245-1 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 245-1 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 245-1 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 245-1 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 245-1 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 245-1 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 245-1 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 245-1 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen

5. Dezember 1989

24. März 1992

11. September 1990

11. Juni 1990

23. September 1991

6. Dezember 1988

7. September 1989

6. Dezember 1988

6. Dezember 1988

6. Dezember 1988

5. Dezember 1989

1. Juni 1990

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

2) Dor: „Date of ratification".
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HD1) dor2)

AMS TO HD 22.l S2

AM9 TO HD22.1 S2

AM11 TO HD 22.1
S2

AM12 TO HD 22.1
S2

22.2 S2

AM l TO HD 22.2 S2

AM2 TO HD22.2 S2

AM3 TO HD22.2 S2

AM4 TO HD22.2 S2

AM51 TO HD 22.2
S2

AM6 TO HD 22.2 S2

22.3 S2

IEC 245-1 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

IEC 245-1 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen

IEC 245-1 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen

IEC 245-1 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil l : Allgemeine Anforderungen

IEC 245-2 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 2: Prüfverfahren

IEC 245-2 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 2: Prüfverfahren

IEC 245-2 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 2 : Prüfverfahren

aus

aus

IEC 245-2 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 2: Prüfverfahren

IEC 245-2 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 2: Prüfverfahren

IEC 245-2 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 2: Prüfverfahren

IEC 245-2 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 2: Prüfverfahren

15. März 1991

1. März 1991

10. Dezember 1991

23. März 1992

24. November 1981

7. September 1989

5. Dezember 1989

11. Juni 1990

23. September 1991

24. März 1992

24. März 1992

IEC 245-3 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 3 : Wärmebeständige Silikonaderleitungen
Starkstromleitungen

24. November 1991
aus

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

2) Dor: „Date of ratification".
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HD1) dor2)

22.3 S2

AM l TO HD 22.3 S2

22.4 S2

AM l TO HD 22.4 S2

AM2 TO HD22.4 S2

AM3 TO HD22.4 S2

AM4 TO HD22.4 S2

AM5 TO HD 22.4 S2

AM6 TO HD22.4 S2

22.6 S l

AM1 TO HD 22.6 S1

22.7 S1

IEC 245-3 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 3 : Wärmebeständige Silikonaderleitungen
IEC 245-3 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 3: Wärmebeständige Silikonaderleitungen
Starkstromleitungen
IEC 245-4 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 4 : Flexible Leitungen
IEC 245-4 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 4 : Flexible Leitungen
IEC 245-4 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 4: Flexible Leitungen
IEC 245-4 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 4 : Flexible Leitungen
IEC 245-4 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 4: Flexible Leitungen
IEC 245-4 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 4 : Flexible Leitungen
IEC 245-4 (1980) ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 4 : Flexible Leitungen
1990 ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 6: Lichtbogenschweißleitungen
1990 ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 6: Lichtbogenschweißleitungen
1989 ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 7: Aderleitungen mit erhöhter Wärmebeständigkeit
für die innere Verdrahtung mit einer höchstzulässigen
Temperatur am Leiter von 110° C

11. Juni 1990

6. Dezember 1988

24. November 1981

6. Dezember 1988

6. Dezember 1988

11. September 1989

11. Juni 1990

23. September 1991

24. März 1992

5. Dezember 1989

24. März 1992

15. August 1989

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

2) Dor: „Date of ratification".
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HD 1) dor 2)

AM1 TO HD 22.7 S1

22.8 S l

AM1 TO HD 22.8 S1

AM2 TO HD22.8 S1

23 S1

41 S3

65.1 S1

65.2 S l

65.3 S l

77 S1

109 S3

109.1 S1

20. Juli 1989

23. September 1991

10. Dezember 1992

1989 ed l 24. März 1992
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 7: Aderleitungen mit erhöhter Wärmebeständigkeit
für die innere Verdrahtung mit einer höchstzulässigen
Temperatur am Leiter von 110° C
1989 ed l
Starkstromleitungen mit einem Mantel aus Polychloropren
oder gleichwertigem synthetischem Gummi für Lichterket-
ten
1989 ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 8 : Starkstromleitungen mit einem Mantel aus
Polychloropren oder gleichwertigem synthetischem
Gummi für Lichterketten
1989 ed l
Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V
Teil 8: Starkstromleitungen mit einem Mantel aus
Polychloropren oder gleichwertigem synthetischem
Gummi für Lichterketten
1972 ed l 1.März 1973
Elektrische Anlagen für Wohnwagen zum direkten
Anschluß an ein Niederspannungsnetz bis zur Nennspan-
nung von 250 V auf Campingplätzen
IEC 172 (1987) ed 3 1. August 1989
Prüfverfahren zur Bestimmung des Temperaturindex von
Lackdrähten
IEC 61-1 K (1983) ed 3 1.Jänner 1983
Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle
der Austauschbarkeit und Sicherheit
Teil l : Lampensockel
IEC 61-2G (1983) ed 3 1. Jänner 1983
Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle
der Austauschbarkeit und Sicherheit
Teil 2 : Lampenfassungen
IEC 61-3J (1983) ed 3 1. Jänner 1983
Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle
der Austauschbarkeit und Sicherheit
Teil 3 : Lehren
CEE 25 (1963) ed l 7. Mai 1974
Glühlampen-Leuchten für den Hausgebrauch und ähnli-
che Zwecke
IEC 127A (1980) ed 2 3. März 1982
Geräteschutzsicherungen
Erste Ergänzung: Farbkennzeichnung
IEC 127-1 (1988) ed l 1. August 1989
Geräteschutzsicherungen
Teil l : Begriffe für die Geräteschutzsicherungen und
allgemeine Anforderungen an G-Sicherungseinsätze

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

2) Dor: „Date of ratification".
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HD1) dor2)

109.2 S1

109.3 S1

119 S1

194 S1

195 S6

196 S1

215 S1

233 S1

250 S1

250.2 S 1

251 S1

251 S3

AM1 TO HD 251 S3

AM2 TO HD 251 S3

IEC 127-2 (1989) ed l
Geräteschutzsicherungen
Teil 2 : Sicherungseinsätze

IEC 127-3 (1988) ed 2
Geräteschutzsicherungen
Teil 3 : Kleinstsicherungseinsätze

IEC 257 (1968) ed l
G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze

1974 ed l
Bestimmungen für die elektrische Sicherheit von Laserge-
räten und -anlagen

IEC 65 (1985) ed 5
Sicherheitsbestimmung für netzbetriebene elektronische
Geräte und deren Zubehör für den Hausgebrauch und
ähnliche allgemeine Anwendung

IEC 309A (1973) ed l
Stecker, Steckdosen und
Zwecke

Kupplungen für industrielle

IEC 414 (1973) ed l
Sicherheitsbestimmungen für anzeigende und schreibende
elektrische Meßgeräte und deren Zubehör

IEC 51 (1973) ed 3
Direkt wirkende anzeigende elektrische Meßgeräte und
ihr Zubehör

CEE 10 Part l (1964) ed 2
+ Amdt l (1970) + Amdt 2 (1971)
Allgemeine Bestimmungen für elektromotorisch betrie-
bene Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

1977 ed l
Änderung Nr. l zu HD 250 S l

CEE 11 Part l (1964) ed 2
+ Amdt l (1970) + Amdt 2 (1971)
Allgemeine Bestimmungen für Elektrowärmegeräte für
den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

IEC 335-1 (1976) ed 2
+ Amdt l (1977) + Amdt 2 (1979)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen

IEC 335-1 (1976) ed 2
+ Amdt l (1977) + Amdt 2 (1979)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen

1987 ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen

1. August 1989

11. September 1989

7. Mai 1974

7. Mai 1974

7. März 1989

13. Mai 1975

29. August 1974

1. März 1975

26. November 1974

2. Oktober 1980

26. November 1974

2. Oktober 1980

13. Dezember 1984

4. März 1987

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

²) Dor: „Date of ratification".
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HD 1) dor 2)

AM3 TO HD 251 S3

251.2 S1

252 S1

253 S1

253 S3

AM1 TO HD 253 S3

255 S2

256 S2

257 S2

258 S2

259 S1

259.2 S1

1987 ed 3
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen

1977 ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen
Änderung Nr. l zu HD 251 S1

CEE 10 Part 2 Section A (1965) ed 2
+ Amdt l (1971)
Sonderbestimmungen für Staubsauger

CEE 11 Part 2 Section G (1965) ed 2
+ Amdt l (1971)
Sonderbestimmungen für elektrische Bugeleisen, Bügel-
maschinen und Bügelpressen

IEC 335-2-3 (1977) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Bügel-
eisen

IEC 335-2-3 (1977) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Bügel-
eisen

IEC 335-2-26 (1977) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Uhren

IEC 335-2-7 (1979) ed
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke

IEC 335-2-5 (1979) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Geschirrspülmaschi-
nen

IEC 335-2-32 (1979) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Bestimmungen für Massagegeräte

CEE 10 Part 2 Section R (1969) ed l
Sonderbestimmungen für Geräte zum Zerkleinern von
Nahrungsmittelabfällen

1977 ed l
Änderung Nr. l zu HD 259 S1
Sonderbestimmungen für Geräte zum Zerkleinern von
Nahrungsmittelabfällen

4. März 1987

17. Jänner 1977

26. November 1974

26. November 1974

2. Oktober 1978

9. Dezember 1986

26. Juni 1980

11. September 1984

11. September 1984

9. Dezember 1981

13. Mai 1975

17. Oktober 1977

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

2) Dor: „Date of ratification".
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HD1) dor2)

260 S3

261 S1

261.2 S 1

261.3 S 1

261.4 S 1

262 S1

262.2 S1

262.3 S1

262.4 S1

263 S1

264 S2

265 S2

AM 1 TO HD 265 S2

266 S1

266.2 S 1

IEC 335-2-33 (1979) ed 1
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Kaffeemühlen

CEE 10 Part 2 Section H (1970) ed 2
Sonderbestimmungen für Küchenmaschinen
1977 ed l
Änderung Nr. l zu HD 261 S1
Sonderbestimmungen für Küchenmaschinen

1978 ed 1
Änderung Nr. 2 zu HD 261 S1
Sonderbestimmungen für Küchenmaschinen

1988 ed l
Änderung Nr. 3 zu HD 261 S1
Sonderbestimmungen für Küchenmaschinen
CEE 11 P 2 Section C (1968) ed 2
Sonderbestimmungen für Tauchsieder

CEE 11 Pan 2 Section C (1977) ed 2
Sonderbestimmungen für Tauchsieder

CEE 11 Part 2 Section C (1989) ed 2
Sonderbestimmungen für Tauchsieder

CEE 11 Part 2 Section C (1968) ed 2
Sonderbestimmungen für Tauchsieder
CEE 11 Pan 2 Section N (1967) ed 2
Sonderbestimmungen für elektrische Kleidungs- und
Handtuchtrockner
IEC 335-2-15 (1980) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Geräte zur Flüssig-
keitserhitzung

IEC 335-2-9 (1980) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Brotröster, Grillge-
räte, Bratgeräte und ähnliche Geräte

IEC 335-2-9 (1980) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Brotröster, Grillge-
räte, Bratgeräte und ähnliche Geräte
CEE 11 Part 2 Section J (1972) ed 2
Sonderbestimmungen für Geräte zur Behandlung von
Haut oder Haar

1977 ed l
Änderung Nr. l zu HD 266 S 1 :
Sonderbestimmungen für Geräte
Haut oder Haar

9. Dezember 1986

13. Mai 1975

17. Oktober 1977

24. Oktober 1978

13. September 1988

13. Mai 1975

17. Oktober 1977

6. Dezember 1988

1. September 1990

13. Mai 1975

11. September 1984

11. September 1984

28. Juni 1988

3. Dezember 1975

17. Oktober 1977

zur Behandlung von

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

²) Dor: „Date of ratification".
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HD1) dor1)

266.3 S l

266.4 S l

267 S1

269 S2

AM l TO HD 269 S2

270 S 1

272 S3

274 S 1

AM l TO HD 274 S1

274 S2

275 S1

1981 ed 1
Änderung Nr. 2 zu HD 266 S l :
Sonderbestimmungen für Geräte zur Behandlung von
Haut oder Haar

1983 ed l
Änderung Nr. 3 zu HD 266 S 1 :
Sonderbestimmungen für Geräte zur Behandlung von
Haut oder Haar
IEC 335-2-4 (1977) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Wäscheschleudern

IEC 335-2-24 (1976) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Kühlschränke und
Gefriergeräte

IEC 335-2-24 (1976) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Kühlschränke und
Gefriergeräte

IEC 335-25 (1976) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke — Besondere Anforderungen für
Mikrowellen-Kochgeräte

IEC 335-2-27 (1978) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Hautbehandlungs-
geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke mit
Ultraviolett- und Infrarotstrahlen

1982 ed l
Anforderungen für den Anschluß von Waschmaschinen
und Geschirrspülmaschinen an die Wasserversorgungsan-
lage

1985 ed l
Anforderungen für den Anschluß von Waschmaschinen
und Geschirrspülmaschinen an die Trinkwasseranlagen

1990 ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke. Anforderungen für den Anschluß von
Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen und Trommel-
trocknern an die Wasserversorgungsanlage

IEC 335-2-6 (1982) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Herde, Tischkoch-
geräte, Backöfen und ähnliche Geräte für den Hausge-
brauch

9. Dezember 1981

8. September 1983

9. Dezember 1981

9. Dezember 1981

11. September 1984

9. Dezember 1981

9. Dezember 1986

9. Dezember 1981

27. Juni 1985

7. März 1989

1. September 1986

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

²) Dor: „Date of ratification".
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HD1) dor 2)

AM l TO HD 275 S1

276 S1

AM1 TO HD 276 S1

277 S1

AM1 TO HD 277 S1

278 S1

AM1 TO HD 278 S1

AM2 TO HD 278 S1

AM3 TO HD 278 S1

AM4 TO HD 278 S1

AM5 TO HD 278 S1

AM6 TO HD 278 S1

IEC 335-2-6 (1982) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Herde, Tischkoch-
geräte, Backöfen und ähnliche Geräte für den Hausge-
brauch

IEC 335-2-31 (1979) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben
IEC 335-2-31 (1979) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben
IEC 335-2-34 (1980) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke

IEC 335-2-34 (1980) ed l
+ Amdt l (1987)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Motorverdichter
IEC 335-2-30 (1979) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Raumheizgeräte
IEC 335-2-30 (1979) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Raumheizgeräte
IEC 335-2-30 (1979) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Raumheizgeräte
IEC 335-2-30 (1979) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Raumheizgeräte
IEC 335-2-30 (1979) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Raumheizgeräte

IEC 335-2-30 (1979) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Raumheizgeräte

IEC 335-2-30 (1979) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für Raumheizgeräte

28. Juni 1988

13. Dezember 1984

3. Dezember 1985

11. September 1984

1. November 1989

5. Juni 1987

2. Dezember 1987

11. September 1989

1. Jänner 1990

11. Juni 1990

11. September 1990

1. Mai 1991

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

²) Dor: „Date of ratification".
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HD1) dor2)

279 S1

280 S1

280.2 S 1

280.3 S l

282 S1

283 S1

284 S1

AM 1 TO HD 284 S1

285 S1

286 S1

IEC 335-2-13 (1982) ed 2
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Bratpfannen, Fritier-
geräte und ähnliche Geräte

IEC 342-1 (1981) ed 2
+ Amdt l (1982)
Sicherheitsanforderungen für Ventilatoren und zugehö-
rige Steuereinheiten
Teil l : Besondere Anforderungen für elektrische Ventila-
toren und zugehörige Steuereinheiten

IEC 342-2 (1982) ed 2
Sicherheitsanforderungen für Ventilatoren und zugehö-
rige Steuereinheiten
Teil 2 : Ventilatoren und zugehörige Steuereinheiten zur
Verwendung auf Schiffen

IEC 342-3 (1982) ed 2
Sicherheitsanforderungen für Ventilatoren und zugehö-
rige Steuereinheiten
Teil 3: Strahlventilatoren

IEC 335-2-35 (1982) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für Durchlauferhitzer

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke. Besondere Anforderung für die
höchstzulässige Temperatur für die Gitteroberflächen der
Luftaustrittsöffnungen von Speicherheizgeräten

IEC 335-2-36 (1986) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Herde,
Brat- und Backöfen und Kochplatten für den gewerblichen
Gebrauch

IEC 335-2-36 (1982) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Herde,
Brat- und Backöfen und Kochplatten für den gewerblichen
Gebrauch

IEC 335-2-37 (1986) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Friteusen
für den gewerblichen Gebrauch

IEC 335-2-38 (1982) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Bratplat-
ten und Kontaktgrills für den gewerblichen Gebrauch

13. Dezember 1984

3. Dezember 1985

11. Juni 1990

11. Juni 1990

5. Dezember 1989

24. März 1992

5. März 1987

5. Dezember 1989

5. März 1987

5. März 1987

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

2) Dor: „Date of ratification".
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HD1) dor1)

287 S1

AM l TO HD 287 S1

288 S1

289 S1

AM1 TO HD 289 S1

301 S l

324 S1

327 S2

AM1 TO HD 327 S2

339 S1

362 S1

365 S3

372 S1

400.1 S1

IEC 335-2-39 (1982) ed 1
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Mehr-
zweck-Koch- und Bratpfannen für den gewerblichen
Gebrauch

IEC 335-2-39 (1982) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Mehr-
zweck-Koch- und Bratpfannen für den gewerblichen
Gebrauch

IEC 335-2-42 (1984) ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
Teil 2 : Besondere Anforderungen für elektrische Heißum-
luftöfen für den gewerblichen Gebrauch

1989 ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke. Besondere Anforderung für Stück-
prüfungen von Geräten im Anwendungsbereich der
EN 60 335-1
1989 ed l
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke. Besondere Anforderung für Stückprü-
fungen von Geräten im Anwendungsbereich der
EN 60 335-1

IEC 484 (1974) ed l
Selbstabgleichende elektrische Kompensations-Meßgeräte

IEC 446 (1973) ed l
Kennzeichnung isolierter und blanker Leiter durch Farben

IEC 491 (1984) ed 2
Sicherheitsbestimmung für elektronische Fotoblitzgeräte

IEC 491 (1984) ed 2
Sicherheitsbestimmung für elektronische Fotoblitzgeräte

IEC 143 (1972) ed 2
Reihenkondensatoren für Starkstromnetze

1976 ed l
Sicherheitsbestimmungen für den Bau von Geräten und
Einrichtungen für Lichtbogenschweißen und verwandte
Verfahren

IEC 529 (1976) ed l
+ Amdt l (1978) + Amdt 2 (1983)
Einteilung der Schutzarten durch Gehäuse

IEC 380 (1977) ed 2
Sicherheit elektrisch versorgter Büromaschinen

CEE 20 Part l (1973) ed 2
Handgeführte Elektrowerkzeuge

5. März 1987

5. Dezember 1989

5. März 1987

5. Dezember 1989

23. September 1991

8. Oktober 1975

9. März 1976

1. März 1988

10. Dezember 1990

9. März 1976

18. November 1976

7. März 1985

19. September 1978

23. November 1978

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

²) Dor: „Date of ratification".
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HD 1) dor 2)

AM1 TO HD 400.1
S1

400.2 Sect. A S l

400.2 Sect. B S l

400.2 Sect. C S l

AM1 TO HD 400.2
Sect. C

400.2 Sect. D S l

AM1 TO HD 400.2
Sect. D

400.2 Sect. E S2

AM1 TO HD 400.2
Sect. E

400.2 Sect. F S l

400.2 Sea. G S l

400.3 Sect. H S l

400.3 Sect. I S l

CEE 20 Pan l (1973) ed 2
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil l : Allgemeine Bestimmungen
CEE 20 Part 2 Section A (1975) ed 2
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt A: Bohrmaschinen
CEE 20 Part 2 Section B (1975) ed 2
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt B: Schrauber und Schlagschrauber
GEE 20 Part 2 Section C (1975) ed 2
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt C: Schleifer, Polierer, Tellerschleifer
CEE 20 Part 2 Section C (1975) ed 2
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt C: Schleifer, Polierer, Tellerschleifer
CEE 20 Part 2 Section D (1975) ed 2
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt D: Schwing- und Bandschleifer
CEE 20 Part 2 Section D (1989) ed 2
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt D: Schwing- und Bandschleifer
CEE 20 Part 2 Section E (1975) ed 2
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt E: Kreissägen und Kreismesser
CEE 20 Pan 2 Section E (1989) ed 2
Handgeführte Elektrowerkzeuge ·
Teil 2 : Besondere Bestimmungen —
Hauptabschnitt E: Kreissägen und Kreismesser
CEE 20 Part 2 Section F (1975) ed 2
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt F: Hämmer
CEE 20 Part 2 Section G (1975) ed 2
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2: Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt G: Spritzpistolen
CEE 20 Part 2 Section H (1977) ed l
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt H: Blechscheren und Nibbler
CEE 20 Part 2 Section I (1977) ed l
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt I: Gewindeschneider

10. Dezember 1990

23. November 1978

23. November 1978

23. November 1978

10. Dezember 1990

23. November 1978

10. Dezember 1990

6. Dezember 1988

10. Dezember 1990

23. November 1978

23. November 1978

7. Juli 1981

7. Juli 1981

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

2) Dor: „Date of ratification".
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HD1) dor2)

400.3 Sect. J S l

400.3 Sea. K S l

400.3 Sect. L S2

400.3 Sect. M S l

400.3 Sect. M S2

400.3 Sect. N S l

400.3 Sect. N S2

400.3 Sect. O S l

400.3 R Sl

401 Sl

403 Sl

405.1 S1

CEE 20 Part 2 Section J (1977) ed l
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt J: Stichsägen

CEE 20 Pan 2 Section K (1977) ed l
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt K: Betonrüttler

CEE 20 Part 2 Section L (1977) ed l
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2: Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt L: Kettensägen

CEE. 20 Pan 2 Section M (1977) ed l
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2: Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt M: Hobel

CEE 20 Pan 2 Section M (1977) ed l
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 11 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt M: Hobel

CEE 20 Part 2 Section N (1977) ed l
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2: Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt N: Heckenscheren und Grasscheren mit
Scherblättern

CEE 20 Pan 2 Section N (1977) ed l
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 2 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt N: Heckenscheren und Grasscheren mit
Scherblättern

CEE 20 Part 2 Section O (1977) ed l
Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil II: Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt O: Oberfräsen

Handgeführte Elektrowerkzeuge
Teil 3 : Besondere Bestimmungen
Hauptabschnitt R: Kantenfräse

IEC 348 (1978) ed 2
Sicherheitsbestimmungen für elektronische Meßgeräte

IEC 360 (1971) ed l
+ Amdt l (1979)
Standardmethode zur Messung der Lampensockelüber-
temperatur

IEC 332-1 (1979) ed 2
Prüfungen an Kabeln und isolierten Leitungen unter
Brandeinwirkungen
Teil l : Prüfung an einem einzelnen senkrechten Kabel
oder an einer einzelnen senkrechten Leitung

7. Juli 1981

7. Juli 1981

1. März 1988

7. Juli 1981

10. Dezember 1990

23. November 1978

28. Juni 1988

10. Dezember 1990

10. Dezember 1991

21. Jänner 1980

21. Jänner 1980

18. Juni 1980

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

2) Dor: „Date of ratification".
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HD1) dor2)

AM1 TO HD 405. 1
S1

405.2 S1

407 S1

418.1 S1

419.1 S1

419.2 S1

419.3 S1

420 S2

421 S1

422 S1

427 S1

433 S1

444.2.1 S 1

IEC 332-1 (1979) ed 2
Prüfungen an Kabeln und isolierten Leitungen unter
Brandeinwirkungen
Teil l : Prüfung an einem einzelnen senkrechten Kabel
oder an einer einzelnen senkrechten Leitung
IEC 332-2 (1989) ed l
Prüfungen an Kabeln und isolierten Leitungen unter
Brandeinwirkungen
Teil 2 : Prüfung an einer einzelnen dünnen senkrecht
angeordneten Aderleitung mit Kupferleiter oder Kabel
oder isolierter Leitung
1980 ed l
Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb von Geräten und
Einrichtungen für Lichtbogenschweißen und verwandte
Verfahren
IEC 157-1 (1973) ed 2
Niederspannungs-Schaltgeräte
Teil l : Leistungsschalter
IEC 158-1 (1970) ed 2
Niederspannungs-Schaltgeräte für Energieverbraucher
Teil l : Schütze
IEC 158-2 (1982) ed l
Niederspannungs-Schaltgeräte für Energieverbraucher
Teil 2: Halbleiterschütze
IEC 158-3 (1985) ed l
Niederspannungs-Schaltgeräte für Energieverbraucher
Teil 3: Zusätzliche Anforderungen an Schütze mit
besonderer Approbation
IEC 337-2C (1977) ed l
Niederspannungs-Schaltgeräte für Hilfsstromschalter
(Schalter für Steuer- und Hilfsstromkreise einschließlich
Hilfsschütze)
IEC 292-1 C (1975) ed l
Niederspannungs-Schaltgeräte für Motorstarter
Teil l : Wechselstrom-Motorstarter zum direkten Ein-
schalten (unter voller Spannung)
IEC 408 (1972) ed l
+ Amdt l (1979)
Niederspannungs-Schaltgeräte für Lastschalter, Trenner,
Lasttrenner und Schalter-Sicherungs-Einheiten
1981 ed l
Besondere Sicherheitsbestimmungen für die Errichtung
von Einrichtungen zum Lichtbogenschweißen und für
verwandte Verfahren
1983 ed l
Sicherheitsbestimmungen für Lichtbogen-Schweißeinrich-
tungen — Steckverbindungen für Schweißeinrichtungen
IEC 695-2-1 (1980) ed l
Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr
Teil 2 : Prüfverfahren — Prüfung mit dem Glühdraht und
Anleitung

10. Dezember 1991

15. März 1991

28. November 1979

6. Juli 1981

6. Juli 1991

27. Februar 1986

1.März 1988

1.März 1988

31. Dezember 1981

6. Juli 1981

16. Oktober 1980

1. Dezember 1982

2. Dezember 1982

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

2) Dor: „Date of ratification".
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HD1) dor2)

444.2.2.S1

444.2.3 S l

491.1 S1

491.3 S l

491.9 S l

505.1.1 S3

2. Dezember 1982

505.1.2 S1

505.1.2 S2

505.1.3 S1

505.1.3 S2

27. Februar 1986

10. September 1986

5. März 1990

15. März 1991

10. Dezember 1990

IEC 695-2-2 (1980) ed l
Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr
Teil 2: Prüfverfahren — Prüfung mit der Nadelflamme
IEC 695-2-3 (1984) ed l
Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr
Teil 2: Prüfverfahren — Prüfung einer schlechten
Verbindung mit Heizelementen
IEC 519-1 (1984) ed 2
Sicherheit in Elektrowärme-Anlagen
Teil l : Allgemeine Anforderungen
IEC 519-3 (1988) ed 2
Sicherheit in Elektrowärme-Anlagen
Teil 3 : Besondere Anforderungen an induktive und
konduktive Erwärmungsanlagen und an Induktions-
schmelzanlagen
IEC 519-9 (1987) ed 1Sicherheit in Elektrowärme-Anlagen

Teil 9 : Besondere Anforderungen für kapazitive Hochfre-
quenz-Erwärmungsanlagen
IEC 811-1-1 (1985) ed l
+ Amdt l (1988),+ Amdt 2 (1989)
Allgemeine Prüfungen für Isolier- und Mantelwerkstoffe
für Kabel und isolierte Leitungen
Teil l : Allgemeine Prüfverfahren
Hauptabschnitt l : Messung der Wanddicke und der
Außenabmessungen — Prüfungen zur Bestimmung der
mechanischen Eigenschaften
IEC 811-1-2 (1985) ed l
Allgemeine Prüfungen für Isolier- und Mantelwerkstoffe
für Kabel und isolierte Leitungen
Teil l : Allgemeine Prüfverfahren
Hauptabschnitt 2: Thermische Alterungsarten
IEC 811-1-2 (1985) ed l
+ Amdt l (1989)
Allgemeine Prüfungen, für Isolier- und Mantelwerkstoffe
für Kabel und isolierte Leitungen
Teil l : Allgemeine Prüfverfahren
Hauptabschnitt 2: Thermische Alterungsarten
IEC 811-1-3 (1985) ed l 1.März 1988
Allgemeine Prüfungen für Isolier- und Mantelwerkstoffe
für Kabel und isolierte Leitungen
Teil l : Allgemeine Prüfverfahren
Hauptabschnitt 3 : Prüfverfahren zur Dichtebestimmung
— Wasseraufnahmeprüfungen — Schrumpfungsprüfung
IEC 811-1-3 (1985) ed l 15. März 1991
+ Amdt l (1990)
Allgemeine Prüfungen für Isolier- und, Mantelwerkstoffe
für Kabel und isolierte Leitungen
Teil l : Allgemeine Prüfverfahren
Hauptabschnitt 3: Prüfverfahren zur Dichtebestimmung
— Wasseraufnahmeprüfungen — Schrumpfungsprüfung

1. März 1988

10. Dezember 1990

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

2) Dor: „Date of ratification".
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HD 1) dor 2)

505.1.4 S l

505.2.1 S1

505.3.1 S1

505.3.2 S l

505.4.1 S2

505.4.2 S1

505.5.1 S1

IEC 811-1-4 (1985) ed l
Allgemeine Prüfungen für Isolier- und Mantelwerkstoffe
für Kabel und isolierte Leitungen
Teil l : Allgemeine Prüfverfahren
Hauptabschnitt 4: Prüfungen bei defer Temperatur

IEC 811-2-1 (1986) ed l
Allgemeine Prüfungen für Isolier- und Mantelwerkstoffe
für Kabel und isolierte Leitungen
Teil 2 : Besondere Methoden für Elastomere Compounds
Hauptabschnitt l : Prüfung der Ozonbeständigkeit —
Wärmedehnungsprüfung — Ölbeständigkeitsprüfung

IEC 811-3-1 (1985) ed l
Allgemeine Prüfungen für Isolier- und Mantelwerkstoffe
für Kabel und isolierte Leitungen
Teil 3: Methoden für PVC-Compounds
Hauptabschnitt l : Wärmedruckprüfung — Prüfung der
Rißbeständigkeit

IEC 811-3-2 (1985) ed l
Allgemeine Prüfungen für Isolier- und Mantelwerkstoffe
für Kabel und isolierte Leitungen
Teil 3: Methoden für PVC-Compounds
Hauptabschnitt 2 : Masseverlust — Prüfung der thermi-
schen Stabilität

IEC 811-4-1 (1985) ed. l
+ Amdt l (1988)
Allgemeine Prüfungen für Isolier- und Mantelwerkstoffe
für Kabel und isolierte Leitungen
Teil 4: Besondere Methoden für Polyäthylen und
Polypropylen Compounds
Hauptabschnitt l : Widerstand gegen umgebungsbedingte
Spannungsrisse — Wickelprüfung nach thermischer
Luftalterung — Messung des Schmelzindex — Bestim-
mung des Ruß- und/oder Mineralstoffgehalts in PE

IEC 811-4-2 (1990) ed l
Allgemeine Prüfungen für Isolier- und Mantelwerkstoffe
für Kabel und isolierte Leitungen
Teil 4: Besondere Methoden für Polyäthylen und
Polypropylen Compounds
Hauptabschnitt zwei: Reißdehnung nach Konditionie-
rung.
Wickelprüfung nach Konditionierung — Wickelprüfung
nach Alterung in Luft — Messung der Masseaufnahme
Langzeitstabilitätsprüfung (Anhang A) — Prüfverfahren
für katalytische Oxydation durch Kupfer (Anhang B)

IEC 811-5-1 (1990) ed l
Allgemeine Prüfungen für Isolier- und Mantelwerkstoffe
für Kabel und isolierte Leitungen
Teil 5: Besondere Prüfungen für Füllmassen
Abschnitt eins: Tropfpunkt — Ölausscheidung —
Kältesprödigkeit — Gesamtsäurezahl — Fehlen korrosiver
Bestandteile — Dielektrizitätskonstante bei 23° C —
Spezifischer Widerstand bei 23° C und 100° C

1. März 1988

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

²) Dor: „Date of ratification".

I.März 1988

I.März 1988

1.März 1988

1.Jänner 1990

10. Dezember 1991

10. Dezember 1991
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HD1) dor1)

528 S1

536 S1

537 S1

IEC 890 (1987) ed l 12. Juni 1989
Verfahren zur Ermittlung der Erwärmung von partiell
typgeprüften Niederspannungs-Schaltgerätekombinatio-
nen (PTSK) durch Extrapolation

1989 ed l 1. Februar 1990
Anforderungen in bezug auf das Feststellen von ionisierten
Gasen während Schaltvermögensprüfungen von Fehler-
stromschutzschaltern für Hausinstallationen und für
ähnliche Anwendungen

1989 ed l 1.Februar 1990
Anforderungen in bezug auf das Feststellen von ionisierten
Gasen während Schaltvermögensprüfungen von Fehler-
stromschutzeinrichtungen mit integriertem Überstrom-
schutz für Hausinstallationen und für ähnliche Anwen-
dungen

1 ) H D : Harmonisierungsdokument.

²) Dor: „Date of ratification".

45. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten über elektri-
sche Betriebsmittel zur Verwendung in explo-
sionsgefährdeten Bereichen (Elektro-Ex-Ver-

ordnung 1993 — ElExV 1993)

Auf Grund des § l Abs. 5, des § 3 Abs. 3, des S 5
Abs. l, des § 7 Abs. l, 3, 5 und 6 und des § 10 Abs. 2
des Elektrotechnikgesetzes 1992 — ETG 1992,
BGBl. Nr. 106/1993, wird verordnet:

Zweck und Gegenstand
§ 1. (1) Zweck der Verordnung ist eine

umfassende Festlegung der Anforderungen, die von
explosionsgeschützten elektrischen Betriebsmitteln
erfüllt werden müssen, um in Verkehr gebracht
werden zu dürfen. Demzufolge setzt diese Verord-
nung die Richtlinie des Rates der Europäischen
Gemeinschaften vom 18. Dezember 1975 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur
Verwendung in explosibler Atmosphäre
(76/117/EWG), die Richtlinie des Rates der
Europäischen Gemeinschaften vom 6. Februar 1979
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel
zur Verwendung in explosibler Atmosphäre, die mit
bestimmten Zündschutzarten versehen sind
(79/196/EWG), geändert durch die Richtlinien des
Rates der Europäischen Gemeinschaften
88/665/EWG vom 21. Dezember 1988 und
90/487/EWG vom 17. September 1990, sowie die

Richtlinien der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften 84/47/EWG vom 16. Januar 1984
und 88/571/EWG vom 10. November 1988 zur
Anpassung der Richtlinie 79/196/EWG an den
technischen Fortschritt in österreichisches Recht
um. Gleichzeitig werden für jene Teile des
Geltungsbereiches, die nicht von den angeführten
Richtlinien erfaßt sind, österreichische Regelungen
verordnet. Außerdem wird die Reparatur explo-
sionsgeschützter elektrischer Betriebsmittel gere-
gelt.

(2) Gegenstand der Verordnung sind elektrische
Betriebsmittel zur Verwendung in explosionsge-
fährdeten Bereichen aller Art, ausgenommen solche
zur Verwendung in grubengasgefährdeten Berg-
werken und elektromedizinische Ausrüstungen.

Begriffsbestimmungen

§ 2. (1) Explosionsgefährdete Bereiche sind
Bereiche, in denen auf Grund der örtlichen und
betrieblichen Verhältnisse explosionsfähige Atmo-
sphäre in gefahrdrohender Menge (gefährliche
explosionsfähige Atmosphäre) auftreten kann (Ex-
plosionsgefahr).

(2) Explosionsfähige Atmosphäre ist ein aus Luft
und brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebel oder
Stäuben bestehendes Gemisch unter atmosphäri-
schen Bedingungen, in dem sich eine Verbrennung
nach Zündung von der Zündquelle aus selbständig
fortpflanzt (Explosion). Als atmosphärische Bedin-
gungen gelten Drücke von 0,8 bar bis 1,1 bar und
Temperaturen von — 20 °C bis 60 °C.
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(3) Explosionsgefährdete Bereiche Zone 0 sind
Bereiche, in denen gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre durch brennbare Gase, Dämpfe oder
Nebel ständig oder langzeitig vorhanden ist.

(4) Explosionsgefährdete Bereiche Zone l sind
Bereiche, in denen damit zu rechnen ist, daß
gefährliche explosionsfähige Atmosphäre durch
brennbare Gase, Dämpfe oder Nebel gelegentlich
auftritt.

(5) Explosionsgefährdete Bereiche Zone 2 sind
Bereiche, in denen damit zu rechnen ist, daß
gefährliche explosionsfähige Atmosphäre durch
brennbare Gase, Dämpfe oder Nebel nur selten und
dann nur kurzzeitig auftritt.

(6) Explosionsgefährdete Bereiche Zone 21 oder
Zone 10 sind Bereiche, in denen gefährliche
explosionsfähige Atmosphäre durch brennbare
Stäube langzeitig oder häufig vorhanden ist.

(7) Explosionsgefährdete Bereiche Zone 22 oder
Zone 11 sind Bereiche, in denen damit zu rechnen
ist, daß gelegentlich durch Aufwirbeln abgelagerten
brennbaren Staubes kurzzeitig gefährliche explo-
sionsfähige Atmosphäre auftritt.

(8) Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmit-
tel sind elektrische Betriebsmittel, die speziell für die
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
konstruiert und gebaut sind.

(9) Zweckentsprechende Verwendung eines
explosionsgeschützten elektrischen Betriebsmittels
bedeutet die Verwendung in denjenigen explosions-
gefährdeten Bereichen, für die es auf Grund seiner
Konstruktion und der Bestimmungen für die
Elektrotechnik, nach denen es gebaut" ist, geeignet
ist, unter Berücksichtigung aller Angaben, die der
Hersteller und · gegebenenfalls die Prüfstelle für
seine sichere Verwendung gemacht haben.

Schutzziel
§ 3. (1) Explosionsgeschützte elektrische Be-

triebsmittel müssen bei zweckentsprechender Ver-
wendung ausreichende Sicherheit bieten, daß sie
eine explosionsfähige Atmosphäre nicht zünden
oder die Auswirkung einer von ihnen gezündeten
Explosion auf ein ungefährliches Maß einschrän-
ken.

(2) Die Anforderungen des § 3 ETG 1992 sowie
der auf Grund des ETG 1992 erlassenen Verord-
nungen, die sich nicht auf die Explosionsgefahr
(Abs. 1) beziehen, müssen, soweit sie auf das
explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel zu-
treffen, ebenfalls erfüllt sein.

Zulässige Betriebsmittel
S 4. Explosionsgeschützte elektrische Betriebs-

mittel dürfen nur dann in Verkehr gebracht werden,
wenn sie den Anforderungen des § 3 Abs. l
nachweislich entsprechen.

Nachweise

§ 5. Für explosionsgeschützte elektrische Be-
triebsmittel ist, nach Maßgabe der §§ 6, 7, 8 und 9,
der Nachweis im Sinne des § 4 durch

a) eine Konformitätsbescheinigung nach § 11
und ein Prüfzeichen nach Anhang II oder

b) eine Kontrollbescheinigung nach § 12 und ein
Prüfzeichen nach Anhang II oder

c) ein Typenprüfungszeugnis nach § 13 und ein
Prüfzeichen nach Anhang III oder

d) eine Erklärung des Herstellers oder Impor-
teurs nach § 14

zu erbringen.

Betriebsmittel für Zone 0 und Zone 21 (Zone 10)

§ 6. (1) Für explosionsgeschützte elektrische
Betriebsmittel für Zone 0 oder Zone 21 (Zone 10)
sind, nach Maßgabe des § 22, nur die Nachweise
nach §5 lit. a, b oder c zulässig.

(2) Aus der Konformitätsbescheinigung, Kon-
trollbescheinigung oder dem Typenprüfungszeugnis
hat die Eignung für die Verwendung in explosions-
gefährdeten Bereichen Zone 0 oder Zone 21 (Zone
10) ausdrücklich hervorzugehen.

(3) Die Betriebsmittel sind mit „Zone 0" oder
„Zone 21" („Zone 10") zu bezeichnen.

Betriebsmittel für Zone l

§ 7. Für explosionsgeschützte elektrische Be-
triebsmittel für Zone l sind, nach Maßgabe des § 22,
nur die Nachweise nach § 5 lit. a, b oder c zulässig.

Betriebsmittel für Zone 2 und Zone 22 (Zone 11)

§ 8. Für explosionsgeschützte elektrische Be-
triebsmittel für Zone 2 oder Zone 22 (Zone 11) sind,
nach Maßgabe des § 22, alle Nachweise nach § 5
zulässig. Die Betriebsmittel sind mit „Zone 2" oder
„Zone 22" („Zone 11") zu bezeichnen.

Spezielle explosionsgeschützte elektrische
Betriebsmittel

§ 9. (1) Sind für spezielle explosionsgeschützte
elektrische Betriebsmittel Bestimmungen für die
Elektrotechnik in Anhang I angegeben, so gelten
diese in erster Linie. Andere Bestimmungen für die
Elektrotechnik gelten für diese Betriebsmittel nur
insoweit, als in den besonderen Bestimmungen
darauf verwiesen wird.

(2) Für spezielle explosionsgeschützte elektrische
Betriebsmittel sind, nach Maßgabe des § 22, nur die
Nachweise nach § 5 lit. a, b oder c zulässig.
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Stückprüfungen

§ 10. (1) Stückprüfungen können in den Bestim-
mungen für die Elektrotechnik oder von der
Prüfstelle, die die Typenprüfung ausgeführt hat,
vorgeschrieben werden.

(2) Über die Durchführung von Stückprüfungen
sind vom Hersteller oder von demjenigen, der sie
ausführt, Aufzeichnungen zu führen.

Konformitätsbescheinigung

§ 11. (1) Die Konfonnitätsbescheinigung bestä-
tigt, daß das geprüfte Muster des Betriebsmittels mit
den harmonisierten Nonnen des Anhanges I
übereinstimmt. Konformitätsbescheinigungen, die
nur die Übereinstimmung mit einem Teil der
harmonisierten Normen bestätigen, sind als Nach-
weis nach § 4 nur unter den in Anhang I genannten
Bedingungen geeignet.

(2) Die Konfonnitätsbescheinigung wird durch
eine der zugelassenen Stellen nach Anhang IV
ausgestellt.

(3) Konformitätsbescheinigungen österreichi-
scher zugelassener Stellen werden innerhalb eines
Monats nach ihrer Ausstellung im Wege des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen-
heiten dem Ständigen Ausschuß der EFTA und der
EFTA-Überwachungsbehörde übermittelt.

(4) Die österreichischen zugelassenen Stellen
erstellen zu jeder Prüfung, die zu einer Konformi-
tätsbescheinigung führt, einen Bericht, der dem
Ständigen Ausschuß der EFTA und der EFTA-
Überwachungsbehörde zur Verfügung steht.

Kontrollbescheinigung

§ 12. (1) Die Kontrollbescheinigung bestätigt,
daß das geprüfte Muster des Betriebsmittels jene
Sicherheit bietet, die derjenigen der harmonisierten
Normen des Anhanges I mindestens gleichwertig
ist; sie kann daher nur ausgestellt werden, wenn
solche harmonisierte Normen vorliegen.

(2) Die Kontrollbescheinigung wird durch eine
der zugelassenen Stellen nach Anhang IV ausge-
stellt.

(3) Die österreichische zugelassene Stelle, die das
Betriebsmittel prüft, übermittelt vor Erteilung dieser
Kontrollbescheinigung die Unterlagen mit der
Beschreibung des Betriebsmittels, den Bericht und
den Entwurf der Kontrollbescheinigung im Wege
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angele-
genheiten den übrigen Mitgliedstaaten der EFTA
und/oder deren zugelassenen Kontrollstellen sowie
dem Ständigen Ausschuß der EFTA, die binnen vier
Monaten nach dieser Information Bemerkungen
einreichen, zusätzliche Prüfungen verlangen und

gegebenenfalls den hiezu eingerichteten Ausschuß
damit befassen können. Dieser Schriftwechsel ist
vertraulich.

(4) Hat kein Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraumes vor Ablauf der festgelegten Frist
beantragt, den Ausschuß zu befassen, so stellt die
österreichische zugelassene Stelle nach Berücksich-
tigung der Bemerkungen, die entsprechend dem in
Abs. 3 vorgesehenen Verfahren eingereicht worden
sind, die Kontrollbescheinigung aus, wenn das
Ergebnis der etwaigen zusätzlichen Prüfungen
zufriedenstellend ist.

(5) Wird der hiezu eingesetzte Ausschuß befaßt
und gibt eine positive Stellungnahme ab, so stellt die
österreichische zugelassene Stelle die Kontrollbe-
scheinigung aus.

(6) Eine Abschrift der wichtigsten Angaben der
Kontrollbescheinigung wird dem Ständigen Aus-
schuß der EFTA und der EFTA-Überwachungsbe-
hörde innerhalb eines Monats nach Ausstellung im
Wege des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Angelegenheiten übermittelt.

(7) Das endgültige technische Aktenstück steht
auf Anfrage dem Ständigen Ausschuß der EFTA
und der EFTA-Überwachungsbehörde zur Verfü-
gung.

Typenprüfungszeugnis·

§ 13. (1) Das Typenprüfungszeugnis bestätigt,
daß das geprüfte Muster des Betriebsmittels
entweder

a) mit den österreichischen Bestimmungen für
die Elektrotechnik ohne Harmonisierungs-
grundlage gemäß Anhang I übereinstimmt
oder

b) eine zumindest gleichwertige Sicherheit wie
bei Anwendung der Bestimmungen gemäß
lit. a bietet oder

c) die Anforderungen des § 3 Abs. l erfüllt,
wenn Bestimmungen gemäß lit. a nicht
vorliegen oder

d) mit den harmonisierten Normen des Anhan-
ges I übereinstimmt.

(2) Das Typenprüfungszeugnis wird durch eine
akkreditierte österreichische Prüfstelle (Akkreditie-
rungsgesetz — AkkG, BGBl. Nr. 468/1992) ausge-
stellt.

(3) Wenn Abs. l lit. c zur Anwendung kommt, so
hat die Prüfstelle vorrangig Entwürfe Europäischer
Normen zur Beurteilung heranzuziehen. In Erman-
gelung dieser dürfen auch Normen oder Norment-
würfe internationaler oder nationaler Normungsor-
ganisationen, in Ermangelung auch dieser Experti-
sen herangezogen werden.

(4) Die Prüfstelle hat im Typenprüfungszeugnis
anzugeben, welcher der Fälle nach Abs. l vorliegt.
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Erklärung des Herstellers oder Importeurs

§ 14. (1) Durch die Erklärung wird bestätigt, daß
das Betriebsmittel die Anforderungen des § 3 Abs. l
erfüllt.

(2) Die Erklärung wird vom Hersteller, wenn
dieser in Österreich ansässig ist, oder von
demjenigen, der das Betriebsmittel erstmalig in
Österreich in Verkehr bringt, abgegeben.

(3) Die Erklärung hat zu umfassen:
a) Bezeichnung des explosionsgeschützten elek-

trischen Betriebsmittels;
b) Typenbezeichnung;
c) Fabrikationsnummer, wenn sich die Erklä-

rung nicht auf alle Betriebsmittel dieser Type
bezieht;

d) Angewandte Bestimmungen gemäß Anhang I,
wenn solche angewandt wurden.

(4) Die technischen Unterlagen, auf denen die
Erklärung beruht, sind auf Anforderung binnen
eines Monats der Behörde (§ 13 ETG 1992)
vorzulegen. Diese Frist kann auf begründeten
Antrag verlängert werden.

(5) Werden die technischen Unterlagen nicht
innerhalb der Frist nach Abs. 4 vorgelegt, so ist die
Erklärung mit Ablauf dieser Frist ungültig.

Prüfzeichen, zusätzliche Bezeichnungen und
beizulegende Dokumente

§ 15. (1) Die Prüfzeichen gemäß Anhang II und
III werden vom Hersteller oder in seinem Auftrag
angebracht.

(2) Durch die Anbringung des Prüfzeichens
bestätigt der Hersteller oder sein Beauftragter die
Übereinstimmung des Betriebsmittels mit der Type,
für die die Konformitätsbescheinigung, die Kon-
trollbescheinigung oder das Typenprüfungszeugnis
ausgestellt wurde, die Einhaltung allfälliger von der
zugelassenen Stelle oder akkreditierten Prüfstelle
gemachter Auflagen sowie die erfolgreiche. Durch-
führung allfälliger Stückprüfungen.

(3) Dem Prüfzeichen ist das Kurzzeichen der
zugelassenen Stelle oder akkreditierten Prüfstelle
sowie eine fortlaufende Nummer und das Jahr der
Prüfung hinzuzufügen.

(4) Zutreffendenfalls sind die Aufschriften nach
§ 6 Abs. 3 oder § 8 anzubringen.

(5) Zutreffendenfalls sind alle Aufschriften, die
auf Grund der angewandten Bestimmungen gemäß
Anhang I vorgeschrieben sind, anzubringen.

(6) Soweit allfällige Aufschriften nach Abs. 5
nicht ausreichend sind, sind alle Aufschriften, die für
eine sichere Verwendung des explosionsgeschützten
elektrischen Betriebsmittels erforderlich sind, wie
zB Temperaturklasse, Explosionsgruppe, Art der

explosionsgefährlichen Stoffe, für die das Betriebs-
mittel geeignet ist usw., anzubringen. Hievon kann
abgewichen werden, wenn, zB wegen der geringen
Größe des Betriebsmittels, die Anbringung einer
deutlich lesbaren Aufschrift nicht möglich ist.

(7) Diese Aufschriften sind am Betriebsmittel
selbst, lesbar und dauerhaft, nach Möglichkeit nahe
beeinander und derart, daß sie ohne Zerlegen des
Betriebsmittels sichtbar sind, anzubringen.

(8) Wenn in der Konformitätsbescheinigung, der
Kontrollbescheinigung oder dem Typenprüfungs-
zeugnis besondere Bedingungen für den sicheren
Gebrauch des Betriebsmittels angegeben sind oder
wenn gemäß Abs. 6 die Anbringung ausreichender
Aufschriften nicht möglich ist, so ist jedem
Betriebsmittel eine Kopie dieses Dokumentes
und/oder eine Gebrauchsanweisung beizulegen.

Widerruf

§ 16. (1) Die österreichische zugelassene Stelle
oder die akkreditierte österreichische Prüfstelle hat
die Konformitätsbescheinigung, die Kontrollbe-
scheinigung oder das Typenprüfungszeugnis zu
widerrufen oder für erloschen zu erklären, wenn

a) sie feststellt, daß dieses Dokument nicht hätte
ausgestellt werden dürfen oder

b) von ihr anläßlich der Prüfung gemachte
Auflagen nicht innerhalb einer gesetzten,
angemessenen Frist erfüllt werden oder

c) wenn Betriebsmittel in Verkehr gebracht
wurden, die mit dem geprüften Baumuster
nicht übereinstimmen.

(2) Der Widerruf oder das Erlöschen ist dem
Betroffenen unverzüglich mitzuteilen.

(3) Der Widerruf oder das Erlöschen einer
Konformitäts- oder Kontrollbescheinigung ist im
Wege des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Angelegenheiten den übrigen Mitgliedstaaten der
EFTA, dem Ständigen Ausschuß der EFTA und der
EFTA-Überwachungsbehörde unter Angabe der
Widerrufsgründe mitzuteilen.

Beschwerde

§ 17. ( l ) Wird von der österreichischen zugelasse-
nen Stelle oder der akkreditierten österreichischen
Prüfstelle die Ausstellung einer Konformitätsbe-
scheinigung, einer Kontrollbescheinigung oder
eines Typenprüfungszeugnisses verweigert oder ein
solches Dokument gemäß § 16 widerrufen oder für
erloschen erklärt, so steht dem Betroffenen
innerhalb von einem Monat nach Zustellung der
diesbezüglichen Mitteilung das Recht der Be-
schwerde beim Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten zu. Die Beschwerde ist zu
begründen:
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(2) Auf das Recht zur Beschwerde ist zugleich mit
der Mitteilung über Widerruf, Erlöschen oder
Verweigerung des Dokumentes hinzuweisen.

(3) Während der Dauer des Beschwerdeverfah-
rens darf das Betriebsmittel nicht in Verkehr
gebracht werden.

Untersagung

§ 18. (1) Wird das Inverkehrbringen eines
explosionsgeschützten elektrischen Betriebsmittels,
das ein Prüfzeichen nach Anhang II zu Recht trägt,
von der Behörde (§ 13 ETG 1992) untersagt oder
besonderen Bedingungen unterworfen, weil es eine
Gefahr für die Sicherheit darstellt, so wird dies von
der Behörde im Wege des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Angelegenheiten unter Angabe der
Gründe dem Ständigen Ausschuß der EFTA und der
EFTA-Überwachungsbehörde unverzüglich mitge-
teilt.

(2) Die EFTA-Überwachungsbehörde entschei-
det dann nach dem in Artikel 12 der Richtlinie
76/17/EWG und den entsprechenden Artikeln des
EWR-Abkommens festgelegtem Verfahren, ob
diese Maßnahme aufrechterhalten werden kann.

Meldung von Stellen

§ 19. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten übermittelt den übrigen Mitglied-
staaten der EFTA, dem Ständigen Ausschuß der
EFTA und der EFTA-Überwachungsbehörde Listen
der österreichischen Stellen, die

a) explosionsgeschützte elektrische Betriebsmit-
tel prüfen und Konformitäts- oder Kontroll-
bescheinigungen ausstellen (zugelassene Stel-
len);

b) die Empfänger der von den übrigen Mitglied-
staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes
übersandten Mitteilungen gemäß § 11 Abs. 3
und § 12 Abs. 3 und 6 sind.

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten teilt in gleicher Weise jede
Änderung dieser Listen mit.

Reparatur explosionsgeschützter elektrischer
Betriebsmittel

§ 20. (1) Reparaturen explosionsgeschützter
elektrischer Betriebsmittel dürfen nur so ausgeführt
werden, daß alle Teile, die auf den Explosionsschutz
Einfluß, haben, entweder ungeändert bleiben oder,
wenn sie Gegenstand der Reparatur sind, in den
ursprünglichen Zustand versetzt oder durch identi-
sche Ersatzteile ersetzt werden.

(2) Teile im Sinne von Abs. 1, die offensichtlich
handelsübliche Normteile sind und nicht speziell für

ein explosionsgeschütztes elektrisches Betriebsmittel
angefertigt wurden, können durch zumindest
technisch gleichwertige Teile ersetzt werden.
Hiedurch darf weder eine Beeinträchtigung des
Explosionsschutzes (§ 3 Abs. 1) noch "der übrigen
elektrotechnischen Sicherheit (§ 3 Abs. 2) eintreten.

(3) Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit von
Ersatzteilen gemäß Abs. 2 sind insbesondere Prüf-
zeichen, Aufschriften und zusätzliche Angaben in
der technischen Dokumentation des Herstellers (zB
Stücklisten) der explosionsgeschützten elektrischen
Betriebsmittel zu beachten.

(4) Werden Teile nach Abs. l nicht durch
identische oder technisch gleichwertige (Abs. 2
und 3) Ersatzteile ersetzt, sondern in den ursprüng-
lichen Zustand versetzt oder überhaupt neu
angefertigt, so sind hiefür die Originalkonstruk-
tionsunterlagen heranzuziehen. Hievon darf nur
abgewichen werden, wenn alle Eigenschaften und
Abmessungen des zu ersetzenden Teiles noch
eindeutig und sicher festgestellt werden können.

(5) Werden Teile gemäß Abs. 4 in den ursprüngli-
chen Zustand versetzt oder neu angefertigt und ist
in den Bestimmungen für die Elektrotechnik, nach
denen das Betriebsmittel gebaut ist, oder von der
Prüfstelle, die die Typenprüfung ausgeführt hat
(§ 10), die Durchführung von Stückprüfungen
vorgeschrieben, so ist das reparierte Betriebsmittel
den gleichen Stückprüfungen zu unterwerfen.

(6) Bei der Reparatur dürfen Prüfzeichen und
Aufschriften (§ 15) am Betriebsmittel oder seinen
Teilen nicht dauernd entfernt oder unleserlich
gemacht werden.

(7) In den Fällen nach Abs. 4 und 5 ist zusätzlich
eine Aufschrift anzubringen, aus der hervorgeht,
wer die Reparatur ausgeführt hat. Die Aufschrift ist
nach § 15 Abs. 7 auszuführen.

(8) Jede Reparatur, bei der Nenn- oder
Kennwerte oder Eigenschaften des Betriebsmittels,
und zwar sowohl solche allgemein elektrotechni-
scher Art als auch auf den Explosionsschutz
bezügliche, geändert wurden oder bei der Teile
abweichend von den Bestimmungen der Abs. l, 2
und 4 geändert oder ersetzt wurden, ist als eine
wesentliche Änderung des Betriebsmittels im Sinne
des § l Abs. 5 ETG 1992 zu betrachten. Für solche
Betriebsmittel gelten die Bestimmungen dieser
Verordnung wie für das Inverkehrbringen neuer
Betriebsmittel.

Übergangsbestimmungen
§ 21. Elektrische Betriebsmittel für die Verwen-

dung in explosionsgefährdeten Bereichen, die den
gesetzlichen Bestimmungen vor dem Inkrafttreten
dieser Verordnung entsprechen, dürfen noch fünf
Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung in
Verkehr gebracht werden.
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Inkrafttreten

S 22. (1) Die Bestimmungen des § 5 lit. a und b,
der §§ 11 und 12, des § 16 Abs. 3 und der §§ 18 und
19 treten zugleich mit dem Inkrafttreten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
räum in Kraft.

(2) § 13 Abs. l lit. d tritt mit Inkrafttreten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
räum außer Kraft.

(3) Die Bestimmungen des § 5 lit. c und d sowie
der §§ 13 und 14 treten mit dem Ablauf von drei
Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung außer
Kraft.

Schüssel

Anhang I
Bestimmungen für die Elektrotechnik für

explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel

I. Für Zone 0:

A. Harmonisierte Normen und gegebenenfalls
entsprechende österreichische Bestimmungen
für die Elektrotechnik: Keine

B. österreichische Bestimmungen für die Elektro-
technik ohne Harmonisierungsgrundlage: Keine

II. Für Zone 21 oder Zone 10:

A. Harmonisierte Normen und gegebenenfalls
entsprechende österreichische Bestimmungen
für die Elektrotechnik: Keine

B. österreichische Bestimmungen für die Elektro-
technik ohne Harmonisierungsgrundlage: Keine

III. Für Zone l :

A. Harmonisierte Normen und gegebenenfalls
entsprechende österreichische Bestimmungen
für die Elektrotechnik:

a) Auf Grund der Richtlinie 79/196/EWG vom
6. Februar 1979:

EN 50014 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche:
Allgemeine Bestimmungen, Aus-
gabe l, März 1977.
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50014/19.80

EN 50015 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche: Öl-
kapselung „o", Ausgabe l, März
1977.
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50015/1980

EN 50016 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche :
Überdruckkapselung „p", Aus-
gabe l, März 1977.
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50016/1980

EN 50017 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche:
Sandkapselung „q", Ausgabe l,
März 1977.
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50017/1980

EN 50018 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche:
druckfeste Kapselung „d", Aus-
gabe l, März 1977.
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50018/1980

EN 50019 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche: er-
höhte" Sicherheit „e", Ausgabe l,
März 1977. .
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50019/1980

EN 50020 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche: Ei-
gensicherheit „i", Ausgabe l,
März 1977.
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50020/1980

b) Auf Grund der Richtlinie 84/47/EWG vom
16. Januar 1984 sind hinzugekommen:

EN 50014, Änderung l, Juli 1979
Änderung 2, Juni 1982
Änderungen 3 und 4, Dezember
1982
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50014 a/.1986

EN 50015, Änderung l, Juli 1979
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50015/1980

EN 50016, Änderung l, Juli 1979
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50016/1980

EN 50017, Änderung l, Juli 1979
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50017/1980
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EN 50018, Änderung l, Juli 1979
Änderung 2, Dezember 1982
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50018 a/1986

EN 50019, Änderung l, Juli 1979
Änderung 2, September 1983
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50019 a/1986

EN 50020, Änderung l, Juli 1979
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50020/1980

c) Auf Grund der Richtlinie 88/571/EWG vom
10. November 1988 sind hinzugekommen:

EN 50014, Änderung 5, Februar 1986
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50014 a/1986

EN 50018, Änderung 3, November 1985
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50018 a/1986

EN 50019, Änderung 3, Dezember 1985
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50019 a/1986

EN 50020, Änderung 2, Dezember 1985
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50020 a/1986

d) Auf Grund der Richtlinie 90/487/EWG vom
17. September 1990 sind hinzugekommen:

EN 50028, Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche:
Vergußkapselung „m", Ausgabe
l, Februar 1987.
Enthalten in ÖVE-EX/EN
50028/1988

EN 50039, Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche: Ei-
gensicherheitssysteme „i", Aus-
gabe l, März 1980

Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel,
die nur den harmonisierten Normen gemäß a)
entsprechen, dürfen noch bis zum l. Januar 2005 in
Verkehr gebracht werden, wenn die Konformitäts-
bescheinigung vor dem 31. Dezember 1984 ausge-
stellt wurde.

Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel,
die nur den harmonisierten Normen gemäß a) und
b) entsprechen, dürfen noch bis zum 1. Januar 2009
in Verkehr gebracht werden, wenn die Konformi-
tätsbescheinigung vor dem 1. Januar 1993 ausge-
stellt wurde.

B. österreichische Bestimmungen für die Elektro-
technik ohne Harmonisierungsgrundlage :

ÖVE-EX 80/81/1988 Elektrische Betriebsmit-
tel für Schlagwetter-
und explosionsgefähr-
dete Bereiche: Sonder-
schutz „s"

IV. Für Zone 2:

A. Harmonisierte Normen und gegebenenfalls
entsprechende österreichische Bestimmungen
für die Elektrotechnik: Keine

B. österreichische Bestimmungen für die Elektro-
technik ohne Harmonisierungsgrundlage :

ÖVE-EX 65 a/1985 Nachtrag a zu den Be-
stimmungen über die Er-
richtung elektrischer An-
lagen in explosionsgefähr-
deten Bereichen: § 5.3

C. Internationale Normen :

IEC 79-15 (1987) Part 15: Electrical appara-
tus, with type of
protection „n"

V. Für Zone 22 oder Zone 11 :

A. Harmonisierte Normen und gegebenenfalls
entsprechende Österreichische Bestimmungen
für die Elektrotechnik: Keine

B. Österreichische Bestimmungen für die Elektro-
technik ohne Harmonisierungsgrundlage :

ÖVE-EX 65/1981 Errichtung elektrischer An-
lagen in explosionsgefähr-
deten Bereichen in der Fas-
sung des Nachtrages ÖVE-
EX 65 a/1985: §6.2

VI. Für spezielle explosionsgeschützte elektrische
Betriebsmittel:

A. Harmonisierte Nonnen und gegebenenfalls
entsprechende Österreichische Bestimmungen
für die Elektrotechnik:

EN 50050, Elektrostatische Handsprüheinrich-
tungen, Ausgabe 1, Januar 1986

EN 50053, Teil l : Elektrostatische Handsprüh-
einrichtungen für flüssige Sprüh-
stoffe mit einer Energiegrenze von
0,24 mJ, sowie Zubehör, Ausgabe l,
Februar 1987

EN 50053, Teil 2: Elektrostatische Handsprüh-
einrichtungen für Pulver mit einer
Energiegrenze von 5 mJ, sowie
Zubehör, Ausgabe l, Juni 1989
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EN 50053, Teil 3: Elektrostatische Handsprüh-
einrichtungen für Flock mit einer
Energiegrenze von 0,24 mJ oder
5 mJ, sowie Zubehör, Ausgabe 1,
Juni 1989

Bei den Normen EN 50053, Teil l, 2 und 3
finden nur die den Bau der Betriebsmittel
betreffenden Absätze Anwendung.

B. österreichische Bestimmungen für die Elektro-
technik ohne Harmonisierungsgrundlage:
Keine

Diese Europäischen oder internationalen Nor-
men bzw. die Österreichischen Bestimmungen für
die Elektrotechnik, in die sie umgesetzt wurden,
bzw. andere Österreichische Bestimmungen für die
Elektrotechnik werden vom österreichischen Ver-
band für Elektrotechnik herausgegeben.

Sie können eingesehen und erworben werden bei :
österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
A-1010 Wien
Tel. 58 76 373
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Anhang II
Gemeinschaftliches Unterscheidungszeichen

Alle Werte ausgedrückt als Funktion von „a"
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Anhang III
Österreichisches Prüfzeichen für explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel
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Anhang IV
Verzeichnis der zugelassenen Stellen

KÖNIGREICH BELGIEN
— la direction de pâturages de l'Institut national

des industries extractives (INIEX),
Rue Grande 60,
B-7260 Colfontaine.

KÖNIGREICH DÄNEMARK
— Danmarks elektriske Materielkontrol

(DEMKO),
Lyskaer 8,
DK-2730 Herlev.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
— Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB),

Bundesallee 100,
D-3300 Braunschweig;

— Bergbau-Versuchsstrecke (BVS) der Westfäli-
schen Berggewerkschaftskasse,
Beylingstraße 65,
D-4600 Dortmund 14 (Derne).

KÖNIGREICH SPANIEN
— Laboratorio Oficial Madariaga (LOM),

Rios Rosas 21,
E-28003 Madrid.

REPUBLIK GRIECHENLAND
Keine Angaben.

FRANZÖSISCHE REPUBLIK
— Centre d'études et recherches des charbonnages

de France (CERCHAR),
Laboratoire de Verneuil en Halatte,
BPn°2,
F-60550Creil;

— Laboratoire central des industries électriques
(LCIE),
33, avenue du Général Leclerc,
BP 8,
F-92266 Fontenay-aux-Roses.

REPUBLIK IRLAND
Keine Angaben.

ITALIENISCHE REPUBLIK
— Centra elettrotecnico sperimentale itäliano

(CESI),
Via Rubattino 54,
1-20134 Milano.

GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG

Keine Angaben.

KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE

Keine Angaben.

REPUBLIK PORTUGAL

Keine Angaben.

VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRI-
TANNIEN UND NORDIRLAND

— Health and Safety Executive,
British Approvals Service for Electrical Equip-
ment in Flammable Atmospheres,
HarpurHill,
BuxtonSKl79JN,
UK-Derbyshire.

46. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten über elektro-
medizinische Geräte (Elektromedizingeräte-

verordnung 1993 — ElMedV 1993)

Auf Grund des § 3 Abs. 4 und 6, des § 7 Abs. 2, 5
und 6 und § 10 Abs. 2 des Elektrotechnikgesetzes
1992 — ETG 1992, BGBl. Nr. 106/1993, wird
verordnet:

Abschnitt I
Zweck und Gegenstand

§ 1. (1) Zweck dieser Verordnung ist die
Umsetzung der Richtlinie des Rates der Europäi-
schen Gemeinschaften vom 17. September 1984 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die in der Humanmedizin und der
Veterinärmedizin eingesetzten elektrischen Geräte
(84/539/EWG) in österreichisches Recht (Ab-
schnitt II) sowie die Festlegung von Anforderungen
an solche Geräte, wenn sie nicht der Richtlinie
84/539/EWG entsprechen (Abschnitt III).

(2) Diese Verordnung betrifft elektrische Geräte
— im folgenden „Geräte" genannt —, die nach
ihrer Art dazu bestimmt sind, bei der Ausübung der
Humanmedizin und der Veterinärmedizin einge-
setzt zu werden.

Zulässige Geräte
§ 2. (1) Die in § l genannten Geräte, soweit sie in

Anhang II aufgeführt sind, erfüllen die Anforderun-
gen des § 3 Abs. l und 2 ETG 1992 hinsichtlich der
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Sicherheit der Bauart bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch, wenn sie entweder den Bestimmungen
des Abschnittes II oder denen des Abschnittes III
entsprechen.

(2) Soweit die in § l genannten Geräte nicht in
Anhang II aufgeführt sind, erfüllen sie die Anforde-
rungen des § 3 Abs. l und 2 ETG 1992 hinsichtlich
der Sicherheit der Bauart bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch, wenn sie den Bestimmungen des
Abschnittes III entsprechen.

Abschnitt II
Anforderungen und Kennzeichnung

§ 3. (1) Die Geräte müssen den technischen
Vorschriften des Anhanges I entsprechen.

(2) Die Übereinstimmung der Geräte mit den
Bestimmungen des Abschnittes II ist vom Hersteller
oder Importeur unter dessen Verantwortung durch
Anbringen eines "Zeichens nach dem Muster des
Anhangs III oder durch Ausstellung einer Überein-
stimmungserklärung nach dem Muster des Anhan-
ges IV zu bestätigen. Trägt ein Gerät das Zeichen
nach Anhang III oder liegt für dieses Gerät eine
Übereinstimmungserklärung nach Anhang IV vor,
so ist anzunehmen, daß dieses Gerät den Bestim-
mungen des Abschnittes II entspricht.

Änderung der technischen Bestimmungen des
Anhanges I

§ 4. Nach dem in Artikel 6 der Richtlinie
84/539/EWG beschriebenen Verfahren, modifi-
ziert durch die Bestimmungen des EWR-Abkom-
mens, werden Änderungen in Anhang I beschlossen,

— die gegebenenfalls infolge der Anpassung der
harmonisierten Normen an den technischen
Fortschritt durch die betreffende Normenor-
ganisation erforderlich werden;

— die sich infolge einer Anpassung an den
technischen Fortschritt in Fällen als wün-
schenswert erweisen, in denen die harmoni-
sierte Norm von der betreffenden Normenor-
ganisation nicht entsprechend geändert
wurde.

Im zweiten Fall werden die Änderungen der
zuständigen Normenorganisation mitgeteilt.

unterwerfen. Die Behörde (§ 13 ETG 1992)
unterrichtet hievon, im Wege des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Angelegenheiten, die
anderen Mitgliedstaaten der EFTA, die EFTA-
Überwachungsbehörde und den Ständigen Aus-
schuß der EFTA unter Angabe der Gründe für diese
Entscheidung.

(2) Kommt es nach dem in Artikel 7 Abs. 2 und 3
der Richtlinie 84/539/EWG beschriebenen und
durch die Bestimmungen des EWR-Vertrages
modifizierten Verfahren zu einer Anpassung der
technischen Vorschriften des Anhanges I, so bleibt
der gemäß Abs. l ergangene Bescheid bis zum
Inkrafttreten dieser Anpassung aufrecht, andernfalls
ist er aufzuheben.

Anbringung des Zeichens und Ausstellung der
Übereinstimmungserklärung

§ 6. (1) Hersteller oder Importeure dürfen das
Zeichen und die Übereinstimmungserklärung nach
§ 3 Abs. 2 nur unter den im Abschnitt II vorgesehe-
nen Voraussetzungen anbringen bzw. ausstellen.

(2) Das Zeichen und die Übereinstimmungserklä-
rung dürfen nur angebracht bzw. ausgestellt
werden, wenn durch eine befriedigende Kontrolle
der Geräteherstellung gewährleistet ist, daß alle
gefertigten oder importierten Geräte den Besum-
mungen des Abschnittes II entsprechen.

Abschnitt III

§ 7. Die Geräte erfüllen die Anforderungen des
§ 3 Abs. l und 2 ETG 1992 hinsichtlich der
Sicherheit der Bauart bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch jedenfalls dann, wenn sie den technischen
Bestimmungen des Anhanges V entsprechen.

§ 8. Die Übereinstimmung mit den Bestimmun-
gen des § 3 Abs. l und 2 ETG 1992 ist anzunehmen,
wenn das Gerät das Zeichen

Schutzklauselverfahren

5 5. (1) Stellt die Behörde (§ 13 ETG 1992) fest,
daß ein Gerät oder mehrere Geräte trotz Überein-
stimmung mit den Bestimmungen des Abschnittes II
die Sicherheit gefährden; so kann sie, gemäß § 9
ETG 1992, den Verkauf, den freien Verkehr oder
die Benutzung dieses Gerätes bzw. dieser Geräte
vorläufig untersagen oder besonderen Auflagen

trägt.

Abschnitt IV

§ 9. Zeichen oder Aufschriften, die mit dem
EWG-Zeichen in Anhang III verwechselt werden
können, dürfen auf den Geräten nicht angebracht
werden.
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§ 10. Geräte, die den vor dem Inkrafttreten dieser
Verordnung gültigen gesetzlichen Regelungen
entsprechen, dürfen noch fünf Jahre vom Inkrafttre-
ten dieser Verordnung an in Verkehr gebracht
werden.

Inkrafttreten

§ 11. Die Bestimmungen des § 2 Abs. l und des
Abschnittes II treten mit dem Inkrafttreten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
räum in Kraft.

Schüssel

ANHANG I
Harmonisierungsdokument des Europäischen

Komitees für elektrotechnische Normung (CENE-
LEC):

HD 395-1: Allgemeine Erfordernisse (Ausgabe
1979 — Dokument auf der Grundlage der
Veröffentlichung IEC Nr. 601-1 der Internationa-
len Elektrotechnischen Kommission); diese Norm
gilt vorbehaltlich folgender Änderungen:

Für die Geräte nach Nummer 2.2.1.1 des
Anhangs II sind die Erfordernisse der
NORM HD 395-1 wie folgt zu ändern:

Unterabsatz 14.6(b): Die Geräte müssen minde-
stens vom Typ BF sein.

Unterabsatz 19.3:

1.

1.1.

Patienten-Hilfsstrom
normale Betriebsbedingung
-1mA
einfache Überlastbedingung
-5mA

ANHANG II

DIAGNOSTIKGERÄTE
(ausgenommen Geräte mit Schutzvorrich-
tung gegen Entladung der Defibrillatoren)

Von einer Fremdquelle unabhängige Geräte
zur Vermittlung von Daten von Lebewesen

1.1.1. Geräte zur Feststellung von Bio-Potential-
werten

1. Geräte und Zubehör für Diagnose oder
Überwachung zur Prüfung oder Überwa-
chung elektrischer Vorgänge oder elektri-
scher Charakteristika bei Lebewesen:

2.

— Elektroenzephalographen und Elek-
trokortikographen,

— Elektromyographen,
— Elektroetinographen,
— Elektronystagmographen;
Geräte und Zubehör.

l. l .2. Geräte zur Vermittlung anderer Parameter

1. Geräte und Zubehör zur Untersuchung
der Infrarotstrahlung lebender Organis-
men für diagnostische Zwecke :
— Wärmeabtaster,
— Thermographen,
— Strahlungsthermometer;

2. Geräte und Zubehör zur Untersuchung
akustischer Vorgänge oder der Sensitivität
von Lebewesen:
— Elektronenstethoskope,
— Phonokardioskope und Phonodardio-

graphen nur dann, wenn sie nicht für
Eingriffe am Herzen oder im Gefäßsy-
stem vorgesehen sind,

— Audiometer,
— Audiophone;

3. Geräte und Zubehör:
— Ballistokardiographen,
— Elektronenthermometer nur dann,

wenn sie für Eingriffe am Herzen oder
im Gefäßsystem vorgesehen sind.

l .2. Von einer Fremdquelle abhängige Geräte zur
Vermittlung von Daten von Lebewesen

1.2.1. Geräte, bei denen elektrischer Strom benutzt
wird

Geräte und Zubehör, bei denen elektrische
Ströme unmittelbar auf dem lebenden Orga-
nismus zur Anwendung kommen:

— Geräte zum Messen des Hautwider-
standes

— Geräte zur Lungen- oder Gefäß-Im-
pedanzrheographie

1.2.2. Geräte, bei denen eine andere Energiequelle
benutzt wird

1. Geräte und Zubehör für die ophthalmolo-
gische Diagnose:
— Geräte zur ausleuchtung des Auges:

Spaltlampen, Augenspiegel, Spektral-
lichtquellen, Ophthalmoskope;

— Geräte zur Beobachtung, Darstellung
und zum Messen des Auges: Ophthal-
mometer, Refraktometer, Tonometer,
Photometer, Retinoskope, Cornea-
Mikroskope;

— ophthalmologische Diagnoseeinheiten
bestehend aus den genannten ophthal-
mologischen Geräten, kombiniert mit
den notwendigen Hilfsgeräten: Stän-
der, Säulen, Stühle; ;
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2. Geräte und Zubehör, die dazu bestimmt
sind, die Sichtbarkeit durch monokulare
oder binokulare Vergrößerung für dia-
gnostische Zwecke zu verbessern und die
zur Beobachtung chirurgischer Eingriffe
verwendet werden (ausgenommen Hoch-
frequenzgeräte für chirurgische Zwecke) :
— Chirurgie-Mikroskope,
— Kolposkope,
— Otoskope,
— Dermatoskope;

3. Geräte und Zubehör für die lokale
Ausleuchtung zu untersuchender oder zu
behandelnder Flächen:
— Kopflampen,
— beleuchtete Kopfspiegel,
— Leuchtstoff-Handlampen,
— Mundlampen.

2. THERAPEUTISCHE GERÄTE

2.1. Spezifische therapeutische Geräte

2.1.1. Geräte, bei denen elektrische Energie ange-
wendet wird

1. Geräte und Zubehör, die elektrisch
geladene oder ionisierte Luft, Dämpfe
oder Nebel erzeugen, wobei die Ladung
oder Ionisation erzielt wird :
— durch Hochspannung,
— durch Elektronenemission aus erhitz-

tem Metall.

2.1.2. Geräte, bei denen andere Energien angewen-
det werden

1. Geräte und Zubehör, die bestimmte
mechanische Effekte in der Medizin
erzeugen :
— Vibratoren,
— Geräte für Wasserstrahlmassage,
— Geräte für externe Herzmassage;

2. Geräte und Zubehör, die Heißluft, Dampf
oder Dunst für therapeutische Zwecke 3
erzeugen:
— Geräte, in denen feste oder flüssige

Stoffe durch Erhitzen oder mecha-
nisch zum Zwecke der Inhalation
verdampft werden,

— Heißluftbäder.
Unter diese Nummer fallen nicht die
Ultraschallgeräte.

2.2. Elektrochirurgische Geräte

2.2.1. Geräte, bei denen elektrische Energie ange-
wendet wird

1. Geräte und Zubehör, die elektrische
Niederfrequenzenergie zur Erzeugung
von Wärme für die Elektrokauterisation
verwenden :
— Geräte zur Elektrokauterisation,
— Teile von kombinierten elektromedizi-

nischen Geräten zur Elektrokauterisa-
tion.

2.2.2. Geräte, bei denen andere Energien verwen-
det werden

1. Geräte und Zubehör, die für therapeuti-
sche Zwecke in der Ophthalmologie
benutzt werden :
— Geräte zur Augenbehandlung,
— Augenmagnete;

2. Geräte und Zubehör;
3. Geräte und Zubehör, die bestimmte

mechanische Effekte in der Medizin
erzeugen:
— Bohrer, Sägen, Schleifgeräte für Zahn-

behandlung oder für die Chirurgie,
— Geräte mit Wasserantrieb.

2.3. Geräte zur Unterstützung oder Ersetzung
von Körperfunktionen
(ausgenommen implantierte Herzschrittma-
cher und andere implantierte Vorrichtungen)

2.3.1. Geräte zur Unterstützung oder Ersetzung
durch andere Mittel -

1. Geräte und Zubehör zur Unterstützung
oder Ersetzung bestimmter Körperfunk-
tionen:
— künstliche Gliedmaßen,
— Hilfen für Gelähmte,
— künstliche Sprechgeräte;

2. Geräte und Zubehör zur Unterstützung
der menschlichen Sinnesorgane:
— Hilfsgeräte für Blinde.

ANDERE GERÄTE

Geräte und Zubehör zur Patientenlagerung
und -bewegung für chirurgische oder zahn-
medizinische Zwecke :

— Operationstische,
— Operationsstühle,
— Operationseinheiten,
— Stühle für Zahnbehandlungen,
— Zahnbehandlungseinheiten.
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ANHANG III
MUSTER EINES VOM HERSTELLER ANZUBRINGENDEN ÜBEREINSTIMMUNGSZEICHENS

Im Jahre 198. hergestelltes Gerät

Entspricht der Richtlinie 84/539/EWG
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ANHANG IV,

MUSTER EINER ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Name des Herstellers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anschrift des Herstellers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bezeichnung des Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Typ Nr., Modell Nr. bzw. Referenz Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nummer in der Serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Baujahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Unterzeichnete erklärt, daß das vorstehend bezeichnete Material den Bestimmungen der Richtlinie
84/539/EWG entspricht.

Ausgefertigt in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift)

am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . .
(Name und Vorname)

(Stellung)

(Von einem Verantwortlichen des in der Erklärung genannten Unternehmens auszufüllen und zu
unterzeichnen.)
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ANHANG V
ELEKTROMEDIZINISCHE GERÄTE

ÖVE-MG/EN 60 601-1/1991
CENELEC HD 395.1 S2
Basisdokument: IEC-Publ. 601-1
(l977)+Amdt, l (1984)
CENELEC HD 395.1 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-1
(1977)
VDE 0750 Teil 1/05.82
Basisdokument: IEC-Publ. 601-1
(1977)

Je nach
Zutreffen

Zusätzlich für:

- DEFIBRILLATOREN
CENELEC HD 395.2.4 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-4 (1983)
in Verbindung mit CENELEC HD 895.1 S1

- ELEKTROKARDIOGRAPHEN
VDE 0750 Teil 210/09.82 Entwurf
in Verbindung mit VDE 0750 Teil 1/05.82

- ELEKTROKRAMPFBEHANDLUNGSGE-
RÄTE
CENELEC HD 395.2.14 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-14 (1989)
in Verbindung mit CENELEC HD 395.1 S1

- HÄMODIALYSEGERÄTE
CENELEC HD 395.2.16 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-16 (1989)
in Verbindung mit CENELEC HD 395. 1 S1

- HOCHFREQUENZ-CHIRURGIEGERÄTE
CENELEC HD 395.2.2 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-2 (1982)
in Verbindung mit CENELEC HD 395.1 S1

- INHALATIONSNARKOSEGERÄTE
CENELEC HD 395.2.13 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-13 (1989)
in Verbindung mit CENELEC HD 395. 1 S1

ÖNORM K 2003/06.88 soweit zutreffend

- LASERTHERAPIEGERÄTE
EN 60 601-2-22/09.92
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-22 (05.92)
in Verbindung mit ÖVE-MG/EN 60 601-1 /
1991

ÖNORM/ÖVE-EN 60 875/1991

IEC-Publ. 820 (l986)

- LUNGEN-BEATMUNGSGERÄTE
CENELEC HD 395.2.12 S1

Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-12 (1988)
in Verbindung mit CENELEC HD 395.1 S1

ÖNORM K 2003/06.88 soweit zutreffend

- MEDIZINISCHE VERSORGUNGSEINHEI-
TEN
VDE 0750 Teil 211/08.88 (ausgenommen
S 59.5)

in Verbindung mit VDE 0750 Teil 1/05.82

ÖNORM M 7387 Teil 3/11.85
ÖNORM M 7387 Teil 4/10.86 soweit
ÖNORM K 3010/04.79 zutreffend
ÖNORM Z 1001/01.87

- MIKROWELLENTHERAPIEGERÄTE
CENELEC HD 395.2.6 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-6 (1984)
in Verbindung mit CENELEC HD 395. 1 S1

- NERVEN- UND MUSKELSTIMULATO-
REN
CENELEC HD 395.2.10 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-10 (1987)

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung von
wassergefüllten Gefäßen als Elektroden zusätz-
lich:
ÖVE-MG Teil 2-24/3. Entwurf/02.1992,
§ 6.8.2 und § 21

_ OP-TISCHE
VDE 0750 Teil 223/12.87 Entwurf
in Verbindung mit VDE 0750 Teil 1/05.82

- RÖNTGENGENERATOREN
diagnostische
CENELEC HD 395.2.7 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-7 (1987)
in Verbindung mit CENELEC HD 395.1 S2

- RÖNTGENGENERATOREN
therapeutische
CENELEC HD 395.2.8 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-8 (1987)
in Verbindung mit CENELEC HD 395.1 S2

- RÖNTGEN-KONDENSATORGENERA-
TOREN
CENELEC HD 395.2.15 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-15 (1988)
in Verbindung mit CENELEC HD 395.1 S2

- KRANKENHAUSBETTEN-entfällt!

- KW-THERAPIEGERÄTE
CENELEC HD 395.2.3 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-3 (1982)
in Verbindung mit CENELEC HD 395.1 S1

- SÄUGLINGSINKUBATOREN
CENELEC HD 395.2.19 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-19 (1990)
in Verbindung mit CENELEC HD 395.1 S1
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- SÄUGLINGSWÄRMESTRAHLER
VDE 0750 Teil 227/10.88 Entwurf
in Verbindung mit VDE 0750 Teil 1705.82

- TRANSPORTINKUBATOREN
CENELEC HD 395.2.20 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-20 (1990)
in Verbindung mit CENELEC HD 395.1 S1

- ULTRASCHALL-THERAPIEGERÄTE
CENELEC HD 395.2.5 S1
Basisdokument: IEC-Publ. 601-2-5 (1984)
in Verbindung mit CENELEC HD 395.1 S1

Diese Bestimmungen können eingesehen und
erworben werden bei:

Österreichischer Verband für Elektrotechnik,
Eschenbachgasse 9, 1010 Wien, Tel. 587 63 73

47. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten über Normali-
sierung, Typisierung und Sicherheit elektri-
scher Betriebsmittel und Anlagen sowie sonsti-
ger Anlagen im Gefährdungs- und Störungsbe-
reich elektrischer Anlagen (Elektrotechnikver-

ordnung 1993 — ETV 1993)

Auf Grund des § 2, des § 3 Abs. 3, des § 4 Abs. 2,
des § 5 Abs. 2 und des § 7 Abs. 2, 5 und 6 des
Elektrotechnikgesetzes 1992 — ETG 1992, BGBl.
Nr. 106/1993, wird verordnet:

Gegenstand

§ 1. (1) Gegenstand dieser Verordnung sind
elektrische Betriebsmittel und elektrische Anlagen
sowie sonstige Anlagen im Gefährdungs- und
Störungsbereich elektrischer Anlagen.

(2) Elektrische Betriebsmittel und elektrische
Anlagen, die auch Gegenstand anderer auf der
Grundlage des ETG 1992 erlassener Verordnungen
sind, unterliegen dieser Verordnung nur hinsichtlich
jener Anforderungen des § 3 Abs. l und 2 ETG
1992, die nicht durch diese anderen Verordnungen
geregelt sind.

Verbindliche Bestimmungen und Nonnen
(SNT-Vorschriften)

§ 2. Die im Anhang abgedruckten österreichi-
schen Bestimmungen für die Elektrotechnik und
ÖNORMEN (in dieser Verordnung als „SNT-
Vorschriften" bezeichnet) werden für verbindlich
erklärt.

§ 3. Die in den SNT-Vorschriften enthaltenen
Rechtsbelehrungen, Einleitungen, Fußnoten, An-
hänge und Hinweise auf Fundstellen und andere
Texte (zB technische Bestimmungen, Normen und
Rechtsvorschriften), sowie die in der Inhaltsüber-
sicht des Anhanges ausdrücklich ausgenommenen
Teile von SNT-Vorschriften werden von der
Verbindlicherklärung nicht erfaßt.

S 4. Für Bauteile elektrischer Betriebsmittel gelten
die für die Bauteile jeweils zutreffenden SNT-Vor-
schriften, sofern nicht die das jeweilige Betriebsmit-
tel in seiner Gesamtheit betreffenden SNT-Vor-
schriften anderes festlegen.

Sichere elektrische Anlagen und elektrische
Betriebsmittel

§ 5. Elektrische Betriebsmittel und elektrische
Anlagen entsprechen den Erfordernissen des § 2
und des § 3 Abs. l und 2 ETG 1992

a) unter den im allgemeinen zu erwartenden
örtlichen oder sachlichen Verhältnissen im-
mer,

b) unter besonderen örtlichen oder sachlichen
Verhältnissen, sofern diese in den SNT-Vor-
schriften berücksichtigt worden sind,

wenn sie den im Anhang abgedruckten jeweils für
sie in Betracht kommenden SNT-Vorschriften
entsprechend hergestellt, errichtet, in Verkehr
gebracht, instand gehalten und betrieben werden.
Andernfalls sind zur Erfüllung der Erfordernisse des
ETG 1992 den besonderen örtlichen oder sachli-
chen Verhältnissen jeweils Rechnung tragende
Maßnahmen zu treffen.

§ 6. Nichtelektrische Anlagen im Gefährdungs-
und Störungsbereich elektrischer Anlagen entspre-
chen den Erfordernissen des § 3 Abs. 2 ETG 1992

a) unter den im allgemeinen zu erwartenden
örtlichen oder sachlichen Verhältnissen im-
mer,

b) unter besonderen örtlichen oder sachlichen
Verhältnissen, sofern diese in den SNT-Vor-schriften berücksichtigt worden sind,

wenn jene Maßnahmen getroffen werden, die in den
im Anhang abgedruckten jeweils für sie in Betracht
kommenden SNT-Vorschriften festgelegt sind.
Andernfalls sind zur Erfüllung der Erfordernisse des
§ 3 Abs. 2 ETG 1992 den besonderen örtlichen oder
sachlichen Verhältnissen jeweils Rechnung tragende
Maßnahmen zu treffen.

§ 7. Elektrischen Betriebsmitteln, die üblicher-
weise von elektrotechnisch Fachunkundigen be-
nützt werden, ist eine Gebrauchsanweisung in
deutscher Sprache beizufügen, die jedenfalls Anga-
ben über die Funktion des Betriebsmittels, die
ordnungsgemäße Installation, Verwendung und
Wartung zu enthalten hat. Kann das gleiche Ziel
auch durch bildliche Darstellungen erreicht werden,
so ist dies ebenfalls zulässig. Von dieser Bestimmung
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ausgenommen sind nur jene einfachen elektrischen
Betriebsmittel, deren Gebrauch auch elektrotech-
nisch Fachunkundigen geläufig ist, zB Glühlampen,
Verlängerungsleitungen, Tischleuchten. Aus Auf-
schriften an dem elektrischen Betriebsmittel oder
auf der Verpackung oder aus der Gebrauchsanwei-
sung muß jedenfalls stets der Hersteller und bei
ausländischen Produkten ein für das erstmalige
Inverkehrbringen im Inland Verantwortlicher er-
sichtlich sein.

Prüfzeichen

§ 8. Die Übereinstimmung mit den Bestimmun-
gen des § 3 Abs. l und 2 ETG 1992 ist bei
elektrischen Betriebsmitteln anzunehmen, wenn
diese das Zeichen

tragen.

Diesem Zeichen gleichwertig sind bei Installa-
tionsrohren und Leitungen die Zeichen

und bei Leitungen der Kennfaden:

Sonderbestimmungen

§ 9. (1) Die sicherheitstechnischen Vorschreibun-
gen gemäß ÖVE-EX 65/1981 und 65 a/1985
§ 4.3.3 und 5.1.2.6 sind auch für alle in Betrieb
befindlichen elektrischen Anlagen und elektrischen
Betriebsmittel verbindlich.

(2) Die sicherheitstechnischen Maßnahmen ge-
mäß ÖVE-EN 7 a/1990 sind, soweit Abs. 3 nichts
anderes bestimmt, an bestehenden elektrischen
Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln in medizi-
nisch genutzten Räumen bis spätestens l. Jänner
1994 vorzunehmen.

(3) Die sicherheitstechnischen Maßnahmen ge-
mäß ÖVE-EN 7 a/1990 sind an bestehenden
elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmit-
teln in folgenden medizinisch genutzten Räumen
der Anwendungsgruppe l bis spätestens l. Jänner
1997 vorzunehmen: Bettenräume, Räume der
physikalischen Therapie, Massageräume und Pra-
xisräume der Human- und Veterinärmedizin.

(4) Elektrische Anlagen im Geltungsbereich der
ÖVE-EN 7/1991 sind ab Inkrafttreten dieser
Verordnung nach dieser SNT-Vorschrift zu planen
und spätestens ab 1. Jänner 1996 danach zu
errichten.

(5) Die SNT-Vorschriften ÖVE-EN l sind für
alle elektrischen Anlagen in ihrem Geltungsbereich,
die nach dem 1. Jänner 1994 errichtet werden,
verbindlich.

Übergangsbestimmung
§ 10. Elektrische Betriebsmittel und elektrische

Anlagen dürfen unbeschadet § 9 noch fünf Jahre ab
dem Inkrafttreten dieser Verordnung nach gemäß
den vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung
geltenden Bestimmungen hergestellt und in Verkehr
gebracht bzw. errichtet werden. Der Betrieb
elektrischer Anlagen darf noch fünf Jahre ab dem
Inkrafttreten dieser Verordnung gemäß den vor
dem Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden
Bestimmungen für den Betrieb elektrischer Anlagen
fortgeführt werden.

Schlußbestimmungen

§ 11. (1) Die Elektrotechnikverordnung für den
Bergbau, BGBl. Nr. 12/1984, wird durch diese »
Verordnung nicht berührt.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt
gemäß § 19 Abs. 4 des ETG 1992 die Elektrotech-
nikverordnung 1990 — ETV 1990, BGBl.
Nr. 352/1990, außer Kraft.

Schüssel
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Anhang

Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften und Vorschriften über Normalisierung und Typisierung
(SNT-Vorschriften)

INHALTSÜBERSICHT

I: österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik

Nr. Bezeichnung Titel

1 ÖVE-E 5, Teil 171989

2 ÖVE-E 5, Teil 9/1982

3 ÖVE-E 15/1985
4 ÖVE-E 36/1970

5 ÖVE-E 49/1988
identisch mit
ÖVE-E 49/1973 +
ÖVE-E 49 a/1976+
ÖVE-E 49 b/1982+
ÖVE-E 49 c/1987

6 ÖVE-EH 1/1982

7 ÖVE-EH l a/1987

8 ÖVE-EH 28/1987

9 ÖVE-EH 41/1987 identisch mit
ÖVE-EH 41/1975 +
ÖVE-EH 41 a/1980+
ÖVE-EH 41 b/1986

10 ÖVE-EN l,Teil 1/1989

11 ÖVE-EN l,Teil l a/1992

12 ÖVE-EN 1.
Teil 2:1993-04

13 ÖVE-EN1,Teil3(§40)/1983

Betrieb von Starkstromanlagen.
Teil l : Grundsätzliche Bestimmungen
Betrieb von Starkstromanlagen.
Teil 9: Sonderbestimmungen für den Betrieb elektrischer
Anlagen in explosionsgefährdeten Betriebsstätten
Betrieb von Starkstromanlagen in landwirtschaftlichen Anwesen
Errichtung und Betrieb von Elektrofischereianlagen (ausgenom-
men § 10.5)
Blitzschutzanlagen (ausgenommen § 6, § 24, § 25 und § 26)

Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen über
l kV
Nachtrag a zu den Bestimmungen über Errichten von
Starkstromanlagen mit Nennspannungen über l kV, ÖVE-
EH 1/1982
Errichten von Leuchtröhrenanlagen mit Nennspannungen über
l kV
Erdungen in Wechselstromanlagen mit Nennspannungen über
l kV

Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und — l 500 V.
Teil l : Begriffe und Schutz gegen gefährliche Körperströme
(Schutzmaßnahmen)
Nachtrag a zu Teil 1/1989: Errichtung von Starkstromanlagen
mit Nennspannungen bis ~ l 000 V und — l 500 V. Begriffe und
Schutz gegen gefährliche Körperströme (Schutzmaßnahmen)
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und — l 500 V. Teil 2: Elektrische Betriebsmittel.
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und — l 500 V.
Teil 3 : Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von Leitungen
und Kabeln. § 40. Beschaffenheit und Verwendung von
Leitungen und Kabeln
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Nr. Bezeichnung Titel

14 ÖVE-EN l, Teil 3 (§ 41)/1981

15 ÖVE-EN l, Teil 3 (§ 41 a)/1986

16 ÖVE-EN l,Teil 3 (§42)/1981

17 ÖVE-EN1,Teil3(§42a)/1985

18 ÖVE-EN1,Teil3(§42b)/1991

19 ÖVE-EN l, Teil 4 (§43 bis
§ 50)/1980

20 ÖVE-EN l, Teil 4 (§ 51)/1980

21 ÖVE-EN l, Teil 4 (§53)/1988

22. ÖVE-EN l, Teil 4 (§ 54)/1989

23 ÖVE-EN l, Teil 4 (§55)/1987

24 ÖVE-EN l, Teil 4 (§ 56)/1993-05

25 ÖVE-EN l, Teil 4 (§ 57)/1989

Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und — l 500 V.
Teil 3 : Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von Leitungen
und Kabeln. § 41. Bemessung von Leitungen und Kabeln in
mechanischer und elektrischer Hinsicht, Überstromschutz
Nachtrag a zu. den Bestimmungen über Errichtung von
Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~ l 000 V und ---l 500 V.

Teil 3 : Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von Leitungen
und Kabeln. § 41. Bemessung von Leitungen und Kabeln in
mechanischer und elektrischer Hinsicht, Überstromschutz,
ÖVE-EN l, Teil 3 (§ 41)/1981
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und — l 500 V.
Teil 3 : Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von Leitungen
und Kabeln. § 42. Verlegung von Leitungen und Kabeln
Nachtrag a zu den Bestimmungen über Errichtung von
Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~ l 000 V und ---
l 500 V.
Teil 3 : Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von Leitungen
und Kabeln. § 42. Verlegung von Leitungen und Kabeln,
ÖVE-EN l, Teil 3 (§ 42)/1981
Nachtrag b zu Teil 3 (§ 42)/1981. Errichtung von Starkstroman-
lagen mit Nennspannungen bis ~ l 000 V und --- 1 500 V.
Verlegung von Leitungen und Kabeln.
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und --- 1 500 V.
Teil 4: Anlagen besonderer Art. § 43 bis § 50
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und --- l 500 V.
Teil 4 : Anlagen besonderer Art. § 51. Stromkreise mit Nennspan-
nungen bis ~ l 000 V (Niederspannungsstromkreise) in Schalt-
feldern mit Nennspannungen über l kV
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und --- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 53. Ersatzstromversorgungsanlagen
und andere Stromversorgungsanlagen für den vorübergehenden
Betrieb
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen · bis
~ l 000 V und --- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 54. Unterrichtsräume mit Experi-
mentierständen
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und --- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 55. Baustellen und Provisorien
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und --- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 56. Elektrische Anlagen in
landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Anwesen
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und -- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 57. Elektrische Anlagen für
Sicherheitszwecke
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Nr. Bezeichnung Titel

26 ÖVE-EN l, Teil 4 (§58 bis
§ 59)/1983

27 ÖVE-EN 1, Teil 4 (§ 60)/1983

28 ÖVE-EN l,Teil 4 (§65)/1985

29 ÖVE-EN l, Teil 4 (§90)/1983

30 ÖVE-EN l, Teil 4 (§92)/1985

31 ÖVE-EN l.Teil 4 (§95)/1991

32 ÖVE-EN l,Teil 4 (§ 95 und
§96)/1984

33 ÖVE-EN l,Teil 4 (§ 97)/1990

34 ÖVE-EN 2, Teil l bis Teil 8 :
1993-02

35 ÖVE-EN 7/1991

36 ÖVE-EN 7/1981

37 ÖVE-EN 7 a/1990

38 ÖVE-EN 31/1981
39 ÖVE-EX 65/1981

40 ÖVE-EX 65 a/1985

41 ÖVE-F 90/1977
42 ÖVE-G/EN 61011/1992

43 ÖVE-G/EN 61011-1/1992

44 ÖVE-G/EN 61011-2/1992

Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und -- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 58 bis § 59
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und --- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 60. Hilfsstromkreise
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und --- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 65. Begrenzte, leitfähige Räume
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und --- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 90. Garagen, Arbeitsgruben und
Unterfluranlagen für Kraftfahrzeuge
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und --- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 92. Stromversorgung auf Camping-
plätzen und an Liegeplätzen für Wasserfahrzeuge
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und -- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 95. Aufzüge
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und --- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 95 und § 96. Aufzüge, Fahrtreppen
und Fahrsteige (ausgenommen § 95 und § 96.7.4)
Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ l 000 V und --- l 500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 97. Fliegende Bauten und Wagen
nach Schaustellerart sowie deren Stromversorgung
Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen
Anlagen für Menschenansammlungen
Starkstromanlagen in Krankenhäusern und medizinisch genutz-
ten Räumen außerhalb von Krankenhäusern
Errichtung von elektrischen Anlagen in medizinisch genutzten
Räumen
Nachtrag a zu den Bestimmungen über die Errichtung von
elektrischen Anlagen in medizinisch genutzten Räumen.
ÖVE-EN 7/1981
Errichtung von Elektrozaunanlagen
Errichtung elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten
Bereichen
Nachtrag a zu den Bestimmungen über Errichtung elektrischer
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, ÖVE-EX 65/1981
Antennenanlagen
Elektrozaungeräte, Sicherheitsbestimmungen für Elektrozaun-
geräte für Netzanschluß
Elektrozaungeräte, Sicherheitsbestimmungen für Elektrozaun-
geräte für Batteriebetrieb und Netzanschluß

Elektrozaungeräte, Sicherheitsbestimmungen für Elektrozaun-
geräte, die nicht für den Netzanschluß vorgesehen sind.
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Nr. Bezeichnung Titel

45 ÖVE-HG 701, Teil 1/1985

46 ÖVE-HG 701,Teil 2-1/1988

47 ÖVE-HG701,Teil 2-2/1990

48 ÖVE-IG 31/1979
49 ÖVE-IG 31 a/1983

50 ÖVE-IG 31 b/1984

51 ÖVE-IG 31 c/1988

52 ÖVE-IG 31 d/1990

53 ÖVE-IG 31 e/1992

54 ÖVE-IG/EN 50075/1990

55 ÖVE-L 1/1981
56 ÖVE-L l a/1986

57 ÖVE-L 11/1979

58 ÖVE-L 11 a/1980

59 ÖVE-L 11 b/1982

60 ÖVE-L 11c/1983

61 ÖVE-L 11d/1986

62 ÖVE-L 20/1987
63 ÖVE-MG 751,Teil 1/1990

64 ÖVE-T 5/1990

II. Österreichische Normen

Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte für
den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.
Teil l : Allgemeine Bestimmungen
Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte für
den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.
Teil 2-1: Netzbetriebene elektronische Geräte und deren
Zubehör für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine
Anwendung
Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte für
den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.
Teil 2-2: Handgeführte Elektrowerkzeuge
Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke
Nachtrag a zu den Bestimmungen über Steckvorrichtungen für
Hausinstallationen und ähnliche Zwecke, ÖVE-IG 31/1979
Nachtrag b zu den Bestimmungen über Steckvorrichtungen für
Hausinstallationen und ähnliche Zwecke, ÖVE-IG 31/1979
Nachtrag c zu den Bestimmungen über Steckvorrichtungen für
Hausinstallationen und ähnliche Zwecke, ÖVE-IG 31/1979
Nachtrag d zu den Bestimmungen über Steckvorrichtungen für
Hausinstallationen und ähnliche Zwecke, ÖVE-IG 31/1979
Nachtrag e zu ÖVE-IG 31/1979 Steckvorrichtungen für
Hausinstallationen und ähnliche Zwecke
Flache, nichtwiederanschließbare, zweipolige Stecker, 2,5 A
250 V, mit Leitung für die Verbindung von Klasse II-Geräten für
den Haushalt und ähnliche Zwecke
Errichtung von Starkstromfreileitungen bis l 000 V
Nachtrag a zu den Bestimmungen über Errichtung von
Starkstromfreileitungen bis l 000 V, ÖVE-L 1/1981
Errichtung von Starkstromfreileitungen über l kV (ausgenom-
men § 25.6, 1. Absatz)
Nachtrag a zu den Vorschriften über Errichtung von
Starkstromfreileitungen über l kV, ÖVE-L 11/1979
Nachtrag b zu den Vorschriften über Errichtung von Starkstrom-
freileitungen über l kV, ÖVE-L 11/1979
Nachtrag c zu den Vorschriften über Errichtung von
Starkstromfreileitungen über l kV, ÖVE-L 11/1979
Nachtrag d zu den Bestimmungen über Errichtung von
Starkstromfreileitungen über l kV, ÖVE-L 11/1979
Verlegung von Energie-, Steuer- und Meßkabeln
Instandsetzung, Änderung und Prüfung medizinischer Geräte.
Teil l : Allgemeine Bestimmungen
Betrieb elektrischer Bahnanlagen

Nr. Bezeichnung Titel Ausgabedatum

l ÖNORM E 1100, Normspannungen; Nennspannungen für Niederspannungs-
Teil 2 Stromverteilungssysteme Juni 1990
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Nr. Bezeichnung Titel Ausgabedatum

2 ÖNORM E 1357

3 ÖNORM E 1362

4 ÖNORM E 1382

5 ÖNORM E 2790
6 ÖNORM E 6610

7 ÖNORM E 6611

8 ÖNORM E 6612

9 ÖNORM E 6613

10 ÖNORM E 6620
11 ÖNORM E 6621

Teil 1
12 ÖNORM E 6622

Teil 1
13 ÖNORM E 6622,

Teil 3

14 ÖNORM E 6622,
Teil 4

15 ÖNORM E 6622,
Teil5

16 ÖNORM E 6623
17 ÖNORM E 6624

Erde, Fremdspannungsarme Erde, Schutzleiter; Kennzeich-
nung an Betriebsmitteln, Schilder Oktober 1988
gefährliche elektrische Spannung; graphisches Symbol

. „Blitzpfeil"; Form und Farbe Mai 1983
Schutzisolierung; Kennzeichnung an Betriebsmitteln, Schil-
der Oktober 1988
Elektroinstallationen, Erdungsanlagen, Fundamenterder Juli 1991
Dreipolige Steckdosen mit N- und mit Schutzkontakt;
Hauptmaße 16 A, ~220/380 V, 16 A, ~230/400 V Jänner 1991
Dreipolige Stecker mit N- und mit Schutzkontakt;
Hauptmaße 16 A, ~220/380 V, 16 A, ~230/400 V Jänner 1991
Dreipolige Steckdosen mit N- und mit Schutzkontakt;
Hauptmaße 25 A, ~220/380 V, 25 A, ~ 230/400 V Jänner 1991
Dreipolige Stecker mit N- und mit Schutzkontakt;
Hauptmaße 25 A, ~ 220/380 V, 25 A, ~ 230/400 V Jänner 1991
Zweipolige Stecker für Geräte der Klasse II, 2,5 A, 250 V September 1992
Zweipolige Steckdose ohne Schutzkontakte der Bauart A;
10/16 A, 250 V Jänner 1982
Zweipolige Steckdose mit Schutzkontakten der Bauart A;
10/16 A, 250 V Jänner 1982
Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche
Zwecke; Mobile Mehrfach-Tischsteckdosen; Steckdosen für
2,5 A, Steckdosen für 10/16 A mit Schutzkontakten, 250 V Juni 1990
Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche
Zwecke; Zweipolige Kupplungssteckdosen mit Schutzkon-
takt 10/16 A, 250V November 1992
Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche
Zwecke; Adapter mit 2 Steckdosen 2,5 A, 250 V Juni 1990
Zweipoliger Stecker mit Schutzkontakten 10/16 A, 250 V Februar 1972
Zweipolige Stecker für Geräte der Klasse II; 10/16 A, 250 V September 1979
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Abb. 1-2. Isokeraunenkarte 1959 bis 1968

Abb. 1-1. Isokeraunenkarte 1949 bis 1958
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 G
eg

en
el

ek
tro

de
ei

ne
 G

ru
pp

e 
vo

n 
pa

ra
lle

lg
es

ch
al

te
te

n 
El

ek
tro

de
n 

ve
rw

en
de

t 
w

ird
, 

di
e

di
es

es
 G

eb
ie

t z
en

tri
sc

h 
um

ge
be

n.
Es

 is
t a

m
 g

ün
st

ig
st

en
, 

di
e 

M
es

su
ng

 d
es

 S
tö

ru
ng

s-
 u

nd
 P

ot
en

tia
lfe

ld
es

im
 e

le
kt

ro
ly

tis
ch

en
 T

ro
g 

du
rc

hz
uf

üh
re

n,
 u

m
 d

ie
 ri

ch
tig

e 
A

no
rd

nu
ng

 u
nd

D
im

en
si

on
ie

ru
ng

 d
er

 G
eg

en
el

ek
tro

de
n 

zu
 e

rm
itt

el
n.

M
it 

R
üc

ks
ich

t a
uf

 d
ie

 g
er

in
ge

n 
St

ro
m

ko
st

en
 is

t d
ie

 E
le

kt
ro

pr
ot

ek
tio

n 
be

i
gr

öß
er

en
 E

rd
un

gs
an

la
ge

n 
un

d 
so

lc
he

n,
 d

ie
 s

pä
te

r 
ni

ch
t 

m
eh

r 
zu

gä
ng

-
lic

h 
si

nd
, 

w
irt

sc
ha

ftl
ic

h 
vo

ll 
zu

 v
er

an
tw

or
te

n.

2.
7.

3.
5 

S
on

st
ig

es
In

 d
en

 B
od

en
 e

in
ge

gr
ab

en
e 

M
et

al
lk

on
st

ru
kt

io
ne

n 
kö

nn
en

 n
at

ür
lic

h 
al

s
Er

de
r 

ve
rw

en
de

t w
er

de
n.

 M
an

 m
uß

 in
 d

ie
se

m
 F

al
le

 n
ur

 d
ar

au
f B

ed
ac

ht
ne

hm
en

, 
da

ß 
in

 d
er

 U
m

ge
bu

ng
 s

ol
ch

er
 H

ilf
se

rd
er
 im

 Fa
lle

 e
in

es
 B

lit
z-

ei
ns

ch
la

ge
s 

be
de

ut
en

de
 S

ch
rit

ts
pa

nn
un

ge
n 

en
ts

te
he

n 
kö

nn
en

. 
Fr

ei
lic

h
si

nd
 b

ei
 B

lit
zs

trö
m

en
 w

es
en

tli
ch

 h
öh

er
e 

S
ch

rit
ts

pa
nn

un
ge

n 
zu

lä
ss

ig
 a

ls
be

i d
er

 A
bl

ei
tu

ng
 s

ta
tio

nä
re

r 
G

le
ic

hs
trö

m
e 

od
er

 te
ch

ni
sc

he
r 

W
ec

hs
el

-
st

rö
m

e.
 G

en
au

e 
A

ng
ab

en
 d

ar
üb

er
 s

in
d 

le
id

er
 b

is
 h

eu
te

 n
oc

h 
ni

ch
t 

er
-

m
itt

el
t w

or
de

n.
W

ei
te

rs
 m

uß
 m

an
 d

ar
au

f a
ch

te
n,

 d
aß

 d
ur

ch
 s

ol
ch

e 
H

ilf
se

rd
er

 n
ic

ht
 B

litz
-

st
rö

m
e 

in
 R

äu
m

e 
„v

er
sc

hl
ep

pt
" 

w
er

de
n,

 in
 d

en
en

 s
ie

 S
ch

ad
en

 a
nr

ic
ht

en
kö

nn
en

.
H

äu
fig

 w
ird

 d
ie

 V
er

w
en

du
ng

 v
on

 B
ah

ng
le

is
en

 z
ur

 E
rd

un
g 

vo
rg

es
ch

la
ge

n.
Im

 a
llg

em
ei

ne
n 

w
ird

 ih
re

 A
bl

ei
tu

ng
 s

ta
rk

 ü
be

rs
ch

ät
zt

. 
Be

i 
G

le
ic

hs
tro

m
-

m
es

su
ng

en
 I

st
 d

er
 A

us
br

ei
tu

ng
sw

id
er

st
an

d 
so

lc
he

r 
G

le
is

e 
se

hr
 k

le
in

,
w

ei
l d

ie
 G

le
ise

 ja
 im

m
er

 s
eh

r l
an

g 
si

nd
. I

m
 a

llg
em

ei
ne

n 
ka

nn
 m

an
 a

nn
eh

-
me

n, 
da

ß 
de

r s
pe

zi
fis

ch
e 

A
us

br
ei

tu
ng

sw
id

er
st

an
d 

ei
ne

s 
G

le
is

es
 je

 n
ac

h
se

in
er

 B
et

tu
ng

, d
er

 A
rt 

de
r S

ch
w

el
le

n 
un

d 
de

s 
O

be
rb

au
es

 u
ng

ef
äh

r 2
0

bi
s 

25
0 

je
 1

00
 m

 G
le

isl
än

ge
 m

iß
t. 

Au
s 

di
es

em
 G

ru
nd

e 
ist

 e
s 

ve
rs

tä
nd

-
lic

h,
 d

aß
 d

er
 S

to
ß-

Er
du

ng
sw

id
er

st
an

d 
so

lc
he

r 
G

le
ise

 m
ei

st
 u

nz
ul

äs
si

g
ho

ch
 Is

t.
Vo

m
 s

ig
na

lte
ch

ni
sc

he
n 

St
an

dp
un

kt
 s

in
d 

üb
er

di
es

 B
ed

en
ke

n 
ge

ge
n 

di
e

Ve
rw

en
du

ng
 d

er
 G

le
is

e 
al

s 
B

lit
ze

rd
un

g 
im

m
er

 d
an

n 
an

zu
m

el
de

n,
 w

en
n

di
e 

Sc
hi

en
en

 in
 da

s 
el

ek
tri

sc
he

 S
ig

na
lsy

st
em

 e
in

be
zo

ge
n 

we
rd

en
, w

en
n
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E
in

fü
hr

un
g

al
so

 m
it 

G
le

is
st

ro
m

kr
ei

se
n 

ge
ar

be
ite

t 
w

ird
. 

Be
i 

de
r 

S
ig

na
lis

ie
ru

ng
 m

it
do

pp
el

sc
hi

en
ig

er
 Is

ol
at

io
n 

is
t j

ed
er

 A
ns

ch
lu

ß 
an

 e
in

e 
B

lit
zs

ch
ut

za
nl

ag
e

se
lb

st
ve

rs
tä

nd
lic

h 
un

zu
lä

ss
ig

.
G

ru
nd

sä
tz

lic
h 

si
nd

 R
oh

re
rd

er
 m

it 
Er

de
rn

 im
m

er
 d

an
n 

zu
 v

er
bi

nd
en

, w
en

n
di

e 
M

ög
lic

hk
ei

t 
ei

ne
s 

Ü
be

rs
ch

la
ge

s 
be

st
eh

t. 
Pr

ak
tis

ch
 s

in
d 

ja
 R

oh
r-

le
itu

ng
en

 u
nd

 E
rd

er
 e

le
kt

ris
ch

 ü
be

r 
di

e 
be

id
en

 h
in

te
re

in
an

de
rg

es
ch

al
-

te
te

n 
A

us
br

ei
tu

ng
sw

id
er

st
än

de
 o

hn
eh

in
 m

ite
in

an
de

r v
er

bu
nd

en
. E

s 
si

nd
,

ab
er

 g
ew

is
se

 A
us

na
hm

ef
äl

le
 z

u 
be

ac
ht

en
.

D
ie

 ä
lte

re
n 

Ro
hr

sy
st

em
e 

si
nd

 d
ur

ch
w

eg
s 

au
s 

M
et

al
l. 

D
a 

ih
re

 L
än

ge
 b

e-
trä

ch
tli

ch
 is

t, 
so

 is
t i

hr
 A

us
br

ei
tu

ng
sw

id
er

st
an

d 
ge

rin
g.

 E
r l

ie
gt

 fa
st

 s
te

ts
vi

el
 n

ie
dr

ig
er

 a
ls

 je
ne

r 
de

r 
be

tre
ffe

nd
en

 E
rd

un
gs

sy
st

em
e.

 I
n 

de
n 

le
tz

te
n

Ja
hr

en
 w

er
de

n 
ab

er
 in

 z
un

eh
m

en
de

m
 M

aß
e 

au
ch

 R
oh

re
 a

us
 K

un
st

st
of

f-
ve

rw
en

de
t, 

du
rc

h 
di

e 
da

s 
R

oh
rle

ite
rs

ys
te

m
 e

le
kt

ris
ch

 u
nt

er
br

oc
he

n 
w

ird
.

M
an

 k
ön

nt
e i
n

 ei
nf

ac
he

r 
W

ei
se

 A
bh

ilf
e 

sc
ha

ffe
n,

 w
en

n 
zu

sa
m

m
en

 m
it

de
m

 R
oh

r 
ei

n 
D

rä
ht

 v
on

 1
0 

m
m

 D
ur

ch
m

es
se

r 
ve

rle
gt

 w
ird

, 
de

r 
an

 d
ie

M
et

al
lro

hr
e 

an
 d

en
 E

nd
en

 d
er

 K
un

st
st

of
fro

hr
e 

an
zu

sc
hl

ie
ße

n 
w

är
e.

 E
s.

w
är

e 
au

ch
 m

ög
lic

h,
 e

in
en

 s
ol

ch
en

 D
ra

ht
 in

 d
en

 K
un

st
st

of
f e

in
zu

pr
es

se
n.

D
ie

s 
w

ür
de

 e
s 

da
nn

 a
lle

rd
in

gs
 n

ot
w

en
di

g 
m

ac
he

n,
 d

ie
 R

oh
re

 n
ic

ht
 n

ur
m

ec
ha

ni
sc

h,
 s

on
de

rn
 a

uc
h 

el
ek

tri
sc

h 
m

ite
in

an
de

r 
zu

 v
er

bi
nd

en
. 

Le
id

er
is

t 
es

 s
ch

w
ie

rig
, 

di
es

e 
M

aß
na

hm
en

 
ric

ht
ig

 z
u 

ko
or

di
ni

er
en

, 
da

 d
ie

W
as

se
rv

er
so

rg
un

gs
un

te
rn

eh
m

en
 a

uf
 d

em
 S

ta
nd

pu
nk

t s
te

he
n,

 d
aß

 e
in

e
W

as
se

rle
itu

ng
 w

id
m

un
gs

ge
m

äß
 a

us
sc

hl
ie

ßl
ic

h 
de

r 
W

as
se

rv
er

so
rg

un
g

di
en

t u
nd

 s
ie

 ü
be

rd
ie

s 
fü

rc
ht

en
, d

ur
ch

 d
ie

 Ü
be

rn
ah

m
e 

el
ek

tri
sc

he
r 

Au
f-

ga
be

n 
ei

ne
 g

ew
is

se
 H

af
tp

fli
ch

t z
u 

üb
er

ne
hm

en
.

Be
st

eh
t 

in
 e

in
em

 O
rt 

au
ch

 n
ur

 d
ie

 M
ög

lic
hk

ei
t e

in
er

 A
nw

en
du

ng
 v

on
K

un
st

st
of

fro
hr

en
, 

so
 is

t 
di

e 
Er

du
ng

 z
w

ar
 m

it 
de

m
 R

oh
rn

et
z 

zu
 v

er
bi

n-
de

n 
—

 i
ns

of
er

n 
di

es
 d

ie
 V

or
sc

hr
ift

en
 z

ul
as

se
n 

—
, 

es
 i

st
 a

be
r 

di
e

Er
du

ng
sa

nl
ag

e 
so

 z
u 

di
m

en
si

on
ie

re
n,

-a
ls

 w
ür

de
 d

as
 R

oh
rn

et
z 

ga
r 

ni
ch

t
ex

is
tie

re
n.

 B
ei

 G
as

ro
hr

le
itu

ng
en

 li
eg

en
 d

ie
 V

er
hä

ltn
is

se
 a

uc
h 

da
nn

 k
om

-
pl

iz
ie

rte
r, 

w
en

n 
di

e 
Le

itu
ng

en
 z

ur
 G

an
ze

 a
us

 M
et

al
l h

er
ge

st
el

lt 
si

nd
. Z

u-
nä

ch
st

 h
ab

en
 G

as
le

itu
ng

en
 a

n 
de

n 
V

er
bi

nd
un

gs
st

el
le

n 
of

t 
ho

he
 K

on
-

ta
kt

w
id

er
st

än
de

, 
so

 d
aß

 e
s 

do
rt 

zu
 Ü

be
rs

ch
lä

ge
n 

ko
m

m
en

 k
an

n.
 Ä

lte
re

G
as

le
itu

ng
en

 s
in

d 
ni

e 
vö

llig
 d

ic
ht

. 
Be

so
nd

er
s 

an
 d

en
 V

er
bi

nd
un

gs
-

st
el

le
n 

st
rö

m
en

 o
ft 

ge
rin

ge
 G

as
m

en
ge

n 
au

s 
un

d 
er

fü
lle

n 
da

nn
 d

ie
 P

or
en

de
s 

an
gr

en
ze

nd
en

 E
rd

re
ich

es
. 

D
ur

ch
 Ü

be
rs

ch
lä

ge
 k

an
n 

es
 d

an
n 

zu
ex

pl
os

io
ns

ar
tig

en
 A

uf
lo

ck
er

un
ge

n 
de

s 
Bo

de
ns

 u
nd

 s
og

ar
 z

ur
 B

es
ch

äd
i-

gu
ng

 b
en

ac
hb

ar
te

r M
au

er
n,

 K
ab

el
 o

de
r 

R
oh

rle
itu

ng
en

 k
om

m
en

.

3.
 

W
irt

sc
ha

ftl
ic

he
 B

lit
zs

ch
ut

zf
ra

ge
n

3.
1 

A
llg

em
ei

ne
s

O
bw

oh
l 

be
i 

de
r 

B
eu

rte
ilu

ng
 v

on
 B

lit
zs

ch
ut

zf
ra

ge
n 

di
e 

so
zi

al
e 

Ko
m

po
-

ne
nt

e 
ge

ge
nü

be
r 

de
r 

re
in

 w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

st
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s 
de

n 
Vo

rr
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g 
ha
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n
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E

in
fü

hr
un

g

so
llt

e,
 is

t e
s 

do
ch

 g
ut

, a
uc

h 
di

e 
Fr

ag
e 

zu
 b

ea
nt

w
or

te
n,

 o
b 

du
rc

h 
de

n 
Ba

u
vo

n 
B

lit
zs

ch
ut

za
nl

ag
en

 
de

r 
V

ol
ks

w
irt

sc
ha

ft 
V

or
te

ile
 

er
w

ac
hs

en
. 

U
m

di
es

e 
Fr

ag
e 

zu
 b

ea
nt

w
or

te
n,

 b
ed

ar
f 

es
 e

in
er

 g
en

au
 g

ef
üh

rte
n,

 l
an

g-
jä

hr
ig

en
 S

ta
tis

tik
. W

ie
 b

er
ei

ts
 e

rw
äh

nt
, v

er
fü

gt
 n

un
 Ö

st
er

re
ic

h 
üb

er
 e

in
e

so
lc

he
, 

un
d 

da
he

r 
ka

nn
 m

an
 z

u 
di

es
en

 P
ro

bl
em

en
 a

n 
H

an
d 

vo
n 

Za
hl

en
S

te
llu

ng
 n

eh
m

en
. 

D
a 

In
 Ö

st
er

re
ic

h 
ne

be
n 

In
du

st
rie

ge
bi

et
en

 L
an

dw
irt

-
sc

ha
fte

n,
 n

eb
en

 d
er

 M
illi

on
en

st
ad

t m
itt

le
re

 u
nd

 k
le

in
e 

St
äd

te
 b

is
 z

u 
de

n
kl

ei
ns

te
n 

D
ör

fe
rn

 h
er

ab
 e

xi
st

ie
re

n,
 d

as
 L

an
d 

üb
er

di
es

 n
eb

en
 a

us
ge

de
hn

-
te

n 
Eb

en
en

 a
uc

h 
M

itt
el

ge
bi

rg
e 

un
d 

H
oc

hg
eb

irg
e 

um
fa

ßt
, 

so
 k

an
n 

m
an

be
ha

up
te

n,
 d

aß
 d

ie
 E

rg
eb

ni
ss

e 
de

r 
ös

te
rr

ei
ch

is
ch

en
 S

ta
tis

tik
 tr

ot
z 

de
r

K
le

in
he

it 
de

s 
La

nd
es

 d
oc

h 
br

au
ch

ba
re

 M
itt

el
w

er
te

 fü
r d

en
 m

itt
el

eu
ro

pä
i-

sc
he

n 
Ra

um
 b

ie
te

n 
kö

nn
en

.

3.2
.1 

Bl
itz

sc
hä

de
n 

in
 Ö

st
er

re
ic

h
D

ie
 A

us
w

er
tu

ng
 d

es
 u

m
fa

ng
re

ic
he

n,
 v

on
 d

en
 L

an
de

ss
te

lle
n 

fü
r 

B
ra

nd
-

ve
rh

üt
un

g 
un

d 
de

re
n 

Ze
nt

ra
le

 i
n 

W
ie

n 
ge

sa
m

m
el

te
n 

un
d 

ge
or

dn
et

en
M

at
er

ia
ls

 k
an

n 
na

ch
 z

w
ei

 G
es

ic
ht

sp
un

kt
en

 e
rfo

lg
en

.
(1

) 
M

an
 k

an
n 

de
n 

A
nt

ei
l 

de
r 

zü
nd

en
de

n 
Bl

itz
e 

an
 d

er
 G

es
am

tz
ah

l d
er

re
gi

st
rie

rte
n 

B
lit

ze
 a

ls
 K

rit
er

iu
m

 fü
r d

ie
 W

irk
sa

m
ke

it 
de

r 
B

lit
zs

ch
ut

z-
ei

nr
ic

ht
un

ge
n 

be
tra

ch
te

n.
 J

e 
be

ss
er

 in
 e

in
em

 G
eb

ie
t 

di
es

e 
Sc

hu
tz

-
ei

nr
ic

ht
un

ge
n 

si
nd

, 
de

st
o 

m
eh

r 
Bl

itz
e 

w
er

de
n 

ab
ge

le
ite

t, 
oh

ne
 d

aß
da

s 
be

tre
ffe

nd
e 

O
bj

ek
t b

es
ch

äd
ig

t w
ird

.
(2

) 
A

na
lo

g 
ka

nn
 m

an
 d

en
 A

nt
ei

l d
er

 B
lit

zs
ch

äd
en

 a
m

 g
es

am
te

n 
Br

an
d-

sc
ha

de
n 

al
s 

K
rit

er
iu

m
 b

et
ra

ch
te

n.
 J

e 
be

ss
er

 d
er

 B
lit

zs
ch

ut
z 

is
t,

de
st

o 
ge

rin
ge

r w
ird

 d
ie

se
r A

nt
ei

l s
ei

n.
D

ie
se

 b
ei

de
n 

K
rit

er
ie

n 
ka

nn
 m

an
 a

be
r 

ni
ch

t 
oh

ne
 w

ei
te

re
s 

m
ite

in
an

de
r

ve
rg

le
ic

he
n.

 D
as

 e
rs

te
 K

rit
er

iu
m

 i
st

 —
 p

hy
si

ka
lis

ch
 b

et
ra

ch
te

t 
—

 d
as

üb
er

ze
ug

en
de

re
. 

D
ie

 S
ch

ad
en

su
m

m
e 

da
ge

ge
n 
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1. ab. 41-4. Zuordnungen

Beispiele
für Verlegungsarten Leitungart

Gruppenbezeichnung
nach Tab.41-2

Gummi- oder PVC-

Gesamtzahl der belasteten
Adern

>4 4 3 2

4 in Installationsrohren
auf Putz

1• unter Putz

In Bodenkanälen,
Wandaussperrungen und

Auf der Wand verlegt

a) mit Abstand

$

b) ohne Abstand

w

4

« S In der Wand oder
unter Putz

Am Tragseilu

7 An lsolatoren

«t in Schaltschränken und Verleitern

M g Anschluß ortsveränderlicher Betriebs-
mittel

10

M 11

4 Gilt auch bei Rohrinstallationen auf Putz mit offenen Bögen ( "Industrieverrhorung").4 Sofern in den Gerätevorschriften nicht anderes f e s t g e l e g t .

Fa
kt

or

W 0,65 0,60 0,57
10

0,48

«
0.«

18

0,41
19 20

0,39

Abminderungsfaktor (für mehr als eine belastete mehradrige Leitung.
Bei Zwischenwerten höheren Wert zugrunde legen (z. a 7 auf 8).

Anzahl der mehradrigen Leitungen

Fa
kto

r

0,69

•

0,62

10

0.59

12 1. 20 24

0.«

29

0,41

a
0,39

38 40

Abminderungsfaktor für mehr als vier belastete Adern, bezogen auf die Werte für zwei belastete Adern.
Bei Zwischenwerten höheren Wert zugrunde legen (z. a 7 auf 8).

0
1)

gemäß Abschnitt 11
dieser Tabelle

B

B

C

E

D

B

B

C

C

D

0

B

B

C

C

D

0

Abweichung
gemäß Abschnitt 11

dieser Tabelle

B C

C

0

0

Abweichung
gemäß Abschnitt 11

dieser Tabelle

A B C

Abweichung
gemäß Abschnitt

dieser Tabelle

C

Abweichung
gemäß Abschnitt 11

dieser Tabelle

A B C
/

Abweichung
gemäß Abschnitt 11

dieser Tabelle

C

Abweichunggemäß bschnitt 11
dieser Tabelle

1)

Be
m

er
ku

ng

Ab
m

ind
er

un
gs

fa
kto

re
n s

ieh
e A

bsc
hnit

t 1
0

 die
se

r T
ab

elle

Einadrige Leintungen und
mehradrige Leitung

Einadrige Leitungen und
mehradrige Leitungen

Einadrige Leitungen und

Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Einadrige Leitungen
(Aderleitungen)

Einadrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Auf Tragvorrichtungen, wie Pritschen,
Kabelrosten, Kabeltassen, Kabelwannen

a) mit Abstand einlagig
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• • •
Beispiele

für Verlegungsarten

In Installationsrohren
auf Putz

In Installationsrohren
unter Putz

In Installationsleisten

In Bodenkanälen,
Wandaussparungen und
Formsteinen

Einlagig auf:
(1) Wand direkt verlegt
(2) Kabelwannen, Kabelrosten, Kabel-

tassen, Pritschen, Gerüsten u. a..
Mehrlagig, ohne Abstand (z. B. ungeordnet
oder gebündelt) auf Kabelwannen. Kabel-
rosten, Kabeltassen, Pritschen, Gerüsten u.a.

In der Wand oder
unter Putz

Frei in Luft mit
und ohne Tragorgan

An Isolatoren

In Schaltschranken und Verteilern

Anschluß ortsveränderlicher Betriebs-
mittel

Abminderungsfaktor für mehr als vier belastete Adern, bezogen auf die Werte für zwei belastete Adern.
Bei Zwischenwerten höheren Wert zugrunde legen (z. B. 7 auf 8).

Einadrige Leitungen und mehr- und vieladrige Leitung, Anzahl der belasteten Adern.

Fa
kto

r

6
0.69

8
0.82

10
0.59

12
O.SS

16
0.51

20
0,48

24
0.43

28
0.41

32
0.39

36
0.38

40
0.36

Abminderungsfaktor für mehr als eine belastete mehradrige Leitung.
Bei Zwischenwerten höheren Wert zugrunde legen (z. B. 7 auf 8).

Fa
kto

r Anzahl der mehradrigen Leitungen
2

0,8
3

0.7
4

0.65
5

0.60
6

0,57
8

0,52
10

0.48
12

0.45
14

0.43
16

0.41
18

0.39
20

0.38
1) Gilt auch für Rohrinstallation auf Putz mit offenen Bögen ("Industrieverrohrung").
²) Gemäß den Bestimmungen von ÖVE-K 40. ÖVE-K 41 und den Gerätebestimmungen.

Leitungsart

Einadrige Leitungen und
mehradrige Leitungen

Einadrige Leitungen und
mehradrige Leitungen

Einadrige Leitungen und
mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen

Einadrige Leitungen
(Aderteltungen)

Einadrige Leitungen

und
Mehradrige Leitungen

Mehradrige Leitungen Ab
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EINLEITUNG

(l) Diese österreichischen Bestimmungen für die Elektro-
technik wurden vom Lenkungsausschuß der Sektion Bestim-
mungen im ÖVE bei der 36. Sitzung am 26. Mai 1993
verabschiedet. Sie ersetzen ÖVE-EN l Teil 4(§ 56)/1980.

(2) Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen
für die Elektrotechnik ist der jeweils geltenden Elek-
trotechnikverordnung zu entnehmen.

(3) Diese Bestimmungen wurden vom Fachausschuß E "Elek-
trische Niederspannungsanlagen" selbständig, d.h. ohne
internationales Basisdokument, ausgearbeitet.

(4) In diesem Heft wird auf folgende österreichische Be-
stimmungen für die Elektrotechnik Bezug genommen:

ÖVE-A 50 Einteilung der Schutzarten durch
Gehäuse für elektrische Betriebs-
mittel

ÖVE-A/EN 60 529 Einteilung der Schutzarten durch
Gehäuse für elektrische Betriebs-
mittel (IP Code)

ÖVE-E 49 Blitzschutzanlagen
ÖVE-EN l Teil l Errichtung von Starkstromanlagen

mit Nennspannungen bis - l 000 V
und === l 500 V Teil 1: Begriffe
und Schutzmaßnahmen

ÖVE-EN l Teil 2 Errichtung von Starkstromanlagen
mit Nennspannungen bis - 1000 V und
=== 1500 V Teil 2: Elektrische
Betriebsmittel

ÖVE-EN 31 Errichtung von Elektrozaunanlagen
ÖVE-EN 310 Weidezaungeräte
ÖVE-EW 41 Teil l Elektrowärmegeräte für den Hausge-

brauch und ähnliche Zwecke. Teil 1:
Allgemeine Vorschriften

ÖVE-EW 41 Teil 2(1600) Elektrowärmegeräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.
Teil 2(1600): Elektrowärmegeräte
zur Tieraufzucht und Tierhaltung

ÖVE-G/EN 61 011 Elektrozaungeräte; Sicherheitsbe-
stimmungen für Elektrozaungeräte
für Netzanschluß

ÖVE-IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstal-
lationen und ähnliche Zwecke

ÖVE-IG 33 Steckvorrichtungen für industrielle
und ähnliche Zwecke

ÖVE-IS/EN 60 309 Steckvorrichtungen für industrielle
Zwecke; Allgemeine Festlegungen

ÖVE-K 40 Energieleitungen mit einer Isolie-
rung aus Gummi

ÖVE-LI/EN 60 598 Leuchten
ÖVE-SN 50 Fehlerstromschutzschalter
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ÖVE-SN 52 Leitungsschutzschalter bis 63 A
Nennstrom, 415 V, 50 Hz

ÖVE-SN/EN 60 898 Leitungsschutzschalter für Wechsel-
strom

(5) In diesem Heft wird auf die folgenden ÖNORMEN Bezug
genommen:

ÖNORM E 2700 Notstromanschlüsse für Anschluß-
leistungen bis 5 kVA zur Versorgung
wichtiger Verbraucher durch orts-
veränderliche Ersatzstromerzeuger
bei Stromausfall

ÖNORM E 2701 Notstromanschlüsse für Anschluß-
leistungen über 5 kVA bis 80 kVA

- zur Versorgung wichtiger Verbrau-
cher durch ortsveränderliche
Ersatzstromerzeuger bei Strom-
ausfall

ÖNORM M 9600 Teil l Krane und Windwerke -
Bauvorschriften

ÖNORM M 9613 Landwirtschaftliche Krane und
Windwerke - Bauvorschriften

(6) Bleibt frei.

(7) Die Hinweise auf Veröffentlichungen in den Fußnoten be-
ziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den
Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum
Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch
Elektrotechnikverordnung oder gegebenenfalls auf andere
Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen.

(8) Bei mittels Elektrotechnikverordnung verbindlich er-
klärten österreichischen Bestimmungen für die Elektro-
technik ist zu beachten:

(8.1) Vorworte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck)
und Hinweise auf Fundstellen in anderen, verbindlich
erklärten österreichischen Bestimmungen für die Elek-
trotechnik werden auch von der Verbindlicherklärung
erfaßt.

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und
Hinweise auf Fundstellen in anderen Texten werden von
der Verbindlicherklärung nicht erfaßt.

(9) Die in diesem Heft angeführten Österreichischen Bestim-
mungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektrotech-
nik und sonstige technische Veröffentlichungen können
vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, bezogen wer-
den.
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VORWORT

Die Bestimmungen ÖVE-EN l umfassen folgende Teile:

Teil l Begriffe und Schutzmaßnahmen
Teil 2 Elektrische Betriebsmittel
Teil 3 Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von Leitungen und

Kabeln
Teil 4 Besondere Anlagen
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S 56 Elektrische Anlagen in landwirtschaftlichen
und gartenbaulichen Anwesen

56.1 Geltung
Diese Bestimmungen gelten für das Errichten von elektrischen An-
lagen in landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Anwesen und
ergänzen, ändern oder ersetzen die allgemeinen Bestimmungen.

Je nach Gefährdungsart der Betriebsstätten sind zusätzlich die
Bestimmungen über feuchte und nasse Räume gemäß § 45 und brandge-
fährdete Räume gemäß § 50 zu beachten. Die Anforderungen ge-
mäß § 45 und § 50 sind je nach Zutreffen, insbesondere in den
folgenden Betriebsstätten einzuhalten:

- Ställe und angrenzende Nebenräume,
- Lager- und Vorratsräume für Heu, Stroh, Häcksel, Kraftfutter,
Düngemittel,

- Lager- und Verarbeitungsräume für Obst-, Gemüse- und Weinbau-
produkte ,

- Räume, in denen z.B. Körner, Grünfutter, Futtermittel aufberei-
tet werden,

- Gewächshäuser

56.2 Begriffe

56.2.1 Landwirtschaftliche und gartenbauliche Anwesen sind Ge-
bäude, Gebäudekomplexe und Anlagen, die in ihrer Gesamtheit im
wesentlichen Zwecken der Landwirtschaft und des Gartenbaues
dienen. Sie werden unterteilt in landwirtschaftliche und garten-
bauliche Betriebsstätten, Wohn- und Büroräume.

56.2.2 Landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebsstätten
sind Räume (auch im Freien), die Zwecken der Landwirtschaft oder
des Gartenbaues dienen.

Zu den Betriebsstätten gehörende Wohn- und Büroräume sind ausge-
nommen .
In landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebsstätten
besteht infolge besonderer Umgebungsbedingungen, z.B. durch
Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub, stark chemisch angreifenden
Dämpfen, Säuren oder Salzen, erhöhte Unfallgefahr für Menschen
und Nutztiere. Als Nutztiere gelten Pferde, Rinder, Schafe,
Schweine und dgl.
Zusätzlich kann durch Vorhandensein leicht brennbarer Stoffe
erhöhte Brandgefahr bestehen.

56.2.3 I n t e n s i v t i e r h a l t u n g

Als Intensivtierhaltung gilt die Aufzucht und Haltung von Tieren
in geschlossenen Räumen, in denen zur Lebenserhaltung automatisch
wirkende Systeme benötigt werden, z.B. Lüftung, Fütterung, Was-
serversorgung.

In diesen Betriebsstätten können sich durch Ausfall dieser
Systeme weitere Gefahren ergeben.
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56.3 Schutz gegen gefährliche Körperströme (Schutzmaßnahmen)

56.3.1 F e h l e r s c h u t z u n d H a u p t p o t e n -
t i a l a u s g l e i c h

56.3.1.1 In landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Anwesen ist
als Fehlerschutz die Fehlerstrom-Schutzschaltung oder die Nullung
mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen als Brandschutz anzuwenden.
Darüber hinaus können Schutzmaßnahmen gemäß § 5.4.1 angewandt
werden.

Infolge des zusätzlichen Potentialausgleiches gemäß § 56.3.2 ist
auch bei einer konventionellen Grenze der dauernd zulässigen Be-
rührungsspannung von UL = 50 V Wechselstrom der Tierschutz si-
chergestellt.

56.3.1.2 Aus Gründen der Zuverlässigkeit der Ausschaltung ist bei
der Fehlerstrom-Schutzschaltung eine zweite Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung in Serie zu schalten.

Dies wird auch für bestehende Anlagen empfohlen.

56.3.1.3 Der Nennwert des Auslösefehlerstromes von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen darf nicht größer als 0,3 A sein.

56.3.1.4 In der Nähe von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen ist eine
Aufschrift "Prüfknöpf von Schutzschaltern monatlich betätigen!"
anzubringen. Der Anlagenbetreiber ist vom Errichter der Anlage
auf die Wichtigkeit dieser Prüfung besonders aufmerksam zu
machen.

56.3.1.5 Hinsichtlich des Potentialausgleiches siehe § 15.

56.3.2 Z u s ä t z l i c h e r P o t e n t i a l a u s -
g l e i c h i n S t a l l u n g e n e i n -
s c h l i e ß l i c h s t a t i o n ä r e r
M e l k - u n d T r ä n k s t ä n d e

56.3.2.1 Der zusätzliche Potentialausgleich ist herzustellen,
indem alle Metallteile, die von Menschen bzw. Nutztieren berührt
werden können (z.B. metallische Freßgitter, Selbsttränkeanlagen,
freiliegende Metallrohre, Entmister, Melkanlagen), elektrisch gut
leitend miteinander sowie mit dem Schutzleiter und vorhandenen
Erdern verbunden werden.

Der zusätzliche Potentialausgleich ist unter besonderer Beachtung der erhöhten Korrosionsgefahren auszuführen.

56.3.2.2 In neu zu errichtenden Stallungen sowie bei Erneuerung
der Viehstandplätze ist unter den Viehstandplätzen bzw. Liege-
flächen eine Potentialsteuerung auszuführen.

Die Potentialsteuerung wird wegen des durch sie sichergestellten ausgezeichneten Schutzes auch in allen anderen
Fällen nachdrücklichst empfohlen (z.B. in Melkständen).

Wird die Potentialsteuerung mit einem Potentialsteuergitter
hergestellt, dann ist unter den Viehstandplätzen bzw. Liegeflä-
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chen ein Baustahlgitter mit maximal 150 mm Maschenweite und
ca. 3 mm Drahtdurchmesser, zu verlegen.

56.3.2.3 Das Potentialsteuergitter ist mit dem Schutzleiter min-
destens an 2 Stellen elektrisch gut leitend zu verbinden (siehe
Abb. 56-1).

1 Selbsttränke
2 Selbsttränkezuleitung
3 Anbindeeinrichtung

4 Vakuum- und Milchleitungsrohr (R)
5 Potentialsteuergitter (PSG) unter den Viehstandplatz

7 Schwe kanalgitter (SKG)
8 Rundeisen in Beton, nahe der Auflage für SKG verlegt (dauerhaft!) oder W i n k e l e i s e n als Auf lager
9 Längs- und Querbetoneisen im Stallgang

10 PundaamleriBr (FE)
U Blitzschutz (äußerer Blitzschutz nicht vollstäodig dargestellt)
12 Verbindung von Fundamenterder auf Schraubanschlußstelle
13 Schraubanschlußstelle
14 Regenfallrohr aus Metall
15 Dachrinnen aus Metall
16 Elektrische Verteilungsanlage z.B. Unterverteiler "Stall"
17 Elektrische Zuleitung
18 Potentialausgleichleiter zur Wasserleitung
19 Potentialausgleichleiter auf Fundamenterder
20 Schweißpunkte
21 Potentialausgleichleiter ins Stallinnere, z.B. zum PSG, R, etc.
22 Erforderlichenfalls Potentialausgleich

Abb. 56-1: Beispiel über die Ausführung des zusätzlichen
Potentialausgleiches in Stallungen
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56.3.3 Z u s a t z s c h u t z d u r c h F e h l e r -
s t r o m s c h u t z e i n r i c h t u n g e n i n
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n u n d
g a r t e n b a u l i c h e n B e t r i e b s -
s t ä t t e n

In landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebsstätten
müssen Stromkreise mit Steckdosen durch Fehlerstrom-Schutzein-
richtungen mit einem Nennfehlerstrom I AN < 30 mA geschützt sein.
Ihre Funktion darf von der Netzspannung abhängen. Auch der Neu-
tralleiter muß geschaltet werden.

Bei Nullung ist eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einen Nennfehlerstrom IAN S 30 ma sowohl für den Brand-
schatz als auch für den Zusatzschutz zulässig.

56.4 Elektrische Betriebsmittel in landwirtschaftlichen und
gartenbaulichen Betriebsstätten
56.4.1 S c h a l t - u n d V e r t e i l u n g s a n -

l a g e n

(1) Schalt- und Verteilungsanlagen, Schaltgeräte, Überstrom-
schutzeinrichtungen, Anlasser, Transformatoren und dgl.
müssen mindestens in Schutzart IP 54 gemäß den technischen
Bestimmungen ausgeführt sein. Erfüllen die Betriebsmittel
nicht die vorgesehene Schutzart, müssen sie in entsprechende
Verteiler bzw. Gehäuse eingebaut werden.

(2) Die Schutzart der Betriebsmittel muß durch ordnungsgemäße
Einführung der Anschlußleitung (z.B. Stopfbuchsenverschrau-
bung) erhalten bleiben.

(3) In Endstromkreisen sind als Überstromschutzeinrichtungen bis
63 A Nennstrom fest eingebaute Leitungsschutzschalter gemäß
den technischen Bestimmungen zu verwenden.

(4) In allen Verteilern sind die einzelnen Stromkreise zu be-
zeichnen.

56.4.2 H a u p t s c h a l t e r

Die elektrische Anlage der Betriebsstätten muß entweder im ganzen
oder aber gebäudeabschnitts- oder gebäudeweise durch jederzeit
zugängige und gekennzeichnete Hauptschalter allpolig (einschließ-
lich des Neutralleiters) abschaltbar sein. Die Schalterstellung
muß erkennbar sein.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen dürfen als Hauptschalter verwendet werden.

1) Siehe ÖVE-A/EN 60 529.
2) Siehe ÖVE-SN 52 bzw. ÖVE-SN/EN 60 898.
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56.4.3 S t e c k v o r r i c h t u n g e n

(1) Steckvorrichtungen müssen Isolierstoffgehäuse haben.

Ausgenomen sind metallene Gerätesteckvorrichtungen, die eine bauliche Einheit Bit Betriebsmitteln der Schutz-
klasse I bilden.

Wandsteckdosen sind an besonders gefährdeten Stellen gegen
mechanische Beschädigung zu schützen. Sie müssen an Stellen
angebracht werden, die von leicht brennbaren Stoffen frei
bleiben.

Sie dürfen in Ställen nur dort angebracht werden, wo sie von
Nutztieren nicht zu erreichen sind.

/

(2) Es dürfen nur genormte Steckvorrichtungen gemäß den techni-
schen Bestimmungen verwendet werden.

(3) Für den Anschluß ortsveränderlicher Drehstromverbrauchsmittel
mit Neutralleiter und solcher ohne Neutralleiter sind fünf-
polige Steckvorrichtungen und eine fünfadrige Installation
vorzusehen.

Es wird empfohlen, ortsveränderliche Maschinen und Geräte mit Gerätesteckern auszurüsten.

Drehstromsteckdosen müssen so angeschlossen werden, daß die
Phasenfolge dem Uhrzeigersinn entspricht, wenn man die Steck-
dose von vorne betrachtet.

Bei der Erneuerung von Steckdosen in bestehenden elektrischen
Anlagen ist es zulässig, fünfpolige Steckdosen an eine vier-
adrige Installation anzuschließen, wobei der Anschluß des
Neutralleiters entfällt.

An diesen Steckdosen oder in der Nähe dieser, ist eine Auf-
schrift anzubringen, die darauf hinweist, daß der Neutral-
leiter fehlt, z.B. "Achtung N fehlt"

Durch das Fehlen des Neutralleiters können z.B. Einschränkungen in der Funktion von Betriebsmittel entste-
hen. Von Errichter ist der Anlagenbetreiber hierüber zu unterrichten.

56.4.4 L e i t u n g e n u n d K a b e l

(1) Innerhalb der befahrbaren Bereiche von landwirtschaftlichen
und gartenbaulichen Anwesen müssen folgende Verlegungsarten
angewandt werden:

- Kabel im Erdboden,
— Mantelleitungen mit Tragseil für die Aufhängung im Freien

in mindestens 5 m Höhe über dem Boden.

3) Siehe ÖVE-IG 31 und ÖVE-IG 33 bzw. ÖVE-IS/EN 60 309
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(2) Werden Motoren mit Schaltern oder anderen Betriebsmitteln auf
einem Trag- oder Fahrgestell befestigt, dann sind die Ver-
bindungsleitungen zwischen diesen Teilen ortsfest oder gegen
Beschädigung geschützt zu verlegen. Auf § 31.2 wird besonders
hingewiesen.

(3) Als bewegliche Leitungen dürfen nur ölfeste und flammwidrige
Gummischlauchleitungen, z.B. für schwere mechanische Bean-
spruchungen mindestens H07RN-F bzw. A07RN-F oder hinsicht-
lich ihrer Beanspruchbarkeit gleichwertige Leitungen, die
eine Kältebeanspruchbarkeit von mindestens minus 25° C für
Transport, Verlegung und Bewegung im Betrieb haben und mit
mindestens "K 25" gekennzeichnet sind, verwendet werden.

An Stellen, an denen die Leitungen mechanisch besonders bean-
sprucht werden können, sind diese durch mechanisch geschützte
Verlegung oder mechanisch feste Abdeckungen zu schützen.

(4) Stopfbuchsenverschraubungen gelten nicht als
Zugentlastungsmittel.

(5) Drehstromverlängerungsleitungen, die mit fünfpoligen Steck-
vorrichtungen ausgestattet sind, müssen fünfadrig ausgeführt
sein. Die Phasenfolge darf durch sie nicht geändert, werden.

56.4.5 L e u c h t e n

Leuchten in landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebs-
stätten müssen den Anforderungen der Raumart und den technischen
Bestimmungen entsprechen.

Leuchten sind an solchen Stellen anzubringen, an denen nicht zu
erwarten ist, daß sie auch bei ungünstigen Umständen zugedeckt
(zugeblasen) werden.

Für Leuchten in brandgefährdeten Räumen, z.B. auf Heu- oder
Strohböden, bei denen vom Schalter aus nicht beobachtet werden
kann, ob diese eingeschaltet sind, muß der Schaltzustand durch
ein ausreichend erkennbares Lichtsignal (z.B. im Schalter) oder
durch deutliche Kennzeichnung der Schaltstellung "Ein/Aus",
ersichtlich sein.

56.4.6 M o t o r e n

(1) Motoren müssen mindestens der Schutzart IP .44; Klemmkästen
müssen jedoch mindestens der Schutzart IP 54 entsprechen.

(2) Motoren, die selbsttätig geschaltet, ferngeschaltet oder
nicht ständig beaufsichtigt werden, sind gegen thermische
Überlastung zu schützen.

Es wird empfohlen, alle Motoren mit solchen Schutzeinrichtungen auszurüsten.

4) Siehe ÖVE-K 40.
5) Siehe ÖVE-LI/EN 60 598.
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56.4.7 W ä r m e s t r a h l g e r ä t e z u r T i e r -
a u f z u c h t u n d T i e r h a l t u n g

Wärmestrahlgeräte müssen so befestigt oder an einer sicheren
Aufhängevorrichtung (z.B. höhenverstellbaren Kette) so aufgehängt
sein, daß ein ausreichender Abstand der Geräte von leicht brenn-
baren Stoffen sichergestellt ist. Für diesen Abstand werden
mindestens 0,5 m empfohlen, sofern gemäß den technischen Bestim-
mungen keine größeren Abstände vorgeschrieben sind.

Anschlußleitungen sind so zu führen , daß diese gegen mechanische Beschädigung geschützt sind und nicht von
Tieren erreicht werden können.

56.4.8 E l e k t r o z a u n g e r ä t e

Elektrozaungeräte für den Weidebetrieb dürfen nicht in brandge-
fährdeten Räumen angebracht werden.

Dies gilt nicht für Geräte, die nur für den Betrieb im Stall
vorgesehen sind.

56.4.9 E l e k t r o z ä u n e

Für die Errichtung von Elektrozäunen bestehen technische Bestim-
mungen

56.5 Intensivtierhaltung

56.5.1 Störungen lebenserhaltender Systeme, müssen von einer
netzunabhängigen Meldeeinrichtung optisch und akustisch angezeigt
werden z.B. Netzausfall, Störungen der Lüfteranlage, der Wasser-
versorgung, der Güllebelüftung.

56.5.2 Beim Einsatz mehrerer elektrisch angetriebener Lüfter sind
diese auf mehrere Stromkreise und auf mehrere FI-Schutzeinrich-
tungen aufzuteilen.

Aus Gründen der Verfügbarkeit der Stromversorgung sind Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen der Bauart (S) oder Bauart (G) gemäß
den technischen Bestimmungen auszuwählen.

Notstromanschlüsse zur Versorgung wichtiger Verbraucher durch
ortsveränderliche Ersatzstromerzeuger bei Netzausfall sind vorzu-
sehen

56.6- Hebewerkzeuge, Kräne, Windwerke
Es bestehen technische Bestimmungen

6) Siehe ÖVE-EW 41 Teil l und ÖVE-EW 41 Teil 2(1600)
7) Siehe ÖVE-EN 310 bzw. ÖVE-G/EN 61 011.
8) Siehe ÖVE-EN 31.
9) Siehe ÖVE-SN 50.
10) Siehe ÖVE-EN l Teil l, ÖVE-EN l Teil 4 § 53,

ÖNORM E 2700 und ÖNORM E 2701.
11) ÖVE-EN l Teil 2 § 28 und, falls zutreffend, ÖVE-E 49,

ÖNORM M 9600 Teil l, ÖNORM M 9613
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ÖVE-EN 2 Teil 1 bis Teil 8: 1993-02. 5

Einleitung
(1) Diese österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik wurden vom Lenkungsausschuß der Sektion

„Österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik" im ÖVE bei der 36. Sitzung am 23 Februar 1993 ver-
abschiedet. Sie ersetzen ÖVE-EN 2/1978.

(2) Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist den jeweils geltenden Ver-
ordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

(3) Als Grundlage für diese Bestimmungen wurde DIN VDE 0108 verwendet. Es besteht sachliche Übereinstim-
mung. Die Norm DIN VDE 0108 wurde vom DKE bei CENELEC zur Harmonisierung eingereicht.
Die technischen Bestimmungen ÖVE-EN 2 bestehen aus:
Teil 1 Allgemeines
Teil 2 Versammlungsstätten
Teil 3 Geschäftshäuser und Ausstellungsstätten
Teil 4 Hochhäuser
Teil 5 Gaststätten
Teil 6 Geschlossene Großgaragen
Teil 7 Arbeitsstätten
Teil 8 Fliegende Bauten als Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Ausstellungsstätten und Schank- und

Speisewirtschaften

(4) In diesem Heft wird auf folgende österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik Bezug genommen:
ÖVE-A/EN 60 529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
ÖVE-C 10 Teil 2 Akkumulatoren und Akkumulatorenanlagen. Teil 2: Ortsfeste Batterien
ÖVE-E 5 Teil 1 Betrieb von Starkstromanlagen. Teil 1: Grundsätzliche Bestimmungen
ÖVE-EH 1 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV
ÖVE-EH 28 Errichten von Leuchtröhrenanlagen mit Nennspannungen über 1 kV
ÖVE-EN 1 Teil 1 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~1000 V und — 1500 V.

Teil 1: Begriffe und Schutz gegen gefährliche Korperströme (Schutzmaßnahmen)
ÖVE-EN 1 Teil 2 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis -1000 V und — 1500 V.

Teil 2: Elektrische Betriebsmittel
ÖVE-EN 1 Teil 3 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~1000 V und — 1500 V.

Teil 3: Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von Leitungen und Kabeln
ÖVE-EN 1 Teil 4 (§ 57) Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~1000 V und — 1500 V.

Teil 4: Besondere Anlagen. § 57 Elektrische Anlagen für Sicherheitszwecke
ÖVE-EN 1 Teil 4 (§ 90) Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~1000 V und — 1500 V.

Teil 4: Besondere Anlagen. § 90 Garagen, Arbeitsgruben und Unterfluranlagen für
Kraftfahrzeuge

ÖVE-EN 1 Teil 4 (§ 97) Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~ 1000 V und — 1500 V.
Teil 4: Besondere Anlagen. § 97 Fliegende Bauten und Wagen nach Schaustellerart
sowie deren Stromversorgung

ÖVE-EN 160 Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
ÖVE FE/EN 55011 Grenzwerte und Meßmethoden für Funkstörungen von industriellen, wissenschaft-

lichen und medizinischen Hochfrequenzgeräten (ISM-Geräten)
ÖVE-IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke
ÖVE-IM/IEC 614 Elektroinstallationsrohre
ÖVE-IM/EM 60 439-2 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Besondere Anforderungen an Schie-

nenverteiler
ÖVE-K 23 Kunststoffisolierte Energiekabel bis 53/10 kV
ÖVE-K 24 Polyäthylenisolierte Energiekabel für 11,6/20 kV und 17,3/30 kV
ÖVE-K 25 Energiekabel mit Isolierhülle aus vernetztem Polyethylen für 6/10 kV, 12/20 kV und

18/30 kV
ÖVE-K 26 Halogenfreie Energiekabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Nennspannung

0,6/1 kV (z. Z. Entwurf)
ÖVE-K 40 Energieleitungen mit einer Isolierung aus Gummi
ÖVE-K 41 Energieleitungen mit einer Isolierung aus PVC
ÖVE-LI/EN 60 598-2-22 Leuchten. Leuchten für Notbeleuchtung
ÖVE-SN 40 Niederspannungssicherungen bis ~1000 V und bis —3000 V
ÖVE-SN 52 Leitungsschutzschalter bis 63 A Nennstrom, 415 V, 50 Hz
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ÖVE-SN/EN 60 898 Leitungsschutzschalter für Wechselstrom
ÖVE-W/IEC 707 Prüfverfahren zur Ermittlung der Entflammbarkeit fester Elektroisolierstoffe bei

Einwirkung von Zündquellen

(5) In diesem Heft wird auf die folgenden ÖNORMEN Bezug genommen:
ÖNORM B 3800 Teil 1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Baustoffe: Anforderungen und

Prüfungen
ÖNORM B 3800 Teil 2 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Bauteile: Begriffsbestimmungen,

Anforderungen, Prüfungen
ÖNORM B 3800 Teil 3 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Sonderbauteile: Begriffsbestimmun-

gen, Anforderungen, Prüfungen
ÖNORM B 3800 Teil 4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Bauteil: Einreihung in die Brandwider-

standsklassen ;
ÖNORM B 3836 Brandverhalten von Bauteilen - Abschottung von Kabeldurchführungen
ÖNORM E 3651 Prüfung von Kabeln und isolierten Leitungen - Flammwidrigkeit, Einkabelprüfung
ÖNORM DIN 4102-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Funktionserhalt von elektrischen

Kabelanlagen - Anforderungen und Prüfungen
ÖNORM Z 1000 Sicherheitskennfarben und -kennzeichen

(6) In diesem Heft wird auf die folgenden internationalen, regionalen, nationalen bzw. ausländischen Veröffent-
lichungen Bezug genommen:
HD 22.8 S1 Starkstromleitungen mit einem Mantel aus Polychloropren oder gleichartigen synthe-

tischen Gummi für Lichterketten
IEC-Publ. 702 Mineral isulated cables with a rated voltage not exceeding 750 V
EN 60 920 Vorschaltgerate für röhrenförmige Leuchtstofflampen. Allgemeines und Sicherheits-

anforderungen
EN 60 924 Gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgeräte für röhrenförmige Leuchtstoff-

lampen
EN 60 947-2 Niederspannungs-Schaltgeräte. Teil 2: Leistungsschalter
EN 60 947-3 Niederspannungs-Schaltgeräte. Teil 3: Lastschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter

und Schalter-Sicherungs-Einheiten
EN 60 947-4-1 Niederspannungs-Schaltgeräte. Teil 4: Schütze und Motorstarter. Hauptabschnitt 1:

• . • Elektromechanische Schütze und Motorstarter
DIN 4102 Teil 4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
DIN 4102 Teil 11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrabschot-

tungen, Installationsschächte und -kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisionsöffnun-
gen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

DIN 5035 Teil 1 Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht; Begriffe und allgemeine Anforde-
rungen

DIN 5035 Teil 2 Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht; Richtwerte für Arbeitsstätten
DIN 5035 Teil 5 Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht; Notbeleuchtung
DIN 6280 Teil 1 Hubkolben-Verbrennungsmotoren; Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Ver-

brennungsmotoren; Allgemeine Begriffe
DIN 6280 Teil 2 Hubkolben-Verbrennungsmotoren; Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Ver-

brennungsmotoren; Leistungsauslegung und Leistungsschilder
DIN 6280 Teil 3 Hubkolben-Verbrennungsmotoren; Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Ver-

brennungsmotoren;Betriebsgrenzwerte für das Motor-, Generator- und Aggregatver-
halten

DIN 40 041 Zuverlässigkeit; Begriffe
DIN 41 752 Stromrichter; Halbleiter-Stromrichtergeräte; Leistungskennzeichen
DIN 41 773 Teil 2 Stromrichter; Halbleiter-Gleichrichtergeräte mit UI-Kennlinie für das Laden von

Nickel/Cadmium-Batterien, Anforderungen
DIN 56 903 Theatertechnik, Bühnenbeleuchtung; zweipolige Sondergerätesteckdose mit Schutz-

kontakt. 10 A, ~250V
DIN 56 906 Theatertechnik, Bühnenbeleuchtung; zweipolige Sonderanbausteckdose mit Schutz-

kontakt und Abdeckkappe, 63 A, -250 V
DIN VDE 0100 Teil 520 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis

1 000 V. Teil 520: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel; Kabel; Leitun-
gen und Stromschienen
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DIN VDE 0108

DIN VDE 0160
DIN VDE 0250 Teil 214

DIN VDE 0250 Teil 802
DIN VDE 0266
DIN VDE 0282 Teil 604
DIN VDE 0284
DIN VDE 0298 Teil 2

DIN VDE 0510 Teil 7
DIN VDE 0558 Teil 1

DIN VDE 0558 Teil 2
DIN VDE 0604 Teil 1
DIN VDE 0712 Teil 200

DIN VDE 0815

DIN VDE 0875 Teil 3
Formblatt 3319

Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für
Menschenansammlungen
Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
Isolierte Starkstromleitungen; Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhal-
ten im Brandfall
Isolierte Starkstromleitungen; Theaterleitungen
Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall
Gummiisolierte Starkstromleitungen; Illuminationsleitung
Mineralisierte Leitungen mit Nennspannungen bis 750 V
Empfohlene Werte für Strombelastbarkeit von Kabeln mit Nennspannungen Uo/U bis
18/30 kV
Akkumulatoren und Batterieanlagen; Einsatz von Gerätebatterien
Halbleiter-Stromrichter; Allgemeine Bestimmungen und besondere Bestimmungen
für netzgeführte Stromrichter
Halbleiter-Stromrichter; selbstgeführte Stromrichter
Elektro-lnstallationskanäle für Wand und Decke; Allgemeine Bestimmungen
Entladungslampenzubehör mit Nennspannungen bis 1000 V; Betriebsgeräte mit
Batterien für Leuchten für Notbeleuchtung (z. Z. Entwurf)
Installationskabel und -leitungen für Fernmelde- und Informationsverarbeitungs-
anlagen
Funktionsstörung von elektrischen Betriebsmitteln und von elektrischen Anlagen
Verbrennungswärme der Isolierstoffe von Kabeln und Leitungen (Verband der Sach-
versicherer)

(7) Die Hinweise auf Veröffentlichungen in den Fußnoten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den
Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch
die Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand
zu berücksichtigen.

(8) Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten österreichischen Bestimmungen für
die Elektrotechnik ist zu beachten:

(8.1) Vorworte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstellen in anderen, verbindlich
erklärten österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik werden auch von der Verbindlicherklärung
erfaßt.

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und Hinweise auf Fundstellen in anderen Texten werden
von der Verbindlicherklärung nicht erfaßt.

(9) Die in diesem Heft angeführten Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektro-
technik und sonstige technische Veröffentlichungen können vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien,
bezogen werden.

7
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Teil 1 Allgemeines
Bei Anwendung dieser Bestimmungen ist zu beachten, daß darin baurechtliche Anforderungen enthalten sind, weil
diese aus sicherheitstechnischen Gründen von den elektrotechnischen Anforderungen nicht zu trennen sind.
Die in diesen Bestimmungen enthaltenen baurechtlichen Anforderungen sind aus der Sicht elektrotechnischer
Belange als anerkannte Regeln der Technik zu betrachten. Jedoch kann es in einzelnen Bundesländern durch
Inanspruchnahme baurechtlicher Landeskompetenz Abweichungen geben, die jedoch keine unmittelbaren elektro-
technischen Festlegungen enthalten dürfen. Diese Abweichungen können die Landesbehörden in eigener Verantwor-
tung festlegen. Da solche Abweichungen Auswirkungen auf die Anwendung elektrotechnischer Bestimmungen
haben, sind sie gemäß § 3, Abs. 3 ETG entsprechend zu veröffentlichen.

§ 1 Geltung
1.1 Diese Bestimmungen gelten zusätzlich zu den
technischen Bestimmungen 1) für das Errichten und
Prüfen von Starkstromanlagen einschließlich der
Sicherheitsstromversorgungsanlagen in Bereichen von
baulichen Anlagen für Menschenansammlungen und
zugehörenden Rettungswegen gemäß § 1.2.
Es sind Teil 1 und der jeweils zutreffende Teil 2 bis Teil 8
gemeinsam anzuwenden.
Die Zuordnung eines Objektes in eine Kategorie gemäß
§ 1.2 erfolgt in den meisten Fällen gemäß den zutreffen-
den gesetzlichen Bestimmungen, z. B. Bauordnungen,
Theatergesetz, Veranstaltungsstättengesetz oder Ge-
werbeordnung.

1.2 Bauliche Anlagen im Sinne dieser Bestimmun-
gen sind:
(1) Versammlungsstätten, und zwar:

- Versammlungsstätten mit Bühnen oder Szenen-
flächen und Versammlungsstätten für Filmvorfüh-
rungen sowie für Bild- und Tonwiedergabe, wenn
die dazugehörenden Versammlungsräume mehr
als 100 Besucher fassen,

- Versammlungsstätten mit nicht überdachten Sze-
nenflächen, wenn sie mehr als 1 000 Besucher
fassen,

- Versammlungsstätten mit nicht überdachten
Sportflächen, wenn sie mehr als 5 000 Besucher
fassen, Sportstätten für Rasenspiele jedoch nur,
wenn mehr als 15 Steh- oder Sitzstufen angeord-
net sind,

- Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen,
die einzeln oder zusammen mehr als 200 Besu-
cher fassen,

- Versammlungsstätten in Schulen, Museen und
ähnlichen Gebäuden, jedoch nur, wenn sie
einzeln mehr als 200 Personen fassen.

Mehrere Versammlungsräume in einem Gebäude sind als eine Versamm-
lungsstätte anzusehen, wenn diese Räume Innerhalb des Gebäudes mitein-
ander in Verbindung stehen, z. B. durch Türen oder durch gemeinsame
Renungswege. Bei Versammlungsstätten mit unterschiedlichen Benut-
zungsarten ist die jeweils größte Besucheranzahl maßgebend.

(2) Geschäftshäuser oder entsprechend genutzte Teile
von baulichen Anlagen mit
- einer Verkaufsstätte, deren Verkaufsräume ein-

zeln oder zusammen eine Nutzfläche von mehr
als 2 000 m2 haben,

1) Siehe ÖVE-EN 1 Teil 1 bis Teil 4.

- mehreren Verkaufsstätten, die miteinander in Ver-
bindung stehen und deren Verkaufsräume
zusammen eine Nutzfläche von mehr als
2 000 m2 haben (als Verbindung gelten auch Ret-
tungswege).

(3) Ausstellungsstätten, deren Ausstellungsräume ein-
zeln oder zusammen eine Nutzfläche von mehr als
2 000 m2 haben.

(4) Gaststätten, und zwar
- Schank- oder Speisewirtschaften mit mehr als

400 Gastplätzen,
- Beherbergungsbetriebe mit mehr als 60 Gäste-

betten.
(5) Geschlossene Großgaragen, ausgenommen einge-

schoßige Großgaragen mit ausschließlich festem
Benutzerkreis.

(6) Hochhäuser, ausgenommen einzelne Wohnungen
und bauliche Anlagen, die anderen Bestimmungen
unterliegen (z. B. medizinischer Bereich).

(7) Schulen aller Art, in denen gleichzeitig eine größere
Anzahl von Personen regelmäßig unterrichtet wird
und in denen mindestens ein Geschoß eine Brutto-
fläche von mehr als 3 000 m2 hat.

(8) Arbeitsstätten.

§ 2 Begriffe
Die folgenden Begriffe sind Begriffe im Sinne dieser
Bestimmungen. In anderen gesetzlichen Bestimmun-
gen, die gegebenenfalls für Anlagen gemäß diesen
Bestimmungen anzuwenden sind, können diese
Begriffe anderslautend definiert sein.
Weitere sachbezogene Begriffe siehe Teil 2 bis Teil8
dieser Bestimmungen.

2.1 Bauliche Anlagen, Räume u. dgl.
2.1.1 Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen
oder Teile baulicher Anlagen, die für die gleichzeitige
Anwesenheit vieler Menschen bei Veranstaltungen
erzieherischer, geselliger, kultureller, künstlerischer,
politischer, sportlicher oder unterhaltender Art
bestimmt sind.

2.1.2 Geschäftshäuser sind bauliche Anlagen mit
mindestens einer Verkaufsstätte, wie Kaufhäuser,
Warenhäuser, Gemeinschaftswarenhäuser. Super-
märkte, Verbrauchermärkte, Selbstbedienungsgroß-
märkte, Einkaufszentren.
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2.1.3 Ausstellungsstätten sind bauliche Anlagen
oder Teile von baulichen Anlagen, die der Durchführung
von Messen und ähnlichen Veranstaltungen dienen.

2.1.4 Gaststätten sind bauliche Anlagen oder Teile
von baulichen Anlagen für Schank- oder Speisewirt-
schaften oder für Beherbergungsbetriebe, wenn sie
jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugän-
gig sind.

2.1.5 Geschlossene Großgaragen sind Garagen mit
einer Nutzfläche von mehr als 1 000 m2 Siehe Teil 6
dieser Bestimmungen.

2.1.6 Hochhäuser sind Gebäude, bei denen der Fuß-
boden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als
22 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegt.

2.1.7 Arbeitsstätten sind
- Arbeitsräume in Gebäuden, einschließlich der dazu-

gehörenden Ausbildungsstätten,
- Arbeitsplätze auf einem Betriebsgelände im Freien,
- Verkaufsstände im Freien, die im Zusammenhang

mit Ladengeschäften stehen.

2.1.8 Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die
geeignet und dazu bestimmt sind, wiederholt aufge-
stellt und zerlegt zu werden; hiezu zählen auch Zelte.
Die baulichen Anlagen gemäß § 1.2 können zum Teil
auch als Fliegende Bauten (Zelte) ausgeführt werden.

2.1.9 Rettungswege (Fluchtwege) sind Verkehrsflä-
chen auf Grundstücken und Bereichen in baulichen
Anlagen, die dem sicheren Verlassen, der Rettung von
Menschen und der Durchführung von Löscharbeiten
dienen, wie Treppenräume notwendiger Treppen und
deren Verbindungswege ins Freie, allgemein zugän-
gige Flure, Rampen, Ausgänge, Sicherheitsschleusen,
Laubengänge, Rettungsbalkone, Rettungstunnel sowie
Wege außerhalb der baulichen Anlagen, die bis zu
öffentlichen Verkehrsflächen führen. Bei geschlosse-
nen Großgaragen, Hochhäusern, Schulen und Arbeits-
stätten sind Rettungswege nur Bereiche innerhalb von
Gebäuden.
Zu den Rettungswegen zählen außerdem bei
- Versammlungsstätten die Gänge in und die Aus-

gänge aus den Versammlungsräumen, Bühnen und
Bühnenerweiterungen (sowohl von Bühnenfuß-
böden als auch von Galerien, Stegen und Rollen-
boden aus), von über 50 m2 großen Umkleideräu-
men, Probesälen und ähnlichen Räumen, sowie von
über 100 m2 großen Werkstätten und Magazinen,

- Geschäftshäusern und Ausstellungsstätten die
Hauptgänge in Verkaufs- und Ausstellungsräumen
und die Ausgänge aus diesen,

- Gaststätten die Gänge in und die Ausgänge aus den
Gasträumen,

- geschlossenen Großgaragen die Fahrgassen, die zu
den Treppen und Ausgängen führenden Wege in den
Garagengeschossen und die Gehwege neben Zu-
und Abfahrten und Rampen,

- Schulen die Hauptgänge in und die Ausgänge aus
größeren Räumen mit Haupt- und Nebengängen
sowie die Ausgänge aus fensterlosen Unterrichtsräu-
men und verdunkelbaren Fachräumen.

2.1.10 Löschwasserversorgungsanlage ist die Ge-
samtheit der zur Förderung des Löschwassers erforder-
lichen Einrichtungen, z. B. Pumpen, Pumpenantriebe,
Schalt-, Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtun-
gen, Energieübertragungs- und Steuerleitungen sowie
die Energieversorgung.

2.1.11 Feuerwehraufzüge sind Personen- oder La-
stenaufzüge, die bei Brand für den Feuerwehreinsatz
zur Verfügung stehen müssen.

2.1.12 Personenaufzüge mit besonderen Anforde-
rungen sind Personenaufzüge in Hochhäusern und
Kundenaufzüge in Geschäftshäusern, die bei Ausfall
der allgemeinen Stromversorgung wenigstens nach-
einander selbsttätig in ein Eingangsgeschoß gefahren
werden.

2.2 Beleuchtungstechnik, Elektrotechnik
2.2.1 Allgemeine Beleuchtung im Sinne dieser
Bestimmungen ist eine Beleuchtung baulicher Anlagen
mit künstlichem Licht, entsprechend der bestimmungs-
gemäßen Nutzung dieser baulichen Anlagen, die aus
der allgemeinen Stromversorgung gespeist wird.

2.2.2 Sicherheitsbeleuchtung ist eine Beleuchtung,
die zusätzlich zur allgemeinen Beleuchtung während
der betriebserforderlichen Zeiten aus Sicherheitsgrün-
den notwendig ist (allgemeine Sicherheit, Unfall-
schutz). Sie wird bei Störung der Stromversorgung der
allgemeinen Beleuchtung wirksam (siehe § 2.2.4) oder
in ihrer Wirksamkeit erhalten (siehe § 2.23).

2.2.2.1 Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege
ist eine Beleuchtung, die Rettungswege während der
betriebserforderlichen Zeiten mit einer vorgeschriebe-
nen Mindestbeleuchtungsstärke beleuchtet, um das
gefahrlose Verlassen der Räume oder Anlagen zu
ermöglichen.

2.2.2.2 Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze
mit besonderer Gefährdung ist eine Beleuchtung, die
das gefahrlose Beenden notwendiger Tätigkeiten am
Arbeitsplatz und das Verlassen desselben ermöglicht.

2.2.3 Dauerschaltung der Sicherheitsbeleuchtung
ist jene Schaltung der Sicherheitsbeleuchtung, bei der
deren Lampen in der Schaltstellung „Betriebsbereit"
dauernd wirksam sind.

2.2.4 Bereitschaftsschaltung der Sicherheitsbe-
leuchtung ist jene Schaltung der Sicherheitsbeleuch-
tung, bei der deren Lampen in der Schaltstellung
„Betriebsbereit" bei Störung der Stromversorgung der
allgemeinen Beleuchtung selbsttätig wirksam werden.

2.2.5 Sicherheitsleuchte ist eine Leuchte mit oder
ohne eigener Energiequelle, die für die Sicherheits-
beleuchtung verwendet wird.
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2.2.6 Rettungszeichen-Leuchte ist eine Form-
leuchte, auf der ein graphisches Symbol angebracht ist,
das als Rettungszeichen gilt. Sie dient der Kennzeich-
nung von Rettungswegen sowie zum Hinweis auf diese.

2.2.7 Mindestbeleuchtungsstärke der Sicherheits-
beleuchtung ist der örtliche Mindestwert der Beleuch-
tungsstärke am Ende der Nutzungsdauer der Ersatz-
stromquellen und Lampen. Die Mindestbeleuchtungs-
stärke gilt als Nennwert der Sicherheitsbeleuchtung.
2.2.8 Einrichtungen der Sicherheitsstromversor-
gungsanlage im Sinne dieser Bestimmungen sind
Ersatzstromquellen, zugehörende Schalteiririchtun-
gen, Verteiler, Haupt- und Verbraucherstromkreise bis
zu den Anschlußklemmen der notwendigen Sicher-
heitseinrichtungen.
2.2.9 Notwendige Sicherheitseinrichtungen sind
Einrichtungen, die im Gefahrenfall (insbesondere bei
Brand) der Sicherheit von Personen dienen und die auf-
grund allgemein geltender oder im Einzelfall erhobener
bauordnungsrechtlicher Anforderungen vorzusehen
sind und einer Sicherheitsstromversorgung bedürfen.
Hierzu können gehören: Sicherheitsbeleuchtung, Anla-
gen zur Löschwasserversorgung, Feuerwehraufzüge,
Rauchabzugseinrichtungen, Einrichtungen zur Alar-
mierung und zur Erteilung von Anweisungen an Besu-
cher und Beschäftigte, CO-Warnanlagen.

2.2.10 Ersatzstromquelle ist eine Einrichtung, die
bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung für eine
begrenzte Zeit die elektrische Energie für die Versor-
gung von notwendigen Sicherheitseinrichtungen
bereitstellt.
2.2.10.1 Einzelbatterieanlage ist eine Batterie-
anlage, die aus einer Batterie wartungsfreier Bauart und
einer Lade- und Kontrolleinrichtung besteht. Sie ver-
sorgt im allgemeinen eine, höchstens zwei Sicherheits-
oder Rettungszeichenleuchten oder eine sonstige
Sicherheitseinrichtung.
2.2.10.2 Gruppenbatterieanlage ist eine Batterie-
anlage, die aus einer Batterie wartungsfreier Bauart und
einer Lade- und Kontrolleinrichtung besteht. Sie ver-
sorgt notwendige Sicherheitseinrichtungen bis zu. einer
Anschlußleistung von 300 W bei.3 h bzw. 900 W bei 1 h
Nennbetriebsdauer oder maxima l-20 Sicherheits-
leuchten.
2.2.10.3 Zentralbatterieanlage ist eine Batterie-
anlage, die aus einer Batterie und einer Lade- und Kon-
trolleinrichtung besteht. Sie versorgt mindestens die
notwendigen Sicherheitseinrichtungen ohne Lei-
stungsbegrenzung.
2.2.10.4 Stromerzeugungsaggregat ist ein Aggre-
gat, bestehend aus einem Motor als Erzeuger mechani-
scher Energie und aus einem Generator als Wandler
mechanischer in elektrische Energie.
(Für Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Ver-
brennungsmotor bestehen technische Bestimmungen 2) )
²) Siehe DIN 6280.

2.2.10.5 Ersatzstromaggregat ist ein. Stromerzeu-
gungsaggregat mit einer Umschaltzeit gemäß § 2.2.18
von höchstens 15 s; hierbei wird das gesamte Aggregat
nach Ausfall der allgemeinen Stromversorgung aus
dem Stillstand in Betrieb gesetzt.
2.2.10.6 Schnellbereitschaftsaggregat ist ein Strom-
erzeugungsaggregat mit einer Umschaltzeit gemäß
§ 2.2.18 von höchstens 0,5 s; hierbei dient ein Energie
Speicher zur kurzzeitigen Energieversorgung der Ver-
braucher und gegebenenfalls zum. Schnellhochfahren
des Aggregats.
2.2.10.7 Sofortbereitschaftsaggregat ist ein Strom-
erzeugungsaggregat ohne Umschaltzeit gemäß
§ 2.2.18; hierbei dient ein Energiespeicher zur kurzzeiti-
gen Energieversorgung der Verbraucher und gegebe-
nenfalls zum schnellen Hochfahren des Motors; bei
Übergang des Antriebs vom Elektromotor auf die Kraft-
maschine kann eine vorübergehende Frequenzabwei-
chung auftreten.
2.2.10.8 Besonders gesichertes Netz ist ein Netz mit
zwei voneinander unabhängigen Einspeisungen.
2.2.11 Umschaltbetrieb ist eine Betriebsart, bei der
die Ersatzstromquelle in Bereitschaft gehalten wird; bei
Störung der allgemeinen Stromversorgung wird auf die
Ersatzstromquelle umgeschaltet.
2.2.12 Bereitschaftsparallelbetrieb ist eine Be-
triebsart, bei der die Ersatzstromquelle ständig parallel
zur allgemeinen Stromversorgung geschaltet ist, aber
unterbrechungsfrei nur dann Strom liefert, wenn die all-
gemeine Stromversorgung gestört ist.
2.2.13 Bereichsschalter ist ein Lastschalter, durch
den bestimmte, zu einem Bereich gehörende elektri-
sche Anlagen und Verbrauchsmittel geschaltet werden
können.
2.2.14 Betriebsbereit im Sinne dieser Bestimmun-
gen bedeutet, daß eine Anlage mit ihrem Hauptschalter
eingeschaltet ist, ohne daß die Verbrauchsmittel schon,
wirksam sein müssen.
2.2.15 Wirksam sein im Sinne dieser Bestimmungen
bedeutet; daß ein elektrisches Verbrauchsmittel in
bestimmungsgemäßer Funktion wirksam ist, z: B. eine
Lampe ist wirksam, wenn sie Lichtstrom abstrahlt.
2.2.16 Betriebserforderliche Zeit ist die Dauer, in der
z. B. eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage „betriebs-
bereit" geschaltet sein muß, abhängig von rechtlichen
Vorgaben, von den tageszeitabhängigen Dunkelstun-
den oder einer betriebsmäßigen Verdunkelung.
2.2.17 Störung der allgemeinen Stromversorgung
ist eine Störung, die vorliegt, wenn die Spannung der
allgemeinen Stromversorgung über einen Zeitraum von
mehr als 0,5 s um mehr als 15% gesunken ist.
2.2.18 Umschaltzelt im Sinne dieser Bestimmungen
ist die Zeitspanne, die zwischen dem Beginn der Stö-
rung der allgemeinen Stromversorgung und dem Wirk-
samwerden oder Wiederwirksamwerden der notwendi-
gen Sicherheitseinrichtungen vergeht.
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2.2.19 Nennbetriebsdauer der Ersatzstromquelle ist
die Dauer, für die eine Ersatzstromquelle ausgelegt ist.
(Betriebsdauer siehe Tab. 5-1 und Tab. 5-2.)
2.2.20 Endstromkreise sind die Stromkreise zu den
Verbrauchern ab der letzten Überstromschutzeinrich-
tung.
2.2.21 Brauchbarkeitsdauer der Ersatzstromquelle
ist die Zeitspanne, während der die festgelegten Zuver-
lässigkeitsanforderungen eingehalten werden 3).
2.2.22 Hauptverteiler der Sicherheitsstromversor-
gung ist die erste Verteilerstelle im Gebäude, die direkt
von der Ersatzstromquelle der Sicherheitsversorgung
gespeist wird.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
3.1 Allgemeine Stromversorgung
Es gelten die Anforderungen gemäß den technischen
Bestimmungen 4). Zusätzlich sind in baulichen Anlagen
gemäß dem Anwendungsbereich dieser Bestimmun-
gen die Anforderungen gemäß § 5 zu erfüllen, um einen
Ausfall der allgemeinen Stromversorgung, außer durch
Netzausfall, möglichst zu vermeiden. Ist im Einzelfall
eine bauliche Anlage oder Teile davon hinsichtlich ihrer
Ausführung oder Nutzung mehreren Arten gemäß § 1.2
zuzuordnen, so sind dafür die jeweils höheren Sicher-
heitsanforderungen maßgebend.
3.2 Sicherheitsstromversorgung
Es gelten die Anforderungen gemäß den technischen
Bestimmungen 5). Zusätzlich ist in baulichen Anlagen
gemäß dem Anwendungsbereich dieser Bestimmun-
gen eine Sicherheitsstromversorgung gemäß § 6 erfor-
derlich, die bei Störung der allgemeinen Stromversor-
gung, z. B. bei Netzausfall, Anlagenstörung oder Brand,
die notwendigen Sicherheitseinrichtungen nach einer
zulässigen Umschaltzeit über eine bestimmte Zeit mit
elektrischer Energie weiter versorgt und deren Steue-
rung sicherstellt. Ist im Einzelfall eine bauliche Anlage
oder Teile davon hinsichtlich ihrer Ausführung oder Nut-
zung mehreren Arten gemäß § 1.2 zuzuordnen, so sind
dafür die jeweils höheren Sicherheitsanforderungen
maßgebend.
3.3 Notwendige Sicherheitseinrichtungen
3.3.1 Sicherheitsbeleuchtung
Eine Sicherheitsbeleuchtung muß in baulichen Anla-
gen gemäß § 1.2 zusätzlich zur allgemeinen Beleuch-
tung und unter Berücksichtigung der Abweichungen in
Teil 2 bis Teil 8 dieser Bestimmungen vorhanden sein:
(1) in Renungswegen (Ausnahme siehe Teil 7 dieser

Bestimmungen),
(2) in Räumen für Ersatzstromaggregate, für Hauptver-

teiler der Sicherheitsstromversorgung und der allge-
meinen Stromversorgung und für Schaltanlagen mit
Nennspannungen über 1 kV,

3) Siehe DIN 40 041.4) Stehe ÖVE-EN1 und ÖVE-EH 1.5)Siehe ÖVE-EN Teil 4 (§ 57).

(3) in Arbeitsstätten:
in Arbeitsräumen über 50 m2, z. a Werkstätten,
Küchen, Magazine, Umkleideräume. Waschräume,
Pausenräume (Ausnahme siehe Teil 7 dieser Be-
stimmungen),

(4) in Versammlungsstätten:
in Versammlungsräumen, auf Mittel- und Vollbüh-
nen einschließlich der Bühnenerweiterungen, in
Bühnenbetriebsräumen über 20 m2, z. B. Probe-
bühnen, Chor- und Ballettübungsräume, Orchester-
übungsräume, Stimmzimmer, Aufenthaltsräume für
Mitwirkende, in Bildwerferräumen, in Manegen, in
Sportrennbahnen sowie in Stehplatzbereichen von
Versammlungsstätten mit nicht überdachten Spiel-
flächen,

(5) in Geschäftshäusern oder entsprechend genutzten
Teilen von baulichen Anlagen:
in Verkaufsräumen über 50 m2,

(6) in Ausstellungsstätten:
in Ausstellungsräumen über 50 m2,

Ausstellungsstände innerhalb großflächiger Ausstellungshallen oder -zelten
sind nicht als Ausstellungsräume In diesem Sinne anzusehen.

(7) in Gaststätten:
in Gasträumen von Schank- und Speisewirtschaf-
ten,

(8) in Schulen:
in Unterrichtsgroßräumen, die als Versammlungs-
stätten dienen können, sowie in fensterlosen Unter-
richtsräumen und verdunkelbaren Fachräumen.

Der je nach Art oder Nutzung der baulichen Anlage
unterschiedliche Grad der möglichen Gefährdung von
Personen, z. a bei Ausfall der allgemeinen Beleuch-
tung oder bei Brand, wird in den Anforderungen dieser
Bestimmungen berücksichtigt.
Hinsichtlich der folgenden Merkmale werden die bau-
lichen Anlagen oder Bereiche eingeteilt in
(1) bauliche Anlagen für große Menschenansammlun-

gen in einem Raum oder abgegrenzte Bereiche,
ausgenommen bauliche Anlagen gemäß (2), (z. a
Versammlungsstätten, Geschäftshäuser, Ausstel-
lungsstätten, Schank- und Speisewirtschaften).

(2) bauliche Anlagen für große Menschenansammlun-
gen in einem Raum oder abgegrenzte Bereiche,
sofern die Sicherheitsbeleuchtung dieser baulichen
Anlagen nicht mehr als 20 Leuchten benötigt (z. a
Versammlungsstätten, Schank- und Speisewirt-
schaften),

(3) bauliche Anlagen für geringe Menschenansamm-
lungen in einem Raum (z. B. Beherbergungs-
betriebe, Hochhäuser, Schulen),

(4) bauliche Anlagen für geringe Menschenansamm-
lungen (z. a geschlossene Großgaragen),

(5) Rettungswege in Arbeitsstätten,
(6) Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung in Arbeits-

stätten,
(7) Bühnen und Szenenflächen,
(8) Manegen und Sportrennbahnen.
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Die Sicherheitsbeleuchtung muß den Anforderungen
gemäß Tab. 5-1 entsprechen.
3.3.2 Andere Sicherheitseinrichtungen
Folgende Sicherheitseinrichtungen müssen an eine
Sicherheitsstromversorgungsanlage angeschlossen
werden, wenn dies aufgrund allgemein geltender oder
im Einzelfall erhobener bauordnungs- oder arbeits-
schutzrechtlicher Anforderungen notwendig ist:
(1) Anlagen zur Löschwasserversorgung,
(2) Feuerwehraufzüge,
(3) Personenaufzüge mit besonderen Anforderungen,
(4) Einrichtungen zur Alarmierung und zur Erteilung

von Anweisungen,
(5) Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen,
(6) CO-Warnanlagen.
Die Sicherheitsslromversorgungsanlage muß den
jeweiligen Anforderungen gemäß Tab. 5-2 entprechen.

§ 4 Brandschutz, Funktionserhalt
4.1 In baulichen Anlagen gemäß diesen Bestimmun-
gen sind für Räume mit Transformatoren, Schaltanla-
gen mit Nennspannungen über 1 kV, Gruppenbatterien,
Zentralbatterien und Stromerzeugungsaggregate und
deren Hilfseinrichtungen brandschutztechnische Maß-
nahmen vorzusehen. Für die Art der Ausführung wird
auf den Anhang A1 verwiesen. Gruppenbatterien gelten
als Zentralbatterien.
4.2 Für Kabel, Leitungen, Hausanschlußeinrichtun-
gen, Meßeinrichtungen und Verteiler in Treppenräumen
mit dazugehörenden Ausgängen ins Freie und allge-
mein zugängigen Fluren sind brandschutztechnische
Maßnahmen vorzusehen. Für die Art der Ausführung
wird auf Anhang A2.2.2.1 und Anhang A2.2.2.2 ver-
wiesen.
4.3 Für die Führung von Kabeln und Leitungen durch
Brandwände sowie durch Wände und Decken, die
brandbeständig sein müssen, sind brandschutztechni-
sche Maßnahmen vorzusehen. Für die Art der Ausfüh-
rung wird auf Anhang A2.3 verwiesen.

4.4 Für Kabel, Leitungen und Verteiler der Sicher-
heitsstromversorgung sind brandschutztechnische
Maßnahmen vorzusehen. Für die Art der Ausführung
wird auf Anhang A2.4 verwiesen.

§ 5 Allgemeine Stromversorgung
5.1 Betriebsmittel mit Nennspannungen über 1 kV
5.1.1 Räume für Transformatoren und Schaltanlagen
mit Nennspannungen über 1 kV sind als abgeschlos-
sene elektrische Betriebsstätten zu gestalten.
Räume für Transformatoren und Schaltanlagen müssen
besonderen Anforderungen entsprechen, z. B. siehe
Anhang A1.2 bis Anhang A1.5.

5.1.2 Für Transformatoren innerhalb von baulichen -
Anlagen sind selbsttätige Schutzeinrichtungen gegen

die Auswirkungen von Überlastungen sowie von inne-
ren und äußeren Fehlern vorzusehen.

5.2 Betriebsmittel mit Nennspannungen bis 1 000 V
5.2.1 Elektrische Betriebsräume
5.2.1.1 Räume, in denen Hauseinführungsleitungen
und Hausanschlußkästen untergebracht werden, müs-
sen von Räumen mit erhöhter Brandgefahr, z. B. Ver-
sammlungsräume, Bühnen, Verkaufsräume, Schaufen-
sterräume, Ausstellungsräume und Lagerräume durch
brandbeständige Wände und Decken (Brandwider-
standsklasse F 90) gemäß den technischen Bedingun-
gen 6) von anderen Räumen durch mindestens brand-
hemmende Wände und Decken (Brandwiderstands-
klasse F 30) gemäß den technischen Bestimmungen 6)
abgetrennt sein. Zugangstüren müssen in brand-
beständigen Wänden mindestens brandhemmend
(Brandwiderstandsklasse T 30) gemäß den techni-
schen Bestimmungen 7) sein und in brandhemmenden
Wänden aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brenn-
arbeitsklasse A) gemäß den technischen Bestimmun-
gen 8) bestehen.
5.2.1.2 Räume, in denen Hauptverteiler unterge-
bracht werden, müssen den Anforderungen gemäß
§ 5.2.1.1 entsprechen und sind so anzuordnen, daß sie
auch im Gefahrenfall leicht und sicher erreichbar sind.
Sie sind als abgeschlossene elektrische Betriebsstät-
ten zu gestalten.
5.2.2 Verteiler
5.2.2.1 Verteiler müssen eine allseitige Verkleidung
aus Blech oder stoßfestem Isolierstoff mit einer Ent-
flammbarkeit von mindestens Stufe BH 1 gemäß den
technischen Bestimmungen 9) haben. Sie sind gegen
den Zugriff Unbefugter zu sichern.

5.2.2.2 Verteiler müssen so gebaut sein, daß der
Betrieb der notwendigen Sicherheits- und Betriebsein-
richtungen, wie Löschwasserversorgung, Pumpen,
Aufzüge, Lüftungsanlagen, Rauchabzugseinrichtun-
gen, auch außerhalb der Betriebszeit möglich ist.
5.2.2.3 Am Hauptverteiler muß jeder Abgang mit
einem Schalter, der mindestens als Lastschalter gemäß
den technischen Bestimmungen 10) ausgelegt ist,
schaltbar sein.
Hauptschalter und Schalter, durch deren Ausschalten
Gefahren entstehen können, sind auffällig zu kenn-
zeichnen. Für die Kennzeichnung ist die Farbe „Gelb"
gemäß den technischen Bestimmungen11) zu ver-
wenden.
5.2.2.4 Die Verteiler sind so auszuführen, daß eine
einfache Messung des Isolationswiderstandes aller
aktiven Leitergegen Erde jedes einzelnen abgehenden
Stromkreises möglich ist. Bei Leiterquerschnitten unter

8 ) Stehe ÖNORM B 3800 Tall 47) Siehe ÖNORM B 3800 Teil 3.8 ) Siehe ÖNORM B 3800 Teil 1 .9 ) Stehe ÖVE-/IEC 7 0 71 0 ) Siehe E N 6 0 947-3.1 1 ) Siehe ÖNORM Z 1000.
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Tab. 5-1: Anforderungen an die Sicherheitsstromversorgungsanlage der Sicherheitsbeleuchtung gemäß § 33.1

1

2

3

4

S

Anforderungen

Mindestbeleuchtungs-
stärke in 1x1)
Umschaltzeit in s max.
Nennbetriebsdauer
der Ersatz-
stromquelle in h
Dauerschaltung für
die Beleuchtung
der Rettungszeichen
Zulässige
Ersatzstromquelle

1

Beispiele für bauliche Anlagen/Räume
oder Nutzung gemäß § 33.1

Verasammlungs-
stätten, Geschäfts-
häuser, Ausstel-

lungsstätten,

0 bedeutet keine Anforderung
x bedeutet Forderung.1) Siehe § 6.2.3
²) E0 siehe DIN 5033 Teil 1 und Teil 2 minimale mittlere Beleuchtungsstärke 15 lx.
³) Die Betriebsdauer ist abhängig von der Dauer der bestehenden Gefährdung.4) In Ausstellungsstätten, Schank- und Speisewirtschaften ist auch Bereitschaltung zulässig, wenn durch die Allgemeinbeleuchtung bzw.das Tageslicht während der Betriebs-

zeit eine ausreichende Sichtbarkeit der Rettungszeichen gegeben ist.5) Es ist auch Bereitschaltung zulässig, wenn durch die Algemeinbeleuchtung bzw. das Tageslicht während der Betriebszeit eine ausreichende Sichtbarkeit der Rettungs-zeichen gegeben ist

Tab. 5-2: Anforderungen an die Sicherheitsstromversorgungsanlage von Sicherheitseinrichtungen gemäß § 3.3.2

1

2

3

4

S

7

Anforderungen

Nennbetriebsdauer der
Ersatzstromquelle
Umschaltzeit in s max.

1 3
Beispiele für Sicherheitseinrichtungen

gemäß §3.3.2

Anlage zur
Löschwasser-
versorgung

12

15

Zulässige Ersatzstromquelle:
Einzelbatterien
Gruppen-, Zentral-
batterien, mit oder ohne
Wechselrichter
Ersatzstromaggregat
sowie Schnell- und Sofort-
bereitschaftsaggregat
Besonders gesichertes
Netz
Netzüberwachung und
Umschaltung bei Netz-
ausfall: am Hauptverteiler
der Slcherheitsstrom-
versorgung

-

-

X

X

X

Feuerwehraufzüge

8

15

-

-

X

X

X

Personenaufzüge
mit besonderen
Anforderungen

3

15

-

-

X

X

X

« *
Beispiele für Sicherheitseinrichtungen

gemäß § 33.2
Einrichtungen zur

Alarmierung und zur
Erteilung von
Anweisungen

3

15

-

X

X

X

X1)

Rauch- und
Wärmeabzugs-

einrichtung

3

15

X

X

X

X

X1)

CO-Warnanlagen

3

15

X

X

X

X

X1)

1) Soweit für diese Sicherheitseinrichtung nicht eine eigene Sicherheitsstromversorgung vorgesehen ist.
x bedeutet Forderung im Bereich der möglichen Auswahl.
- nicht zutrauend.
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10 mm2 muß diese Messung ohne Abklemmen des
Neutralleiters möglich sein, z. B. durch den Einbau von
Neutralleiter-Trennklemmen.

5.2.2.5 Die Kennzeichnung an den Anschlußstellen in
den Verteilern und an den angeschlossenen Kabeln
oder Leitungen ist so auszuführen, daß eine eindeutige
Zuordnung der zu einem Stromkreis gehörenden Leiter
und Klemmen erkennbar ist.
Die Beschriftung hat übereinstimmend mit dem Schalt-
plan zu erfolgen.

5.2.3 Kabel- und Leitungsanlage

5.2.3.1 Es dürfen nur Kabel und Leitungen, die minde-
stens den Anforderungen bezüglich Brennverhalten
gemäß den technischen Bestimmungen 12) entspre-
chen, z. B. PVC- oder chloroprenummantelt, und isolier-
Stoffkanäle und -röhre, die mindestens flammwidrig
bzw. nicht brandausbreitend gemäß den technischen
Bestimmungen 13) sind, verwendet werden. Blanke
aktive Leiter, ausgenommen solche in Stromschienen-
systemen gemäß den technischen Bestimmungen"),
sind außerhalb abgeschlossener elektrischer Betriebs-
stätten nicht zulässig.

5.2.3.2 Die Kabel oder Leitungen zwischen dem Netz-
transformator und dem Niederspannungs-Hauptvertei-
ler sind erd- und kurzschlußsicher gemäß den techni-
schen Bestimmungen 15) zu verlegen.
5.2.3.3 Für den Schutz von Kabeln und Leitungen
gegen zu hohe Erwärmung müssen Leitungsschutz-
sicherungen gemäß den technischen Bestimmun-
gen 16), Leitungsschutzschalter gemäß den techni-
schen Bestimmungen 17) oder Leistungsschalter gemäß
den technischen Bestimmungen 18) vorgesehen wer-
den. Sie müssen selektiv gegenüber den vorgeschalte-
ten Schutzeinrichtungen wirken.
Überstromschutzeinrichtungen sind in Verteilern oder
Geräten unterzubringen. Sie müssen dem Zugriff
Unbefugter entzogen sein.
5.2.3.4 Abweichend von den Anforderungen gemäß
den technischen Bestimmungen 19) sind für TN-
Systeme auch bei Leiterquerschnitten über 10 mm2 ab
dem letzten Verteiler für Schutzleiter und Neutralleiter
jeweils getrennte Leiter vorzusehen.
5.2.3.5 Die elektrische Anlage zur Löschwasserver-
sorgung muß mit einer eigenen Zuleitung direkt vom
Hauptverteiler eingespeist werden.
5.2.4 Verbraucheranlage
5.2.4.1 Leuchten für die allgemeine Beleuchtung von
Rettungswegen und Räumen, in denen Sicherheits-
beleuchtung erforderlich ist, sind auf mindestens zwei

12) Siehe ÖNORM E 3851.13) Siehe DIN VDE 0604 Teil 1 und ÖVE-IM/IEC 614.14) Siehe ÖVE-EN 1 Teil 2 und ÖVE-IM/EN 60 439-2.15) Siehe ÖVE-EN 1 Teil 1 bzw. DIN VDE 0100 Teil 520.16) Siehe ÖVE-SN 40.17) Siehe ÖVE-SN 52 bzw. ÖVE-SN/EN 60 898.18) Siehe EN 60 947-2.19) Siehe ÖVE-EN 1 Teil 1.

Stromkreise zu verteilen, wenn Sicherheitsbeleuchtung
in Bereitschaftsschaltung vorgesehen ist. Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen dürfen in diesen Stromkreisen
vorgesehen werden, wenn sichergestellt ist, daß bei
Ansprechen einer Schutzeinrichtung nicht alle Be-
leuchtungsstromkreise eines Rettungsweges oder
Raumes ausfallen.

5.2.4.2 Wärmeabgebende Betriebsmittel, z. B. Stell-
geräte, Anlasser, Transformatoren, sind so anzubrin-
gen, daß durch ihren Betrieb keine gefährliche Wär-
meentwicklung entstehen kann. Zu brennbaren Stoffen
ist ausreichender Abstand einzuhalten, oder es sind
wärmeisolierende, nicht brennbare Unterlagen bzw.
Abschirmungen vorzusehen.

5.2.4.3 Schalter und Steckdosen sind in Räumen oder
Bereichen, in denen die Gefahr einer mechanischen
Beschädigung besteht, durch Bauart oder Einbau zu
schützen.

5.2.4.4 Schalter in für Besucher zugängigen Räumen
sind bereichsweise zusammenzufassen und dem
Zugriff Unbefugter zu entziehen, soweit sie nicht auch
durch Besucher betätigt werden müssen.

5.2.4.5 Wärmeabgebende Verbrauchsmittel, z.B.
Leuchten, Scheinwerfer, sind so anzubringen, daß
durch ihren Betrieb keine gefährliche Wärmeentwick-
lung entstehen kann. Zu brennbaren Stoffen ist ausrei-
chender Abstand einzuhalten, oder es sind wärme-
isolierende, nicht brennbare Unterlagen bzw. Abschir-
mungen vorzusehen.

5.2.4.6 Wärmegeräte müssen so angebracht und
befestigt sein, daß durch Wärmeübertragung keine
Brände entstehen können. Das Ablegen von Gegen-
ständen auf dem Gehäuse muß durch die Formgebung
erschwert sein.

5.2.4.7 Lampen müssen im Handbereich und an Stel-
len, an denen mit einer mechanischen Beschädigung,
z. B. durch Umgang mit sperrigen Gütern, zu rechnen
ist, ausreichend geschützt sein, z. B. mittels wider-
standsfähiger Gitter, Körbe, Gläser oder Abdeckungen.
Diese Schutzvorrichtungen dürfen nicht an den Fassun-
gen befestigt sein, soweit nicht deren Bauart dies
besonders vorsieht.

5.2.4.8 Für Leuchten in Räumen für Besucher sind
Befestigungsvorrichtungen vorzusehen, die minde-
stens die fünffache Masse der befestigten Leuchte tra-
gen können.
Freihängende Leuchten mit einer Masse über 5 kg sind
durch zwei voneinander unabhängige Aufhängevor-
richtungen zu sichern. Hierbei muß jede für sich die
Gesamtmasse mit fünffacher Sicherheit tragen können.
Sicherungsseile oder -ketten gelten als zweite Aufhän-
gung.

5.2.4.9 Steckvorrichtungen für unterschiedliche
Stromarten und Spannungen müssen unverwechsel-
bar sein.
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5.2.4.10 Motors, die nicht ständig beaufsichtigt wer-
den, müssen durch einen Motorschutzschalter gemäß
den technischen Bestimmungen 20) oder durch gleich-
wertige Einrichtungen geschützt sein. Nach Anspre-
chen der Schutzeinrichtungen muß ein selbsttätiges
Wiedereinschalten der Motoren verhindert sein.
Dies ist nicht erforderlich für Kühl-, Gefrier- und Klima-
geräte mit Hermetic-Verdichtern und anderen blockie-
rungssicheren Motoren, wenn dies auf dem Gerät oder
in der Gebrauchsanweisung bestätigt ist.

§ 6 Sicherheitsstromversorgung

6.1 Allgemeine Anforderungen

6.1.1 Die Sicherheitsstromversorgung muß die Ver-
sorgung der notwendigen Sicherheitseinrichtungen
einer baulichen Anlage oder Teilen hiervon selbsttätig
übernehmen, wenn die Spannung der allgemeinen
Stromversorgung um mehr als 15%, bezogen auf
Nennspannung, gesunken und länger als 0,5 s gestört
ist.
Einzelbatterieleuchten in Anlagen, die über einen zen-
tralen Schalter in der betriebsfreien Zeit spannungslos
geschaltet werden, müssen eingebaute Schalteinrich-
tungen haben, die eine zentrale Schaltung aller Sicher-
heitsleuchten, abhängig vom Schaltzustand der all-
gemeinen Beleuchtung, sicherstellen.

6.1.2 Ersatzstromquellen sind nach ihrer bauart-
bedingten Eignung zur Versorgung von Sicherheits-
einrichtungen entsprechend den unterschiedlichen
Anforderungen der baulichen Anlagen auszuwählen.

6.1.3 Die Nennbetriebsdauer der Ersatzstromquelle
muß mindestens den Anforderungen gemäß Tab. 5-1
und Tab. 5-2 entsprechen.
Die Nennbetriebsdauer von Batterien darf bei zusätz-
lichem Einsatz von Ersatzstromaggregaten gemäß
§ 6.4.4 auf eine Stunde reduziert werden, wenn
- der Hauptverteiler der Sicherheitsstromversorgung

an das Ersatzstromaggregat angeschlossen ist
und

- die zu versorgenden Sicherheitseinrichtungen über
das Aggregat mindestens für die geforderte Nenn-
betriebsdauer versorgt werden.

6.1.4 Ab dem Hauptverteiler der Sicherheitsstromver-
sorgung ist zur Versorgung der notwendigen Sicher-
heitseinrichtungen ein eigenes, getrennt von der allge-
meinen Stromversorgung zu führendes Verteilungsnetz
erforderlich.

6.1.5 An zentraler, während der betriebserforderlichen
Zeit ständig überwachter Stelle ist durch Meldeeinrich-
tungen der Anlagenzustand (Betrieb, Störung) der
Sicherheitsstromversorgung anzuzeigen. Dies gilt nicht
für Einzelbatterieanlagen.

20) Siehe EN 60 947-4-1

6.2 Sicherheitsbeleuchtung
6.2.1 Schaltung der Sicherheitsbeleuchtung

6.2.1.1 Die Sicherheitsbeleuchtung ist entweder in
Dauerschaltung oder in Bereitschaftsschaltung auszu-
führen, sofern in Tab. 5-1 die Schaltungsart nicht fest-
gelegt ist. Die Schaltungen dürfen auch kombiniert
werden.

6.2.1.2 Bei Dauerschaltung wird die allgemeine
Stromversorgung am Hauptverteiler der Sicherheits-
stromversorung überwacht. Dies gilt nicht für Einzelbat-
terieleuchten. Bei Wiederkehr der allgemeinen Strom-
versorgung muß selbsttätig auf diese zurückgeschaltet
werden.
6.2.1.3 Bei Bereitschaftsschaltung muß die Stromver-
sorgung für die allgemeine Beleuchtung im Untervertei-
ler für diesen Bereich überwacht werden. Bei Einzelbat-
terieleuchten sind die Zuleitungen der zugeordneten
Anspeisungen der Allgemeinbeleuchtung zu über-
wachen. Kann durch eine Störung in einer Steuerung
oder durch Ansprechen einer Schutzeinrichtung die all-
gemeine Beleuchtung eines Raumes vollständig aus-
fallen, muß die Steuerung oder die Schutzeinrichtung
mitüberwacht werden.
Die Sicherheitsbeleuchtung muß bei Wiederkehr der
Spannung im Unterverteiler oder im überwachten
Stromkreis selbsttätig ausschalten; hierbei ist die Wie-
derzündbarkeit der Lampen der allgemeinen Beleuch-
tung sowie die Handhabung in betrieblich zu verdun-
kelnden Räumen zu beachten.
Bei Vorhandensein der Spannung der allgemeinen
Stromversorgung im Hauptverteiler der Sicherheits-
beleuchtung darf die Sicherheitsbeleuchtung in Bereit-
schaftsschaltung aus der allgemeinen Stromversor-
gung gespeist werden. Diese Schaltung muß bei Ein-
satz einer Zentral- oder Gruppenbatterie angewandt
werden.
Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Verfügbarkeit der Batterie zu maximieren
(Batteriebetrieb erst bei Auslall der allgemeinen Stromversorgung am
Hauptverteiler der Sicherheitsbeleuchtung).

6.2.1.4 Bei kombinierter Anwendung der Dauer- und
Bereitschaftsschaltung müssen die Umschalteinrich-
tungen jeweils eine eigene Überwachungseinrichtung
haben und getrennt geschaltet werden können.

6.2.1.5 Die Sicherheitsbeleuchtung darf neben einer
zentralen Schaltung gruppenweise nur nach wichtigen
Hausteilen und Betriebsstätten einschließlich der dazu-
gehörenden Rettungswege betriebsbereit schaltbar
sein.

6.2.1 £ Unabhängig von § 6.2.1 S darf die Sicherheits-
beleuchtung in Dauerschaltung in Räumen, die
- ausreichend mit Tageslicht beleuchtet sind und
- nicht betriebsmäßig verdunkelt werden können und
- nicht ständig besetzt sind,
mit der allgemeinen Beleuchtung des jeweiligen Rau-
mes schaltbar sein. Für die Auslegung des Schaltgerä-
tes ist der mögliche Gleichspannungsbetrieb zu
beachten.
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6.2.1.7 Für bauliche Bereiche, deren allgemeine
Beleuchtung in Betriebsruhezeiten ausgeschaltet wird,
muß ein Starten oder Entladen der Ersatzstromquelle
zur Versorgung der Sicherheitsbeleuchtung verhindert
sein. Das Laden der Batterien darf nicht unterbrochen
werden.

6.2.2 Rettungszeichen
Die Beleuchtung der Rettungszeichen oder Rettungs-
zeichenleuchten müssen in den genannten baulichen
Anlagen gemäß Tab. 5-1 als Sicherheitsbeleuchtung in
Dauerschaltung geschaltet sein.
6.2.3 Mindestbeleuchtungsstärke
Die Beleuchtungsstärke darf die Werte gemäß Tab. 5-1
nicht unterschreiten. Sie bezieht sich bei Rettungs-
wegen auf deren Mittellinie in 0,2 m Höhe über dem
Fußboden oder über den Treppenstufen; sie bezieht
sich bei sonstigen Flächen auf die jeweilige Arbeits-
ebene im allgemeinen 0,85 m über dem Fußboden.
6.3 Elektrische Betriebsräume
6.3.1 Gruppenbatterien, Zentralbatterien und Strom-
erzeugungsaggregate und deren Hilfseinrichtungen
sind in Räumen unterzubringen, die den Anforderun-
gen gemäß Anhang A1.2 bis A1.7 dieser Bestimmungen
entsprechen. Gruppenbatterien gelten als Zentralbatte-
rien.
6.3.2 Hauptverteiler der Sicherheitsstromversorgung
müssen in eigenen Räumen untergebracht werden.
Diese Räume müssen von anderen Räumen durch
brandbeständige Wände und Decken (Brandwider-
standsklasse F 90) gemäß den technischen Bestim-
mungen 6) getrennt sein. Zugangstüren müssen minde-
stens brandhemmend (Brandwiderstandsklasse T 30)
gemäß den technischen Bestimmungen 7) sein und
sind so anzuordnen, daß sie auch im Gefahrenfall leicht
und sicher erreichbar sind.
6.3.3 Der Hauptverteiler der Sicherheitsstromversor-
gung darf auch gemeinsam mit dem Hauptverteiler der
allgemeinen Stromversorgung in einem Raum unter-
gebracht werden, wenn dieser Raum § 6.ä2 entspricht
und für andere Zwecke, auch für Starkstromanlagen
gemäß § 5.1, nicht genutzt wird. Die beiden Hauptvertei-
ler sind gegeneinander lichtbogensicher abzutrennen.
Dies kann geschehen durch getrennte Aulstellung oder bei gemeinsamer
Umhüllung durch Trennung mittels einer 20 mm dicken Fasersilikatplatte.

6.4 Ersatzstromquellen und zugehörige Einrich-
tungen

6.4.1 Einzelbatterieanlage
6.4.1.1 Als Stromquelle sind nur wiederaufladbare
oder gasdichte, verschlossene Batteriebauarten zu ver-
wenden, die Nachfüllen von Wasser oder Elektrolyt aus-
schließen. Sie müssen für den Erhaltungsladebetrieb
geeignet sein und lageunabhängig betrieben werden
können. Die Brauchbarkeitsdauer muß mindestens drei

Jahre betragen, dabei ist die Temperatur am Einbauort
zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Unterbringung der
Batterie gelten technische Bestimmungen 21).

6.4.1.2 Von einer Einzelbatterieanlage dürfen höch-
stens zwei Sicherheitsleuchten oder eine sonstige
Sicherheitseinrichtung versorgt werden.

6.4.1.3 Teilspannungen dürfen von der Batterie nicht
abgegriffen werden. Ausgenommen sind Abgriffe für
die Batterieüberwachung.

6.4.1.4 Betriebsgeräte müssen den technischen Be-
stimmungen 22) entsprechen.

6.4.1.5 Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie müs-
sen den technischen Bestimmungen 23) entsprechen.

6.4.1.6 In jedem Gerät muß eine Ladeeinrichtung vor-
handen sein, welche der Batterie innerhalb von 20 h
90% der für die Nennbetriebsdauer erforderlichen
Strommenge (Ah) wieder zuführt und Erhaltungsladen
sicherstellt.

6.4.1.7 Für die Kontrolle der Gerätefunktion muß vor-
handen sein:
(1) Eine selbstrückstellende Schalteinrichtung am

Gerät oder in der Netzzuleitung des Gerätes zur
Simulation eines Ausfalles der allgemeinen Strom-
versorgung. (Beim Anschluß mehrerer Geräte an
einer Netzzuleitung genügt ein Tastschalter, wenn
die entsprechenden Leuchten eingesehen werden
können.)

(2) Eine Anzeigevorrichtung für die Batterieladung.
Diese Einrichtungen dürfen entfallen, wenn eine auto-
matische Prüfeinrichtung mit Registrierung gemäß
§ 6.4.3.10 eingesetzt ist.

6.4.2 Gruppenbatterieanlage

6.4.2.1 Als Stromquelle dürfen nur ortsfeste Batterien
in geschlossener oder verschlossener Bauart verwen-
det werden, die mindestens drei Jahre wartungsfrei
sind. Während dieser Zeit darf Nachfüllen von Wasser
oder Elektrolyt nicht erforderlich sein. Die Batterien
müssen normgerecht oder von gleichwertiger Bauart
sein. Kraftfahrzeug-Starterbatterien oder Antriebsbat-
terien sind nicht zulässig. Wegen entstehender Lade-
gase ist für ausreichende Lüftung zu sorgen (siehe
technische Bestimmungen 21)).

6.4.2.2 Von einer Gruppenbatterieanlage dürfen not-
wendige Sicherheitseinrichtungen bis zu einer maxima-
len Anschlußleistung von 300 W bei dreistündiger bzw.
900 W bei einstündiger Nennbetriebsdauer oder maxi-
mal 20 Sicherheitsleuchten versorgt werden.

6.4.2.3 Teilspannungen dürfen von der Batterie nicht
abgegriffen werden. Ausgenommen sind Abgriffe für
die Batterieüberwachung.

6) Siehe ÖNORM B 3800 Teil 47) Siehe ÖNORM B 3800 Teil 32 1 ) Siehe ÖVE-C 1 0 Teil 2 u n d D I N V D E 0510 Teil 7 .2 2 ) Siehe D I N V D E 0712 Teil 2 0 0 ( z Z . Entwurf).2 3 ) Siehe ÔVE-LI/EN 6 0 598-2-22



18

17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47 1173

ÖVE-EN 2 Teil 1: 1993-02

6.4.2.4 Für Ladeeinrichtung, Umschalteinrichtung,
Tiefentladeschutz und Kontroll- und Prüfeinrichtungen
gelten § 6.4.3.5 bis § 6.4.3.12.

6.4.3 Zentralbatterieanlage

6.4.3.1 Als Stromquelle dürfen nur ortsfeste Batterien
gemäß den technischen Bestimmungen24) oder gleich-
wertiger Bauart verwendet werden.
6.4.3.2 Für die Errichtung der Zentralbatterieanlage
gelten technische Bestimmungen25).
6.4.3.3 Zentralbatterien müssen so bemessen sein,
daß mindestens die angeschlossenen notwendigen
Sicherheitseinrichtungen nach Ausfall der allgemeinen
Stromversorgung für die erforderlichen Zeiten weiter
betrieben werden können. Der Anschluß weiterer Ver-
braucher ist zulässig, wenn die Batterie so bemessen
ist, daß der Betrieb der notwendigen Sicherheitseinrich-
tungen nicht gefährdet ist.
6.4.3.4 Teilspannungen dürfen von der Batterie nicht
abgegriffen werden. Ausgenommen sind Abgriffe für
die Batterieüberwachung.
6.4.3.5 Es muß eine spannungsgeregelte Ladeein-
richtung vorhanden sein, welche der Batterie innerhalb
10 h 90% der für die Nennbetriebsdauer erforderlichen
Strommenge (Ah) wieder zuführt und Erhaltungsladung
sicherstellt. Für Arbeitsstätten darf die Ladezeit 20 h
betragen. Die Ladung muß automatisch unmittelbar
nach Beendigung der Störung der allgemeinen Strom-
versorgung beginnen. Die Ladeeinrichtungen müssen
den technischen Bestimmungen26) entsprechen.
Zwischen der allgemeinen Stromversorgung und der
Batterie muß eine galvanische Trennung vorhanden
sein.
6.4.3.6 Batterien, Ladeeinrichtungen und Umschalt-
einrichtungen müssen so ausgelegt sein, daß bei allen
Schaltungsarten und Betriebszuständen die Nenn-
spannung der Verbraucheranlage am Ausgang der
Batterieanlage mit einer Grenzabweichung von ±10%
eingehalten wird. Dies gilt auch, wenn im Falle einer
Teilstörung der allgemeinen Stromversorgung nur ein
Teil der Anlage auf Batteriebetrieb geschaltet und
gleichzeitig geladen wird.
Bei Umschaltvorgängen darf die Spannung für maximal
10s 20% oberhalb der Nennspannung der Verbrau-
cheranlage liegen.
Die Auswahl aller Komponenten muß so erfolgen, daß bei allen Betriebs-
zuständen bei der Sicherheilsbeleuchtung die geforderte Beleuchtungs-
stärke eingehalten wird (unterer Spannungswert), andererseits aber auch
die Lampen nicht gefährdet werden (oberer Spannungswert):

6.4.3.7 Bei Anlagen mit Bereitschaftsparallelbetrieb
muß für den Betrieb der Sicherheitseinrichtungen sowie
zum Laden und Erhaltunsladen der Batterie ein Gleich-
richter mit l-U-Kennlinie gemäß den technischen Be-
stimmungen27) verwendet werden. Der Gleichrichter-
24) Siehe ÔVE-C 10 Teil 2 Tab. AM.25) Siehe ÖVE-C 10 Teil 2.26) Siehe DIN VDE 0160, DIN VDE 0558 Teil 1-und ÖVE-EN 160.27) Siehe DIN 41 773 Teil 2.

nennstrom muß mindestens 110% der vorgesehenen
Gleichstromentnahme betragen.
Diese Gleichstromentnahme ergibt sich aus der
Summe der maximalen Verbraucherströme und dem
erforderlichen Ladestrom für die Batterie.
6.4.3.8 Tiefentladeschutz
Zum Schutz der Batterie und der Schalteinrichtungen
muß ein Tiefentladeschutz mit den folgenden Anforde-
rungen vorhanden sein:
(1)Die Ansprechspannung muß 0,96 V/Zelle bei NC-

Akkumufatoren bzw. 1,7 V/Zelle bei Pb-Akkumulato-
ren (Grenzabweichungen: ±5%) betragen.

(2) Die Ansprechverzögerung muß mindestens 0,5 s
und darf höchstens 5 s betragen. Der Eigenver-
brauch des Tiefentladeschutzes darf höchstens
0,2% der Batterie-Nennleistung betragen.

(3) Das Ansprechen des Tiefentladeschutzes muß auf
der Schalttafel der Sicherheitstromversorgung
angezeigt werden. Die Anzeige darf nur von Hand
gelöscht werden können. Der Tiefentladeschutz darf
nur durch Wirksamwerden der Ladung wieder
ansprechbereit geschaltet werden.

(4) Zur Trennung der notwendigen Sicherheitseinrich-
tungen von der Batterie dürfen keine zusätzlichen
Schaltgeräte im Batteriestromkreis verwendet
werden.

6.4.3.9 Betriebsanzeige- und Überwachungs-
einrichtungen

Für die Überwachung der Funktion der Anlage müssen
Anzeigen und Überwachungseinrichtungen vorhanden
sein.

6.4.3.9.1 Die Anzeigen müssen durch analoge oder
digitale Instrumente oder eine digitale Anzeige mit Meß-
wert-Umschaltung, jeweils der Genauigkeitsklasse 1.5
für folgende Meßwerte realisiert werden:
(1) Batteriespannung,
(2) Ladestrom,
(3) Verbraucherstrom,
(4) Entladestrom (nur bei Bereitschaftsparallelbetrieb,

bei Verwendung von Einzelinstrumenten darf diese
Anzeige mit der Ladestromanzeige kombiniert
werden),

(5) Gerätestrom (nur bei Bereitschaftsparallelbetrieb).

6.4.3.9.2 Als Überwachungseinrichtungen sind vorzu-
sehen:
(1) Eine Anzeige, von welcher Stromquelle die Anspei-

sung erfolgt (allgemeine Stromversorgung oder Bat-
terie),

(2) Eine selbstrückstellende Schalteinrichtung zur
Simulation eines Ausfalls der allgemeinen Stromver-
sorgung,

(3) Störungsmeldungen, die folgende Fehler erkennen
lassen:
- Spannung der Verbraucheranlage außerhalb der

Grenzabweichung,
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- Erhaltungsladespannung außerhalb des zulässi-
gen Bereiches,

- Unterbrechung im Ladestromkreis,
- Stromversorgung der Ladeeinrichtung gestört,

obwohl Netzspannung vorhanden,
- Speisung aus der Batterie, obwohl Netzspannung

vorhanden,
- Tiefentladeschutz hat angesprochen,
soweit vorhanden:
- Isolationswächter hat angesprochen,
- Lüfter ist ausgefallen.

(4) Einrichtungen zur Übertragung der Fernanzeigen
durch potentialfreie Kontakte:
- Anlage betriebsbereit,
- Speisung aus der Batterie,
- Anlage gestört, Sammelmeldung der Störungen

gemäß §6.4.33.2(3).

6.4.3.10 Bei Verwendung einer automatischen Prüf-
einrichtung mit Registrierung zur Kontrolle des
Anlagenzustandes anstelle der manuellen Prüfung
gemäß § 9.2.3 und § 9.2.4 sind folgende Anforderungen
mittels Prüfeinrichtungen sicherzustellen:
(1) Ständige Überwachung der Ladung, bei periodi-

scher Überwachung: Abstände 5 min.
(2) Zyklische Überwachung der Umschaltung und der

Funktionsfähigkeit der angeschlossenen Verbrau-
cher der Sicherheitsstromversorgung (z. B. Leuch-
ten),
Prüfzyklus: Einzelbatterien wöchentlich,

Gruppen- und Zentralbatterien täglich,
Prüfdauer: minimal 30 s, maximal 5 min.

(3) Registrierung der Fehler in der Sicherheitsstromver-
sorgung und der Störung in der Prüfeinrichtung am
Gerät oder an der zentralen Überwachungsstelle.

(4) Störungsmeldung bei Fehler im Übertragungsweg
zur zentralen Überwachungsstelle.

(5) Manuelle Auslösung der Prüfung am Gerät oder an
der zentralen Überwachungsstelle.

6.4.3.11 Alle Sicherheitseinrichtungen müssen durch
eine Schalterbetätigung am Hauptverteiler der
Sicherheitsstromversorgung betriebsbereit geschaltet
werden können.
Zusätzlich ist eine Fernschaltung zulässig, wenn
- jede Betätigung durch Unbefugte verhindert ist,
- an der Fernschaltstelle die Registrierung bzw. rück-

stellbare Anzeige der Betriebs- und Sammelstö-
rungsmeldung gemäß § 6.4.3.9.2(1) und (3) erfolgt.

6.4.3.12 Aufschr i f ten
Am Hauptverteiler der Sicherheitsstromversorgung und
am Lade- und Steuergerät muß leicht erkennbar und
dauerhaft angegeben sein:
- Name oder Firmenzeichen des Herstellers,
- Typ (Kennzeichnung gemäß den technischen Be-

stimmungen 28)),

- Leistungsaufnahme, Anschlußwechselspannung,
Netzfrequenz,

- Batterie-Nennspannung,
- Batterie-Entladestrom bezogen auf Nennbetriebs-

dauer,
- Nennspannung der Verbraucheranlage,
- Umgebungstemperaturbereich,
- Schutzart.

6.4.4 Ersatzstromaggregat

6.4.4.1 Das Ersatzstromaggregat besteht im allgemei-
nen aus einem Dieselmotor als Kraftmaschine und
einem Synchrongenerator als Stromerzeuger. Andere
Kraftmaschinen und Generatoren dürfen verwendet
werden, wenn alle Anforderungen dieser Bestimmun-
gen, insbesondere hinsichtlich Betriebsverhaltens,
Spannungs- und Frequenzkonstanz und ausreichender
Dauerkurzschlußleistung (siehe § 6.7.11), an die Aggre-
gate gleichwertig erfüllt werden.
Otto-Motoren dürfen nicht verwendet werden.
Für Stromerzeuger mit Hubkolben-Verbrennungsmoto-
ren als Kraftmaschinen gelten die technischen Bestim-
mungen 29), soweit in diesen Bestimmungen nicht
anderes festgelegt. Die Antriebsleistung muß dem
erforderlichen Gesamtwirkleistungsbedarf (Generator-
klemmenleistung) entsprechen.
Für das Betriebsverhalten im Aggregatbetrieb gelten
die technischen Bestimmungen 30).
Die Betriebsgrenzwerte für Ersatzstromaggregate müs-
sen mindestens der Ausführungsklasse 2 gemäß den
technischen Bestimmungen 29), entsprechen und in
bezug auf die dynamische Spannungsabweichung min-
destens der Klasse 3. Die dynamischen Betriebsgrenz-
werte für Frequenz und Spannung gelten im allgemei-
nen bei Lastwechsel mit 80% der Nennleistung. Es dür-
fen jedoch die tatsächlich auftretenden Leistungen der
angeschlossenen Verbraucher zugrunde gelegt wer-
den.

6.4.4.2 Ersatzstromaggregate müssen so bemessen
sein, daß mindestens die angeschlossenen notwendi-
gen Sicherheitseinrichtungen bei Ausfall der allgemei-
nen Stromversorgung weiter betrieben werden können.
Außerdem müssen die für das Ersatzstromaggregat
notwendigen Hilfseinrichtungen, wie Kühlwasserpum-
pen, Ladeeinrichtungen von Batterien und Kompresso-
ren für Anlaßluft, betrieben werden können.
Der Anschluß weiterer Verbraucher ist zulässig, wenn
das Ersatzstromaggregat so bemessen ist, daß der
Betrieb und die zulässige Umschaltzeit der genannten
Einrichtungen nicht gefährdet wird.
Für die Leistungsauslegung gelten die technischen
Bestimmungen 31) mindestens für begrenzten Dauer-
betrieb mit zeitlich begrenztem Einsatz von 1 000 Be-
triebsstunden je Jahr.
Bei der Bemessung ist auf die Art der Verbraucher (Auf-
züge, Pumpen, Ventilatoren, Glühlampen, Stromrich-

22) siehe DIN 41 752.2 9 ) Stehe D I N 6280 T e i l 1 .3 0 ) Siehe D I N 6280 Teil 3 .3 1 ) Siehe D I N 6280 Teil 2 .
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ter) wegen des Auftretens möglicher Laststöße und/oder
Oberschwingungen zu achten.

6.4.4.3 Für Ersatzstromaggregate sind luftgekühlte
Kraftmaschinen oder wassergekühlte Kraftmaschinen
mit Luftrückkühlung aus Gründen der Verfügbarkeit zu
verwenden. Die Lüftungsjalousien müssen auch von
Hand betätigt werden können.

6.4.4.4 Verbraucher gemäß § 6.4.4.2 müssen selbst-
tätig auf Speisung durch das Ersatzstromaggregat
umgeschaltet werden, wenn dieses die Nennspannung
und Nenndrehzahl bzw. Nennfrequenz erreicht hat. Die
Umschaltung darf jedoch nicht erfolgen, wenn die Netz-
spannung wiederkehrt, bevor das Ersatzstromaggregat
die Nennspannung erreicht hat.

6.4.4.5 Zur Steuerung und Überwachung ist eine bat-
teriegestützte Stromversorgung erforderlich. Als Strom-
quelle sind nur Akkumulatorenbauarten zu verwenden,
die gemäß den technischen Bestimmungen 24) für diese
Anwendung zugelassen sind. Diese Batterie kann auch
zum Anlassen der Kraftmaschine benutzt werden,
wenn sie entsprechend ausgelegt ist. Kraftfahrzeug-
starterbatterien dürfen nicht verwendet werden. Von der
Batterie dürfen keine Teilspannungen abgenommen
werden. Diese Batterie darf nicht für andere Zwecke als
zum Starten und Steuern und Überwachen des Aggre-
gates selbst verwendet werden.
Die Batterien sind so zu bemessen, daß aus dem Erhal-
tungsladezustand bei einer Umgebungstemperatur von
5 °C die Start- und Steuerfähigkeit des Aggregates
sichergestellt ist. Diese Forderung wird erfüllt bei einem
dreimaligen Start mit je 10 s Dauer und je 5 s Pause. Der
Spannungseinbruch bei jedem Einschalten des Anlas-
sers darf die Steuerung des Aggregates nicht beein-
trächtigen.
Es muß eine Ladeeinrichtung mit l-U-Kennlinie gemäß
den technischen Bestimmungen 27) vorhanden sein,
welche der Batterie innerhalb 10 h 90% der für die
Nennbetriebsdauer erforderlichen Strommenge (Ah)
wieder zuführt und Erhaltungsladen sicherstellt. Neben
der Ladung muß auch der Dauerverbrauch für Steuer-
und Überwachungseinrichtungen gedeckt werden.
Zur Kontrolle der Batterieladung muß eine Einrichtung
vorhanden sein, mit der die Spannung der Batterie lau-
fend überwacht wird. Unterschreitet die Erhaltungs-
ladespannung bei Nickel-Cadmium-Akkumulatoren
1,3 V je Zelle, bei Bleibatterien 2,1 V je Zelle, so muß eine
Störungsmeldung erfolgen (siehe auch § 6.4.4.12). Der
Stromkreis für diese Meldung darf nicht von dieser
Batterie gespeist werden. Kurzzeitige Spannungsein-
brüche, z. B. während eines Anlaßvorganges oder der
Wiederaufladung der Batterie, dürfen keine Meldung
auslösen.
Bei Auslegen von Ladeeinrichtung und Batterie ist
sicherzustellen, daß Steuerrelais und Steuermagnete
der Automatik nicht durch eine zu hohe Betriebsspan-
nung geschädigt werden können. Der Querschnitt der

Anlasserleitungen ist so zu bemessen, daß der Span-
nungsabfall 8% der Nennspannung des Anlassers
nicht überschreitet.

6.4.4.6 Ist für die Speisung der Automatik des Ersatz-
stromaggregates eine eigene Batterie vorhanden, so
gilt für diese § 6.4.4.5 sinngemäß. Eine eigene Ladeein-
richtung ist erforderlich.

6.4.4.7 Für Dieselmotoren, die mit Druckluft angelas-
sen werden, sind Größe und Anzahl der Anlaßluftfla-
schen so zu bemessen, daß der Dieselmotor aus dem
kalten oder vorgewärmten Zustand mindestens zehn-
mal über seine Zünddrehzahl hochgefahren werden
kann. Für das Nachfüllen der Anlaßluftflaschen muß
eine automatische Aufladeeinrichtung vorhanden sein.
Die Aufladeeinrichtung ist so zu bemessen, daß die lee-
ren Luftflaschen innerhalb von 45 min auf den Betriebs-
druck geladen werden können. Der Luftdruck in den
Anlaßluftflaschen muß jederzeit gemessen werden
können.
Beim Unterschreiten des erforderlichen Luftdrucks muß
eine Störungsmeldung erfolgen (siehe auch § 6.4.4.12).

6.4.4.8 Die Aggregatautomatik und Geräte der Netz-
umschaltung dürfen zu einer baulichen Einheit zusam-
mengefaßt werden.

6.4.4.9 Am Ersatzstromaggregat muß leicht erkenn-
bar und dauerhaft ein Leistungsschild gemäß den tech-
nischen Bestimmungen 31) angebracht sein.

6.4.4.10 Der Kraftstofftagesbehälter ist für mindestens
achtstündigen Betrieb bei Nennleistung des Aggrega-
tes zu bemessen.
Er ist so hoch anzuordnen, daß keine Kraftstoff-Förder-
pumpe erforderlich ist. Sind weitere Vorratsbehälter vor-
handen, aus denen mit Kraftstoff-Förderpumpen geför-
dert wird, sind Vorkehrungen gegen Rückfluß aus dem
Kraftstofftagesbehälter vorzusehen.
Zur Füllstandskontrolle müssen Anzeige- oder Peilein-
richtungen und eine Angabe über das Fassungsvermö-
gen vorhanden sein.

6.4.4.11 Folgende Betriebsanzeige- und Überwa-
chungseinrichtungen sind erforderlich:
- 1 Spannungsmesser für Generatorspannung,
- 1 Strommesser mit Höchstwertanzeige mit rückstell-

barem Schleppzeiger und Momentanwertanzeiger je
Außenleiter,

- 1 Frequenzmesser,
- 1 Wirkleistungsmesser (im Drehstromnetz für un-

symmetrische Belastung geeignet),
- 1 Überwachungseinrichtung für die Spannung der

allgemeinen Stromversorgung.
Die Betriebszustände „Netz-Ein" und „Generator-Ein"
müssen optisch angezeigt werden.
Die Bedienungselemente der Aggregatautomatik müs-
sen mindestens folgende Betriebszustände ermög-
lichen:
- automatischer Betrieb,

24) Sehe ÖVE-C 10 Teil 2 Tab. A1-127) Siehe DIN 41 773 Teil 2.3 1 ) Siehe D I N 6280 Teil 1
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- Probebetrieb zur Überprüfung aller automatisch
ablaufenden Vorgänge, der unterteilt sein kann in
Probebetrieb mit Lastübernahme und Probebetrieb
ohne Lastübernahme. Bei einem Netzausfall wäh-
rend der Probe muß die Lastübernahme in jedem Fall
selbsttätig stattfinden,

- vollständige Handbedienung für
„Start",
„Stop",
„Generator Ein-Aus",
„Netz Ein-Aus",

- Sperrung jeglichen Aggregatbetriebes, z. B. bei War-
tungsarbeiten,

- Not-Aus.

6.4.4.12 Mindestens folgende Störungsmeldungen
sind erforderlich:
- Batteriespannung unterschritten,
- Anlaßluttdruck unterschritten,
- Anlauf gestört,
- Motortemperatur zu hoch,
- Schmieröldruck zu nieder,
- Überdrehzahl,
- Generator-Überstrom,
- Kraftstoffvorrat geringer als für dreistündigen Betrieb

notwendig.

6.4.4.13 Folgende Betriebs- und Störungsmeldungen
sind bei Fernschaltung des Ersatzstromaggregates
erforderlich:
- Aggregat betriebsbereit (Schalterstellung: Auto-

matik),
- Aggregat in Betrieb - Verbraucher werden vom

Ersatzstromaggregat versorgt,
- Aggregat in Betrieb - Verbraucher werden vom all-

gemeinen Netz versorgt,
- Aggregat gestört (Sammelmeldung gemäß § 6.4.4.12).

6.4.4.14 Bei der Sicherheitsstromversorgung mehre-
rer Gebäude von einem zentralen Standort der Ersatz-
stromaggregate aus muß während der betrieblich erfor-
derlichen Zeit an zentraler, ständig überwachter Stelle
folgendes gemeldet werden:
(1) Spannungsausfall an allen hoch- oder niederspan-

nungsseitigen Verteilern, an die notwendige Sicher-
heitseinrichtungen angeschlossen sind,

(2) Stellung der Kuppelschalter des zentralen Hauptver-
teilers sowie Stellungen der Generatorschalter,

(3) Stellungen und Auslösungen sämtlicher Schalter im
Netz, soweit sie für die Sicherheitsstromversorgung
von Bedeutung sind.

(4) Betriebszustand der Ersatzstromaggregate:
Einzelanzeige für jedes vorhandene Ersatzstrom-
aggregat in bezug auf Betrieb, Störung (Sammel-
meldung gemäß §6.4.4.12) sowie Stellung der
Bedienungselemente gemäß § 6.4.4.11.

6.4.5 Schnell- und Sofor tbere i tschaf ts-
aggregat

Die Anforderungen gemäß § 6.4.4 gelten mit der Ergän-
zung gemäß § 6.4.5.1.

6.4.5.1 Das Aggregat ist für Dauerbetrieb auszulegen
mit Ausnahme der Kraftmaschine, die gemäß § 6.4.4.1
zu bemessen ist.
6.4.6 Besonders gesichertes Netz
Für ein besonders gesichertes Netz müssen die beiden
voneinander unabhängigen Einspeisungen folgenden
Anforderungen genügen:
(1) Bei Störung der allgemeinen Stromversorgung aus

der einen Einspeisung muß die andere Einspeisung
mindestens die Versorgung der notwendigen
Sicherheitseinrichtungen sicherstellen.

(2) Fehler im Stromversorgungsnetz der einen Einspei-
sung dürfen keine Störungen im Stromversorgungs-
netz der anderen Einspeisung auslösen.

Ores ist gegeben, wenn beide Netze nicht gekuppelt oder nur über „lose
Kupplungen" verbunden sind, die im Störungsfall sofort automatisch
geöffnet werden.
Dies liegt z. a vor bei
- Einspeisung aus einem öffentlichen Verteilungsnetz und einem davon

unabhängigen Kraftwerk,
- zwei voneinander unabhängigen Kraftwerken,
- zwei voneinander unabhängigen öffentlichen Verteilungsnetzen (netz-

schutztechnisch entkoppelt).

6.5 Netzsysteme und Schutz gegen gefährliche
Körperströme

6.5.1 Bei Betrieb aus der allgemeinen Stromversor-
gung (Normalbetrieb) dürfen alle Netzsysteme und
Schutzmaßnahmen gemäß den technischen Bestim-
mungen 19) angewandt werden. Sind bei abweichender
Spannung der Sicherheitsstromversorgung von der
Spannung der allgemeinen Stromversorgung Transfor-
matoren erforderlich, müssen diese getrennte Wicklun-
gen haben.
6.5.2 Bei Betrieb aus der Ersatzstromquelle bei Aus-
fall der allgemeinen Stromversorgung dürfen nur die
Schutzmaßnahmen gemäß § 6.5.2.1 und § 6.5.2.2 ange-
wandt werden.
6.5.2.1 Neben den Schutzmaßnahmen Schutzisolie-
rung, Schutzkleinspannung, Funktionskleinspannung
und Schutztrennung ist der Schutz durch Meldung mit
Isolations-Überwachungseinrichtung im iT-System be-
vorzugt anzuwenden.
Bei Schutz durch Meldung mit Isolations-Überwa-
chungseinrichtung im IT-System darf auf den zusätz-
lichen Potentialausgleich oder die Erfüllung der
Abschaltbedingungen bei zwei Körperschlüssen ge-
mäß den technischen Bedingungen 19) verzichtet wer-
den.
Die Isolationsüberwachung darf beim Einsatz von Ein-
zelwechselrichtern (je Verbrauchsmittel) entfallen,
wenn beim zweiten Fehler die Spannung an den Aus-
gangsklemmen durch dessen strombegrenzende Cha-
rakteristik auf <50 V sinkt und abschaltet.
6.5.2.2 Die Schutzmaßnahmen Schutzerdung, Nul-
lung sowie Fehlstrom-Schutzschaltung dürfen ange-
wandt werden, wenn die Auswahl der Schutzeinrichtun-
gen und die Auslegung der Verbraucherstromkreise so
erfolgt, daß die Abschaltung des ersten Fehlers zu

1 9 ) Siehe ÖVE-EN 1 Teil 1 .
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keiner unzulässigen Unterschreitung der Verfügbarkeit
der zu versorgenden Sicherheitseinrichtungen führt.
Dies kann durch selektive Auswahl und Anordnung von Schutzeinrichtun-
gen und/oder durch redundante Anspeisungen erfolgen. Die Sicherheits-
beleuchtung ist daher so zu dimensionieren, daß auch bei der ersten
Fehlerabschaltung die geforderte Mindestbeleuchtungsstärke nicht unter-
schritten wird.

6.6 Verteiler
6.6.1 Verteiler müssen eine allseitige Verkleidung aus
Blech oder stoßfestem Isolierstoff mit einer Entflamm-
barkeit von mindestens Stufe BH 1 gemäß den techni-
schen Bestimmungen9) haben. Sie sind gegen den
Zugriff Unbefugter zu sichern.
6.6.2 Oie Geräte der Netzumschalteinrichtung sind
als Teil der Sicherheitsstromversorgungsanlage in dem
Hauptverteiler oder der Schaltanlage der Sicherheits-
stromversorgung unterzubringen. Oies gilt auch sinn-
gemäß bei dezentraler Anordnung der Umschalteinrich-
tungen.
6.6.3 Oie Netzumschalteinrichtung ist für die am Ein-
bauort höchstmögliche Kurzschlußleistung auszulegen.
6.6.4 Bei Sicherheitsstromversorgung mehrerer Ge-
bäude von einem zentralen Standort der Ersatzstrom-
quelle aus dürfen die Anlagenteile der Sicherheits-
stromversorgung und die der allgemeinen Stromversor-
gung nur hochspannungsseitig oder nur niederspan-
nungsseitig betriebsmäßig gekuppelt werden.
Bei Verwendung von mehreren Kuppelschaltern ist
sicherzustellen, daß bei Versagen eines Kuppelschal-
ters in einer Gebäudeverteilung die Sicherheitsstrom-
versorgung insgesamt nicht gefährdet wird.
6.6.5 Verteiler müssen so eingerichtet sein, daß der
Betrieb der Sicherheitseinrichtungen und der notwendi-
gen Betriebseinrichtungen, wie Löschwasserversor-
gung, Pumpen, Aufzüge, Lüftungsanlagen, Rauch-
abzugseinrichtungen, auch außerhalb der Betriebszeit
möglich ist. An den Verteilern sind Hauptschalter der
Stromversorgung und Schalter für solche Einrichtun-
gen, durch deren Ausschalten Gefahren entstehen kön-
nen, auffällig zu kennzeichnen. Für die Kennzeichnung
ist die Farbe „Gelb" gemäß den technischen Bestim-
mungen") zu verwenden.
6.6.6 Oie Unterverteiler der Sicherheitsstromversor-
gung sind getrennt von Anlagenteilen der allgemeinen
Stromversorgung mit eigener Umhüllung auszuführen.
Hierbei sind die Anforderungen gemäß § 4.4 zu beachten.
6.6.7 Die Haupt- und Unterverteiler sind so auszufüh-
ren, daß eine einfache Messung des Isolationswider-
standes aller aktiven Leiter gegen Erde jedes einzelnen
abgehenden Stromkreises möglich ist. Bei Leiterquer-
schnitten unter 10mm2 muß diese Messung ohne
Abklemmen des Neutralleiters möglich sein, z. B. durch
Einbau von Neutralleiter-Trennklemmen.
6.6.8 Die Kennzeichnung an den Anschlußstellen in
den Verteilern und an den angeschlossenen Kabeln

oder Leitungen ist so auszuführen, daß eine eindeutige
Zuordnung der zu einem Stromkreis gehörenden Leiter
und Klemmen erkennbar ist.
Die Beschriftung hat übereinstimmend mit dem Schalt-
plan zu erfolgen.

6.7 Kabel- und Leitungsanlage

6.7.1 In Sicherheitsstromversorgungsanlagen dürfen
nur Kabel oder Leitungen, die mindestens den Anforde-
rungen bezüglich Brennverhalten gemäß den techni-
schen Bestimmungen12) entsprechen (z. B. Bauarten
mit PVC- oder Chloroprenmantel) und mindestens
flammwidrige Installationsmaterialien und Geräte ver-
wendet werden. Blanke aktive Leiter, ausgenommen
solche in Stromschienensystemen gemäß den techni-
schen Bestimmungen14), sind außerhalb abgeschlos-
sener elektrischer Betriebsstätten nicht zulässig.

6.7.2 Die Kabel oder Leitungen zwischen Ersatz-
stromquelle und zugehörendem Verteiler sowie zwi-
schen Batterie und Ladegerät müssen kurzschluß- und
erdschlußsicher verlegt sein. Sie dürfen sich nicht in der
Nähe brennbarer Materialien befinden.

6.7.3 Kabel und Leitungen dürfen nicht durch explo-
sionsgefährdete Bereiche geführt werden.

6.7.4 Stromkreise der Sicherheitsstromversorgung
sind in getrennten Kabeln und Leitungen und getrennt
von anderen Leitungstrassen zu führen. Die Forderung
nach getrennten Leitungstrassen gilt nicht für die Verle-
gung der Endstromkreise der Sicherheitsbeleuchtung
und der in diesem Bereich verlegten Leitungen zu den
Alarmierungsgeräten.

6.7.5 Bei der Sicherheitsstromversorgung mehrerer
Gebäude von einem zentralen Standort aus gilt fol-
gendes:
Bei interner Störung der allgemeinen Stromversorgung,
aber noch vorhandener Spannung am Hauptverteiler
der Sicherheitsstromversorgung, erfolgt die Versor-
gung der notwendigen Sicherheitseinrichtungen der
gestörten baulichen Bereiche über das Verteilungsnetz
der Sicherheitsstromversorgung; die Ersatzstromquelle
darf dabei nicht belastet werden.
Bei Verlegung der Einspeisekabel im Erdreich sind für
die Sicherheitsstromversorgung mindestens zwei
Kabel in getrennten Trassen mit einem Mindestabstand
von 2 m oder in einer Stufenkünette mit einem Höhen-
unterschied von mindestens 1 m zu verlegen, die
jeweils für die volle Verbrauchelleistung zu bemessen
sind. Im Nahbereich einer Gebäudeeinführung dürfen
die Kabel zusammen geführt werden, wenn ein beson-
derer mechanischer Schutz - z. a Stahlrohre, Kabel-
abdecksteine reichen als Schutz nicht aus - vorgese-
hen ist. In einer dieser Trassen darf auch das Kabel der
allgemeinen Stromversorgung verlegt sein.
Die Verlegung von nur einem Kabel für die Sicherheits-
stromversorgung ist zulässig, wenn

•) Siehe ÖVE-W/1EC 707.
") Siehe ÖNORM Z 1000.

1 2 ) Siehe ÖNORM E 36511 4 ) Siehe ÖVE-EN 1 T e i l 2 u n d ÖVE-IM/EN 6 0 439-2.
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- im eingespeisten Gebäude die Verbraucher der
Sicherheitsstromversorgung von der allgemeinen
Stromversorgung dieses Gebäudes versorgt werden,

- das Zuleitungskabel für die allgemeine Stromversor-
gung in einer von der Sicherheitsstromversorgung
getrennten Trasse verlegt ist,

- die Verbraucher der Sicherheitsstromversorgung bei
Ausfall der allgemeinen Stromversorgung automa-
tisch auf die Sicherheitsstromversorgung umge-
schaltet werden.

Bei Verlegung außerhalb des Erdreiches sind die Kabel
getrennt zu führen und so auszuführen oder zu schüt-
zen, daß sie im Falle eines Brandes für eine Dauer von
90 min funktionsfähig bleiben (siehe technische Be-
stimmungen 32).

6.7.6 In einem mehradrigen Kabel oder einer mehr-
adrigen Leitung der Sicherheitsstromversorgung darf
ein Stromkreis nur mit einem zugehörenden Hilfsstrom-
kreis zusammengefaßt werden. Das Zusammenfassen
von mehreren Hauptstromkreisen in einem Kabel oder
einer Leitung, z. B. Beleuchtungsstromkreise mit
gemeinsamem Neutralleiter, ist nicht zulässig.
6.7.7 Abweichend von den Anforderungen gemäß den
technischen Bestimmungen 19) sind bei TN-Systemen
auch bei Leiterquerschnitten über 10 mm2 mindestens
ab dem letzten Verteiler für Schutz- und Neutralleiter
jeweils getrennte Leiter vorzusehen (TN-S-System).
6.7.8 Für die Sicherheitsstromversorgung muß Instal-
lationsmaterial für eine Nennspannung von mindestens
250 V verwendet werden.
6.7.9 Der Leiterquerschnitt für Endstromkreise der
Sicherheitsstromversorgung muß mindestens 1,5 mm2

betragen.
6.7.10 Der Isolationswiderstand der Stromkreise muß
mindestens 2 k /V Nennspannung, mindestens aber
500 betragen.
6.7.11 In allen Stromkreisen der Sicherheitsstromver-
sorgung müssen die Kennwerte der Ersatzstromquellen
und der Schutzeinrichtungen sowie die Querschnitte
der Leiter so ausgewählt werden, daß der bei Kurz-
schluß an beliebiger Stelle der Anlage sowohl bei Ver-
sorgung aus der allgemeinen Stromversorgung als
auch aus der Ersatzstromquelle fließende kleinste Kurz-
schlußstrom innerhalb von 5 s abschaltet. Die dem Feh-
lerort vorgeschaltete Schutzeinrichtung muß gegen-
über der ihr unmittelbar vorgeschalteten Schutzeinrich-
tung selektiv auslösen.
6.7.12 Gleichstrom-Stromkreise müssen zweipolig
mit Überstromschutzeinrichtungen versehen sein.

6.7.13 Endstromkreise der Sicherheitsbeleuchtung
sind mit Überstromschutzeinrichtungen bis 10 A Nenn-
strom zu schützen; sie dürfen höchstens mit 6 A bela-
stet werden. Dies gilt nicht für die Zuleitungen zu Einzel-
batterieleuchten.

6.7.14 In Endstromkreisen der Sicherheitsbeleuch-
tung dürfen keine Schalter vorhanden sein, ausgenom-
men in Fällen gemäß § 6.2.1.5 und § 6.2.1.6.

6.7.15 An einen Endstromkreis der Sicherheitsbe-
leuchtung dürfen nicht mehr als zwölf Leuchten ange-
schlossen werden.
6.7.16 In Räumen und Rettungswegen mit mehr als
einer Leuchte der Sicherheitsbeleuchtung sind diese
abwechselnd auf mindestens zwei voneinander unab-
hängige Überstromschutzeinrichtungen zu verteilen.
6.7.17 Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung und
Verbindungs- bzw. Abzweigstellen im Zuge eines
Sicherheitsbeleuchtungsstromkreises müssen leicht
erkennbar und dauerhaft durch eine rote Markierung
gekennzeichnet sein. Bei Leuchten ist zusätzlich an
geeigneter Stelle in unmittelbarer Nähe der Leuchten
die Verteiler- und Stromkreisbezeichnung anzubringen.
6.7.18 Die elektrische Anlage zur Löschwasserversor-
gung muß mit einer eigenen Zuleitung direkt vom
Hauptverteiler eingespeist werden.
6.8 Verbraucher und Wechselrichter der Sicher-

heitsstromversorgung
6.8.1 Leuchten

6.8.1.1 In Leuchten für Sicherheitsbeleuchtung dürfen
Leuchtstofflampen bei Gleichstrombetrieb verwendet
werden, wenn sie über Einzelwechselrichter oder elek-
tronische Vorschaltgeräte gemäß § 6.8.2 betrieben
werden.
6.8.1.2 Rettungszeichenleuchten müssen den techni-
schen Bestimmungen 33) entsprechen.
6.8.1.3 Lampen der Sicherheitsbeleuchtung dürfen
gemeinsam mit Lampen der allgemeinen Beleuchtung
in derselben Leuchte untergebracht werden. Innerhalb
der Leuchte ist die Trennung gemäß den technischen
Bestimmungen 23) durchzuführen.
Die Fassungen für Lampen der Sicherheitsbeleuchtung
sind durch eine rote Markierung zu kennzeichnen.

6.8.1.4 Es müssen handelsübliche Lampen verwen-
det werden.
6.8.1.5 Bei Entladungslampen muß die Zündzeit bzw.
Wiederzündzeit kleiner sein als die zulässige Um-
schaltzeit.
6.8.2 Einzel- und Gruppenwechselrichter,

elektronische Vorschaltgeräte
6.8.2.1 Wechselrichter müssen den technischen Be-
stimmungen 22) und elektronische Vorschaltgeräte den
technischen Bestimmungen 34) entsprechen.

6.8.2.2 Wechselrichter und elektronische Vorschalt-
geräte müssen bei Umgebungstemperaturen von 5°C
bis 40 °C bis zum Ansprechen des Tiefentladeschutzes

19)Siehe ÖVE-EN 1 Te» 1.22) Siehe ÖNORM DIN 4102-12.2 2 ) Siehe D I N V D E 0712 Teil 2 0 0 ( z . Z . Entwurf).2 3 ) Siehe OVE-LI/EN 6 0 598-2-22.3 3 ) Siehe ÖNORM Z 1000 u n d D I N 5035 Teil 53 4 ) Siehe E N 60920 u n d E N 6 0 924.
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funktionsfähig sein; bei Einbau in Leuchten oder Geräte
muß die unter Umständen höhere Temperatur in diesen
Leuchten oder Geräten berücksichtigt werden. Bei
Anbringung im Freien müssen sie unabhängig von der
Umgebungstemperatur betriebssicher arbeiten.

6.8.2.3 Die Ausgangsleistung der Gruppenwechsel-
richter muß mindestens 120% der Wirkleistung aller
angeschlossenen Verbraucher betragen. Zusätzlich ist
die Blindleistung der Verbraucher zu berücksichtigen.
die Stromaufnahme des Wechselrichters ist begrenzt
auf 6 A. Von einem Wechselrichter dürfen höchstens
zwölf Lampen betrieben werden.
6.8.2.4 Für jeden Endstromkreis ist mindestens ein
Wechselrichter erforderlich.

6.8.3 Zentrale Wechselrichter

6.8.3.1 Wechselrichter müssen den Anforderungen
gemäß den technischen Bestimmungen35) entspre-
chen.
6.8.3.2 Wechselrichter müssen bei Umgebungstem-
peraturen von 5 °C bis 40 °C bis zum Ansprechen des
Tiefentladeschutzes funktionsfähig sein. Bei Anbrin-
gung im Freien müssen sie unabhängig von der Außen-
temperatur betriebssicher arbeiten.

6.8.3.3 Oie Ausgangsleistung muß 120% der Wirklei-
stung aller angeschlossenen Verbraucher betragen.
Zusätzlich ist die Blindleistung der Verbraucher zu
berücksichtigen. Die Leistung muß so bemessen sein,
daß bei dynamischem Lastwechsel die Abweichung der
Spannung am Verbraucherabgang nicht mehr als
±10% der Nennspannung beträgt.

6.8.3.4 Die Frequenz der Ausgangsspannung darf
nicht mehr als ±2% von der Nennfrequenz der Ver-
braucher abweichen.

6.8.3.5 Der Oberschwingungsgehalt an den Aus-
gangsklemmen der Ersatzstromquelle darf unter Nenn-
bedingungen - bei Verbrauchern mit linearem Strom-
Spannungsverhältnis - bis zur Nennleistung nicht
mehr als 5% betragen. Dies gilt sowohl für die verket-
tete Spannung als auch für die Strangspannung.

6.8.3.6 Wechselrichter mit dreiphasigem Ausgang
müssen bei unsymmetrischer Belastung von 100% die
Versorgung der angeschlossenen Verbraucher sicher-
stellen.

6.8.3.7 Wechselrichter und angeschlossene Vertei-
lungsanlage müssen so aufeinander abgestimmt sein,
daß die Forderungen nach Selektivität gemäß §6.7.11
erfüllt sind.
6.8.3.8 Die Bauelemente müssen so ausgelegt sein,
daß bei Nennlast der Wechselrichter im Dauerbetrieb
bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C und maxi-
maler Gleichspannung am Eingang der Wechselrichter
- die maximal zulässige Temperatur der Bauelemente

um 30 K unterschritten wird und

- die maximal zulässigen Werte für Spannungen,
Ströme und Leistungen der Bauelemente 20% unter
den zulässigen Grenzwerten liegen.

6.8.3.9 Modulationen in der Ausgangsspannung und
Ausgangsfrequenz müssen außerhalb der Flimmerfre-
quenz liegen.

6.8.3.10 Für die Funkentstörung wird Klasse B gemäß
den technischen Bestimmungen36) bzw. Funkstörgrad
N gemäß den technischen Bestimmungen37) gefordert.
6.8.3.11 Am Wechselrichter müssen leicht erkennbar
und dauerhaft angebracht sein:
(1) Name oder Firmenzeichen des Herstellers,
(2) Nenngrößen gemäß den technischen Bestimmun-

gen38),
(3) Eine Aufschrift mit dem Wortlaut

- „Zur Verwendung in Anlagen gemäß DIN VDE
0108 geeignet" bzw.

- „Zur Verwendung in Anlagen gemäß ÖVE-EN 2
geeignet"

6.8.4 Weitere Verbraucher der Sicherheitsstromver-
sorgung siehe § 3.3.2.

§ 7 Pläne und Betriebsanleitungen
7.1 Übersichtsschaltplan
7.1.1 Über die allgemeine Stromversorgung und die
Sicherheitsstromversorgung einschließlich der Kabel-
und Leitungsanlage bis zum letzten Unterverteiler ist
ein Übersichtsschaltplan erforderlich.
Dieser muß an den folgenden Stellen vorhanden sein:
- bei Schaltanlagen,
- bei Ersatzstromquellen,
- bei Gebäudehauptverteilern.
7.1.2 Bei den Unterverteilern der allgemeinen Strom-
versorgung und der Sicherheitsstromversorgung müs-
sen Übersichtsschaltpläne der abgehenden Strom-
kreise und der Einspeisung einschließlich der erforder-
lichen Steuerungen vorhanden sein.
Es genügt eine einpolige Darstellung.

7.1.3 Es genügt ein gemeinsamer Schaltplan zu
§ 7.1.1 und § 7.1.2, wenn die Übersicht sichergestellt ist.
7.1.4 Aus den Übersichtsschaltplänen muß erkennbar
sein:
(1) Stromart, Nennspannung,
(2) Anzahl, Art und Leistung der Transformatoren und

der Ersatzstromquellen,
(3) bei Akkumulatoren: Art, Zellenanzahl und Kapazität,
(4) Bezeichnung der Stromkreise, Nennstrom der Über-

stromschutzeinrichtungen der angeschlossenen
Stromkreise,

(5) Leiterquerschnitte und -Werkstoffe,
35) Siehe DIN VDE 0160. DIN VDE 0558 Teil 2 und ÖVE-EN 1603 6 ) Siehe ÔVE-FE/EN 55011.3 7 ) Siehe D I N V O E 0875 Teil a3 8 ) Siehe D I N V D E 0558 Teil 1 .
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(6) Bezeichnung der Abgangsklemmen, wenn diese
von der Benennung der Stromkreise abweicht,

(7) Maßnahmen zum Schutz bei indirektem Berühren.

7.2 Schaltplan der Sicherheitsbeleuchtung
Ein Schaltplan der Sicherheitsbeleuchtung muß bei der
Schalteinrichtung, der Ersatzstromquelle und dem
Hauptverteiler der Sicherheitsbeleuchtung vorhanden
sein. Im Schaltplan muß außer den Angaben gemäß
§ 7.1.4 enthalten sein:
(1) Schaltung der Sicherheitsbeleuchtung (Stromlauf-

plan in aufgelöster Darstellung) einschließlich der
Netzüberwachung in den Verteilern der allgemeinen
Stromversorgung,

(2) Anzahl der Leuchten der einzelnen Endstromkreise,
(3) Belastung der einzelnen Endstromkreise und die

Gesamtbelastung.
Ein Schaltplan für die innere Schaltung von Einzelbatte-
rieleuchten ist nicht erforderlich.

7.3 Installationsplan
Von der räumlichen Anordnung der elektrischen Anla-
gen müssen maßstabgerechte Installationspläne aller
Grundrisse vorhanden sein, in denen dargestellt sind:
(1) die genaue Lage aller elektrischen Betriebsstätten

und Verteiler mit Bezeichnung der Betriebsmittel,
(2) die genaue Lage aller Sicherheitseinrichtungen mit

Endstromkreisbezeichnung und Angabe der Ver-
braucherleistung,

(3) die genaue Lage von besonderen Schalt- und Über-
wachungseinrichtungen der Sicherheitsstromver-
sorgung, z. B. Bereichsschalter, optische oder aku-
stische Meldeeinrichtungen.

7.4 Verbraucherlisten
Es ist eine Liste der an die Sicherheitsstromversorgung
fest angeschlossenen Verbraucher mit Angabe der
Nennströme und bei motorischen Verbrauchern der
Anlaufströme anzufertigen und bereitzuhalten. Die Ver-
braucherlisten sind vom Betreiber auf dem jeweils
aktuellen Stand zu halten.
7.5 Betriebsanleitungen
Betriebsanleitungen für Sicherheitseinrichtungen und
Ersatzstromquellen sind am Aufstellungsort aufzulegen
(gilt nicht für Einzelbatterieanlagen). Sie müssen in
allen Einzelheiten der errichteten Anlage entsprechen.
Umfang und Inhalt müssen den geltenden Bestimmun-
gen entsprechen.

§ 8 Erstprüfungen 39)

8.1 Vor der Inbetriebnahme sowie nach Änderungen
oder Instandsetzungen vor der Wiederinbetriebnahme
sind die Prüfungen entsprechend den technischen Be-
stimmungen 19) durchzuführen.

19) Siehe ÖVE-EN1 Teil 139) Auf die gemäß den bauordnungsrechtlichen Vorschriften erforderlichen Prü-

fungen der Starkstromanlagen und der Slcherheitsstromversorgung durch
behördlich anerkannte Sachverständige vor der Inbetriebnahme oder Wieder-
inbetriebnahme wird hingewiesen.

8.2 Folgende Prüfungen sind vor der ersten Inbetrieb-
nahme in vollem Umfang und nach Änderung oder
Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme im
jeweils betroffenen Umfang durchzuführen:

8.2.1 Prüfung der Be- und Entlüftung des Aufstel-
lungsraumes für Batterien und zugehörende Einrich-
tungen gemäß den technischen Bestimmungen 40).
8.2.2 Prüfung des Aufstellungsraumes für Ersatz-
stromaggregate hinsichtlich Be- und Entlüftung und
Abgasabführung.
8.2.3 Prüfung der Einhaltung der Brandschutzanfor-
derungen gemäß Anhang A1.4 dieser Bestimmungen.

8.2.4 Prüfung der Bemessung der Batterien hinsicht-
lich ausreichender Kapazität.
8.2.5 Prüfung der Bemessung der Stromerzeugungs-
aggregate unter Berücksichtigung der Verbraucher für
die statische Belastung und eventuell auftretender
Anlaufströme, z. B. bei Lüfter-, Pumpen- oder Aufzugs-
motoren.

8.2.6 Funktionsprüfungen der Sicherheitsstromver-
sorgung mit Verbrennungsmotoren bestehend aus
(1) Prüfung des Start- und Anlaufverhaltens,
(2) Prüfung der Funktion der Hilfseinrichtungen der

Schalt- und Regelungseinrichtungen,
(3) Durchführung eines Lastlaufes mit Nennlast,
(4) Prüfung des Verhaltens im Aggregatbetrieb. Dabei

sind die dynamischen Spannungs- und Drehzahl-
abweichungen besonders zu beachten.

8.2.7 Prüfung der Funktion der Sicherheitsstromver-
sorgung durch Unterbrechung der Netzzuleitung am
Verteiler der zu versorgenden Verbraucher.
8.2.8 Prüfung der richtigen Auswahl der Betriebsmit-
tel zur Einhaltung der Selektivität der Sicherheitsstrom-
versorgung gemäß den Planungsunterlagen und der
Berechnung gemäß § 6.7.11.
8.2.9 Prüfung der Mindestbeleuchtungsstärke der
Sicherheitsbeleuchtung in den Rettungswegen durch
Messung.
8.3 Über die Prüfungen gemäß § 8.1 und § 8.2 ist ein
Bericht mit den Ergebnissen der Prüfungen anzufer-
tigen.

§ 9 Instandhaltung
9.1 Wartung

9.1.1 Die Batterien sind entsprechend den Hersteller-
angaben und gemäß den technischen Bestimmun-
gen 25) regelmäßig zu warten.
9.1.2 Mit Stromerzeugungsaggregaten ist monatlich
mindestens ein einstündiger Probelauf mit mindestens
50% der Nennlast durchzuführen.

a) Siehe ÖVE-C 10 Teil 2 Tab. AM.
«) Stehe ÖVE-C 10 Teil 2 und DIN VDE OS58 Teil 1.
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9.2 Wiederholungsprüfungen 39)

9.2.1 Elektrische Anlagen sind regelmäßig gemäß
den technischen Bestimmungen 41) zu prüfen.

9.2.2 Batterien sind außerhalb der Betriebszeit mit
allen angeschlossenen Verbrauchern bis zur zulässi-
gen Entladeschlußspannung einmal im Jahr zu ent-
laden.
Der Prüfzeitpunkt ist so zu wählen, daß die Batterien
rechtzeitig zu Betriebsbeginn wieder mit 90% der für
die Nennbetriebsdauer erforderlichen Strommenge
aufgeladen sind. Dies gilt insbesondere bei Einzelbatte-
rien.

9.2.3 Die Funktion der Sicherheitsstromversorgung
mit Gruppenbatterie oder Zentralbatterie ist an jedem
Betriebstag zusammen mit dem Wirksamschalten der
Sicherheitseinrichtung durch Betätigen der selbstrück-
stellenden Schalteinrichtung auf der Schalttafel zu prü-
fen; dabei ist die Betriebsspannung der Batterie bei voll
in Betrieb befindlichen Sicherheitseinrichtungen zu
kontrollieren.
Beim Einsatz einer automatischen Prüfeinrichtung
gemäß § 6.4.3.10 genügt eine jährliche manuelle Prü-
fung der Gerätefunktion.

39) Auf die gemäß den bauordnungsrechtlichen Vorschriften erforderlichen Prü-

fungen der Starkstromanlagen und der Sicherheitsstromversorgung durch
behördlich anerkannte Sachverstandige vor der Inbetriebnahme oder Wieder-
Inbetriebnahme wird hingewiesen.

41) Siehe ÖVE-E S Teil 1.

9.2.4 Die Funktion der Sicherheitsbeleuchtung ist bei
Einzelbatterien und Gruppenbatterien wöchentlich zu
prüfen.
Beim Einsatz einer automatischen Prüfeinrichtung
gemäß § 6.4.3.10 genügt eine jährliche manuelle Prü-
fung der Gerätefunktion.
9.2.5 Für Stromerzeugungsaggregate muß ein Kraft-
stoffvorrat entsprechend der vorgeschriebenen Min-
destbetriebsdauer in den Kraftstoffbehältern vorhan-
den sein.
9.2.6 Bei Einsatz eines besonders gesicherten Net-
zes ist die Funktion der Umschalteinrichtung jährlich zu
prüfen.

9.2.7 Die Wirksamkeit der Kontrollampe der Bereichs-
schalter der allgemeinen Stromversorgung ist täglich zu
prüfen.
9.2.8 Über die regelmäßigen Prüfungen sind Prüf-
bücher zu führen, die eine Kontrolle über mindestens
zwei Jahre gestatten.
9.3 Instandsetzung
9.3.1 Batterien sind zu erneuern, wenn nach der Prü-
fung gemäß § 9.2.2 zwei Drittel der erforderlichen Nenn-
betriebsdauer unterschritten werden.
9.3.2 Alle Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung müs-
sen jederzeit mit gebrauchsfähigen Lampen nach Maß-
gabe des Installationsplanes versehen sein.
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Teil 2 Versammlungsstätten

§ 1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Bestimmungen gelten zusammen mit ÖVE-
EN 2 Teil 1 für das Errichten und Instandhalten von
Starkstromanlagen einschließlich der Sicherheits-
stromversorgungsanlagen in Versammlungsstätten
und zugehörenden Rettungswegen.
Diese Bestimmungen gelten nicht für Versammlungs-
stätten in Fliegenden Bauten; hierfür gilt ÖVE-EN 2
Teil S.

1.2 Versammlungsstätten im Sinne dieser Bestim-
mungen sind:
- Versammlungsstätten mit Bühnen oder Szenenflä-

chen und Versammlungsstätten für Filmvorführun-
gen sowie für Bild- und Tonwiedergabe, wenn die
zugehörenden Versammlungsräume mehr als
100 Besucher fassen,

- Versammlungsstätten mit nicht überdachten Sze-
nenflächen, wenn sie mehr als 1 000 Besucher
fassen,

- Versammlungsstätten mit nicht überdachten Sport-
flächen, wenn sie mehr als 5 000 Besucher fassen,
Sportstätten für Rasenspiele jedoch nur, wenn mehr
als 15 Steh- oder Sitzstufen angeordnet sind,

- Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen,
die einzeln oder zusammen mehr als 200 Besucher
fassen,

- Versammlungsstätten in Schulen, Museen und ähn-
lichen Gebäuden, jedoch nur, wenn sie einzeln mehr
als 200 Personen fassen.

§2 Begriffe

2.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1. Zusätzlich gelten die fol-
genden Begriffe.

2.2 Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen
oder Teile baulicher Anlagen, die für die gleichzeitige
Anwesenheit vieler Menschen bei Veranstaltungen
erzieherischer, geselliger, kultureller, künstlerischer,
politischer, sportlicher oder unterhaltender Art be-
stimmt sind.

2.3 Versammlungsstätten mit nicht überdachten
Spielflächen sind z. B. Freilichttheater für schauspiele-
rische oder ähnliche Darbietungen und Freiluftsport-
stätten für sportliche Übungen und Wettkämpfe.

2.4 Versammlungsräume sind innerhalb von Gebäu-
den gelegene Räume für Veranstaltungen. Hierzu
gehören auch Rundfunk- und Fernsehstudios, die für
Veranstaltungen mit Besuchern bestimmt sind, sowie
Vortragssäle, Hörsäle und Aulen.

2.5 Bühnen sind Räume, die für schauspielerische
oder ähnliche künstlerische Darbietungen bestimmt
sind und deren Decke gegen die Decke des Versamm-
lungsraumes durch Sturz oder Höhenunterschied
abgesetzt ist. Zu unterscheiden sind:

- Kleinbühnen: Bühnen, deren Grundflächen hinter
dem Vorhang 100 m2 nicht überschreiten, die keine
Bühnenerweiterungen haben und deren Decken
höchstens 1 m über den Bühnenöffnungen liegen,

- Mittelbühnen: Bühnen, deren Grundfläche hinter
dem Vorhang 150 m2, deren Bühnenerweiterungen
in der Grundfläche zusammen 100 m2 und deren
Höhe bis zur Decke oder bis zur Unterkante des Rol-
lenbodens das zweifache der Höhe der Bühnenöff-
nung nicht überschreitet,

- Vollbühnen: alle anderen Bühnen.
Bühnen, die ausschließen der Aufnahme von Bildwänden für Bild- und Ton-
wiedergabe dienen, sind keine Bühnen im Sinne dieser Bestimmungen.

2.6 Bühnenerweiterungen sind Teile von Bühnen,
die als Seitenbühnen oder Hinterbühnen der Haupt-
bühne zugeordnet sind.

2.7 Vorbühnen sind Teile von Bühnen, die vor dem
Schutz- oder Spielvorhang der Hauptbühne liegen.

2.8 Bühnenhaus ist ein Teil von baulichen Anlagen
einer Versammlungsstätte mit Mittel- oder Vollbühne. In
diesem Gebäudeteil (Bühnenhaus) sind alle für den
Bühnenbetrieb notwendigen Räume und Einrichtungen
untergebracht.

2.9 Spielflächen sind Flächen einer Versammlungs-
stätte, die für das spielerische Geschehen bestimmt
sind.
- Szenenflächen sind Spielflächen für schauspieleri-

sche oder für ähnliche künstlerische Darbietungen,
- Sportflächen sind Spielflächen für sportliche Übun-

gen und Wettkämpfe.

2.10 Platzflächen sind Flächen für Besucherplätze.

2.11 Sonderbeleuchtung ist eine Beleuchtung in
betriebsmäßig verdunkelten Räumen, die eine ausrei-
chende Orientierung für Betriebspersonal und Besu-
cher sicherstellt.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 4 Brandschutz, Funktionserhalt
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 5 Allgemeine Stromversorgung

5.1 Betriebsmittel mit Nennspannungen über 1 kV
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

5.2 Betriebsmittel mit Nennspannungen bis 1000 V

5.2.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1. Zusätzlich gelten die
Anforderungen gemäß § 5.2.2 bis § 5.2.8.6.

5.2.2 Lichtregieraum (Bühnenlichtstellwarte), Stell-
geräteraum und Tonregieraum gelten als elektrische
Betriebsstätten.
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5.2.3 Leistungsteile von Bühnenlichtstellanlagen dür-
fen nicht im Versammlungsraum aufgestellt werden.
5.2.4 Leitfähige Teile von Bühneneinrichtungen, z. 6.
Beleuchtungsbrücken, Beleuchtungstürme, Leuchten,
Züge, Aufhängeseile, Spannseile, Flugdrähte, Dekora-
tionen, Bühnenversenkeinrichtungen, großflächige
Aufbauten, Stahlkonstruktionen und Rohrleitungen
sind durch zusätzlichen Potentialausgleich in die Maß-
nahmen zum Schutz bei indirektem Berühren miteinzu-
beziehen. Hierzu sind die leitfähigen Teile über den
Potentialausgleichsleiter untereinander und mit dem
Schutzleiter zu verbinden.
Als Mindestquerschnitt für den Potentialausgleichslei-
ter ist bei geschützter Verlegung 10 mm2 Kupfer, bei
ungeschützter Verlegung 16 mm2 Kupfer oder verzink-
ter Bandstahl von 50 mm2 und mindestens 2,5 mm
Dicke zu verwenden.
Die Verbindung mit dem Schutzleiter muß an geeigne-
ter Stelle, z. B. an der Schutzleiterschiene, in minde-
stens einem Verteiler vorgenommen werden.
5.2.5 Verteiler
5.2.5.1 Stellgeräte, Anlasser und Transformatoren
müssen so beschaffen und aufgestellt sein, daß durch
ihren Betrieb keine gefährliche Wärmeentwicklung ent-
steht. Zu brennbaren Baustoffen sind ausreichende
Abstände einzuhalten oder eine Wärmeisolation mit
nicht brennbaren Unterlagen vorzusehen.
5.2.5.2 Bei Versammlungsstätten mit Voll- oder Mittel-
bühnen muß das Verteilungsnetz ab dem Hauptverteiler
in mindestens folgende Gruppen, soweit vorhanden,
abschaltbar unterteilt werden:
(1) Bühnenhaus ohne Bühnen,
(2) Hauptbühne mit Bühnenerweiterungen,
(3) Zuschauerhaus ohne Zuschauerraum,
(4) Zuschauerraum,
(5) notwendige Sicherheitseinrichtungen.
5.2.5.3 Die Stromkreise der Bühnenbeleuchtung sind
mit Leitungsschutzschaltern gemäß den technischen
Bestimmungen 17), jedoch mit unverzögerter Auslösung
beim fünf- bis zehnfachen Nennstrom zu schützen.
5.2.5.4 Für Filmvorführ-, Bild- und Tonwiedergabe-
geräte sind zur Versorgung eigene Stromkreise ab dem
letzten Unterverteiler vorzusehen.
5.2.5.5 Die elektrischen Anlagen folgender Räume,
mit Ausnahme der allgemeinen Beleuchtung, die auch
außerhalb der Betriebszeit benötigt wird, und die
Stromkreise der notwendigen Sicherheitseinrichtun-
gen, müssen durch Bereichsschalter geschaltet wer-
den können:
(1) Umkleideräume für Darsteller,
(2) Werkstätten,
(3) Feuergefährdete Lager- und Arbeitsräume,
(4) Kantinen,
(5) Fundusräume und Magazine.

17) Siehe ÖVE-SN 52 bzw ÖVE-SN/EN 60 896.

Die Bereichsschalter sind dem Zugriff Unbefugter zu
entziehen und an betrieblich geeigneter Stelle anzu-
bringen. Ihre Einschaltstellung muß durch eine weiß-
leuchtende Signallampe kenntlich sein. Nach Aus-
schalten der Bereichsschalter müssen auch alle Steck-
dosen in den genannten Räumen spannungsfrei sein,
ausgenommen Steckdosen für Kühlanlagen und Daten-
verarbeitungsanlagen, sofern hierfür ein besonderes
Steckvorrichtungssystem verwendet wird.

5.2.5.6 Bei vorübergehenden Einbauten in Versamm-
lungsstätten müssen alle Stromkreise jedes in sich
geschlossenen Anlagenteiles, z. B. Ausstellungsstand,
durch einen gemeinsamen Lastschalter geschaltet wer-
den können. Die Trennung durch eine Steckvorrichtung
bis 16 A ist zulässig.
Die Trennvorrichtung muß in der Nähe des betroffenen
Anlagenteils angeordnet sein.

5.2.6 Kabel- und Leitungsanlage
5.2.6.1 Im Bühnenhaus dürfen festverlegte Kabel und
Leitungen nur mit ausreichendem mechanischem
Schutz und, um eine leichte Inspektion des Betriebs-
zustandes zu ermöglichen, auf Putz verlegt werden.
Die Verwendung von Kabel- und Leitungsbauarten mit
verbessertem Verhalten im Brandfall, z. B. solche
gemäß den technischen Bestimmungen 42) wird emp-
fohlen.
5.2.6.2 Vieladrige Kabel dürfen im Bühnenhaus unter
folgenden Bedingungen verwendet wenden:
(1) Zur Sicherstellung ausreichender Wärmeabfuhr ist

zu Parallelkabeln ein Abstand von mindestens
einem Kabeldurchmesser einzuhalten. Die Kabel
sind mit Isolierschellen zu befestigen. Die Kabel dür-
fen nur auf nicht brennbarer Unterlage verlegt wer-
den, z. B. auf massiven Wänden oder Stahlkonstruk-
tionen, oder es sind Zwischenlagen aus nicht brenn-
baren Baustoffen anzubringen.

(2) Die Kabel müssen zwischen den elektrischen
Betriebsräumen und den Verbrauchern oder Über-
gangsklemmkästen ungeschnitten Verlegt werden.

Unter Übergangsklemmkasten werden hier die Stellen verstanden, in denen
auf eine andere Kabelart oder einen anderen Leiterquerschnitt übergegan-
gen wird.

(3) Für die Bemessung des Leiterquerschnittes gelten
die technischen Bestimmungen 43).

(4) Alle Stromkreise eines vieladrigen Kabels müssen
durch einen gemeinsamen Schalter schaltbar sein.
Dieser Schalter darf auch mehrere vieladrige Kabel
schalten.

(5) Für die Stromkreise der Bühnenbeleuchtung sind
Kabel der Leiteranzahlen und Leiterquerschnitte
gemäß Tab. 5-3 zulässig.

Zur Querschnittserhöhung aus Belastbarkeitsgründen
dürfen Leiter nicht parallel geschaltet werden.
Zur Herabsetzung des Spannungsabfalls ist dies
jedoch mit zwei Leitern gestattet, wenn die den parallel

4 2 ) Siehe D I N V O E 0250 Teil 214. ÖVE-K 2 6 u n d D I N V D E 0284 bzw. IEC-

Publ 702.

4 3 ) Siehe ÖVE-K 2 3 . ÖVE-K 2 4 . ÖVE-K 2 5 , ÖVE-K 2 6 u n d D I N V D E 0298 Teil 2
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geschalteten Leitern zugeordnete Überstromschutzein-
richtung den Angaben der Tab. 5-3 für einen Leiter ent-
spricht.

Tab. 5-3: Kabel für Bühnenbeleuchtung
1

1

2

3

maximale
Leiteranzahl

12
12

7

2

Leiter-
Querschnitt

4 mm2 Kupfer
6 mm2 Kupfer

10 mm2 Kupfer

3

Zulässige Strom-
belastbarkeit des
einzelnen Leiters

A
18

24

42

4

Überstrom-
schutzeinrichtung

Nennstrom
A

16

20

32

5.2.6.3 Die Leitungen zu Leuchten in Räumen für
Besucher sind so zu verlegen, daß durch einen Brand
auf der Bühne diese Leitungen nicht gefährdet werden.

5.2.6.4 Als nicht festverlegte Leitungen müssen
Gummischlauchleitungen H05RR oder H07RN, gemäß
den technischen Bestimmungen 44), Theaterleitungen
NTSK gemäß den technischen Bestimmungen 45) und
für Aufzüge gummiisolierte Aufzugssteuerleitungen
gemäß den technischen Bestimmungen 44) oder gleich-
wertige Bauarten verwendet werden.
Außerhalb des Handbereiches dürfen für Lichterketten
auch Illuminationsflachleitungen H05RNH2-F gemäß
den technischen Bestimmungen 46) verwendet werden.
Weitere Festlegungen hierzu siehe technische Bestim-
mungen 47).

5.2.6.5 Als Zuleitungen für beweglich aufgehängte
Bühnenleuchten dürfen nur Theaterleitungen NTSK
gemäß den technischen Bestimmungen 45) oder Gum-
mischlauchleitungen H07RN oder Leitungen gleich-
wertiger Bauart verwendet werden.

5.2.6.6 Bei Versammlungsstätten mit nichtüberdach-
ten Spielflächen müssen an Masten oder Mastkonstruk-
tionen herangeführte Leitungen und ihre Befestigungen
unter Berücksichtigung der durch Winddruck zu erwar-
tenden Mastschwankungen gewählt werden.
An Masten hochgeführte Leitungen und Kabel müssen
in ihrem gesamten Verlauf einen zusätzlichen dauerhaf-
ten mechanischen Schutz haben (z. B. verzinktes Stahl-
rohr), wenn dieser Schutz nicht durch die Lage, z. B.
innerhalb eines geschlossenen Mastes, gegeben ist.

5.2.6.7 Blanke Leiter dürfen nicht über Spielflächen,
Verkehrswege und Platzflächen für Besucher geführt
werden. Ein seitlicher Abstand von mindestens 5 m ist
einzuhalten.

5.2.7 Verbraucheranlage

5.2.7.1 In Versammlungsräumen und zugehörenden
Verkehrsflächen, auf Bühnen und Bühnenerweiterun-

44) Siehe ÖVE-K 40.45) Stehe DIN VDE 0250 Teil 8024 6 ) Siehe H D 22,8 S 147) Siehe ÖVE-EN 1 Teil 4 (§ 97)

gen sowie in Rettungswegen ' ist die allgemeine
Beleuchtung auf mindestens zwei voneinander unab-
hängige Überstromschutzeinrichtungen abwechselnd
zu verteilen.
5.2.7.2 Die für die Filmvorführung, Bild- und Tonwie-
dergabe erforderlichen Geräte oder Anlagen müssen
durch einen in der Nähe des Bedienplatzes liegenden
Schalter ausgeschaltet werden können.
5.2.7.3 * Für Bühnenleuchten, die über Steckvorrich-
tungen angeschlossen werden, dürfen für Verbraucher
bis 10 A Schutzkontaktsteckvorrichtungen gemäß den
technischen Bestimmungen 48) verwendet werden.
Die Steckdosen sind so anzuordnen, daß eine mechani-
sche Beschädigung weitgehend vermieden wird.
Für Verbraucherstromkreise von 10 A bis 63 A sind Büh-
nensteckvorrichtungen gemäß den technischen Be-
stimmungen 49) zu verwenden.

5.2.7.4 Für den Bühnenversatz dürfen nur die Steck-
vorrichtungen gemäß § 5.2.7.3 verwendet werden. Sie
müssen den erhöhten mechanischen Beanspruchun-
gen auf der Bühne genügen.
Bei Bühnensteckvorrichtungen gemäß den techni-
schen Bestimmungen 49) ist darauf zu achten, daß bei
Netzen mit Neutralleiter dieser stets am Stift der
energieliefernden Steckvorrichtung liegt.
Unzulässig sind Versatzleitungen, bei denen in Ener-
gierichtung hinter einem Schutzkontaktstecker eine
Bühnensteckvorrichtung folgt.
Übergänge von Bühnensteckvorrichtungen auf Schutz-
kontaktsteckvorrichtungen gemäß den technischen Be-
stimmungen 48) dürfen nur übertragbare Verteiler vor-
genommen werden.

5.2.7.5 Die Querschnitte der Anschlußleitungen und
die Steckvorrichtungen für ortsveränderliche Bühnen-
leuchten (Versatzleitungen) sind gemäß dem Nenn-
strom der größten Überstromschutzeinrichtungen der
Versatzstromkreise zu bemessen. Versatzleitungen mit
verjüngten Querschnitten dürfen nur übertragbare Ver-
teiler, bestehend aus Steckdosen mit vorgeschalteten
Überstromschutzeinrichtungen gemäß den techni-
schen Bestimmungen 17), betrieben werden.
Die Überstromschutzeinrichtungen müssen auf nicht
brennbaren Unterlagen und in Schutzgehäusen aus
flammwidrigem, mechanisch widerstandsfähigem
Werkstoff untergebracht sein.

5.2.7.6 Vorschaltgeräte und Überstromschutzeinrich-
tungen für Bühnenleuchten müssen in einem geschlos-
senen Schutzgehäuse aus flammwidrigem, mecha-
nisch widerstandsfähigem Werkstoff untergebracht
sein, wenn sie außerhalb elektrischer Betriebsräume
verwendet werden.
Zündeinrichtungen von Leuchten mit Hochdrucklam-
pen müssen an- oder eingebaut sein. Für Stell-,
Vorschalt- und Zündgeräte sind Metallgehäuse als
äußere Umhüllung erforderlich. Bei geöffnetem Lam-

1 7 ) Siehe ÖVE-SN 5 2 b z w ÖVE-SN/EN 6 0 8 9 84 8 ) Siehe ÖVE-IG 3 14 9 ) Siehe D I N 5 6 9 0 3 u n d D I N 5 6 906.
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penraum muß die Zuleitung zum Zündgerät unterbro-
chen sein.
5.2.7.7 Bei mehrfarbigen Bühnenleuchten (Fuß- und
Oberlichter) darf ein gemeinsamer Neutralleiter ver-
wendet werden. Er muß für den höchstmöglichen
Betriebsstrom bemessen sein.
5.2.7.8 In Umkleideräumen für Darsteller, in Friseur-
und Maskenbildnerräumen, in Dekorationsarbeitsräu-
men und Lagerräumen dürfen nur fest angebrachte und
fest angeschlossene Leuchten verwendet werden. Im
Handbereich angebrachte Leuchten müssen durch
eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit Nennfehler-
strom < 30 mA geschützt sein. Das Ablegen brenn-
barer Stoffe auf Leuchten muß durch Anbringung oder
Formgebung erschwert sein.
5.2.7.9 Werden für szenische Zwecke Fassungen auf
Holz oder anderen brennbaren Unterlagen angebracht,
so sind nicht brennbare Zwischenlagen erforderlich.
5.2.7.10 Leuchten, ausgenommen solche für szeni-
sche Zwecke, sind mit einem mechanischen Schutz,
z. B. Schutzgitter oder Schutzkorb zu versehen, der das
Herausfallen von Filtern, Glasteilen der Lampe oder des
optischen Systems verhindert. Die Schutzvorrichtun-
gen dürfen nicht an den Fassungen befestigt sein.
5.2.7.11 Elektrische Maschinen, ausgenommen Stell-
antriebe bis 500 W und Elektrowerkzeuge müssen min-
destens in Schutzart IP 4X gemäß den technischen Be-
stimmungen50), ausgeführt sein.
5.2.7.12, In Versammlungsstätten mit nicht überdach-
ten Spielflächen müssen Geräte, die auf Spielflächen
von Freilichttheatern oder ähnlichen Anlagen verwen-
det werden, mindestens Schutzart IP 44 gemäß den
technischen Bestimmungen50) entsprechen.
Treten höhere Beanspruchungen auf, ist eine entspre-
chend höhere Schutzart anzuwenden. Ist der erforder-
liche Schutz nicht durch die Bauart der Geräte sicherge-
stellt, muß er durch örtlich zu treffende Maßnahmen,
wie Abdeckungen oder Unterbringung in Räumen,
erreicht werden.
5.2.8 Sonderbeleuchtung

5.2.8.1 Die Beleuchtungsstärke muß mindestens den
Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung gemäß
ÖVE-EN 2 Teil 1 § 6.2.3 entsprechen.
5.2.8.2 Die Sonderbeleuchtung muß aus der allge-
meinen Stromversorgung vom Hauptverteiler über
einen eigenen Abgang gespeist werden.
5.2.8.3 An die Stromkreise der Sonderbeleuchtung
dürfen sonstige Verbraucher (z. & Steckdosen) nicht
angeschlossen werden.
5.2.8.4 Die Sonderbeleuchtung muß unabhängig von
der Verdunklungssteuerung vom verdunkelten Raum
aus eingeschaltet werden können.
Eine Helligkeitsregelung ist nicht zulässig.
30) Siehe ÖVE-AVEN 60 529.

5.2.8.5 Die Schaltstellen müssen im Versammlungs-
raum in der Nähe von mindestens je einem Ausgang
jeder Platzfläche so angebracht sein, daß sie für Auf-
sichtspersonen jederzeit leicht zugängig, aber einer
unbeabsichtigten Betätigung entzogen sind.
Die Schaltstellen für die Sonderbeleuchtung der Bühne
müssen an geeigneter Stelle auf der Bühne in der Nähe
der Zugangstür angebracht sein.
5.2.8.6 Die Schaltstellen der Sonderbeleuchtung sind
zu beleuchten, z. B. durch Glimmlampen. Die durch die
Betätigung eines Schalters bewirkte Einschaltung darf
nicht durch die Betätigung eines anderen Schalters auf-
gehoben werden können. Eine Ausschaltmöglichkeit im
Lichtregieraum (Bühnenlichtstellwarte) ist zulässig.

§ 6 Sicherheitsstromversorgung
6.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1, zusätzlich gelten die Anfor-
derungen gemäß § 6.2 bis § 6.6.2.
6.2 Schaltung der Sicherheitsbeleuchtung
6.2.1 Die Sicherheitsbeleuchtung ist in Dauerschal-
tung auszuführen bei
- allen Rettungswegen außerhalb von Versammlungs-

räumen, Bühnen und Szenenflächen,
- allen Rettungswegen außerhalb von nicht überdach-

ten Platzflächen von Versammlungsstätten mit nicht
überdachten Spielflächen,

- allen Hinweisen auf Rettungswegen.
6.2.2 In betriebsmäßig verdunkelten Versammlungs-
räumen sowie auf Bühnen, Bühnenerweiterungen und
Szenenflächen muß für die Sicherheitsbeleuchtung die
Bereitschaftsschaltung angewandt werden. Türen,
Gänge und Stufen müssen jedoch auch bei Verdunk-
lung durch Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung
erkennbar sein.
Die Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaftsschaltung
darf abweichend von ÖVE-EN 2 Teil 1 § 6.2.1.3 Absatz 2
bei Wiederkehr der allgemeinen Stromversorgung nicht
von selbst ausschalten. Sie darf nur von Hand auf der
Schalttafel der Sicherheitsbeleuchtung ausgeschaltet
werden können. Weitere Ausschaltstellen dürfen im
Lichtregieraum vorhanden sein.
6.2 .3 ÖVE-EN 2 Teil 1 § 6.2.1.6 gilt nicht für Versamm-
lungsstätten.
6.3 Mindestbeleuchtungsstärke
6.3.1 Die Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbe-
leuchtung gemäß ÖVE-EN 2, Teil 1 § 6.23 muß auch
unter Berücksichtigung möglicher Einbauten von Deko-
rationen sichergestellt sein.
6.3.2 In Theatern und Versammlungsstätten für Film-
vorführungen sowie für Bild- und Tonwiedergabe mit
nicht mehr als 200 Plätzen braucht in Versammlungs-
räumen, deren Fußböden nicht mehr als 1 m über oder
unter den als Rettungswege dienenden Verkehrsflä-
chen liegen, die Sicherheitsbeleuchtung nur so bemes-
sen zu sein, daß bei Verdunklung und auch bei Ausfall
des Netzes der allgemeinen Beleuchtung mindestens
Türen, Gänge und Stufen erkennbar sind.
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6.4 In Versammlungsstätten mit Mittel- oder Vollbüh-
nen ist die Sicherheitsstromversorgung ab Hauptvertei-
ler mindestens auf den Zuschauerraum mit den zuge-
hörenden Nebenräumen und Rettungswegen und auf
die Bühne mit den zugehörenden Betriebsräumen und
Rettungswegen aufzuteilen.

6.5 In Versammlungsstätten mit nicht überdachten
Spielflächen sind, abweichend von ÖVE-EN 2 Teil 1
§ 6.4.4 und § 6.45, andere Stromerzeugungsaggregate
unter folgenden Bedingungen als Ersatzstromquellen
zugelassen:
(1) Das Stromerzeugungsaggregat muß während der

betrieblich erforderlichen Zeiten ständig als einzige
Stromquelle der Sicherheitsbeleuchtung in Betrieb
sein. Bei ungestörtem Netz der allgemeinen Be-
leuchtung darf ein von diesem Netz gespeister Elek-
tromotor den Generator des Aggregates antreiben,
wenn sichergestellt ist, daß bei Ausfall der allgemei-
nen Stromversorgung eine Kraftmaschine selbst-
tätig und unterbrechungsfrei den Antrieb des Gene-
rators übernimmt (Sofortbereitschaftsanlage).
Die Speisung der Sicherheitsbeleuchtung aus dem
Netz der allgemeinen Beleuchtung darf nicht mög-
lich sein. Auch bei Sicherheitsbeleuchtung in Bereit-
schaftsschaltung muß das Stromerzeugungsaggre-
gat ständig betrieben werden.

Be* Antrieb mit einem Dieselmotor ist auf die erforderliche Mindestbelastung
des Aggregates zu achten.

(2) Das Stromerzeugungsaggregat muß eine selbst-
tätige Spannungsregelung haben mit Grenzabwei-
chung ±5% bezogen auf den Nennwert. Ein Span-
nungsmesser und ein Strommesser je Außenleiter
müssen vorhanden sein.

(3) Der Kraftstoffbehälter muß mindestens für achtstün-
digen Betrieb des Aggregates bei Nennleistung

bemessen sein. Kräftstoffbehälter müssen Anzeige-
öder Peileinrichtungen zur Füllstandskontrolle
haben.

(4) Stromerzeugungsaggregat und Kraftstoffbehälter
sind so aufzustellen, daß sie dem Zugriff Unbefugter
entzogen sind. Aufstellungsort und Umwehrung
sind so zu wählen, daß auch im Panik- oder Brandfall
die Sicherheitsbeleuchtung gespeist werden kann
und der Betrieb des Aggregates nicht beeinträchtigt
wird. Die Abgase der Antriebsmaschine sind so zu
leiten, daß Personen weder gefährdet noch belästigt
werden.

6.6 Kabel- und Leltungsanlage
6.6.1 An Sicherheitsbeleuchtungs-Stromkreise von
Mittel- und Vollbühnen und Szenenflächen sowie der
zugehörenden Rettungswege dürfen Sicherheitsleuch-
ten anderer Bereiche nicht angeschlossen werden.
6.6.2 Stromkreise der Sicherheitsbeleuchtung dürfen
abweichend von ÖVE-EN 2 Teil 1 § 6.7.4 in Theaterlei-
tungen NTSK gemäß den technischen Bestimmun-
gen45) mit anderen Stromkreisen zusammengefaßt
werden.

§ 7 Pläne und Betriebsanleitungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 8 Erstprüfungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 9 Instandhaltung
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

4 5 ) Siehe D I N V D E 0250 Teil 802.
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Teil 3 Geschäftshäuser und Ausstellungsstätten

§ 1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Bestimmungen gelten zusammen mit ÖVE-
EN 2 Teil 1 für das Errichten und Instandhalten von
Starkstromanlagen einschließlich der Sicherheits-
stromversorgungsanlagen in Geschäftshäusern und
Ausstellungsstätten und den dazugehörenden Ret-
tungswegen.
Diese Bestimmungen gelten nicht für Verkaufs- und
Ausstellungsstätten in Fliegenden Bauten; hierfür gilt
ÖVE-EN 2 Teil a

1.2 Geschäftshäuser im Sinne dieser Bestimmun-
gen sind:
(1) Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume einzeln oder

zusammen eine Nutzfläche von mehr als 2000 m2

haben,
(2) mehrere Verkaufsstätten, die miteinander in Verbin-

dung stehen und deren Verkaufsräume zusammen
eine Nutzfläche von mehr als 2000 m2 haben (als
Verbindung gelten auch Rettungswege).

1.3 Ausstellungsstätten im Sinne dieser Bestim-
mungen sind Ausstellungsstätten, deren Ausstellungs-
räume einzeln oder zusammen eine Nutzfläche von
mehr als 2000 m2 haben.

§ 2 Begriffe

2.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

2.2 Geschäftshäuser sind bauliche Anlagen mit min-
destens einer z. B. Kaufhäuser, Waren-
häuser, Gemeinschaftswarenhäuser, Supermärkte,
Verbrauchermärkte, Selbstbedienungsgroßmärkte, Ein-
kaufszentren.

2.3 Verkaufsstätten sind bauliche Anlagen mit
Betrieben des Einzelhandels oder des Großhandels mit
Verkaufsräumen. Zu einer Verkaufsstätte gehören
außer den Verkaufsräumen auch alle Räume, die unmit-
telbar oder durch Rettungswege mit den Verkaufsräu-
men verbunden sind, z. B. Büroräume, Lagerräume und
Sozialräume.

2.4 Verkaufsräume sind Räume von Verkaufsstätten,
in denen Waren zum Kauf angeboten werden, ein-
schließlich der zugehörenden Ausstellungsräume,
Erfrischungsräume, Vorführräume und Beratungs-
räume sowie aller dem Kundenverkehr dienenden
anderen Räume, mit Ausnahme von Fluren, Treppen-
räumen, Toiletten- und Waschräumen. Bei der Bestim-
mung der Nutzfläche sind Flächen von Schaufenstern,
die nicht brandbeständig gegen angrenzende Verkaufs-
räume abgetrennt sind, mitzurechnen.

2.5 Durchsichtsschaufensterbereich ist der unmit-
telbar an das Schaufenster angrenzende Innenraum
ohne Abtrennung bis zu einer Raumtiefe von 3 m,
gemessen von der Fensterfläche aus.

2.6 Schaufensterraum ist ein unmittelbar an das
Schaufenster angrenzender Innenraum, der von ande-
ren angrenzenden Räumen getrennt ist.

2.7 Ausstellungsstätten sind bauliche Anlagen oder
Teile von baulichen Anlagen, die der Durchführung von
Messen und ähnlichen Veranstaltungen dienen.

2.8 Ausstellungsräume sind Räume von Ausstel-
lungsstätten, in denen Güter ausgestellt werden. Zu
den Ausstellungsräumen gehören auch Vorführräume,
Erfrischungsräume, und Beratungsräume sowie alle
den Ausstellungsbesuchern dienenden anderen
Räume, mit Ausnahme von Fluren, Treppenräumen, Toi-
lettenräumen und Waschräumen.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 4 Brandschutz, Funktionserhalt
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 5 Allgemeine Stromversorgung
5.1 Betriebsmittel mit Nennspannungen über 1 kV
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

5.2 Betriebsmittel mit Nennspannungen bis 1 000 V
5.2.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1. Zusätzlich gelten die
Anforderungen gemäß § 5.2.2 bis § 5.2.4.5.

5.2.2 Die elektrischen Anlagen folgender Räume
müssen durch Bereichsschalter geschaltet werden
können:
- Verkaufsräume,
- Ausstellungsräume,
- Werkstätten,
- Packräume,
- Lagerräume,
- Kantinen.
Davon ausgenommen sind:
- Teile der Allgemeinbeleuchtung, die auch außerhalb

der Betriebszeit benötigt werden,
- Stromkreise der notwendigen Sicherheitseinrich-

tungen,
- Kühlanlagen,
- Datenverarbeitungsanlagen einschließlich ihrer

Stromversorgung.
Die Bereichsschalter sind dem Zugriff Unbefugter zu
entziehen und an einer für die Brandbekämpfung be-
trieblich geeigneten Stelle anzubringen. Die Einschalt-
stellung muß durch eine weißbeleuchtende Signal-
lampe erkennbar sein. Nach Ausschalten der Bereichs-
schalter müssen auch alle Steckdosen in den genann-
ten Räumen spannungsfrei sein, ausgenommen
Steckdosen für Kühlanlagen und Datenverarbeitungs-
anlagen, sofern hierfür ein besonderes Steckvorrich-
tungssystem verwendet wird.
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5.2.3 Nicht festverlegte Leitungen müssen minde-
stens Gummischlauchleitungen H05RR gemäß den
technischen Bestimmungen44) oder PVC-Schlauchlei-
tungen H05VV gemäß den technischen Bestimmun-
gen51) sein. Oies gilt nicht für Anschlußleitungen an
Geräten, die zum Verkauf oder zur Ausstellung
bestimmt sind. Ortsfest angebrachte Geräte, wie Wär-
mestrahler, die eine wärmebeständige Anschlußleitung
erfordern, dürfen über höchstens 1 m lange Leitungen
mit erhöhter Wärmebeständigkeit angeschlossen wer-
den.

5.2.4 Verbraucheranlage

5.2.4.1 Die elektrischen Anlagen aller Schaufenster-
räume und Durchsichtsschaufensterbereiche müssen
durch einen einzigen, nur für diese bestimmten Last-
schalter spannungsfrei geschaltet werden können. Der
Schalter oder die Betätigungseinrichtung von Schützen
muß jederzeit leicht erreichbar sein, z. B. beim Nacht-
pförtner. Der Schaltzustand muß eindeutig erkennbar
sein.

5.2.4.2 In Schaufensterräumen und Durchsichts-
schaufensterbereichen müssen Schalter und Steck-
dosen gegen mechanische Beschädigung geschützt
werden.
Ortsveränderliche Steckdosen dürfen nicht verwendet
werden.

44) Siehe ÔVE-K 4 0 . 5 1 ) Stehe ÖVE-K 41.

5.2.4.3 Die Anforderungen von ÖVE-EN 2 Teil 1
§ 5.2.4.7 und § 5.2.4.8 gelten in Verkaufs- und Ausstel-
lungsräumen nicht für Leuchten an Vorführständen.
5.2.4.4 Elektrische Wärmestrahlgeräte sind in Ver-
kaufs- und Ausstellungsräumen nicht zulässig.
5.2.4.5 Elektrische Maschinen, ausgenommen Elek-
trowerkzeuge, müssen in Verkaufsräumen, Ausstel-
lungsräumen, Schaufenstern, Dekorations-, Schneider-
und Tischlerwerkstätten sowie Lagerräumen minde-
stens in Schutzart IP 4X gemäß den technischen Be-
stimmungen50) ausgeführt sein.

§ 6 Sicherheitsstromversorgung
6.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1; zusätzlich gilt folgende
Anforderung.
6.2 In Verkaufs- und Ausstellungsräumen sind für die
Hinweise auf Rettungswege Rettungszeichenleuchten
zu verwenden.

§ 7 Pläne und Betriebsanleitungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 8 Erstprüfungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 9 Instandhaltung
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

5 0 ) Siehe ÖVE-A/EN 6 9 529.
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Teil 4 Hochhäuser

35

§ 1 Anwendungsbereich
1.1 Diese Bestimmungen gelten zusammen mit ÖVE-
EN 2 Teil 1 für das Errichten und Instandhalten von
Starkstromanlagen einschließlich der Sicherheits-
stromversorgungsanlagen in Hochhäusern.
Diese Bestimmungen gelten nicht für Wohnungen in
Hochhäusern.

§ 2 Begriffe
2.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.
2.2 Hochhäuser sind Gebäude, bei denen der Fuß-
boden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als
22 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegt.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 4 Brandschutz, Funktionserhalt
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ S Allgemeine Stromversorgung
5.1 Betriebsmittel mit Nennspannungen über 1 KV
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1

5.2 Betriebsmittel mit Nennspannungen bis 1 000 V
5.2.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 6 Sicherheitsstromversorgung
6.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1; zusätzlich gelten die fol-
genden Anforderungen.
6.2 In Wohnhochhäusern ist bei Einsatz von Batterien
als Ersatzstromquelle die Schaltung der Sicherheits-
beleuchtung gemäß ÖVE-EN 2 Teil 1 § 6.2.1.6 auszufüh-
ren. Hierbei sind als örtliche Schaltgeräte Leuchttaster
vorzusehen und so anzubringen, daß von jedem Stand-
ort aus mindestens ein Leuchttasler erkennbar ist. Die
Sicherheitsbeleuchtung muß sich nach einer einstell-
baren Zeit von selbst wieder ausschalten.

§ 7 Pläne und Betriebsanleitungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 8 Erstprüfungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 9 Instandhaltung
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.
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Teil S Gaststätten

§ 1 Anwendungsbereich
1.1 Diese Bestimmungen gelten zusammen mit ÖVE-
EN 2 Teil 1 für das Errichten und Instandhalten von
Starkstromanlagen einschließlich der Sicherheits-
stromversorgungsanlagen in Gaststätten und zugehö-
renden Rettungswegen.
Diese Bestimmungen gelten nicht für Gaststätten in
Fliegenden Bauten; hierfür gilt ÖVE-EN 2 Teil 8.
1.2 Gaststätten im Sinne dieser Bestimmungen sind:
- Schank- oder Speisewirtschaften mit mehr als

400 Gastplâtzen,
- Beherbergungsbetriebe mit mehr als 60 Gäste-

betten.

§2 Begriffe
2.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

2.2 Gaststätten sind bauliche Anlagen oder Teile von
baulichen Anlagen für Schank- oder Speisewirtschaf-
ten oder für Beherbergungsbetriebe, wenn diese jeder-
mann oder bestimmten Personenkreisen zugängig
sind.
2.3 Schank- oder Speisewirtschaften sind zum Ver-
zehr von Speisen oder Getränken bestimmte Gast-
stätten.
2.4 Gastraume sind Räume zum Verzehr von Spei-
sen und Getränken, auch wenn die Räume außerdem
für Veranstaltungen oder sonstige Zwecke bestimmt
sind.
2.5 Beherbergungsbetriebe sind zur Beherbergung
von Gästen bestimmte Gaststätten.
2.6 Gastplätze sind Sitz- oder Stehplätze für Gäste.
2.7 Gästebetten sind die für eine regelmäßige Beher-
bergung eingerichteten Schlafstätten.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 4 Brandschutz, Funktionserhalt
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 5 Allgemeine Stromversorgung
5.1 Betriebsmittel mit Nennspannungen über 1 kV
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.
5.2 Betriebsmittel mit Nennspannungen bis 1000 V
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1; zusätzlich gelten für Betriebs-

mittel für vorübergehende Einbauten die folgenden
Anforderungen.

5.2.1 Alle Stromkreise jedes in sich geschlossenen
Anlagenteiles, z. B. Ausstellungs- oder Verkaufsstand,
müssen durch einen gemeinsamen Lastschalter
geschaltet werden können. Die Trennung durch eine
Steckvorrichtung bis zu einem Nennstrom von 16 A ist
zulässig. Die Trennvorrichtung muß in der Nähe des
betroffenen Anlagenteiles angeordnet sein.

5.2.2 Für feste Verlegung von flexiblen Leitungen
müssen mindestens Gummischlauchleitungen H07RN
gemäß den technischen Bestimmungen44) verwendet
werden.

5.2.3 Fassungen in Lichtleisten und Lichtketten sowie
in offenen Leuchten müssen aus Isolierstoff bestehen.

§ 6 Sicherheitsstromversorgung

6.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1; zusätzlich gelten die fol-
genden Anforderungen.

6.2 In Beherbergungsbetrieben ist bei Verwendung
von Batterien als Ersatzstromquelle die Schaltung
der Sicherheitsbeleuchtung gemäß ÖVE-EN 2 Teil 1
§ 6.2.1.6 auszuführen. Hierbei sind als örtliche Schalt-
geräte Leuchttaster vorzusehen und so anzubringen,
daß von jedem Standort aus mindestens ein Leucht-
taster erkennbar ist. Die Sicherheitsbeleuchtung muß
sich nach einer einstellbaren Zeit von selbst wieder aus-
schalten.

6.3 Bei vorhandener allgemeiner Stromversorgung ist
ein ständiger Betrieb der Sicherheitsbeleuchtung in
Dauerschaltung zulässig. Bei Netzausfall muß die Zeit-
schaltung gemäß § 6.2 wirksam sein, sofern die Ersatz-
stromquelle nicht für einen mindestens achtstündigen
Betrieb der gesamten Anlage ausgelegt ist.

§ 7 Pläne und Betriebsanleitungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 8 Erstprüfungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 9 Instandhaltung
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

4 4 ) Siehe ÔVE-K401
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Teil 6 Geschlossene Großgaragen

§ 1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Bestimmungen gelten zusammen mit ÖVE-
EN 2 Teil 1 für das Errichten und Instandhalten von
Starkstromanlagen einschließlich der Sicherheits-
stromversorgungsanlagen in geschlossenen Großgara-
gen, ausgenommen eingeschoßige Großgaragen mit
festem Benutzerkreis.

§2 Begriffe
2.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

2.2 Großgaragen sind Garagen mit einer Nutzfläche
über 1000 m2. Die Nutzfläche einer Garage ist die
Summe aller miteinander verbundenen Flächen der
Garageneinstellplätze und der Verkehrsflächen.

2.3 Geschlossene Garagen sind Garagen, die keine
offenen Garagen gemäß § 2.4 sind.

2.4 Offene Garagen sind Garagen, die unmittelbar
ins Freie führende unverschließbare Öffnungen mit
einer Größe von insgesamt mindestens einem Drittel
der Gesamtfläche der Umfassungswände haben, bei
denen mindestens zwei sich gegenüberliegende
Umfassungswände mit den ins Freie führenden
Öffnungen nicht mehr als 70 m voneinander entfernt
sind und bei denen eine ständige Querlüftung vorhan-
den ist.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 4 Brandschutz, Funktionserhalt
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 5 Allgemeine Stromversorgung

5.1 Betriebsmittel mit Nennspannungen über 1 kV
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

5.2 Betriebsmittel mit Nennspannungen bis 1000 V

5.2.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1; zusätzlich gelten die
Anforderungen gemäß § 5.2.2 bis § 5.2.4.

5.2.2 Ventilatoren von maschinellen Zu- und Abluft-
anlagen müssen jeweils aus einem eigenen Stromkreis
unmittelbar von der Schaltanlage für die Zu- und Abluft-
anlage versorgt werden. Soll das Lüftungssystem zeit-
weise nur mit einem Ventilator betrieben werden, müs-
sen die Ventilatoren so geschaltet sein, daß sich bei
Ausfall eines Ventilators der andere selbsttätig ein-
schaltet.
Wenn für Abfertigungsräume, Pförtnerlogen und ähn-
liche Räume nur ein Zuluftventilator verwendet wird,
muß der Ausfall dieses Ventilators an geeigneter Stelle
durch ein Warnsignal angezeigt werden.
5.2.3 Räume mit Garageneinstellplätzen und Ver-
kehrsflächen gelten im Sinne dieser Bestimmungen als
feuchte und nasse Räume (siehe technische Bestim-
mungen52)).
5.2.4 Im Bereich von Garageneinstellplätzen und Ver-
kehrsflächen dürfen Steckdosen nicht an Stromkreise
der allgemeinen Beleuchtung angeschlossen werden.
Sie sind gegen mechanische Beschädigung zusätzlich
zu schützen.

§ 6 Sicherheitsstromversorgung
6.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1; zusätzlich gilt folgende
Anforderung.
Sicherheitsstromversorgung ist nicht nur für CO-Warn-
anlagen (siehe ÖVE-EN 2 Teil 1 § 3.3.2(6)) erforderlich,
sondern auch für die optischen und/oder akustischen
Signalanlagen, die die Kraftfahrer aufmerksam
machen, durch Abstellen des Motors die CO-Konzentra-
tion herabzusetzen.

§ 7 Pläne und Betriebsanleitungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 8 Erstprüfungen
Es gilt ÖVE-EN 2 TeiM.

§ 9 Instandhaltung
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

5 2 ) Siehe ÖVE-EN 1 Teil 1 ( § 3.6.5) u n d ÖVE-EN 1 Teil 4 ( § 90).
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Teil 7 Arbeitsstätten

§ 1 Anwendungsbereich
1.1 Diese Bestimmungen gelten zusammen mit ÖVE-
EN 2 Teil 1 für das Errichten und Instandhalten von
Starkstromanlagen einschließlich der Sicherheits-
stromversorgungsanlagen in Arbeitsstätten.

§2 Begriffe
2.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.
2.2.1 Zu Arbeitsstätten gehören:
(1) Lager-, Bereitschafts- und Liegeräume sowie

Räume für körperliche Ausgleichsübungen,
(2) Umkleide-, Pausen-, Wasch- und Toilettenräume,
(3) Sanitätsräume.
2.2.3 Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung
sind solche, an denen bei Ausfall der allgemeinen
Beleuchtung unmittelbare Unfallgefahr besteht oder
von denen Gefährdungen für Dritte ausgehen können.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
3.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.
3.2 Abweichend von ÖVE-EN 2 Teil 1 § 3.3.1(1) und (3)
muß Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege und für
Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung nur dann
vorgesehen werden, wenn diese gesetzlich oder
behördlich gefordert wird.

§ 4 Brandschutz, Funktionserhalt
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 5 Allgemeine Stromversorgung
5.1 Betriebsmittel mit Nennspannungen über 1 kV
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1 mit folgender Abweichung:
Hinsichtlich der Anforderungen an elektrische Betriebs-
räume gilt ÖVE-EN 2 Teil 1 §5.1.1 nur für Arbeitsstätten,
die sich in baulichen Anlagen gemäß Teil 1 § 1.2 be-
finden.
5.2 Betriebsmittel mit Nennspannungen bis 1000 V
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1 mit folgender Abweichung:

Hinsichtlich der Anforderungen an elektrische Betriebs-
räume gilt ÖVE-EN 2 Teil 1 § 5.2.1 nur für Arbeitsstätten,
für die entsprechende bauaufsichtliche Anforderungen
bestehen oder im Einzelfall erhoben werden.

§ 6 Sicherheitsstromversorgung
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1 mit folgenden Abweichungen:
6.1 Hinsichtlich der Anforderungen an elektrische
Betriebsräume gilt ÖVE-EN 2 Teil 1 §63.1 nur für
Arbeitsstätten, die sich in baulichen Anlagen gemäß
Teil 1 § 1.2 befinden.
6.2 Hinsichtlich der Anforderungen an elektrische
Betriebsräume gilt ÖVE-EN 2 Teil 1 §6.3.2 nur für
Arbeitsstätten, für die entsprechende bauaufsichtliche
Anforderungen bestehen oder im Einzelfall erhoben
werden.
6.3 Bleibt frei.
6.4 Wenn für zusätzliche Kontroll- und Bedienungs-
maßnahmen Einzelbatterieleuchten in tragbarer Aus-
führung verwendet werden, so muß eine Betriebsdauer
von mindestens 1 h sichergestellt sein.
6.5 Abweichend von ÖVE-EN 2 Teil 1 § 6.4.4.10 genügt
für Ersatzstromquellen ein Kraftstoffbehälter für minde-
stens zweistündigen Betrieb.
6.6 ÖVE-EN 2 Teil 1 § 6.7.3. § 6.7.4, § 6.7.14 und § 6.7.15
gelten nicht.

§ 7 Pläne und Betriebsanleitungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 8 Erstprüfungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

§ 9 Instandhaltung
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1; zusätzlich gilt folgende Anforde-
rung:
Die Sicherheitsbeleuchtung ist jährlich auf Funktions-
fähigkeit und Einhaltung der beleuchtungstechnischen
Werte zu prüfen.
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Teil 8 Fliegende Bauten als Versammlungsstätten,
Verkaufsstätten, Aufstellungsstätten und

Schank- und Speisewirtschaften

§ 1 Anwendungsbereich
Diese Bestimmungen gelten zusammen mit ÖVE-EN 2
Teil 1 und zusätzlich zu den technischen Bestimmun-
gen 47) für das Errichten und Instandhalten von Stark-
stromanlagen einschließlich der Sicherheitsstromver-
sorgungsanlagen in Fliegenden Bauten, die als
- Versammlungsstätten,
- Verkaufsstätten,
- Ausstellungsstätten oder
- Schank- und Speisewirtschaften
im Sinne von ÖVE-EN 2 Teil 1 § 1.2 genutzt werden.

§ 2 Begriffe
2.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1.

2.2 Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die
geeignet und dazu bestimmt sind, wiederholt aufge-
stellt und zerlegt zu werden; hiezu zählen auch Zelte.

2.3 Versammlungsstätten
2.3.1 Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen
oder Teile baulicher Anlagen, die für die gleichzeitige
Anwesenheit vieler Menschen bei Veranstaltungen
erzieherischer, geselliger, kultureller, künstlerischer,
politischer, sportlicher oder unterhaltender Art be-
stimmt sind.

2.3.2 Versammlungsräume sind innerhalb von bau-
lichen Anlagen gelegene Räume für Veranstaltungen.

2.3.3 Spielflächen sind Flächen einer Versamm-
lungsstätte, die für das spielerische Geschehen be-
stimmt sind.
- Szenenflächen sind Spielflächen für schauspieleri-

sche oder für ähnliche künstlerische Darbietungen,
- Sportflächen sind Spielflächen für sportliche Übun-

gen und Wettkämpfe.
2.4 Verkaufsstätten
2.4.1 Verkaufsstätten sind bauliche Anlagen mit
Betrieben des Einzelhandels oder des Großhandels mit
Verkaufsräumen. Zu einer Verkaufsstätte gehören
außer den Verkaufsräumen auch alle sonstigen Räume,
die unmittelbar oder durch Rettungswege mit den Ver-
kaufsräumen verbunden sind, z. B. Büroräume, Lager-
räume und Sozialräume.

2.4.2 Verkaufsräume sind Räume von Verkaufsstät-
ten, in denen Waren zum Kauf angeboten werden, ein-
schließlich der zugehörenden Ausstellungsräume,
Erfrischungsräume, Vorführräume und Beratungs-
räume, sowie alle dem Kundenverkehr dienenden
anderen Räume, mit Ausnahme von Fluren, Treppen-
räumen, Toiletten- und Waschräumen.

2.5 Ausstellungsstätten
2.5.1 Ausstellungsstätten sind bauliche Anlagen
oder Teile von baulichen Anlagen, die der Durchführung
von Messen und ähnlichen Veranstaltungen dienen.

2.5.2 Ausstellungsräume sind Räume von Ausstel-
lungsstätten, in denen Güter ausgestellt werden. Zu
den Ausstellungsräumen gehören auch Vorführräume,
Erfrischungsräume und Beratungsräume sowie alle
den Ausstellungsbesuchern dienenden anderen
Räume, mit Ausnahme von Fluren, Treppenräumen,
Toilettenräumen und Waschräumen.
2.6 Schank- und Speisewirtschaften
2.6.1 Gaststätten sind bauliche Anlagen oder Teile
von baulichen Anlagen für Schank- oder Speisewirt-
schaften oder für Beherbergungsbetriebe, wenn sie
jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugän-
gig sind.
2.6.2 Schank- oder Speisewirtschaften sind zum
Verzehr von Speisen oder Getränken bestimmte Gast-
stätten.

2.6.3 Gasträume sind Räume zum Verzehr von Spei-
sen und Getränken, auch wenn die Räume außerdem
für Veranstaltungen oder ähnliche Zwecke bestimmt
sind.

2.6.4 Gastplätze sind Sitz- oder Stehplätze für Gäste.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1; siehe jedoch Abweichungen in
§6.1.

§ 4 Brandschutz, Funktionserhalt
ÖVE-EN 2 Teil 1 § 4 ist nicht anzuwenden.

§ 5 Allgemeine Stromversorgung
5.1 Betriebsmittel mit Nennspannungen über 1 kV
Betriebsmittel mit Nennspannungen über 1 kV dürfen in
Fliegenden Bauten nicht verwendet werden, ausge-
nommen Leuchtröhrenanlagen gemäß den techni-
schen Bestimmungen 53).
5.2 Betriebsmittel mit Nennspannungen bis 1000 V
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1, ausgenommen § 5.2.1. Zusätz-
lich gelten die Anforderungen gemäß §5.2.1 bis
§ 5.2.3.6.
5.2.1 Verteiler

5.2.1.1 Verteiler sind so anzuordnen, daß eine An-
näherung leichtentzündlicher Stoffe nicht anzunehmen
ist.

47) Siehe ÖVE-EN 1 Teil 4 (§ 97).3 3 ) Siehe ÖVE-EH 2 8 .
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5.2.1.2 Alle Stromkreise jedes in sich geschlossenen
Anlagenteiles, z. B. Ausstellungs- oder Verkaufsstand,
müssen durch einen gemeinsamen Lastschalter
geschaltet werden können. Die Trennung durch eine
Steckvorrichtung bis zu einem Nennstrom von 16 A ist
zulässig. Die Trennvorrichtung muß in der Nähe des
betroffenen Anlagenteiles angeordnet sein.

5.2.2 Kabel- und Leitungsanlage
5.2.2.1 Installationen, auch an Vorführständen von
elektrischen Geräten und Leuchten, dürfen nicht
behelfsmäßig ausgeführt sein.
5.2.2.2 Für feste Verlegung von flexiblen Leitungen
müssen mindestens Gummischlauchleitungen H07RN
gemäß den technischen Bestimmungen 44) verwendet
werden.

5.2.3 Verbraucheranlage

5.2.3.1 Bild- und Tonwiedergabegeräte oder -anlagen
müssen durch einen in der Nähe des Bedienplatzes
angeordneten Schalter ausgeschaltet werden können.

5.2.3.2 Zündeinrichtungen von Leuchten mit Hoch-
drucklampen müssen an den Leuchten angebaut oder
in diese eingebaut sein. Stell-, Vorschalt- und Zünd-
geräte müssen Metallgehäuse haben. Bei geöffnetem
Lampenraum muß die Zuleitung zum Zündgerät unter-
brochen sein.

5.2.3.3 Die Anforderungen gemäß ÖVE-EN 2 Teil 1
§ 5.2.4.7 und §5.2.4.8 gelten nicht für Leuchten an
Ausstellungs- und Vorführständen.

5.2.3.4 Elektrische Wärmestrahlgeräte sind unzu-
lässig.

5.2.3.5 Elektrische Maschinen, ausgenommen Elek-
trowerkzeuge und Stellantriebe bis 500 W, müssen min-
destens in Schutzart IP 4X gemäß den technischen Be-
stimmungen 50) ausgeführt sein.

5.2.3.6 Fassungen in Lichtleisten und Lichtketten
sowie in offenen Leuchten müssen aus Isolierstoff
bestehen.

§ 6 Sicherheitsstromversorgung
6.1 Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1 ausgenommen §6.3.
Zusätzlich gelten die Anforderungen gemäß § 6.1 bis
§ 6.5.1.

6.1 Allgemeine Anforderungen

6.1.1 Abweichend von ÖVE-EN 2 Teil 1 Tab. 5-1 genügt
eine Nennbetriebsdauer der Ersatzstromquelle von
1h.

4 4 ) Siehe ÖVE-K 4 030) Siehe ÖVE-A/EN 60 529.

6.1.2 Abweichend von ÖVE-EN 2 Teil 1 Tab. 5-1 sind in
allen Fällen als Ersatzstromquellen Einzelbatterien
zulässig.
6.2 Sicherheitsbeleuchtung
6.2.1 In Versammlungsstätten mit Szenenflächen ist
für Rettungswege und Beleuchtung der Hinweise auf
Renungswege Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschal-
tung vorzusehen. Sie ist so zu bemessen, daß minde-
stens die Türen, Gänge und Stufen erkennbar sind.
6.2.2 In betriebsmäßig verdunkelten Versammlungs-
räumen sowie auf Szenenflächen muß für die Sicher-
heitsbeleuchtung die Bereitschaftsschaltung ange-
wandt werden; Türen, Gänge und Stufen des Versamm-
lungsraumes müssen jedoch auch bei Verdunkelung
mittels Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung
erkennbar bleiben. Bei Wiederkehr der allgemeinen
Stromversorgung darf jedoch die Sicherheitsbeleuch-
tung in Bereitschaftsschaltung nicht von selbst aus-
schalten. Sie darf nur von Hand auf der Schalttafel der
Sicherheitsbeleuchtung ausgeschaltet werden können.
Zusätzliche Ausschaltstellen dürfen im Lichtregieraum
vorgesehen werden.
6.3 Ersatzstromquellen
6.3.1 Ersatzstromquellen und deren Hilfseinrichtun-
gen und Verteiler der Sicherheitsstromversorgung
müssen dem Zugriff Unbefugter entzogen sein.
6.3.2 Abweichend von ÖVE-EN 2 Teil 1 § 6.4.3.1 sind in
Zentralbatterieanlagen als Ersatzstromquelle auch
Kraftfahrzeug-Starterbatterien zulässig, hierbei sind
nur die Nennspannungen 24 V, 48 V und 60 V zulässig.
6.3.3 In Einzel- und Gruppenbatterieanlagen ist ein
Schalter vorzusehen, mit dem die Batterie vom Lade-
und Überwachungsteil getrennt werden kann. Unbe-
fugte Betätigung des Schalters muß verhindert sein.
6.4 Kabel- und Leitungsanlage
6.4.1 Installationen dürfen nicht behelfsmäßig ausge-
führt sein.
6.5 Verbraucheranlage
6.5.1 Bei Einzelbatterieanlagen müssen Batterie und
Sicherheitsleuchte eine bauliche Einheit bilden.

§ 7 Pläne und Betriebsanleitungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1 ausgenommen § 7.1.1 zweiter
Satz, § 73 und § 7.4

§ 8 Erstprüfungen
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1, soweit zutreffend.

§ 9 Instandhaltung
Es gilt ÖVE-EN 2 Teil 1, soweit zutreffend.
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ANHANG

A1 Richtlinien über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen

45

A1.1 Geltungsbereich
(1) Diese Richtlinien gelten für elektrische Betriebs-

räume mit den in A 1.3 genannten elektrischen Anla-
gen in baulichen Anlagen gemäß §1.2 dieser
Bestimmungen.

(2) Diese Richtlinien gelten nicht für elektrische
Betriebsräume in freistehenden Gebäuden oder
durch Brandwände abgetrennten Gebäudeteilen,
wenn diese nur die elektrischen Betriebsräume ent-
halten.

A1.2 Begriffsbestimmung
Betriebsräume für elektrische Anlagen (elektrische
Betriebsräume) sind Räume, die ausschließlich zur
Unterbringung von Einrichtungen zur Erzeugung oder
Verteilung elektrischer Energie oder zur Aufstellung von
Batterien dienen.

A1.3 Allgemeine Anforderungen
Innerhalb von Gebäuden gemäß § 1.2 dieser Bestim-
mungen müssen
(1) Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspan-

nungen über 1 kV,
(2) ortsfeste Stromerzeugungsaggregate und
(3) Zentralbatterien für Sicherheitsbeleuchtung
in jeweils eigenen elektrischen Betriebsräumen unter-
gebracht sein. Schaltanlagen für Sicherheitsbeleuch-
tung dürfen nicht in elektrischen Betriebsräumen mit
Anlagen gemäß (1) und (2) aufgestellt werden. Es kann
verlangt werden, daß sie in jeweils eigenen elektrischen
Betriebsräumen aufzustellen sind.

A1.4 Anforderungen an elektrische Betriebsräume
(1) Elektrische Betriebsräume für die elektrischen Anla-

gen gemäß A1.3 müssen so angeordnet sein, daß sie
im Gefahrenfall von allgemein zugängigen Räumen
oder vom Freien aus leicht und sicher erreichbar
sind und ungehindert verlassen werden können; sie
dürfen von Treppenräumen mit notwendigen Treppen
nicht unmittelbar zugängig sein. Der Rettungsweg
innerhalb eines elektrischen Betriebsraumes bis zu
einem Ausgang darf nicht länger als 40 m sein.

(2) Die Räume müssen so groß sein, daß die elektri-
schen Anlagen ordnungsgemäß errichtet und betrie-
ben werden können; sie müssen eine lichte Höhe
von mindestens 2 m haben. Bedienungs- und War-
tungsgänge müssen eine Durchgangshöhe von
mindestens 1.80 m haben.

(3) Die Räume müssen ständig wirksam be- und entlüf-
tet werden, daß die beim Betrieb der Transformato-
ren und Stromerzeugungsaggregate entstehende
Verlustwärme und bei Batterien die Gase, abgeführt
werden.

(4) In elektrischen Betriebsräumen sollen Leitungen
und Einrichtungen, die nicht zum Betrieb der elektri-
schen Anlagen erforderlich sind, nicht vorhanden sein.

A1.5 Zusätzliche Anforderungen an elektrische
Betriebsräume für Transformatoren und Schaltanla-
gen mit Nennspannungen über 1 kV
(1) Elektrische Betriebsräume für Transformatoren und

Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 kV müs-
sen von anderen Räumen brandbeständig getrennt
sein. Wände von Räumen für Transformatoren mit
Mineralöl oder einer synthetischen Flüssigkeit mit
einem Flammpunkt <300°C als Kühlmittel müssen
die Anforderungen zur Begrenzung eines eigenen
Brandabschnittes erfüllen (Wandstärke, Baumate-
rial etc.). Öffnungen zur Durchführung von Kabeln
oder Leitungen sind mit nichtbrennbaren Baustoffen
zu schließen.

(2) Türen müssen mindestens brandhemmend und
selbstschließend sein sowie aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen; wenn sie ins Freie führen,
genügen selbstschließende Türen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen. Türen müssen nach außen auf-
schlagen. Türschlösser müssen so beschaffen sein,
daß der Zutritt unbefugter Personen jederzeit verhin-
dert ist, der Betriebsraum jedoch ungehindert ver-
lassen werden kann. An den Türen muß außen ein
Hochspannungswarnschild angebracht sein.

(3) Elektrische Betriebsräume für Transformatoren mit
Mineralöl oder einer synthetischen Flüssigkeit mit
einem Flammpunkt < 300°C als Kühlmittel dürfen
sich nicht in Geschossen befinden, deren Fußboden
mehr als 4 m unter der festgelegten Geländeoberflä-
che liegt. Sie dürfen auch nicht in Geschossen über
dem Erdgeschoß liegen.

(4) Die Zuluft für die Räume muß unmittelbar oder über
besondere Lüftungsleitungen dem Freien entnom-
men, die Abluft unmittelbar oder über besondere
Lüftungsleitungen ins Freie geführt werden. Lüf-
tungsleitungen, die durch andere Räume führen,
sind so herzustellen, daß Feuer und Rauch nicht in-
andere Räume übertragen werden können. Öffnun-
gen von Lüftungsleitungen zum Freien müssen
Schutzgitter haben.

(5) Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen; dies gilt nicht für Fußbodenbeläge.

(6) Unter Transformatoren muß auslaufende Isolier- und
Kühlflüssigkeit sicher aufgefangen werden können.
Für höchstens drei Transformatoren mit jeweils bis
zu 1000 l Isolierflüssigkeit in einem elektrischen
Betriebsraum genügt es, wenn die Wände in der
erforderlichen Höhe sowie der Fußboden undurch-
lässig ausgebildet sind; an den Türen müssen ent-
sprechend hohe und undurchlässige Schwellen vor-
handen sein.
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(7) Fenster, die von außen leicht erreichbar sind, müs-
sen so beschaffen oder gesichert sein, daß Unbe-
fugte nicht in den elektrischen Betriebsraum eindrin-
gen können.

(8) Räume mit Transformatoren dürfen vom Gebäude-
inneren aus nur von Fluren und über Sicherheits-
schleusen zugängig sein. Bei Räumen für Transfor-
matoren mit Mineralöl oder einer snythetischen Flüs-
sigkeit mit einem Flammpunkt < 300 °C als Kühlmit-
tel muß mindestens ein Ausgang unmittelbar ins
Freie oder über einen Vorraum ins Freie führen. Der
Vorraum darf auch mit dem Schaltraum, jedoch nicht
mit anderen Räumen in Verbindung stehen. Sicher-
heitsschleusen mit mehr als 20 m3 Luftraum müs-
sen Rauchabzüge haben.

(9) Abweichend von (8) darf nach behördlicher Maß-
gabe auf Sicherheitsschleusen und unmittelbar
oder über einen Vorraum ins Freie führende Aus-
gänge verzichtet werden.

A1.6 Zusätzliche Anforderungen an elektrische Be-
triebsräume für ortsfeste Stromerzeugungsaggregate
(1) Für elektrische Betriebsräume für ortsfeste Strom-

erzeugungsaggregate gilt A1.5(1), (2), (4) und (S)
sinngemäß. Wände in der erforderlichen Höhe sowie
der Fußboden müssen gegen wassergefährdende
Flüssigkeiten undurchlässig beschaffen sein; an
den Türen muß eine mindestens 10cm hohe
Schwelle vorhanden sein:

(2) Die Abgase von Verbrennungsmaschinen sind über
besondere Leitungen ins Freie zu führen. Die Abgas-
rohre müssen von Bauteilen aus brennbaren Bau-
stoffen einen Abstand von mindestens 10 cm haben.
Werden Abgasrohre durch Bauteile aus brennbaren
Baustoffen geführt, so sind die Bauteile im Umkreis
von 10cm aus nichtbrennbaren, formbeständigen
Baustoffen herzustellen, wenn ein besonderer
Schutz gegen strahlende Wanne nicht vorhanden ist.

(3) Die Räume müssen frostfrei sein oder beheizt wer-
den können.

A1.7 Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume
(1) Räume für Zentralbatterien müssen von Räumen

mit erhöhter Brandgefahr brandbeständig, von
anderen Räumen mindestens brandhemmend
getrennt sein. Dies gilt auch für Batterieschränke.
A1.5(4) gilt sinngemäß. Die Räume müssen frostfrei
sein oder beheizt werden können. Öffnungen zur
Durchführung von Kabeln oder Leitungen sind mit
nichtbrennbaren Baustoffen zu schließen.

(2) Türen müssen nach außen aufschlagen, in brandbe-
ständigen Trennwänden mindestens brandhem-
mend und selbstschließend sein und in allen ande-
ren Fällen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen.

(3) Fußboden sowie Sockel für Batterien müssen gegen
die Einwirkung der Elektrolyten widerstandsfähig
sein. An den Türen muß eine Schwelle vorhanden
sein, die auslaufende Elektrolyten zurückhält.

(4) Der Fußboden von Batterieräumen, in denen ge-
schlossene Zellen aufgestellt werden, muß an allen
Stellen für elektrostatische Ladungen einheitlich
und ausreichend ableitfähig sein.

(5) Lüftungsanlagen müssen gegen die Einwirkungen
des Elektrolyten widerstandsfähig sein.

(6) Das Rauchen und das Verwenden von offenem
Feuer sind in den Batterieräumen verboten; hierauf
ist durch Schilder an der Außenseite der Türen hin-
zuweisen.

A1.8 Zusätzliche Bauvorlagen
Die Bauvorlagen müssen Angaben über die Lage des
Betriebsraumes und die Art der elektrischen Anlage
enthalten. Soweit erforderlich, müssen sie ferner
Angaben über die Schallschutzmaßnahmen enthalten.

A2 Richtlinien über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen

A2.1 Geltungsbereich und Begriffe
A2.1.1 Diese Richtlinien gelten für
(1) Leitungsanlagen in Treppenräumen und ihren Aus-

gängen ins Freie und in allgemein zugängigen
Fluren von Gebäuden (Rettungswege),

(2) Führung von elektrischen Leitungen durch Wände
und Decken,

(3) elektrische Leitungsanlagen von notwendigen
Sicherheitseinrichtungen.

Sie gelten jedoch nicht für Lüftungsanlagen und Warm-
luftheizungen.
A2.1.2 Leitungsanlagen bestehen aus den Leitungen
(elektrische Leitungen oder Rohrleitungen) sowie den
zugehörenden Armaturen, Hausanschlußeinrichtun-
gen, Meßeinrichtungen, Steuer- und Regeleinrichtun-
gen, Verteilungen und Dämmstoffen für Leitungen. Zu

den Leitungen zählen deren Befestigungen und
Beschichtungen. Zu den elektrischen Leitungen im
Sinne dieser Richtlinien zählen auch elektrische Kabel.

A2.2 Leitungsanlagen In Treppenräumen und
ihren Ausgängen Ins Freie und In allgemein zugängi-
gen Fluren von Gebäuden (Rettungswege)
Bauliche Anlagen müssen so beschaffen sein, daß der
Entstehung und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
vorgebeugt wird und bei einem Brand wirksame
Löscharbeiten und die Rettung von Menschen und Tie-
ren möglich ist. Um diesem Schutzziel zu entsprechen,
müssen Leitungsanlagen in Rettungswegen den fol-
genden Anforderungen entsprechen.

A2.2.1 Allgemeine Anforderungen

A2.2.1.1 Die Leitungsanlagen dürfen in die Wände
und Decken der Rettungswege und in die Bauteile der



1202 17 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

ÖVE-EN 2 Teil 1 bis Teil 8:1993-02 47

Installationsschächte und -Kanäle nur so weit eingrei-
fen, daß der verbleibende Querschnitt die erforderliche
Brandwiderstandsdauer behält.
A2.2.1.2 In Sicherheitstreppenräumen und ihren Aus-
gängen ins Freie sind nur solche Leitungsanlagen
zulässig, die ausschließlich dem unmittelbaren Betrieb
des Sicherheitstreppenraumes oder der Brandbekämp-
fung dienen.
A2.2.2 Elektrische Leitungsanlagen
A2.2.2.1 Hausanschluß- und Meßeinrich-

tungen, Verteilungen
Hausanschlußeinrichtungen, Meßeinrichtungen und
Verteilungen sind gegenüber den Rettungswegen
durch Bauteile einschließlich Zugangstüren und -klap-
pen aus nichtbrennbaren Baustoffen abzutrennen.
A2.2.2.2 Elektrische Leitungen
Elektrische Leitungen müssen
- einzeln unter Putz oder
- in Wandschlitzen, die mit mindestens 15 mm dickem

mineralischem Putz auf nichtbrennbarem Putzträger
oder mit gleichwertiger Bekleidung verschlossen
werden, oder

- in Installationsschächten bzw. -kanälen oder
- über Zwischendecken
verlegt werden. Sie dürfen auch offen verlegt werden,
wenn sie ausschließlich dem Betrieb des Rettungs-
weges dienen, oder wenn A2.4 eingehalten ist.
A2.2.2.2.1 Die Installationsschächte bzw. -Kanäle54)
und die Zwischendecken müssen einschließlich der
Abschlüsse von Öffnungen eine Brandwiderstands-
dauer von mindestens90 Minuten haben und aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. In allgemein zugän-
gigen Fluren genügt für Installationsschächte54) die
keine Geschoßdecken durchbrechen, für Installations-
kanäle54) und für Zwischendecken eine Brandwider-
standsdauer von mindestens 30 Minuten. Für Zwi-
schendecken muß die Brandwiderstandsdauer bei
einer Brandbeanspruchung sowohl von oben als auch
von unten sichergestellt sein.
A2.2.2.2.2 Abweichend von A2.2.2.2.1 genügen in
allgemein zugängigen Fluren Installationsschächte, die
keine Geschoßdecken überbrücken, Installations-
kanäle und Zwischendecken, jeweils aus Stahlblech mit
geschlossenen Oberflächen, wenn die Gesamtbrand-
last der Leitungen nicht mehr als 7 kWh55) je m2 Flur-
grundfläche beträgt. Bis zu dieser Gesamtbrandlast
können die Leitungen auch in Installationsrohren aus
Stahl geführt werden. Abweichend von den Sätzen 1
und 2 darf die Gesamtbrandlast der Leitungen bis zu
14 kWh55) je m2 Flurgrundfläche betragen, wenn aus-

") Diese Anforderungen werden erfom, wenn die InstallationsschOchte bzw.
kanäle DIN 4102 Teil 4, Ausgebe Man 1981, Abschnitt 7.4 oder DIN 4102
Teil 11 entsprechen. Öle Brandwiderstandsklassen l 30 und l 90 gemäß
DIN 4102 Teil 11 müssen für die Installation der jeweiligen Leitungsart nach-
gewiesen sein.

») Brandlastwerte für elektrische Leitungen könnendem Formblatt 3319 des Ver-
bandes der Sachversicherer Ober die \ferbrennungswarme der Isolierstoffe
von Kabeln und Leitungen entnommen weiden (Anlage 1 zürn Beiblatt zu DIN
VDE 0108).

schließlich halogenfreie Leitungen mit verbessertem
Verhalten im Brandfall56) verwendet werden.
A2.2.2.3 Erleichterungen für elektrische

Leitungen in bestimmten Ret-
tungswegen und für bestimmte
elektrische Leitungen

Elektrische Leitungen dürfen, ausgenommen in Hoch-
häusern, abweichend von A2.2.2.2 folgendermaßen
verlegt werden:
A.2.2.2.3.1 In Rettungswegen, an denen insgesamt
nicht mehr als 10 Wohnungen oder andere Nutzungs-
einheiten mit jeweils höchstens 100 m2 Grundfläche
liegen, dürfen die Leitungen offen verlegt werden, wenn
ausschließlich halogenfreie Leitungen mit verbesser-
tem Verhalten im Brandfall58) verwendet werden. Sol-
len die Leitungen in Leitungeführungskanalen verlegt
werden, so müssen diese Kanäle aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Werden nicht ausschließlich halo-
genfreie Leitungen mit verbessertem Verhalten im
Brandfall verwendet, so gelten die Anforderungen
gemäß A2.2.2.3.2 entsprechend.
A2.2.2.3.2 In Rettungswegen, an denen nur Wohnun-
gen oder andere Nutzungseinheiten mit jeweils höch-
stens 100 m2 Grundfläche liegen, dürfen die Installa-
tionsschächte, die Installationskanäle und die Zwi-
schendecken aus Stahlblech mit geschlossenen Ober-
flächen bestehen, ausgenommen Installations-
schächte in Fluren, wenn die Schächte Geschoßdecken
überbrücken. Die Leitungen dürfen auch in Installa-
tionsrohren aus Stahl verlegt werden.
A2.2.2.3.3 Eine Fernmeldeleitung mit bis zu 40 Dop-
peladern sowie Fernsehleitungen dürfen in Rettungs-
wegen offen verlegt werden. Sollen die Leitungen in Lei-
tungsführungskanälen verlegt werden, so müssen
diese Kanäle aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen. A2.2.2.3.1 bleibt unberührt.
A2.2.3 Rohrleitungsanlagen für Wasser- und

Dampfheizungen, Wasserversorgung, Ab-
wasserentsorgung, nichtbrennbare Flüs-
sigkeiten, nichtbrennbare Gase oder für
Rohrpostanlagen oder ähnlichem

A2.2.3.1 Nichtbrennbare Rohrleitungsanlagen
Rohrleitungsanlagen einschließlich der Dämmstoffe
aus nichtbrennbaren Baustoffen - auch mit brennba-
ren Dichtungs- und Verbindungsmitteln und mit brenn-
baren Rohrbeschichtungen bis 0,5 mm Dicke - dürferu»
offen verlegt werden.
A2.2.3.2 Brennbare Rohrleitungsanlagen
Rohrleitungsanlagen aus brennbaren Baustoffen oder
mit brennbaren Dämmstoffen müssen
- in Wandschlitzen, die mit mindestens 15 mm dickem

mineralischem Putz auf nichtbrennbarem Putzträger
oder mit gleichwertiger Bekleidung verschlossen
werden, oder

- in Installationsschächten bzw. -kanälen oder
- über Zwischendecken
verlegt werden.
55) Leitungen gemäß DIN VDE 0250 Teil 214 bzw. ÖVE-K 26 und DIN VDE 081S.
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A2.2.3.2.1 Die Installationsschächte bzw. -Kanäle 54)
und die Zwischendecken müssen einschließlich der
Abschlüsse von Öffnungen eine Brandwiderstands-
dauer von mindestens 90 Minuten haben und aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. In allgemein zugän-
gigen Fluren genügt für Installationsschächte 54) die
keine Geschoßdecken überbrücken, für Installations-
kanäle 54) und für Zwischendecken eine Brandwider-
standsdauer von mindestens 30 Minuten. Für Zwi-
schendecken muß die Brandwiderstandsdauer bei
einer Brandbeanspruchung sowohl von oben als auch
von unten sichergestellt sein.
A2.2.3.2.2 Abweichend von A2.2.3.2.1 genügen in all-
gemein zugängigen Fluren Installationsschächte, die
keine Geschoßdecken überbrücken, Installations-
kanäle und Zwischendecken, jeweils aus Stahlblech mit
geschlossenen Oberflächen, wenn die Gesamtbrand-
last nicht mehr als 7 kWh 55) je m2 Flurgrundfläche be-
trägt.

A.2.2.3.3 Erleichterungen für brennbare
Rohrleitungsanlagen in bestimmten
Rettungswegen

Rohrleitungsanlagen aus brennbaren Baustoffen dür-
fen, ausgenommen in Hochhäusern, abweichend von
A2.2.a2 wie folgt verlegt werden:
A2.2.3.3.1 In Rettungswegen, an denen insgesamt
nicht mehr als 10 Wohnungen oder andere Nutzungs-
einheiten mit jeweils höchstens 100 m2 Grundfläche
liegen, dürfen die Rohrleitungsanlagen offen verlegt
werden.

A2.2.3.3.2 In Rettungswegen, an denen nur Wohnun-
gen oder andere Nutzungseinheiten mit jeweils höch-
stens 100 m2 Grundfläche liegen, dürfen die Installa-
tionsschächte, die Installationskanäle und die Zwi-
schendecken aus Stahlblech mit geschlossenen Ober-
flächen bestehen, ausgenommen Installations-
schächte in Fluren, wenn die Schächte Geschoßdecken
überbrücken.
A2.2.4 Rohrleitungsanlagen für brennbare Flüs-

sigkeiten, brennbare oder brandfördern-
de 57) Gase

A2.2.4.1 Die Rohrleitungsanlagen müssen ein-
schließlich ihrer Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen. Dies gilt nicht für deren Dichtungs-
und Verbindungsmittel und nicht für Rohrbeschichtun-
gen bis 0,5 mm Dicke.

A2.2.4.2 In Treppenräumen und ihren Ausgängen ins
Freie müssen die Rohrleitungsanlagen in Installations-
schächten bzw. -kanälen velegt werden. Einzelne Rohr-
leitungen dürfen auch unter Putz ohne Hohlraum mit

34) Diese Anforderungen werden erfüllt, wenn die Installationsschachte bzw.

-tenue DIN 4102 Teil 4, Ausgabe März 1981. Abschnitt 7.4 oder DIN 4102
Teil 11 entsprechen. Die Brandwiderstandsklassen l 30 und l 90 gemäß
DIN 4102 Teil 11 müssen für die Installation der jeweiligen Leitungsart nach-
gewiesen sein.

35) Brandlastwerte für elektrische Leitungen können dem Formblatt 3319 des Ver-

bandes der Sachversicherer über die Verbrennungswärme der Isolierstolle
von Kabeln und Leitungen entnommen werden (Anlage 1 zum Beiblatt zu DIN
VDE 0108).

mindestens 15 mm Putzüberdeckung auf nichtbrenn-
barem Putzträger angeordnet werden. In allgemein
zugängigen Fluren dürfen die Rohrleitungsanlagen,
ausgenommen Gaszähler, auch offen verlegt werden.
Gaszähler sind gegenüber den Fluren durch Bauteile
mit einer Brandwiderstandsdauer von mindestens
30 Minuten und aus nichtbrennbaren Baustoffen abzu-
trennen oder durch eine geeignete thermisch aus-
lösende Absperreinrichtung zu schützen.

A2.2.4.2.1 Die Installationsschächte bzw. -Kanäle 54)
müssen einschließlich der Abschlüsse von Öffnungen
eine Brandwiderstandsdauer von mindestens 90 Minu-
ten haben und aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen.
A2.2.4.2.2 Installationsschächte müssen über Dach
entlüftet werden. Die Luftnachstromöffnungen müssen
am Schachtfuß liegen; weitere Öffnungen sind unzuläs-
sig, Installationskanäle sind entweder abschnittsweise
oder im ganzen zu be- und entlüften. Die Be- und Entlüf-
tungsöffnungen müssen mindestens 10 cm2 groß sein.
Sie dürfen nicht in Treppenräumen und ihren Ausgän-
gen ins Freie oder in allgemein zugängigen Fluren
angeordnet werden. Die Be- und Entlüftung entfällt,
wenn die Installationsschächte bzw. -Kanäle mit nicht-
brennbaren Baustoffen formbeständig und dicht verfüllt
werden.

A2.3 Führung von elektrischen Leitungen durch
Brandwände sowie durch Wände und
Decken, die brandbeständig sein müssen

Leitungen dürfen durch Brandwände, durch Treppen-
raumwände sowie durch Trennwände und Decken, die
brandbeständig sein müssen, nur hindurchgeführt wer-
den, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht
anzunehmen ist oder Vorkehrungen hiergegen getrof-
fen sind.
Für elektrische Leitungen 58) sind diese Voraussetzun-
gen erfüllt, wenn sie
- innerhalb von Installationsschächten bzw. -Kanälen

geführt werden oder
- durch Abschottungen gesichert sind.

A2.3.1 Installationsschächte bzw. -kanäle
Die Installationsschächte bzw. -kanäle 54) müssen ein-
schließlich der Abschlüsse von Öffnungen eine Brand-
widerstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben
und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

A2.3.2 Abschottungen
Werden elektrische Leitungen außerhalb von Installa-
tionsschächten bzw. -Kanälen einzeln durch Wände
oder Decken geführt, so ist der Raum zwischen den
umgebenden Bauteilen mit nichtbrennbaren, formbe-
ständigen Baustoffen, bei Bauteilen aus mineralischen
Baustoffen, z. B. mit Mörtel oder Beton, vollständig zu
verschließen; werden Mineralfasern verwendet, so
müssen diese eine Schmelztemperatur von mindestens
1000°C aufweisen. Ist das vollständige Verschließen

5 7 ) Z.B. Sauerstoff. Lachgas.5 8 ) Siehe D I N 4102 Teil 1 1 .

37
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bei gemeinsamer Durchführung mehrerer Leitungen
(Bündel) infolge einer Zwickelbildung nicht möglich, so
sind Abschottungen 59) erforderlich, die eine Brand-
widerstandsdauer von mindestens 90 Minuten gemäß
den technischen Bestimmungen 60) haben.

A2.4 Elektrische Leitungsanlagen von notwendi-
gen Sicherheitseinrichtungen

Die elektrischen Leitungsanlagen von bauaufsichtlich
vorgeschriebenen hotwendigen Sicherheitseinrichtun-
gen müssen so beschaffen sein, daß diese Sicherheits-
einrichtungen im Falle eines Brandes nicht vorzeitig
ausfallen.

A2.4.1 Leitungsanlagen
Die Betriebssicherheit notwendiger Sicherheitseinrich-
tungen ist sichergestellt, wenn die elektrischen Lei-
tungsanlagen so ausgeführt oder durch Bauteile
umkleidet werden, daß sie bei äußerer Brandeinwirkung
für eine ausreichende Zeitdauer funktionsfähig gemäß
den technischen Bestimmungen 33) bleiben.
Die Dauer des Funktionserhalts muß mindestens be-
tragen:
(1) 30 Minuten bei

- Brandmeldeanlagen, wenn ihre Leitungen durch
nicht überwachte Bereiche führen.

33) Siehe ÖNORM DIN 4102-12.50) Die Brauchbarkeit der Abschottung für den Verwendungszweck ist z.B. durch

eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachzuweisen.

6 0 ) Siehe ÖNORM B 3 8 3 6

- Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von
Anweisungen (z. B. an Besucher und Beschäf-
tigte),

- Sicherheitsbeleuchtungen und sonstige Ersatz-
strombeleuchtungen, ausgenommen jene Teile
der Endstromkreise, deren Ausfall zu keiner
Beeinträchtigung nachgelagerter Bereiche führt,

- Personenaufzugsanlagen mit Evakuierungs-
schaltung und

(2) 90 Minuten bei
- Wasserdruckerhöhungsanlagen zur Löschwas-

serversorgung,
- Lüftungsanlagen von Sicherheitstreppenräumen,

innenliegenden Treppenräumen, Fahrschächten
und Triebwerksräumen von Feuerwehraufzügen,

- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen,
- Feuerwehraufzügen.

A2.4.2 Hauptverteilung der Stromversor-
gung

Die Hauptverteilung der Stromversorgung für die not-
wendigen Sicherheitseinrichtungen darf gemeinsam
mit der Hauptverteilung der allgemeinen Stromversor-
gung in einem Raum untergebracht werden, wenn die-
ser Raum gegenüber anderen Räumen Wände und
Decken mit einer Brandwiderstandsdauer von minde-
stens 90 Minuten und Zugangstüren mit einer Brandwi-
derstandsdauer von mindestens 30 Minuten hat und für
andere Zwecke, auch für andere elektrische Anlagen,
nicht genutzt wird.
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A 3 Abbildung

Abb. A3-1: Schaltungsbeispiel einer Sicherheitsstromversorgung eines Geschäftshauses

Überstromschutzeinrichtungen und Maßnahmen zum Schutz bei Indirektem Berühren sind nicht dargestellt.
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Einleitung

(1) Diese Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik wurden vom Lenkungsausschuß der Sektion
Bestimmungen im ÖVE bei der 31. Sitzung am 5. Juni 1991 verabschiedet. Sie ersetzen ÖVE-EN 7/1981.

(2) Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist der jeweils geltenden
Elektrotechnikverordnung zu entnehmen.

(3) Diese Bestimmungen wurden vom Fachausschuß EN „Elektrische Niederspannungsanlagen" in Anlehnung an
die DIN VDE 0107 ausgearbeitet.

(4) In diesem Heft wird auf folgende Österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik Bezug genommen:
ÖVE-C 10 Teil 2 Akkumulatoren und Akkumulatorenanlagen. Teil 2: Ortsfeste Batterien
ÖVE-E 5 Teil 1 Betrieb von Starkstromanlagen. Teil 1 Grundsätzliche Bestimmungen
ÖVE-EH 1 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV
ÖVE-EN 1 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~ 1 000 V und — 1 500 V
ÖVE-EN 1 Teil 1 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~ 1 000 V und — 1 500 V

Teil 1 : Begriffe und Schutz gegen gefährliche Körperströme (Schutzmaßnahmen)
ÖVE-EN 1 Teil 3 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~ 1 000 V und — 1 500 V

Teil 3: Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von Leitungen und Kabeln
ÖVE-EN 1 Teil 4 (§ 53) Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~ 1 000 V und - 1 500 V

Teil 4: Besondere Anlagen. § 53. Ersatzstromversorgungsanlagen und andere Stromver-
sorgungsanlagen für den vorübergehenden Betrieb

ÖVE-EN 1 Teil 4 (§ 57) Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~ 1 000 V und — 1 500 V
Teil 4: Besondere Anlagen. § 57 Elektrische Anlagen für Sicherheitszwecke

ÖVE-EN 2 Teil 1 bis Teil 8 Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Men-
schenansammlungen

ÖVE-EX 65 Errichtung elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
ÖVE-EX/EN 50 014 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Allgemeine Bestimmungen
ÖVE-EX/EN 50 015 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Ölkapselung ,,o"
ÖVE-EX/EN 50 016 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Überdruckkapselung „p"
ÖVE-EX/EN 50 017 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Sandkapselung „q"
ÖVE-EX/EN 50 018 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Druckfeste Kapselung „d"
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ÖVE-EX/EN 50 019 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Erhöhte Sicherheit „e"
ÖVE-EX/EN 50 020 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Eigensicherheit J"
ÖVE-EX/EN 50 028 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Vergußkapselung „m"
ÖVE-IM/EN 60 439-1 Niederspannungs-Schaltgerätekornbinationen, Anforderungen an typgeprüfte und par-

tiell typgeprüfte Kombinationen
ÖVE-K 41 Energieleitungen mit einer Isolierung aus PVC
ÖVE-M/EN 60 742 Trenntransformatoren und Sicherheitstransformatoren. Anforderungen
ÖVE-MG/IEC 601 Teil 1 Sicherheit elektromedizinischer Geräte. Teil 1 Allgemeine Bestimmungen
ÖVE-MG/EN 60 601 -1 Medizinische elektrische Geräte. Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit
ÖVE-SN 50 Fehlerstromschutzschalter
ÖVE-SN 52 Leitungsschutzschalter bis 63 A Nennstrom, 415 V, 50 Hz
ÖVE-SN/EN 60 898 Leitungsschutzschalter für Wechselstrom
ÖVE-W 7 Teil 3 Isolieröle. Teil 3: Bestimmung des dielektrischen Verlustfaktors, der Dielektrizitätszahl und

des spezifischen Widerstandes von Isolierölen
ÖVE-W/IEC 707 Prüfverfahren zur Ermittlung der Entflammbarkeit fester Elektroisolierstoffe bei Einwirkung

von Zündquellen

(5) In diesem Heft wird auf die folgenden ÖNORMEN Bezug genommen:

ÖNORM B 3800 Teil 1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Baustoffe: Anforderungen und
Prüfungen

ÖNORM B 3800 Teil 3 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Sonderbauteile: Begriffsbestimmungen,
Anforderungen, Prüfungen

ÖNORM B 3800 Teil 4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Bauteile: Einreihung in die Brandwider-
standsklassen

ÖNORM B 3850 Brandschutztüren
ÖNORM B 5211 Organische Fußbodenbeläge; Prüfung des elektrischen Widerstandes
ÖNORM B 5213 Organische Fußbodenbeläge; Prüfung des elektrostatischen Verhaltens; Begehversuch
ÖNORM B 5220 Anforderungen an Bodenbeläge hinsichtlich elektrischer und elektrostatischer

Eigenschaften

ÖNORM DIN 4102 Teil 12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Funktionserhalt von elektrischen
Kabelanlagen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

ÖNORM E 6610 Dreipolige Steckdosen mit N- und mit Schutzkontakt; Hauptmaße; 16 A, 220/380 V
ÖNORM F 5300 Sicherheitsschuhe; Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung
ÖNORM H 6020 Lüftungstechnische Anlagen in Krankenanstalten
ÖNORM K 3010 Gasflaschen, Druckregler und Schläuche für die Medizintechnik
ÖNORM M 7610 Normklimate

ÖNORM S 1419 Teile 1 bis 4 Textile Fußbodenbeläge, Prüfung des elektrostatischen Verhaltens

(6) In diesem Heft wird auf die folgenden internationalen, regionalen, nationalen bzw. ausländischen Veröffentli-
chungen Bezug genommen:

AAV Allgemeine Arbeitnehmerschutz-Verordnung - AAV Bundesgesetzblatt vom 7 4. 1983
218. Verordnung

AMGSV Allgemeine Maschinen- und Geräte-Sicherheitsverordnung - AMGSV Bundesgesetzblatt
vom 7 4. 1983 219. Verordnung

HD 419.1 S1 (IEC Publ. 158-1) Niederspannungsschaltgeräte; Schütze
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DIN 6280 Teil 2 Hubkolben-Verbrennungsmotoren; Stromerzeugungsaggregate mit Hübkolben-Verbren-
nungsmotoren; Leistungsauslegung und Leistungsschilder

DIN 41 773 Teil 1 Stromrichter; Halbleiter-Gleichrichtergeräte mit IU-Kennlinie für das Laden von Bleibatte-
rien; Richtlinien

DIN 41 773 Teil 2 Stromrichter; Halbleiter-Gleichrichtergeräte mit IU-Kennlinie für das Laden von Nik-
kel/Cadmium-Batterien; Anforderungen

DIN 42 801 Anschlußbolzen für Potentialausgleichsleitungen

DIN 49 462 Mehrpolige Kragensteckvorrichtung mit Schutzkontakt, 16 und 32 A, über 42 bis 750 V;
Steckdosen, abgedeckt, spritzwassergeschützt, wasserdicht; Hauptmaße

DIN 51 412 Teil 1 und Teil 2 Prüfung von Mineralöl-Erzeugnissen; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit
DIN 51 953 Prüfung von organischen Bodenbelägen; Prüfung der Ableitfähigkeit für elektrostatische

Ladungen für Bodenbeläge in explosionsgefährdeten Räumen

DIN VDE 0100 Teil 520 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1 000 V. Teil 520: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel; Kabel, Leitungen
und Stromschienen

DIN VDE 0303 Teil 3 Prüfung von Werkstoffen für die Elektrotechnik; Messung des elektrischen Widerstandes
von nichtmetallenen Werkstoffen

DIN VDE 0303 Teil 8 VDE-Bestimmungen für elektrische Prüfungen von Isolierstoffen; Beurteilung des elektro-
statischen Verhaltens

DIN VDE 0413 Teil 2 Isolationsüberwachungsgeräte zum Überwachen von Wechselspannungsnetzen mittels
unterlagerter Gleichspannung

DIN VDE 0558 Teil 1 Halbleiter-Stromrichter. Allgemeine Anforderungen und netzgeführte Stromrichter; Festle-
gung der Grundanforderungen

DIN VDE 0558 Teil 2 Halbleiter-Stromrichter. Besondere Bestimmungen für selbstgeführte Stromrichter

DIN VDE 0558 Teil 5 Halbleiter-Stromrichter. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

DIN VDE 0875 Teil 3 Funkentstörung von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen

EN 60 947-2 Niederspannungsschaltgeräte; Leistungsschalter

EN 60 947-4-1 Niederspannungsschaltgeräte; Elektromechanische Schütze und Motorstarter

TRVB A 150 Sicherheitsaufzüge (Aufzüge für die Feuerwehr)

TRVB E 102 Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung

TRVB F 124 Erste und erweiterte Löschhilfe

TRVB F 128 Steigleitungen und Hydranten

TRVB F 134 Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken

TRVB N 132 Krankenanstalten, Pflege- und Altenwohnheime. Teil 1. Bauliche Maßnahmen
TRVB N 133 Krankenanstalten, Pflege- und Altenwohnheime. Teil 2: Betriebliche Maßnahmen

TRVB O 121 Brandschutzpläne

TRVB S 123 Brandmeldeanlagen

Bezugsquelle: Zentralstelle für Brandverhütung, Siebenbrunnengasse 21, A-1050 Wien.

- Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsammlung -
Explosionsschutz - Richtlinien - (EX-RL)
(Bezugsquelle: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, D-5000 Köln 41 )

- Richtlinien für die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen
(Bezugsquelle: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, D-5000 Köln 41)
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- Merkblatt Brand- und Explosionsschutz im Gesundheitsdienst
(Bezugsquelle: Merkblatt M 639, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Pappel-
allee 35/37, D-2000 Hamburg)

- Richtlinie Ober brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
(Bezugsquelle: Baubehörden einzelner Länder in der BRD)

- Merkblatt über die Berechnung von Brandlasten
(Bezugsquelle: Form 3319 VdS 12/83; Verband der Sachversicherer e. V., D-5000 Köln 1)

(7) Die Hinweise auf Veröffentlichungen in den Fußnoten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den
Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch
Elektrotechnikverordnung oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen.

(8) Bei mittels Elektrotechnikverordnung verbindlich erklärten Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotech-
nik ist zu beachten:

(8.1) Vorworte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstellen in anderen, verbindlich
erklärten Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik werden auch von der Verbindlicherklärung
erfaßt.

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und Hinweise auf Fundstellen in anderen Texten werden
von der Verbindlicherklärung nicht erfaßt.

(9) Die in diesem Heft angeführten österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektro-
technik und sonstige technische Veröffentlichungen können vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien,
bezogen werden.
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§ 1 Anwendungsberelch

1.1 Diese Bestimmungen gelten für das Errichten und
Prüfen von Starkstromanlagen in

- Krankenhäusern und Ambulatorien der Human- und
Dentalmedizin sowie anderen baulichen Anlagen mit
entsprechender Zweckbestimmung,

- medizinisch genutzten Räumen der Human- und
Dentalmedizin außerhalb von Krankenhäusern ge-
mäß §8.1,

- Räumen für Heimdialysen gemäß § 8.2.

1.2 Die in diesen Bestimmungen genannten Anforde-
rungen berücksichtigen je nach Art oder Nutzung der
baulichen Anlagen die mögliche Gefährdung von Per-
sonen, insbesondere Patienten, durch gefährliche Kör-
perströme, bei Brand oder Ausfall der allgemeinen
Stromversorgung.

Die Anforderungen dieser Bestimmungen sind deshalb
zusätzlich zu den Anforderungen gemäß den techni-
schen Bestimmungen1)2) 3)4) zu erfüllen.

1.3 Diese Bestimmungen gelten nicht für

- Krankenhäuser, die nur für Katastrophenfälle in Be-
reitschaft gehalten und nicht regelmäßig benützt
werden, sogenannte Hilfskrankenhäuser und Notla-
zarette.

- elektromedizinische Geräte und Gerätekombinatio-
nen sowie für elektromedizinische Einrichtungen ge-
mäß den technischen Bestimmungen5).

§2 Begriffe

2.1 Bauliche Anlagen

2.1.1. Krankenhäuser sind bauliche Anlagen mit Ein-
richtungen, in denen durch ärztliche und pflegerische
Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden
festgestellt, geheilt oder gelindert werden, Geburtshilfe
geleistet wird und in denen die zu versorgenden Perso-
nen untergebracht und verpflegt werden.

2.1.2 Ambulatorien sind bauliche Anlagen oder Teile
baulicher Anlagen, in denen Personen untersucht und
behandelt, nicht jedoch untergebracht, verpflegt und
gepflegt werden.

2.1.3 Pflegehelme und Kuranstalten sind bauliche
Anlagen, in denen unter ärztlicher Aufsicht Personen
gepflegt, Krankheiten und Leiden vorwiegend mit phy-
sikalischer Therapie behandelt werden.

3
Siehe ÖVE-EN1.
Siehe ÖVE-EH1. Siehe ÖVE-C10 Teil 2.

•) Siehe ÖNORM B 3800 Teil 4.
>) Siehe ÖVE-MG/IEC601 Teil 1 bzw.ÖVE-MG/EN60601-1.

In diesen Anlagen ist der Wohn- und Aufenthaltsbereich
vom Behandlungsbereich getrennt. <

2.1.4 Rettungswege (Fluchtwege) sind Verkehrswe-
ge auf Grundstücken und Bereiche in baulichen Anla-
gen, die dem sicheren Verlassen, der Rettung von
Menschen und für Löscharbeiten dienen, wie Treppen-
räume notwendiger Treppen und deren Verbindungs-
wege ins Freie, allgemein zugängliche Flure, Rampen,
Ausgänge, Sicherheitsschleusen, Laubengänge, Ret-
tungsbalkone, Rettungstunnel sowie Wege außerhalb
der baulichen Anlagen, die bis zu öffentlichen Verkehrs-
flächen führen.

Zu den Verkehrsflächen auf Grundstücken gehören
auch die Verkehrswege zu Wohnungen und Unterkünf-
ten von Ärzten und Pflegepersonal im Krankenhausbe-
reich.
2.2 Anwendungsgruppen medizinisch genutzter

Räume ,
Medizinisch genutzte Räume sind Räume der Human-
und Dentalmedizin, die bestimmungsgemäß bei der
Untersuchung oder Behandlung von Menschen benutzt
werden. Hierzu zählen auch die hydrotherapeutischen
und physikalisch-therapeutischen Behandlungsräume
sowie die Massageräume. In medizinischen Bereichen
gehören hierzu nicht z. B. Flure, Treppenhäuser, Sta-
tionsdienstzimmer, Etagenbäder, Toiletten, Naßzellen
in Bettenräumen, Tee-Küchen, Aufenthaltsräume, La-
ger, Abstellräume, Umkleideräume.
Medizinisch genutzte Räume werden hinsichtlich der
zum Schutz gegen Gefahren im Fehlerfall notwendigen
Maßnahmen in die Anwendungsgruppen gemäß
§ 2.2.1 bis § 2.2.3 eingeteilt.

2.2.1 Räume der Anwendungsgruppe 0 sind medi-
zinisch genutzte Räume, in denen bei bestimungsge-
mäßem Gebrauch sichergestellt ist, daß

- elektromedizinische Geräte nicht verwendet werden,
oder

- elektromedizinische Geräte verwendet werden, die
zur Anwendung auch außerhalb von medizinisch ge-
nutzten Räumen gemäß Angaben in den Begleitpa-
pieren gemäß den technischen Bestimmungen5) zu-
gelassen sind, oder

- elektromedizinische Geräte betrieben werden, die
ausschließlich aus in die Geräte eingebauten Strom-
quellen versorgt werden.

2.2.2 Räume der Anwendungsgruppe 1 sind medi-
zinisch genutzte Räume, in denen netzabhängige elek-
tromedizinische Geräte verwendet werden, mit denen
oder mit deren Anwendungsteilen Patienten bei der
Untersuchung oder Behandlung bestimmungsgemäß in
Berührung kommen.

) SieheÖVE-MG/IEC601 Teil 1 bzw.ÖVE-MG/EN60601-1.
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Bei Auftreten eines ersten Körperschlusses oder bei
Ausfall der allgemeinen Stromversorgung kann deren
Abschaltung hingenommen werden, ohne daß hier-
durch Patienten gefährdet werden. Untersuchungen
und Behandlungen von Patienten können abgebrochen
und wiederholt werden.

2.2.3 Räume der Anwendungsgruppe 2 sind medi-
zinisch genutzte Räume, in denen netzabhängige elek-
tromedizinische Geräte betrieben werden, die operati-
ven und/oder anderen Maßnahmen, die lebensnotwen-
dig sind, dienen.

Bei Auftreten eines ersten Körperschlusses oder bei
Ausfall der allgemeinen Stromversorgung müssen die-
se Geräte weiterbetrieben werden können, weil Unter-
suchungen oder Behandlungen nicht ohne Gefahr für
den Patienten abgebrochen und wiederholt werden
können.

2.3 Raumarten und Ex-Zonen

2.3.1 Aufwachräume sind Räume, in denen die
Anästhesie des Patienten unter Beobachtung abklingt.

2.3.2 Bettenräume sind Räume, in denen Patienten
während der Dauer ihres Aufenthaltes in Krankenhäu-
sern, Sanatorien, Kliniken o. dgl. stationär unterge-
bracht sind und gegebenenfalls mit elektromedizini-
schen Geräten untersucht und behandelt werden.

2.3.3 Chirurgische Ambulanzen sind Räume, in de-
nen unter anderem auch kleine operative Eingriffe am-
bulant durchgeführt werden.

2.3.4 Dialyseräume sind Räume, in denen Patienten
bestimmungsgemäß der Blutwäsche unterzogen wer-
den.

2.3.5 Endoskopieräume sind Räume, in denen zur
Beobachtung von Organen im Körperinneren Endosko-
pe durch natürliche oder künstliche Körperöffnungen
des Patienten eingeführt und gegebenenfalls kleine
Eingriffe durchgeführt werden.

Zur Endoskopie gehören z. B. Bronchoskopie, Laryngoskople, Zystoskopie.
Gastroskopie, Laparoskopie, Rektoskopie.

2.3.6 Herzkatheterräume sind Räume, in denen Ka-
theter in das Herz eingebracht werden.

2.3.7 Intenslv-Überwachungsräume (-Behand-
lungsräume) sind Räume, in denen stationär behan-
delte Patienten über längere Zeit an elektromedizini-
sche Geräte zur Überwachung, gegebenenfalls auch
zum Anreiz der Körperaktionen, angeschlossen wer-
den.

2.3.8 Intenslv-Untersuchungsräume sind Räume,
in denen Personen an eine oder mehrere elektromedi-
zinische Meß- oder Überwachungseinrichtungen ange-
schlossen werden.

2.3.9 Operations-Gipsräume sind Räume, in denen

Tab. 2-1 : Beispiele für die Zuordnung der Raumarten zu den Anwendungs-
gruppen gemäß § 2.2.1 bis § 2.2.3

1

1

2

3

Anwen-
dungs-
gruppe

0

1

2

2

Art der
medizinischen

Nutzung

Keine Anwendung
elektromedizini-
scher Geräte oder
Anwendung elektro-
medizinischer Ge-
räte gemäß § 2.2.1.

Anwendung elektro-
medizinischer Gerä-
te am oder im Kör-
per über natürliche
Körperöffnungen;
oder kleinere opera-
tive Eingriffe.

Untersuchungen
mit Schwemm-
katheter

Organoperationen
jeder Art, Einbrin-
gen von Herzkathe-
tern, chirurgisches
Einbringen von Ge-
räteteilen, Operatio-
nen jeder Art (au-
ßer jene gemäß An-
wendungsgruppe
1), Erhalten der Le-
bensfunktion mit
elektromedizini-
schen Geräten, Ein-
griffe am offenen
Herzen.

3

Raumart bezogen auf
den bestimmungs-

gemäßen Gebrauch

Bettenräume,
OP-Sterilisations-
räume,
OP-Waschräume,
Praxisräume der
Human- und Dental-
medizin.

Bettenräume, Räume
für physikalische The-
rapie, Räume für Hy-
dro-Therapie, Massa-
geräume, Praxisräu-
me der Human- und
Dentalmedizin.

Räume für radiologi-
sche Diagnostik und
Therapie, Endoskopie-
räume.

Dialyseräume, Inten-
slv-Untersuchungsräu-
me, Entbindungsräu-
me, Chirurgische Am-
bulanzen.

Herzkatheter-Räume
für Diagnostik.

Operations-Vorberei-
tungsräume, Opera-
tionsräume, Aufwach-
räume, Operations-
Gipsräume,
Intenslv-Untersu-
chungsräume, Inten-
siv-Überwachungs-
räume.

Räume für radiologi-
sche Diagnostik und
Therapie, Endoskopie-
Räume, Herzkatheter-
Räume für Therapie
und Diagnostik, aus-
genommen diejeni-
gen, in denen aus-
schließlich Schwemm-
katheter angewandt
werden, klinische Ent-
bindungsräume, Not-
fall- bzw. Akutdialyse.

Die Zuordnung von Raumarten (Spalte 3) zu dan Anwendungsgruppen
bestimmt sich aus der Art Ihrer vorgesehenen medizinischen Nutzung (Spalte
2) und medizinischen Einrichtungen. Aus diesem Grunde können bestimmte
Raumarten mehreren Anwendungsgruppen zugeordnet sein.
Bei Planung von Starkstromanlagen In Krankenhäusern Ist der zu erwartende
bestimmungsgemäße Gebrauch elektromedizinischer Geräte, z. B. in
Bettenräumen, meist nicht vorhersehbar. Im Zweifelsfall sollte dehalb von der
Anwendungsgruppe 0 kein Gebrauch gemacht werden.



17 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

ÖVE-EN7/1991

1213

>9

Gipsverbände unter Aufrechterhaltung der Anästhesie
angelegt werden.
2.3.10 Operationsräume sind Räume, in denen
chirurgische Eingriffe vorgenommen werden. Dabei
werden Analgesien (Aufhebung der Schmerzempfind-
lichkeit) oder Anästhesien (Teil- oder Vollnarkosen) vor-
genommen, bzw. Überwachungs- und Wiederbele-
bungsgeräte, Hochfrequenz-Chirurgiegeräte, Röntgen-
apparate oder andere medizinische Einrichtungen
eingesetzt.

2.3.11 Operations-Vorbereitungsräume sind Räu-
me, in denen Patienten für Operationen vorbereitet wer-
den, z. B. durch Einleitung der Anästhesie.

2.3.12 Praxisräume der Human- und Dentalmedl-
zln sind alle Räume in Arztpraxen zur Untersuchung
und Behandlung von Menschen.

2.3.13 Räume für Heimdialyse sind Wohnräume, in
denen Patienten an Dialysegeräte angeschlossen wer-
den dürfen.

2.3.14 Räume für Hydrotherapie sind Räume, in
denen Patienten medizinisch mit Wasser behandelt
werden.

2.3.15 Räume für physikalische Therapie sind Räu-
me, in denen Patienten mit Hilfe von Geraten mit elek-
trischer, mechanischer oder thermischer Energie be-
handelt werden.

2.3.16 Räume für radiologische Diagnostik und
Therapie sind Räume, in denen ionisierende Strahlen
zur Darstellung des Körperinneren und zur Erzielung
therapeutischer Effekte an der Oberfläche und im Inne-
ren des Körpers angewandt werden.

2.3.17 Explosionsgefährdete Zonen von medizi-
nisch genutzten Räumen sind Bereiche, in denen mit
dem Vorhandensein von Stoffen in gefahrbringender
Menge gerechnet werden muß, die in Gemischen mit
z. B. Luft, Sauerstoff oder Lachgas explosionsfähig
sind. Man unterscheidet im allgemeinen die Zonen G
und M.

Zone G, auch als „umschlossenes medizinisches Gas-
System" bezeichnet, umfaßt nicht unbedingt allseitig
umschlossene Hohlräume, in denen dauernd oder zeit-
weise explosionsfähige Gemische (ausgenommen ex-
plosionsfähige Atmosphäre) in geringen Mengen er-
zeugt, geführt oder angewandt werden.

Zone M, auch als „medizinische Umgebung" bezeich-
net, umfaßt jenen Teil eines Raumes, in dem explo-
sionsfähige Atmosphäre durch Anwendung von Anal-
gesiemitteln, medizinischen Hautreinigungs- oder Des-
infektionsmitteln, jedoch nur in geringen Mengen und
nur für kurze Zeit, vorkommen kann.

2.3.18 Raumgruppe ist ein Raum mit seinen funk-
tionsmäßig zugehörigen Nebenräumen.

2.4 Elektrotechnik
2.4.1 Sicherheitsstromversorgung (SV)
Die elektrische Anlage der Sicherheitsstromversorgung
im Sinne dieser Bestimmungen besteht aus den Sicher-
heitsstromquellen, zugehörigen Schalteinrichtungen,
Verteilern, Verteilungs- und Verbraucherstromkreisen
bis zu den Anschlußklemmen der zu versorgenden Ein-
richtungen. Sie versorgt bei Störung der allgemeinen
Stromversorgung für eine begrenzte Zeit notwendige
Sicherheitseinrichtungen, medizinisch-technische Ein-
richtungen und Einrichtungen, die zur Aufrechterhal-
tung des Krankenhausbetriebes unerläßlich sind.
2.4.2 Zusätzliche Sicherheitsstromversorgung
(ZSV) im Sinne dieser Bestimmungen ist eine Kombina-
tion von Betriebsmitteln, die bei Ausfall der allgemeinen
Stromversorgung und der Sicherheitsstromversorgung
bestimmte medizinisch-technische Einrichtungen für ei-
ne begrenzte Zeit mit elektrischer Energie versorgt.
2.4.3 Notwendige Sicherheitseinrichtungen sind
Einrichtungen, die im Gefahrenfall (insbesondere im
Brandfall) der Sicherheit der Personen dienen und auf-
grund allgemein geltender oder im Einzelfall erhobener
bauordnungsrechtlicher Anforderungen vorzusehen
sind und einer Sicherheitsstromversorgung bedürfen.
2.4.4 Sicherheitsbeleuchtung ist eine Beleuchtung,
die bei Störung der allgemeinen Stromversorgung Ret-
tungswege, medizinisch genutzte Räume und Räume,
die zur Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes
notwendig sind, mit einer vorgeschriebenen Mindestbe-
leuchtungsstärke ausleuchtet.
2.4.5 Umschaltzeit im Sinne dieser Bestimmungen
ist die Zeitspanne die zwischen dem Beginn der Stö-
rung der allgemeinen Stromversorgung und dem Wirk-
samwerden der Sicherheitsstromversorgung vergeht.

§ 3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Elektrische Betriebsräume
3.1.1 In baulichen Anlagen gemäß diesen Bestim-
mungen müssen folgende Anlagen in eigenen brandbe-
ständigen (F 90 und T 90) abgeschlossenen elektri-
schen Betriebsräumen untergebracht werden:
- Transformatoren oder Schaltanlagen mit Nennspan-

nungen über 1 kV,
- ortsfeste Stromerzeugungsaggregate,
- Zentralbatterien der Sicherheitsstromversorgung,
- zentrale Einrichtungen der ZSV

Diese Anforderungen gelten nicht «r elektrische Betrtebsraume In freiste-
henden Gebäuden oder durch Brandschulzwände abgetrennte Gebäudetei-
le, wenn diese nur die elektrischen Betriebsräume enthalten. Für diese
elektrischen Betriebsräume bestehen technische Bestimmungen') ²) ³).
Die Anforderung T 90 gut nicht für Ins Freie (Ohrende Türen.

Siehe ÖVE-EN 1
Siehe ÖVE-EH 1.
Siehe ÖVE-C 10 Teil 2.
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3.1.2 Für Transformatoren mit Nennspannungen über
1 kV sind selbsttätige Schutzeinrichtungen gegen die
Auswirkungen von Überlastungen sowie von inneren
und äußeren Fehlern vorzusehen.
3.1.3 Hauptverteiler der allgemeinen Stromversor-
gung müssen in Räumen untergebracht werden, die
den Anforderungen für abgeschlossene elektrische Be-
triebsstätten entsprechen. Diese Räume müssen von
Räumen mit erhöhter Brandgefahr durch brandbestän-
dige Wände und Decken (Brandwiderstandsklasse
F 90) gemäß den technischen Bestimmungen 6) von an-
deren Räumen durch mindestens brandhemmende
Wände und Decken (Brandwiderstandsklasse F 30)
gemäß den technischen Bestimmungen 6) abgetrennt
sein. Zugangstüren müssen in brandhemmenden Wän-
den mindestens brandhemmend (Brandwiderstands-
klasse T 30) gemäß den technischen Bestimmungen 7)
sein und in brandbeständigen Wänden zusätzlich aus
nichtbrennbaren Baustoffen (Brennbarkeitsklasse A)
gemäß den technischen Bestimmungen 6) bestehen.

3.1.4 Hauptverteiler der Sicherheitsstromversorgung
müssen in eigenen Räumen untergebracht werden, die
den Anforderungen für abgeschlossene elektrische Be-
triebsstätten entsprechen. Diese Räume müssen
brandbeständige Wände und Decken (Brandwider-
standsklasse F 90) gemäß den technischen Bestim-
mungen 8) haben. Zugangstüren müssen mindestens
brandhemmend (Brandwiderstandsklasse T 30) gemäß
den technischen Bestimmungen 7) sein und zusätzlich
aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brennbarkeitsklasse
A) gemäß den technischen Bestimmungen 8) bestehen.

Die Unterbringung der Hauptverteiler der Sicherheits-
stromversorgung ausgenommen ZSV darf auch gemein-
sam mit dem Hauptverteiler der allgemeinen Stromver-
sorgung in einem Raum mit brandbeständigen Wänden
und Decken (Brandwiderstandsklasse F 90) gemäß den
technischen Bestimmungen 8) erfolgen, wenn dieser für
andere Zwecke nicht genutzt wird. Die beiden Haupt-
verteiler sind voneinander lichtbogensicher gemäß den
technischen Bestimmungen 9) (z. B. Trennwand aus
Metall oder 20 mm dickem Fasersilikat) zu trennen.
3.2 Verteiler
3.2.1 Verteiler sind außerhalb medizinisch genutzter
Räume unterzubringen.

3.2.2 Verteiler müssen leicht zugänglich und gegen
den Zugriff Unbefugter gesichert sein.

3.2.3 Die Verteiler müssen eine allseitige Verkleidung
aus Blech oder stoßfestem, flammwidrigem Isolierstoff
haben 10).

3.2.4 Die Verteiler sind so auszuführen, daß eine ein-

6) Siehe ÖNORM B 3800 Teil 4.7) Siehe ÖNORM B 3800 Teil 3 und ÖNORM B 3850.8) Siehe ÖNORM B 3800 Teil 1.9) Siehe ÖVE-IM/EN 60 439-1, Abschnitt 7.710) Siehe ÖVE-W/IEC 707 Stufe BH1.

fache Messung des Isolationswiderstandes aller Leiter
gegen Erde jedes einzelnen abgehenden Stromkreises
möglich ist. Bei Stromkreisen mit Leiterquerschnitten
unter 10 mm2 muß diese Messung ohne Abklemmen
des Neutralleiters möglich sein, z. B. durch den Einbau
von Neutralleiter-Trennklemmen oder allpolig trennen-
de Schalteinrichtungen.

3.2.5 Für medizinisch genutzte Räume der Anwen-
dungsgruppe 2 sind eigene Verteiler erforderlich. Sie
dürfen in einem gemeinsamen Gehäuse mit Verteilern
für nicht medizinisch genutzte Räume oder für Räume
anderer Anwendungsgruppen untergebracht werden,
wenn sie von diesen durch eine Zwischenwand ge-
trennt und mit einer eigenen Abdeckung versehen sind.
Trennung und eigene Abdeckung sind nicht erforderlich
für funktioneil dazugehörende, einzelne nicht medizi-
nisch genutzte Räume oder medizinisch genutzte Räu-
me der Anwendungsgruppe 0 oder 1 in diesem Bereich,
wie z. B. Geräteräume, OP-Waschräume, OP-Sterilisa-
tionsräume, Aufenthaltsräume, Nachbehandlungsräu-
me, Toiletten, Flure, Umkleideräume etc.

3.2.6 Verteiler sind übersichtlich aufzubauen, wobei
darauf zu achten ist, daß die Einrichtungen der allge-
meinen Stromversorgung, der Sicherheitsstromversor-
gung und der zusätzlichen Sicherheitsstromversorgung
in getrennten Abschnitten aufgebaut werden.

3.3 Stromversorgung von Krankenhäusern, Am-
bulatorien und anderen baulichen Anlagen mit
entsprechender Zweckbestimmung

3.3.1 Al lgemeine St romversorgung

In Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ 1 000 V dürfen ab dem Hauptverteiler des Gebäudes
keine PEN-Leiter verwendet werden.

3.3.2 S icherhe i tss t romversorgung

In Stankstromanlagen mit Nennspannungen bis
~ 1 000 V gelten die Anforderungen gemäß § 4.2 und
§ 5 zusätzlich zu den Anforderungen gemäß den tech-
nischen Bestimmungen 11).

3.3.3 S t romversorgung von Räumen der
Anwendungsgruppe 2

3.3.3.1 Jeder Verteiler oder mindestens der Verteiler-
abschnitt zur Versorgung der IT-Systeme muß über
zwei Zuleitungen versorgt werden können.
Die erste Leitung muß von jener Schiene des Hauptver-
teilers des Gebäudes, die der Sicherheitsstromversor-
gung dient, abzweigen (siehe Abb. A3-1 bis Abb. A3-6).
3.3.3.2 Je nach Art der installierten zusätzlichen
Sicherheitsstromversorgung sind zwei Schaltungsva-
rianten möglich:
(1 ) ZSV mit nicht unterbrechungsloser Versorgung.

Die SV-Schiene und die ZSV-Schiene des zu ver-

1 1 ) Siehe ÖVE-EN 1 Teil 4 ( § 57).
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sorgenden Verteilers werden bei ungestörtem Be-
trieb von der ersten Leitung versorgt. Bei Ausfall
der Spannung am Ende der ersten Leitung bleibt
die SV-Schiene spannungslos, während die ZSV-
Schiene auf die zweite Leitung umgeschaltet wird.

(2) ZSV für unterbrechungslose Versorgung.
Bei ungestörtem Betrieb wird die ZSV-Schiene
von der ZSV-Anspeisung (zweite Leitung) und die
SV-Schiene von der ersten Leitung versorgt.
Bei Ausfall der Spannung am Ende der ersten
Leitung bleibt die SV-Schiene spannungslos, die
ZSV-Schiene wird von der zweiten Leitung weiter
aus der ZSV-Anlage versorgt.
Bei Ausfall der Spannung am Ende der zweiten
Leitung wird die ZSV-Schiene auf die SV-Schiene
(auf die erste Leitung) umgeschaltet:

Es wird empfohlen, die jeweils in Reservestellung befindliche Leitung
zu überwachen.

3.3.3.3 Für jeden Raum oder jede Raumgruppe der
Anwendungsgruppe 2 ist für Stromkreise, die der Ver-
sorgung elektromedizinischer Geräte für operative Ein-
griffe oder Maßnahmen dienen, die lebenswichtig sind,
mindestens ein eigenes IT-System zu errichten.

3.3.3.4 Für die Dauer der Sicherheitsstromversor-
gung dürfen, die IT-Systeme mehrerer Räume oder
Raumgruppen zu einem gemeinsamen IT-System mit
Isolationsüberwachungseinrichtung zusammenge-
schaltet werden, wenn dieses bei Ausfall der allgemei-
nen Stromversorgung aus einer zusätzlichen Sicher-
heitsstromversorgung versorgt wird.

3.3.3.5 Als Transformatoren der IT-Systeme sind Ein-
phasen-Transformatoren vorzusehen. Sie sind außer-
halb der medizinisch genutzten Räume unterzubringen
(z. B. im OP-Verteiler).
Ist ein IT-System für die Versorgung von Drehstromver-
brauchern erforderlich, ist hierfür ein getrennter Dreh-
strom-Transformator vorzusehen.

Mit Rücksicht auf die variable Nutzung bei Steckdosen-Stromkreisen sollte
die Nennleistung der Einphasen-Transformatoren nicht kleiner als 3,15 kVA
und nicht größer als 8 kVA sein.

3.3.3.6 Es sind Trenntransformatoren gemäß den
technischen Bestimmungen12) mit doppelter oder ver-
stärkter Isolierung zu verwenden. Sie müssen eine sta-
tische Abschirmung zwischen Primär- und Sekundär-
wicklung haben. Der Anschluß muß isoliert herausge-
führt sein. Für den Isolationswiderstand und die
Spannungsfestigkeit der Trenntransformatoren gelten
die Anforderungen gemäß den technischen Bestim-
mungen12) für Transformatoren mit verstärkter Isolie-
rung und der Ausführung Schutzklasse II.

Mit Rücksicht auf Störeinflüsse und Ableitströme sollte der Anschluß für die
Isolations-Überwachungseinrichtung symmetrisch sein.

Zusätzlich gilt für die Transformatoren:

- die Nennspannung auf der Sekundärseite darf

12) Siehe ÖVE-M/EN 60 742.

230 V, bei Drehstromtransformatoren auch zwischen
den Außenleitem, nicht überschreiten,

- die Kurzschlußspannung Uk und der Leerlaufstrom i0
dürfen 3% nicht überschreiten,

- der Einschaltstrom im Leerlauf IE darf das Achtfache
des Nennstromes nicht überschreiten.

3.3.3.7 Für den IT-System-Transformator, seine pri-
märseitigen Zuleitungen und seine sekundärseitigen Ab-
leitungen sind Schutzeinrichtungen mit automatischer
Abschaltung nur zum Schutz bei Kurzschluß zulässig.
Für den Schutz des Transformators bei Überlast sind
Überwachungseinrichtungen vorzusehen, die eine hohe
Erwärmung, z. B. infolge zu hoher Last, akustisch (quit-
tierbar) und optisch melden. Die Meldung muß so erfol-
gen, daß sie vom medizinischen Personal des betroffe-
nen Bereiches wahrgenommen werden kann.

Dies wird dadurch erreicht, daß de Kurzschluß-Schutzeinrichtungen für die
primär- und sekundärseitigen Leitungen erst beim 1,5 fachen Wert des jewei-
ligen Nennstromes des Trenntransformators ansprechen.
Die Leitungen sind hinsichtlich Ihres Querschnittes auf diesen erhöhten
Stromwert auszulegen.
Es wird empfohlen, den Überlastschulz des Transformators mit einer verzö-
gert ansprachenden Stromubenvacnung auszustatten, um Leistungsände-
rungen rasch zu erkennen.

3.3.3.8 Die Einspeisung eines IT-Systems eines Rau-
mes oder einer Raumgruppe darf über einen einzigen
Trenntransformator erfolgen, wenn ein Ausfall durch
Fehler im Transformator, dessen Zuleitung vom Vertei-
ler zu den Eingangsklemmen des Transformators und
dessen Ableitung zwischen den Ausgangsklemmen
des Transformators und dem Verteilerabschnitt des IT-
Systems nicht zu erwarten ist. Dies ist dann der Fall,
wenn folgende Anforderungen erfüllt sind (siehe Abb.
A3-2 und Abb. A3-3): .(1) Die Kabel oder. Leitungen der Transformator-Zu-

und Ableitung sind Kurzschluß- und erdschlußsi-
cher gemäß den technischen Bestimmungen13)
verlegt. Sie dürfen keine Schutzeinrichtungen ent-
halten.

Die selektive Abschaltung der Zuleitung zu den einzelnen OP-Vertei-
lem muß sichergestellt sein.

(2) Für den Trenntransformator ist zum Schutz bei
indirektem Berühren eine der folgenden Maßnah-
men anzuwenden:
- Schutzisolierung gemäß den technischen Be-

stimmungen14),
- Schutz durch nichtleitende Räume (Standort-

isolierung) gemäß den technischen Bestim-
mungen14),

- Schutz durch besondere Aufstellung folgender-
maßen:

Der Transformator in der Ausführung Schutzklas-
se l ist isoliert aufgestellt und nicht mit dem
Schutzleiter verbunden. Der Transformator ist
vom OP-Verteiler oder anderen Verteilern räum-

") Siehe ÖVE-EN 1 Teil 1 bzw. DIN VDE 0100 Teil 520.
") Siehe ÖVE-EN 1 Teil 1.
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lieh getrennt oder geschottet hinter einer nur mit-
tels Werkzeug oder besonderem Schlüssel zu öff-
nenden Abdeckung aufgestellt. Der Zugang ist nur
Fachkräften gemäß den technischen Bestimmun-
gen15) vorbehalten.

Auf der Abdeckung und dem Transformator ist gut
sichtbar und unverlierbar ein Wamhinweis anzu-
bringen, der auf die mögliche Gefahr einer Fehler-
spannung ah den leitfähigen Teilen des Transfor-
mators, z. B. bei Körperschluß, und die Notwen-
digkeit einer Spannungsprüfung vor Berührung
verweist.

(3) Der OP-Verteiler, der Transformator und die erfor-
derlichen Kabel- oder Leitungsverbindungen müs-
sen sich im gleichen Geschoß und Brandabschnitt
wie der zugehörige Raum der Anwendungsgrup-
pe 2 oder in unmittelbar darüber- oder darunterlie-
genden Räumen befinden.

3.3.3.9 Wenn die Anforderungen gemäß § 3.3.3.8
nicht erfüllt sind, muß bei Ausfall der Spannung am
Ende des Transformatorstromkreises, der das IT-Sy-
stem bei störungsfreiem Betrieb versorgt, die Stromver-
sorgung selbsttätig auf den Stromkreis eines zweiten
Transformators (siehe Abb. A3-5) oder einer
zusätzlichen Sicherheitsstromversorgung ohne geerde-
ten Netzpunkt (siehe Abb. 3-4) umgeschaltet werden.

3.3.3.10 Für die selbsttätige Umschalteinrichtung ge-
mäß § 3.3.3.1 und § 3.3.3.9 gelten folgende Anforde-
rungen:

(1 ) Zur Spannungsüberwachung ist eine allpolige, ei-
genständige Überwachungseinrichtung erforder-
lich.

(2) Die Schaltgeräte der Umschalteinrichtung sind für
die Nenndaten der IT-System-Transformatoren
auszulegen. Bei Schützen gemäß den techni-
schen Bestimmungen16) ist für das Nennschaltver-
mögen die Gebrauchskategorie AC 3 und für den
Kurzschlußschutz die .Anforderung „verschweiß-
frei" zugrunde.zu legen. Halbleiterschütze sind
nicht zulässig.

(3) Zur Erhöhung der Verriegelungs- und Umschalt-
sicherheit sind pro Schaltgerät jeweils zwei Hilfs-
kontakte zusammenzuschalten. Mechanisch ver-
riegelte Schütze oder Umschaltschütze sind elek-
trisch verriegelten Schützen vorzuziehen.

(4) Die Umschaltung auf die in Reserve stehende
Leitung (siehe § 3.3.3.2) ist als Störmeldung hoher
Priorität zu melden.

(5) Zur Funktionsüberprüfung der Umschalteinrich-
tung ist im Verteiler ein Schalter oder Taster vor-
zusehen.

(6) Die Rückschaltung auf die bevorzugte Zuleitung

") Siehe OVE-E 5 Teil 1.
"j Siehe HD 419.1 S1 bzw. EN 60 947-4-1.

bei Spannungswiederkehr muß zeitverzögert er-
folgen.

3.4 Verbraucheranlage
3.4.1 Steckdosenst romkre ise im IT-Sy-

stem von Räumen der Anwen-
dungsgruppe 2

3.4.1.1 Stromkreise mit zweipoligen Steckvorrichtun-
gen mit Schutzkontakt, die den Patientenplätzen zuge-
ordnet sind, müssen aus dem IT-System versorgt wer-
den. Für andere Stromkreise mit zweipoligen Steckvor-
richtungen mit Schutzkontakt wird die Versorgung aus
dem IT-System empfohlen.
3.4.1.2 Die Steckdosen an jedem Patientenplatz sind
auf mindestens zwei Stromkreise aufzuteilen. Jeder
Stromkreis sollte nicht mehr als sechs Steckdosen ent-
halten.
3.4.1.3 Die Steckdosen im IT-System gemäß
§ 3.3.3.3 sind eindeutig zu kennzeichnen, wenn im glei-
chen Raum Steckvorrichtungen an Stromkreise ange-
schlossen sind, die aus anderen Systemen versorgt
werden. Diese Kennzeichnung kann entfallen, wenn die
aus dem anderen System versorgten Steckdosen un-
verwechselbar ausgeführt werden.
3.4.1.4 Für den Schutz von Kabeln und Leitungen
gegen zu hohe Erwärmung dürfen nur Leitungsschutz-
schalter gemäß den technischen Bestimmungen17)
oder Leistungsschalter gemäß den technischen Be-
stimmungen18) verwendet werden, die allpolig schalten.
Sie müssen Kurzschluß-selektiv gegenüber den vorge-
schalteten Schutzeinrichtungen wirken.
3.4.2 Be leuchtungsst romkre ise
In Rettungswegen und Räumen der Anwendungsgrup-
pen 1 und 2 mit mehr als einer Leuchte sind die Leuch-
ten auf mindestens zwei Stromkreise aufzuteilen. Wenn
die Schutzmaßnahme Fehlerstrom-Schutzschaltung
angewandt wird, sind diese den Stromkreisen so zuzu-
ordnen, daß bei Ansprechen einer Schutzeinrichtung
nicht alle Beleuchtungsstromkreise eines Raumes oder
Rettungsweges ausfallen. Die Leuchten in den Ret-
tungswegen müssen den Stromkreisen abwechselnd
zugeordnet sein.
3.4.3 Motors t romkre ise
Motoren, die selbsttätig geschaltet, femgeschaltet oder
nicht ständig beaufsichtigt werden, müssen durch Mo-
torschutzschalter gemäß den technischen Bestimmun-
gen19) oder durch gleichwertige Einrichtungen ge-
schützt werden.
Nach Ansprechen der Schutzeinrichtungen muß ein
selbsttätiges Wiedereinschalten der Motoren verhindert
sein. Motorschutzschalter oder gleichwertige Einrich-
tungen sind nicht erforderlich für Kühl-, Gefrier- und
Klimageräte mit blockierungssicheren Motoren, wenn

") SieheÖVE-SNS2bzw.ÖVE-SN/EN60898.
'*) Siehe EN 60 947-2.
") Siehe EN 60 947-4-1.
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dies auf dem Gerät oder in der Gebrauchsanleitung
bestätigt ist.
3.4.4 Zule i tung zu Feuer löscheinr ich-

tungen
Die elektrische Anlage von Feuerlöscheinrichtungen
muß mit einer eigenen Zuleitung direkt vom Hauptver-
teiler der Sicherheitsstromversorgung gespeist werden.
Die Zuleitung ist so zu verlegen, daß sie bei äußerer
Brandeinwirkung für die Dauer von mindestens 90 Mi-
nuten funktionsfähig bleibt.

3.4.5 Wenn bei einer Stromversorgung eines Raumes
aus verschiedenen Systemen (Netz, SV, ZSV) eine
Verwechslungsmöglichkeit besteht, sind Steckdosen,
gegebenenfalls Schalter oder Betriebsmittel (z. B.
Leuchten) besondes zu kennzeichnen, um eine eindeu-
tige Zuordnung für den Benutzer sicherzustellen.

Bei faibllcher Kennzeichnung Ist (die Farbe ,,grün'' für Bereiche der Sicher-
heitsstromversorgung und die Farbe ,,gelb'' oder ,,orange'' far Bereiche der
ZSV vorzuziehen, jedoch kann eine einheitliche andersartige Kennzeichnung
innerhalb einer Anlage, insbesondere bei einer Erweiterung, zweckmäßig
sein

§ 4 Schutz gegen gefährliche
Körperströme

4.1 Schutz gegen direktes Berühren
4.1.1 Außerhalb medizinisch genutzter Räume und in
Räumen der Anwendungsgruppe 0 sind Schutzmaß-
nahmen gemäß den technischen Bestimmungen14) an-
zuwenden.

4.1.2 In Räumen der Anwendungsgruppen 1 und 2 ist
bei Anwendung der Schutzkleinspannung und Funk-
tionskleinspannung der Schutz durch Isolierung, Ab-
deckung oder Umhüllung aktiver Teile gemäß den tech-
nischen Bestimmungen14) auch bei weniger als 25 V
Wechselspannung oder 60 V Gleichspannung erforder-
lich.

4.2 Schutz bei Indirektem Berühren außerhalb
medizinisch genutzter Räume und In Räumen
der Anwendungsgruppe 0

4.2.1 Bei Einspeisung aus dem allgemeinen Netz sind
für die allgemeine Stromversorgung Schutzmaßnahmen
gemäß den technischen Bestimmungen14) anzuwenden.

4.2.2 Bei Einspeisung aus der Sicherheitsstromquelle
sind für die Sicherheitsstromversorgung Schutzmaß-
nahmen gemäß § 4.2.2.1 und § 4.2.2.2 anzuwenden.

4.2.2.1 Folgende Schutzmaßnahmen sind bevorzugt
anzuwenden:

- Schutz durch Meldung mit Isolationsüberwachungs-
einrichtung im IT-System,

- Schutzisolierung,
- Schutzkleinspannung (SELV),

- Funktionskleinspannung (PELV und FELV),
- Schutztrennung.
Bei Schutz durch Meldung mit Isolationsüberwachungs-
einrichtung im IT-System darf auf den zusätzlichen Po-
tentialausgleich oder die Erfüllung der Abschaltbedin-
gungen bei zwei Körperschlüssen gemäß den techni-
schen Bestimmungen20) verzichtet werden.
4.2.2.2 Folgende Schutzmaßnahmen dürfen ange-
wandt werden:
- Fl-Schutzschaltung gemäß den technischen Bestim-

mungen14),
- Schutzerdung gemäß den technischen Bestimmun-

gen14),
- Nullung gemäß den technischen Bestimmungen14).
Die Schutzmaßnahmen Schutzerdung oder Nullung
dürfen nur angewandt werden, wenn der rechnerische
Nachweis erbracht ist, daß bei einem Fehler mit ver-
nachlässigbarer Impedanz an beliebiger Stelle zwi-
schen Außenleiter und einem Schutzleiter oder damit
verbundenem Körper die der Fehlerstelle vorgeschalte-
te Schutzeinrichtung innerhalb der festgelegten Zeit
selbsttätig und selektiv abschaltet.
4.3 Schutz bei Indirektem Berühren in Räumen der

Anwendungsgruppen 1 und 2
Zum Schutz gegen gefährliche Körperströme dürfen
nur Schutzmaßnahmen gemäß § 4.3.1 bis § 4.3.6 an-
gewandt werden, wobei die für die Räume der Anwen-
dungsgruppe 2 geltenden Einschränkungen zu beach-
ten sind.
Außerdem ist ein zusätzlicher Potentialausgleich ge-
mäß § 4.4 erforderlich.
4.3.1 Schutz iso l ierung

Elektrische Betriebsmittel erfüllen die Anforderungen
der Schutzisolierung, wenn sie der Schutzklasse II ent-
sprechen oder gleichwertige Isolierungen gemäß den
technischen Bestimmungen14) aufweisen.
4.3.2 Schutzk le inspannung (SELV)
Es gelten die Anforderungen gemäß den technischen
Bestimmungen14) mit der Abweichung, daß die Nenn-
spannung der Stromkreise 25 V Wechselspannung oder
60 V Gleichspannung nicht überschreiten darf.
4.3.3 Funkt ionskleinspannung (PELV

und FELV)

Es gelten die Anforderungen gemäß den technischen
Bestimmungen14) mit der Abweichung, daß die Nenn-
spannung der Stromkreise 25 V Wechselspannung
oder 60 V Gleichspannung nicht überschreiten darf.
Für OP-Leuchten darf die Funktionskleinspannung oh-
ne sichere Trennung (FELV) nicht angewandt werden.

") Siehe ÖVE-EN1 Teil 1.
Siehe ÖVE-EN1 Teil 1.
Siehe ÖVE-EN1 und ÖVE-EN t Teil 4 (9 53)
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4.3.4 Schutz durch Abschal tung
4.3.4.1 Als Schutzeinrichtungen dürfen nur Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen in stoßstromfester Ausfüh-
rung gemäß den technischen Bestimmungen 21) mit fol-
genden Nennfehlerströmen verwendet werden:
(1) 0,03 A für Stromkreise mit Überstrom-

schutzeinrichtungen bis 63 A, es sei denn, sie
fallen unter Aufzählung (2),

(2) 0,3 A für Stromkreise, die
- Betriebsmittel außerhalb des Handbereiches

gemäß den technischen Bestimmungen 14) ver-
sorgen, z. B. Deckenbeleuchtung,

- mit Überstrom-Schutzeinrichtungen über 63 A
geschützt werden.

4.3.4.2 In TT-Systemen muß der Erdungswiderstand
RA des Erders, mit dem die Körper der elektrischen

4.3.4.3 Schutz durch Abschaltung mit Fehlerstrom-
schutzeinrichtung darf in Räumen der Anwendungsgrup-
pe 2 nur für folgende Stromkreise angewandt werden:

(1) Stromkreise für Röntgenapparate,
(2) Stromkreise für Großgeräte mit einer Leistung

über 5 kW,
(3) Stromkreise, auch Steckdosenstromkreise für Ge-

räte, die nicht der unmittelbaren medizinischen
Anwendung am Patienten dienen,

(4) Stromkreise für die Raumbeleuchtung,
(5) Stromkreise für die elektrische Ausrüstung von

Operationstischen, Betten und dgl.

4.3.5 Schutz durch Meldung im IT-Sy-
stem

4.3.5.1 Jedes IT-System gemäß § 3.3.3.3 ist mit ei-
nem Isolationsüberwachungsgerät gemäß den techni-
schen Bestimmungen 22) auszurüsten, das folgenden
zusätzlichen Anforderungen entsprechen muß:

(1) der Wechselstrom-lnnenwiderstand muß minde-
stens 100 betragen,

(2) die Meßspannung darf nicht größer als 25 V
Gleichspannung sein,

(3) der Meßstrom darf auch im Fehlerfall nicht größer
als 1 mA sein,

(4) die Anzeige muß spätestens bei Absinken des
Isolationswiderstandes auf 50 k erfolgen.

4.3.5.2 Für jedes IT-System ist an geeigneter, wäh-
rend des Betriebes von medizinisch zuständigem Per-

Siehe ÖVE-EN 1 Teil 1.
Siehe ÖVE-SN 5O.
Siehe DIN VDE 0413 Teil 2.

sonal ständig überwachbarer (oder sichtbarer/hörbarer)
Stelle, eine Meldekombination anzuordnen, die folgen-
de Einrichtungen enthält:

(1 ) eine grüne Meldeleuchte als Betriebsanzeige,
(2) eine gelbe Meldeleuchte, die bei Erreichen des

eingestellten Isolationswiderstandes aufleuchtet.
Sie darf nicht löschbar und nicht abschaltbar sein,

(3) eine akustische Meldung, die bei Erreichen des
eingestellten Isolationswiderstandes ertönt. Sie
darf löschbar, aber nicht abschaltbar sein,

(4) eine Prüftaste zur Funktionsprüfung, bei deren Be-
tätigung ein Widerstand von 42 k zwischen ei-
nen Außenleiter und den Schutzleiter geschaltet
wird.

4.3.5.3 In Räumen der Anwendungsgruppe 2 darf
beim ersten Fehler keine Abschaltung, sondern nur
eine Meldung erfolgen, weil Untersuchungen oder Be-
handlungen nicht ohne Gefahr für Patienten unterbro-
chen werden können. Deshalb ist in diesen Räumen die
Schutzmaßnahme „Meldung durch Isolationsüberwa-
chungseinrichtung im IT-System" mindestens für fol-
gende Stromkreise anzuwenden:

(1) Stromkreise mit zweipoligen Steckvorrichtungen,
an die elektromedizinische Einrichtungen ange-
schlossen werden, die operativen Eingriffen oder
Maßnahmen dienen, die lebenswichtig sind,

(2) Stromkreise für Operationsleuchten und vergleich-
bare Leuchten, die mit Nennspannungen über
25 V Wechselspannung oder 60 V Gleichspan-
nung betrieben werden.

4.3.6 Schutzt rennung

Es ist nur der Anschluß eines Verbrauchsmittels zuläs-
sig. Im übrigen gelten die Anforderungen gemäß den
technischen Bestimmungen 14).

4.4 Zusätzlicher Potentialausgleich in Räumen der
Anwendungsgruppen 1 und 2

4.4.1 Zum Ausgleich von Potentialunterschieden zwi-
schen den Körpern der elektrischen Betriebsmittel und
fest eingebauten fremden leitfähigen Teilen ist ein zu-
sätzlicher Potentialausgleich zu errichten.

4.4.2 In jedem Verteiler oder in dessen Nähe ist eine
Potentialausgleichs-Sammelschiene anzubringen, an
die die Potentialausgleichsleiter übersichtlich und ein-
zeln lösbar anzuschließen sind.

4.4.3 Folgende Teile sind mittels Potentialausgleichs-
leiter mit der Potentialausgleichs-Sammelschiene zu
verbinden:

(1) die Schutzleiter-Sammelschiene,
(2) leitfähige Teile, die

- sich bei Behandlung oder Untersuchung des

1 4 ) Siehe ÖVE-EN 1 Teil 1 .
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Patienten mit netzabhängigen, elektromedizini-
schen Geräten in einem Bereich von 1,25 m um
die Patientenposition befinden

und deren

- Widerstand gemessen zum Schutzleiter in Räu-
men der
Anwendungsgruppe 1 kleiner als 7 ,
Anwendungsgruppe 2 kleiner als 2,5 ist,

und

- mit dem Schutzleiter nicht in Verbindung ste-
hen,

(3) Abschirmung gegen elektrische Störfelder,
(4) Ableitnetze elektrostatisch leitfähiger Fußböden,
(5) ortsfeste nicht elektrisch betriebene Operations-

tische, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden
sind,

Ortsveränderliche Operationstische siehe § 4 4 4(1 )

(6) Operationsleuchten bei Anwendung der Funk-
tionskleinspannung mit sicherer elektrischer Tren-
nung (PELV).

Elektrisch leitende Fensterkonstruktionen, die mit der Blitzschutzan-
lage verbunden sind, müssen nicht an den zusätzlichen Potentialaus-
gleich angeschlossen werden.

4.4.4 In Räumen, in denen intrakardiale Eingriffe vor-
genommen werden, sind folgende Maßnahmen erfor-
derlich:

(1) In der Nähe der Patientenposition sind Anschluß-
bolzen für Potentialausgleichsleitungen gemäß
den technischen Bestimmungen 23) anzubringen,
über die ortsveränderliche elektromedizinische
Geräte bei intrakardialen Eingriffen und ortsverän-
derliche Operationstische bei Anwendung der HF-
Chirurgie in den Potentialausgleich einbezogen
werden können.

(2) Innerhalb eines Bereiches von 1,25 m um die
Patientenposition darf in Räumen, in denen Un-
tersuchungen oder Behandlungen im Herz oder
am freigelegten Herz vorgenommen werden, die
Spannung im fehlerfreien Betrieb der elektri-
schen Anlage zwischen fremden leitfähigen Tei-
len, Schutzkontakten von Steckdosen und Kör-
pern festangeschlossener elektrischer Betriebs-
mittel 10 mV nicht überschreiten.

Diese Anforderung ist In der Regel In Anlagen ohne PEN-Leiter
gemäß §3.3.1 erfüllt.

4.4.5 Die Installation von Anschlußbolzen für Poten-
tialausgleichsleitungen wird in allen Räumen der An-
wendungsgruppe 1 und 2 empfohlen (z. B. für den
Einsatz von Geräten mit erhöhtem Ableitstrom).

4.4.6 Zwischen den Potentialausgleichs-Sammel-
schienen von Räumen oder Raumgruppen mit funk-
tionsmäßig gemeinsamen Meß- oder Überwachungs-

einrichtungen (z. B. für Körperfunktionen oder Körper-
aktionsspannungen) sind Potentialausgleichsleiter zu
verlegen.
4.5 Schutzleiter und Potentlalausgleichsleiter
4.5.1 Die Auswahl und Bemessung der Leiter erfolgt
gemäß den technischen Bestimmungen 24).
4.5.2 Potentialausgleichsleiter müssen isoliert und
grün-gelb gekennzeichnet sein. Dies gilt nicht für den
Potentialausgleichsleiter zum Anschluß elektrisch lei-
tender Türzargen.

4.5.3 Für jeden Stromkreis ist ein eigener Schutzleiter
notwendig.

§ 5 Sicherheitsstromversorgung

In Krankenhäusern, Ambulatorien und anderen bauli-
chen Anlagen mit entsprechender Zweckbestimmung
ist eine Sicherheitsstromversorgung erforderlich, die
bei Störung der allgemeinen Stromversorgung die Ein-
richtungen gemäß § 5.1 und § 5.2 nach einer zulässi-
gen Umschaltzeit über eine bestimmte Zeit mit elektri-
scher Energie versorgt.

Darüberhinaus kann es notwendig sein, bestimmte An-
lagen und Geräte durch eine Sicherheitsstromversor-
gung weiter zu betreiben, wenn bei Ausfall der allgemei-
nen Stromversorgung eine Gefährdung auftritt oder die
Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes nicht si-
chergestellt ist.

5.1 Sicherheitsstromversorgung mit einer Um-
schaltzelt bis zu 15 s

Die Einrichtungen gemäß § 5.1.1 bis § 5.1.3(2) müssen
innerhalb von 15 s aus mindestens einer Ersatzstrom-
quelle für die Dauer von mindestens 24 h weiterbetrie-
ben werden können, wenn die Spannung eines oder
mehrerer Außenleiter am Hauptverteiler des Gebäudes
über einen Zeitraum von mehr als 0,5 s um mehr als
10% abgesunken ist.

5.1.1 Sicherheitsbeleuchtung für

(1) Rettungswege, wobei die Mindestbeleuchtungs-
stärke auf der Mittellinie in 0,2 m Höhe über dem
Fußboden oder über Treppenstufen 1 lx betragen
muß,

(2) Beleuchtung von Rettungszeichen und Rettungs-
zeichenleuchten,

(3) Räume für Schaltanlagen mit Nennspannungen
über 1 kV, für Ersatzstromaggregate und für
Hauptverteiler der allgemeinen Stromversorgung
und der Sicherheitsstromversorgung, wobei die
Mindestbeleuchtungsstärke 10% der Nennbe-
leuchtungsstärke, jedoch mindestens 15 Ix in
0,2 m Höhe über dem Fußboden betragen muß.

(4) Arbeitsräume über 50 m2 Fläche, z. B. Werkstät-

23) Siehe DIN 42 801.2 4 ) Siehe ÖVE-EN 1 Teil 1 u n d Teil 3 .
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ten, Küchen, Wäschereien, Laboratorien, wobei
die Mindestbeleuchtungsstärke in 0,2 m Höhe
über dem Fußboden 1 Ix betragen muß,

(5) Räume der Anwendungsgruppe 1, wobei in jedem
Raum mindestens eine Leuchte sowie vorhande-
ne Untersuchungsleuchten aus der Sicherheits-
stromversorgung weiterbetrieben werden müs-
sen,

(6) Räume der Anwendungsgruppe 2, wobei die ge-
samte Raumbeleuchtung aus der Sicherheits-
stromversorgung weiterbetrieben werden muß,

(7) Räume, die zur Aufrechterhaltung des Kranken-
hausbetriebes notwendig sind, wobei in jedem
Raum mindestens eine Leuchte aus der Sicher-
heitsstromversorgung weiterbetrieben werden
muß.

5.1.2 Wei tere notwendige Sicherhei ts-
einr ichtungen

(1) Feuerwehraufzüge und notwendige Bettenauf-
züge (mit Evakuierungsschaltung),

(2) notwendige Lüftungsanlagen zur Entrauchung
und für Sicherheitsstromquellen und deren Be-
triebsräume,

(3) Anlagen der Personenruftechnik und Telefonanla-
gen,

(4) Alarm- und Warnanlagen,
(5) Feuerlöscheinrichtungen.
5.1.3 Mediz in isch-technische Einrich-

tungen

(1 ) Notwendige medizinische Geräte,
(2) Elektrische Einrichtungen der medizinischen Gas-

versorgung einschließlich Druckluft, Vakuumver-
sorgung und Narkosegasabsaugung sowie deren
Überwachungseinrichtungen,

(3) Verbrauchsgeräte in Räumen der Anwendungs-
gruppe 2.

5.2 Sicherheitsstromversorgung mit einer Um-
schaltzelt von mehr als 15 s

Nach gesichertem Betrieb der Einrichtungen gemäß
§ 5.1 muß die Stromversorgung für weitere zur Auf-
rechterhaltung des Krankenhausbetriebes unerläßliche
Einrichtungen von der Sicherheitsstromquelle über-
nommen werden. Die jeweilige Umschaltzeit richtet sich
nach den betrieblichen Notwendigkeiten. Zu diesen
Einrichtungen gehören z. B..

(1) Sterilisationseinrichtungen,
(2) Haustechnische Anlagen, insbesondere Hei-

zungs-, Lüftungs- (ohne Kältemaschinen), Versor-
gungs- und Entsorgungsanlagen,

(3) Kühlanlagen,
(4) Kocheinrichtungen,
(5) Ladeeinrichtungen für Akkumulatoren, z. B. von

zusätzlichen Sicherheitsstromversorgungen,

(6) Sonstige Aufzüge.

Bei ausreichender Versorgung dürfen auch wei-
tere Verbraucher zugeschaltet werden.

5.3 Zusätzliche Sicherheitsstromversorgung
(ZSV)

5.3.1 Zusätz l iche S i che rhe i t ss t romve r -
sorgung mit einer Umschal tze i t
bis 15 s

Elektromedizinische Geräte in Räumen der Anwen-
dungsgruppe 2, die operativen Eingriffen oder Maßnah-
men dienen, die lebenswichtig sind, müssen zusätzlich
innerhalb von 15 s nach Ausfall der Spannung am Ver-
teiler des IT-Systemes selbsttätig aus einer zusätzli-
chen Sicherheitsstromversorgung (ZSV) für die Dauer
von mindestens drei Stunden versorgt werden können.

Sie darf jedoch für mindestens eine Stunde bemessen
sein, wenn eine weitere unabhängige Sicherheitsstrom-
quelle die Mindestbetriebsdauer von drei Stunden si-
cherstellt.

Für die selbsttätige Umschalteinrichtung gilt § 3.3.3.10.
Jede Umschaltung ist im medizinisch genutzten Raum
optisch und akustisch (quittierbar) zu melden.

Bei Erweiterung, Änderung oder Umbau elektrischer Anlagen der Anwen-
dungsgruppe 2 kann es aus technischen und wirtschaftlichen Gründen emp-
fehlenswert sein, die etektromedlzinlschen Geräte bei Ausfall der Netzspan-
nung an der IT-Schiene aus einer zugeordneten zusätzlichen Slcherheits-
stromversorgung (ZSV) zu versorgen
Für Frühgeborenen-Stationen und akut gefährdete Patienten kann es erfor-
derten sein, außer den OP-Leuchten auch andere Geräte, z.B Beatmungs-
und Überwachungsgeräte, bei Ausfall der Netzspannung innerhalb von 0,5 s
oder kurzer, weiter zu versorgen
Die Sicherheitsstromversorgung gemäß § 5 1 oder § 5 2 Ist nicht ab weitere
unabhängige Sicherheitsstromquelle anzusehen Es ist vielmehr an eine
gerttebezogene Sicherheitsstromveisorgung gedacht

5.3.2 Zusätz l iche S icherhe i tss t romver -
sorgung mit einer Umschal tze i t
bis 0,5 s

Operationsleuchtenundvergleichbare Leuchten müssen
zusätzlich zur Sicherheitsstromversorgung gemäß § 5.1
aus einer Sicherheitsstromversorgung mit einer Um-
schaltzeit bis 0,5 s selbsttätig weiterbetrieben werden
können, wenn die Spannung am Eingang des OP-Lichtes
mehr als 10% der Nennspannung sinkt. Die Sicherheits-
stromquelle muß für eine Versorgung von drei Stunden
bemessen sein. Siedarf jedoch für mindestens eine Stun-
de bemessen werden, wenn eine weitere unabhängige
Sicherheitsstromquelle die Mindestbetriebsdauer der
Operationsleuchte von drei Stunden sicherstellt.

Für die selbsttätige Umschalteinrichtung gilt § 3.3.3.10.
Jede Umschaltung ist im medizinisch genutzten Raum
optisch und akustisch (quittierbar) zu melden.

Als vergleichbare Leuchten gelten auch die allgemeinen Raumleuchten oder
Teile solcher, wenn sie die Funktion einer OP- oder Untersuchungsleuchte
ersetzen (z. B. In Herzkatheterräumen, Entbindungsräumen).

Auf die Errichtung einer zusätzlichen Sicherheitsstrom-
versorgung gemäß § 5.3.1 kann verzichtet werden,
wenn die zusätzliche Sicherheitsstromversorgung den
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Anforderungen gemäß § 5.3.2 entspricht und die Gerä-
te gemäß § 5.3.1 aus dieser zusätzlichen Sicherheits-
stromversorgung mitversorgt werden können.
5.3.3 Bei ausreichender Versorgungsleistung der
ZSV-Anlage dürfen auch andere elektromedizinische
Geräte (z. B. Dialysegeräte) und wichtige Laborgeräte
(z. B. Blutgasanalysatoren) angeschlossen werden,
wenn dadurch die Versorgungssicherheit der Gesamt-
anlage nicht beeinträchtigt wird. Ein gesonderter Selek-
tivitätsnachweis ist für diesen Anlagenteil zu erbringen.

Um zu verhindern, daß Geräte allgemeiner An an die ZSV-Anlage ange-
schlossen werden und dadurch die Versorgungssicherheit verringert wird,
sind diese für die ZSV-Versorgung bestimmten Geräte entweder fest oder
mittels Sondersteckvomchtungen anzuschließen oder In eigenen Räumen
(z. B Dialyse) zu betreiben

5.4 Allgemeine Anforderungen an Sicherheits-
stromquellen

5.4.1 Für Stromquellen der Sicherheitsstromversor-
gung bestehen technische Bestimmungen").
5.4.2 Eine Sicherheitsstromquelle muß die Versor-
gung selbsttätig übernehmen, wenn die Spannung am
Gebäudehauptverteiler an einem oder mehreren Auß-
enleitern mehr als 10% der Nennspannung abgesun-
ken ist. Die Übernahme der Versorgung muß mit Rück-
sicht auf Kurzzeitunterbrechung bei Berücksichtigung
der zulässigen Umschaltzeit verzögert erfolgen.
Nach Wiederkehr der allgemeinen Stromversorgung muß
eine verzögerte, automatische Rückstellung erfolgen.
5.4.3 Sicherheitsstromquellen sind so zu bemessen,
daß sie 80% ihrer Nennleistung sofort nach Umschal-
tung und 100% innerhalb von 5 s übernehmen können.
Spätestens 4 s nach Zuschaltung auf 80% der Nennlei-
stung oder nach Lastwechsel von 0% auf 80% darf die
Spannung nicht mehr als ± 10% von der Nennspan-
nung und die Frequenz nicht mehr als 5 Hz von der
Nennfrequenz abweichen.
5.4.4 Im statischen Betrieb darf die Abweichung von
der Nennspannung an den Ausgangsklemmen der Si-
cherheitsstromquelle nicht mehr als ± 1% und von der
Nennfrequenz nicht mehr als 1 Hz betragen.
5.4.5 Der Oberschwingungsanteil an den Ausgangs-
klemmen der Sicherheitsstromquelle darf unter Nenn-
bedingungen, bei Verbrauchern mit linearem Strom-
Spannungsverhältnis, bis zur Nennleistung nicht mehr
als 5% betragen. Dies gilt sowohl für die verkettete
Spannung als auch für die Strangspannung.
5.4.6 Für die Funkentstörung wird Grad N gemäß den
technischen Bestimmungen25) gefordert.
5.4.7 Die Verbindungsleitungen zwischen einzelnen
Bauteilen oder Baugruppen der Sicherheitsstromquel-
len müssen kurzschluß- und erdschlußsicher gemäß
den technischen Bestimmungen13) ausgeführt sein.
11) siehe ÖVE-EN1 Teil 4 (§ 57).13) Siehe ÔVE-EN1 Ten 1 bzw. VDE 0100 Teil 520.25) Siehe DIN VDE 0875 Teil 3.

5.4.8 Eine Sicherheitsstromquelle mit dreiphasigem
Ausgang muß bei einer Schieflast von 100% Phasen-
strom die Versorgung der ihr zugeordneten Verbrau-
cher der Sicherheitsstromversorgung sicherstellen.
5.4.9 Eine Sicherheitsstromquelle muß mit 10% der
Nennleistung für die Dauer einer Stunde überlastbar
sein. Die Überlast muß nach zwölf Stunden wiederholt
werden können.

5.4.10 Der Nennstrom der Sicherheitsstromquelle
muß mindestens zehnmal so groß wie die Summe der
Leertaufströme aller Transformatoren im IT-System sein.
5.4.11 Die Betätigungseinrichtungen der Sichemeits-
stromquelle müssen mindestens folgende Betriebszu-
stände ermöglichen:
- Automatischer Betrieb,
- Probebetrieb zur Überprüfung aller automatisch ab-

laufenden Vorgänge; bei einem Netzausfall während
der Probe muß die Lastübernahme in jedem Fall
selbsttätig stattfinden,

- -Handbetätigung für

„Start"„Stop"

„Sicherheitsstromquelle Ein/Aus"
„Netz Ein/Aus"

- Sperrung jeglichen Betriebes, z. B. bei Wartungsar-
beiten,

- Not-Aus.

5.4.12 Sicherheitsstromquellen müssen folgende
Meß- und Überwachungseinrichtungen haben:
- Spannungs- und Strommesser in jedem Außenleiter,
- Frequenzmesser bei Sicherheitsstromquellen mit

Wechsel- bzw. Drehstromausgang,
- Batterieladekreisüberwachung.

Folgende Betriebszustände sind optisch anzuzeigen:

- Netz-Betrieb,
- Sicherheitsstromquellen-Betrieb,
- Störung der Sicherheitsstromquelle,
- Probebetrieb.

Die Weiterleitung dieser Meldungen muß möglich sein.
Die Meldung „Störung der Sicherheitsstromquelle" muß
außerdem an geeigneter Stelle optisch und akustisch
erfolgen. Die akustische Meldung mußlöschbar sein. Die
Funktionsfähigkeit von Meldelampen muß prüfbar sein.

5.5 Zusätzliche Anforderungen an Stromerzeu-
gungsaggregaten mit Hubkolben-Verbren-
nungsmotoren als Sicherheitsstromquelle

5.5.1 Soweit in diesen Bestimmungen keine anderen
Anforderungen enthalten sind, gelten für die Ausfüh-
rung und Errichtung der Aggregate die Anforderungen
gemäß den technischen Bestimmungen26)10) Siehe OVE-EN1 Teil 4 (§ 53) und ÖVE-EN 2.
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Es sind luftgekühlte Kraftmaschinen oder wassergekühl-
te Kraftmaschinen mit Luftrückkühlung zu verwenden.

Bei Blockheizkraftwerken muß ein Notkühler und eine
Kraftmaschine mit der vollen Leistung als Reserve vor-
handen sein,

5.5.2 Die Ladeeinrichtung für die Starteinrichtung ist
so zu bemessen, daß der entladene Energiespeicher
(Batterie oder Druckbehälter) in maximal sechs Stun-
den wieder so geladen wird, daß damit bestimmungs-
gemäß gestartet werden kann.
5.5.3 Auf dem Leistungsschild des Stromerzeugungs-
aggregates gemäß den technischen Bestimmungen 27)
ist zusätzlich die Differenz zwischen Nennleistung und
der Leistung aller elektrisch angetriebenen Hilfseinrich-
tungen anzugeben.

5.5.4 Die Lüftungsjalousien müssen auch von Hand
betätigt werden können.

5.5.5 Für die Sicherheitsstromversorgung ist ein Wirk-
leistungsmesser vorzusehen, der sowohl die Leistung
bei Versorgung aus dem Netz als auch aus der Sicher-
heitsstromquelle anzeigt.

5.6 Zusätzliche Anforderungen an batteriegestütz-
ten Anlagen mit oder ohne Umrichter als Si-
cherheltsstromquelle

5.6.1 Für die Aufstellung, Prüfung und Wartung der
Akkumulatoren bestehen technische Bestimmungen 3).
Für die Ladeeinrichtung bestehen technische Bestim-
mungen 3) 28) 2 9 ) .
Für Stromrichter/Umrichter bestehen technische Be-
stimmungen 30).

5.6.2 Eine batteriegestützte Anlage muß aus dem Er-
haltungsladebetrieb mindestens für die Dauer von drei
Stunden mit Nennleistung, bei Wechsel- bzw. Dreh-
strom mit Nennleistung bei cos = 0,8 ind., betrieben
werden können. Sie darf für die Dauer von einer Stunde
bemessen sein, wenn eine weitere unabhängige Si-
cherheitsstromquelle die Mindestdauer von drei Stun-
den sicherstellt. Die Batterie muß nach einer Ladedauer
von maximal sechs Stunden wieder die gleiche Entnah-
me ermöglichen. Diese Bedingungen gelten bei einer
Umgebungstemperatur von +20 *C.

Die Sicherheitsstromversorgung gemäß § 5.1 oder § 5.2 ist nicht als weitere
unabhängige Sicherheitsstromquelle anzusehen. Es Ist hier vielmehr an eine
gerätebezogene Slcherheitsstromversorgung gedacht.

5.6.3 Es dürfen nur ortsfeste Nickel-Cadmium-Akku-
mulatoren oder ortsfeste Bleiakkumulatoren verwendet
werden. Werden andere als die gemäß den techni-
schen Bestimmungen3) (Tab. A1-1) verwendet (z. B. im
Normungsverfahren stehende Typen), müssen diese

3) Siehe ÖVE-C 10 Teil 2.27) Siehe DIN 6280 Teil 2.20) Siehe DIN VDE 0558 Teil 1 und Teil 5.29) Siehe DIN 41 773 Teil 1 und Teil 2.30) Siehe DIN VDE 0558 Teil 2.

hinsichtlich ihrer Betriebseigenschaften (Haltbarkeit,
Eignung für Erhaltungs- und Schnelladung etc.) minde-
stens den geeigneten Bauarten gemäß den techni-
schen Bestimmungen 3) (Tab. A1-1) entsprechen. KFZ-
Starterbatterien sind nicht zulässig.

5.6.4 Der einwandfreie Ladezustand der Akkumulato-
ren muß durch selbsttätiges Laden und Erhaltungsla-
den sichergestellt sein.

5.6.5 Der Spannungsabfall auf der Lade-/Entladelei-
tung, zwischen Batterie und Stromrichter/Umrichter,
darf bei Nennstrom 1% der Nennspannung nicht über-
schreiten.

5.6.6 Eine Meldung des ZSV-Notbetriebes muß so
erfolgen, daß sie vom medizinischen Personal des be-
troffenen Bereiches wahrgenommen werden kann.

5.7 Zusätzliche Anforderungen an die Stromver-
sorgung von OP-Leuchten

Bei OP-Leuchten oder vergleichbaren Leuchten muß
die Spannung um ± 5% der Nennspannung in Schritten
von < 2% der Nennspannung angepaßt werden kön-
nen, um anlagebedingte Spannungsabfälle auszuglei-
chen. Bei Leistungsänderungen von 100% der Nennlei-
stung müssen die Grenzwerte der Abweichungen von
der Nennausgangsspannung nach 0,5 s wieder einge-
halten werden.

5.8 Besondere Anforderungen an das Leitungs-
netz der Sicherheitsstromversorgung

5.8.1 Kabel oder Leitungen zwischen Sicherheits-
stromquelle und der zugehörigen ersten Überstrom-
Schutzeinrichtung sowie zwischen Batterie und Ladege-
rät müssen kurzschluß- und erdschlußsicher gemäß den
technischen Bestimmungen 13) verlegt sein. Sie dürfen
sich nicht in der Nähe brennbarer Materialien befinden.

5.8.2 Für die Versorgung der Verbraucher der not-
wendigen Sicherheitseinrichtungen ist ein eigenes Ver-
teilungs- und Verbrauchernetz getrennt vom Netz der
Verbraucher der allgemeinen Stromversorgung ab der
Netzumschaltung erforderlich.

5.8.3 Soll eine Sicherheitsstromquelle über die not-
wendigen Sicherheitseinrichtungen hinaus alle Ver-
braucher eines Gebäudes versorgen (Vollversorgung),
so sind ab der Netzumschaltung bis zum Hauptverteiler
des Gebäudes zwei unabhängige Einspeisungen erfor-
derlich. Ab dem Hauptverteiler ist ein eigenes Vertei-
lungs- und Verbrauchernetz für die notwendigen Si-
cherheitseinrichtungen erforderlich.

5.8.4 Bei Stromversorgung mehrerer Gebäude von
einer zentralen Stelle aus gelten für die Zuleitungen zu
den einzelnen Gebäuden die Anforderungen gemäß
§ 5.8.4.1 bis § 5.8.4.4 (Abb. A3-7).

3) Siehe ÖVE-C 10 Teil 2.1 3 ) Siehe OVE-EN 1 Teil 1 bzw. D I N V D E 0100 Teil 520.
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5.8.4.1 Einrichtungen, die bei Absinken der Spannung
der allgemeinen Stromversorgung um mehr als 10% das
Inbetriebsetzen der Sicherheitsstromquelle und die Um-
schaltung der Sicherheitsstromversorgung auf die Si-
cherheitsstromquelle bewirken, müssen sich im Haupt-
verteiler der zentralen Versorgungsanlage befinden.

5.8.4.2 In jedem Hauptverteiler muß sich eine Einrich-
tung befinden, diebei Ausfall mindestens eines Außenlei-
ters an der Einspeisestelle der Zuleitung der allgemeinen
Stromversorgung die Umschaltung auf die Zuleitung der
Sicherheitsstromversorgung bewirkt (siehe Abb. A3-7).

5.8.4.3 Kabel der allgemeinen Stromversorgung und
die der Sicherheitsstromversorgung sind bei Verlegung
im Erdreich auf getrennten Trassen mit einem Mindest-
abstand von 2 m oder in einer Stufenkünette mit einem
Höhenunterschied von mindestens 1 m zu verlegen. Im
Nahbereich einer Gebäudeeinführung dürfen Kabel
den Abstand von 2 m unterschreiten, wenn besonderer
mechanischer Schutz gegen Beschädigungen bei Tief-
bauarbeiten vorgesehen ist.

5.8.4.4 Bei Verlegung der Kabel au ßerhalb des Erdrei-
ches, z. B. im Kabelkanal, dürfen Kabel der Sicherheits-
stromversorgung auf der gleichen Trasse (Kabelkanal,
Kollektor) wie die Kabel der allgemeinen Stromversor-
gung geführt werden, wenn sie so vor äußerer Brandein-
wirkung geschützt sind, daß sie im Brandfall für die Dauer
von mindestens 90 min31) funktionsfähig bleiben.

5.8.5 In allen Stromkreisen der Sicherheitsstromver-
sorgung müssen die Kennwerte der Sicherheitsstrom-
quellen und der Schutzeinrichtungen sowie die Quer-
schnitte der Leiter so ausgewählt werden, daß ein Kurz-
schluß an beliebiger Stelle der Anlage sowohl bei
Versorgung aus der allgemeinen Stromversorgung als
auch aus der Sicherheitsstromquelle gemäß den techni-
schen Bestimmungen24), jedenfalls aber innerhalb von
5 s abgeschaltet wird. Die dem Fehler vorgeschaltete
Schutzeinrichtung muß gegenüber den ihr vorgeschalte-
ten Schutzeinrichtungen selektiv auslösen.

5.8.6 In einem mehradrigen Kabel oder einer mehrad-
rigen Leitung der Sicherheitsstromversorgung darf ein
Stromkreis nur mit einem zugehörigen Hilfsstromkreis
zusammengefaßt werden. Das Zusammenfassen von
mehreren Hauptstromkreisen in einem Kabel oder einer
Leitung (z. B. auch Beleuchtungsstromkreise mit ge-
meinsamem Neutralleiter) ist nicht zulässig.

5.9 Steuerstromkreise

Steuerstromkreise der Sicherheitsstromversorgung
sind so zu errichten, daß ein einziger Fehler im Steu-
erstromkreis, mit dessen Auftreten gerechnet werden
muß, nicht zum gleichzeitigen Ausfall der Sicherheits-
stromversorgung und der allgemeinen Stromversor-
gung führt.

Solche Fehler sind z. B.: Ausfall der Steuerspannung, Ansprechen einer
Schutzeinrichtung, Korper- oder Erdschluß Im Stsuerstromkrels, leitungsun-
terbrechung Im Steuerstromkreis.

§ 6 Maßnahmen für Explosions- und
Brandschutz, Schutz vor elektrostatischer

Aufladung
6.1 Explosionsschutz

6.1.1 Innerhalb der explosionsgefährdeten Zonen
(siehe § 2.3.17) von medizinisch genutzten Räumen
dürfen nur angebracht sein:

(1) elektromedizinische Geräte in „AP-G"- bzw.
„AP-M"-Ausführung (Geräte mit „Anästhesiemittel-
Prüfung''),

(2) in der Zone M auch andere, geeignete elektrische
Betriebsmittel.

Welche Bereiche von etektromedizinisch genutzten Räumen als ex-
ploslonsgefannjet Im Sinne von § 6.1 gelten. Kann gemäß den Brand
und Exploslonsschutzrichtlinlen (siehe Anhang A1) festgestellt wer-
den.
Hinsichtlich der Beurteilung der Vermeidung von Zündgefahren Infol-
ge elektrischer Aufladung sind die Brand- und Explosionsschutzrlcht-
Unien (siehe Anhang A1 ) zu beachten.

6.1.2 Soweit in besonderen Fällen in medizinisch ge-
nutzten Räumen, entsprechend ihrer bestimmungsge-
mäßen Nutzung, explosionsgefährdete Zonen anderer
Art als „G" und „M" entstehen können, gelten bezüglich
der dort zulässigen elektrischen Betriebsmittel di.e An-
forderungen gemäß den technischen Bestimmun-
gen32).

6.1.3 Elektrische Betriebsmittel, die bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch oder im Fehlerfall Zündungen
auslösen können, müssen von Auslässen für brennbare
Gase mindestens 20 cm entfernt sein und dürfen nicht
in Richtung des Gasstromes angeordnet sein.

6.2 Brandschutz
Soweit Anlagenteile Leitungen, für verbrennungsför-
dernde Gase, z. B. Sauerstoff, Lachgas, enthalten gilt:

6.2.1 Gasaustrittstellen müssen von elektrischen Tei-
len, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch oder im
Fehlerfall Funken erzeugen können, mindestens 20 cm
entfernt sein. Elektrische Betriebsmittel dürfen nicht in
Richtung des Gasstromes angeordnet sein.

6.2.2 Wenn betriebsmäßig stromführende elektrische
Leitungen gemeinsam mit Leitungen für verbrennungs-
fördernde Gase (z. B. Sauerstoff, Lachgas) in Kanälen,
Rohren oder Gehäusen verlegt sind, müssen die elek-
trischen Leitungen mindestens mittlerer PVC-Schlauch-
leitung entsprechen. Für Fernmeldeleitungen sind ent-
sprechende Maßnahmen nur dann erforderlich, wenn
das Produkt aus Leerlaufspannung und Kurzschluß-
strom den Wert von 10 VA übersteigt.

") Siehe ÖVE-EN 1 Teilt und Teil 3.
"j Siehe ÖNORM DIN 4102 Teil 12.

³²) Siehe ÖVE-EX/EN 50014. ÖVE-EX/EN 50 015, ÖVE-EX/EN 50016, ÖVE-
EX/EN 50 017, ÖVE-EX/EN 50 018. ÖVE-EX/EN 50 019, ÖVE-EX/EN 50 020
undöVE-EX/EN50028.
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6.2.3 Brandschutz für e lektr ische Lei-
tungsanlagen von notwendigen
Sicherhei tse inr ichtungen

Die elektrischen Leitungsanlagen von notwendigen Si-
cherheitseinrichtungen müssen so beschaffen sein,
daß diese Sicherheitseinrichtungen im Falle eines
Brandes nicht vorzeitig ausfallen.

6.2.3.1 Lei tungsanlagen

Die Betriebssicherheit notwendiger Sicherheitseinrich-
tungen ist sichergestellt, wenn die elektrischen Lei-
tungsanlagen so ausgeführt oder durch Bauteile um-
kleidet werden, daß sie bei äußerer Brandeinwirkung
für eine ausreichende Zeitdauer funktionsfähig bleiben.

Dies umfaßt nicht nur die Leitungsanlagen selbst, sondern auch die Leitungs-
träger und deren Befestigungselemente (z. B. keine Kunststoffdübel).

Die Dauer des Funktionserhaltes wird gemäß den tech-
nischen Bestimmungen31) geprüft und muß mindestens
betragen:

(1 ) 30 Minuten bei

- Brandmeldeanlagen, wenn deren Leitungen
durch nichtüberwachte Bereiche führen,

- Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von An-
weisungen an Besucher und Beschäftigte,

- Sicherheitsbeleuchtungen, ausgenommen
Endstromkreise,

- Personenaufzugsanlagen mit Evakuierungs-
schaltung,

(2) 90 Minuten bei

- Wasserdruckerhöhungsanlagen zur Löschwas-
serversorgung,

- Lüftungsanlagen von Sicherheitstreppenräu-
men, innenliegenden Treppenräumen, Fahr-
schächten, Sicherheitsschleusen und Trieb-
werksräumen von Feuerwehraufzügen,

- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen,
- Feuerwehraufzügen (Sicherheitsaufzügen),
- zusätzlicher Sicherheitsstromversorgung ge-

mäß § 5.3, ausgenommen Endstromkreise.

6.3 Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
Zur Vermeidung der elektrostatischen Aufladung sind
Fußböden der Klasse l gemäß den technischen Be-
stimmungen33) bzw. gemäß den Brand- und Explo-
sionsschutzrichtlinien (siehe Anhang A1) auszuführen,
z. B. in folgenden Räumen:

- Herzkatheterräume,
- Intensiv-Überwachungsräume,
- Intensiv-Untersuchungsräume,
- Operations-Gipsräume,
- Operationsräume,
- Operationsvorbereitungsräume,

31) Siehe ÖNORM DIN 4102 Ten 12.
33)Siehe ÖNORM B 5220.

- Räume für radiologische Diagnostik und Therapie,
- Aufwachräume,
- Chirurgische Ambulanzen,
- Notfall- und Akutdialyseräume,
- Entbindungsräume,
- EEG-Räume,
- EMG-Räume,
- Röntgenräume,
- Obduktionsräume,
- Räume für Lagerung oder Abfüllung von brennbaren

Flüssigkeiten der Gefahrenklasse 1,
- Gaslagerräume,
- Chemielabors,
- Dunkelkammern,
- Rechner- bzw. EDV-Räume.

§ 7 Empfehlungen für Maßnahmen gegen
die Beeinflussung von

elektromedizinischen Meßeinrichtungen
durch Starkstromanlagen

Elektrische oder magnetische Felder elektrischer Anlagen können medizini-
sche Meßeinrichtungen, insbesondere solche für Körperaktionsspannungen,
bis zur Funktionsunfähigkeit stören. Die im folgenden beschriebenen Maß-
nahmen sind als Schutz gegen Störungen geeignet, die durch Starksiroman-
lagen in oder In der Nähe medizinisch genutzter Räume hervorgerufen
werden. Ihre Anwendung ermöglicht den bestimmungsgemäßen Betrieb
medizinischer Meßeinrichtungen. Sie reichen nicht aus gegen Störungen, die
durch Hochfrequenzquellen aller Art für die Nachrichtentechnik oder Thera-
pie erzeugt werden. Maßnahmen gegen die Störungen sind nicht Gegen-
stand dieser Errichtungsbestimmungen.

7.1 Anwendung der Maßnahmen
In Räumen und in der Umgebung von Räumen, in denen
bestimmungsgemäß Messungen von Körperaktions-
spannungen, z. B. EEG, EKG oder EMG, durchgeführt
werden, sollten die Maßnahmen gemäß § 7.2 und § 7.3
angewandtwerden, wenn nach örtlichen Gegebenheiten
mit dem Auftreten von Störungen gerechnet werden
kann. Gegebenenfalls kann es notwendig werden, diese
Maßnahmen zur Herstellung des bestimmungsge-
mäßen Gebrauches nachträglich durchzuführen.

Zu den Räumen die gegen Störungen geschützt werden sollen, gehören
insbesondere
- EEG-Räume, EKG-Räume und EMG-Räume,
- Intensiv-Untersuchungsräume,
- Intenstv-Überwachungsräume,
- Herzkatheterräume,
- Operationsräume.

7.2 Maßnahmen gegen Störungen durch elektri-
sche Felder

7.2.1 Die Kabel und Leitungen der Starkstromanlage
sollen mit leitfähigen, abschirmenden Umhüllungen ver-
legt werden. Diese Maßnahme ist an allen Kabeln und
Leitungen durchzuführen, die im zu schützenden
Raum, in dessen Wänden, Decke und Fußboden sowie
auf deren Außenseiten verlegt sind.

7.2.2 Die leitfähigen Umhüllungen von Kabeln und Lei-,
tungen (z. B. abgeschirmte Leitungen mit Metallmantel,
Stahlpanzerrohr oder ähnliche Installationsrohre und
-kanäle) sollten untereinander und mit dem Potentialaus-
gleichsleiter gut leitend verbunden werden (Schweiß-
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punkte, gelötete Drahtbrücken). Dabei sollen die Abschir-
mungen (z.B.die metallische Umhüllung der abgeschirm-
ten Leitungen bzw. das Stahlpanzerrohr) keine geschlos-
senen Ringverbindungen (Maschen) bilden.

7.2.3 Die Maßnahmen gemäß § 7.2.1 und § 7.2.2 kön-
nen entfallen, wenn die zu schützenden Einrichtungen
auf andere Weise wirksam gegen Störungen geschützt
werden. Dies kann durch Einlegen eines Abschirmgewe-
bes oder einer Metallfolie in den Fußboden, die Decke
oder die Wände der zu entstörenden Räume geschehen.
Diese Abschirmung ist von Rohrleitungen und leitfähigen
Gebäudeteilen usw. isoliert zu verlegen und über einen
eigenen Potentialausgleichsleiter mit der Potentialaus-
gleich-Sammelschiene zu verbinden.

7.2.4 Festangeschlossene elektrische Verbrauchs-
mittel sollen in Schutzklasse l ausgeführt sein.

7.3 Maßnahmen gegen Störungen durch netzfre-
quente magnetische Felder

Am Patientenplatz darf die Induktion bei 50 Hz folgende
Werte nicht überschreiten:

Bss = 4 10-7 Tesla für EKG

Bss = 2 10-7 Tesla für EEG und EMG
(1) Zur Prüfung dient z. B. ein Etektrokardiograph, dessen Patientenleitungen

an eine standardisierte Prüfspule (siehe Abb. A3-8) angeschlossen werden.
Be! der Empfindlichkeit des Etektrokardiographen von 10 mm/mV darf der
registrierte Störausschlag bei EKG 4 mm. bei EEG und EMG 2 mm nicht
Obersteigen. Bei der Prüfung ist die Spule In alle möglichen Lagen zu
drehen. Der höchste dabei registrierte Störausschlag ist maßgebend.

(2) Diese Grenzwerte werden im allgemeinen nicht Oberschritten, wenn zwi-
schen Anlagenteilen und Betriebsmitteln, die magnetische Störungen her-
vorrufen können, und den für die Untersuchung von Patienten vorgesehe-
nen Platzen folgende Abstände in allen Richtungen eingehalten werden:

(2.1) Bei Verwendung einer Leuchte mit einem Vorschaltgerät (Drossel) sind in
der Regel 0,75 m ausreichend. Bei Verwendung mehrerer Vorschaltgeräte
mit höheren Arbeitsfrequenzen, die nicht in den Übertragungsbereich der
elektromedlzinischen Meßeinrichtung fallen, sind kleinere Abstände erlaubt.

(2.2) Bei Verwendung votwiegend induktiver Betriebsmittel großer Leistung sind
In der Regel 6 m Abstand ausreichend. Solche Betriebsmittel sind z. B.:
- Transformatoren der Starkstromanlage, z. B. des IT-Systemes,
- ortsfeste Motoren - insbesondere solche Ober 3 kW.

(2.3) Zwischen mehradrigen Kabeln und Leitungen der Starksiromanlage und
den zu schützenden Patientenplätzen:
Leiternennquerschnitt (Cu) . . . . . . Mindestabstand
10 mm2 bis 70 mm2 .............. . . . . . . . . . .3 m
95 mm2 bis 185 mm² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 m
über 185 mm² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9m
Bei einadrigen Kabeln und Leitungen sowie Stromschienensystemen kön-
nen größere Abstände notwendig werden.

(2.4) Die In (2.1) bis (2.3) genannten Abstände können durch magnetische
Abschirmungen vermindert werden.

(3) In diesem Zusammenhang wird auf die mögliche Beeinflussung von etektro
medizinischen Meßeinrichtungen durch 162/3 Hz-Wechselstrom-Bahnan-
lagen In Gebäudenahe hingewiesen.

§ 8 Medizinische Einrichtungen außerhalb
von Krankenhäusern

8.1 Praxisräume der Human- und Dentalmedizin

8.1.1 Zuordnung der Räume zu den An-
wendungsgruppen

Die richtige Zuordnung der Räume zu den Anwen-
dungsgruppen ergibt sich aus den Anforderungen ge-
mäß § 2.2.1 bis § 2.2.3 in Verbindung mit den Beispie-
len gemäß Tab. 2-1

8.1.2 Schutzmaßnahmen bei indirektem
Berühren

8.1.2.1 In Räumen der Anwendungsgruppe 0 sind
Schutzmaßnahmen gemäß den technischen Bestim-
mungen 14) anzuwenden

8.1.2.2. In Räumen der Anwendungsgruppe 1 dürfen
nur Schutzmaßnahmen gemäß § 4.3. angewandt wer-
den.

Die der Untersuchung oder Behandlung von Patienten dienenden Räume, in
ärztlichen Praxen der Human- oder Dentalmedizin sind in der Regel Räume
der Anwendungsguppe 1.

8.1.2.3 In Räumen der Anwendungsgruppe 2 muß die
Schutzmaßnahme „Meldung durch Isolationsüberwa-
chungseinrichtung im IT-System" gemäß § 4.3.5 ange-
wandt werden für Stromkreise der Operationsleuchten
und für Stromkreise mit zweipoligen Steckdosen, an die
lebenswichtige elektromedizinische Geräte ange-
schlossen werden, die beim ersten Körperschluß nicht
ausfallen dürfen.

8.1.3 Zusätz l icher Potent ia lausgle ich

In Räumen der Anwendungsgruppe 1 und 2 ist ein
zusätzlicher Potentialausgleich vorzusehen, in den die
fremden leitfähigen Teile im Sinne von § 4.4 und § 4.5
einbezogen werden müssen, die der Patient bei Be-
handlung oder Untersuchung mit netzabhängigen elek-
tromedizinischen Geräten berühren kann.

8.1.4 S icherhe i t ss t romversorgung

Bei Störung der allgemeinen Stromversorgung müssen
folgende Einrichtungen in Räumen der Anwendungs-
gruppe 2 aus einer geeigneten Sicherheitsstromversor-
gung für die Dauer von mindestens drei Stunden weiter
betrieben werden können:
- Operationsleuchten und vergleichbare Leuchten mit

einer Umschaltzeit von höchstens 0,5 s,
- lebenswichtige elektromedizinische Geräte mit einer

Umschaltzeit von höchstens 15 s.

8.2 Versorgung von Geräten der Heimdialyse

Für die regelmäßige Versorgung von Geräten für die
Heimdialyse in Räumen von Wohnungen sind Maßnah-
men gemäß § 8.2.1 oder eine Anschlußeinrichtung ge-
mäß § 8.2.2 vorzusehen.

8.2.1 Maßnahmen in der e lekt r ischen
Anlage

(1) Es ist ein eigener Stromkreis, beginnend am Un-
terverteiler der Wohnung, zu errichten.

(2) Der Stromkreis ist mit einer Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung mit IAN < 0,03 A gemäß den techni-
schen Bestimmungen 14) zu schützen.

(3) Für den Anschluß des Gerätes der Heimdialyse
sind Steckvorrichtungen vorzusehen, die mit den
übrigen Steckdosen unverwechselbar sind; z. B,

1 4 ) Siehe ÖVE-EN1 Teil 1 .
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Steckvorrichtungen gemäß den technischen Be-
stimmungen34).

(4) Es ist ein zusätzlicher Potentialausgleich erforder-
lich, in den alle fremden leitfähigen Teile einbezo-
gen werden müssen, die der Patient während der
Dialyse berühren kann (mindestens im Umkreis
von 1,25 m).

8.2.2 Ansch luße inr ich tung zw ischen
Steckdose der Hausinsta l lat ion
und Dialysegerät

Den Geräten für die Heimdialyse ist eine Anschlußein-
richtung vorzuschalten, die die Anforderungen gemäß
(1) bis (6) erfüllt.

(1 ) Die Isolierstoffumhüllung der Anschlußeinrichtung
muß die Anforderungen der Schutzisolierung er-
füllen.

(2) Die Anschlußleitung muß zweiadrig ohne Schutz-
leiter ausgeführt sein. Sie muß der Bauart H05VV
gemäß den technischen Bestimmungen35) oder
gleichwertigen entsprechen.

(3) Eingangs- und Ausgangsseite der Anschlußein-
richtung sind sicher elektrisch zu trennen durch
einen Trenntransformator gemäß den technischen
Bestimmungen12). Eine Einschaltstrombegren-
zung ist vorzusehen.

(4) Es sind auf der Ausgangsseite Steckdosen vorzu-
sehen, die mit den Steckdosen der Hausinstalla-
tion unverwechselbar sind, z. B. Steckvorrichtun-
gen gemäß den technischen Bestimmungen34).

(5) Zwischen den Ausgangsklemmen des Trenntrans-
formators und den ausgangsseitigen Steckdosen
ist entweder

- jede Steckdose mit einer eigenen Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung mit / AN < 30mA zu verse-
hen oder

- eine Isolationsüberwachung gegen den unge-
erdeten Potentialausgleichsleiter gemäß (6)
vorzusehen.

Bei Anwendung der Isolationsüberwachung ist ei-
ne Abschaltung beim zweiten Fehler nicht erfor-
derlich, wenn sich bei der Meldeanzeige der deut-
liche Hinweis befindet, daß bei Ansprechen der
Meldung die Dialyse beendet werden darf, aber
eine erneute Dialyse erst nach Beseitigung des
Fehlers zulässig ist.

(6) Die Schutzkontakte der ausgangsseitigen Steck-
dosen sind untereinander durch einen ungeerde-
ten isolierten Potentialausgleichsleiter zu verbin-
den.

Siehe ÖVE-M/EN 60 742.
Siehe ÖNORM E 6610 oder DIN 49 462.
Siehe ÖVE-K 41.

§ 9 Pläne, Unterlagen und Betriebs-
anleitungen

9.1 Für den sicheren Betrieb sind Schaltungsunterla-
gen sowie Bedienungs- und Wartungsanweisungen er-
forderlich.

Insbesondere sind dies:
- Übersichtsschaltpläne des Verteilungsnetzes der all-

gemeinen Stromversorgung und der Sicherheits-
stromversorgung in einpoliger Darstellung. Diese
Pläne müssen Angaben über die Lage der Unterver-
teiler im Gebäude enthalten,

- Übersichtsschaltpläne der Schaltanlagen und Vertei-
ler (vorzugsweise einpolige Darstellung),

- Elektroinstallationspläne,

- Stromlaufpläne von Steuerungen,

- Bedienungs- und Wartungsanweisungen für die
Sicherheitsstromquellen,

- Rechnerischer Nachweis der Erfüllung der Anforde-
rungen gemäß § 4.2.2.2 und § 5.8.5,

- Liste der an die Sicherheitsstromversorgung fest an-
geschlossenen Verbraucher mit Angabe der Nenn-
ströme und bei motorischen Verbrauchern der An-
laufströme,

- Prüfbuch bzw. Prüfberichte mit den Ergebnissen
über alle vor der Inbetriebnahme erforderlichen Prü-
fungen.

9.2 Bei jedem Verteiler muß der zugehörende Über-
sichtsschaltplan vorhanden sein.

9.3 Aus den Übersichtsschaltplänen muß erkennbar
sein:

- Stromart, Nennspannung,

- Anzahl und Leistung der Transformatoren und der
Sicherheitsstromquellen,

- Bezeichnung der Stromkreise, Nennstrom der Über-
strom-Schutzeinrichtungen der angeschlossenen
Stromkreise,

- Leiterquerschnitte und -Werkstoffe.

§ 10 Prüfungen

10.1 Erstprüfungen
Die Prüfungen gemäß (1) bis (14), die Aufschluß Ober
die elektrische Sicherheit der Anlage entsprechend den
Anforderungen dieser Bestimmungen sowie über die
Funktion und das Verhalten von Sicherheitseinrichtun-
gen geben, sind vor Inbetriebnahme sowie nach Ände-
rungen oder Instandsetzungen vor der Wiederinbetrieb-
nahme durchzuführen.
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(1) Prüfungen gemäß den technischen Bestimmun-
gen14),

(2) Funktionsprüfung der Umschalteinrichtungen in
den beiden Zuleitungen der Verteiler für Räume
der Anwendungsgruppe 2 gemäß §3.3.3.3 und
§ 3.3.3.9,

(3) Funktionsprüfung der Isolationsüberwachungsein-
richtungen der IT-Systeme und der Meldekombi-
nationen,

(4) Prüfung der richtigen Auswahl der Betriebsmittel
zur Einhaltung der Selektivität der Sicherheits-
stromversorgung entsprechend den Planungsun-
terlagen und der Berechnung,

(5) Messungen zum Nachweis, daß die in § 4.4.3 und,
soweit zutreffend, in § 8.1.3, § 8.2.1(4) und
§ 8.2.2(6) angeführten fremden leitfähigen Teile in
den Potentialausgleich einbezogen sind,

(6) Messung der Spannungen gemäß § 4.4.4(2) zwi-
schen den Schutzkontakten von Steckdosen, Kör-
pern festangeschlossener Verbrauchsmittel sowie
fremden leitfähigen Teilen, die in Räumen der
Anwendungsgruppe 2 und in Räumen der Anwen-
dungsgruppe 1, in denen Untersuchungen mit
Einschwemmkathetern vorgenommen werden, in-
nerhalb eines Bereiches von 1,25 m um die zu
erwartende Position des Patienten vorhanden
sind.

Diese Prüfung muß zu einem Zeitpunkt vorgenom-
men werden, zu dem die elektrische Anlage des
Gebäudes belastet ist. Die Messung erfolgt mit
einem Spannungsmesser für Effektivwerte, des-
sen Innenwiderstand, z. B. durch äußere Beschat-
tung, auf 1 kß eingestellt ist (siehe technische
Bestimmungen³8)). Der Frequenzbereich des
Spannuhgsmessers sollte 1 kHz nicht überschrei-
ten.

Diese Messung Ist nicht erforderlich In Gebäuden, in denen ab dem
' Hauptverteller die Netzform TN-S-System angewandt wird.

(7) Prüfung der Belüftung des Aufstellraumes von Si-
cherheitsstromquellen gemäß den technischen
Bestimmungen3),

(8) Prüfung der Batterien hinsichtlich ausreichender
Kapazität,

(9) Prüfung der Funktion der Sicherheitsstromversor-
gung durch Unterbrechung der Netzzuleitung am
Verteiler der zu versorgenden Verbraucher,

(10) Prüfung der Aufstellungsräume für Stromerzeu-
gungsaggregate der Sicherheitsstromversorgung
hinsichtlich Brandschutz, möglicher Überflutung,
Belüftung, Abgasführung, Ausstattung und Ein-
richtungen,

³) Siehe ÖVE-C10Teil 2.
Siehe ÖVE-EN1 Teil 1.
Siehe ÖVE-MQ/IEC 601 Abb. 19-6 bzw. ÖVE-MG/EN 60 601-1 Bild 15.

(11) Prüfung der Bemessung des Stromerzeugungs-
aggregates unter Berücksichtigung des Verzeich-
nisses über die statische Belastung und eventuell
auftretender Anlaufströme (z. B. bei Lüfter-, Pum-
pen- oder Aufzugsmotoren),

(12) Prüfung der Aggregateschutzeinrichtungen, dazu
gehört insbesondere die Abstimmung der Selekti-
vität von Schutzeinrichtungen,

(13) Funktionsprüfungen der Sicherheitsstromversor-
gung mit Verbrennungsmotoren, bestehend aus
Prüfung des Start- und Anlaufverhaltens, der
Funktion der Hilfseinrichtungen, der Schalt- und
Regelungseinrichtungen, Durchführung eines
Lastlaufs mit Nennlast sowie Prüfung des Be-
triebsverhaltens im Aggregatbetrieb. Dabei sind
die dynamischen Spannungs- und Drehzahlab-
weichungen besonders zu beachten.

(14) Prüfung der Einhaltung des Brandschutzes ge-
mäß § 6 und Anhang A1.

10.2 Wiederkehrende Prüfungen

10.2.1 Elektrische Anlagen sind mindestens alle zwei
Jahre zu prüfen.

Von Behörden anderslautende Prüffristen bleiben dadurch unberührt.

10.2.2 Die Prüfungen gemäß (1) bis (8) sind zusätz-
lich zu den Prüfungen gemäß § 10.2.1 durchzuführen:

(1 ) Prüfung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und
der Isolatiorisüberwachungseinrichtungen durch
Betätigen der Prüfeinrichtung mindestens alle
sechs Monate durch eine Fachkraft öder eine Un-
terwiesene Person15),

(2) Messung des Isolationswiderstandes von Strom-
kreisen der Operations-Leuchten, die mit Funk-
tionskleinspannung mit sicherer elektrischer Tren-
nung ohne Isolationsüberwachungseinrichtung
betrieben werden, mindestens alle sechs Monate
durch eine Fachkraft,

(3) Funktionsprüfung der Sicherheitsstromversor-
gung monatlich zum Nachweis

- des Start- und Anlaufverhaltens,

- der erforderlichen Lastübernahme,

- der Schalt-, Regel- und Hilfseinrichtungen,

(4) Funktionsprüfung des Lastverhaltens der Sicher-
heitsstromversorgung monatlich mit mindestens
50% der Nennlast für eine Betriebsdauer von

- 15 Minuten bei Sicherheitsstromquellen mit
Batterien,

- 60 Minuten bei Sicherheitsstromquellen mit
Verbrennungsmotor; diese Funktionsprüfung
darf entfallen bei Sicherheitsstromversorgung
im Dauerbetrieb,
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(5) Prüfung der Funktion der Netzumschaltung und
der Umschalteinrichtung in den Verteilern für Räu-
me der Anwendungsgruppe 2 halbjährlich,

(6) Messung der Spannungen gemäß § 4.4.4(2), so-
fern zutreffend, jährlich,

(7) Prüfung von Batterien hinsichtlich ausreichender
Kapazität einmal jährlich außerhalb der zu erwar-
tenden Einsatzzeiten,

(8) Prüfung, ob die Leistungen der Sicherheitsstrom-
quellen noch dem erforderlichen Leistungsbedarf
der versorgten Verbrauchsmittel entsprechen,
jährlich.

10.2.3 Über die regelmäßigen Prüfungen sind Prüfbü-
cher zu führen. Diese Prüfbücher sind mindestens drei
Jahre nach Durchführung der darauffolgenden Prüfung
aufzubewahren.

ANHANG

A1 Beiblatt zu ÖVE-EN 7

Die baulichen brandschutztechnischen Belange sind
durch österreichische landesrechtliche Vorschriften
(z. B. Bauordnung, Garagenordnung u. a.), bundes-
rechtliche Bestimmungen (z. B. AAV, AMGSV u. a.)
oder Technische Richtlinien für vorbeugenden
Brandschutz37) geregelt.

BRANDSCHUTZ UND EXPLOSIONS-
SCHUTZ

A1.1 Brand- und Explosionsschutz in medizinisch
genutzten Räumen

A1.1.1 Al lgemeine Hinweise
Im medizinischen Bereich gelangen als Hautreini-
gungs- und Hautentfettungsmittel sowie als Desinfek-
tionsmittel brennbare Flüssigkeiten zum Einsatz. Wer-
den diese Stoffe offen verwendet, so besteht aufgrund
der Vermischung ihrer Dämpfe mit der Luft erhöhte
Brand- und Explosionsgefahr.
Auch bei der Verabreichung von Anästhesiemitteln, die
mit der Luft explosionsfähige Atmosphäre oder mit Sau-
erstoff bzw. Lachgas explosionsfähige Gemische bil-
den können, kann Explosionsgefahr entstehen.
In den letzten Jahren konnte jedoch eine erhebliche
Gefahrenreduzierung dadurch erreicht werden, daß
- in Ihrer Anwendungskonzentration zündfähige Anäs-

thesiemittel kaum noch Verwendung finden,
- Anästhesiemittel aus den Anwendungsräumen ab-

geleitet werden,

- mittels technischer Lüftungsmaßnahmen für eine je-
derzeit gute Raumdurchlüftung gesorgt wird,

- brennbare, leicht verdampfende Hautreinigungs- und
Hautdesinfektionsmittel nur noch in geringen Men-
gen zum Einsatz gelangen.

Zwar hat die Verwendung zündfähiger Anästhesie- so-
wie Hautreinigungs- und Desinfektionsmittel beträcht-
lich abgenommen, deren Anwendung kann jedoch nicht
generell ausgeschlossen werden. Somit kann auf Ex-
plosionsschutzmaßnahmen in medizinisch genutzten
Räumen entsprechend den Anforderungen in gesetzli-
chen und arbeitsschutzrechtlichen Regelwerken weiter-
hin nicht verzichtet werden.

Auf technische Bestimmungen38) wird verwiesen.

Dabei gibt die

- „Verordnung über elektrische Anlagen in explosions-
gefährdeten Räumen" (ElexV-BRD)

als staatliches Vorschriftenwerk mit eigenständiger
Rechtsverbindlichkeit in der BRD den Schutzzielrah-
men vor. Die Bestimmungen dieser Verordnung ver-
pflichten zur Einhaltung der allgemein anerkannten Re-
geln der Sicherheitstechnik. Als solche gelten insbe-
sondere die

- „Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren durch
explosionsfähige Atmosphäre" (EX-RL) sowie die

- „Richtlinien für die Vermeidung von Zündgefahren
infolge elektrostatischer Aufladungen" (Richtlinien
„Statische Elektrizität"),

deren einschlägige Anforderungen für medizinisch ge-
nutzte Räume nachstehend wiedergegeben werden.

Das Merkblatt

- „Brand- und Explosionsschutz im Gesundheits-
dienst"

gibt zusammenfassend in praxisnaher und anschauli-
cher Form Hinweise und Erläuterungen für notwendige
Schutzmaßnahmen in OP-Räumen.

A1.2 Auszug aus den Richtlinien für die Vermei-
dung der Gefahren durch explosionsfähige
Atmosphäre mit Beispielsammlung Explo-
sionsschutz-Richtlinien (EX-RL) (Bundesre-
publik Deutschland)

A Geltungsbereich

1. Die Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren
durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsamm-
lung gelten für die Beurteilung der Explosionsgefahren
beim Umgang mit Stoffen, die gefährliche explosionsfä-
hige Atmosphäre bilden können, sowie für die Auswahl

37) Stehe TRVB A 150, TRVB E 102, TRVB F 124, TRVB F 128. TRVB F 134,
TRVB N 132. TRVB N 133, TRVB O 121 und TRVB S 123. 38) Siehe z. B. ÖVE-EX65
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und Durchführung von Schutzmaßnahmen zur Vermei-
dung dieser Gefahren.

Zum Umgang gehören Herstellung, Verarbeitung, Ver-
nichtung, Lagerung und Umschlag sowie Beförderung
mit Fahrzeugen, in Rohrleitungen oder mit anderen
Hilfsmitteln.

2. Für eine Beurteilung der Maßnahmen zur Vermei-
dung von Gefahren durch explosible Gemische unter
anderen als atmosphärischen Bedingungen (erhöhter
Druck, erhöhte Temperatur) oder mit anderem Reak-
tionspartner als Luft sowie durch chemisch instabile
Stoffe sind diese Richtlinien allein nicht ausreichend.
Vergleiche hierzu z. B. Acetylen-Verordnung.

3. Vorschriften, in denen bestimmte Bereiche als ex-
plosionsgefährdet festgelegt sind, bleiben unberührt.

B Begriffe

1. Explosionsfähiges Gemisch ist ein Gemisch aus
Gasen oder Dämpfen miteinander oder mit Nebeln oder
Stäuben, in dem sich nach erfolgter Zündung eine Re-
aktion selbständig fortpflanzt.

2. Explosionsfähige Atmosphäre ist ein aus Luft
und brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäu-
ben bestehendes Gemisch unter atmosphärischen Be-
dingungen, in dem sich nach Zündung von der Zünd-
quelle aus eine Verbrennung selbständig fortpflanzt
(Explosion).

Als atmosphärische Bedingungen gelten hier Gesamt-
drücke von 0,8 bar bis 1,1 bar und Gemischtemperatu-
ren von - 20 'C bis + 60 'C.

5. Zonen: Explosionsgefährdete Bereiche werden
nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens gefährli-
cher explosionsfähiger Atmosphäre in Zonen einge-
teilt.

Anmerkung: Für medizinisch genutzte Räume
kommen die Zonen G und M in Betracht; daher
sind in diesem Auszug die übrigen Zonen nicht ge-
nannt.

C Anwendung der Richtlinien

4. Die Maßnahmen des Explosionsschutzes sind in
diesen Richtlinien aufgeteilt in

a) Maßnahmen, welche die Bildung gefährlicher ex-
plosibler Atmosphäre verhindern oder einschrän-
ken (primärer Explosionsschutz) (siehe E1),

b) Maßnahmen, welche die Entzündung gefährlicher
explosibler Atmosphäre verhindern (siehe E2),

c) Maßnahmen, welche die Auswirkungen einer Ex-
plosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken
(siehe E3).

5. In der Regel ist den Maßnahmen gemäß (a) sicher-
heitstechnisch Vorrang zu geben. Es ist deshalb zu-
nächst zu überlegen, ob und wieweit diese Maßnahmen
sinnvoll angewandt werden können. Führt diese Über-
legung nicht zu einer befriedigenden Lösung, so sind
nach sachkundigem Ermessen Maßnahmen gemäß (b)
und/oder (c) oder gegebenenfalls geeignete Kombina-
tionen von Maßnahmen gemäß (a), (b) oder (c) anzu-
wenden. Für die Festlegung von Maßnahmen gemäß
(b) sind die explosionsgefährdeten Bereiche in Zonen
gemäß E2.1 einzuteilen.
7. Um die Anwendung der Richtlinien zu erleichtem,
sind in der Beispielsammlung Schutzmaßnahmen für in
der Praxis vorkommende Fälle genannt.

E Schutzmaßnahmen

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß die Beschäf-
tigten über die möglichen Explosionsgefahren und die
gemäß diesen Richtlinien ausgewählten Schutzmaß-
nahmen belehrt und die für die Sicherheit erforderlichen
Betriebsanweisungen schriftlich festgelegt werden. Die
Belehrungen sind in angemessenen Zeitabständen zu
wiederholen 39).

E1 Maßnahmen, welche eine Bildung gefährlicher
explosionsfähiger Atmosphäre verhindern
oder einschränken (primärer Explosions-
schutz)

Der Begriff „Einschränkung" kann eine räumliche, zeitli-
che und mengenmäßige Begrenzung erfassen.
Diese Explosionsschutzmaßnahmen werden aufgeglie-
dert in
(1) Vermeidung oder Einschränkung von Stoffen, die

explosible Gemische zu bilden vermögen,
(2) Verhinderung oder Einschränkung der Bildung ex-

plosionsfähiger Gemische innerhalb von Appara-
turen,

(3) Verhinderung oder Einschränkung der Bildung ge-
fährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in der
Umgebung von Apparaturen,

(4) Überwachung der Konzentration.

E1.1 Vermeidung bzw. Einschränkung von Stof-
fen, die explosionsfähige Gemische zu bil-
den vermögen

Zuerst ist zu prüfen, ob brennbare Stoffe durch solche
ersetzbar sind, die keine explosionsfähigen Gemische
zu bilden vermögen.
E1.3.2 Konstruktion
Bei der Konstruktion von Apparaturen für die Handha-
bung größerer Mengen von brennbaren Gasen, Flüs-

3 0 ) Siehe AAV.
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sigkeiten und Stäuben sollen die Werkstoffe so ausge-
wählt werden, daß Gefahren durch Reaktionen des
Wandmaterials mit den brennbaren Stoffen nicht mög-
lich sind. Das Korrosionsverhalten der Werkstoffe ist
gesondert zu prüfen.

Bei flächenhafter Abtragung sind bei der Berechnung
der Wanddicke Zuschläge zu berücksichtigen; gegen
Lochfraßkorrosion sind besondere Schutzmaßnahmen
zu treffen.

Zur Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher ex-
plosionsfähiger Atmosphäre außerhalb der Apparatur
ist ein dichter Abschluß der Apparaturen auch an jenen
Stellen anzustreben, an denen die Stoffe eingegeben
oder entnommen werden.

E1.3.4.2 Technische Lüftung

Technische Lüftung ermöglicht in der Regel im Ver-
gleich zur natürlichen Lüftung den Durchsatz größerer,
auf das Volumen des Raumes bezogener Luftmengen
(Luftwechsel) und eine gezieltere Luftführung in um-
schlossenen Räumen oder an den Apparaturen.

Objektabsaugung

Ist der Ort des Austrittes brennbarer Gase, Dämpfe
oder Stäube aus einer Apparatur bekannt (z. B. Ent-
lüftungs- und Beschickungsöffnungen), so kann die
Lüftung durch Objektabsaugung (z. B. Randabsau-
gung an offenen Behältern) gezielt geführt werden.
Bei der Auslegung einer derartigen Absaugung müs-
sen die in der Regel höhere Dichte der Gase und
Dämpfe, die konstruktiven und betrieblichen Gegeben-
heiten (z. B. Schwankungen der Ausdampfraten bei
Flüssigkeiten), als auch mögliche Störungen berück-
sichtigt werden.

Prüfung

. Die der Vermeidung oder Einschränkung von gefährli-
cher explosionsfähiger Atmosphäre dienenden Einrich-
tungen für die technische Lüftung und die zugehörigen
Überwachungseinrichtungen müssen von einer sach-
kundigen Person im Hinblick auf die beabsichtigte Wirk-
samkeit vor der erstmaligen Inbetriebnahme und in re-
gelmäßigen Zeitabständen mindestens jährlich geprüft
werden (siehe AAV). Bei Lüftungsanlagen mit verstell-
baren Einrichtungen (z. B. Drosselklappen, Leitbleche,
drehzahlveränderliche Ventilatoren) muß die Prüfung
bei jeder Neueinstellung erfolgen. Bei automatisch ver-
stellbaren Lüftungseinrichtungen muß die Prüfung für
den gesamten Einstellbereich erfolgen.

Stichprobenhafte Überprüfungen der bei ungünstigen
Betriebsverhältnissen sich einstellenden örtlichen und
unter Umständen zeitabhängigen Konzentrationen wer-
den empfohlen.

E2.1 Zoneneinteilung explosionsgefährdeter Be-
reiche

Als Grundlage für die Beurteilung des Umfanges der
Schutzmaßnahmen sind verbleibende explosionsge-
fährdete Bereiche nach der Wahrscheinlichkeit des Auf-
tretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in
Zonen zu unterteilen.

Zone G, auch als „umschlossene medizinische Gas-Sy-
steme" bezeichnet, umfaßt - nicht unbedingt allseitig
umschlossene - Hohlräume, in denen dauernd oder
zeitweise explosionsfähige Gemische (ausgenommen
explosionsfähige Atmosphäre) in geringen Mengen er-
zeugt, geführt oder angewandt werden.

Zusätzlich gilt:

(1) Die Hohlräume der Beatmungsseite, z. B. Ver-
dampfer, Mischkopf des Anästhesiegerätes, der
zum Patienten führende Beatmungsschlauch (und
der Mund sowie Atmungsorgane des Patienten)
gelten, bei Anwendung explosionsfähiger Inhala-
tions-Anästhesiemittel-Gemische, als „umschlos-
sene medizinische Systeme"

(2) Im Kopfbereich des Patienten entsteht außerhalb
des „umschlossenen medizinischen Gas-Sy-
stems" (bei Anwendung der Intubation oder einer
Atemmaske) beim „geschlossenen" Anästhesie-
system keine „medizinische Umgebung"

(3) Im Bereich der Ausatemseite aller Anästhesie-
Systeme entsteht keine „medizinische Umge-
bung", da die ausgeatmeten Inhalations-Anästhe-
siemittel-Gemische mit Rücksicht auf Gesund-
heits-, Brand- und Explosionsgefahren auf-
gefangen und ins Freie abgeleitet werden
müssen, das gleiche gilt mit Rücksicht auf Ge-
sundheits- und Brandgefahren auch für Sauer-
stoff/Lachgas-Gemische.

Zone M, auch als „medizinische Umgebung" bezeich-
net, umfaßt den Teil eines Raumes, in dem explosions-
fähige Atmosphäre durch Anwendung von Analgesie-
mitteln oder medizinischen Hautreinigungs- oder Des-
infektionsmitteln, jedoch nur in geringen Mengen und
nur für kurze Zeit, vorkommen kann.

Zusätzlich gilt:

(1) Während Analgesiemittel oder Hautreinigungs-
oder Desinfektionsmittel, deren Dämpfe mit Luft
explosible Atmosphäre bilden können, verwendet
werden müssen, entsteht unter der Platte des
Operationstisches mit einem Winkel von 30° ge-
gen die Lotrechte auswärts gerichtet eine „medi-
zinische Umgebung", wenn die Luftwechselzahl
der Klimaanlage unter n= 15h-1 bleibt; die Kli-
maanlage dart nicht mit einem Umluftanteil ge-
fahren werden, um eine Anreicherung explosibler
Atmosphäre auszuschließen.
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Wenn keine Analgesiemittel und keine brennba-
ren Hautreinigungs- oder Desinfektionsmittel, de-
ren Dämpfe mit Luft explosible Atmosphäre bilden
können, verwendet werden, entsteht zu keiner Zeit
"medizinische Umgebung".

(2) Überschreitet die Luftwechselzahl 60 h-1, so darf
bis zu 80% der Luft im Umluftverfahren genutzt
werden. Unter dieser Voraussetzung entsteht an
keiner Stelle außerhalb des Anästhesie-Systems
eine „medizinische Umgebung", auch nicht bei
Anwendung brennbarer Inhalations-Anästhesie-
mittel im „offenen" System ohne Absaugung.

E2.3.4 Elektrische Anlagen, Zündvorgang

Bei elektrischen Betriebsmitteln können - selbst bei
geringen Spannungen - elektrische Funken (z. B. beim
Öffnen und Schließen elektrischer Stromkreise und bei
Ausgleichsströmen) und heiße Oberflächen als Zünd-
quellen auftreten.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die
Schutzkleinspannung keine Maßnahme des Explo-
sionsschutzes ist, da auch bei kleineren Spannungen

27

die Zündung gefährlicher explosibler Atmosphäre mög-
lich ist. Außerdem ist zu beachten, daß bei elektrischen
Betriebsmitteln auch mit anderen Zündquellen gerech-
net werden muß, z. B. mit mechanisch erzeugten Fun-
ken.

Schutzmaßnahmen

C Für medizinisch genutzte Räume:

In der Zone G dürfen nur bauartzugelassene elektro-
medizinische Geräte mit Anästhesiemittel-Prüfung der
Klasse G" verwendet werden, sie müssen den Anforde-
rungen gemäß den technischen Bestimmungen40) ent-
sprechen.

In der Zone M dürfen nur elektromedizinische Geräte
und Geräte der medizinischen Technik mit „Anästhesie-
mittel-Prüfung der Klasse M" verwendet werden, sie
müssen den Anforderungen gemäß den technischen
Bestimmungen 41) entsprechen.
40) Siehe ÖVE-MG/IEC 601 Teil 1 § 41 bzw. ÖVE-MG/EN 60 601-1 Abschnitt 41.
41) Siehe ÖVE-MG/IEC 601 Teil 1 § 40 bzw. ÖVE-MG/EN 60 601 -1 Abschnitt 40.
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1

Beispiel

Medizinisch genutzte Räume

Räume für Atmungsanästhesie

Räume für chirurgische Eingriffe

2

Merkmale/Bemerkungen/Voraussetzungen

Räume, die bestimmungsgemäß direkt oder
indirekt bei Untersuchung, Behandlung oder
Pflege von Menschen benutzt werden (siehe

Räume, in denen bestimmungsgemäß At-
mungsanästhesien ausgeführt werden. Aus-
geatmete und freiwerdende Inhalations-An-
ästhesiemittel-Gemische werden erfaßt und
ins Freie abgeleitet, um Gesundheitsgefahren
für die Beschäftigten auszuschließen.
Bei Durchführung von Atmungsanästhesien,
bei denen nicht durch Wahl des Mittels oder
des Verfahrens sichergestellt ist, daß sich
auch bei Fehlbedienung keine explosions-
fähigen Gemische bilden können.
Im „umschlossenen medizinischen Gas-Sy-
stem" (G); Anwendung von Geräten der Ge-
räteschutzart AP-G
(1) bei nicht leicht zerbrechlichen Geräte-
teilen

(2) bei leicht zerbrechlichen Geräteteilen

Bei ausschließlicher Verwendung von Inhala-
tionsanästhesiemitteln, die keine explosions-
fähigen Gemische bilden können
oder
bei Anwendung von Verfahren, bei denen
durch konstruktive Maßnahmen das Entste-
hen explosionsfähiger Gemische verhindert
ist.
z. B. OP-Räume, Angiografieräume, Herz-
katheterräume
Bei Anwendung von Chlorethyl als Analgesie-
mittel:
In der ,,medizinischen Umgebung" (M) An-
wendung von Geräten der Geräteschutzart
AP-M.
Bei Anwendung von brennbaren Flüssig-
keiten als Hautreinigungs- und Hautdesinfek-
tionsmittel:

„medizinische Umgebung" (M), solange mit
diesen Mitteln gearbeitet wird: Anwendung
von Geräten der Geräteschutzart AP-M
Für fest ein- oder angebaute Geräte jedoch
ständig vorzusehen.

Bei zuverlässigem, dokumentiertem Verzicht
auf brennbare Flüssigkeiten als Hautreini-
gungs- und Hautdesinfektionsmittel: Keine
,,medizinische Umgebung"

3 4

Schutzmaßnahmen gemäß

E1

E 1.3.2
E1. 3.4.2

E1.3.2
E1. 3.4.2

E1.1

E2
in den nachstehend angeführ-

ten (verbleibenden) Zonen

Zone G: im umschlossenen
Kreislauf

Zone M: keine
Zone G: im umschlossenen

Kreislauf und 50 mm
außerhalb

Zone M: weitere 200 mm
außerhalb

keine

Zone M: 250 mm um den
Sprühstrahl während
des Sprühens und
der Zeit des Ver-
dampfens (ca. 10 s)

Zone M: Unterhalb des Be-
handlungsplatzes
(OP-Tisch) ein Pyra-
midenstumpf, 30°
gegen die Lotrechte
auswärts gerichtet
während der Anwen-
dung und der Zeit
des Verdampfens
(ca. 10s)

keine
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A1.3 Auszug aus den Richtlinien für die Vermei-
dung von Zündgefahren Infolge elektrostati-
scher Aufladungen - Richtlinien „Statische
Elektrizität" (sinngemäß)

Vorbemerkung
Unter den vielen möglichen Zündquellen, die eine ex-
plosionsfähige Atmosphäre zur Entzündung bringen
können, sind Entladungen statischer Elektrizität inso-
fern von Bedeutung, als einerseits durch viele betriebli-
che Vorgänge ungewollt solche Entladungen ausgelöst
werden können und andererseits die Bedingungen für
ihr Auftreten bzw. ihre Vermeidung für den Laien
schwer überschaubar sind. Es ist daher sinnvoll, dieses
Teilgebiet des Explosionsschutzes in einer eigenen
Richtlinie gesondert zu behandeln.
Die Hauptgefahr der elektrostatischen Aufladung liegt
in dem Auftreten zündfähiger Entladungen, die explo-
sionsfähige Gemische von Gasen, Dämpfen, Nebeln
oder Stäuben mit Luft (explosionsfähige Atmosphäre)
entzünden können. Daher ist die sicherste Schutzmaß-
nahme, das Auftreten explosionsfähiger Atmosphäre in
gefahrdrohender Menge zu verhindern. Schutzmaß-
nahmen zur Vermeidung oder Einschränkung explo-
sionsfähiger Atmosphäre sind in Abschnitt E1 „Schutz-
maßnahmen" der „Richtlinien für die Vermeidung der
Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre - Explo-
sionsschutz-Richtlinien (EX-RL)" angeführt.
Für den Menschen selbst stellen diese Entladungen im
allgemeinen keine Gefahr dar. Es besteht jedoch die.
Möglichkeit des Erschreckens und dadurch ausgelöster
Fehlhandlungen. Ferner können Meß- und Regelgeräte
gestört sowie Fertigungsabläufe behindert werden.

Abschnitt 1 Anwendungsbereich
Diese Richtlinien finden Anwendung für die Beurteilung
und die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektro-
statischer Aufladungen in explosionsgefährdeten Berei-
chen und beim Umgang mit explosionsgefährlichen Ar-
beitsstoffen. Sie lassen sich sinngemäß auch anwen-
den für die Beurteilung und die Vermeidung von
Zündgefahren unter anderen als atmosphärischen Be-
dingungen (erhöhter Druck, erhöhte Temperatur) oder
mit anderen Reaktionspartnern als Luft sowie in ande-
ren reaktionsfähigen Systemen (z. B. chemisch instabi-
le Stoffe wie Peroxide, Äthylenoxid).

Abschnitt 2 Begriffsbestimmungen
2.1 Elektrostatische Aufladungen (im folgenden
auch kurz Aufladungen genannt) sind elektrische La-
dungen, die sich durch mechanische Trennung gleich-
artiger oder verschiedener Stoffe auf den getrennten
Teilen ansammeln oder auf anderen leitfähigen Gegen-

ständen oder auf Personen infolge Influenz auftreten.
Die mechanische Trennung kann z. B. erfolgen beim
Abheben, Reiben, Zerkleinern und Ausschütten von
festen Stoffen; ferner beim Strömen von Gasen und
Dämpfen, die geringe Mengen von feinverteilter Flüs-
sigkeit oder feinverteilten Feststoffen enthalten.
2.2 Gefährliche Aufladung ist eine elektrostatische
Aufladung, die bei Entladung innerhalb explosionsfähi-
ger Atmosphäre diese entzünden kann.

2.3 Spezifischer elektrischer Widerstand (im fol-
genden auch spezifischer Widerstand genannt) eines
Stoffes ist der elektrische Widerstand eines Probekör-
pers von 1 m Länge und 1 m2 Querschnitt; Einheit: Ohm
mal Meter (SI-Einheit nm). (Messung gemäß den tech-
nischen Bestimmungen42).)

2.4 Elektrische Leitfähigkeit (im folgenden auch
Leitfähigkeit genannt) eines Stoffes ist der reziproke
Wert seines spezifischen elektrischen Widerstandes;
Einheit: Siemens durch Meter (SI-Einheit S/m gleich
n-1 m'1).

2.5 Leitfähige Stoffe sind feste oder flüssige Stoffe,
deren spezifischer Widerstand nicht mehr als 104 flm
beträgt.

2.6 Nichtleitende Stoffe sind Stoffe, deren spezifi-
scher Widerstand mehr als 104 nm beträgt.

2.7 Oberflächenwlderstand ist der elektrische Wi-
derstand zwischen zwei auf die Oberfläche des Stoffes
gesetzten Elektroden. Er hängt vom Meßverfahren ab •
und wird bei nichtleitfähigen festen Stoffen gemäß den
technischen Bestimmungen43) gemessen mit Elektro-
denanordnung A oder E gemäß den technischen Be-
stimmungen42). Bei Textilien erfolgt die Messung ge-
mäß den technischen Bestimmungen44), jedoch bei •
Normklima 23/50 gemäß den technischen Bestimmun-
gen45)

2.8 Ableitwiderstand eines Gegenstandes ist der
elektrische Widerstand, der zwischen einer an den Ge-
genstand angelegten Elektrode und Erde gemessen
wird. Die Berührungsfläche der Meßelektrode mit dem
Gegenstand darf 20 cm2 nicht übersteigen (Messung in
Anlehnung an die technischen Bestimmungen46), Meß-
spannung ca. 100 Volt Gleichspannung, kreisförmige
Elektrodenfläche von 20 cm2). Bei porösen Böden kann
eine trockene Elektrode, z. B. aus leitfähigem Gummi,
verwendet werden. Bei nichtleitfähigen Stoffen kann
der Ableitwiderstand stark vom Meßort abhängen.
2.9 Elektrostatisch geerdet (im folgenden auch kurz
geerdet genannt) sind Gegenstände aus leitfähigen
Stoffen, deren Ableitwiderstand gegen Erde nicht größ-
er als 10e Q ist, sowie Personen und Gegenstände mit

Siehe DIN VDE 0303 Teil 3.
Siehe DIN VDE 0303 Teil 6.
Siehe ÖNORM S 1419 Teil 1 bis Teil 4.
Siehe ÖNORM M 7610.
Siehe DIN 5t 953 bzw. ÖNORM B 5213.
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Kapazitäten, wenn ihre Entladezeitkonstante (Ableitwi-
derstand mal Kapazität) kleiner als ca. 10-2 Sekunden
ist (siehe auch § 6.3).
2.10 Isoliert sind im allgemeinen Gegenstände aus
leitfähigen Stoffen, die nicht (elektrostatisch) geerdet
sind.
2.11 Aufladbar sind
(1) feste Stoffe, deren Oberflächenwiderstand mehr

als 109 beträgt,
(2) Flüssigkeiten, deren Leitfähigkeit gemessen ge-

mäß den technischen Bestimmungen 42) 47) 48) we-
niger als 10-8 S/m (10 000 pS/m) bzw. deren spe-
zifischer Widerstand mehr als 108 m beträgt,

(3) nicht geerdete Gegenstände aus leitfähigen Stof-
fen.

2.12 Nicht aufladbar sind
(1) feste und flüssige Stoffe, für die die in Abschnitt

2.11 genannten Grenzen der Widerstände unter-
schritten werden,

(2) geerdete Gegenstände aus leitfähigen Stoffen.
Der Begriff "Stoffe" ist hier als Oberbegriff für Arbeitsstoffe, Werkstof-
fe u. dgl., aber nicht für Stoffe Im Sinne von Textilien zu verstehen.

2.13 Zonen
Die Einteilung erfolgt gemäß Ex-Schutz-Richtlinien.
Abschnitt 3 bis Abschnitt 6 sind in diesem Anhang nicht
wiedergegeben.

Abschnitt 7 (Auszug)

7.1.1 Al lgemeines (Auszug)

Ist der Oberflächenwiderstand im Normklima 23/50 ge-
mäß den technischen Bestimmungen 45) kleiner oder
gleich 109 , können im allgemeinen Schutzmaßnah-
men entfallen. Ausgenommen hiervon sind Einrichtun-
gen mit hohen Trenngeschwindigkeiten, z. B. Antriebs-
riemen.

Ist der Oberflächenwiderstand im Normklima 23/50
größer als 109 , aber unter zu erwartenden ungünsti-
gen Bedingungen, z. B. niedrigere relative Feuchte, Än-
derung der Stoffeigenschaften, kleiner als 1011 und
ist der explosionsgefährdete Bereich nicht Zone 0, kön-
nen im allgemeinen Schutzmaßnahmen entfallen.

Ist keine der in den beiden vorhergehenden Abschnit-
ten angeführten Bedingungen erfüllt, sind in den Zo-
nen 0 und 1 Schutzmaßnahmen durchzuführen. In Zo-
ne 2 sind Schutzmaßnahmen in der Regel nur erforder-
lich, wenn zündfähige Entladungen ständig auftreten
würden.
42) Siehe DIN VDE 0303 Teil 3.
45) Siehe ÖNORM M 7610.47) Siehe DIN 51 412 Teil 1 und Teil 2.
48) Siehe ÖVE-W 7 Teil 3.

7.4.2 Medizinisch genutzte Räume
In medizinisch genutzten Räumen können explosions-
gefährdete Zonen vorhanden sein. Diese bestehen bei
Anwendung
- von Inhalations-Anästhesiemitteln, die mit Sauerstoff

explosionsfähige Gemische bilden können,
- von Chloräthyl als Analgesiemittel,
- von brennbaren Flüssigkeiten als Hautreinigungs-

und Hautdesinfektionsmittel (siehe Beispielsamm-
lung der „Richtlinien für die Vermeidung der Gefah-
ren durch explosionsfähige Atmosphäre Explosions-
schutz-Richtlinien (EX-RL)").

In medizinisch genutzten Räumen, deren normale Ver-
wendung das Entstehen explosionsgefährdeter Berei-
che nicht ausschließt, sind die unter Abschnitt 7.4.2.2
angeführten Maßnahmen gegen das Auftreten zündfä-
higer Entladungen erforderlich.
7.4.2.1 Auf ladungsvorgang
In medizinisch genutzten Räumen können Aufladungen
auftreten bei
- Vorgängen mit Reibung und Trennung unter Beteili-

gung aufladbarer Stoffe,
- Verwendung nicht geerdeter Geräte sowie elektro-

medizinischer Geräte durch Influenz.
7.4.2.2 Schutzmaßnahmen

7.4.2.2.1 In medizinisch genutzten Räumen muß der
Oberflächenwiderstand gemäß Abschnitt 2.7 von Ar-
beitskleidung, Decken und Tüchern unter den betriebs-
gemäß anzunehmenden Bedingungen (siehe techni-
sche Bestimmungen 49)) dem Abschnitt 7.1.1 entspre-
chen. Kleidung, Tücher und Decken aus Mischgewebe
mit mindestens 30% Anteil an naturbelassener Baum-
wolle bzw. Viskose (ohne Kunstharzausrüstung) sind
im allgemeinen geeignet. Bei Vorwärmung darf ihnen
ihre natürliche Feuchtigkeit nicht entzogen werden; da-
her soll in den Wärmeschrank eine gefüllte Wasser-
schale gestellt werden.
Wolldecken, Plastiktücher und solche Gewebe und Ge-
wirke, die nicht den vorgenannten Bedingungen ent-
sprechen, sind auszuschließen, da sie bei Reibungs-

-und Trennungsvorgängen zu hohen Aufladungen füh-
ren können.

Gummitücher, -matratzen und -kopfkissen müssen aus
leitfähigem Gummi bestehen oder damit überzogen
sein. Überzüge aus leitfähigem Gummi müssen die
betreffenden Gegenstände völlig umschließen. Das gilt
auch für die Polsterung von Sitzen.
7.4.2.2.2 Da Insbesondere bei Operationen für die
beteiligten Personen keine Sturzgefahren geschaffen
werden dürfen, sind Kabelverbindungen für die Erdung
von Mensch und Gerät (z. B. bei Horton-lntercoupler)
40) Siehe ÖNORM H 6020.



17 Stuck — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

ÖVE-EN7/1991

1235

31

ungeeignet. Die Erdung muß vielmehr über den Fußbo-
denbelag sichergestellt sein. Der Ableitwiderstand des
Fußbodens darf bei frischverlegten Fußböden höch-
stens 107 ß und nach vier Jahren Standzeit 10° Q be-
tragen. Ein Ableitwiderstand von 50 kft sollte jedoch
nicht unterschritten werden, um Schleifenbildung für
vagabundierende Ströme bei HF-Chirurgie zu vermei-
den.

Es wird hier Insbesonderes auf die Ausführung antistatischer Fußbodenbe-
läge Klasse l gamäß den technischen Bestimmungen") hingewiesen.

7.4.2.2.3 Alle leitfähigen berührbaren Teile von ortsfe-
sten und beweglichen Einrichtungsgegenständen müs-
sen miteinander und mit dem Fußboden leitfähig ver-
bunden und geerdet sein. Ein Mindestableitwiderstand
wird dabei nicht gefordert. Die Erdverbindung darf an
keiner Stelle (z. B. durch nichtleitfähige Lackierung) un-
terbrochen sein. Narkosegeräte, Hocker, Tritte, fahrba-
re Krankenwagen u. ä. müssen durch Rollen bzw. Fuß-
kappen aus leitfähigem Werkstoff mit dem Fußboden
verbunden sein. Der Durchgangswiderstand der Reifen
von Rollen sollte 10 kfi nicht überschreiten.

7.4.2.2.4 Als Abdeckung des Operationstisches und
fahrbarer Krankentragen sowie der Sitzflächen von
Hockern dürfen nur Gummi oder Kunststoffe mit Ober-
flächenwiderständen zwischen 5 kfl und 1 MQ verwen-
det werden.

Bei Einsatz der HF-Chirurgie darf der Widerstand SO kfl nicht unterschreiten.

7.4.2.2.5 Es muß leitfähige Fußbekleidung - ein-
schließlich der Überschuhe - getragen werden. Jedoch
soll ein Ableitwiderstand von mindestens 50 kQ einge-
halten werden50).
7.4.2.2.6 Schläuche für die Fortleitung von Gasen,
auch von Sauerstoff, Lachgas, Anästhesiegasen, dür-
fen aus nichtleitfähigen Stoffen bestehen51). Sind sie
aus leitfähigen Stoffen hergestellt, dürfen sie nur auf
metallische Schlauchtüllen ohne leitfähige Lackierung
aufgezogen sein. Im Verlaufe der Gasführungen, auch
innerhalb von Geräten, dürfen keine isolierten leitfähi-
gen Teile vorhanden sein. Für Atembeutel und Bälge
von Anästhesiegeräten und Sauerstoffbeatmungsgerä-
ten dürfen ausschließlich leitfähige Werkstoffe, verwen-
det werden.

*) Siehe ÖNORM B 5220.
") Siehe ÖNORM F 5300.
"j Siehe auch ÖNORM K 3010.
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Tab. 7-1 : Widerstand von Fußbodenbelägen 1)

1

2

3

4

1

Material

PVC Fliesen und Bahnen
PVC leitfähig (Sonderausführung)
Linoleum
Spachtelmassen
leitfähiger Gummibelag
gebrannte Fliesen
Kunststeinfliesen
Normalbeton 3 cm dick
Spezialbeton 3 cm (je nach Austrock-
nung)
leitfähiger Schaumbeton
Terrazzoplatten
leitfähiger Terrazzo (je nach Aus-
trocknung)
Asphalt

Einfluß der Trocknung:
(1) leitfähige Terrazzoplatten bei An-

lieferung
nach 240 h Trocknung bei 70 °C

(2) Terrazzoplatten, die nach Anga-
be des Herstellers leitfähig sein
sollen

bei Anlieferung
nach 24 h Trocknung
nach 72 h Trocknung
nach 96 h Trocknung
nach 144 h Trocknung

(3) Beispiele für die Austrocknung
von leitfähigen Terrazzo-Fußbö-
den in OP-Räumen:

Normale Heizung:
3 Monate nach Verlegung
nach 2 Jahren
nach 4 Jahren

Fußbodenheizung:
3 Monate nach Verlegung
nach 2 Jahren
nach 4 Jahren
nach 6 Jahren keine merkliche
Änderung

2

Ableitwiderstand
in Ohm

109 bis 1011

104 bis 105

108 bis 1012
108 bis 109

104 bis 106

109 bis 1012

104 bis 108

107

104 bis 107

104
107 bis 109

105 bis 107

1012

9 102

1 105

4 103

2 106

1 107

4 108

1 109

104
105 bis 106

106 bis 107

104

105 bis 106

107 bis 108

1) Gemäß Angaben der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Institut
Berlin; Meßmethode gemäß DIN 51 953 "Prüfung von organischen
Bodenbelägen; Prüfung der Ableitfähigkeit für elektrostatische Ladungen für
Bodenbeläge in explosionsgefährdeten Räumen".
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A2 Zusammenstellung der Anforderungen an die zulässigen Netzformen, Schutz-
maßnahmen und Versorgungsarten

1

1

2

Zulässige
Netzformen und

Schutzmaßnahmen
für

Verbraucher der
allgemeinen Strom-
versorgung

Verbraucher der
Sicherheitsstrom-
versorgung

2 3 4 5

Raumarten

medizinisch genutzt
medizinisch .Anwendungsgmppe'

genutzt

- Netzformen:
TN-S-System
TT -System
IT -System

- Schutzmaßnahmen:
alle gemäß
ÖVE-EN 1 Teil 1

bei Einspeisung aus der all-
gemeinen Stromversor-
gung

- Netzformen:
TN-S-System
TT -System
IT -System

- Schutzmaßnahmen:
alle gemäß
OVE-EN 1 Teil 1

bei Einspeisung aus der
Sicherheitsstrom-
versorgung.
- Netzformen:

TN-S-System
TT -System
IT -System

- Schutzmaßnahmen:
Schutzisolierung
Schutzklein-
spannung
Funktionsklein-
spannung
Schutztrennung
Schutzleitungs-
system
Fl-Schutzschaltung
Nullung mit Einschrän-
kung
(siehe § 4.2.2.2)

1

- Netzformen:
TN-S-System
TT -System
IT -System
(siehe §4.3)

- Schutzmaßnahmen:
Schutzisolierung
(siehe §4.3.1)
Schutzkleinspannung
mit Einschränkung
(siehe § 4.3.2)
Funktionsklemspan-
nung mit Ein-
schränkung
(siehe § 4.3.3)
Fl-Schutzschaltung
Nullung mit Fehler-
strom-Schutzeinrich-
tungen und Einschrän-
kungen (siehe § 4.3.4)
IT-System mit Meldung
(siehe § 4.3.5)

Schutztrennung mit
Einschränkungen
(siehe § 4.3.6)

- erforderlich ist:
zusätzlicher Potential-
ausgleich gemäß § 4.4

Z

für alle Verbraucher außer den le-
benswichtigen Einrichtungen sind
die Anforderungen wie für die An-
wendungsgruppe 1 zulässig;

für die lebenswichtigen Einrich-
tungen sind erforderlich:

- Netzform:
IT-System (siehe § 4-3.5)

- Schutzmaßnahmen:
IT-System mit Meldung
(siehe §4.3.5)

- Zweifach-Einspeisung
gemäß § 3.3.3

- Steckdosenstromkreise
gemäß § 3.4.1

- Versorgung der OP-
Leuchten gemäß § 5.3.2

- Versorgung der lebenswichtigen
medizinischen Geräte gemäß
§5.3.1
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A3 Abbildungen

1 Abgriff der Spannungsüberwachung bei Versorgung gemäß § 3.3.3.2(1)
2 Abgriff der Spannungsüberwachung bei Versorgung gemäß § 3.3.3.2(2)

Abb. A3-1 : Beispiel für die Stromversorgung eines OP-Verteilers mit dezentraler ZSV< 15 s, dezentraler ZSV< 0,5 s für die OP-Leuchte und einem Trenntransformator
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1 Abgriff der Spannungsüberwachung bei Versorgung gemäß § 3.3.3.2(1)

2 Abgriff der Spannungsüberwachung bei Versorgung gemäß § 3.3.3.2(2)

# .... Kurzschluß- und erdschlußsichere Verlegung

Abb. A 3-2: Beispiel für die Stromversorgung eines OP-Verteilers mit zentraler ZSV < 0,5 s und einem Trenntransformator
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1 Abgriff der Spannungsüberwachung bei Versorgung gemäß § 3.3.3.2(1)

2 Abgriff der Spannungsüberwachung bei Versorgung gemäß § 3.3.3.2(2)

# ... Kurzschluß- und erdschlußsichere Verlegung

Abb. A3-3: Beispiel für die Stromversorgung eines OP-Verteilers mit zentraler ZSV < 15 s, dezentraler ZSV < 0.5 s für die OP-Leuchte und einem Trenntransformator
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1 Abgriff der Spannungsüberwachung bei Versorgung gemäß § 3.3.3.2(1)

2 Abgriff der Spannungsüberwachung bei Versorgung gemäß § 3.33.2(2)

Abb. A3-4: Beispiel für de Stromversorgung eines OP-Verteilers mit dezentraler ZSV < 0,5 s und einem Trenntransformator
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1 Abgriff der Spannungsüberwachung bei Versorgung gemäß § 3.33.2(1 )
2 Abgriff der Spannungsüberwachung bei Versorgung gemäß § 3.33.2(2)

Abb. A3-S: Beispiel für die Stromversorgung eines OP-Verteilers mit zentraler ZSV < 0,5 s und zwei Trenntransformatoren
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1 Abgriff der Spannungsüberwachung bei Versorgung gemäß § 3.33.2(1)
2 Abgriff der Spannungsüberwachung bei Versorgung gemäß § 3.3.3.2(2)

Abb. A3-6: Beispiel für de Stromversorgung eines OP-Verteilers mit zentraler ZSV < 15 s, dezentraler ZSV < 0,5 s für die OP-Leuchte und zwei Trenntransformatoren
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Abb A3-7 Stromversorgung mehrerer Gebäude von einer Stelle aus
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Die Spule darf auch in anderer Form, z. B. quadratisch, aufgebaut sein, wenn
die technischen Daten der Spule eingehallen sind. Die Spule darf keine ferro-magnetischen Teile enthalten.

Technische Daten der Spule:
Effektive Windungsfläche ..................................... 10-2m²
Effektive Spulenfläche ................................ 3.18 m²
Wicklung ........................................ 2 x 159 Windungen
Drahtdurchmesser ....................................... 0.28 mm
Mittlerer Windungsdurchmesser .............................113 mm
Gleichstromwiderstand der Wicklung .......... ca. 32 Q (318 Windungen)
Ausgangsspannung Uss ...................................... 1 mV
(bei Bss = 10.10-7 T und f = 50 Hz)

Abb. A3-8: Prüfspule zur Messung magnetischer Störfelder
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1266 17 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner'1994 — Nr. 47

1 Festangeschlossenes Gerät > 5 kVA
2 Röntgengerät
3 Elektromedizinisches Gerät
4 Operationsleuchte
5 Allgemeinbeleuchtung
6 Schutzisoliertes Gerät (Schutzklasse II)
7 Gerät für Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter (Schutzklasse l)
8 Meldekombination mit optischer und akustischer Anzeige, Prüf- und Löschtaste
9 Anschlußmöglichkeit für die Fernmeldung des Isolationszustandes

10 Operationstisch
11 Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation
12 fünfpolige Steckdose
13 Ableitnetz des leitfähigen Fußbodens
14 Isolationsüberwachungsgerät
15 besondere Ersatzstromversorgungsanlage
16 Potentialausgleich- und Schutzleiterschiene (z. B. in einem Unterputzgehäuse)
17, 18, 19, 20 Fehlerstromschutzschalter mit / N< 30 mA
21 Spannungsüberwachung und Umschalteinrichtung
22 Anschlußvorrichtung für Potentialausgleich
23 Deckenstativ
24 Versorgungseinheit 220/24 V für OP-Leuchte
25 Meldeleuchte für BEV-Betrieb
26 Zwischenwand

Abb. A3-1. Beispiel für Stromversorgung und Potentialausgleich in
Operationsräumen.



126717 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

1 Röntgengerät oder Verbraucher > 5 kVA
2 Anschlußvorrichtung für den Potentialausgleich
3 Instrumenten-Metallschrank bei Widerstand >2,4 gegen PE
4 Operationsleuchte
5 Operationstisch
6 Abschirmung der Leitung
7 Transformator für Schutzleitungssystem mit statischer Abschirmung
8 Isolationsüberwachungsgerät
9 Unterverteilung für Operationsraum (in dessen unmittelbarer Nähe)

10 Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation
11 Zwischenverteilung

Abb. A3-2. Beispiel für Potentialausgleich in Operationsräumen
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Tab. 10-1. Sicherheitstechnische Kennzahlen brennbarer Gase und Dämpfe 1)
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Schwefelwasserstoff

Stadtgas (Leuchtgas)

Tetralin (Tetrahydronaphthalin)

Toluol

Wasserstoff

Flammpunkt ³)
°c

< - 20

-19

(Gas)

(Gas)

- 4

< - 20
12

(Gas)

13

(Sa»

40

25

< 21 6)

> 21 4)

-11

(Gas)

29

43

> 56 4)

< - 20 bis 60 4)

40

49

> 55 4)

< - 20

(Gas)

(Gas)

11

(Gas)

80

169

79

(Gas)

15

< - 20

(Gas)

(Gas)

77

(Gas)

4

Zünd-
temperaturen ²)

°C

140

540

305

515

460

170
Peroxydbildung

429

510

425

440

440
Selbstzerfall

236

630

380

220 bis 300
 5)

220 bis 300 5)

555

365

340

430

220 bb 300 ³)
220 bis 30»

485

330

220 bis 300
 5)

240

605

650

455

626

520

380
Selbstzerfall

605

470

406

102

270

~ 560

425

535

660

Temperatur-
klasse ³)

T4

T1

T2

T1

T1

T4

T2

T1

T2

T2

T2

T3

T1

T2

T3

T3

T1

T2

T2

T2

T3

T3

T1

T2

T3

T3

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T1

T1

T2

T6

T3

T1

T2

T1

T1

Explosions-
gruppe ³)

UA

II A

II C

II A
II A

UA

II A

II A

II B

II A

II B

-1

II A

UA

II A

II A

UA

UA

UA

II A

II A

UA

II A

HA

UA

II A

II A

II A

II A

II A

-4)

-4)

-4)

II A

-1

II C

II A

II B

- 4)

UA

II C

1) Auszug aus dem Tabellenwerk "Sicherheitstechnische Kennzahlen brennbarer Gase und Dämpfe" zusammengestellt im Auftrage der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Braunschweig, BRD, von . Nabert und G. Schön; 2. erweiterte Auflage. Berlin 1963. Deutscher Elchverlag Gmb . 1000 Berlin 50, BRD.

²) Die Numerierung (Spalte1), unter der die Stoffe angeführt sind, ist gleichlautend mit na den Od. Nummern in dem vorgenannten Tabellenwerk.

4) Für diesen Stoff ist die Explosionsgruppe noch nicht ermittelt werden.
5) Die Zündtemperatur dieser Kohlenwasserstoffgemische hängt von der Zusammensetzung ab; In Sonderfällen kann sie über

300 °C liegen. Man vergleiche die betreffenden Fußnoten im vorgenannten Tabellenwerk.

Vorbemerkungen und Fußnoten im Anhang II and III des vorgenannten Tabellenwerkes.7) Siehe DI 61 001/4.78.
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ÖVE-G/EN 61 011/1992

ÖSTERREICHISCHE BESTIMMUNGEN
FÜR DIE ELEKTROTECHNIK

Elektrozaungeräte

Sicherheitsbestimmungen für
Elektrozaungeräte mit Netzanschluß

DK. 631.273.3:621.311.62:620.1:614.8

ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK

Fachausschuß
Geräte

Preisgruppe
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ÖVE-G/EN 61 011/1992 N 3

Einleitung

(1) Diese österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik wurden vom
Lenkungsausschuß der Sektion "österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik"
im ÖVE bei der 34. Sitzung am 02. Juni 1992 verabschiedet. Sie ersetzen
ÖVE-EN 310/1981.

(2) Der Rechtsstatus dieser österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist den
jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

(3) Diese Bestimmungen enthalten die Europäische Norm EN 61 011:1992. Sie sind unter
Berücksichtigung des Nationalen Vorwortes anzuwenden.

(4) Bleibt frei.

(5) Bleibt frei.

(6) Im Nationalen Vorwort, Punkt 3, sind die Bestimmungen bzw. Normen auf die in dieser
Europäischen Norm Bezug genommen wird, angeführt.

(7) Die Hinweise auf Veröffentlichungen in den Fußnoten beziehen sich, sofern nicht
anders angegeben, auf den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum
Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch die Verordnungen zum
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand
zu berücksichtigen.

(8) Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten
Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist zu beachten:

(8.1) Vorworte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstellen
in anderen, verbindlich erklärten österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik, werden auch von der Verbindlicherklärung erfaßt

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und Hinweise auf Fundstellen in
anderen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfaßt

(9) Die in diesem Heft angeführten österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik,
ÖNORMEN der Elektrotechnik und sonstige technische Veröffentlichungen können
vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, bezogen werden.
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ÖVE-G/EN 61011/1992 N 4

Nationales Vorwort

l Grundsätzliche Aussagen

Die EN 61 011, vom Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung
(CENELEC) am 10. Dezember 1991 angenommen, wurde vom Lenkungsausschuß der
Sektion "österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik" im ÖVE bei der
34.Sitzung am 02. Juni 1992 in die österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik übernommen und trägt als solche die Bezeichnung
ÖVE-G/EN 61 011/1992. Sie ist in Verbindung mit den Festlegungen dieses Nationalen
Vorwortes anzuwenden.

1.1 Allgemeines

Europäische Nonnen (EN) sind nach den "Gemeinsamen Regeln" von CEN/CENELEC,
Unterabschnitt 5.2.2, durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch
Anerkennung in das Gesamtwerk der österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik zu übernehmen.

Für die vorliegenden Bestimmungen wurde in Österreich die Herausgabe des
identischen Textes in der offiziellen Sprache Deutsch von CEN/CENELEC gewählt und
eine Nationale Titelseite, eine Einleitung und ein Nationales Vorwort hinzugefügt.

1.2 Bleibt frei.

U Verweise auf Fundstellen

Bei Verweisen auf internationale Bestimmungen (IEC-Publ., HD, EN etc.) sind jene
österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik anzuwenden, die diesen
entsprechen. In Ermangelung solcher österreichischer Bestimmungen sind die
angeführten Europäischen oder Internationalen Bestimmungen unmittelbar als Stand der
Technik heranzuziehen.

Diese Regel gilt insbesondere für die Verweise, die im Punkt 3 (Anhang NA) dieses
Nationalen Vorworts angeführt sind.

1.4 Anhänge

Anhänge und normative Anhänge gelten im Sinne der Richtlinien für die Gestaltung der
österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik, nicht als Anhänge, sondern als
Ergänzungen und sind damit Teil der Bestimmungen selbst

Informative Anhänge gelten im Sinne der Richtlinien für die Gestaltung der
österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik als unverbindliche Anhänge.
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ÖVE-G/EN 61 011/1992 N 5

1.5 Bilder

Sofern in diesen Bestimmungen nicht ausdrücklich anders verlangt (z.B. durch
Bemaßung), sind Abbildungen als Erläuterungen zum Text der Bestimmungen zu
verstehen und definieren diese nicht zusätzlich und über den Text hinausgehend.
Zusätzliche Interpretationen solcher Bilder sind in diesem Sinne daher nicht zulässig.

2 Bleibt frei

3 Anhang NA (informativ)
Gegenüberstellung der anzuwendenden internationalen bzw. regionalen
Bestimmungen zu ÖVE-Bestimmungen bzw. ÖNORMEN oder als Regel der
Technik anzuwendenden Bestimmungen

mod = durch gemeinsame CENELEC-Abänderungen modifiziert

Ausgabedaten ÖVE-Bestimmungen
IEC-Publikationen EN/HD der EM/HD ÖNORMEN

Regeln der Technik

IEC60-1 HD 588 S1 1991 —
High-voltage test techniques
Part 1: General definitions and test requirements

Tell 1: Allgemeine Definitionen und Prufanfbrdenmgen

IEC60-2 — — —
High-voltage test techniques
Part 2: Test procedures
Hochspannungspruftechnik
TeU2:Prufinethoden

ŒC60-3 — — —
High-voltage test techniques
Part 3: Measuring devices
HochspatmungsprOfttchnik

IEC6O4 — — —
High-voltage test techniques
Part 4: Application guide for
measuring devices
Hochspannungspiufl^JUnk

ŒC61-1 EN 60061-1
Lamp caps and holders together with
gauges for the control of taterehangeabillty
and safety
Part 1: Lamp caps
Lampensockel und -fassungen ehischlleflllch
Lehren für die Überprüfung der Austauschbarkeit
und Sicherheit
Teil 1: Lampensockel

IEC65(mod) HD193'S6 1989 ÖVE-F40
Safety requirements for mains operated
electronic and related appaiaUB for
household and similar general use
Sicherheitsbestimmungen fur netzbetriebene
elektronische Gerflte und deren Zubehör für
den Hausgebrauch und ähnliche
allgemeine Anwendung
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ÖVE-G/EN 61 011/1992 N 6

Ausgabedaten ÖVE-Bestimmungen
[EC-Publikationen EN/HD der EN/HD ÖNORMEN

Regeln der Technik

IEC 68-2-3 HD 323.2.3 S2 1987 —
Environmental testing
Pan 2: Test methods -
Test Ca: Damp heat, steady state
Grundlegende Umweltprofverfahren
Teil 2: Prüflingen -
Prüfung Ca: Feuchtigkeitsschutz

IEC 68-2-11 HD 323.2.11 S1 1981 —
Environmental testing
Part 2: Test methods - Test Ka: Salt mist
Grundlegende UmweltprOfverfahrcn
Teil 2: Prüfungen - Prüfung Ka: Salznebel

IEC 83 — — ÖVE-IG3I
Plugs and socket-outlets for domestic (nicht ident mit IEC
and similar general use
Standards
Steckvorrichtungen für den Hausgebrauch
und ahnliche Zwecke
Normen

IEC 85 HD566S1 1990 —
Thermal evaluation and classification
of electrical insulation
Bewertung und Klassifikation von
elektrischen Isolierungen nach
ihrem thermischen Verhalten

IEC 127 HD 109 S3 1983 DIN VDE 0820 Teil I
Cartridge fuse-links for miniature fuses
Schmelzeinsatze für Gerateschutzsicherungen

IEC227(mod) HD 21 gleitend; ÖVE-K41
Polyvinyl chloride induslated cables of letzte Ausgabe
rated voltages up to and including 450/750 V
PVC-isolierte Leitungen für Nennspannungen
bis einschließlich 450/750 V

IEC 238 (mod) EN 60 238 1989 ÖVE-LI/EN 60 238
Edinson screw landholders
Lampenfassungen mit Edinsongewinde

IEC 245 (mod) HD 22 gleitend; ÖVE-K40
Rubber insultated cables of rated voltages letzte Ausgabe
up to and including 450/750 V
Gummiisolierte Starkstromleitungen für
Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V

IEC 320-1 (mod) EN 60 320-1 1987 ÖVE-IG/EN 60 320 Teil l
Appliance couplers for houshold and
similar general purposes
Geratesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch
und ahnliche allgemeine Zwecke
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

IEC 328 — — ÖVE-SN45
Switches for appliances (nicht ident mit IEC)
Gerateschalter

IEC 384-14 prEN 60 384-14 — —
Fixed capacitors for use in electronic equipment
Part 14: Sectional specification:
Fixed capacitors for radio interférence suppression
Selection of methods of test and general requirements
Festkondensatoren für Funkentstörung
Auswahl der Prüfverfahren und
allgemeine Anforderungen
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ÖVE-G/EN 61 011/1992 N 7

AusgabedatenOVE-Bestimmungcn IEC-Publikaüonen EM/HD der EN/HD ÖNORMEN

Regeln d e r T e c h n i k I E C 5 2 9 E N 6 0 5 2 9 1991 ÖVE-A/EN 6 0 5 2 9

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Einteilung der Schutzart durch Gehäuse für
elektrische Betriebsmittel (IP Code)

IEC817 HD 495 S1 1987 —
Spring-operated impact-test apparatus
and its calibration
Schlagprüfgerät (Federhammer) und
seine Kalibrierung

ŒC1011-1 EN 61011 1992 ÖVE-G/EN 61011-1
Electric fence energizers
Safety requirements for battery-operated
electric fence energizers suitable for
connection to the supply mains
Elektrozaungerftte
Sicherheitsbestimmungen fur Elektrozaungeräte
fur Batteriebetrieb und Netzanschluß

IEC1011-2 EN 61011-2 1992 ÖVE-G/EN 61011-2
Electric fence energizers
Safety requirements for battery-operated electric fence
energizers not for connection to the supply mains
Elektrozaungerâte
Sicherheitsbestimmungen for batteriebetriebene
Elektrozaungerätte, die nicht für Netzanschluß
vorgesehen sind

4 Bleibt frei
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EUROPÄISCHE NORM EN 61011

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE________August 1992_________

DK 631.273.3:621.311.62:620.1:614.8

Deskriptoren: Elektrische Installation, Elektro-Zaun, Versorgungsnetz, Batterie. Akkumulator, Sicherheitsanforderung

Deutsche Fassung

Elektrozaungeräte
Sicherheitsbestimmungen für Elektrozaungeräte

mit Netzanschluß
(IEC 1011 1989, modifiziert)

Electric fence energizers Electrificateurs de clôtures
Safety requirements for mains-operated Règles de sécurité pour électrificateurs
electric fence energizers de clôtures fonctionnant sur le réseau
(IEC1011-1989, modified) (CE11011 -1989, modifiée)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 10. Dezember 1991 angenommen. Die CENELEC-
Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Qeschätstordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer
nationalen Norm zu geben Ist.
Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Übersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

CENELEC
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B -1050 Brüssel

Ref. Nr. EN 61011:1992 D
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Seite 2
EN 61011:1992

Vorwort

Das CENELEC-Fragebogenverfahren zur unveränderten Annahme der Internationalen Norm
IEC 1011-1989 ergab, daß für die Annahme als Europaische Norm einige gemeinsame
Abänderungen notwendig waren. Das Referenzdokument, mit den vom CENELEC Berichter-
sekretariat SR 61H ausgearbeiteten gemeinsamen Abänderungen, wurde den CENELEC-
Mftgliedem zur formellen Abstimmung vorgelegt.
Der Text des Entwurfs wurde von CENELEC am 10. Dezember 1991 als EN 61011 genehmigt.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

spätestes Datum der Veröffentlichung
einer identischen nationalen Norm (dop) 1993-01 -01
spätestes Datum für die Zurückziehung
entgegenstehender nationaler Normen (dow) 1993-07-01

Für Erzeugnisse, die vor 1993-07-01 der einschlägigen nationalen Norm entsprochen haben, wie
durch den Hersteller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende
Norm für die Fertigung bis 1998-07-01 noch weiter angewendet werden.
Anhänge welche zusätzlich zu jenen in IEC 1011 sind, werden ZA, ZB usw. genannt. Anhänge, die
als "normativ' bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt. Anhänge, die als "informativ* bezeichnet
sind, enthalten nur Informationen. In dieser Norm sind die Anhänge A, B, C, E, F, ZA (besondere
nationale Bedingungen) und ZC (Verweisungen) normativ, ist Anhang ZB (A-Abweichungen)
informativ.

Anmerkung: Folgende Schrifttypen werden in diesem Dokument verwendet:
- Anforderungen: in Antiquaschrift;

Prüfbedingungen: in Kursivschrift;
- Erläuterung: in Meiner Antiquaschrift;
- Anweisungen zur Veränderung des Referenzdokumentes: In Fettdruck
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Seite 3
EN 61011:1992

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 1011:1989 wurde von CENELEC als Europäische Norm
genehmigt mit vereinbarten, gemeinsamen Abänderungen, die nachstehend angegeben sind.

GEMEINSAME ABÄNDERUNGEN

1 Anwendungsbereich
1.1 "IEC 1011-1" ist durch "EN 61011-1" zu ersetzen.

"IEC 1011 -2" ist durch "EN 61011 -2" zu ersetzen.

2 Begriffe
15 Der Text ist durch "Frei" zu ersetzen.
16 Der Text ist durch "Frei" zu ersetzen.

6 Einteilung
6 Die Wörte "der Ausgangsleistung," sind zu streichen.

7 Aufschriften
71 Der achte Absatz mit Aufzählungsstrich ist wie folgt zu ersetzen:

- Zeichen für den Grad des Schutzes gegen Feuchtigkeit, mindestens IPX4;
Der neunte Absatz mit Aufzählungsstrich ist wie folgt zu ersetzen:

die Nummer der Europäischen Norm und/oder die der nationalen Norm die die
Europäische Norm übernimmt;

7.9 Am Ende des ersten Absatzes ist folgendes hinzuzufügen:
Bei Elektrozaungeräten mit PVC Versorgungsleitungen muß in der Bedienungs-
anweisung der Hinweis enthalten sein daß die Geräte unter einem Schutzdach
montiert sein müssen.

10 Ausgangwerte
10.1 Im ersten Satz sind die Worte "und höchstens 1,5 s* zu streichen.

Die Tabelle ist wie folgt zu ersetzen:

Scheitelwert der Spannung 10 000V
Maximale Impulsdauer 0,1 s
Maximale Strommenge je Impuls 2,5 mC
Maximale Impulsenergie je Impuls 5,0 J
Scheitelwert des Stromes 10 A
Zeit, in der der Augenblickswert des Stromes
300 mA übersteigt 1,5 ms
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Seite 4
EN 61011:1992

GEMEINSAME ABÄNDERUNGEN

Am Schluß von 10.1 ist folgendes hinzuzufügen:
7) Die Zeit wahrend der der Momentanwert des Ausgangsstromes 300 mA
übersteigt, wird als die Summe aller Einzelperioden angesehen, während denen
der Strom 300 mA übersteigt, unabhängig von der Stromrichtung.

19 Unsachgemäßer Betrieb
19.2 Im zweiten Absatz sind die Worte "für Geräte mit hoher oder mittlerer Leistung" zu

streichen.

22 Aufbau
22.2 Der erste Absatz ist wie folgt zu ersetzen:

Die Geräte müssen mindestens spritzwassergeschützt sein.
22.16 "IEC 227 oder IEC 245" ist durch "HD 21 oder HD 22* zu ersetzen (zweimal).

23 Innere Leitungen
23.5 "IEC 227 oder IEC 245" ist durch "HD 21 oder HD 22* zu ersetzen.

24 Einzelteile
24.3 "IEC 320" ist durch "EN 60320" zu ersetzen.
24.4 "IEC 320" ist durch "EN 60320" zu ersetzen.

25 Netzanschluß und äußere Anschlußleitungen
25.2 Der zweite Absatz mit Aufzählungsstrich ist zu streichen.

In der Tabelle sind die Anmerkung mit ihren Verweis und der Wert in Klammern zu
streichen.

25.5 Die ersten zwei Absätze sind wie folgt zu ersetzen:
Anschlußleitungen nicht leichter als normale PVG isolierte bewegliche Leitungen
mit der Bezeichnung H05 W-F/H05 VVH2-F dürfen vewendet werden, aus-
genommen in ungeschützten Installationen.
Für den Einsatz in nicht geschützten Installationen muß eine geeignete
Versorgungsleitung wie z.B. H05 RN-F verwendet werden.

25.6 "IEC 227 oder IEC 245* ist durch "HD 21 oder HD 22" zu ersetzen.

Anhang B Elektronische Stromkreise
B19.101 In der ersten Absatz mit Aufzählungsstrich ist "der IEC 65" durch "des HD 195 S6"

zu ersetzen.
B19.103 In Absatz 4) "der IEC 65" durch "des HD 195 S6" zu ersetzen (zweimal);
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Anhang ZA (normativ)

Besondere nationale Bedingungen

Besondere nationale Bedingung: Nationale Eigenschaft oder Praxis, die nicht - selbst nach einem
längeren Zeitraum geändert werden kann, z.B. klimatische Bedingungen, elektrische
Erdungsbedingungen. Wenn sie die Harmonisierung beeinflußt, bildet sie Teil der Europäischen
Norm oder des Harmonsierungsdokuments.
Für Lander, für die die betreffenden besonderen nationalen Bedingungen gelten, sind diese
normativ; für die anderen Länder hat diese Angabe informativen Charakter.

Abschnitt Besondere nationale Bedingung
25.5 Dänemark

Änderung:
Wenn Einphasengeräte mit einem Bemessungstrom bis 10A mit einer
Anschlußleitung mit Stecker versehen sind, muß der Stecker den folgenden
Anforderungen entsprechen:
Für Geräte der Schutzklasse II: Hauptabschnitt 107-2-D1, Normblatt DKA 2-1 a,
DKA 2-1b, C 1b, C 5 oder C 6.
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Anhang ZB (informativ)

A-Abweichungen

A-Abwelchung: Nationale Abweichung, die auf Vorschriften beruht, deren Veränderung zum
gegenwärtigen Zeitpunkt außerhalb der Kompetenz des CENELEC-Mitglieds liegt.
Diese Europäische Norm fällt unter die Richtlinie 73/23/EWG.

ANMERKUNG (aus CEN/CENELEC Geschäftsordnung Teil 2. 3.1.9): Falls Normen unter eine EG-
Richtlinie fallen, tet es die Auffassung der EG-Kommission (Amtsblatt Nr. C 59,1982-03-49), daß die
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes Im Fan 815/79 Cremonini/Vrankovlch (Berichte des
EUGH 1980, Seite 3583) zur Wirkung hat, daß die Befolgung von A-Abweichungen nicht mehr zwingend
Ist und daß der freie Warenaustausch mit Produkten nach einer solchen Norm nicht behindert werden
darf außer unter Inanspruchnahme des Schutzklauselverfahrens in der betreffenden Richtlinie.

A-Abweichungen in einem EFTA-Land gelten anstelle der betreffenden Festlegungen der
Europäischen Norm in diesem land so lange bis sie zurückgezogen sind.

Abschnitt Abweichung
30.1 Dänemark

(Heavy Current Regulations, Section C, Chapter 105, 1981)
Ergänzung:
Äußere Isolierstoffteile müssen auch feuerbeständig sein.
Prüfung: Gehäuse und andere äußere Teile aus Isolierstoff werden einer
Glühdornprüfung nach Abschnitt 30.2 unterworfen.

30.2 Dänemark
(Heavy Current Regulations, Section C, Chapter 105, 1981)
Ergänzung:
Isolierstoffmaterial, das unter Spannung stehende Teile in ihrer Lage hält und
gleichzeitig das Gehäuse des Gerätes bildet, muß zusatzlich selbstlöschend sein.
Prüfung: der Prüfling wird nach Hauptabschnitt 126 (CEE 26). Abschnitt 10,
geprüft, wobei jedoch der Prüfling der Flamme nur 10 s ausgesetzt wird.
Einzelteile mit einem zusätzlichen Gehäuse, das der obigen Prüfung entspricht und
ein Ausbreiten des Feuers auf andere Teile des Gerätes verhindert, dürfen
verwendet werden, selbst wenn sie nicht mit den Anforderungen über
ungewöhnliche Hitze und Feuer für diese Einzelteile übereinstimmen.
Ein derartiges Gehäuse darf mehrere getrennte Teile enthalten oder das Gehäuse
des gesamten Gerätes sein, wenn es aus Metall besteht und völlig geschlossen ist,
oder wenn es auf andere Welse verhindert, daß sich ein Feuer auf Gegenstände
außerhalb des Gerätes ausdehnt.
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Anhang ZC (normativ)

Andere in dieser Norm zitierte Internationale Publikationen mit den
Verweisungen der entsprechenden europäischen Publikationen

Wenn die internationale Publikation durch gemeinsame Abänderungen von CENELEC geändert
wurde, durch (mod) angegeben, gelten die entsprechenden EN/HD.

IEC-
Publikation Datum Titel EN/HD Datum
60 High-voltage test techniques
60-1 1973 Part 1 : General definitions and test

requirements
60-2 1973 Part 2: Test procedures
60-3 1976 Part 3: Measuring devices
60-4 1988 Part 4: Application guide for measuring devices
61 Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety
61-1 sliding Part 1: Lamp caps HD 65.1
65 (mod) 1985 Safety requirements for mains operated HD 195 S6 1989

electronic and related apparatus for
household and similar general use

68 Environmental testing
68-2-3 1969 Test Ca: Damp heat, steady state HD 323.2.3 S2* 1987
68-2-11 1981 Test Ka: Salt mist HD 323.2.11 S1 1988
83 1975 Plugs and socket-outlets for domestic and

similar general use - Standards
85 1984 Thermal evaluation and classification of HD 566 S1 1990

electrical insulation
127 1974 Cartridge fuse-links for miniature fuses HD 109 S3 1983
227 (mod) Series Polyvinyl chloride insulated cables of rated HD 21 Series

voltages up to and including 450/750 V
238 (mod) 1987 Edison screw landholders EN 60238 1989
245 (mod) Series Rubber insulated cables of rated voltages HD 22 Series

up to and including 450/750 V
320 (mod) 1981 Appliance couplers for household and EN 60320-1* 1987

similar general purposes
328 1972 Switches for appliances

HD 323.2.3 S2 enthält A1:1984 zu IEC 68-2-3
HD 109 S3 enthält IEC 127A:1980
EN 60320-1 enthält A1:1984 + A2:1985 zu IEC 320
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IEC-
Publikation Datum Titel EN/HD Datum
384 Fixed capacitors for use in electronic equipment
384-14 1981 Part 14: Sectional specification: Fixed

capacitors for radio interference suppression
Selection of methods of test and general
requirements

529 1976 Classification of degrees of protection HD 365S1* 1978
provided by enclosures

817 1984 Spring-operated impact-test apparatus HD 495 81 1987
and its calibration

1011-1 (mod) 1989 Electric fence energizers - Safety requirements EN 61011 -1 1992
for battery-operated electric fence energizers
suitable for connection to the supply mains

1011-2 (mod) 1990 Electric fence energizers - Safety requirements EN 61011-2 1992
for battery-operated electric fence energizers not
suitable for connection to the supply mains

* Wurde ersetzt durch EN 60529:1991, das auf IEC 529:1989 basiert
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INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION

ELEKTROZAUNGERÄTE
Sicherheitsbestimmungen für Elektrozaungeräte mit Netzanschluß

Vorwort

1) Die formalen Entscheidungen oder Vereinbarungen des IEC zu techni-
schen Dingen, vorbereitet durch das Technische Kommitee in welchen
allen Nationalen Kommitees, die ein besonderes Interesse daran
haben vertreten sind, drücken so nahe wie möglich eine internatio-
nale Übereinkunft der Meinungen über die behandelten Gegenstände
aus.

2) Diese haben die Form von Empfehlungen für den internationalen Ge-
brauch und sind in diesem Sinne von den Nationalen Kommitees aner-
kannt.

3) Um die internationale Vereinheitlichung zu fördern, drückt IEC den
Wunsch aus alle Nationalen Komitees mögen den Text der IEC-Empfeh-
lung übernehmen und alle damit zusammenhängenden nationalen Bestim-
mungen sollten so weit wie möglich auf letztere deutlich hinweisen.

Einleitung

Diese Norm wurde vom Unterkommitee 61 H: Sicherheit elektrischer Geräte in
der Landwirtschaft des IEC Elektrotechnischen Kommitees Nr. 61: Sicherheit
elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke für die
Veröffentlichung erarbeitet.

Es ist die erste Ausgabe dieser Norm.

Der Text dieser Norm basiert auf folgenden Unterlagen:

Weitere Informationen können dem in der obigen Tabelle angegebenen Umfrage-
ergebnis entnommen werden.
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Folgende Abweichungen bestehen in einigen Ländern:

- Geräte mit hoher Leistung sind nicht erlaubt (Abschnitt 10 1)
- Untere Grenzwerte für Ausgangsspannung, Ausgangsstrom und Ent-

ladeenergie je Impuls sind festgelegt (Abschnitt 10.1)
- Netzanschlußleitungen sind nicht erlaubt "(Abschnitt 25.2)

In dieser Norm werden folgende Drucktypen verwendet:

- Anforderungen: in Normalschrift
- Prüfungen : in Kursivschrift
- Erläuterungen: in Kleinschrift

Folgende IEC Publikationen werden in dieser Norm zitiert:

60 : High-voltage test techniques

60-1 (1973) : Part 1: General definitions and test requirements

60-2 (1973) : Part 2: Test procedures

60-3 (1973) : Part 3: Measuring devices

60-4 (1973) : Part 4: Application guide for measuring devices

61 : Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety

61-1 : Part 1: Lamp caps

65 (1985) : Safety requirements for mains operated electronic and
related apparatus for household and similar general use

68 : Environmental testing

68-2-3 (1969) : Test.Ca: Damp heat, steady state

68-2-11 (1981) : Test Ka: Salt mist

83 (1975) : Plugs and socket-outlets for domestic and similar general
use; Standards.

85 (1984) : Thermal evaluation and dassification of electrical
insulation

127 (1974) : Cartridge fuse-links for miniature fuses

227 : Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up
to and including 450/750 V

238 (1987) : Edison screw lampholders

245 : Rubber insulated cables of rated voltages up to and
including 450/750 V
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320 (1981) , : Appliance couplers for household and similar general
purposes

328 (1972) : Switches for appliances

384 : Fixed capacitors for use in electronic equipment.

384-14 (1981) : Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors
for radio interference suppression.
Selection of methods of test and general requirements

529 (1976) : Classification of degrees of protection provided by
enclosures

1011-1 () : Electric fence energizers. Safety requirements for
battery operated electric fence energizers suitable
for connection to the supply mains. •

1011-2 () : Electric fence energizers . Safety requirements for
battery operated electric fence energizers not for
connection to the supply mains.
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Elektrozaungeräte
Sicherheitsanforderungen für Elektrozaungeräte mit Netzanschluß

1 Anwendungsbereich

1 1 Diese Norm gilt für Elektrozaungeräte mit Netzanschluß, die nicht für
den Abschluß an andere Energiequellen bestimmt sind.

Anforderungen für batteriebetriebene Elektrozaungeräte mit Anschluß-
möglichkeit an das Netz, z.B. für solche mit eingebauten Batterien und
einer Einrichtung, diese Batterien durch den Netzanschluß zu laden, sind
in IEC 1011-1 enthalten.

Anforderungen für batteriebetriebene Elektrozaungeräte, die nicht für den
Anschluß an das Netz bestimmt sind, sind in IEC 1011-2 enthalten.

2 Begriffe

2.1 Die angewendeten Begriffe für die Spannung und den Strom beziehen
sich auf deren Effektivwerte, soweit nicht etwas anderes angegeben ist.

2.2 Die folgenden Begriffe finden in dieser Norm Verwendung.

1. Nenn-Netzspannung ist die Netzspannung, für die das Gerät vom Her-
steller bestimmt ist.

2. Nenn-Netzspannungsbereich ist der Nennspannungsbereich, für den das
Gerät vom Hersteller bestimmt ist, und der durch seine unteren und oberen
Grenzwerte ausgedrückt ist.

3. Arbeitsspannung ist die höchste Spannung, der das betroffene Teil
ausgesetzt sein kann, wenn das Gerät mit Nennspannung und unter bestim-
mungsgemäßen Bedingungen betrieben wird.

Anmerkung: Bei der Ermittlung der Arbeitsspannung bleibt die Aus-
wirkung möglicher Überspannungen auf das Netz unberücksich-
tigt.
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4. Nennaufnahme ist die Leistungsaufnahme unter bestimmungsgemäßen
Betriebsbedingungen, für die das Gerät vom Hersteller bestimmt ist.

5. Nennstrom ist der vom Hersteller dem Gerät zugeordnete Strom.

Anmerkung: Falls dem Gerät kein Strom zugeordnet ist, wird für den
Zweck dieser Norm der Nennstrom aus der Nennaufnahme und der Nenn-
spannung berechnet oder gemessen, wenn das Gerät unter Normallast
und an Nennspannung in Betrieb ist.

6. Nennfrequenz ist die Netzfrequenz, für die das Gerät vom Hersteller
bestimmt ist.

7. Nennfrequenzbereich ist der Frequenzbereich, für den das Gerät vom
Hersteller bestimmt ist, ausgedruckt durch seine oberen und unteren Grenz-
werte.

8. Netzanschlußleitung ist eine flexible Leitung zur Stromversor-
gung, die mit einer der in folgenden genannnten Methoden an dem Gerät
befestigt oder mit ihm verbunden ist.

Anbringungsart X bedeutet, daß die flexible Anschlußleitung ohne
Spezialwerkzeug leicht durch eine andere ersetzt werden kann, ohne daß
diese besonders zugerichtet werden muß.

Anbringungsart M bedeutet, daß die flexible Anschlußleitung ohne
Spezialwerkzeug leicht durch eine Spezialleitung, beispielsweise mit ange-
flexter Biegeschutztülle oder Quetschverbindung ersetzt werden kann oder
durch Ersetzen eines Teiles des Gerätes welches die Anschlußleitung ent-
hält.

Anbringungsart Y bedeutet, daß die flexible Anschlußleitung nur mit
Hilfe von Spezialwerkzeug ersetzt werden kann, das entweder dazu benutzt
wird, Zugang zu den Anschlußstellen zu erhalten oder die Anschlüsse selbst
herzustellen.

Anmerkung: Bei Anbringungsart Y können übliche oder Spezialleitungen
verwendet werden.
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9. Anschlußleiter sind ein Satz Drähte, die in der Fabrik an das Gerät
angeschlossen Herden und zum Anschluß an festverlegte Leitungen bestimmt •
sind, und die in einem besonderen Anschlußkasten oder -raum in oder am
Gerät untergebracht sind.

10. Basisisolierung ist die Isolierung gegen aktive Teile zum grund-
legenden Schutz gegen elektrischen Schlag.

Anmerkung: Basisisolierung braucht nicht notwendigerweise eine aus-
schließlich für die Funktion des Gerätes verwendete Isolierung
einzuschließen.
Ein von den Ausgangsanschlußstellen (Zaun-Anschlußstellen) des
Gerätes ausgehender elektrischer Schlag wird nicht als unbeab-
sichtigter Schlag angesehen.

11. Zusätzliche Isolierung ist eine unabhängige Isolierung, die zusätz-
lich zur Basisisolierung vorhanden ist, um im Falle des Versagens der
Basisisolierung den Schutz gegen elektrischen Schlag sicherzustellen.

12. Doppelte Isolierung ist eine Isolierung, die sowohl die Basis-
isolierung als auch die zusätzliche Isolierung umfaßt.

13. Verstärkte Isolierung ist ein einzelnes Isolier-System gegen ak-
tive Teile, das unter den in dieser Norm festgelegten Bedingungen einen
gleichwertigen Schutz gegen elektrischen Schlag gewährleistet, wie doppelte
Isolierung.

Anmerkung: Der Begriff "Isolier-System" bedeutet nicht, daß die Iso-
lierung eine homogene Einheit bilden muß. Sie kann aus mehreren
Schichten bestehen, die nicht einzeln als zusätzliche Isolierung
(Schutzisolierung) oder Basisisolierung geprüft werden
können. .

14. Elektrozaungerät (im folgenden als Gerät bezeichnet) ist ein Gerät,
das Zaundrähte periodisch mit Spannungsimpulsen versorgt.

15. Hochleistungsgerät ist ein Gerät, das bei Messungen mit einer Last
von 500 Ohm eine Ausgangsenergie hat, die 5 J je Impuls übersteigt, nicht
aber eine Ausgangsenergie von 8 J je Impuls.
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16. Netzgerät mit mittlerer Leistung ist ein Gerät, das bei Messungen
mit einer Last von 500 Ohm eine Impulsenergie hat, die 5 J nicht über-
steigt.

17. Netz ist eine Stromquelle mit einer Betriebsspannung die Klein-
spannung Überschreitet und an die nicht nur Elektrozaungeräte ausgeschlos-
sen werden.

18. Elektrozaungerät mit Netzanschluß ist ein Gerät für den direkten
Anschluß an das Versorgungsnetz.

19. Elektrozaun ist eine Schranke für Tiere, die aus einem oder mehre-
ren Leitern, z.B. Metalldrähten, Metallstäben oder Metallschienen besteht.

20. Zaunstromkreis beinhaltet alle leitenden Teile oder Einzel-
teile eines Gerätes, die mit den Zaun-Anschlußstellen des Gerätes elek-
trisch leitend verbunden sind oder verbunden werden können.

21. Ein aktives Teil ist ein elektrisch leitendes Teil, das einen elek-
trischen Schlag verursachen kann.

22. Gerät der Schutzklasse II ist ein Gerät, bei dem der Schutz gegen
elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht; als zusätz-
liche Schutzmaßnahme ist doppelte oder verstärkte Isolierung vorhanden. Es
ist kein Schutzleisteranschluß vorgesehen und es wird nicht auf die Be-
schaffenheit der Installation vertraut.
Solch ein Gerät kann zu einer der folgenden Arten gehören:

a) Ein Gerät mit einem dauerhaften und im wesentlichen zusammenhängenden
Gehäuse aus Isolierstoff, das alle Metallteile umschließt, ausgenommen
kleine Teile, Hie Leistungsschilder, Schrauben und Nieten, die von aktiven
Teilen durch eine der verstärkten Isolierung zumindest gleichwertigen Iso-
lierung getrennt sind; ein solches Gerät wird Isolierstoffumschlossenes
Gerät der Schutzklasse II genannt.



1346 17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

IEC 1011 Seite 11

b ) Ein Gerät mit einem in wesentlichen zusammenhängenden Gehäuse aus
Metall, in dem durchweg die doppelte Isolierung verwendet wird, ausge-
nommen solche Teile, bei denen verstärkte Isolierung verwendet wird, weil
die Anwendung der doppelten Isolierung offensichtlich nicht möglich ist;
ein solches Gerät wird metallumschlossenes Gerät der Schutzklasse II ge-
nannt.
c ) Ein Gerät, daß eine Kombination der unter a) und b ) genannten Bau-

arten darstellt.

Anmerkung: Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Gerätes der
Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche
oder die verstärkte Isolierung bilden.
Der Zaunstromkreis eines Gerätes der Schutzklasse II ist normaler-
weise mit Einrichtungen zum Anschluß an Erde für den Betrieb aus-
gestattet.
Geräte der Schutzklasse II dürfen Teile enthalten, die mit Sicher-
heits-Kleinspannung arbeiten.

23. Kleinspannung ist eine Spannung, die von einer Spannungsquelle
innerhalb des Gerätes geliefert wird und die, bei Betrieb des Gerätes an
Nennspannung/ 42 V zwischen den Leitern sowie zwischen Leitern und Erde
oder bei Drehstrom 24 V zwischen Leitern und Mittelleiter nicht übersteigt,
wobei der Kleinspannungsstromkreis von anderen Stromkreisen nur durch die
Betriebsisolierung getrennt ist.

24. Sicherheits-Kleinspannung ist eine Spannung, deren Nennwert
42 V zwischen den Leitern sowie zwischen Leitern und Erde oder bei Dreh-
strom 24 V zwischen Leitern und Mittelleitern nicht übersteigt, wobei die
Leerlaufspannung 50 V bzw. 29 V nicht übersteigt.

Anmerkung: Wird Sicherheits-Kleinspannung dem Netz entnommen, muß dies
über einen Sicherheits-Transformator oder einen Umformer mit ge-
trennten Wicklungen erfolgen.
Die angegebenen Spannungsgrenzen setzen voraus, daß der Sicher-
heits-Transformator mit seiner Nenn-Netzspannung arbeitet.

25. Sicherheits-Transformator ist ein Transformator, dessen Ein-
gangswicklüng elektrisch von der Ausgangswicklung durch eine Iso-
lierung getrennt ist, die einer doppelten oder verstärkten Isolierung
mindestens gleichwertig ist, und der zur Versorgung eines Verteilerstrom-
kreises, eines Gerätes oder einer anderen Einrichtung mit Sicherheits-
Kleinspannung bestimmt ist.
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26. Nichtabnehmbares Teil ist ein Teil, das nur mit Hilfe von Werk-
zeugen entfernt werden kann.

27 Abnehmbares Teil ist ein Teil, das ohne Werkzeug entfernt werden
kann.

28. Schutz-Temperaturbegrenzer ist eine Vorrichtung, die bei unsachge-
mäßem Betrieb die Temperatur eines Gerätes oder von Teilen desselben durch
selbständiges öffnen des Stromkreises oder Vermindern des Stromes begrenzt
und die so. gebaut ist, daß ihre Einstellung vom Benutzer nicht verändert
Herden kann.

29. Nicht selbständig rückstellender Schutz-Temperaturbegrenzer ist ein
Schutz-Temperaturbegrenzer, bei dem der Strom von Hand oder durch Aus-
wechseln eines Teils wieder eingeschaltet werden muß.

30. Werkzeug ist ein Schraubendreher, eine Münze oder irgendein anderer
Gegenstand, der zum Betätigen einer Schraube oder eines ähnlichen Befesti-
gungsmittels benutzt werden kann.

31 Kriechstrecke ist der kürzeste Weg zwischen zwei leitenden Teilen
oder einem leitenden Teil und der begrenzenden Oberfläche des Gerätes, ge-
messen entlang der Oberfläche der Isolierung.

32. Lüftstrecke ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei leitenden
Teilen oder einem leitenden Teil und der begrenzenden Oberfläche des Ge-
rätes, gemessen durch Luft.

Anmerkung: Die begrenzende Oberfläche des Gerätes ist die äußere Ober-
fläche des Gehäuses, die wie eine berührbare Isolierstoff-Ober-
fläche mit aufgepreßter Metallfolie angesehen wird.

33. Allpoliges Abschalten bedeutet bei Einphasen-Wechselstrom- und
Gleichstromgeräten das Trennen beider Netzleiter durch einen einzigen
Schaltvorgang, oder bei Geräten zum Anschluß an mehr als zwei Netzleiter
das Trennen aller Netzleiter durch einen einzigen Schaltvorgang.

34. Berührbares Teil oder berührbare Oberfläche ist ein Teil oder eine
Oberfläche, das/die mit dem Prüffinger nach Bild 1 berührt werden kann.

35. Der Begriff Körper umfaßt alle berührbaren Metallteile, Achsen und
Griffen, Knöpfen, Knebeln und dergleichen sowie Metallfolie in Kontakt mit
allen berührbaren Isolierstoff Oberflächen, nicht aber nicht berührbare
Metallteile.



1348 17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

IEC 1011 Seite 13

36. Impuls ist der Teil der Ausgangsspannung, der bei einer Messung mit
einer Last von 500 Ohm 12 V überschreitet.

37. Zu erwartender Scheitelwert der Spannung ist die Scheitel-Aus-
gangsspannung des in Abschnitt 17 beschriebenen Impulsgenerators, wenn
das Gerät nicht an den Prüfstromkreis angeschlossen ist.

38. Durchschlag ist die Erscheinung, die bei Isolationsfehlern unter
elektrischer Belastung auftritt und in deren Verlauf der Durchschlag die zu
prüfende Isolierung vollständig überbrückt, so daß die Spannung zwischen
den Elektroden auf Null oder fast Null sinkt.

39. Bestimmungsgemäßer Gebrauch bezeichnet die Bedingungen, denen das
Gerät während des Einbaus und des Gebrauchs nach den Gebrauchsanweisungen
des Herstellers ausgesetzt ist und deren Auftreten während des Gebrauchs
vernünftigerweise erwartet werden kann.

40. Erdungsstab bezeichnet einen Metallstab der Nahe dem Gerät in den
Boden gesteckt ist und der elektrisch mit dem Erdanschluß des Gerätes ver-
bunden und von anderen Erdungen getrennt ist.

3. Allgemeine Anforderung

3.1 Die Geräte müssen so gebaut und bemessen sein, daß sie im bestim-
mungsgemäßen Gebrauch zuverlässig arbeiten und keine Gefahr für Personen
und die Umgebung bringen, auch in Fällen sorgloser Benutzung, wie dies bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch vorkommen kann.

Im allgemeinen wird die Erfüllung der vorstehenden Anforderungen
durch Ausführung aller zutreffenden Prüfungen nachgewiesen.

4. Allgemeines über Prüfungen

4.1 Die Prüfungen nach dieser Norm sind Typprüfungen.



134917 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

Seite 14 IEC 1011

4.2 Zwei Geräte werden, wie angeliefert, geprüft. Eines davon wird allen
Prüfungen mit Ausnahme der Prüfung nach Abschnitt 18 unterworfen. Das
andere wird den Prüfungen nach den Abschnitten 10 und 18 unterworfen.
Wenn ein elektronisches Teil während der Prüfungen nach Abschnitt 17 be-
schädigt worden ist, werden die Prüfungen nach Abschnitt 19 zweimal durch-
geführt, und zwar einmal bevor und das andere Mal nachdem die beschädigten
Einzelteile durch neue ersetzt worden sind.
Geräte gelten als dieser Norm nicht entsprechend, wenn einer der Prüflinge
eine der Prüfungen nicht besteht.
Drei Geräte werden für die Prüfung eingereicht, davon bildet das dritte
Gerät den Ersatz falls eine Prüfung nach Abschnitt 21.1 erforderlich
ist.
Anmerkung: Die Prüfung von Einzelteilen kann das Einreichen von

zusätzlichen Prüflingen dieser Einzelteile erfordern.

4.3 Die Prüfungen der Abschnitte 17.2 bis 17.4 werden vor denen der Ab-
schnitte 15 und 16 durchgeführt. Alle anderen Prüfungen werden in der
Reihenfolge der Abschnitte vorgenommen.

4.4. Die Prüfungen werden sowohl unter bestimmungsgemäßen als auch unter
Fehler-Bedingungen durchgeführt.

4.4.1 Bestimmungsgemäße Betriebsbedingungen enthalten:

1 Bestimmungsgemäße Lage des Gerätes.

Anmerkung: Die Lage des Gerätes gilt als bestimmungsgemäß, wenn die
Abweichung von der Lage, für die das Gerät bestimmt ist, weniger
als 15° beträgt. Hat das Gerät jedoch Einrichtungen zur Ein-
stellung der bestimmungsgemäßen Lage, z.B. eine Nivellierlibelle,
so muß das Gerät in Übereinstimmung mit diesen Einrichtungen
innerhalb der Grenzabweichung von ± 2° in die bestimmungsgemäße
Lage gebracht werden.

2. Eine Umgebungstemperatur von(20±5)°C, falls nicht etwas anderes
vorgeschrieben ist.

3. Die ungünstigste Stellung von Teilen, die von außen ohne Benutzung eines
Werkzeuges eingestellt werden können.

4. Anlegen des ungünstigsten Wertes der Netzspannung zwischen dem
0,85 und 1,1 fachen Wert der Nennspannung oder zwischen dem 0,85fachen
unteren Grenzwert und dem 1,1fachen oberen Grenzwert des Nennspannungs-
bereiches bei Nennfrequenz an die Netzanschlußstelle.
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Anmerkung: Geräte, die nur für Wechselstrom bestimmt sind, werden bei
Nennfrequenz mit Wechselstrom geprüft; Geräte nur für Gleichstrom
werden mit Gleichstrom geprüft. Geräte für Wechsel- und Gleich-
strom werden mit der ungünstigeren Stromart geprüft.
Geräte, die nur für Wechselstrom bestimmt sind und die mit einem
Frequenzbereich von 50 Hz bis 60 Hz bezeichnet sind, werden ent-
weder bei 50 Hz oder bei 60 Hz geprüft, je nachdem, welches die
ungünstigere Frequenz ist.
Geräte, die mit einem anderen Nennfrequenzbereich als von 50 Hz
bis 60 Hz bezeichnet sind, werden mit der ungünstigsten Frequenz
innerhalb des Bereiches geprüft.
Bei Geräten mit mehr als einer Nennspannung wird die ungünstigste
Nennspannung gewählt. Wenn nicht anders angegeben, werden Geräte,
die für eine oder mehrere Nennspannungsbereiche gebaut sind, mit
der ungünstigsten Spannung innerhalb dieses Bereiches geprüft.

5. Bei Geräten nur für Gleichstrom wird die ungünstigere Polari-
tät des Versorgungsnetzes gewählt, wenn diese den Betrieb des Gerätes be-
einflußt.

6. Die Erdanschlußstelle des Zaunstrankreises wird geerdet.

Anmerkung: Falls die Erdanschlußstelle nicht eindeutig bezeichnet ist,
wird die Anschlußstelle des Zaunstromkreises geerdet, die das un-
günstigere Ergebnis bringt.

4.4.2 Fehlerbedingungen bedeuten, daß in Ergänzung zu den bestimmungs-
gemäßen Betriebsbedingungen der Reihe nach jede der folgenden Bedingungen,
verbunden mit derartigen anderen Fehlerbedingungen, die eine logische Folge der
gewählten Bedingungen sind, hergestellt wird; Sicherungen die durch den
Benutzer berührbar sind, werden kurzgeschlossen.

1. Das Gerät wird in seine ungünstigste Lage gebracht, auch dann,
wenn es nicht wahrscheinlich ist, daß das Gerät im praktischen Betrieb in
dieser Lage installiert wird.

2. Teile, die für die Einstellung des Gerätes bestimmt sind, außer
denen, die in Punkt 3 des Abschnittes 4.4.1 genannt sind, werden in ihre
ungünstigste Stellung gebracht, selbst wenn diese Teile nicht für die Ein-
stellung durch den Anwender bestimmt sind, es sei denn, sie sind gegen Ver-
stellung wirksam gesichert.

3. Anstelle der Erdanschlußklemme wird die Zaunanschlußklemme geerdet.

4. Die Zaunanschlußstellen werden kurzgeschlossen.
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5. Schalter, Relaiskontakte usw., die einen Teil des Impulsgebers
bilden, werden kurzgeschlossen oder offengelassen, je nachdem was am un-
günstigsten ist.

6. Sicherungen, die ohne die Hilfe von Werkzeugen erreichbar sind,
Serienfunkenstrecken im Zaunstromkreis, Entladungsröhren und Temperatur-
regler werden kurzgeschlossen.

7. Außer bei elektronischen Baugruppen wird jede Kriech- oder Luft-
strecke zwischen aktiven Teilen von unterschiedlicher Polarität, die im
Zaunstromkreis weniger als 5 mm oder in anderen Stromkreisen 2, mm oder
kleiner ist, kurzgeschlossen und jede ungesicherte Verbindung wird gelöst.

8. Bei Untersuchungen des Stromlaufplanes des Gerätes muß der Strom-
kreis so aufgebaut werden, daß die ungünstigsten Ausgangswerte im Sinne des
Abschnittes 19.2 erzielt werden.

Dieser Aufbau des Stromkreises kann folgenderweise erreicht werden:

- durch Kurzschließen oder Offnen des Stromkreises oder

- durch von außerhalb gesteuerte unabhängige Kontrolle der Schaltge-
schwindigkeit von Halbleitergeräten die als Hauptschaltgeräte benutzt werden,
innerhalb des Bereiches von 0,1 Hz bis zur 2fachen Versorgungsfrequenz oder
100 Hz, je nachdem welches die größere Frequenz ist oder

- durch das Herstellen der voraussehbaren Fehlfunktion irgendeines elek-
tronischen Bausteines oder einer logischen Schaltung.

Logische Schaltung bedeutet in diesem Text eine Gruppe von Einzel-
teilen (die ein elektronischer Baustein sein könnte) die als Einheit
funktionieren, um eine spezielle Arbeitsweise eines Schaltkreises zu be-
wirken, z.B. Ladekontrollstromkreis, Stromkreis zur Überwachung der
Ausgangsbedingungen usw. (Normalerweise darf die Fehlfunktion einzel-
ner Teile der logischen Schaltung nicht die ungünstigsten Bedingungen
hervorbringen).

Einzelteile (mit Ausnahme des Haupt-Schaltteiles) die direkt mit der Zeit-
Intervallsteuerung des Vorsteuerschaltteiles zusammenhängen (wenn es sich
um ein elektronisches Bauteil handelt) sind von der Prüfung nach Punkt 8
des Abschnittes 4.4.2 ausgenommen.

4.5 Geräte mit einer Reguliereinrichtung oder ähnlichem werden bei deren
ungünstigster Einstellung geprüft, falls die Einstellung durch den Benutzer
verändert werden kann.
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Anmerkung: Wenn die Einstellmittel der Regel- oder Steuereinrichtung
ohne Werkzeug zugänglich sind, gilt dieser Abschnitt, gleich ob
die Einstellung von Hand oder mit Werkzeug verändert werden kann;
sind sie nur mit Werkzeug zuganglich, so gilt dieser Abschnitt
nur, wenn die Einstellung von Band verändert norden kann. Angemes-
senes Versiegeln wird als Maßnahme betrachtet, um die Veränderung
der Einstellung durch den Benutzer zu verhindern.

4.6 Sofern nicht anders angegeben, werden Geräte, die zum Anschluß durch
eine flexible Leitung bestimmt sind, mit einer passenden flexiblen Leitung
geprüft.

4.7 Für die Zwecke der Abschnitte 8.3, 16.3 und 25.8 werden Teile, die
von aktiven Teilen durch doppelte oder verstärkte Isolierung getrennt
sind, auch dann nicht als aktiv werdende Teile angesehen, wenn ein Iso-
lierungsfehler vorliegt.

4.8 Sofern nicht anders angegeben, werden Messungen von Spannungen und
Stromstärken mit Meßinstrumenten durchgeführt, die den zu messenden Wert
nicht nennenswert beeinflussen.

4.9 Für Geräte mit elektronischen Stromkreisen, siehe Anhang B.

5 Nennwerte

5.1 Die maximale Nennspannung ist 250 V.

Prüfung: Besichtigung der Aufschriften.

Anmerkung: Den Anforderungen dieser Norm liegt die Annahme zugrunde,
daß im sachgemäßen Gebrauch die Spannung zwischen den Netzleitern
und Erde 254 V nicht überschreitet.

6. Einteilung

Die Gerate werden nach der Ausgangsleistung , der Schutzart gegen elek-
trischen Schlag und der Feuchtigkeitsschutzart eingeteilt.

Anmerkung: Xn den Abschnitten 10.1, 22.1 und 22.2 sind Anforderungen
hinsichtlich der Einteilung der Geräte gegeben.
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1. Aufschriften

7.1 Die Gerate müssen folgende Aufschriften haben:
- Nennspannung(en) oder Nennspannungsbereich(e) in Volt;
- Bildzeichen der Stromart
- Nennfrequenz oder Nennfrequenzbereich in Hertz, es sei denn, das Gerät
ist nur für Gleichstrom bestimmt
- Nennleistungsaufnahme in Watt oder Kilowatt, falls sie größer als 25 W
ist, oder Nennstromstärke in Ampere
- Name des Herstellers oder des zuständigen Handlers, Warenzeichen oder
Herkunfts-Kennzeichnung
- Modell- oder Typbezeichnung des Herstellers
- Bildzeichen für die Schutzklasse XI
- Zeichen für den Grad des Schutzes gegen Feuchtigkeit, z.B. IP X 4 oder
IPX 7

Anmerkung: Für die erste Kennzeichen-Ziffer wird an Stelle des X der
entsprechende Personenschutzgrad benutzt, der für das Gerät vorge-
sehen ist.

- die Bezeichnung "Hittiere Leistung" oder "Hochleistung" wenn erforder-
lich
- die Aufschrift "Vor der Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung sorgfältig
durchlesen"

Anmerkung: Zusätzliche Aufschriften sind erlaubt, sofern sie nicht An-
laß zu Mißverständnissen geben.

7.2 Wenn das Gerät für mehr als eine Nennspannung geeignet ist, muß die
Nennspannung, auf welche es eingestellt ist, leicht und deutlich erkennbar
sein.

Anmerkung: Bei Geräten, bei denen eine häufige Änderung der Spannungs-
einstellung nicht erforderlich ist, gilt diese Anforderung als er-
füllt, nenn die Nennspannung auf die das Gerät eingestellt ist,
aus einem am Gerät befestigten Anschlußschema festgestellt Herden
kann; das Anschlußschema darf sich auf der Innenseite einer Ab-
deckung befinden, die zum Herstellen des Netzanschlusses abgenom-
men Herden muß. Das Anschlußschema darf auf einem Schild darge-
stellt sein, daß auf die Abdeckung genietet ist; oder einem Auf-
kleber; es darf aber nicht auf einen Anhänger dargestellt sein,
der nur lose mit dem Gerät verbunden ist.
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7.3 Bei Geräten für mehr als eine Nennspannung oder einen Nenn-
spannungsbereich, muß die Nennaufnahme für jede dieser Spannungen
oder Bereiche aufgeführt sein, wenn sie größer als 25 W ist.

7 4 Werden graphische Symbole verwendet, dann müssen es folgende
sein:

Volt
Ampere
Hertz
Watt
Kilowatt
Mikrofarad
Minuten
Sekunden
Wechselstrom
Gleichstrom
Hennstrom der zugehörigen Sicherung in Ampere
Gerät der Schutzklasse II
Zaunanschlußstelle
Erdanschlußstelle

Das graphische Symbol für die Stromart muß direkt anschließend an
die Nennspannungsangabe gesetzt werden.
Die Maße des graphischen Symbols für die Schutzklasse II müssen so
sein, daß die Seitenlänge des äußeren Quadrats etwa zweimal so groß
ist, wie die Seitenlänge des inneren Quadrats. Die Seitenlänge des
äußeren Quadrats soll nicht kleiner sein, als 5 mm, mit der Aus-
nahme, daß sie, falls das größte Maß des Gerätes 15 cm nicht über-
schreitet, proportional bis 3 mm verkleinert werden darf

Das graphische Symbol für die Schutzklasse II muß so angebracht
sein, daß seine Zugehörigkeit zu den technischen Angaben offensicht-
lich und eine Verwechslung mit anderen Angaben unwahrscheinlich ist.

7.5 Wenn die Art der Anschlußstellen nicht offensichtlich ist, müssen die
Anschlußstellen klar und dauerhaft mit den Worten "Erde" oder "Zaun" oder
den entsprechenden Bildzeichen gekennzeichnet sein. Wenn verschiedene Anschlußstellen
vorhanden sind, müssen sie ähnlich gekennzeichnet oder mit
den entsprechenden Bezeichnungen "Volle Hüteleistung", "Reduzierte Hüte-
leistung" oder "Reduzierte Zaunspannung" beschriftet sein.



135517 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

Seite 20 IEC 1011

Wenn ein Schalter zur Einstellung der Ausgangswerte vorhanden ist, müssen
die verschiedenen Stellungen des Schalters mit den entsprechenden Bild-
zeichen oder den Bezeichnungen "Volle Hüteleistung", "Reduzierte Hüte-
leistung" oder "Reduzierte Zaunspannung" gekennzeichnet sein.

7.6 Anschlußklemmen, die ausschließlich für den Mittelleiter bestimmt sind, müssen
durch den Buchstaben N gekennzeichnet sein.

7.7 Die verschiedenen Stellungen von Schaltern müssen durch Zahlen, Buch-
staben oder andere sichtbare Zeichen gekennzeichnet sein.
Wenn Zahlen für die Kennzeichnung der verschiedenen Positionen benutzt
werden, muß die "Aus" Stellung mit der Zahl 0 und die Stellungen für
größere Ausgangswerte mit höheren Zahlen gekennzeichnet sein.

Dia Zahl 0 darf nicht für andere Bezeichnungen verwendet werden,
außer wenn sie so angebracht und mit anderen Zahlen verbunden ist,
daß eine Verwechslung mit der "Aus" Stellung nicht möglich ist.

7.8 Reguliereinrichtungen oder dergleichen, die dazu bestimmt sind im sach-
gemäßen Gebrauch eingestellt zu werden, müssen eine Kennzeichnung für die
Einstellungs-Richtung haben, die Zunahme oder Abnahme des Wertes hin zu dem
vorgesehenen Wert erkennen läßt.

Eine Kennzeichnung durch -+ und - wird als ausreichend angesehen.

7.9 Ist es erforderlich, bei der Installation oder beim Gebrauch des Ge-
rätes besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, so müssen deren Einzelheiten
in einer Gebrauchsanweisung angegeben sein, die dem Gerät bei liegt. Ist ein
Gerät nicht mit einer festen Anschlußleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln
zum Trennen vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem
Pol ausgerüstet, so muß in der Gebrauchsanweisung gefordert werden, daß
eine solche Trennung in die festverlegte elektrische Installation einzu-
bauen ist. Die Gebrauchsanweisung muß davor warnen, brennbares Material in
die Nähe des Zaunes oder in Berührung mit dem Gerät zu bringen.

Anmerkung: _ In Anhang E werden weitere Informationen zur Installa-
tion von Elektrozäunen gegeben.
Anhang E ist kein Teil dieser Norm

7 10 Gebrauchsanweisungen oder andere in der vorliegenden Norm geforderte
Texte müssen in der (den) offiziellen Sprache(n) des Landes abgefaßt sein,
in dem das Gerät verkauft werden soll.

Wo Zeichen gebraucht werden, müssen es die in dieser Norm
gegebenen sein.

Prüfungen zu den Abschnitten 7 1 bis 7 10: Besichtigung
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l 11 Aufschriften, die in dieser Norm gefordert werden, müssen leicht les-
bar und dauerhaft sein. Die in den Abschnitten l 1 bis 7.5 angegebenen
Aufschriften müssen auf dem Hauptteil des Gerätes angebracht und leicht er-
kennbar sein, wenn das Gerät im bestimmungsgemäßen Gebrauch befestigt
Morden ist.

Aufschriften auf und Kennzeichen für Schalter, Temperaturregler und andere
Kontrolleinrichtungen müssen in der Nähe dieser Bauteile angebracht sein;
sie dürfen nicht auf entfernbaren Teilen angebracht werden, wenn diese so
wieder aufgesetzt werden können, daß die Kennzeichnung falsch verstanden
wird.

Prüfung: Besichtigung sowie Reiben der Aufschriften per Hand 15 s mit einem
wassergetränkten und nochmals 15 s mit einem testbenzingetränkten Stoff-
lappen.

Nach allen Prüfungen dieser Norm müssen die Aufschriften leicht lesbar
sein. Es darf nicht leicht möglich sein, Leistungsschilder zu entfernen;
sie müssen dauerhaft sein und dürfen sich nicht wellen.

Anmerkung: Eine Überarbeitung des Prüfverfahrens für die Dauerhaftig-
keit von Aufschriften ist in Vorbereitung.

7 12 Falls für den Betrieb des Gerätes nach dieser Norm ein aus-
wechselbarer Temperaturbegrenzer oder eine Sicherung erforderlich
ist, muß die Kennummer oder andere Erkennungsmerkmale auf dem Tempe-
raturbegrenzer oder der Sicherung oder an einer leicht sichtbaren
Stelle angegeben sein, auch dann, wenn das Gerät soweit auseinander-
genommen worden ist, daß der Temperaturbegrenzer oder die Sicherung
ausgewechselt werden können.

8 Schutz gegen elektrischen Schlag

8.1 Die Geräte müssen so gebaut sein, daß angemessener Schutz gegen zu-
fällige Berührung aktiver Teile der Basisisolierung oder von Metallteilen,
die von aktiven Teilen nur durch Basisisolierung getrennt sind, besteht,
außer den Zaun-Anschlußstellen. Diese Anforderung gilt für alle Lagen des
Gerätes, nachdem es angeschlossen ist und im bestimmungsgemäßen Gebrauch ar-
beitet, selbst wenn abnehmbare Teile entfernt wurden. Abdeckungen, die den
Schutz gegen elektrischen Schlag sicherstellen, dürfen nicht ohne Merkzeug
abnehmbar sein.
Die Isoliereigenschaften von Lack, Emaille, Papier, Baumwolle, Oxyd-
Überzüge auf Metallteilen, Isolierperlen und Vergußmasse gelten nicht als
ausreichender Schutz gegen zufällige Berührung aktiver Teile.

Gehäuse dürfen keine Offnungen haben durch die aktive Teile, die Basisiso-
lierung und Teile die nur durch Basisisolierung von aktiven Teilen getrennt
sind, berührbar werden. Es dürfen nur solche Öffnungen vorhanden sein, die
für den Gebrauch und die Arbeitsweise des Gerätes notwendig sind.
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Anmerkung: Wenn nicht anders angegeben, gelten Teile, die mit Sicher-
heits-Kleinspannung bis zu 24 V arbeiten, nicht als aktive
Teile.
Falls der Hersteller den Benutzer anweist, während des be-
stimmungsgemäßen Gebrauchs oder bei der Wartung ein Teil zu ent-
fernen, wird dieses als abnehmbar angesehen, selbst wenn ein
Werkzeug für seine Entfernung benutzt werden muß.
Diese Anforderung schließt die Verwendung von Einschraub-Siche-
rungen und Einschraub-Leistungsschutzschaltern aus, wenn sie
ohne Werkzeug zugänglich sind.
Selbsthärtende Harze werden nicht als Vergußmasse angesehen.

Prüfung: Besichtigung und Prüfung mit dem IEC-Prüffinger nach
Bild 1.
Zusätzlich werden Offnungen mit dem Prüfstift nach Bild 2 geprüft.
Prüffinger und Prüfstift werden ohne merkbare Kraft in jeder möglichen
Stellung angewendet.

Geräte für Wandmontage werden wie angeliefert geprüft.

Bildet ein Gerät eine Einheit, wird aber in mehreren Teilen angeliefert,
so werden diese vor der Prüfung zusammengebaut.

Öffnungen, die das Eindringen des Prüffingers verhindern, werden weiter mit
einem geraden, gelenklosen Prüffinger gleicher Abmessungen, der mit einer
Kraft von 20 N angewendet wird, geprüft. Dringt dieser Finger ein, so wird
die Prüfung mit dem Prüffinger nach Bild 1 wiederholt, wobei er durch die
Öffnung eingeführt wird. Dringt der starre Prüffinger nicht ein, so wird
die angewendete Kraft auf 30 N erhöht. Wird dann die Schutzvorrichtung so
verschoben oder die Öffnung so verformt, daß der in Bild 1 gezeigte Finger
ohne Kraftanwendung eingeführt werden kann, wird die Prüfung mit diesem
letzteren Prüffinger wiederholt. Zur Kontaktanzeige wird eine elektrische
Anzeigevorrichtung verwendet.

Es darf nicht möglich sein, blanke, aktive Teile mit dem Prüffinger zu be-
rühren oder aktive Teile, die nur durch Lack, Emaille, Papier, Baumwolle,
Oxidschichten, Isolierperlen oder Vergußmasse geschützt sind. Außerdem darf
es auch nicht möglich sein, blanke, aktive Teile mit dem Prüfstift zu be-
rühren, wenn die Öffnungen, wie oben beschrieben geprüft werden. Es darf
nicht möglich sein, die Basisisolierung und Metallteile, die nur
durch Basisisolierung von aktiven Teilen getrennt sind, mit dem
IEC-Prüffinger nach Bild 1 zu berühren.

Anmerkung: Der IEC-Prüffinger muß so gebaut sein, daß jedes Gelenk um
Winkel von 90° zur Achse des Fingers, aber nur in derselben Rich-
tung, gedreht werden kann.
Es wird empfohlen, als Kontaktanzeige eine Lampe und eine Spannung
von nicht mehr als 40 V zu benutzen.
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8.2 Achsen von Batätigungsknöpfen, Handgriffen, Hebeln und dergleichen
dürfen nicht unter Spannung stehen.

Prüfung: Besichtigung

8.3 Griffe, Hebel und Knöpfe, die im bestimmungsgemäßen Gebrauch ge-
halten oder betätigt werden, dürfen im Falle eines Isolationsfehlers nicht
aktiv werden. Wenn diese Griffe, Hebel und Knöpfe aus Metall sind und ihre
Achsen oder Befestigungsmittel im Falle eines Isolationsfehlers aktiv
werden könnten, müssen sie entweder ausreichend mit Isolierstoff umkleidet,
oder ihre berührbaren Teile müssen von ihren Achsen oder den Befestigungs-
mitteln durch zusätzliche Isolation getrennt sein.

Prüfung: Besichtigung und, falls erforderlich, Durchführung der für zusätz-
liche Isolation vorgeschriebene Prüfungen.

8.4 Kondensatoren dürfen nicht an berührbare Metallteile angeschlossen,
und ihre Gehäuse müssen, falls sie aus Metall bestehen, von berührbaren
Metallteilen durch zusätzliche Isolierung getrennt sein.

Prüfung: Besichtigung und Prüfungen, die für die zusätzliche Isolierung
vorgeschrieben sind.

8.5 Geräte, die zum Anschluß an das Netz mittels eines Steckers be-
stimmt sind, müssen so gebaut sein, daß im bestimmungsgemäßen Gebrauch
keine Gefahr eines elektrischen Schlages durch geladene Kondensatoren be-
steht, wenn die Stifte des Steckers berührt werden.

Folgende Prüfung wird 10 mal durchgeführt:
Das Gerät wird bei Nenn-Netzspannung oder beim oberen Grenzwert des
Nennspannungsbereiches betrieben.

Der Geräteschalter, falls vorhanden, wird in der "Ein"-Stellung gelassen
es sei denn, es ist ungünstig ihn in die "Aus"-Stellung zu bringen und das
Gerät durch Ziehen des Steckers von der Stromquelle getrennt.

Eine Sekunde nach der Trennung wird die Spannung zwischen den Stecker-
stiften mit einem Instrument gemessen, das den zu messenden Wert nicht
nennenswert beeinflußt und einer Last bestehend aus einem induktionsarmen
Widerstand von

Der Scheitelwert der Spannung darf nicht höher sein als 34 V

Anmerkung: Kondensatoren, bei denen der Nennwert der Kapazität 0,1
nicht übersteigt, werden nicht als solche angesehen, bei denen die
Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

Eine Überarbeitung dieses Abschnittes ist in Vorbereitung
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9 Frei

10 Ausgangswerte

10.1 Unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen müssen die Geräte Im-
pulse liefern, die durch Intervalle von mindestens 1 s und höchstens
1,5 s getrennt sind.

Die anderen Ausgangsgrößen dürfen die folgenden Werte nicht überschreiten.

Geräte mit ! Geräte mit
Größe hoher Leistung mittlerer Leistung

Scheitelwert der Spannung 10.000 V 10.000 V
Maximale Impulsdauer 0,05 s 0,05 s
Maximale Strommenge
je Impuls 2,5 mC 2,5 mC
Maximale Impulsenergie je Impuls 8,0 J 5,0 J
Scheitelwert des Stromes 10 A 10 A
Zeit, in der der Augen-
blickswert des Stromes
300 mA übersteigt 1,5ms 1,5 ms

Prüfung: Die folgenden Messungen werden bei bestimmungsgemäßen Betriebs-
bedingungen und einer Last, die in den Punkten 1 bis 5 dargelegt wird,
durchgeführt. Dazu wird ein Instrument benutzt, dessen Meßanordnung einen
induktionsarmen Widerstand von 1 Megohm besitzt, dem eine Kapazität von
100 uF parallel geschaltet ist. Die Schaltanordnung wird in Bild 3
•gezeigt.

1. Die Bestimmung des Scheitelwertes der Spannung wird mit der Be-
lastung bestehend aus einem Kondensator durchgeführt, dessen Kapazität in
Stufen bis zu 10 nF zwischen 0 und 0,2 uF verändert werden kann, wobei der
Kondensator so eingestellt ist, daß das Maximum des Scheitelwertes erreicht
wird.

2. Die Bestimmung der Impulsdauer wird mit einer Belastung be-
stehend aus einem induktionsarmen Widerstand von 500 Ohm durchgeführt.
Die Dauer des Impulses ist die Zeitspanne, in der der Augenblickswert der
Spannung zuerst 12 V übersteigt und dann zum Schluß unter 12 V fällt, unab-
hängig von der Polarität.

3. Die Bestimmung der Intervalldauer zwischen Impulsen wird mit einer
Belastung bestehend aus einer Kombination eines inkuktionsarmen Wider-
standes von 500 Ohm mit einem parallel geschalteten Kondensator, dessen
Kapazität in Stufen bis zu 0,2 uF zwischen 0 und 2 uF verändert werden kann,
durchgeführt. Der Kondensator wird so eingestellt, daß das kleinste und
größte Intervall zwischen den Impulsen erreicht werden kann.

Geräte mit ! Geräte mit
Größe hoher Leistung mittlerer Leistung

Scheitelwert der Spannung 10.000 V 10.000 V
Maximale Impulsdauer 0,05 s 0,05 s
Maximale Strommenge
je Impuls 2,5 mC 2,5 mC
Maximale Impulsenergie je Impuls 8,0 J 5,0 J
Scheitelwert des Stromes 10 A 10 A
Zeit, in der der Augen-
blickswert des Stromes
300 mA übersteigt 1,5 ms 1,5 ms
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4 Die Bestimmung der Strommenge je Impuls wird mit einer Belastung
bestehend aus einem induhtionsarmen Widerstand von 500 £2 durchgeführt.

In allen Fällen wird die Berechnung der Strommenge aus der Summe aller
aufgezeichneten Abschnitte auf der Spannungs-/Zeitkurve durchgeführt. ohne
dabei die Polarität su berücksichtigen.

5. Die Bestimmung der Impulsenergie wird durchgeführt, in dem man die
an einem induktionsarmen Widerstand von 500 ö abgegebene Energie mißt.

Die Messung kann mit einem Instrument durchgeführt werden, das multipli-
zierende und zeitintegrierende Funktionen besitzt, oder mittels eines Os-
zillographen mit der Anzeige Spannung (U) über Zeit (t), wobei U die
Spannung über den Widerstand von 500 Ohm und t die Zeit ist und der Os-
zillograph so geschaltet ist, daß er U² über t anzeigt.

6. Die Bestimmung des Augenblickwertes des Stromes wird mit
einer Belastung wie im Absatz 3 dieses Abschnittes durchgeführt,
wobei der Kondensator so eingestellt wird, daß die maximale
Stromstärke durch den Widerstand erreicht werden kann.

10.2 Ist das Gerat mit Anschlußstellen für mehr als einen Zaunstrom-
kreis versehen, müssen die Ausgangsjrerte innerhalb der Grenz-sn liegen,
die in Abschnitt 10.1 für jeden möglichen Anschluß der Zaunstromkreise
vorgeschrieben sind.

Ferner müssen die Impulse für die verschiedenen Zaunanschlußstellen syn-
chronisiert sein und die Impulsdauer darf die in Abschnitt 10.1 für jede
mögliche Kombination der Einzel impulse vorgeschriebenen Werte nicht über-
schreiten, während die Dauer der Intervalle zwischen den Impulsen diese
Werte nicht unterschreiten darf.

Prüfung: nach Abschnitt 10.1

11 Erwärmung

11 1 Im bestimmungsgemäßen Gebrauch dürfen die Geräte und ihre Umgebung
keine übermäßigen Temperaturen annehmen.

Prüfung: Ermittlung der Temperaturerhöhung der verschiedenen Teile unter
den in den Abschnitten 4.4.1, 11.2, 11.3 und 11.4 angegebenen Bedingungen.



17 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47 1361

Seite 26 IEC 1011

11.2 Die Geräte werden in ihrer bestimmungsgemäßen Lage auf einer Unterlage
angebracht.

Geräte, die bestirsnungsgemäß an einer Wand befestigt sind, werden an einem
vertikalen Gestell angebracht.

11.3 Die Temperaturerhöhungen werden mit feindrähtigen Thermoelemen-
ten bestimmt, die so gewählt und angebracht werden, daß sie den ge-
ringsten Einfluß auf die Temperatur des zu prüfenden Teils haben.

Bei der Bestimmung der Temperaturerhöhung von Handgriffen, Knöpfen, Griffen und
ähnlichem werden alle Stellen in Betracht gezogen, die im bestimmungsgemäßen
Gebrauch umfaßt werden und wenn diese aus Isolier-
stoff bestehen dann, wenn sie mit heißen Metallteilen in Berührung kommen.

Die Temperaturerhöhung elektrischer Isolierungen, Wicklungen ausge-
nommen, wird an der Oberfläche der Isolierung gemessen, an den Stellen, an denen
ein Isolationsfehler einen Kurzschluß, Kontakt zwischen aktiven und berührbaren
Metallteilen, eine Überbrückung der Isolierung oder eine Herabsetzung der Kriech-
oder Luftstrecken unter die im Abschnitt 29.1 genannten Werte verursachen könnte.

Die Temperaturerhöhungen von Wicklungen werden mit der Widerstands-
methode bestimmt, ausgenommen die Wicklungen sind nicht gleichförmig, oder es
bringt ernsthafte Schwierigkeiten mit sich, die notwendigen Verbindungen
herzustellen. In diesem Fall wird die Temperaturerhöhung mit Thermoelementen
gemessen.

Falls es erforderlich ist, das Gerät zur Anbringung der Thermoelemente aus dem
Gehäuse zu nehmen, muß das Gerät danach überprüft werden, ob es wieder richtig
zusammengebaut werden konnte.

11.4 Das Gerät wird bis zum Erreichen des Beharrungszustandes be-
trieben.

11.5 Während der Prüfung dürfen Schutz-Temperaturbegrenrer nicht an-
sprechen, die Temperaturerhöhungen sind ständig zu überwachen und dürfen die in
Spalte 1 der folgenden Tabelle angegebenen Werte nicht überschreiten. Vergußmasse,
falls vorhanden, darf nicht auslauten.

Die Prüfungen nach Abschnitt 13.1 werden am Ende dieser Prüfung durch-
geführt .
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Teile

Äußere Metallteile
Nichtmetallene äußere Teile:
- die im Gebrauch gehandhabt werden
- die im Gebrauch nicht gehandhabt werden
Innenseite von Isolierstoffabdeckungen

Oberflächen von Kondensatoren:
- mit T-Kennzeichnung
- ohne T-Kennzeichnung
.kleine keramische Funkentstör-Kondensatoren
andere Kondensatoren

Klemmen oder Anschlüsse für die Befestigungs-
arten M und Y 1 ) :
- Anschlußleitung ohne T-Kennzeichnung
- Anschlußleitung mit T-Kennzeichnung

Umgebung von Schaltern und Thermostaten:
- ohne T-Kennzeichnung
- mit T-Kennzeichnung

Wicklungen und damit in Berührung befindliche
Kernbleche, falls die Wicklungsisolierung ent-
spricht ) :
- Werkstoff der Klasse A
- Werkstoff der Klasse E
- Werkstoff der Klasse B
- Werkstoff der Klasse F
- Werkstoff der Klasse H

Temperaturerhöhung
K

I

40

50
60
80

T-35

50.
20

35
T-25

30
. T-25

70
85
95
115
140

II

60

60
70
100

-

-

_

120
145
155
175
200

Tabelle wird auf Seite 28
fortgesetzt.
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Teile

Gummi- oder Polyvinylchlorid Isolierungen von
inneren und äußeren Leitern:
- ohne T-Kennzeichnung 3)
- mit T-Kennzeichnung 4)
Gummi für Dichtungen oder für andere Teile,
dessen Schadhaftwerden die Sicherheit beein-
trächtigen konnten:
- wenn er als zusätzliche Isolierung oder
als verstärkte Isolierung verwendet wird

- in anderen Fällen

Isolierstoffe, die nicht zur Isolierung von
Drähten und Wicklungen dienen:
- imprägnierte oder lackierte Gewebe, Papiere,
Preßspäne

- Schichtpreßstoffe gebunden mit
— Melamin-Formaldehyd-, Phenol -Formaldehyd

oder Phenol-Fuf ural -Harzen
— Harnstoff -Formaldehyd-Harzen

Formteile aus:
- Phenol -Formaldehyd mit Zellulose-Füllstoff
- Phenol -Formaldehyd mit Mineral -Füllstoff
- Melamin-Formaldehyd
- Harnstoff-Formaldehyd
- Polyester mit Glasfaserverstärkung
- Polytetrafluoräthylen
- Thermoplastischen Werkstoffen 5)

Silikongummi-Isolierung
Holz im allgemeinen einschließlich
Holzunterlagen

Temperaturerhöhung
K

I

50
T-25

40
50

70

85
65

85
100
75
65
110
265
—

145

65

II

100
-

90
100

90

110
90

110
130
100
90
140
-
-

90

Tabelle wird auf Seite 29
fortgesetzt.
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1) Die T-Kennzeichnung gibt die maximale Betriebstemperatur an.
Umgebung von Schaltern und Thermostaten bedeutet die Tempera-
tur der Luft gemessen am heißesten Punkt im Abstand von 5 mm
von der Oberfläche der betroffenen Schalter und Thermostate.

Für die Prüfung werden Schalter und Thermostate, die mit Nenn-
werten markiert sind, als nicht mit der höchsten Betriebstempe-
ratur markiert angesehen, wenn es vom Gerätehersteller gefordert
wird.

2) Die Einteilung entspricht der Publikation IEC 85.
Beispiele für die verschiedenen Isolierstoffklassen werden in
dieser Publikation erwähnt.

3) Dieser Grenzwert gilt für Leistungen und Drähte, die den gel-
tenden IEC-Normen entsprechen; für andere Normen kann der
Grenzwert anders sein.

4) Dieser Grenzwert wird angewendet, sobald es eine IEC-Norm
für Hochtemperaturkabel und Leitungen gibt.

5) Für thermoplastische Werkstoffe, die die Prüfungen nach den
Abschnitten 30.1 und 30.2 bestehen müssen, ist keine spezifi-
sche Grenze, angegeben; für diese Prüfungen muB dennoch die
Temperaturerhöhung bestimmt werden.

Falls andere Werkstoffe verwendet werden, dürfen diese nicht
Temperaturen ausgesetzt werden, die höher sind,als diejenigen
die für diese Werkstoffe als zulässig nachgewiesen worden sind.

Anmerkung: Oie Werte in der Tabelle beruhen auf einer Umgebungstempe-
ratur, die normalerweise 25°C nicht überschreitet, gelegentlich
jedoch 35°C erreichen kann.

Die Temperaturerhöhung einer Kupferwicklung wird nach der Zahlenwert-
gleichung berechnet:

Hierin bedeutet:
die Temperaturerhöhung
der Widerstand zu Beginn der Prüfung
der Widerstand am Ende der Prüfung
die Umgebungstemperatur zu Beginn der Prüfung
die Umgebungstemperatur am Ende der Prüfung
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Bei Beginn der Prüfung muß die Wicklung Umgebungstemperatur haben.

Zur Bestimmung des Widerstandes der Wicklungen am Ende der Prüfung wird
empfohlen, eine Widerstandsmessung sobald wie möglich nach dem Ausschalten
und einige weitere in kurzen Abständen danach auszuführen.
Damit, kann eine Kurve des Widerstandes in Abhängigkeit von der Zeit aufge-
zeichnet werden, aus der der Widerstand im Augenblick des Ausschaltens be-
stimmbar ist.

12 Frei

13 Elektrische, Isolierung und Ableitstrom bei Betriebstemperatur.

13.1 Die elektrische Isolierung des Gerätes muß bei Betriebstemperatur
ausreichend und der Ableitstrom darf im bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht
zu hoch sein.

Prüfung: Nach den Abschnitten 13.2 und 13.3

13.2 Der Ableitstrom wird von jedem Pol der Stromversorgung gemessen und
- zu berührbaren Metallteilen und zu einer Metallfolie mit einer
Fläche von höchstens 20 cm x 10 cm in Kontakt mit berührbaren Iso-
lierstoff-Oberflächen, die miteinander verbunden sind,

- zu Metallteilen, die von aktiven Teilen nur durch eine Basisiso-
1ierung getrennt sind.

Anmerkung: Der Meßstromkreis ist in Bild 4 dargestellt.

Der Widerstand des Meßstromkreises beträgt (1750 ± 250) Q und ist einem
Kondensator parallel geschaltet, so daß die Zeitkcnstante des Stromkreises
(225 ± 15) us beträgt.

Die Prüfung wird mit Wechselstrom durchgeführt, es sei denn, das Gerät ist
ausschließlich für Gleichstrom bestimmt.
Der Ableitstrom wird in den Stellungen 1 und 2 des Wahlschalters aus Bild 4
gemessen.
Wenn der Beharrungszustand des Gerätes erreicht ist, darf der Ableit-
strom folgende Werte nicht überschreiten:
- zu berührbaren Metallteilen und zu Metallfolie 0,25 mA
- zu Metallteilen, die von aktiven Teilen nur
durch Basisisolierung getrennt sind 3,5 mA
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Falls das Gerät einen oder mehrere Kondensatoren enthält und mit einem
einpoligen Schalter ausgerüstet ist, werden die Messungen in der
"Aus".-Stellung des Schalters Niederholt.

Anmerkung: Die Meßanordnung hat eine Genauigkeit von 5% für alle
Frequenzen in dem Bereich von 20 Hz bis 5000 Hz. Ausführliche
Angaben über einen entsprechenden Meßstrcmkreis für den Ableit-
strom werden im Anhang F gegeben.

Es wird empfohlen, das Gerät über einen Trenntransformator zu ver-
sorgen, andernfalls muß es gegen Ende isoliert sein. Die Metallfolie muß
die größtmögliche Fläche auf der zu prüfenden Oberfläche bedecken, ohne
die angegebenen Abmessungen zu überschreiten. Ist die Fläche der Metall-
folie kleiner als die zu prüfende Oberfläche, wird die Folie so verschoben,
daß alle Teile der Oberfläche geprüft werden. Die Wärmeabgabe des Gerätes
darf durch die Metallfolie nicht beeinträchtigt werden.

Die Prüfung mit der Schalter "Aus"-Stellung soll nachweisen, daß Kondensa-
toren, die hinter einem einpoligen Schalter angeschlossen sind, keinen über-
mäßigen Ableitstrom verursachen.
Falls das Gerät eine Temperatur-Regel- oder Steuereinrichtung enthält, die
wahrend der Prüfung von Abschnitt 11 anspricht, wird der Ableitstrom ge-
messen, bevor die Regel- oder Steuereinrichtung den Stromkreis öffnet.

13.3 Die Isolierung wird für die Dauer von 1 min mit einer praktisch
sinusförmigen Spannung mit einer Frequenz von 50 Hz oder 50 Hz ge-
prüft. Die Schaltung ist die in Bild 5 gezeigte.

Die Prüfspannung wird zwischen aktiven Teilen und dem Körper und
zwischen aktiven Teilen und Teilen, die von aktiven Teilen nur
durch Basisisolierung getrennt sind, angelegt. Zusätzlich wird
die PrüfSpannung zwischen Metallteilen, die von aktiven Teilen
nur durch Basisisolierung getrennt sind, und dem Körper angelegt.

Die PrüfSpannung beträgt:
500 V für Basisisolierung, die im betimmungsgemäßen Gebrauch mit

Sicherheitskleinspannung beansprucht wird
1000 V für jede andere Basisisolierung
2750 V für zusätzliche Isolierung
3750 V für verstärkte Isolierung

Zuerst wird nicht mehr als die halbe vorgeschriebene Spannung ange-
legt, dann wird sie schnell auf den vollen Wert erhöht. Wahrend der Prüfung
darf kein Durchschlag auftreten.
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Anmerkung: Glimmerscheinungen ohne Absinken der Spannung werden nicht
beanstandet.
Der für die Prüfung verwendete Hochspannungstransformator hat eine
Nennleistung von mindestens 500 VA.
Ist die Sekundärwicklung des Trenntransformators nicht mit einer
Mittelanzapfung versehen, kann die Ausgangswicklung des Hoch-
spannungstransformators mit dem Mittelpunkt eines Potentiometers
verbunden werden, dessen Gesamtwiderstand 2000 Ohm nicht über-
schreitet und das über die Ausgangswicklung des Trenntransfor-
mators geschaltet ist.

14 Punk - Entstörung

14.1 Der Einbau von Funk-Entstörmitteln, die zum Erreichen eines an-
gemessenen Grades der Funk-Entstörung notwendig sind, darf sich nicht
nachteilig auf die Sicherheit des Gerätes auswirken.

Prüfung: Durchführung der Prüfungen.

Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, daß die Erfüllung der An-
forderungen der CISPR-Empfehlungen hinsichtlich der Grenzwerte
der vom Gerät erzeugten Störungen bei Messung nach den ein-
schlägigen CISPR-Festlegungen in den meisten Fällen sicherstellt,
daß das Gerät den geforderten Funk-Entstörgrad hat.

15 Feuchtigkeitsbeständigkeit

Anmerkung: Die Prüfungen der Abschnitte 17.2 bis 17.4 werden vor den
Prüfungen dieses Abschnittes durchgeführt.

15.1 Das Gehäuse des Gerätes muß den Schutz gegen Eindringen von Feuchtig-
keit, entsprechend der Aufschrift des Gerätes, sicherstellen.

Prüfung: Durch die im Abschnitt 15.2 angegebene Behandlung.

Unmittelbar im Anschluß an die Behandlung für spritzwassergeschützte Geräte
muß das Gerät einer elektrischen Spannungsprüfung, wie sie in Abschnitt 16.3
festgelegt ist, standhalten. Die Besichtigung muß ergeben, daß Wasser in
nennenswertem Umfang nicht eingedrungen ist, und speziell, daß sich keine
Wasserspuren auf Isolierstrecken befinden, die eine Verringerung der Kriech-
und Luftstrecken unter die im Abschnitt 29.1 aufgeführten Werte verur-
sachen.

Unmittelbar nach der Behandlung für wasserdichte Geräte muß das Gerät der
Spannungsfestigkeitsprüfung, wie sie in Abschnitt 16.3 festgelegt ist,
standhalten. Die Besichtigung muß ergeben, daß Wasser nicht in Bereiche
des Gerätes eingedrungen ist, indenen sich spannungsführende Teile be-
finden.
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Die Geräte dürfen in bestimmungsgemäßen Prüfraumatmosphäre 24 h ge-
lagert werden, bevor sie der Prüfung nach Abschnitt 15.3 unterzogen
werden.

15.2 An Geräte mit der Anbringungsart X wird der leichteste zulässige Typ
der Anschlußleitung mit dem kleinsten Querschnitt nach Abschnitt 26.2 ange-
schlossen. Sind Einführungen für Schutzrohre vorhanden, so Herden sie
wie im bestimmungsgemäßen Gebrauch verschlossen; andere Geräte werden ge-
prüft wie geliefert.
Elektrische Einzelteile, Abdeckungen und andere Teile, die ohne Werkzeuge
entfernt werden können, werden abgenommen und, falls notwendig, zusammen
mit dem Hauptteil der entsprechenden Prüfung unterzogen.

Dichtungsringe von Stopfbuchsen und andere Dichtmittel, falls vorhanden,
werden in einer Atmosphäre, die die gleiche Zusammensetzung und den Druck
der Ungebungsluft hat, gealtert. Sie werden hierzu frei in einem Wärme-
schrank bei natürlicher Luftumwälzung aufgehängt.

Sie verbleiben in dem Wärmeschrank 10 Tage (240 h) bei einer Tempera-
tur von (70 ± 2)°C.

Unmittelbar danach werden die Prüflinge aus dem Wärmeschrank herausge-
nommen und mindestens 16 h bei Raumtemperatur gelagert, ohne sie den
direkten Tageslicht auszusetzen bevor sie wieder zusammengebaut werden.
Die Stopfbuchsen und andere Dichtmittel werden dann mit zwei Dritteln des
.Drehmoments aus Abschnitt 21.5 angezogen.

Es wird empfohlen, einen elektrisch beheizten Wärmeschrank zu ver-
wenden. Natürliche Luftumwälzung kann durch Öffnungen in den Wänden des
Wärmeschrankes erreicht werden.

Die Geräte werden anschließend den entsprechenden Prüfungen für spritz-
wassergeschützte oder wasserdichte Geräte, wie sie in ISC 529 beschrieben

werden, unterworfen.
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Elektrische Einzelteile, Abdeckungen und andere Teile, die ohne Werk-
zeug entfernt werden können, werden abgenommen und, falls notwendig, der
Feuchtigkeitsbehandlung zusammen mit dem Hauptteil unterworfen.

Die Feuchtigkeitsbehandlung wird in einem Feuchtraum vorgenommen, der Luft
enthält, deren relative Feuchte bei (93 l 2)% gehalten wird. Die Lufttempe-
ratur wird an allen Stellen, an denen Prüflinge gelagert werden können,
innerhalb von 1K auf einen passenden Wert t zwischen 20°C und 30°C gehal-
ten.

Vor dem Einbringen in den Feuchtraum wird der Prüfling auf eine Tempe-
ratur zwischen t und (t + 4fC gebracht.

Der Prüfling wird 7 Tage (168 h) in dem Feuchtraum gelassen.

Anmerkung: In den meisten Fällen kann der Prüfling auf die vorge-
schriebene Temperatur gebracht werden, indem er vor der Feuchtig-
keitsbehandlung mindestens 4 h auf dieser Temperatur gehalten
wird.
Eine relative Luftfeuchte von (93 ± 2)% kann dadurch erzielt
werden, daß in dem Feuchtraum eine gesättigte wässrige Lösung
von Natriumsulfat (Na2SO4) oder Kaliumnitrat (KNO3) gebracht
wird, die eine ausreichend große Berührungsfläche mit der Luft
hat:
Um die vorgeschriebenen Bedingungen im Feuchtraum zu erreichen,
ist es notwendig, in seinem Inneren eine ständige Luftzirkulation
sicherzustellen und im allgemeinen eine thermisch isolierten Raum
zu benutzen.

Nach dieser Behandlung darf das Gerät keinen Schaden im Sinne
dieser Norm aufweisen.

16 Isolationswiderstand und Spannungsfestigkeit

16.1 Der Isolationswiderstand und die Spannungsfestigkeit der Geräte
müssen ausreichend sein, und ihre Ausgangswerte dürfen durch Feuchtig-
keitseinwirkung nicht in unzulässiger Weise verändert werden.

Prüfung: Nach den Abschnitten 16.2 und 16.3; die Prüfungen werden am Gerät
unmittelbar nach der Prüfung nach Abschnitt 15.3, im Feuchtraum oder in
dem Raum, in dem der Prüfling auf die beschriebene Temperatur gebracht
wurde, durchgeführt, nachdem die Teile wieder angebracht wurden, die ent-
fernt worden waren.

Anmerkung: Während der"Prüfungen nach den Abschnitten 16.2 und 16.3
wird das Gerät nicht an das Netz angeschlossen.
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16.2 Der Isolationswiderstand wird mit einer Gleichspannung von etwa
500 V gemessen. Die Messung wird 1 min nach Anlegen der Spannung
durchgeführt.
Der Isolationswiderstand darf nicht kleiner sein, als in der folgenden
Tabelle aufgeführt:

Zu prüfende Isolierung Isolationswider-
stand

MOhm

Zwischen Netzstromkreis und Körper

Zwischen Zaunstromkreis und Körper

Zwischen Netzstromkreis und Zaunstromkreis

7

1

l

16.3 Unmittelbar nach der Prüfung nach Abschnitt 16.2 wird die Iso-
lierung wahrend 1 min einer praktisch sinusförmigen Spannung bei
50 Hz oder 60 Hz ausgesetzt. Die Hohe der Prüfspannung und die Meß-
stellen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
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1371

Meßstelle für die Spannungsprüfung Prüfspannung
V

1. Zwischen Netzstromkreis und Körper:
- bei einem Isolierstoffumschlossenen Gerat
der Schutzklasse II (verstärkte Isolierung)

- bei einem metallumschlossenen Gerät der
Schutzhlasse II (verstärkte Isolierung)

2. Zwischen aktiven Teilen verschiedener Polari-
tät im Netzstromkreis

3. Zwischen Metallteilen, die von aktiven Teilen,
ausgenommen Teilen des Zaunstromkreises, nur
durch Basisisolierung getrennt sind und:

- aktiven Teilen mit Arbeitsspannung unter 42 V

- aktiven Teilen mit Arbeitsspannung über 42 V

- dem Körper von isolierstoffumschlossenen
Geräten der Schutzklasse II (zusätzliche
Isolierung)

- dem Körper von metal l umschlossenen Geräten
der Schutzklasse II (zusätzliche Isolierung)

4. Zwischen Zaunstrcmkreis und Körper

5. Zwischen Netzstromkreis und Zaunstromkreis

6. Zwischen dem Kern des Isolationstransformators
und dem Zaunstromkreis. Diese Prüfung wird
nicht durchgeführt, wenn bei vorhandener Um-
hüllung des Transformators, kein Kontakt mit
dem Kern hergestellt werden kann.

4500

2 U0, aber
nicht unter
10 000

2000

500

2000

2500

2 UQ, ober
nicht unter
10 000

2 U0 aber
nicht unter
10 000

2 U0, aber
nicht unter
10 000

2 UQ, aber
nicht unter
10 000
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Der Effektivwert 2 Uo entspricht dem doppelten Scheitelwert der Aus-
gangsspannung, gemessen während der Prüfung nach Abschnitt 10.1. Die
Metallfolie, die mit dem Körper in Kontakt gebracht wird, muß für Prü-
fung 3 eine Aussparung von 50 mm um die Zaunanschlußstellen besitzen.

Elektronische Bauteile werden nach Anhang B geprüft.

Zunächst wird nicht mehr als die halbe vorgeschriebene Spannung ange-
legt, die dann schnell auf den vollen Wert erhöht wird.

Nährend der Prüfung darf kein Durchschlag auftreten.

Anmerkung: Es ist dafür zu sorgen, daß die Metallfolie so angebracht
wird, daß an den Kanten der Isolierung kein Überschlag auftritt.
Bei Geräten, die sowohl verstärkt als auch doppelte Isolierung
enthalten, ist dafür zu sorgen, daß die an der verstärkten Iso-
lierung angelegte Spannung die Basisisolierung oder die zusatz-
liche Isolierung nicht beansprucht.
Zum Prüfen isolierender Überzüge kann die Metallfolie mit einem
Sandsack der Große gegen die Isolierung gedruckt werden, daß der
Druck etwa 0,5 N/cm2 (5 kPa) ist. Die Prüfung darf auf Stellen
beschränkt werden, an denen die Isolierung vermutlich schwach
ist, z.B. wo sich scharfe Metallkanten unter der Isolierung be-
finden.
Falls durchführbar, werden isolierende Auskleidungen getrennt
geprüft.
Der für die Prüfung verwendete Hochspannungstransformator muß
bei der geforderten Prüfspannung einen Strom von mindestens
200 mA bei kurzgeschlossenen Ausgangsklemmen liefern können.
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17 Beständigkeit gegen atmosphärische Überspannungen

17.1 Die Geräte müssen atmosphärischen Überspannungen, die vom Zaun-
draht oder Netz ausgehen, standhalten.

Prüfung: Prüfungen nach den Abschnitten 17.2 bis 17.4, die mit Hilfe eines
Generators ausgeführt werden, der negative und positive Zündimpulse mit
einer Anstiegszeit von 1,2 us und einer Halbwertzeit von 50 us erzeugt,
mit den zulässigen Grenzabweichungen:

t 5t für den Scheitelwert

i 30« für die Anstiegszeit

t 20% für den Halbwert

Das Gerät ist auf einer Metallunterlage befestigt, deren Maße mindestens
15 cm größer sind, als die der senkrechten Projektion des Gerätes und wie
im bestimmungsgemäßen Gebrauch installiert.

Die Form der Impulse wird mit dem an den Impulsgenerator angeschlosse-
nen Gerät und durch Verwendung eines geeigneten Spannungsteilers und eines
Oszillographen eingestellt. Die Einstellung muß bei ungefähr 60% der ange-
gebenen Prüfspannung erfolgen; für die Prüfung nach Abschnitt 17.4 wird
die Einstellung hur bei 60% der niedrigsten Prüfspannung vorgenommen. Wenn
es für die Prüfung nach Abschnitt 17.3 nicht möglich ist, die richtige Form
der Impulse zu erreichen, besteht nur die Notwendigkeit des Nachweises, daß
die Anstiegszeit den geforderten Wert bei etwa 60% der vorgesehenen Prüf-
sparmung aufweist.

Der für die Spannungs-Prüfungen verwendete Impulsgenerator muß einen Ener-
gieeinhalt von mindestens 125 J aufweisen.

Geringe Schwingungen in den Impulsen sind zulässig, vorausgesetzt, daß
deren Amplitude in der Nähe des Scheitel wertes des Impulses kleiner ist
als 5% des Scheitelwertes. Bei Schwingungen auf der ersten Hälfte des An-
stieges des Impulses sind die Amplituden bis 10% des Scheitelwertes er-
laubt.

Anmerkung: Weitere Angaben über das Prüfverfahren siehe IEC 60-1,
60-2, 60-3 und 60-4.
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17.2 Fünf positive und fünf negative Impulse, von denen jeder Impuls einen
voraussichtlichen Scheitelwert von 25 kV hat, werden zwischen den Zaunan-
schlußstellen und der mit den Netzanschlußstellen verbundenen Metallauflage
angewendet, wobei der Zeitabstand zwischen der Impulsfolge mindestens 10 s
beträgt.

Während der Prüfung darf kein Durchschlag auftreten.

Anmerkung: Durchschläge von Überspannungs-schutzeinrichtungen, die
im Gerät eingebaut sind, werden nicht beachtet.

17.3 Fünf positive und fünf negative Impulse, von denen jeder Impuls einen
voraussichtlichen Scheitelwert von 2 U , aber nicht weniger als 10 kV be-
sitzt, werden zwischen den Zaunanschlußstellen angewendet, wobei der Zeit-
abstand zwischen der Impulsfolge mindestens 10 s beträgt und Uo der maxi-
male Scheitelwert der während der Prüfung nach Abschnitt 10.1 gemessenen
Ausgangsspannung ist.

Die Netzanschlußstellen sind vom Netz abgetrennt, und die Metallplatte ist
mit der Erdklemme des Zaunanschlusses verbunden oder, wenn die Erdklemme
nicht gekennzeichnet ist, muß die Metallplatte mit der Zaunanschlußklemme
verbunden sein, die das ungünstigste Ergebnis bringt.

Während dieser Prüfung sind Durchschläge zulässig.

Wenn das Gerät mehr als einen Zaunstromkreis hat, wird jeder Stromkreis
geprüft.

17.4 Ein positiver und ein negativer Impuls mit einem voraussichtlichen
Scheitelwert von jeweils 20 kV werden zwischen den miteinander verbundenen
Netzanschlußstellen und der mit den Zaunanschlußstellen verbundenen Metall-
aufläge angewendet, wobei der Zeitabstand zwischen den Impulsen mindestens
10 a beträgt.

Wahrend der Prüfung darf kein Durchschlag auftreten.

Danach werden abwechselnd positive und negative Impulse angewendet, wobei
die Dauer des Zeitabstandes zwischen der Impulsfolge mindestens 2 s beträgt
und der voraussichtliche Scheitelwert der Impulse nach jedem Impulspaar um
annähernd 5 kV erhöht wird, bis ein Durchschlag auftritt.

Nach dieser Prüfung muß das Gerät den restlichen Prüfungen dieser Norm ent-
sprechen.
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18 Dauerhaftigkeit

18.1 Die Gerate müssen so gebaut sein, daß sie extremen Temperaturen, die
im bestimmungsgemäßen Gebrauch auftreten, standhalten können. Die Isolie-
rung darf nicht beschädigt werden, und Kontakte und Verbindungen dürfen
sich nicht als Folge von Erwärmung, Erschütterung usw. lockern.

Darüber hinaus dürfen Oberlastschutzvorrichtungen unter bestimmungsgemäßen
Betriebsbedingungen nicht ansprechen.

Prüfung: Nach Abschnitt 18.2.

18.2 Das Gerät wird bei bestimmungsgemäßen Gebrauch mit Nennspannung be-
trieben. Ist das Gerät für mehr als eine Nennspannung gebaut, so wird die
ungünstigste Nennspannung gewählt.
Das Gerät wird 20 Tage (480 h) ununterbrochen bei einer Umgebungstemperatur
von (-15±2)°C und dann 20 Tage (480 h) bei einer Umgebungstemperatur von
(50±2)°C betrieben.

Die Zaunanschlußklemmen werden während der ersten 10 Tage jeder 20-Tage-
Periode mit einem induktionsannen Widerstand von 500 Ohm belastet. Diese
Last wird in den restlichen 10 Tagen jeder Periode entfernt.

Am Ende jeder 20-Tage-Periode werden die Ausgangsstromkreise
belastet und die Ausgangswerte, wie in Abschnitt 10.1 angegeben,
bei einer für die jeweilige Periode vorgeschriebenen Umgebungs-
temperatur gemessen.

Die gemessenen Werte müssen in den Grenzen, die in Abschnitt 10.1 be-
schrieben werden, liegen und dürfen im ungünstigen Fall nicht mehr als 10%
von den Meßwerten der Prüfung von Abschnitt 10.1 abweichen.

Während dieser Prüfung darf das Gerät keine Veränderungen aufweisen, die
seinen späteren Gebrauch beeinträchtigen und Dichtungsmasse, falls vor-
handen, darf nicht in solchem Maße herausfließen, daß aktive Teile freige-
legt werden. Das Gerät muß weiterhin den Anforderungen aus Abschnitt 8
entsprechen.

19 Unsachgemäßer Betrieb

19.1 Der Schutz gegen direktes Berühren aktiver Teile muß im Falle von
Fehlern, die beim bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes auftreten können,
sichergestellt sein.
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Prüfung: Besichtigung und Prüfung nach Abschnitt 8.1, die unter Fehlerbe-
dingungen und nach Entfernung oder Zerstörung von Griffen, Hebeln und
Knöpfen, die im bestimmungsgemäßen Gebrauch gehalten oder betätigt Herden,
durchgeführt wird.

19.2 Die Geräte müssen so gebaut sein, daß sie für Personen sicher sind,
die mit dem Elektrozaun in Berührung kommen, auch im Falle von Fehlern, die
beim Gerät auftreten können.

Prüfung: Besichtigung und Messung der Ausgangswerte nach Abschnitt 10.1 je-
doch unter Fehlerbedingungen nach Abschnitt 4.4.2. unter diesen anständen
müssen die gemessenen Werte in den Grenzen entsprechend Abschnitt 10.1 für
Geräte mit hoher oder mittlerer Leistung liegen, ausgenommen die Inter-
valldauer zwischen den Impulsen.

Wenn die Dauer der Intervalle zwischen den Impulsen kleiner als
0,75 s ist, und die Impulsenergie je Sekunde 2,5 J überschreitet,
muß das Gerät innerhalb von 3 min durch eine nicht selbstständig
rückstellende Schutzvorrichtung ausgeschaltet werden. Die Schutz-
vorrichtung kann eine Sicherung enthalten.

Anmerkung: Eine Überarbeitung dieses Abschnittes ist in
Vorbereitung.

Enthält die Schutzvorrichtung eine eingebaute Sicherung, muß eine Prüfung
3 mal durchgeführt werden, um sicherzustellen, daß diese Sicherung zuver-
lässig arbeitet und daß innere Teile bei dem geforderten Intervall zwischen
den Impulsen nicht geschädigt werden. Für diese Prüfung muß die Impendanz
der Spannungsquelle (0,4+j 0,25) betragen.

19.3 Wenn Kurzschließen oder Abtrennen eines Widerstandes, einer Drossel
oder eines Kondensators einen Verstoß gegen die Anforderungen nach Ab-
schnitt 19.2 zur Folge hat, wird das Gerät nicht beanstandet, vorausgesetzt,
daß der Widerstand, die Drossel oder der Kondensator den entsprechenden An-
forderungen der Abschnitte 24.9, 24.10 oder 24.11 genügen.

19.4 Bei Störungen die im Gerät auftreten können, darf kein Teil eine Tem-
peratur annehmen, die eine Brandgefahr hervorruft, und es dürfen im Gerät
weder Flammen noch Stehlichtbögen auftreten.

Prüfung: Besichtigung und Messung der Temperaturerhöhung der entsprechen-
den Teile unter Fehlerbedingungen, nachdem der Beharrungszustand erreicht
wurde.
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Temperaturerhöhungen von Kupferwicklungen Herden durch die Widerstands-
methode bestimmt; andere Temperaturerhöhungen werden mit Hilfe von Thermo-
elementen ermittelt.

Oie Temperaturerhöhungen dürfen die in Spalte II der Tabelle aus Abschnitt
11.5 gezeigten Werte, bis auf die nachstehend erwähnte Ausnahme, nicht
überschreiten.

Falls eine Temperaturerhöhung, die den in Spalte II der Tabelle aus Ab-
schnitt 11.5 angegebenen Wert übersteigt, auf Kurzschließen oder Abtrennen
eines Widerstandes, einer Drossel oder eines Kondensators zurückzuführen
ist, wird das Gerät nicht beanstandet, jedoch müssen dieser Widerstand,
diese Drossel oder dieser Kondensator den entsprechenden Anforderungen der
Abschnitte 24.9, 24.10 und 24.11 genügen.

20 Frei

21 Mechanische Festigkeit

21.1 Die Geräte müssen eine angemessenen mechanische Festigkeit haben und
so gebaut sein, daß sie der beim bestimmungsgemäßen Gebrauch zu erwartenden
rauhen Behandlung standhalten.

Prüfung: Anwendung von Schlägen auf den Prüfling mit Hilfe des in IEC 817
beschriebenen Federhammers und Prüfung nach den Abschnitten 21.2 und 21.3.

Der Federhammer ist so kalibriert, daß die kinetische Energie unmittelbar
vor dem Aufschlag einen Wert von (0,5±0,04) J hat. Das entspricht einem
Zusammendrücken der Feder auf 20 mm. Der Prüfling wird im Ganzen auf eine
ebene Fläche fest aufgesetzt und gegen jede mutmaßliche schwache Stelle des
Gerätes Herden drei Schläge ausgeführt.

Falls erforderlich, werden die Schläge auch gegen Griffe, Hebel,
Knöpfe und dergleichen ausgeführt, und gegen Kontrollampen und
ihre Gehäuse, jedoch nur, wenn die Lampen oder Gehäuse mehr als
10 mm aus dem Gehäuse des Gerätes herausragen oder wenn ihre
Oberflächenausdehnung 4 cm2 überschreitet. Lampen im Gerät und
ihre Gehäuse werden nur dann geprüft, wenn erwartet werden kann,
daß sie im bestimmungsgemäßen Gebrauch beschädigt werden können.
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Nach dieser Prüfung darf der Prüfling keine Beschädigung im Sinne dieser
Norm aufweisen. Im besonderen dürfen aktive Teile nicht freigelegt sein,
so daß die Prüfungen der Abschnitte 8.1, 15.1 und 15.2 beeinträchtigt Her-
den, und es darf keine Verformung gegeben haben, die die Prüfung von Ab-
schnitt 29.1 beeinträchtigt. Im Zweifelsfall Herden zusätzliche oder ver-
stärkte Isolierung der Spannungsfestigkeitsprüfung aus Abschnitt 16.3 unter-
zogen

Anmerkung: Beschädigung des Anstriches, kleine Einbeulungen, die
die Kriech- und Luftstrecken nicht unter die in Abschnitt 29.1
festgelegten Werte herabmindern, und kleine Absplitterungen, die
den Schutz gegen direktes Berühren oder gegen Feuchtigkeit nicht
beeinträchtigt, werden nicht beanstandet.
Risse, die mit dem bloßen Auge nicht erkennbar sind, und Ober-
flächenrisse bei faserverstärkten Formteilen und dergleichen,
werden nicht beanstandet.
Wenn eine Dekorationsverkleidung von einer inneren Verkleidung
unterstützt wird, wird Bruch der Dekorationsverkleidung nicht
beanstandet, wenn die innere Verkleidung der Prüfung nach Ent-
fernen der Dekorationsverkleidung übersteht.

Wenn Zweifel bestehen,ob ein Schaden durch die Ausübung voraus-
gegangener Schläge entstanden ist, wird dieser Schaden nicht be-
anstandet, und die Gruppe von drei Schlägen, die zu dem Schaden
geführt hat, wird gegen die gleiche Stelle eines neuen Prüflings
geführt, denen der Prüfling standhalten muß.

21.2 Das Gerät wird in der Mitte eines Holzbrettes von 1 m Länge,
225 mm Breite und 25 mm Dicke angebracht. Das Brett wird an jedem Ende
eines starren Tisches durch Kantholzer von solcher Große gestützt, das das
Gerät sicher auf der Tischobefläche gehalten wird. Ein Ende des Brettes
wird um 200 mm angehoben und dann fallengelassen. Diese Prüfung wird 20 mal
Miederholt. Das Brett wird dann umgedreht und die Prüfung wird 20 mal wieder-
holt. Die Prüfung wird danach erneut 20 mal wiederholt, wobei das Brett ab-
wechselnd auf jede Längskante gestellt wird.

Nach der Prüfung darf das Gerät keine Beschädigung im Sinne dieser Norm auf-
weisen.

21.3 Eine Fläche von 50 cm² der Außenfläche des Gehäuses wird 1 min einer
Kraft von 50 N an der Stelle unterworfen, an der die ungünstigste Wirkung
erwartet wird. Die Kraft kann mittels eines Sandackes mit der Größe ausge-
übt werden, daß der Druck ungefähr 10 kPa beträgt.
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Nach der Prüfung darf das Gerät keine Beschädigung im Sinne dieser Norm auf-
Meisen.

21.4 Schraub-Stopfbuchsen und Anschlagschultern in Rohreinführungen müssen
eine angemessene mechanische Festigkeit haben.

Prüfung: Für Schraub-Stopfbuchsen nach Abschnitt 21.5, und für Anschlag-
schultern in Rahreinführungen der Großen 16 mm und 19 mm nach Abschnitt
21.6.

Nach den Prüfungen dürfen Stopfbuchsen, Gehäuse und Rohreinführungsöff-
nungen keine nennenswerten Verformungen oder Schäden aufweisen.

Anmerkung: Für Anschlagschultern in Rohreinführungsöffnungen für
Größen über 19 mm ist die Prüfung in Vorbereitung.

21.5 In die Schraub-Stopfbuchse wird ein zylindrischer Metallbolzen einge-
führt, dessen Durchmesser den des auf ganze Millimeter abgerundeten Innen-
durchmessers des Dichtringes entspricht. Die Stopfbuchse wird dann mit
einem passenden Schraubenschlüssel festgezogen, wobei an einem Hebelarm von
25 cm Lange, von der Mittellinie der Stopfbuchse an gemessen, 1 min eine
Kraft wie folgt ausgeübt wird:

Durchmesser des
Prüfbolzens

im

< 20
> 20

Kraft N

Metallstopfbuchse

30
40

Stopfbuchse aus
Formstoff

20
30

21.6 Das Gerät wird so fest abgestützt, daß die Achse der Rohreinführungs-
öffnung senkrecht steht. Eine Prüfvorrichtung Bild 6 wird in der dort darge-
stellten (Weise auf die Anschlagschulter aufgesetzt und eine Masse von 250 g
wird 10 mal aus einer Höhe von 15 cm auf die Prüfvorrichtung fallengelassen.
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22 Aufbau

22.1 Die Geräte müssen nach Schutzklasse II gebaut sein.

Prüfung: Besichtigung und entsprechende Prüfungen.

22.2 Die Geräte müssen angemessenen Schutzgrad gegen Spritzwasser
(IP X4) haben oder wasserdicht (IP X7) sein.

Prüfung: Besichtigung und die Prüfungen der Abschnitte 15 und 16.

22.3 Die Geräte müssen so gebaut sein, daß sie in allen Lagen, die in
bestimmungsgemäßen Gebrauch zu erwarten sind, arbeiten.

Prüfung: Durch Feststellung, daß die Geräte in allen Lagen, die von der
bestimmungsgemäßen Gebrauchslage um einen Winkel bis zu 15° ab-
weichen, richtig arbeiten.

Anmerkung: Diese Prüfung wird nur im Zweifelsfall vorgenommen.

22.4 Geräte, die auf verschiedene Spannungen eingestellt werden kennen,
müssen so gebaut sein, daß eine zufällige Veränderung der Einstellung
unwahrscheinlich ist.

22.5 Die Geräte müssen so gebaut sein, daß eine zufällige Veränderung der
Einstellung von Regeleinrichtungen unwahrscheinlich ist, falls diese eine
Gefährdung zur Folge haben kann.

Prüfung: Mach den Anforderungen der Abschnitte 22.4 und 22.5 per Handprobe.

22.6 Rückstellknöpfe von nicht selbstständig rückstellenden Regel- und
Steuereinrichtungen müssen so angeordnet oder geschützt sein, daß ein zu-
fälliges Rückstellen unwahrscheinlich ist, wenn dies eine Gefahrdung zur
Folge haben konnte. Es darf nicht möglich sein, den Mechanismus durch Hal-
ten oder Verklemmen des Rückstellknopfes am Auslösen zu hindern.

Prüfung: Besichtigung.

Anmerkung: Diese Anforderungen schließt z.B. aus, daß Rückstell-
knopfe auf der Rückseite des Gerätes so angebracht sind, daß
sie durch Schieben des Gerätes gegen eine Wand zurückgestellt
werden können.

22.7 Es darf nicht möglich sein, Teile, die den erforderlichen Schutz ge-
gen Feuchtigkeit sicherstellen, ohne Werkzeug zu entfernen.
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Prüfung: Handprobe.

22.8 Die Geräte müssen so gebaut sein, daß ihre elektrische Isolation nicht
durch Hasser, das sich auf kalten Oberflächen niederschlagen könnte, beein-
flußt Herden kann.

Die Geräte müssen mit einer Ablauföffnung von entweder mindestens 5 mm Durch-
messer oder mit einem Querschnitt von mindestens 20 mm², bei einer Breite
von mindestens 1,5 mm, versehen sein, die so angebracht ist, daß Kondens-
wasser ohne Beschädigung der Geräteisolierung ablaufen kann. Bei wasserdich-
ten Geräten muß die Öffnung durch einen Stopfen verschlossen sein, der nur
mit Hilfe eines Werkzeuges entfernt werden kann.

Prüfung: Besichtigung.

22.9 Handgriffe, Knöpfe, Knebel, Hebel und dergleichen müssen so zuverläs-
sig befestigt sein, daß sie sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht lok-
kern lassen, falls dies eine Gefährdung zur Folge haben kann.

Falls Griffe, Knopfe und dergleichen benutzt werden, um die Stellung von
Schaltern oder anderen Einzelteilen anzeigen, so darf es nicht möglich sein,
sie in einer falschen Stellung aufzusetzen, falls dies eine Gefährdung zur
Folge haben kann.

Prüfung: Besichtigung, Handprobe und Versuch, die Griffe, Knöpfe, Knebel
oder Hebel durch Anwendung einer 1 min dauernden axialen Kraft zu entfernen.

Ist die Form dieser Teile so, daß das Anwenden einer axialen Kraft im
bestimmungsgemäßen Gebrauch unwahrscheinlich ist, so beträgt die Kraft:
15 N bei Betätigungsorganen elektrischer Einzelteile;
20 N in anderen Fällen.

Ist die Form so, daß die Ausübung eines axialen Zuges wahrscheinlich ist,
so beträgt die Kraft:
30 N bei Betätigungsorganen elektrischer Einzelteile
50 N in anderen Fällen.

Anmerkung: Vergußmasse und ähnliches, ausgenommen selbsthärtende
Harze, gelten nicht als ausreichende Sicherung gegen Lockern.

22.10 Einzelteile, deren Ersatz erforderlich werden kann, wie z.B. Schal-
ter und Kondensatoren, müssen auf geeignete Weise befestigt sein.

Prüfung: Besichtigung, erforderlichenfalls auch Handprobe.
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Anmerkung: Befestigung durch Löten ist nur bei kleineren Wider-
ständen, Kondensatoren, Drosseln und dergleichen erlaubt, wenn
diese Teile durch ihre Verbindungsmittel ordnungsgemäß be-
festigt werden können. Befestigung durch Nieten ist erlaubt.

22.11 Heftig brennende Materialien, wie z.B. Zelluloid, dürfen nicht zum
Bau der Geräte verwendet werden.

Prüfung: Besichtigung, erforderlichenfalls durch Brennprobe.

Anmerkung: Einzelheiten über die Prüfung sind in Vorbereitung

22.12 Holz, Baumwolle, Seide, Papier und ähnliche faserige oder hygros-
kopische Stoffe dürfen unimprägniert nicht als Isolierung verwendet wer-
den.

Anmerkung: Isolierstoffe werden als imprägniert angesehen, wenn die
Zwischenräume zwischen den Fasern des Werkstoffes im wesentlichen
mit einem geeigneten Isoliermittel ausgefüllt sind.

22.13 Geräte, bei denen der erforderliche Schutz gegen elektrischen Schlag
auf Sicherheitskleinspannung beruht, müssen so gebaut sein, daß die Isolie-
rung zwischen den mit Sicherheitskleinspannung arbeitenden Teilen und ande-
ren aktiven Teilen den Anforderungen für doppelte oder verstärkte Isolie-
rung entspricht.

Prüfung: Prüfungen für doppelte und verstärkte Isolierung.

22.14 Verstärkte Isolierung zwischen aktiven Teilen und berührbaren Metall-
teilen darf nur angewendet werden, wenn eine getrennte Anordnung von Basis-
isolierung und Zusatzisolierung offensichtlich unmöglich ist.

Prüfung: Besichtigung.

22.15 Teile der Geräte, die der zusätzlichen oder verstärkten Isolierung
dienen und beim Wiedereinbau nach normalen Wartungsarbeiten weggelassen wer-
den können, müssen entweder
- so befestigt sein, daß sie nicht entfernt werden können, ohne ernst-
haft beschädigt zu werden, oder

- so gestaltet sein, daß sie nicht an einer falschen Stelle eingesetzt
werden können und daß bei ihrem Fehlen das Gerät nicht betriebsfähig
oder offensichtlich unvollständig ist.

Auf inneren Leitungen dürfen Schutzschläuche jedoch als zusätzliche Iso-
lierung verwendet werden, wenn sie durch geeignete Mittel in ihrer Lage ge-
halten werden.

Prüfung: Besichtigung und Handprobe.
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Anmerkung: Zu üblichen Wartungsarbeiten gehört das Ersetzen von
festangeschlossenen Anschlußleitungen, Schaltern und der-
gleichen.
Das Auskleiden von Metallgehäusen mit einem Lacküberzug oder
einem anderen Material in Form eines Überzuges, der sich durch
Kratzen leicht entfernen läßt, wird nicht als Erfüllung dieser
Forderung angesehen.

Ein Schutzschlauch wird als sicher befestigt angesehen, »rann er
nur durch Brechen oder Schneiden entfernt werden kann, oder Nenn
er an beiden Enden befestigt ist.

22.16 Im Inneren des Gerätes darf der Mantel einer biegsamen Leitung nur
dann als zusätzliche Isolierung verwendet werden, wenn er keinen übermäßi-
gen mechanischen oder thermischen Beanspruchungen ausgesetzt ist und wenn
seine Isoliereigenschaften mindestens denen der Mäntel von Anschlußleitun-
gen nach IEC 227 oder IEC 245 entsprechen.

Prüfung: Besichtigung und, falls erforderlich, Prüfung der Leitungsmäntel
nach IEC 227 oder IEC 245.

22.17 Die Geräte müssen so gebaut sein, daß Kriech- und Luftstrecken über
zusätzliche oder verstärkte Isolierung nicht infolge von Abnutzung unter
die in Abschnitt 29.1 genannten Werte herabgesetzt Herden können. Sie müs-
sen so gebaut sein, daß beim Lockern oder Herausfallen Drähten, Schrauben,
Muttern, Unterlegscheiben, Federn oder ähnlichen Teilen diese im bestimnungs-
gemäßen Gebrauch nicht so zu liegen können können, daß Kriech- oder Luft-
strecken über zusätzliche oder verstärkte Isolierung auf weniger als 50%
der in Abschnitt 29.1 genannten Werte, herabgesetzt werden.

Prüfung: Besichtigung, Messung und Handprobe.

Anmerkung: Für den Zweck dieser Anforderung:
- wird nicht entartet, daß sich zwei voneinander unabhängige Be-
festigungen zur gleichen Zeit lockern;

- wird bei Teilen, die durch Schrauben oder Muttern mit Feder-
scheiben befestigt sind, angenommen, daß sie sich nicht lockern,
vorausgesetzt, die Schrauben oder Muttern brauchen beim Aus-
wechseln der Anschlußleitung oder bei anderen üblichen Wartungs-
arbeiten nicht gelöst zu werden;

- werden Drähte, die durch Löten verbunden sind, nicht als aus-
reichend befestigt betrachtet, wenn sie nicht zusätzlich, unab-
hängig vom Lot, in der Nähe der Verbindungsstelle in ihrer Lage
gehalten werden;

- werden in Klemmen befestigte Drähte nicht als ausreichend ge-
sichert angesehen, wenn nicht eine zusätzliche Befestigung in
der Nähe der Klemme vorgesehen ist, die bei Litzenleitern nicht
nur den Leiter, sondern auch dessen Isolierung erfaßt;

- wird es bei kurzen starren Drähten als unwahrscheinlich ange-
sehen, daß sie aus einer Klemme herausrutschen, wenn sie nach
dem Löten der Klemmenschraube ihrer Lage beibehalten.
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22.18 Zusätzliche und verstärkte Isolierung müssen so beschaffen oder ge-
schützt sein, daß sie durch Ablagerung von Schmutz oder Abrieb innerer Geräte-
teile nicht derart beeinträchtigt Herden können, daß die Kriech- oder Luft-
strecken unter die in Abschnitt 29.1 festgelegten Werte vermindert Herden.

Nicht dicht gesinterte keramische Werkstoffe und ähnliches sowie Perlen al-
lein, dürfen nicht als zusätzliche oder verstärkte Isolierung verwendet wer-
den.

Teile aus natürlichem oder synthetischem Gummi, die als zusätzliche Isolie-
rung im Gerät verwendet werden, müssen alterungsbeständig und so angeordnet
und bemessen sein, daß die Kriechstrecken auch wenn Risse auftreten, nicht
unter die in Abschnitt 29.1 genannten Werte herabgesetzt werden können.

Prüfung: Besichtigung, Messung und bei Gummi folgende Prüfung:

Gummiteile werden in Sauerstoffatmosphäre unter Druck gealtert. Die Prüf-
linge werden frei in einer Sauerstoffdruckkamner aufgehängt, deren Nutzin-
halt mindestens dem 10-fachen Volumen der Prüflinge entspricht. Die Druck-
kammer wird mit handelsüblichem Sauerstoff mit einer Mindestreinheit von
97% bis zu einem Druck von (2,1 ± 0,07) MPa gefüllt.

Die Prüflinge werden in der Druckkammer 4 Tage (96 h) lang bei einer Tempe-
ratur von (70 i 1)°C gelassen. Unmittelbar danach werden sie aus der Druck-
kammer genommen und, ohne daß sie dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind,
mindestens 16 h bei Raumtemperatur gelagert.

Nach der Prüfung werden die Prüflinge betrachtet und dürfen keine mit bloßem
Auge erkennbaren Risse aufweisen.

Anmerkung: Der Gebrauch der Sauerstoffdruckkamner stellt eine gewisse
Gefahr dar, wenn sie nicht mit Sorgfalt gehandhabt wird. Es soll-
ten alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die Gefahr einer
Explosion infolge spontaner Oxidation zu vermeiden.

22.19 Stromführende Teile und andere Metallteile, deren Korrosion eine Ge-
fährdung zur Folge haben konnte, müssen unter bestiimnungsgemäßen Gebrauchs-
bedingungen widerstandsfähig gegen Korrosion sein.

Prüfung: Durch Feststellung; daß nach Beendigung der Prüfungen nach Ab-
schnitt 15 die jeweiligen Teile keine Zeichen von Korrosion zeigen.

Anmerkung: Die Verträglichkeit des Materials von Klemmen und Klemm-
stellen unter Einwirkung von Wärme sollte beachtet werden. Rost-
freier Stahl und ähnliche korrosionsbeständige Legierungen und
Stahl mit Schutzüberzügen gelten als ausreichend für den Zweck
dieser Anforderung.

22.20 Bei Geräten, die Innenräume haben, die ohne Werkzeug zugänglich sind
und mit deren Reinigung im bestimmungsgemäßen Gebrauch zu rechnen ist, müs-
sen die Leitungen so angeordnet sein, daß sie während der Wartung durch den
Benutzer keiner Zugbeanspruchung ausgesetzt werden können.
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Prüfung: Besichtigung und Handprobe.

22.21 Funk-Entstörmittel müssen so angeordnet sein, daß sie durch
das Gerät ausreichend gegen mechanische Beschädigung geschützt sind,
wenn das Gerät in seiner bestimmungsgemäßen Gebrauchslage ist.

Prüfung: Besichtigung und Prüfung nach Abschnitt 21 1

Anmerkung: Bei der Konstruktion des Gerätes sollte darauf geachtet
werden, daß genügend Raum zum Einfügen der Funk-Entstörmittel
vorhanden ist.
Unter besonders ungünstigen Bedingungen können die nationalen
Behörden einen höheren Funk-Entstörgrad fordern als der durch
CISPR empfohlene, wodurch das Einfügen zusätzlicher Entstörmittel
notwendig werden könnte. Es wird daher empfohlen, dies bei der
Konstruktion in Betracht zu ziehen.

22.22 Die Ausgangs des Zaunstrankreises, die durch das Gehäuse führen, müs-
sen mit Durchführungen isoliert sein, die der entsprechenden Arbeitsspan-
nung und den Bedingungen im Freien entsprechen, es sei denn, das Gehäuse be-
steht aus Isolierstoff, der sich für den Gebrauch bei der entsprechenden
Arbeitsspannung und Bedingungen im Freien eignet.

Prüfung: Besichtigung.

Anmerkung: Werkstoff, der der Prüfung nach Abschnitt 30.3 genügt,,
gilt als geeignet für die entsprechende Arbeitsspannung und für
die Bedingungen im Freien.

22.23 Bolzen; Schrauben und andere zur Befestigung des Gerätes auf seiner
Unterlage dienende Teile dürfen nicht zur Befestigung von inneren Teilen
benutzt werden.

Prüfung: Besichtigung.

22.24 Die Geräte müssen so gebaut sein, daß die Zaunanschlüsse und die Erd-
leitung leicht angeschlossen werden können und Schalter sowie andere Regel- und
Kontrolleinrichtungen betätigt werden können, wenn das Gerät montiert und
an die Versorgungsleitung angeschlossen ist, ohne das Gehäuse öffnen oder
entfernen zu müssen, das den Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit
oder direktes Berühren aktiver Teile sicherstellt.

Prüfung: Besichtigung.

22.25 Innere Verbindungen müssen so befestigt und geschützt und die Geräte
so gebaut sein, daß auch, falls sich Drähte lösen oder brechen, keine Ver-
bindung zwischen Netz- und Zaunstromkreis hergestellt wird, noch irgendein
anderer gefährlicher Zustand entstehen kann.
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Primär- und Sekundärwicklungen von Transformatoren zur Trennung von Zaun-
und Netzstrankreis müssen durch eine isolierende Barriere voneinander ge-
trennt sein; und so gebaut sein, daß keine Berührung zwischen den Wicklungen
durch andere Metallteile, direkt oder indirekt, möglich ist.

Insbesondere müssen Vorkehrungen getroffen werden zur Verhütung von:
- Verschiebung der Primärwicklung oder Sekundärwicklung oder von an-
deren Windungen,

- Verschiebung von Wicklungsteilen oder inneren Leitungen durch Bruch
oder Lockerung der Verbindungen.

Anmerkung: Die Trennung zwischen Netz- und Zaunstromkreis kann durch
den Einbau eines Transformators erreicht werden, der entweder in
Primärstromkreis oder im Zaunstromkreis angebracht ist. Wenn
solche Transformatoren in beide Stromkreise eingebaut werden, muß
wenigstens einer von ihnen die erforderliche Trennung sicherstel-
len.
Stromkreise, die mit den Netzanschlußstellen und der Primärseite
des Transformators, der die erforderliche Trennung sicherstellt,
verbunden ist, werden als mit dem Netz verbunden betrachtet, und
Stromkreise, die mit den Zaunanschlußstellen und der Sekundärseite
dieses Transformators verbunden sind, werden als dem Zaunstrom-
kreis zugehörig betrachtet.

Beispiele für Wicklungstypen, die den Anforderungen dieses Ab-
schnitts entsprechen, sind:
- Wicklungen auf getrennten Spulenkörpern aus geeignetem Isolier-
material , die starr gegeneinander und gegen den Kern des Trans-
formators befestigt sind;

- Wicklungen auf einen einzelnen Spulenkörper mit Trennwand, wobei
beide aus geeignetem Isoliermaterial sein müssen, vorausgesetzt,
das Spulenkörper und Trennwand in einem Stück gepreßt oder ge-
gossen sind, oder daß bei an dem Spulenkörper befestigten Trenn-
wänden die Fuge zwischen Spulenkörper und Trennwand einen direk-
ten Mantel oder eine direkte Abdeckung hat;

- konzentrische Wicklungen auf wandlosen Spulenkörpern, vorausge-
setzt, daß
•zwischen jeder Wicklungslage geeignetes Isoliermaterial einge-
legt ist das über die Wicklungsköpfe hinausragt,

• ein oder mehrere getrennte Mäntel aus geeignetem Isolierma-
terial mit entsprechender Dicke zwischen den Primär- und Se-
kundärwicklungen eingalegt ist, und

• die Wicklungen mit einem ausgehartendem oder anderen geeigne-
ten Werkstoff imprägniert sind, der vollständig in die Zwi-
schenräume eindringt und die Wicklungsköpfe wirksam versie-
gelt.

Es ist nicht zu erwarten, daß zwei voneinander unabhängige Befestigungen
sich gleichzeitig losen.
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22.26 Im Zaunstromkreis verwendete Transformatoren müssen in einem beson-
deren Gehäuserauro untergebracht sein. Dieser Gehäuseraum darf, mit Ausnahme
der Primärwicklung des Transformators, keine Teile enthalten, die mit den
Netz in Verbindung stehen oder mit ihm in Verbindung kommen können. Die in
Abschnitt 22.22 erwähnten Durchführungen müssen sich in der Wand des Gehäuse-
raumes befinden. Der Gehäuseraum muß mit Vergußmasse ausgefüllt sein, es
sei denn, daß eine Verminderung der Kriech- und Luftstrecken innerhalb des
Gehäuseraumes unter die-in Abschnitt 29.1 vorgeschriebenen Werte nicht mög-
lich ist.

Prüfung zu den Abschnitten 22.25 und 22.26: Besichtigung und Prüfungen nach
den Abschnitten 15 ,16, 19, 21 und 29.1.

22.27 Bei metallumschlossenen Geräten der Schutzklasse II müssen die
Zaunanschlußstellen des Zaunstrankreises so angeordnet sein, daß eine Berüh-
rung der äußeren Drähte, die zu den Zaunanschlußstellen führen, mit den Ge-
häuse so gut Hie ausgeschlossen ist.

Prüfung: Besichtigung.

22.28 Stoßfugen in der zusätzlichen Isolierung dürfen nicht mit solchen in
der Basisisolierung zusamnenfallen, und eine Stoßfuge in verstärkter Isolie-
rung darf den Zugang zu aktiven Tallen auf geradem Weg nicht ermöglichen.

Prüfung: Besichtigung.

23 Innere Leitungen

23.1 Leitungswege müssen glatt und frei von scharfen Kanten sein.

Leitungen müssen so. geschützt sein, daß sie nicht mit Graten, Kühlrippen
usw., die ihre Isolierung beschädigen können, in Berührung kommen.

Löcher in Metall, durch die isolierte Drähte geführt sind, müssen eine glat-
te, sorgfältig gerundete Oberfläche haben oder mit Durchführungen ausgestat-
tet sein.

ES muß wirksam verhindert sein, daß Leitungen mit sich boiiogondon Teilen in
Berührung können.

23.2 Innere Leitungen und elektrische Verbindungen zwischen verschie-
denen Teilen des Gerätes müssen angemessen geschützt oder umhüllt sein.

Prüfung nach den Anforderungen zu den Abschnitten 23.1
und 23.2: Besichtigung
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23.3 Perlen und ähnliche keramische Isolierteile auf aktiven Leitungen müs-
sen so geschützt oder befestigt sein, daß sie ihre Lage nicht verandern kön-
nen; sie dürfen nicht auf scharfen Kanten oder Ecken aufliegen. Perlen inner-
halb von biegsamen Metallschutzrohren müssen in einem Isolierschlauch sein,
außer, wenn sich das Metallrohr im bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht bewe-
gen kann.

Prüfung: Besichtigung und Handprobe.

23.4 Leitungen zwischen verschiedenen Gerateteilen, die sich im bestimmungs-
gemäßen Gebrauch oder während der Wartung durch den Benutzer gegeneinander
bewegen können, und ihre elektrischen Verbindungen, dürfen keiner übermäßi-
gen Beanspruchung ausgesetzt sein.

Prüfung: Besichtigung.

23.5 Innere Leitungen müssen entweder so starr und so befestigt oder so iso-
liert sein, daß im bestimmungsgemäßen Gebrauch die Kriech- und Luftstrecken
nicht unter die in Abschnitt 29.1 vorgeschriebenen Werte vermindert werden
können.

Oie Isolierung, falls vorhanden, muß so sein, daß sie im bestimmungsgemäßen
Gebrauch nicht beschädigt werden kann.

Prüfung: Besichtigung, Messung und Handprobe.

Anmerkung: Falls die Isolierung eines Leiters elektrisch nicht min-
destens der von biegsamen Leitungen nach IEC 227 oder IEC 245
gleichwertig ist, wird dieser Leiter als blanker Leiter betrach-
tet. Im Zweifelsfall wird eine Spannungsfestigkeitsprüfung zwi-
schen dem Leiter und einer um die Isolierung gewickelte Metall-
folie durchgeführt, wobei eine Prüfspannung von 2000 V, 15 min
angelegt wird.

23.6 Bei Geräten mit D-Sicherungssockeln muß der Fußkontakt direkt mit der
Anschlußklemme, die für den Außenleiter des Netzes vorgesehen ist, vebunden
sein.

23.7 Aluminiumdrähte dürfen nicht als innere Leitungen benutzt werden.

Anmerkung: Die Einführung von geeigneten internationalen Prüfungen
zur Beurteilung, ob Aluminiumdrähte erlaubt werden können, ist
in Vorbereitung

Prüfung nach den Anforderungen zu den Abschnitten 23.6
und 23.7: Besichtigung



17 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47 1389

Seite 54 IEC 1011

24 Einzelteile
24.1 Einzelteile müssen den Sicherheitsanforderungen, die in den
entsprechenden IEC Normen festgelegt sind, soweit diese anwendbar
sind, genügen.

Sind auf Einzelteilen deren Betriebskenndaten angegeben, müssen die Bedingun-
gen, unter denen die Einzelteile im Gerät benutzt Herden, in Übereinstimmung
mit den Oaten sein, falls nicht eine besondere Ausnahme gemacht ist.

Kondensatoren müssen mit ihrer Nennspannung in Volt und ihrer Nennkapazität
gekennzeichnet sein.

Lampenfassungen E10 müssen so gebaut sein, daß sie eine Lampe mit
E10-Sockel, der geltenden Ausgabe des Normblattes 7004-22 der
IEC 61-1 entsprechend, aufnehmen können. Kleine Lampenfassungen,
die den Lampenfassungen E10 ähnlich sind, müssen den Anforderungen
für Lampenfassungen E10 nach IEC 238 genügen; es ist nicht erforder-
lich, daß sie eine mit E10-Sockel ausgestattete Lampe entsprechend
der geltenden Ausgabe des Normblattes 7004-22 der IEC 61-1 auf-
nehmen können.

Die Prüfung von Einzelteilen, die anderen Normen genügen müssen,
wird im allgemeinen gesondert nach der entsprechenden Norm wie
folgt ausgeführt:

Falls das Einzelteil Aufschriften trägt und auch entsprechend diesen
Aufschriften benutzt wird, wird es seinen Aufschriften gemäß ge-
prüft, wobei die Anzahl der Prüflinge im allgemeinen die ist, die
in der entsprechenden Bestimmung gefordert wird.

Wenn keine IEC Norm für das betreffende Einzelteil vorhanden ist
oder, wenn es keine Aufschriften trägt oder nicht in Übereinstim-
mung mit seinen Aufschriften verwendet wird, wird das Einzelteil
unter den im Gerät herrschenden Bedingungen geprüft, wobei die An-
zahl der Prüflinge im allgemeinen die ist, die in einer ähnlichen
Bestimmung gefordert wird.

Schalter ohne Angabe ihrer Nennwerte Herden unter den im Gerät auftretenden
Bedingungen wie folgt geprüft:

Die Strome und ihre entsprechenden Leistungsfaktoren, die in dem Schalter
während des Einschaltens und des Betriebes des Gerätes unter bestimmungsge-
mäßen Bedingungen auftreten, werden gemessen.



1390 17 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

IEC 1011 Seite 55

Der Schalter muß dann entsprechend IEC 328 getrennt geprüft werden, wobei
der gemessene Einschaltstrom und entsprechende Leistungsfaktor für die in Ab-
schnitt 15 dieser Norm vorgeschriebene Schaltleistungsprüfung verwendet wird,
und der unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen gemessene Strom und
Leistungsfaktor für die in Abschnitt 16 der Norm vorgeschriebene Nennbetriebs-
prüfung Anwendung findet.

Anmerkung: Schalter, die in die Geräte eingebaut sind, müssen keine
Schalter für die Dauerbedienung sein.
Bis zur Herausgabe der IEC Norm für thermische und ähnliche Aus-
schalter, gilt diese Norm zusammen mit Anhang A, soweit sinnvoll,
für diese Kontrolleinrichtungen.
Einzelteile, die in Geräten eingebaut sind, werden allen Prüfungen
dieser Norm als Bestandteil des Gerätes unterworfen.
Die Einhaltung der für das im Gerät eingebaute Einzelteil gelten-
den IEC Norm stellt nicht unbedingt die Erfüllung der Anforderun-
gen dieser Norm sicher

24.2 Die Geräte dürfen nicht ausgestattet sein mit:

Schaltern in flexiblen Leitungen;
- Vorrichtungen, die im Falle eines Fehlers im Gerät die Unter-

brechung der Stromversorgung durch Herbeifuhren eines Kurz-
schlusses bewirken, außer wenn eine innere Sicherung eingebaut
ist;

- Schutz-Temperaturbegrenzer, die durch einen Lötvorgang zurück-
gestellt werden können.

Prüfung: Besichtigung

24.3 Schalter und Steckdosenanschlüsse für Klein-Spannungsstrom-
kreise dürfen nicht mit Schaltern und Steckdosenanschlüssen nach
IEC 83, oder mit Anschlußklemmen und Gerätezuführungen nach den
Normblättern der IEC 320 verwechselbar sein.

24.4 Stecker und Steckdosen und andere Anschlußvorrichtungen an
biegsamen Leitungen, die für die Zwischenverbindung verschiedener
Geräteteile benutzt werden, dürfen nicht mit Steckern und Steckdosen
nach IEC 83 oder mit Anschlußklemmen und Gerätezuführungen nach den
Normblättern der IEC 320 verwechselbar sein, wenn eine direkte Ver-
sorgung dieser Teile aus dem Netz eine Gefahr für Personen oder die
Umgebung oder eine Beschädigung des Gerätes verursachen könnte.

Prüfung nach den Anforderungen zu den Abschnitten 24.3 und 24.4:
Besichtigung und Handprobe.
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24.5 Lampenfassungen müssen nur für den Anschluß von Lampen benutzt werden.

24.6 Bei Glimm- und Entladungslampen mit E10-Sockeln, die als Anzeigelampen
gebraucht werden, müssen die Vorwiderstände im Gerät eingebaut sein.

Anmerkung: Diese Anforderung gilt nur, bis eine IEC Norm für Glimm-Entla-
dungslampen mit eingebauten Widerständen veröffentlicht ist.

24.7 Kondensatoren dürfen nicht zwischen die Kontakte eines Schutz-
Temperaturbegrenzers geschaltet sein.

24.8 Quecksilberschalter müssen so eingebaut sein, daß der Quecksilberbe-
hälter nicht aus seiner Lage fallen oder durch seine Halterung beschädigt
werden kann, und sie müssen so angeordnet sein, daß, falls der Behälter
bricht, flüssiges oder gasförmiges Quecksilber nicht austreten und die Umge-
bung verschmutzen kann.

Prüfung nach den Anforderungen zu den Abschnitten 24.5 bis 24.8:
Besichtigung.
24.9 Widerstände, deren Kurzschließen oder Abtrennen einen Verstoß gegen
die Anforderungen in bezug auf den Schutz gegen Feuer, direktes Berühren
oder Überschreiten der Ausgangsgrenzwerte im Falle eines Fehlers verursa-
chen würde, müssen einen ausreichend konstanten Wert besitzen.

Prüfung: Folgende Prüfungen, die an zehn Prüflingen des Widerstandes durch-
zuführen sind:

Vor dem Beginn der Prüfungen müssen die Widerstände aller Prüflinge gemes-
sen werden.

Die Widerstände werden dann 21 Tage (504 h) lang der Prüfung "feuchte Wärme,
konstant" nach IBC 68-2-3, Prüfung Ca unterzogen.

Danach wird an jedem Widerstand eine Spannung angelegt, die so bemessen ist,
daß der durch den Widerstand fließende Strom das 1, 5-fache des Höchststro-
mes beträgt, der gemessen wird, wenn das Gerät unter Fehlerbedingungen be-
trieben wird. Diese Spannung wird konstant gehalten, bis der Beharrungszu-
stand erreicht ist.

Für jeden Widerstand wird danach der Widerstandswert noch einmal gemessen.
Er darf jetzt nicht mehr als 10* vom ursprünglich gemessenen Wert abweichen.
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24.10 Drosseln, deren Kurzschließen oder Abtrennen einen Verstoß gegen die
Anforderungen in bezug auf den Schutz gegen Feuer, direktes Beruhren oder
Überschreiten der Ausgangsgrenzwerte im Falle eines Fehlers verursachen wür-
de, müssen ausreichend isolierte Wicklungen haben und einen ununterbroche-
nen Stromzufluß sicherstellen.

Prüfung: Folgende Prüfung, die an einem Prüfung der Drosseln wie folgt
durchzuführen ist:

Ein einer Wechselstromquelle entnommener Strom, dessen Frequenz der fünf-
fachen Nennfrequenz des Gerätes entspricht, oder die, bei fehlender Angabe
der Nennfrequenz, 250 Hz oder 300 Hz beträgt, wird 1 min
sei hindurchgeleitet, wobei der Strom einen Wert hat, daß die Spannung an
der Drossel gleich dem fünffachen Wert der an der Drossel gemessenen Höchst-
Spannung ist, wenn das Gerät unter Fehlerbedingungen betrieben wird.

Während dieser Prüfung darf Heder ein Durchschlag der Isolierung noch eine
Unterbrechung der Wicklung auftreten.

24.11 Kondensatoren, deren Kurzschließen oder Abtrennen einen Verstoß gegen
die Anforderungen in bezug auf den Schutz gegen Feuer, direktes Beruhren
oder Überschreiben der Ausgangsgrenzwerte im Falle eines Fehlers verursachen
wurde, müssen zuverlässig ausgeführt sein und ausreichende Spannungsfestig-
keit besitzen.

Prüfung: Prüfungen nach den Abschnitten 24.12 und 24.13.
Die Prüfungen nach Abschnitt 24.12 sind an 10 Prüflingen des Kondensators
und die Prüfungen nach Abschnitt 24.13 an 10 Heiteren Prüflingen des Konden-
sators durchzuführen.

24.12 Die Kondensatoren Herden 42 Tage (1008 h) in einem Umluftofen gela-
gert. Die Luft im Ofen wird auf einer Temperatur von (85 ± 2)°C und einer
relativen Feuchte von maximal 50% gehalten. Sind die Kondensatoren mit einer
maximalen Betriebstemperatur bezeichnet, so muß die Luft im Umluftofen bei
dieser Temperatur oder bei (T+35)°C, wenn dieser Wert niedriger ist, gehal-
ten werden. T ist hierbei die Betriebstemperatur, wie sie in der Prüfung
nach Abschnitt 11 gemessen wurde. Während der Prüfung wird an die Kondensa-
toren eine Spannung angelegt mit einem Scheitelwert von 1,5 U, wobei U
gleich dem Scheitelwert der höchsten Spannung ist, die am Kondensator auf-
treten kann, wenn das Gerät unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen
oder unter Fehlerbedingungen betrieben wird.

Bei Kondensatoren, die im Gerät einen Wechselstrom oder einen Gleichstrom
mit mehr als 50% überlagerter Wechselstromwelligkeit ausgesetzt sind, muß
die Prüfspannung eine Wechselspannung bei Nennfrequenz des Gerätes sein,
oder, wenn keine Angabe für die Nennfrequenz vorhanden ist, 50 Hz oder 60 Hz
betragen.
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Bei Kondensatoren, die im Gerät einen Gleichstrom oder einen Gleichstrom
mit nicht mehr als 50% überlagerter Wechselstromwelligkeit ausgesetzt sind,
muß die Prüfspannung eine Gleichspannung sein.

Anmerkung: Oie Welligkeit ist das Verhältnis zwischen dem Scheitel-
wert des Wechselstromanteils und des Gleichstromanteils.

Eine Sicherung oder ein anderes Teil mit gleicher Empfindlichkeit wird in
den Prüfstromkreis eines jeden Kondensators geschaltet, um jedes dauernde
oder kurzzeitige Versagen anzuzeigen.

Nach dem Herausnehmen aus dem Umluftofen läßt man die Kondensatoren auf an-
nähernd Raumtemperatur abkühlen.

Der Isolationswiderstand eines jeden Kondensators wird dann mit einer Gleich-
spannung von annähernd 500 V gemessen, die 2 min angewendet wird. Der gemes-
sene Wert darf nicht weniger als 500 M betragen.

Die Kondensatoren werden danach einer Gleichstrom-Prüfspannung ausgesetzt,
die für 1 min zwischen den Klemmen angewendet wird.

Die Prüfspannung beträgt:
— 3 U bei Kondensatoren, die im Gerät Wechselstrom oder Gleichstrom mit

mehr als 50% überlagerter Wechselstromwelligkeit ausgesetzt sind,
- 2 U bei Kondensatoren, die im Gerät Gleichstrom oder Gleichstrom mit

nicht mehr als 50% überlagerter Wechselstromwelligkeit ausgesetzt
sind.

Während dieser Prüfung darf kein Durchschlag auftreten.

Zusätzlich wird bei isolierten Kondensatoren für 1 min eine prak-
tisch sinusförmige Spannung von 2000 V mit einer Frequenz von
50 Hz oder 60 Hz zwischen den miteinander verbundenen Klemmen und
dem Gehäuse oder einer Metallfolie, die eng um den Kondensator
gewickelt ist, angelegt, wobei 3 mm Abstand zwischen der Folie und
jeder Klemme gehalten werden muß.

Während dieser zusätzlichen Prüfung darf kein Durchschlag auftreten.

Falls nur ein Kondensator bei den Prüfungen dieses Abschnittes
versagt, werden die Prüfungen an zehn weiteren Prüflingen wieder-
holt, von denen dann jeder die wiederholten Prüfungen bestehen muß.

24.13 Die Kondensatoren werden 21 Tage (504 h) der Prüfung
"feuchte Wärme, konstant" nach IEC 68-2-3, Prüfung Ca, unterzogen.
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Danach wird der Isolationswiderstand eines jeden Kondensators mit
einer Gleichspannung von annähernd 500 V gemessen, die 2 min anzu-
legen ist. Der gemessene Wert darf nicht weniger als 500 M2 betragen

Nach dieser Prüfung werden die Kondensatoren einer Gleichstrom-
Prüfspannung nach Abschnitt 24.12 unterworfen. Bei isolierten Kon-
densatoren folgt auf diese Prüfung die für diese Kondensatoren in
Abschnitt 24.12 beschriebene Prüfung

Während dieser Prüfung darf kein Durchschlag auftreten.

Falls nur ein Kondensator die Prüfungen dieses Abschnittes nicht
besteht, werden die Prüfungen an zehn weiteren Prüflingen wieder-
holt, von denen alle die wiederholten Prüfungen bestehen müssen.

25 Netzanschluß und äußere Anschlußleitungen

25 l Die Geräte müssen für den Anschluß mit einer nicht abnehm-
baren beweglichen Leitung mit Stecker und/oder für Daueranschluß
an festverlegte Leitung geeignet sein.

Prüfung: Besichtigung

25.2 Bei Geräten mit fest angeschlossener Leitung muß es möglich
sein, die Versorgungsleitungen anzuschließen, nachdem das Gerät
auf seiner Unterlage montiert ist, und es muß ausgestattet sein
mit

- einem Satz von Anschlußklemmen für den Anschluß festverlegter
Leitungen mit einem Nennquerschnitt nach Abschnitt
26.2,

- einem Satz von Anschlußdrähten in einem ausreichend bemessenen
Raum,

- Leitungseinführungsöffnungen, Rohreinführungen, Ausbrechöffnun-
gen oder Stopfbuchsen, die den Anschluß der geeigneten
Leitungen oder Installationsrohre gestatten.

Die Einführungsöffnungen müssen geeignet sein für Leitungen oder
Rohre mit einem größten Außendurchmesser gemäß nachstehender
Tabelle
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Anzahl der Leiter

2

größter Außendurchmesser
< m m >

Leitung

13 0

Rohr 1)

16. 0 <23 Q)

1) Der Durchmesser in Klammern gilt für Nordamerika

Rohreinführungen. Leitungseinführungen und Ausbrechöffnungen
müssen so gebaut oder angeordnet sein, daß das Einfuhren der
Rohre oder der Leiter nicht den Schutz gegen direkte Berührung
beeinträchtigt oder die Kriech - und Luftstrecken unter die in
Abschnitt 29 l angegebenen Werte herabsetzt

Geräte, die nicht für festen Anschluß vorgesehen sind, müssen mit
einer Netzanschlußleitung versehen sein.

Prüfung: Besichtigung, Messung oder Installation

Anmerkung: Venn ein Gerät so gebaut ist, daß bestimmte Teile
entfernt werden können, um einen leichten Anschluß herzustel-
len, wird die erste Anforderung als erfüllt angesehen, wenn
es möglich ist, die Anschlußleitungen ohne Schwierigkeit
anzuschließen, nachdem ein Teil des Geräts auf seiner Unter-
lage montiert wurde, vorausgesetzt, daß die entfernten Teile
wieder leicht mit dem Teil zusammengesetzt werden können,
welches in seiner Position befestigt ist, ohne daß die Gefahr
einer falschen Zusammensetzung oder einer Beschädigung der
Verdrahtung besteht, und wobei während des Zusammenbaus die
Verdrahtung keiner unzulässigen Zugbeanspruchung ausgesetzt
sein darf, die geeignet ist, eine Beschädigung der Anschlüsse
oder der Drahtisolation zu verursachen.

25.3 Netzanschlußleitungen müssen mit dem Gerät durch Anbrin-
gungsart X, Anbringungsart Y oder Anbringungsart K verbunden
sein.

Prüfung: Besichtigung und, wenn notwendig, Handprobe

25 4 Stecker dürfen nicht mit mehr als einer biegsamen Anschluß-
leitung ausgerüstet sein.

Prüfung: Besichtigung.

25 5 Netzanschlußleitungen dürfen nicht leichter sein als
normale PVC ummantelte biegsame Leitungen mit dem Kurzzeichen 227
IEC 53

39
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Wenn aus klimatischen Gründen dieser Leitungstyp nicht verwendbar
ist, dürfen die Leitungen nicht leichter sein als normale, mit
Polychloropren ummantelte biegsame Leitungen mit dem Kurzzeichen
245 IEC 57

Leiter von Netzanschlußleitungen dürfen nicht an Stellen verzinnt
werden, wo sie einem Kontaktdruck ausgesetzt sind, es sei denn,
daß die Verklemnung so erfolgt, daß keine Gefahr einer schlechten
Kontaktgabe durch Kaltfluß des Lotes möglich ist

Metzanschlußleitungen dürfen nicht der Beanspruchung durch scharfe
Spitzen oder schneidende Kanten im Innern oder an den Außenflä-
chen des Gerätes ausgesetzt werden.

Der Nennquerschnitt von Netzanschlußleitungen darf nicht kleiner
als 0.75 mm² sein.

Prüfung: Besichtigung und Messung

Anmerkung: Die Anforderungen in Bezug auf die Befestigung der
Leiter von Netzanschlußleitungen werden von federnden An-
schlußklemmen erfüllt. Die Sicherung von Klemmenschrauben
allein gilt nicht als ausreichend.

25.6 Einführungsöffnungen müssen so ausgeführt und geformt oder
mit einer Einführungstülle versehen sein, daß die Schutzumhüllung
der Netzanschlußleitung ohne Gefahr einer Beschädigung eingeführt
werden kann.

Die Isolierung zwischen dem Leiter und dem Gehäuse muß aus der
Isolierung des Leiters und mindestens zwei getrennten Isolierun-
gen bestehen.

Eine getrennte Isolierung muß bestehen aus:

- dem Mantel einer Netzanschlußleitung, der mindestens dem einer
in den IEC 227 oder IEC 245 angegebenen Leitungen gleichwertig
ist, oder

- einem Oberzug aus Isoliermaterial, der die Anforderungen der
zusatzliehen Isolierung erfüllt, oder

- einer Tülle aus Isoliermaterial bei Metallgehäusen, die die
Anforderung der zusätzlichen Isolierung erfüllt, oder

- einem Gehäuse aus Isoliermaterial, wobei zwei getrennte
Isolierungen nicht notwendig sind.
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25.7 Einführungstüllen müssen:

- so geformt sein, daß eine Beschädigung der Anschlußleitung
vermieden wird;

- zuverlässig befestigt sein;

- nicht ohne Werkzeug abnehmbar sein;

- bei der Anbringungsart X keine Einheit mit der Anschlußleitung
bilden;

- nicht aus Gummi bestehen.

Prüfung nach den Anforderungen zu den Abschnitten 25.6 und .-25.7:
Besichtigung und Handprobe.

25.8 Geräte mit einer Netzanschlußleitung müssen eine Zugent-
lastung haben, die die Leiter vor Zug- und Drehbeanspruchung dort
schützt, wo sie im Gerat angeschlossen sind, und wobei die Isola-
tion der Leiter gegen Abrieb geschützt ist.

Zugentlastungen müssen entweder so angeordnet sein/ daß sie nur
mit Hilfe eines Werkzeuges zugänglich sind, oder müssen so ausge-
führt sein, daß die Leitung nur mit Hilfe eines Werkzeuges ange-
schlossen werden kann.

Gerate mit der Anbringungsart X dürfen keine Stopfbuchsen haben,
die als Zugentlastung dienen, außer wenn sie so eingerichtet
sind, daß alle Typen und Größen von Leitungen, die als
Netzanschlußleitung verwendet werden könnten, befestigt werden
können. Fertigungsmethoden, wie z.B. angeformte Ausführungen,
Verknoten der Leitungen oder Festbinden der Enden mit Schnur,
sind nicht erlaubt; Labyrinthe öder ahnliche Mittel sind
zugelassen, vorausgesetzt, es ist klar, wie die Netzanschlußlei-
tung eingebaut werden muß.

Bei der Anbringungsart X müssen Zugentlastungen so ausgeführt
oder angeordnet sein, daß:

- ein Ersatz der Anschlußleitung leicht möglich ist;
- leicht erkennbar 1st, wie die Zugentlastung und der Verdrehungs-
schutz zu erreichen sind;

- sie für die verschiedenen Leitungstypen, die angeschlossen
werden dürfen, geeignet sind, es sei denn, das Gerat ist so
ausgeführt, daß nur ein Leitungstyp geeignet ist;

- die Leitung keine Klemmschrauben der Zugentlastung berühren
kann, falls diese Schrauben berührbar oder leitend mit berühr-
baren MetalItellen verbunden sind;
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- die Leitung nicht durch eine Metallschraube geklemmt wird, die
unmittelbar auf die Leitung drückt;

- wenigstens ein Teil der Zugentlastung fest mit dem Gerät
verbunden ist;

- Schrauben, falls vorhanden, die beim Einsetzen der Leitungen
betätigt werden müssen, nicht zur Befestigung irgendeines ande-
ren Einzelteiles dienen, außer, wenn das Gerat durch Weglassen
oder falsches Befestigen dieser Schrauben betriebsunfähig oder
offensichtlich unvollständig wird, oder die durch die Schrauben
zu befestigenden Teile können wahrend des Einsetzens der Lei-
tung nicht ohne Werkzeug entfernt werden;

- bei Stopfbuchsen die Anschlußleitung nicht gelöst werden kann,
wenn die Stopfbuchse welter angezogen wird;

- sie aus Isolierstoff bestehen oder, falls sie aus Metall sind,
sie von berührbaren Metallteilen durch eine Isolierung ent-
sprechend den Anforderungen für zusätzliche Isolierung,
isoliert sind.

Anmerkung: Falls bei Anbringungsart X die Zugentlastung ein
oder mehrere Klemmglieder enthält, auf die mittels einer oder
mehrerer Muttern auf sicher am Gerät angebrachten Gewindebol-
zen Druck ausgeübt wird, wird angenommen, daß ein Teil der
Zugentlastung sicher am Gerät befestigt ist, sogar wenn
die Klemmglieder von den Gewindebolzen entfernt werden
können.
Falls jedoch der Druck auf die Klemmglieder mittels einer
oder mehrerer Schrauben ausgeübt wird, die mit getrennten
Muttern oder mit einem Gewinde in einem Teil zusammenwirken,
das eine Einheit mit dem Gerät 1st, wird nicht angenommen,
daß die Zugentlastung ein am Gerät sicher befestigtes Teil
hat, ausgenommen eines der Klemmglieder selbst ist am Gerät
befestigt, oder die Oberfläche des Gerätes ist aus Isolier-
stoff und so geformt, daß es offensichtlich ist, daß diese
Oberfläche eines der Klemmglieder ist (siehe Bild 7 >

Bei der Anbringungsart M und Y müssen die Adern der Netzanschluß-
leitung von berührbaren Metallteilen durch eine Isolierung iso-
liert sein, die den Anforderungen für zusätzliche Isolierung
entspricht. Diese Isolierung muß bestehen aus:

- einem getrennten Stück Isoliermaterial, das an der Zugentlas-
tung befestigt ist;

- einem besonderen Schutzschlauch, der an der Zugentlastung
befestigt ist.

Bei den Anbringungsarten M und Y müssen die Zugentlastungen so
ausgeführt sein, daß:
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- das Ersetzen der Netzanschlußleitung die Einhaltung dieser Norm
nicht beeinträchtigt;

- die Leitung nicht die Klemmschrauben der Zugentlastung berühren
kann, falls diese Schrauben berührbar oder leitend mit berühr-
baren Metallteilen verbunden sind;

- die Leitung nicht durch eine Metallschraube geklemmt wird, die
unmittelbar auf die Leitung drückt;

- Knoten in der Leitung nicht angewendet werden;
- im Fall von Labyrinthen oder ähnlichen Mitteln eindeutig ist,

wie die Netzanschlußleitung einzulegen ist;
- es bei der Anbringungsart M eindeutig ist, wie die Zugentla-
stung und der Verdrehungsschutz zu erreichen sind.

Prüfung: Besichtigung und folgende PrUfung:

Bei Anbringungsart X wird das Gerat mit einer geeigneten Netzan-
schlußleitung ausgerüstet. Die Leiter werden in die Anschluß-
klemmen eingeführt, etwaige Klemmschrauben nur so weit angezogen,
daß ein leichtes Ausweichen der Leiter verhindert ist. Die
Zugentlastung wird dann in Üblicher Veise montiert, und deren
Klemmschrauben werden mit 2/3 des in Abschnitt 28.l angege-
benen Drehmomentes angezogen.

Schrauben aus Isolierstoff, die direkt auf Kabel oder Leitungen
eingreifen, werden mit 2/3 des in Spalte 1 der Tabelle in Ab-
schnitt 28.1 angegebenen Drehmomentes angezogen, wobei die Länge
des Schlitzes im Schraubenkopf als Nenndurchraesser der Schraube
angenommen wird

Die Prüfungen werden zunächst mit dem leichtesten zulassigen Typ
der Netzanschlußleitung vom kleinsten in Abschnitt 26.4 angegebe-
nen Leitungsquerschnitt durchgeführt und dann mit dem nächst-
schwereren Typ mit dem größten angegebenen Leitungsquerschnitt,
es sei denn, das Gerat 1st so gebaut, daß es nur mit einem Typ
ausgerüstet werden kann.

Gerate mit den Anbringungsarten M und Y werden mit vorhandenen
Netzanschlußleitungen geprüft

Es darf nicht möglich sein, die Anschlußleitung so weit in das
Gerat hineinzuschieben, daß die Anschlußleitung oder Innere Teile
des Gerätes beschädigt werden können.

Die Leitung wird dann 25 mal einer Zugbeanspruchung nach
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folgender Tabelle ausgesetzt. Die Zugkraft wird jedesmal in der
ungünstigsten Richtung 1 s ruckfrei ausgeübt.

Unmittelbar danach wird die Anschlußleitung 1 min einem Drehmoment
nach folgender Tabelle ausgesetzt:

Masse des Gerätes
kg

bis einschließlich 1
über 1 bis einschließlich 4
über 4

Zugkraft
N

30

Drehmoment
- Mm

0,1
60 j 0,25
100 ! 0,35

Während der Prüfung darf die Leitung nicht beschädigt werden.

Nach den Prüfungen darf die Leitung in Längsrichtung um nicht
mehr als 2 mm verschoben worden sein, die Leiter dürfen sich
in den Anschlußklemmen um nicht mehr als l mm bewegt haben und
es darf keine merkliche Beanspruchung an den Verbindungen
bestehen.

Kriech- und Luftstrecken dürfen sich nicht unter die in Abschnitt
29 l angegebenen Verte vermindert haben.

Zur Messung der Längsverschiebung wird vor Beginn der Prüfung auf
der Leitung, während sie dem Zug ausgesetzt ist, in einer
Entfernung von etwa 2 cm von der Zugentlastung oder einem anderen
geeigneten Bezugspunkt eine Harke angebracht

Nach den Prüfungen wird die Verschiebung der Harke auf der
Anschlußleitung in Bezug auf die Zugentlastung oder den Bezugs-
punkt gemessen, während die Leitung noch der Zugkraft ausgesetzt
ist.

25.9 Der Anschlußraum für die Netzanschlußleitung, der im
Geräteinneren oder als Teil des Gerätes vorgesehen ist, zum
Anschluß

- an festverlegte Leitungen und für die Anbringungsarten X, M und Y
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• muß so ausgeführt sein, daß vor dem Aufsetzen eventuell vorhan-
dener Abdeckungen geprüft werden kann, daß die Leiter richtig-
angeschlossen sind und richtig liecren;

• muß so ausgeführt sein, daß Abdeckungen, falls vorhanden, ohne
die Gefahr einer Beschädigung der Leiter oder ihrer Isolierung
aufgesetzt werden können;

• muß so ausgeführt sein, daß das unisolierte Ende des Leiters,
sollte es aus der Klemme freiwerden, nicht in Kontakt mit be-
rührbaren Metallteilen kommen kann, es sei denn, die Leitung
ist bei den Anbringungsarten M und Y mit Anschlußstellen aus-
gestattet, bei denen ein Herausgleiten des Leiters unwahrschein
lich ist;

- an festverlegten Leitungen und für die Anbringungsart X muß zu-
sätzlich:

• leichtes Einführen und Anschließen der Leiter möglich sein;

• so ausgeführt sein, daß Abdeckungen, falls vorhanden, die den
Zugang zu den Klemmen für äußere Leiter ermöglichen ohne Ver-
wendung von Spezialwerkzeugen abgenommen werden können.

In diesem Fall darf bei Anschlußleitungen das Volumen für jede An-
schlußleitung im Anschlußraum nicht kleiner sein, als 33 cm3

Anmerkung: Der angegebene Wert für das Volumen ist in Vorbereitung

Prüfung: Besichtigung und Installationstest mit Leitungen des
größten in Abschnitt 20.4 angegebenen Querschnitts.

25.10 Geräteanschlußleltungen, die zur Verbindung verschiedener
Teile eines Gerätes untereinander benutzt werden, dürfen nicht
mit solchen Verbindungsmitteln ausgestattet sein, daß beruhrbare
Metalltei1s unter Spannung stehen, wenn die Verbindung durch
Abziehen eines der Verbindungsmittel unterbrachen ist.

Prüfung: Besichtigung und, falls notwendig, mit dem IEC-Prüffinger
nach Bild 1
26 Klemmen für äußere Leiter

26.1 Die Geräte müssen mit Klemmen für den Anschluß äußerer
Leiter versehen sein.

Prüfung: Besichtigung.
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26.2 Klemmen, die für den Anschluß von Netzanschlußleitern
bestimmt sind, müssen den Anforderungen der Abschnitte 26 3 bis
26.16 entsprechen. Beispiele für geeignete Klemmen sind in den
Bildern 8 und 9 dargestellt.

Wenn Klemmen für den Anschluß des Zaunes und des Erdungsdrahtes
bestimmt sind, müssen sie den Anforderungen der Abschnitte 26.16
bis 26.21 entsprechen. Wenn sie diesen Anforderungen nicht ent-
sprechen, müssen die Geräte geeignete Mittel zum Anschluß des
Zaunes und des Erdungsdrahtes haben, sofern diese vorhanden sind.

26.3 Geräte, die nicht mit Anschlußdrähten und nicht mit festen
Anschlußleitungen der Anbringungsart Y ausgerüstet sind, müssen
mit Anschlußklemmen versehen sein, in denen der Anschluß durch
Schrauben, Muttern oder gleich wirksame Mittel erfolgt.

-Schrauben und Muttern zum Anklemmen äußerer Leiter müssen
metrische ISO-Gewinde oder Gewinde mit gleichwertiger Steigung
und mechanischer Festigkeit haben. Sie dürfen nicht zum Befesti-
gen anderer Einzelteile dienen, ausgenommen zum Anklemmen innerer
Leiter, die so angeordnet sind, daß ihre Verlagerung beim
Anschluß der Hetzleiter unwahrscheinlich 1st.

Bei Geräten mit Anbringungsarten X und M dürfen für feste
Anschlußleitungen Lötanschlüsse verwendet werden, vorausgesetzt,
der Leiter ist so angeordnet oder befestigt, daß er nicht von der
Lötung allein in seiner Lage gehalten wird, oder es sind
Trennwände vorgesehen, die eine Verringerung der Kriech- und
Luftstrecken zwischen unter Spannung stehenden und anderen
Metallteilen auf weniger als 50% der im Abschnitt 29.1
angegebenen Verte verhindern, sollte sich der Leiter an der
Lötstelle lösen.

Für die Anbringungsart Y dürfen Lot-, Schweiß-, Quetsch- und
ähnliche Anschlüsse für feste Anschlußleitungen verwendet werden.
Ferner müssen die Leiter so angeordnet oder befestigt sein, daß sie
nicht durch die Lot-, Schweiß- oder Quetschstellen allein in
ihrer Lage gehalten werden, oder es sind Trennwände vorgesehen,
die eine Verringerung der Kriech- und Luftstrecken zwischen unter
Spannung stehenden und anderen Metallteilen auf weniger als 50%
der im Abschnitt 29.1 angegebenen Verte verhindern, sollte
sich der Leiter an der Löt- oder Schweißstelle lösen oder aus der
Quetschstelle herausrutschen.

Anmerkung: Zur Erfüllung dieser Anforderungen für feste Netzan-
schlußleitungen:
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- wird nicht angenommen, daß zwei voneinander unabhängige
Befestigungen sich gleichzeitig lösen;

- werden durch Lötung angeschlossene Leiter nicht als ange-
messen befestigt betrachtet, sofern sie nicht in der Nähe
der Anschlußstelle unabhängig vom Lot in ihrer Lage gehal-
ten werden. Im allgemeinen wird Jedoch das Einhangen des
Leiters in eine Öse vor dem Löten bei Anschlußleitungen,
außer Lahnlitzenleitungen, als ausreichend angesehen,
falls die Öse nicht ungewöhnlich groß ist;

- werden die Leiter bei Anschlüssen durch andere Haßnahmen
nicht als in ihrer Lage gehalten betrachtet, wenn nahe der
Anschlußstelle keine zusatzliche Befestigung vorgesehen
ist Diese zusätzliche Befestigung muß bei Litzenleitern
sowohl die Isolation als auch den Leiter klemmen.

Die Klemmen eines in das Gerät eingebauten Einzelteiles (z.B.
eines Schalters) dürfen als Netzanschlußklemmen verwendet
werden, falls sie den Anforderungen dieses Abschnittes genü-
gen. ;

Vorläufig gelten SI-, BA- und "Unified"-Gewinde in Steigung
und mechanischer Festigkeit als dem metrischen ISO-Gewinde
gleichwertig.

Anforderungen an federnde und andere Anschlußvorrichtungen
ohne Klemmschrauben und Muttern sind in Vorbereitung.

26.4 Anschlußklemmen für festen Anschluß und für feste Anschluß-
leitungen der Anbringungsart X müssen den Anschluß von Leitern
der in folgender Tabelle angegebenen Kennquerschnitte ermöglichen:

Nennstrom des Gerätes
A

bis einschließlich 3
von 3 bis einschließlich 6
von 6 bis einschließlich 10

Nennquerschnitt
mm²

flexible
Leitungen

0,50 bis 0,75
0,75 bis 1

1 bis 1.50

Leitungen für
feste Verlegung

1
1
1

bis 2.5
bis 2,5
bis 2,5
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Prüfung nach den Anforderungen zu den Abschnitten 26.3 und 26.4:
Besichtigung, Messung und durch Anschluß der Leitung mit dem
kleinsten und größten vorgeschriebenen Querschnitt.

26.5 Anschlußklemmen für feste Anschlußleltungen der Anbrin-
gungsarten H und Y müssen für Ihren Zweck geeignet sein.

Prüfung: Besichtigung und Zugbeanspruchung der Verbindung mit 5 N.
Nach diesem Versuch dürfen die Verbindungen keinen Schaden im
Sinne dieser Norm zeigen.

26.6 Bei Geräten, ausgenommen solche mit Anschlußleitern und
solche mit der Anbringungsart Y, müssen die Klemmen so befestigt
sein, daß sie sich beim Festziehen oder Lösen der Klemmvorrich-
tung nicht lockern, innere Leitungen keiner Beanspruchung
unterwarfen, -und Kriech- und Luftstrecken nicht unter die in
Abschnitt 29 l angegebenen Verte herabgesetzt werden.

Prüfung: Besichtigung und Messung, nachdem ein Leiter mit dem
größten in Abschnitt 26 4 angegebenen Querschnitt lO mal festge-
zogen und wieder gelöst worden ist; das dabei angewendete Drehmo-
ment ist 2/3 des in Abschnitt 26 l angegebenen Drehmomentes.

Anmerkung: Das Lockern von Klemmen kann verhindert werden durch
Befestigen mit 2 Schrauben, durch Befestigung mit einer
Schraube in einer Vertiefung, so daß es kein merkliches
Spiel gibt, oder durch andere geeignete Mittel.

Abdecken mit Vergußmasse ohne andere Mittel gegen Lockern
gilt als nicht ausreichend. Selbsthartende Harze dürfen
jedoch zur Sicherung von Klemmen gegen Lockern verwendet
werden, die im sachgemäßen Gebrauch nicht auf Drehung
beansprucht werden.

26.7 Bei Geräten, ausgenommen solche mit Anschlußleitern und
solche mit der Anbringungsart Y, müssen die Klemmen so
beschaffen sein, daß sie den Leiter zwischen Metallflächen
klemmen mit genügendem Kontaktdruck und ohne ihn zu beschädigen.

26.8 Bei Geräten, ausgenommen solche mit Anschlußleitern und
solche mit der Anbringungsart Y, dürfen die Klemmen keine beson-
dere Vorbereitung des Leiters erfordern, um eine ordnungsgemäße
Verbindung zu bewirken, und sie müssen so ausgeführt oder
angeordnet sein, daß der Leiter nicht herausrutschen kann, wenn
die Klemmschrauben oder Muttern festgezogen werden.
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1405

Prüfung nach den Anforderungen zu den Abschnitten 26.7 und 26.8:
Besichtigung der Anschlußklemmen und der Leiter nach der Prüfung
gemäß Abschnitt 26.6 und nachstehendem Versuch.

Der Leiter wird wieder eingeführt und die Klemmschraube mit 2/3
des Drehmomentes nach Abschnitt 28.1 angezogen.

Der Leiter wird dann 1 min. mit 40 N ruckfrei in Achsrichtung des
Anschlußraumes für den Leiter gezogen.

Während des Versuches darf sich der Leiter nicht sichtbar in der An-
schlußklemme bewegen.

Anmerkung: Der Begriff "besondere Vorbereitung des Leiters"
umfaßt Verlöten der Litzendrähte, Verwendung von Kabelschu-
hen, Biegen von Ösen etc. , aber nicht das Richten des
Leiters vor seiner Einführung in die Anschlußklemme oder das
Verdrillen der Litze zur Versteifung des Endes.

Leiter werden als beschädigt betrachtet,
scharfe Einkerbungen aufweisen.

wenn sie tiefe oder

26.9 Buchsenklemmen müssen die in der folgenden Tabelle angege-
benen Abmessungen aufweisen, außer, daß die Gewindelänge in der
Buchse vermindert werden kann, wenn die mechanische Festigkeit
ausreichend ist, und nach festem Anklemmen des kleinsten Leiter-
querschnittes nach Abschnitt 26.4 wenigstens zwei volle
Gewindegänge im Eingriff sind.

Nennstrom des
Gerätes

A

bis einschließlich
10.

Kleinster
Nenn-
durchmes-
ser des
Gewindes

mm

3,0 ')

Kleinster
Durchmes-
ser der
Bohrung
für den
Leiter

D
mm

3,0

Kleinste
Gewinde-
länge in
der
Buchse

mm

2,0

Größter
Unter-
schied zw.
Durchmes-
ser der
Bohrung u.
Nenndurch-
messer des
Gewindes

mm

0,6

1) Für BA-Gewinde ermäßigt sich dieser Vert auf 2,8
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Die Gewindelange der Anschlußschraube, muß mindestens gleich der
Summe aus Durchmesser der Bohrung für den Leiter und Lange des
Gewindes in der Buchse sein.

Die Flache, gegen die der Leiter geklemmt wird, muß frei von
scharfen Einkerbungen und VorSprüngen sein.

Die Klemmen müssen so beschaffen und angeordnet sein, daß das
Ende eines in die Leiterbohrung eingeführten Leiters sichtbar
ist,oder daß es mindestens um den halben Nenndurchmesser der
Schraube oder um 2,5 mm, je nachdem, was größer ist, über das
Gewindeloch hinaus durchgeschoben werden kann (siehe "g" in
Bild 8)
Anmerkung: Die Gewindelänge in der Buchse wird bis zu der Stelle

gemessen, an der das Gewinde erstmals durch die Bohrung für
den Leiter unterbrochen wird.

Ist das Gewinde in der Buchse abgesetzt, so muß die Länge der
Kopfschraube entsprechend vergrößert werden.

Der Teil, gegen den der Leiter geklemmt wird, muß nicht
unbedingt mit dem Teil, der die Klemmschraube trägt, aus
einem Stück bestehen.

Eine Überarbeitung dieser Anforderung ist in Vorbereitung.

26.10 Die Abmessungen von Klemmen mit Kopfschrauben dürfen nicht
kleiner als in der folgenden Tabelle angegeben sein. Die Lange
des Huttergewindes und die Gewindelange der Schraube dürfen
Jedoch vermindert werden, wenn die mechanische Festigkeit ausrei-
chend ist, und nach leichtem Anklemmen des stärksten in Ab-
schnitt 26.4 vorgeschriebenen Leiters mindestens zwei volle
Gewindegange im Eingriff sind.

Nennstrom
des Gerä-
tes

A

bis einschließ-
lich 10

Nenndurch-
messer des
Gewindes

3,51)

Gewinde-
länge
der
Schraube

mm

4,0

Gewinde-
Iänge im
Schrau-
be n loch
oder in
der Mutter

mm

1,3

1) Für BA-Gewinde ermäßigt sich dieser Wert auf 2,8.

Unter-
schied
der Nenn-
äurchmes-
ser des
Koofes und
Schaftes
der
Schraube

3,5

Höhe des
Schrau-
benkop-
fes

2,0
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Wird die vorgeschriebene Länge des Muttergewindes mittels
-Durchzug erreicht, so muß die Kante des Durchzugs
angemessen glatt sein und die Gewindelange muß mindestens 0.5 mm
größer als vorgeschrieben sein. Die Länge des Durchzugs darf
nicht mehr als 80% der ursprünglichen Metalldicke betragen, falls
nicht bei größerer Durchzugslänge noch angemessene mechanische
Festigkeit sichergestellt ist*

Wird ein Zwischenstück, wie z.B. eine Druckplatte, zwischen dem
Schraubenkopf und dem Leiter verwendet, so muß die Gewindelange
der Schraube entsprechend vergrößert werden, der Kopfdurchmesser
der Schraube kann jedoch um l mm verringert werden.

Anmerkung: Wenn das Muttergewinde versenkt ist. muß die Lange
von Kopfschrauben entsprechend vergrößert werden.

Eine Überarbeitung dieser Anforderung ist in Vorbereitung.

26.11 Anschlußbolzen müssen mit Unterlegscheiben versehen sein
und den in der folgenden Tabelle angegebenen Abmessungen entspre-
chen:

Nennstrom
des Gerä-
tes

A

einschließ—
lich 10

Kleinster
Nenndurcb-
messer des
Gewindes

mm

3,0-')

Unterschied zwischen Gewinde-
durchmesser und

größtem In-
nendurchmes-
ser der Unter-
legscheibe

mm

0,4

kleinstem Aus-
sendurchmesser
der Unterleg-
scheibe'

nun

4,0

') Für BA-Gewinde wird dieser Wert auf 2,8 ermäßigt.

Prüfung nach den Anforderungen zu den Abschnitten 26.9 bis 26.11:
Besichtigung, Messung und, wenn nötig, durch die Prüfung nach
Abschnitt 26.12. Eine Unterschreitung von 0,15 mm für den Nenn-
durchmesser des Gewindes und den Unterschied zwischen den Nenn-
durchmessern des Kopfes und des Schaftes der Schraube ist zulässig

Anmerkung: Falls eine oder mehrere Abmessungen die in den Ab-
schnitten 26.9 bis 26.11 vorgeschriebenen Werte überschreiten,
brauchen die anderen Abmessungen nicht entsprechend vergrößert
zu werden; Abweichungen von den vorgeschriebenen Abmessungen
dürfen jedoch die Funktion der Klemme nicht beeinträchtigen.
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Eine Überarbeitung dieser Anforderung ist in Vorbereitung.

26.12 Ist die Gewindelange in der Buchse, im Schraubenloch oder
in der Mutter, oder die Gewindelange der Schraube kleiner als der
entsprechende Tabellenwert, oder ist die Länge des Durchzuges
größer als 80% der ursprünglichen Metalldicke, wird die mechani-
sche Festgkeit der Klemme wie folgt geprüft:

Prüfung: Schrauben und Muttern werden der Prüfung nach Ab-
schnitt 26 l unterworfen, wobei aber das Drehmoment auf das
l,2fache des angegebenen Wertes erhöht wird.

Danach, darf die Klemme keine ihre weitere Verwendung beeinträch-
tigende Beschädigung aufweisen.

Anschließend wird nochmals ein Leiter, wie in Abschnitt 26.6
angegeben, festgeklemmt und in diesem Zustand 1 min einer
ruckfrei ausgeübten axialen Zugkraft von 40 N ausgesetzt:

Während dieser Prüfung darf sich der Leiter nicht merklich in der
Klemme bewegen.

Anmerkung: Eine Überarbeitung dieser Prüfung ist in Vorbereitung

26 13 Bei Geräten mit Anschlußklemmen für festen Anschluß an
festverlegte Leitungen und solchen mit fester Anschlußleitung der
Anbringungsarten X und M muß Jede Anschlußklemme in der Nähe
ihrer zugeordneten Klemme oder Klemmen anderer Polarität angeord-
net sein.

Prüfung: Besichtigung.

26. 14 Anschlußvorrichtungen dürfen nicht ohne Werkzeug zugäng-
lich sein, selbst wenn ihre unter Spannung stehenden Teile nicht
berührbar sind.

Prüfung: Besichtigung und Handprobe.

26.15 Anschlußklemmen von Geräten mit Anbringungsart X müssen so
angeordnet oder abgeschirmt sein, daß falls ein Draht eines Litzen-
leiters beim Anschließen nicht erfaßt würde, keine Gefahr einer
zufälligen Verbindung besteht zwischen unter Spannung stehenden
Teilen und berührbaren Metallteilen und zwischen unter Spannung
stehenden Teilen und Metallteilen, die von berührbaren Metallteilen
nur durch zusätzliche Isolierung getrennt sind.
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Prüfung: Ein 8 mm langes Stück der Isolierung wird am Ende eines
flexiblen Leiters, mit einem Nennquerschnitt nach Abschnitt
25-5 entfernt Ein Draht des Litzenleiters wird freigelassen,
die anderen Drähte werden in die Anschlußklemme vollständig
eingeführt und in ihr festgeklemmt
Der freie Draht wird, ohne die Isolierung zurückzuziehen, in
Jede mögliche Richtung gebogen, Jedoch ohne scharfe Biegungen um
Trennstege auszuführen.
Der freie Draht eines an eine unter Spannung stehende Klemme
angeschlossenen Leiters darf kein Metallteil berühren, das
berührbar oder mit einem berührbaren Metallteil verbunden 1st,

oder das von berührbaren Metallteilen nur durch zusätzliche
Isolierung getrennt ist.

26.16 Anschlußklemmen müssen korrosionsbeständig sein.

Prüfung: Korrosionsprüfung, es sei denn, der Klemmkörper besteht
aus Edelmetall, aus Kupfer oder einer Legierung, deren Kupferan-
teil mindestens 58% für Teile, die kalt geformt werden, oder
mindestens 50% für andere Teile beträgt

Anmerkung: Für Anschlußklemmen mit einem Metallkörper, der nicht
aus Edelstahl, Kupfer oder Kupferlegierung, wie oben genannt,
besteht, ist ein Verfahren zur Prüfung der Korrosionsbestän-
digkeit in Vorbereitung.

26.17 Anschlußklemmen müssen so ausgeführt oder angeordnet sein,
daß es nicht möglich ist, Leiter des Zaunstromkreises oder den
Erdungsleiter mit einem Stecker zu verbinden, der für den An-
schluß an eine Steckdose für die Netzversorgung gebaut ist.

Prüfung: Besichtigung und Handprobe.

26.18 Anschlußklemmen müssen auf geeigneten Isolatoren befestigt
sein, wenn das Gehäuse nicht aus Isolierstoff besteht und so
befestigt sein, daß sie sich nicht lösen, wenn äußere Leiter an-
oder abgeklemmt werden.

Prüfung: Besichtigung und Handprobe.

26 19 Anschlußklemmen müssen den Anschluß von Leitern bis zu
3 mm Durchmesser ohne Kabelschuh ermöglichen.

Prüfung: Besichtigung und Handprobe.

26 20 Teile zum Anklemmen von Leitern dürfen nicht zur
Befestigung anderer Teile dienen.

Prüfung: Besichtigung
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26.21 Anschlußklemmen müssen so geformt sein, daß sie den Leiter
zwischen Metalloberflächen,mit ausreichendem Kontaktdruck und ohne
Beschädigung des Leiters klemmen.

Prüfung: Besichtigung und Messung, nachdem ein Leiter von 3 mm2

Durchmesser 10 mal befestigt und gelöst wurde, wobei das Drehmo-
ment 2/3 des Drehmomentes nach Abschnitt 26. i beträgt.

Anmerkung: Leiter werden als beschädigt angesehen, wenn sie
tiefe oder scharfe Einkerbungen zeigen.

Der Leiter wird wieder eingeführt, die Klemmschrauben mit 2/3 des
Drehmomentes gemäß Abschnitt 28. l angezogen.

Der Leiter wird dann 1 min in der Achsrichtung des Anschlußraumes
einer ruckfreien Zugbeanspruchung von 40 N unterworfen.

Während des Versuchs darf sich der Leiter nicht merklich bewegen.

27 Frei

28 Schrauben und Verbindungen

28 l Schraubverbindungen, elektrischer und anderer Art, müssen
den im sachgemäßen Gebrauch auftretenden mechanischen Beanspru-
chungen standhalten.

Schrauben, die Kontaktdruck Übertragen, und Schrauben, deren
Betätigung durch den Benutzer wahrscheinlich ist und die einen
Nenndurchmesser unter 3 mm haben, müssen in Metall eingreifen.

Die Schrauben dürfen nicht aus einem Metall bestehen, das weich
ist oder zum Fließen neigt, z.B. Zink oder Aluminium.

Schrauben aus Isolierstoff müssen einen Kenndurchmesser von min-
destens 3 mm haben; sie dürfen nicht für Irgendwelche elektrische
Verbindungen benutzt werden.

Schrauben dürfen nicht aus Isolierstoff sein, wenn ihr Ersatz
durch eine Metallschraube eine zusätzliche oder verstärkte Iso-
lierung beeinträchtigen könnte; ebenso dürfen Schrauben, die beim
Ersetzen einer Netzanschlußleitung oder anderer üblichen Wartung
der Geräte entfernt werden können, nicht aus Isolierstoff beste-
hen, wenn ihr Ersatz durch eine Metallschraube die Grundisolie-
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rung beeinträchtigen könnte.

Prüfung: Besichtigung und für Schrauben und Muttern, die
Kontaktdruck Übertragen oder die wahrscheinlich durch den Benutzer
festgezogen werden, durch folgende Prüfung:

Die Schrauben werden festgezogen und wieder gelöst:
- lO mal bei Schrauben, die in Isoliergewinde eingreifen;
- 5 ma l bei Muttern und anderen Schrauben.

In Isolierstoffgewinde eingreifende Schrauben werden dabei
jedesmal vollständig entfernt und wieder eingesetzt.

Bei der Prüfung von Klemmschrauben und -muttern wird ein Leiter
des größten in Abschnitt 26.4 vorgeschriebenen Querschnitts in
die Klemme eingelegt, und zwar ein Leiter (starr,ein- oder
mehrdrähtig ) bei Geräten für dauernden Anschluß an festverlegte
Leitungen, ein biegsamer Leiter in anderen Fällen.

Die Prüfung wird mit einem geeigneten Prüfschraubendreher,
-Schraubenschlüssel oder -Steckschlüssel durch Ausüben des in
nachstehender Tabelle angegebenen Drehmomentes durchgeführt, die
entsprechende Spalte ist:

- für Metallschrauben ohne Kopf, die nach dem Festziehen nicht
aus dem Gewindelach vorstehen Spalte I

- für andere Metallschrauben und für Muttern Spalte II
- für Isolierstoffschrauben:
' mit Sechskantkopf, dessen Schlüsselweite größer
ist als der Gewinde-Außendurchmesser, oder

• mit Zylinderkopf und Innensechskant, dessen Eckenmaß
größer ist als der Gewinde-Außendurchmesser, oder

• mit Zylinderkopf und Schlitz oder Kreuzschlitz,
dessen Länge größer ist als das l.5fache des
Gewindeaußendurchmessers.. .. . Spalte II

- für andere Isolierstoffschrauben Spalte III.
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Nenndurchmesser
der Schraube

über
über
über
über
über
über
über

2,8
3,0
3,2
3,5
4,1
4,7
5,3

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

mm

einschließlich
einschließlich
einschließlich
einschließlich
einschließlich
einschließlich
einschließlich
einschließlich

2,8
3,0
3,2
3,6
4,1
4,7
5,3
6,0

Drehmoment
Nm

I

0,2
0,25
0,3
0,4
0,7
0,8
0,8
-

II

0,4
0,5
0,6
0,8
1,2
1,8
2,0
2,5

III

0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
0,9
1,0
1,25

Der Leiter wird nach jedem Lösen der Schraube oder Mutter bewegt.

Während der Prüfung darf kein Schaden entstehen, der den weiteren
Gebrauch der Schraubverbindung beeinträchtigt.

Anmerkung: Zu den Schrauben oder Muttern, deren Betätigung durch
den Benutzer wahrscheinlich ist, gehören auch solche, die dazu
bestimmt sind, beim Ersetzen der Netzanschlußleitung betätigt
werden zu müssen.

Blechschrauben mit einem Durchmesser von 2,9 mm werden Schrauben
mit einem metrischen ISO-Gewinde von 3 mm gleichgesetzt.

Die Schneide des Prüfschraubendrehers muß zum Kopf der zu prü-
fenden Schraube passen. Die Schrauben und Muttern dürfen nicht
ruckweise festgezogen werden.

28.2 Schrauben, die in Isolierstoffgewinde eingreifen und bei denen
ein Festziehen durch den Benutzer wahrscheinlich ist, müssen eine
tragende Länge haben, die ausreichend ist, um eine zuverlässige Ver-
bindung sicherzustellen.

Das richtige Einführen der Schraube in das Schraubenloch oder in
die Mutter muß sichergestellt sein.

Prüfung: Besichtigung und Prüfung nach Abschnitt 28.l,jedoch mit
dem l,2fachen des dort angegebenen Drehmomentes.

Anmerkung: Die Anforderung hinsichtlich des richtigen Einführens
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der Schraube ist erfüllt, wenn ein schiefes Einführen
verhindert ist, z.B. durch FUhren der Schraube in dem zu
befestigenden Teil, durch Versenken des Muttergewindes oder
durch Verwenden einer Schraube, bei der die ersten Gewinde-
gange entfernt sind.

28.3 Elektrische Verbindungen raUssen so ausgeführt sein, daß der
Kontaktdruck nicht über Isolierstoff Übertragen wird, der zum
Schrumpfen oder Verformen neigt, es sei denn, die metallischen
Teile besitzen genügend Elastizität, um ein mögliches Schrumpfen
oder Verformen des Isolierstoffes auszugleichen.

Anmerkung: Keramisches Material neigt nicht zum Schrumpfen oder
Verformen.

28.4 Blechschrauben dürfen nicht zur Verbindung stromführender
Teile verwendet werden, es sei denn, sie klemmen diese Teile
direkt gegeneinander und sind mit geeigneten Mittel gegen Lockern
versehen.

Gewindeschneidschrauben dürfen nicht für die elektrische Verbin-
dung stromführender Teile verwendet werden, es sei denn, sie
schneiden ein vollgeformtes Wormgewinde Solche Schrauben dürfen
jedoch nicht benutzt werden, wenn ihre Betätigung durch den
Benutzer oder Installateur wahrscheinlich ist, es sei denn, das
Gewinde wird durch Drücken geformt

PrUfung nach den Anforderungen zu den Abschnitten 28.3 und 28.4:
Besichtigung

28.5 Schrauben, die eine mechanische Verbindung zwischen ver-
schiedenen Teilen des Gerätes bilden, müssen gegen Lockern
gesichert sein, falls die Verbindung Strom führt.

Nieten, die für stromführende. Verbindungen verwendet werden,
müssen gegen Lockern gesichert sein,, falls diese Verbindungen im
sachgemäßen Gebrauch auf Verdrehen beansprucht werden.

Prüfung: Besichtigung und Handorobe.

Anmerkung: Feder-Unterlagscheiben und dergleichen können aus-
reichende Sicherheit geben.

Bei Nieten kann ein unrunder Zapfen oder eine geeignete Nut
ausreichend sein.

Vergußmasse, die beim Erwärmen erweicht, sorgt nur dann für
ausreichende Sicherheit, wenn die Schraubverbindungen im
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sachgemäßen Gebrauch nicht auf Drehung beansprucht werden.

29 Kriech- und Luftstrecken, Abstände durch die Isolierung

29 1 Kriech- und Luftstrecken dürfen nicht kleiner sein, als die
Werte in mm, die in der nachfolgenden Tabelle angegeben sind.

Prüfung: Messung

Bei Geräten mit Anbringungsart X werden die Messungen mit Netzleitern
des größten in Abschnitt 26.4 angegebenen Querschnittes und auch ohne
Leiter vorgenommen; bei anderen Geräten werden sie im Anlieferungs-
zustand durchgeführt.

Bewegbare Teile werden in die ungünstigste Stellung gebracht; bei
Muttern und Schrauben mit unrunden Köpfen wird angenommen, daß sie
in der ungünstigsten Stellung festgezogen werden.

Die Luftstrecken zwischen Klemmen und berührbaren Metallteilen werden
auch mit soweit wie möglich heruntergeschraubten Schrauben und
Muttern gemessen; die Luftstrecken dürfen dann nicht kleiner sein
als 50% der in der Tabelle angegebenen Werte.

Abstände durch Schlitze oder Öffnungen in äußeren Isolierstoffteilen
werden zu einer Metallfolie in Kontakt mit berührbarer Oberfläche
gemessen; die Folie wird mit dem in Bild 1 dargestellten Prüffinger
in Ecken und dergleichen gedrückt; sie wird jedoch nicht in Öffnungen
gepreßt.
Falls erforderlich, wird bei blanken Leitern gegen jede beliebige
Stelle sowie gegen die Außenflächen von Metallgehäusen eine Kraft
ausgeübt im Bestreben, die Kriech- und Luftstrecken für die Messung
zu verkleinern.

Die Kraft wird mittels eines Prüffingers mit einer Spitze, wie in
Bild 1 dargestellt, ausgeübt und hat einen Wert von:

2 N für blanke Leiter;
- 30 N für Gehäuse.

Anmerkung: Wie die Kriech- und Luftstrecken zu messen sind, ist
im Anhang C angegeben.

Wenn ein Steg eingeschoben ist und falls dieser aus zwei nicht
miteinander verklebten Teilen besteht, wird die Kriechstrecke
auch durch die Fuge gemessen.

Wenn ein Steg eingeschoben ist, werden Luftstrecken über den
Steg gemessen, oder, wenn der Steg aus zwei Teilen mit Paßflächen
besteht, die nicht miteinander verklebt sind, durch die Fuge.
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Für Geräte mit Teilen mit doppelter Isolation, bei denen kein
Metall zwischen Basisisolation und zusätzlicher Isolierung vor-
handen ist, werden die Messungen so durchgeführt, als ob eine
Metallfolie zwischen den zwei Isolierungen vorhanden wäre.

Bei der Beurteilung von Kriech- und Luftstrecken wird die Wir-
kung isolierender Auskleidungen von Metallgehäusen oder -abdeckun-
gen in Betracht gezogen.

Innere Leiter werden als blanke Leiter betrachtet, es sei denn,
ihre Isolierung besteht eine Spannungsfestigkeitsprüfung zwischen
dem Leiter und einer um die Isolierung gewickelten Metallfolie,
wobei eine Prüfspannung von 2000 V 15 min angelegt wird.

Vorrichtungen zur Befestigung des Gerätes auf seiner Unterlage
werden als zugänglich angesehen.
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Entfernungen 1) Kriech- Luft-
mm strecke strecke

Zwischen unter Spannung stehenden
Teilen verschiedener Polarität, die
direkt an das Netz angeschlossen
sind ²) 4 3

Zwischen unter Spannung stehenden
Teilen, ausgenommen Teilen des
Zaunstromkreises, und anderen Me-
tallteilen, ausgenommen Metall-
gehäuse
- über Basisisolierung:

bei Betriebsspannungen bis 42 V 2 2
bei Betriebsspannungen über 42 V
bis 250 V 4 3
bei Betriebsspannungen über 250 V 5 4

über verstärkte Isolierung 8 8

Zwischen Metallteilen, die durch zu-
sätzliche Isolierung getrennt sind 4 4

Zwischen leitenden Teilen des Zaun-
stromkreises und anderen Metallteilen
und zwischen Metallgehäusen und anderen
Metallteilen des Gerätes, einschließlich
einer Metallfolie, die entweder um die
Anschlußleitung im Inneren von Einfüh-
rungsbuchsen, Zugentlastungsvorrichtun-
gen und dergleichen gewickelt ist, oder
einschließlich eines anstelle der Me-
tallfolie eingeführten Metallstabes,
dessen Durchmesser gleich dem der An-
schlußleitung ist, falls der maximale
Scheitelwert, der während der Prüfung
nach Abschnitt 10 1 gemessenen Ausgangs-
spannung beträgt:
- bis einschließlich 5000 V 15 15
- über 5000 V bis einschließlich 7500 V 25 25
- über 7500 V 30 25
Zwischen Metallgehäusen und äußeren Teilen
der Zaunanschlußstellen 50 25

1) Die Werte in dieser Tabelle gelten nicht für Leiterplatten,
hierfür sind Werte in Beratung

2) Ein Teil gilt als direkt an das Netz angeschlossen, wenn das
Teil unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen mit dem Netz
derartig elektrisch verbunden ist, daß eine Verbindung zwischen
diesem Teil und jedem der beiden Pole des Netzes bewirkt, daß
ein Strom > 9 A in dieser Verbindung fließt.



17: Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47 1417-

Seite 82 IEC 1011

Die Isolierung zwischen Primärwicklung und Sekundärwicklung von
Transformatoren, die zur Trennung des Zaunstromkreises verwendet
wird, gilt als verstärkte Isolierung. Jedoch braucht die Dicke
der Isolierung nicht 2 min zu betragen, wenn sie aus dünnen Folien
und aus mindestens 3 Lagen besteht. In diesem Fall müssen.sle den
Spannungsfestlgkeitstest nach Abschnitt 16.3 bestehen, wenn 2/3
der Lagen oder, wenn dies nicht zu einer ganzen, Zahl führt, die
nächste ganze Zahl unter 2/3, in Kontakt miteinander gebracht
werden. Vährend dieses Versuchs wird die Prüf Spannung an die
Außenflächen der Lagen angelegt Es darf kein Durchschlag erfol-
gen.

29.2 Die Abstände durch die Isolierung zwischen Metallteilen
dUrfen bei Arbeitsspannungen bis einschließlich 250 V nicht
kleiner sein als l mm, wenn sie durch zusätzliche Isolierung
getrennt sind, und nicht kleiner als 2 mm, wenn sie durch
verstärkte Isolierung getrennt sind.

Diese Anforderung gilt nicht, wenn die Isolierung in Form von
dünnen Platten (Folien), ausgenommen Glimmer oder ähnliches
Material aufgebracht ist und wie folgt aufgebaut ist:

- bei zusätzlicher Isolierung mindestens aus zwei Lagen, voraus-
gesetzt, daß mindestens eine Lage die Spannungsfestigkeitsprü-
fung für zusätzliche Isolierung nach Abschnitt 16 besteht,

- bei verstärkter Isolierung mindestens aus drei Lagen, vorausge-
setzt, daß, wenn zwei Lagen in engem Kontakt stehen, sie die
Spannungsfestigkeitsprüfung für verstärkte Isolierung nach
Abschnitt 16 bestehen.

Die Prüfspannung wird dabei angelegt zwischen den Außenflächen
der einen oder der zwei Lagen je nach Anwendung.

Prüfung: Besichtigung und Messung
Anmerkung: Diese Anforderung bedeutet nicht, daß der vorge-

schriebene Abstand der Isolierung nur durch festen Isolier-
stoff erreicht werden muß; der Abstand darf aus einer Schicht
festen Isolierstoffs und einer oder mehreren Luftschichten
bestehen.

Für Geräte mit Teilen aus doppelter Isolierung bei denen sich
kein Metall zwischen der Basisisolierung und der zusätzlichen
Isolierung befindet, werden die Messungen so durchgeführt,
als ob eine Metallfolie zwischen den zwei Isolierungen vor-
handen wäre.
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30 Wärme- und Feuerbeständigkeit, Kriechstromfestigkeit.

30 l Äußere Isolierstoffteile, deren Verschlechterung bewirken
könnte, daß das Gerät dieser Norm nicht genügt, müssen ausrei-
chend wärmebeständig sein

Prüfung: Gehäuse und äußere Teile aus Isolierstoff werden einer
Kugeldruckprüfung mit dem Prüfgerät gemäß Bild 10 unterworfen.

Die Oberfläche des zu prüfenden Teils wird in die waagerechte Lage
gebracht, und eine Stahlkugel von 5 mm Durchmesser wird mit einer
Kraft von 20 N gegen diese Oberfläche gepreßt

Die Prüfung wird in einem Wärmeschrank bei einer Temperatur von
(75 + 2) °C vorgenommen oder bei einer Temperatur, die (40 + 2) K
über der während der Prüfung gemäß Abschnitt 11 an dem betreffen-
den Teil gemessenen Temperaturerhöhung liegt, je nachdem, was
höher ist.

Bei zusätzlicher und verstärkter Isolierung von thermoplastischem
Material wird die Prüfung bei einer Temperatur von (75 ± 2) °C oder
einer Temperatur vorgenommen, die <25 ± 2.) K über der während der
Prüfung nach Abschnitt 19 an dem betreffenden Isolierteil gemes-
senen Temperaturerhöhung liegt, je nachdem, was höher ist

Nach einer Stunde wird die Kugel von dem Prüfling entfernt, der
dann innerhalb von 10 s auf annähernd Raumtemperatur abgekühlt
wird durch Eintauchen in kaltes Wasser. Der Durchmesser des
Kugeleindruckes wird gemessen; er darf nicht größer als 2 mm
sein.

Anmerkung: Die Prüfung wird an Teilen aus keramischem Werkstoff
nicht durchgeführt

30 2 Isolierstoffteile, die unter Spannung stehende Teile in ihrer
Lage halten, müssen gegen übermäßige Wärme und gegen Feuer
beständig sein.

Prüfung: Es wird eine Prüfung nach Abschnitt 30.l durchgeführt,
jedoch bei einer Temperatur von (125 + 2) °C oder bei einer

Temperatur, die <40 ± 2) K über der während der Prüfung nach
Abschnitt 11 an dem betreffenden Teil gemessenen Temperaturerhö-
hung liegt, je nachdem, was höher ist.

Zusätzlich werden die Isoliertelle einer Glühdornprüfung mit dem
Prüfgerät nach Bild 11 unterzogen.
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Der Dorn wird In ein konisch erweitertes Loch in dem zu prüfenden
Teil so eingesetzt, daß zu beiden Seiten gleich lange Teile des
Gluhdornes herausragen. Der Prüfling wird mit einer Kraft von 12 N
gegen den Dorn gepreßt. Dann wird die Vorrichtung, mit- der diese
Kraft ausgeübt wird, blockiert, um jegliche weitere Bewegung zu
verhindern. Venn der Prüfling Jedoch erweicht oder zu schmelzen
beginnt wahrend der Prüfung, wird in horizontaler Richtung eine
Kraft ausgeübt, die gerade ausreicht, den Prüfling in Berührung
mit dem Dorn zu halten.

Der Dorn wird in etwa 3 min auf 300 °C erhitzt und diese Tempera-
tur wird 2 min lang auf 10 K genau eingehalten. Sie wird mit
einem Thermoelement innerhalb des Dorns gemessen.

Während der Prüfdauer von 5 min werden Funken, etwa 6 mm lang, auf
der oberen Flache des Prüflings erzeugt an der Stelle, wo der
Dorn austritt und mit dem Prüfling in Berührung ist. Die Funken
werden mit Hilfe eines Hochfrequenzgenerators erzeugt, dessen
Elektroden so um den Dorn herumbewegt werden, daß sie den ganzen
Bereich des Prüflings nahe dem Dorn erfassen.

Weder der Prüfling noch irgendwelche beim Erhitzen entstehenden
Gase dürfen durch die Funken entzündet werden.

Anmerkung: Diese Prüfung wird bei Teilen aus keramischen Werk-
stoffen oder an Spulenkörpern, die nicht als verstärkte
Isolierung benutzt werden, nicht durchgeführt

Eine Überarbeitung dieser letzten Prüfung ist in Vorbereitung

30.3 Isolierstoffteile, die unter Spannung stehende Teile in ihrer
Lage halten, und die zusätzliche Isolierung von Geraten der
Schutzklasse II mit Metallgehäusen müssen aus einem kriechstrora-
festen Verkstoff bestehen, wenn sie übermäßiger Feuchtigkeit oder
Verschmutzung im sachgemäßen Gebrauch ausgesetzt slnd.es sei
denn, die Kriechstrecken sind mindestens gleich dem Zweifachen

der in Abschnitt 29. l angegebenen Werte.

Prüfung: Bei nichtkeramischen Werkstoffen wird eine ebene Fläche
des zu prüfenden Teiles, wenn möglich, mindestens 15 mm x, 15 mm
groß, in die waagerechte Lage gebracht.

Zwei Elektroden aus Platin oder einem anderen genügend korro-
sionsbeständigen Werkstoff mit den angegebenen Abmessungen
werden, wie in Bild 12 gezeigt, auf die zu prüfende Oberfläche
gesetzt, so daß die abgerundeten Kanten der Elektroden die
Oberfläche des Prüflings über ihre ganze Breite berühren.
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Dia Kraft, die von Jeder Elektrode auf die Oberfläche ausgeübt
wird, ist etwa l ».

Die Elektroden werden an eine Wechselspannungsquelle von 50 oder 60 Hz
mit einer praktisch sinusförmigen Leerspannung von 175 V, die
beim Überbrücken der Elektroden um nicht mehr als 17,5 V absinken
darf, angeschlossen. Die GesamtImpedanz des Stromkreises bei
kurzgeschlossenen Elektroden wird mit einem veränderbaren Wider-
stand, so eingestellt, daß der Strom gleich <1 i 0,1) A ist mit
einem Leistungsfaktor zwischen 0,9 bis l Ein Oberstromrelais
wird in den Stromkreis geschaltet, das, wenn der Strom einen Wert
von 0,5 A erreicht hat,in möglichst kurzer Zeit, aber nicht vor
2 s, den Stromkreis unterbricht

Die Oberfläche des Prüflings wird benetzt, indem man eine Lösung
von Ammoniumchlorid in destilliertem Wasser in die Mitte zwischen
die Elektroden tropfen läßt. Die Lösung hat bei einer Temperatur
von 25 °C einen spezifischen Widerstand von 4002 an , einer
Konzentration von etwa 0,1% entsprechend. Das Volumen der ein-
zelnen Tropfen beträgt <20 ig) mm3, und sie fallen aus einer
Höhe von 30 bis 40 mm.

Die Zeitspanne zwischen einem Tropfen und dem nächsten ist
<30 + 5> s.

Zwischen den Elektroden darf kein Überschlag oder Durchschlag
auftreten, bevor insgesamt 50 Tropfen gefallen sind.

Die Prüfung wird an 3 Stellen des Prüflings durchgeführt.

Anmerkung: Es ist darauf zu achten, daß die Elektroden sauber,

richtig geformt und in der richtigen Lage sind, vor Beginn
Jeder Prüfung

In Zweifelsfällen wird die Prüfung gegebenenfalls an einem
neuen Prüfling wiederholt.

Eine Überarbeitung dieser Prüfung ist in Vorbereitung

31 Rastschutz

31.1 Bisenteile, deren Rosten bewirken könnte, daß das Gerät
dieser Horm nicht genügt, müssen ausreichend gegen Rosten
geschützt sein.
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Prüfung: Die zu prüfenden Teile werden sorgfältig durch Eintau-
chen in Tetrachlorkohlenstoff oder Trichlorethan 10 min entfet-
tet.

Dann werden sie 10 min in eine 10 %ige Lösung von Ammonium-
Chlorid in Wasser mit einer Temperatur von <20 ± 5) °C getaucht.

Ohne sie abzutrocknen, jedoch nach Abschütteln etwa anhaftender
Tropfen, werden die Prüflinge dann 10 min in einen Kasten gelegt,
der feuchtigkeitsgesättigte Luft mit einer Temperatur von
<20 + 5) °C enthalt.

Nachdem die Teile 10 min in einem Wärmeschrank bei einer Tempera-
tur von (100 + 5) °C getrocknet wurden dürfen sie an ihrer Ober-
fläche keine Zeichen von Rost zeigen. '

Anmerkung: Rostspuren an scharfen Kanten und ein gelblicher Belag,
der sich durch Reiben entfernen läßt, werden nicht beanstandet.

Bei Verwendung der für die Prüfung vorgeschriebenen Flüssig-
keiten sind angemessene Vorkehrungen zu treffen, um das Einatmen
von Dämpfen dieser Flüssigkeiten zu verhindern.

Für kleine Schraubenfedern und dergleichen und Teile,die der
Abnutzung ausgesetzt sind, kann ein Fettfilm ausreichenden
Schutz gegen Rosten bieten. Solche Teile werden der Prüfung
nur unterworfen, wenn Zweifel besteht über die Wirksamkeit
des Fettfilms, und die Prüfung wird dann ohne vorhergehendes
Entfernen des Fettes durchgeführt.

31.2 Gehäuse metallumschlossener Geräte der Schutzklasse II
müssen ausreichend gegen Korrosion geschützt sein.

Prüfung: Salznebelprüfung nach IEC 60-2-11, Prüfung Ka,
die an dem in seiner bestimmungsgemäßen Gebrauchslage montierten
Gerät durchgeführt wird; dieses wird 7 Tage (160 h) in der Prüf-
kammer belassen.

Vor und nach dieser Prüfung werden die mit einem Überzug versehe-
nen Gehäuse mittels eines gehärteten Stahlstiftes geritzt, dessen
Ende die Form eines Konus mit einem Winkel am oberen Ende von 40°
hat; seine Spitze ist mit einem Radius von (0,25 ± 0, 02)mm
gerundet. Die Ritze werden erzeugt, indem man mit dem Stift mit
einer Geschwindigkeit von ungefähr 20 mm/s in der in Bild 13
dargestellten Weise die Oberfläche des Überzugs entlangfährt. Der
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Stift wird so belastet, daß die längs seiner Achse angewendete
KraftflO + 0,5)H betragt. Jedesmal werden 5 Ritze in 5 mm Abstand
voneinander und in einem Abstand von mindestens 5 nun von der Kante
des Überzugs erzeugt.
Nach der Prüfung darf das Gehäuse des Gerätes keine Zeichen einer
Schädigung aufweisen, die die Übereinstimmung mit dieser- Norm
beeinträchtigen könnten.Die Schicht darf sich weder von der
Ketalloberflache gelöst haben, noch darf sie durchbohrt worden
sein.

31 3 Metalle mit großem elektrochemischem Potentialunterschied
dürfen nicht in Berührung miteinander verwendet werden.

Prüfung: Besichtigung

32 Frei
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Maße in mm

Grenzwertabweichungen :
Winkel +- 5'
Maße:0

kleiner als 25 mm: _0,05

über 25 mm: +- 0,2

Bild 1. Prüffinger

Bild 2. Prüfstift
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Bild 3. Schaltbild für die Messung der Ausgangswerte

Bild 4. Schaltplan für die Messung des Ableitstroms bei Betriebstemperatur für
Einphasengeräte der Schutzklasse II
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Bild 5. Schaltplan für die Spannungsfestigkeitsprüfung
bei Betriebstemperatur

Nenndurchmesser der
Rohr-Einführungsöffnung

16

19

Durchmesser D
mm

15,7

18,7

Abmaße

+ 0,2
0

+ 0,2
0

Bild 6. Vorrichtung zum Prüfen von Anschlagschultern
in Rohr-Einführungsöffnungen
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Bild 7. Schematische Darstellung von Zugentlastungen
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Buchsenklemmen ohne Druckplatte Buchsenklemmen mit Druckplatte

Der Teil der Buchsenklemmen, der das Schraubenloch und den Teil, gegen den der
Leiter gedrückt wird, beinhaltet darf aus zwei getrennten Teilen bestehen für den
Fall, daß die Buchsenklemmen mit einem Tragbügel ausgerüstet sind.
Die Form des Anschlußraumes darf vom gezeigten abweichen, wenn der einge-
schriebene Kreis einen Durchmesser hat der mit dem minimalen Wert für D über-
einstimmt

A Befestigtes Teil
B Körper der Klemmstelle
C Anschlußraum für Leiter

Bild 8. Buchsenklemmen
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Schraubklemmen

Bolzenklemmen

A Befestigter Teil
B Scheibe oder Druckplatte
C Ausweichschutzteil

D Anschlußraum für Leiter
E Bolzen

Der Teil, der den Leiter in seiner Lage hält, darf aus Isolierstoff
sein, vorausgesetzt, daß der nötige Kontaktdruck für den Leiter
nicht durch den Isolierstoff übertragen wird.

Bild 9. Schraubklemmen und Bolzenklemmen
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Bild 10. Kugeldruck-Prüfgerät

Bild 11. Glühdorn-Prüfgerät
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Bild 12. Anordnung und Maße der Elektroden für die Prüfung
der Kriechstromfestigkeit

Der Stift befindet sich in der Ebene ABCD, die senkrecht zum
Prüfling liegt.

Bild 13. Ritz-Prüfung für mit Überzug versehene Gehäuse
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Anhang A

Temperatur-Regel- und Steuereinrichtungen und Überlastschutzein-
richtungen

A 1 Schutz-Temperaturbegrenzer und Überlastschutzeinrichtungen
müssen zuverlässig arbeiten.

Prüfung: Betrieb des Gerätes unter den zutreffenden Bedingungen,
die in Abschnitt 19 angegeben sind.

Selbsttätig rückstellende Schutz-Temperaturbegrenzer und Überlast-
schutzeinrichtungen werden 200mal zum Ansprechen gebracht. Nicht
selbsttätig rückstellende Schutz-Temperaturbegrenzer und Überlast-
schutzeinrichtungen werden nach jedem Ansprechen rückgestellt und
10mal zum Ansprechen gebracht.

Nach den Prüfungen dürfen die Prüflinge keine Schäden aufweisen,
die ihre weitere Verwendung beeinträchtigen.

Anmerkung: Verstärkte Kühlung und Ruhepausen dürfen eingeführt
werden, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

A 2 Betriebs-Temperaturbegrenzer, Schutz-Temperaturbegrenzer und
Überlastschutzeinrichtungen müssen so gebaut sein, daß ihre Ein-
stellung durch Erwärmung, Erschütterung und dergleichen, wie sie
im sachgemäßen Gebrauch vorkommen, nicht merkbar verändert wird.

Prüfung: Besichtigung während der Prüfungen nach Abschnitt 19
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Anhang B
Elektronische Stromkreise

Eine Überarbeitung des Anhanges B ist in Vorbereitung

B l Anwendungsbereich

Dieser Anhang gilt für Stromkreise, die ein elektronisches
Bauteil, einen elektronischen Baustein oder eine elektronische
Baugruppe mit Bauteilen, z B. Widerstünde, Kondensatoren oder
Induktivitäten enthalten.

B 2 Begriffe

Ergänzende Begriffe:

B 2 101 Elektronisches Bauteil ist ein Teil, in welchem die
Leitung hauptsächlich durch Elektronen erfolgt, die sich im
Vakuum, in einem gasförmigen Medium oder Halbleiter bewegen.

B 2 102 Eletronischer Baustein ist eine Gruppe von Bauteilen,
von denen mindestens eines ein elektronisches 1st, In der aber
die Bauteile nicht ohne Beschädigung ersetzt werden können.

Anmerkung: Ein Beispiel hierfür ist eine integrierte Schaltung.

B 2 103 Elektronische Baugruppe 1st eine Gruppe von Bauteilen,
von denen mindestens eines ein elektronisches 1st, in der aber
einzelne Teile ersetzt werden können, ohne die Baugruppe zu
beschädigen.

Anmerkung: Ein Beispiel hierfür ist eine Gruppe von Bauteilen
auf einer Leiterplatte.

B 4 Allgemeines Über die Prüfungen
Ergänzung:
B 4.2 Überlastungen als Ergebnis aufeinanderfolgender Prüfungen
müssen vermieden werden Es kann notwendig sein, überbeanspruchte
Prüflinge zu erse-czen oder zusätzliche Prüflinge zu verwenden.

Anmerkung: Durch Bewertung der entsprechenden Stromkreise sollte
die Anzahl der Prüflinge so klein wie möglich gehalten werden.
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B 4.9 Es muß darauf geachtet werden, daß, abgesehen von der in
Abschnitt B 101 angegebenen Prüfung, die Stromversorgung frei
von Störungen aus Fremdquellen ist, die die Ergebnisse der Prü-
fungen beeinflussen könnten.
Zusätzliche Abschnitte:
B 4.101 Venn ein elektronischer Baustein so umschlossen ist,
daß die Prüfung einzelner Bauteile nicht möglich 1st, muß dieser
elektronische Baustein als Ganzes betrachtet werden.

Anmerkung: Es 1st jedoch erlaubt, elektronische Bausteine
auseinanderzunehmen, die nicht so vakuumdicht eingeschlossen,
vollkommen gekapselt, vergossen oder eingebettet sind, daß
die Umhüllung ein Ganzes mit den eingeschlossenen Bauteilen
bildet, um Kriech- und Luftstrecken zwischen unter Spannung
stehenden Teilen und anderen Metallteilen entsprechend Ab-
schnitt B 29.l zu bestimmen.

B 4.102 Venn ein elektronischer Baustein oder eine elektronische
Baugruppe getrennt geprüft wird, so werden, falls erforderlich,
die Bedingungen der Wärmeableitung wahrend der Prüfungen nachge-
bildet, die auftreten, wenn der Baustein oder die Baugruppe im
Gerät eingebaut ist

B 4.103 Alle Messungen müssen mit Instrumenten ausgeführt
werden, die die Meßwerte nicht merkbar verändern und nicht durch
Faktoren wie die Kurvenform beeinflußt werden.

B 8 Schutz gegen elektrischen Schlag
Ergänzung:
B 8.l Für den Zweck dieses Abschnittes gelten Anschlußstellen
und Kontakte von Steckanschlüssen nicht als unter Spannung
stehende Teile, wenn:

- entweder das Teil mit dem Ausgang eines Sicherheitstransfor-
mat ors verbunden ist, vorausgesetzt, die Ausgangsspannung
des Transformators Überschreitet nicht 42,4 V Wechselspan-
nung (Spitzenwert) oder 42,4 V Gleichspannung;

- oder der Strom zwischen dem Teil und jedem Pol der Span-
nungsquelle über einen Induktionsfrelen Widerstand
<1750 i 250) . ,0,7 mA (Spitzenwert) oder 2 mA Gleichstrom
nicht überschreitet, und außerdem:

- für Spannungen zwischen 42,4 V (Spitzenwert) und 450 V
(Spitzenwert) die Kapazität 0,l µF nicht überschreitet;

- für Spannungen zwischen 450 V (Spitzenwert) und 15 kV
(Spitzenwert) die Entladung 45 µC nicht überschreitet;

- für Spannungen über 15 kV (Spitzenwert) die Entladungsener-
. gie 350 mJ nicht überschreitet.
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Prüfung: Spannungen und Ströme werden zwischen dem entsprechenden
Teil und jedem Pol der Spannungsquelle gemessen. Die Entladungs-
werte werden "unmittelbar nach der Unterbrechung der Spannungs-
quelle gemessen. '
Falls Oberschwingungen und höhere Frequenzen als die
Versorgungsfrequenzen vorhanden sind, wird die Messung des •
Ableit-Vechselstromes mit einem Meßkreis durchgeführt, dessen
Impedanz aus einer (1750 .+ 250j.fl.betragenden Viderstandskompo-
nente einschließlich des Viderstandes des Meßinstrumentes und
einem parallelgeschalteten Kondensator von (l12 ± 6jnF gebil-
det wird.

-Anmerkung: In einigen Ländern wird eine Impedanz von (1500 l 75)0.
und (150 ± 7,5) nF benutzt.

Die Einfuhrung einer Zeitgrenze für die Messung.der Entladung
nach der Unterbrechung der Spannungsquelle ist in Beratung.
Für Frequenzen über l kHz wird der Grenzwert von 0,7 mA
<Spitzenwert> mit dem Wert der Frequenz in kHz multipliziert,
darf aber 70 mA (Spitzenwert) nicht Überschreiten.

Der innere Widerstand des für die Messung benutzten Span-
nungsmessers sollte mindestens 50 k.H* betragen.

B 16. Isolationswiderstand und Spannungsfestigkeit
Ergänzung:
B 16.l Um Jegliche Überlastung der Einzelteile von elektroni-
schen Bauteilen, elektronischen Bausteinen oder elektronischen
Baugruppen zu vermeiden, werden Isolierungen, die von diesen
Teilen Überbrückt werden, nicht - wie im Hauptteil gefordert -
auf Spannungsfestigkeit und Isolationswiderstand geprüft, falls
diese Teile im Sinne des Abschnitts B 8.l dieses Anhangs nicht
unter Spannung stehen, und falls diese Teile nicht abgetrennt
werden können.

Integrierte Schaltungen und ähnliche Stromkreise auf der Sekun-
därseite eines Trenntransformators werden abgeklemmt oder entfernt,
bevor die Prüfungen durchgeführt werden, falls sie durch kapazi-
tive Ladungen oder Ströme beschädigt oder zerstört werden können.

Falls während dieser Prüfung ein Überschlag oder Durchschlag auf
der bzw. durch die Isolierung auftritt, wird das Gerät nicht
beanstandet, sofern die Anforderungen des Abschnitts B 19.101
erfüllt werden, wenn die entsprechende Isolierung überbrückt 1st.
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B 18 Dauerhaftigkeit
Ergänzung:
Anmerkung: Elektronische Bauteile werden als Teil des Gerätes

während der Prüfungen nach Abschnitt 18 geprüft.

Venn wahrend dieser Prüfungen in dem Prüfung ein Fehler auf-
tritt, welcher eine Fehlfunktion hervorruft, so wird die
Prüfung fortgesetzt, ohne das Bauteil, das elektronische
Bauteil, oder den Baustein zu ersetzen, vorausgesetzt, es ist
kein gefährlicher Zustand im Sinne von Abschnitt B 19 herbei-
geführt worden.

B 19 Unsachgemäßer Gebrauch
Ergänzende Abschnitte:
B 19 101 Elektronische Stromkreise müssen so gebaut und ange-
wandt werden, daß keine Fehlerbedingung das Gerät unsicher in
Bezug auf elektrischen Schlag, Brandgefahr, mechanische Gefahr
oder gefährliche Fehlfunktion machen wird.

Prüfung: Untersuchung der Fehler nach Abschnitt B 19 103 für alle
Schaltkreise und Teile von Schaltkreisen, unter Berücksichtigung
von Abschnitt B 19 102

Venn die Sicherheit des Gerätes bei Jeder Fehlerbedingung
abhängig ist von der Wirksamkeit einer Feinsicherung, wird
die Eignung dieser Maßnahme mit der Prüfung nach Abschnitt
B 19 104 Überprüft.

Während und nach Jeder Prüfung dürfen die Temperaturen von
Wicklungen nicht die in Spalte II der Tabelle aus Abschnitt 11 5
festgelegten Verte überschreiten und das Gerät muß den
Anforderungen von Abschnitt 19.4 entsprechen. Im Besonderen
dürfen unter Spannung stehende Teile nicht mit dem IEC-
Prüffinger oder der Prüfspitze nach Abschnitt 8.l zugänglich
sein.

Nach diesen Prüfungen muß die Basisisolierung, die zusätzliche
Isolierung und die verstärkte Isolierung der Spannungsfestig-
keitsprüfung nach Abschnitt 16.3 genügen.

Venn eine Leitung auf einer gedruckten Leiterplatte unterbrochen
wird, wird das Gerät so behandelt, als wenn es die Prüfung
bestanden hätte, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt werden:

- das Material der Leiterplatte besteht den Flammtest nach
Abschnitt 20.1 der IEC 65;
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- Jeder lose Leiter reduziert nicht die Kriech- oder Luftstrecken
zwischen unter Spannung stehenden Teilen und zuganglichen
Metallteilen unter die Werte des Abschnitts B 29;

- das Gerät besteht die Prüfung nach Abschnitt B 19 103, wobei
der unterbrochene Leiter Überbrückt wird.

Anmerkung: Sofern es notwendig ist, Bauteile nach der
Prüfung zu ersetzen, wird die Prüfung auf Spannungsfestigkeit
nur nach der letzten Prüfung an dem elektronischen Schalt-
kreis ausgeführt.

Durch eine allgemeine Prüfung des Gerätes und seiner Schal-
tung wird ermittelt, welche Fehlerbedingungen nachgebildet
werden müssen, so daß die Prüfung sich auf solche Fälle
beschranken kann, die erwartungsgemäß das ungünstigste Ergeb-
nis liefern.

In gewissen Fällen ist es vorzuziehen, alle Fehlerbedingungen
nachzubilden, anstatt das Schaltbild zu analysleren.

Beispiele für Gerätekonstruktionen, die elektronische Schalt-
kreise enthalten, sind in Bild B l dargestellt

B 19.102 Die Fehlerbedingungen l bis 5 nach Abschnitt B 19 103
werden,nicht bei Schaltkreisen oder Teilen von Schaltkreisen
durchgeführt, die allen drei nachstehenden Bedingungen ent-
sprechen:

- Die elektronische Schaltung wird gespeist aus einem Klein-
spannungstransformator oder über eine Begrenzungsimpedanz,
vorausgesetzt, es handelt sich um eine Schaltung mit niedriger
Leistung, wie weiter unten definiert,

- die Anforderungen nach Abschnitt 8.l werden erfüllt, auch dann,
wenn ein Bauteil der Begrenzungsimpedanz kurzgeschlossen oder
unterbrochen ist, oder wenn die Basisisolierung zwischen
Primärwicklung und Sekundärwicklung eines Kleinspannungstrans-
formators überbrückt wird,

- der Schutz gegen elektrischen Schlag, Feuer, mechanische
Zerstörung oder gefährliche Fehlfunktion in anderen Teilen des
Geräts nicht abhängt von der ordnungsgemäßen Betriebsweise des
elektronischen Schaltkreises.

Eine Schaltung mit niedriger Leistung wird wie folgt bestimmt und
weiter erläutert in dem Bild B 2.

Das Gerät wird mit Nennspannung oder der oberen Grenze des
Nennspannungsbereiches betrieben und ein veränderbarer
Widerstand, der auf Maximalwert eingestellt ist, wird zwischen
den zu untersuchenden Schaltungspunkt und den entgegengesetzten
Pol der Stromversorgung geschaltet.
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Danach wird der Widerstand verkleinert, bis die Leistung des
Widerstandes ein Maximum erreicht. Jeder Punkt in unmittelbarer
Nähe der Versorgung, an welchem die maximale Leistung, die in
diesen Widerstand eingespeist wird, 15 W nach 5 Sekunden nicht
Übersteigt, wird bezeichnet als Punkt niedriger Leistung. Der
Teil der Schaltung, der sich weiter weg von der Versorgung be-
findet, wird als Kreis mit niedriger Leistung betrachtet.

Anmerkung: Die Messungen werden nur von einem Pol der Versorgungs-
quelle aus gemacht, vorzugsweise dem Pol, der die wenigsten Punkte
niedriger Leistung ergibt.

Zur Bestimmung der Punkte niedriger Leistung wird empfohlen, mit
Punkten nahe der Stromversorgung zu beginnen.

B 19.103 Folgende Fehlerbedingungen sind zu erwägen und, falls
notwendig, der Reihe nach auszuführen, verbunden mit Jedem Fehler,
der sich als Folge ergibt.

1) Überbrücken von Kriech- und Luftstrecken zwischen aktiven
Teilen verschiedener Polarität, wenn diese Strecken kleiner
sind, als die Werte gemäß Abschnitt B 29, es sei denn, daß
die entsprechenden Teile angemessen gekapselt sind.

2) Überbrücken zwischen aktiven Teilen verschiedener Polarität
über Isolierstoff, der die Prüfung nach Abschnitt 16 nicht
besteht.

3) Unterbrechen der Anschlüsse Jedes Bauteils.

4) Oberbrücken von Widerstanden und Kondensatoren, es sei denn:
- der Widerstand besteht die Prüfung nach Abschnitt 14.1 der
-IEC 65;

- der Kondensator besteht die Prüfung nach Abschnitt 14.2
dar IEC 65, vorausgesetzt, er wird nur in Schaltungen
verwendet, wo der Spitzenwert der Spannung zwischen den
Anschlüssen 354 V nicht übersteigt.

- der Kondensator entspricht IEC 384-14

5) Überbrücken zwischen Jeden beliebigen zwei Anschlüssen van
elektronischen Gruppen und Einheiten.

6) Überbrücken eines jeden Kreises mit niedriger Leistung durch
Verbinden des Punktes niedriger Leistung mit dem Pol der
Versorgung, von dem aus die Messungen gemacht wurden.
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Für die Nachbildung der Fehlerbedingungen wird das Gerät unter
Bedingungen gemäß Abschnitt 11 betrieben, aber bei Nennspannung
oder beim ungünstigsten Vert innerhalb des Nennspannungsbe-
reiches.

Bei Nachbildung von Fehlerbedingungen wird die Prüfung so lange
durchgeführt bis konstante Bedingungen erreicht sind.

Die Prüfung wird als beendet angesehen, wenn eine Unterbrechung
der Stromversorgung eintritt

Anmerkung: Die Fehlerbedingung 5) wird nicht durchgeführt bei
diskreten Bauteilen, wie z.B. Opto-Koppler, vorausgesetzt,
daß sie mit Isolation die Prüfungen nach den Abschnitten
16 und 29 bestehen.

B 19 104 Wenn bei Jeder der Fehlerbedingungen nach Abschnitt
B 19 103 die Sicherheit des Geräts abhängt von der Wirksamkeit
einer Feinsicherung nach IEC 127, wird geprüft, ob die Sicherung
in der Lage ist, als Schutzeinrichtung zu wirken, dadurch, daß die
Feinsicherung bei der jeweiligen Prüfung durch ein Amperemeter
ersetzt wird.
Venn der gemessene Strom nicht das 2,1fache des Nennstromes der
Sicherung übersteigt, wird der Kreis als nicht angemessen geschützt
angesehen und die Prüfung wird mit kurzgeschlossener Sicherung
durchgeführt.
Wenn der gemessene Strom mindestens das 2,75fach'e des Nennstromes
der Sicherung beträgt, wird der Stromkreis als angemessen geschützt
angesehen.
Venn der gemessene Strom zwischen dem 2,1fachen und dem
2,75fachen des Nennstromes der Sicherung liegt, wird die
Sicherung kurzgeschlossen und die Prüfung während der

entsprechenden Zeit oder 2 min durchgeführt, je nachdem, was
kürzer ist.

Anmerkung: Im Zweifelsfall muß zur Bestimmung des Stromes der
maximale Widerstand der Sicherung in Rechnung gestellt werden.

Die Nachprüfung, ob die Sicherung als Schutzeinrichtung wirkt,
wird anhand von Sicherungskennlinien nach IEC 127 ermittelt,
die auch die notwendigen Berechnungsgrundlagen zur Bestimmung
des maximalen Widerstandes der Sicherung liefert.



17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

Seite 104 IEC 1011

1439

B 29 Kriech- und Luftstrecken und Abstände durch die Isolierung
Ergänzung: . . .
B 29.1 Stromkreise, die mit den Anschlußklemmen oder Anschluß-
kontakten des Netzes elektrisch verbunden sind, müssen Abschnitt
29 entsprechen.

Kriech- und Luftstrecken in Stromkreisen, die vom Netz durch
einen Trenntransformator getrennt sind, dürfen
- für die Basisisolierung zwischen unter Spannung stehenden Teilen
verschiedener Polarität,

- für die Isolierung zwischen unter Spannung stehenden Teilen
• und nicht berührbaren Teilen bei Anwendung der Schutzklasse II
• und berührbaren Teilen bei Anwendung anderer Schutzklassen,

- für zusätzliche Isolierung
die in nachstehender Tabelle genannten Werte nicht unterschreite
Für verstärkte Isolierung gelten mindestens die doppelten Werte
nach Tabelle.

Arbeitsspannung
Effektivwertv

bis einschließlich 12
über 12 bis einschließlich 30
über 30 bis einschließlich 6.0
über 60 bis einschließlich 130
über 130 bis einschließlich 250

Spitzenwert
V

bis einschließlich 17
über 17 bis einschließlich 43
über 43 bis einschließlich 85
über 85 bis einschließlich 184
über 184 bis einschließlich 354

.
Mindest-
Luft-
strecke

0,19
0,28
0,38
0,62
1,15

Mindest-
Kriech-
strecke
mm

0,40
0,55
0 , 72
1,12
1,95

Anmerkung: Die obengenannten Kriech- und Luftstrecken sind in
Vorbereitung.

Die Abstünde durch die Isolierung müssen folgendem entspre-
chen:
- Für Spannungen bis 42,4 V (Wechselspannungsspitzenwert oder
Gleichspannungswert) bestehen keine Anforderungen.

- Für Spannungen über 42,4 V (Wechselspannungsspitzenwert
oder Gleichspannungswert) muß die Isolierung eine Span-
nungsfestigkeitsprüfung nach Abschnitt B 16 bestehen.

Ergänzender Abschnitt:
B 101 Betrieb bei Störungen aus dem Netz.

B 101.1 Elektronische Regelungen und Steuerungen und Regelungs-
und Steuersysteme dürfen infolge aus dem Netz herrührender
Störungen keine Fehlfunktionen aufweisen, durch die eine Gefahr
entsteht. ,

Anmerkung: Eine Prüfbestimmung ist in Vorbereitung.
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Bild B1 Konstruktionsbeispiel für ein Elektrozaungerät mit
elektronischen Schaltkreisen
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0: Die von der Stromquelle am weitesten entfernte
Stelle, an der die verfügbare Leistung 15 W
überschreitet.

A und B: Die zur Stromquelle am nächsten gelegenen Stellen,
an denen die verfügbare Leistung 15 W nicht über-
schreitet. A und B werden getrennt mit C kurzgeschlossen.

X

Die Fehlerbedingungen 1) bis 5) nach Abschnitt B 19.103 werden
nacheinander auf Z1, Z2, Z3, Z6, und, falls erforderlich, auf Z7
angewendet.

Bild B2. Beispiel eines elektronischen Schaltkreises mit
Stellen niedriger Leistung
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Anhang C
Messung von Kriech- und Luftstrecken.

Die Methoden zur Ermittlung der Kriech- und Luftstrecken sind zur
Erläuterung der Anforderungen des Abschnittes 29 l in den Fällen
l bis 10 dieses Anhangs angegeben.

In diesen Fällen wird nicht zwischen Spalten und Nuten noch
zwischen den Arten der Isolierung unterschieden.

Prüfung: Man geht von folgenden Voraussetzungen aus:

1. Eine Nut kann parallele, zusammenlaufende oder auseinander-
laufende Seiten haben.

2 Jede Nut mit auseinanderlaufenden Seiten mit einer Mindest-
breite über 0,25 mm, einer Tiefe über 1,5 mm und einer Breite
am Boden gleich oder größer als l mm wird als Luftspalt
angesehen (siehe Fall 8)

3 Bei jeder Ecke, die einen Öffnungswinkel von weniger als 80°
einschließt, wird angenommen, daß sie von einem Isoliersteg
von l mm Breite (0,25 mm bei verschmutzungsfreier Anordnung)
überbrückt ist, der sich in der ungünstigsten Lage befindet
(siehe Fall 3).

4 Wenn die Breite einer Nut an der Oberfläche l mm (0,25 mm bei
verschmutzungsfreier Anordnung) oder mehr beträgt, gibt es
keine Kriechstrecke über den Luft-Zwischenraum (siehe Fall 2)

5. Eine Kriechstrecke wird als nicht vorhanden angenommen, wenn
der in Punkt 2 festgelegte Luftspalt 0,25 mm überschreitet

6 Kriech- und Luftstrecken, die zwischen sich gegeneinander be-
wegenden Teilen gemessen werden, werden in der ungünstigsten
festen Lage dieser Teile gemessen.

7 Eine errechnete Kriechstrecke 1st niemals kleiner als eine
gemessene Luftstrecke

8 Jeder Luftspalt von weniger als l mm Breite (0,25 mm bei ver-
schmutzungsfreier Anordnung) bleibt bei der Berechnung der
gesamten Luftstrecke unberücksichtigt
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Zustand:
Die betrachtete Strecke beinhaltet eine Nut mit parallelen oder zusammenlaufen-
den Seiten beliebiger Tiefe mit einer Breite von weniger als 1 mm.
Regel:
Kriech- und Luftstrecke werden direkt über die Nut gemessen, wie im Bild darge-
stellt. . -

Fall 2

Zustand:
Die betrachtete Strecke beinhaltet eine parallelwandige Nut beliebiger Tiefe mit ei-
ner Breite von 1 mm oder mehr.
Regel:
Die Luftstrecke ist der geradlinige Abstand.
Die Kriechstrecke folgt der Kontur der Nut

Fall 3

Zustand:
Die betrachtete Strecke beinhaltet eine V-förmige Nut mit einem Öffnungswinkel
von weniger als 80° und einer Breite von mehr als 1 mm.
Regel:
Die Luftstrecke ist der geradlinige Abstand. Die Kriechstrecke folgt der Kontur der
Nut überbrückt aber den Boden der Nut durch einen Isoliersteg von 1 mm Breite
(0,25 für verschmutzungsfreie Anordnung).

Seite 108 IEC 1011

Anhang E

Luftstrecken: __________.

Kriechstrecken: _____
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Fall 4

Zustand:
Die betrachtete Strecke beinhaltet eine Rippe.
Regel:
Die Luftstrecke ist der kürzeste direkte Weg über die Rippe. Die Kriechstrecke folgt
der Kontur der Rippe.

Fall 5

Zustand:
Die betrachtete Strecke beinhaltet zwei nicht miteinander verklebte Teile mit Nu-
ten von weniger als 1 mm Breite (0.25 mm für verschmutzungsfreie Anordnung)
auf jeder Seite.
Regel:
Kriech- und Luftstrecke sind die dargestellten geradlinigen Abstände.

Fall 6

Zustand:
Die betrachtete Strecke beinhaltet zwei nicht miteinander verklebte Teile mit Nu-
ten mit einer Brette von 1 mm oder mehr auf jeder Seite.
Regel:
Die Luftstrecke ist der geradlinige Abstand.
Die Kriechstrecke folgt der Kontur der Nuten.
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Fall 7

Zustand:
Die befrachtete Strecke beinhaltet zwei nicht miteinander verklebte Teile, auf der
einen Seite eine Nut von weniger als 1 mm Breite, auf der anderen Seite eine sol-
che von 1 mm Breite oder mehr.
Regel:
Kriech- und Luftstrecken sind im Bild dargestellt

Fall 8

Zustand:
Die betrachtete Strecke beinhaltet eine Nut mit auseinanderlaufenden Seiten mit
einer Tiefe von 1,5 mm oder mehr, einer Breite von mehr als 0,25 mm an der eng-
sten Stelle und einer Breite von 1 mm oder mehr am Boden.
Regel:
Die Luftstrecke ist der geradlinige Abstand.
Die Kriechstrecke folgt der Kontur der Nut
Fall 3 gilt ebenfalls für eine innere Ecke, wenn ihr Winkel kleiner als 80° ist
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Fall 9

Spalt zwischen Schraubenkopf und Wand der Einsenkung zu klein, um berücksich-
tigt zu werden.

Fall 10

Spalt zwischen Schraubenkopf und Wand der Einsenkung breit genug, um berück-
sichtigt zu werden.
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Anhang 0

Frei '

Anhang E

Bestimmungen für die Installation und den Betrieb von Elektrozäu-
nen und Elektrozaungeräten.

Anmerkung: Unter bestimmten Umständen können Elektrozäune eine
Brandgefahr bilden.

E 1. Elektrozaunanlagen müssen so errichtet und betrieben
werden, daß sie keine Gefahr für Menschen; Tiere oder Sachen ver-
ursachen können und daß sie, soweit es praktisch möglich ist,
sich außerhalb der Reichweite von Kindern befinden und nicht
einer mechanischen Gefahr oder einer unbefugten Handlung ausge-
setzt sind.

Sofern die nachstehenden Anforderungen die Regeln nationaler Be-
hörden ergänzen und nicht dazu im Widerspruch stehen, gelten sie
bei der Errichtung und beim Betrieb von Elektrozaunanlagen und
deren Geräten.

E 2. Elektrozäune dürfen nicht aus mehr als einem Elektrozaun-
gerät versorgt werden.

Eindrähtige Elektrozaunanlagen dürfen aus nur einem Sekundärteil
eines Elektrözaungerätes versorgt werden.

Mehrdrähtige Elektrozaunanlagen dürfen aus verschiedenen Sekundär-
teilen desselben Elektrözaungerätes versorgt werden, vorausgesetzt
nur ein Sekundärteil wird zur Versorgung eines einzelnen Zaun-
drahtes verwendet.

E 3. Für jeweils zwei verschiedene Elektrozäune muß der Abstand
zwischen den Zaundrähten und der Abstand zwischen den Anschluß-
leitungen mindestens. 2 m betragen. Soll dieser Abstand geschlos-
sen werden, so muß dies durch elektrisch nicht leitendes Material
geschehen.

E 4. Stacheldraht darf nicht als Elektrozaun verwendet werden.
Stacheldraht darf nicht verwendet werden als ein- oder mehr-
drähtiger Zaun mit der Ausnahme, daß ein nichtleitender Zaun aus
Stacheldraht zum Abstützen von einem oder mehreren versetzt ange-
ordneten leitenden Drähten verwendet werden darf, wenn diese
einen zusätzlichen Schutz für den nichtleitenden Zaun bieten
sollen, (z.B. bei Drähten, die der Abschreckung dienen) und/oder
zum Zwecke der Verteilung (z.B. Versorgungsleitungen) dienen. Die
Halteeinrichtung für den (die) leitenden Dräht(e) darf nicht an
dem Stacheldraht angebracht sein und muß so gebaut sein, daß ein
Mindestabstand von 150 mm zwischen diesen Drähten und der verti-
kalen Ebene der nichtleitenden Drähte sichergestellt ist.

Mit der Befestigung eines nichtleitenden Drahtes bzw. leitender
Drähte an einem vorher nicht leitenden Elektrozaun ist es schwieri-
ger, einen sicheren Zugang von einer Seite des Zaunes zur ande-
ren herzustellen. Falls erforderlich, muß für einen sicheren Zu-
gang gesorgt werden.
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E 5 Elektrozäune oder Teile derselben, die an öffentlichen
Straßen oder Wegen errichtet sind, müssen mit Warnschildern ge-
kennzeichnet sein, die in häufigen Abständen an Pfosten haltbar
befestigt oder sicher an den Zaundraht geklemmt sind

Die Warnschilder müssen mindestens 200 mm x 100 mm groß sein. Die
Grundfarbe beider Seiten muß gelb sein Die Beschriftung des
Schildes muß schwarz sein, entweder in der Form des Bildzeichens
nach E 1 oder eines Warnhinweises folgenden wesentlichen Inhalts:
"Vorsicht Elektrozaun" Die Beschriftung muß dauerhaft sein und
die Buchstabengröße mindestens 25 mm betragen.

E 6 Falls es notwendig ist, daß ein Elektrozaundraht oder eine
Zuleitung eine öffentliche Straße überquert, muß dies der ent-
sprechenden Behörde mitgeteilt werden. Auf jeden Fall muß der
lotrechte Abstand zwischen Draht oder Leitung und irgendeiner
Stelle auf der Oberfläche der Straße mindestens 5 m betragen

E 7 Überquert ein Elektrozaun einen Reitweg oder einen öffent-
lichen Weg, muß ein nicht leitendes Tor im Zaun an dieser Stelle
eingebaut oder ein Zaunübertritt vorgesehen werden An einer
jeden Überquerung dieser Art müssen an den angrenzenden Zaun-
drähten Warnschilder nach Abschnitt E 5 angebracht sein

E S Falls es erforderlich ist, den Elektrozaun an Stellen zu
öffnen, die nicht der Allgemeinheit zugänglich sind, müssen die
zu betätigenden Teile aus Isoliermaterial bestehen oder in ge-
eigneter Weise vom Zaun isoliert sein

E 9 Elektrozaundrähte oder -Zuleitungen dürfen nicht an Frei-
leitungsmasten für Niederspannung oder Hochspannung oder an
Telefon- oder Telegrafenmasten befestigt werden

Netzbetriebene Elektrozaungeräte dürfen an Niederspannungsfrei-
leitungen befestigt werden, wenn eine Genehmigung des zuständigen
Versorgungsunternehmens oder der Behörde vorliegt

E 10. Wird ein Elektrozaun in der Nähe einer Freileitung errich-
tet, darf der vertikale Abstand zwischen jedem Zaundraht oder
jeder Zaunzuleitung und der Erdoberfläche 2 m nicht überschreiten
Diese Entfernung gilt an all den Stellen, die ausgehend von der
Orthogonalprojektion der äußersten Leiter der Hochspannungslei-
tung zur Erdoberfläche in einer Entfernung bis zu 2 m bei Lei-
tungen mit einer Nennspannung bis 1 KV liegen und bis zu 15 m bei
Leitungen mit einer Nennspannung über 1 KV

Kreuzungen mit Freileitungen müssen, wenn möglich, vermieden
werden

Wenn Kreuzungen nicht vermieden werden können, so sollen diese
unter der Freileitung und möglichst rechtwinklig erfolgen, unter
Beachtung der obenerwähnten Abstände. Wenn Kreuzungen mit Frei-
leitungen nicht vermieden werden können, müssen die zuständigen
Versorgungsunternehmen oder Behörden benachrichtigt werden

E 11. Wo Zaundrähte oder Zaunzuleitungen in der Nähe von Fern-
meldeleitungen verlegt werden, muß der Abstand zwischen jedem
Zaundraht oder jeder Zuleitung und diesen Leitungen mindestens 2 m
betragen.

E 12. Innerhalb von Gebäuden ist für Zaunzuleitungen mit einer
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Spannung über 1 KV eine besondere gegenüber geerdeten Gebäudetei-
len wirksame Isolation erforderlich Diese Bestimmung kann durch
Verwendung geeigneter Abstandshalter oder durch Hochspannungska-
bel erfüllt werden

E 13 Falls eine Erdverlegung von. Zaunzuleitungen notwendig ist,
muß ein hoher Übergangswiderstand zwischen leitendem Draht und dem
diesen umgebenden Boden sichergestellt sein, z B durch Verwen-
dung von Hochspannungskabeln oder einer Rohrdurchführung aus Iso-
liermaterial Darüber hinaus muß berücksichtigt werden, daß Vieh-
hufe oder Traktorräder in den Boden einsinken können

Befindet sich die Erdung des Elektrozaunes in der Nähe eines Ge-
bäudes, so muß der Abstand zwischen dieser Erdung und der Schutz-
erde und der Erdung des Netzes mindestens 10 m betragen. Die
Elektrode der Zaunerdung muß vorzugsweise an einer feuchten
Stelle im Boden angebracht werden, um einen guten Bodenkontakt
sicherzustellen. Mit Ausnahme von Batteriegeräten mit niedriger
Leistung muß der Erder mindestens bis zu einer Tiefe von 0,5 m in
den Boden eingetrieben werden

E 15 Bei der Verlegung von Zaundrähten und Zaunzuleitungen
müssen Verbindungen zwischen galvanisch unverträglichen Metallen
vermieden oder gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Es müssen
Vorkehrungen getroffen werden, um das Lösen von Verbindungen zu
verhindern.
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Bild E1 Symbol für Warnplatte
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Anhang F

Schaltung zur Messung des Ableitstromes

Eine geeignete Schaltung zur Messung des Ableitstromes in Über-
einstimmung mit Abschnitt 13 2 ist in Bild F 1 dargestellt

Die Schaltung enthält einen Brückengleichrichter mit Germanium-
dibden D und ein Drehspulinstrument M, Widerstände und einen Kon-
densator C zur Einstellung der Kennwerte der Schaltung sowie
einen Schalter S zur Einstellung des Strombereiches des Instru-
mentes

Der empfindlichste Bereich der gesamten Messeinrichtung darf 1 mA
nicht überschreiten, wobei höhere Bereiche durch Shunten der
Spule des Instrumentes mit nicht-induktiven Widerständen Rs und
gleichzeitiger Einstellung der Serienwiderstände RV erzielt
werden, um den Gesamtwiderstand R1 + RV + Rm der Schaltung auf
dem festgelegten Wert zu halten

Die Basis-Eichwerte sind bei sinusförmiger Frequenz von 50 Hz oder
60 Hz 0,25 mA, 0,5 mA und 0,75 mA

Anmerkung: Die Meßeinrichtung muß gegen Überströme geschützt
sein, die verwendete Schutzmethode darf aber die Kennwerte der
Schaltung nicht beeinträchtigen.

Der Widerstand Rm wird aus dem Spannungsfall, der über der
Gleichrichterbrücke bei 0,5 mA gemessen wird, berechnet; sodann
wird der Widerstand RV so eingestellt, daß sich der Gesamt-
widerstand der Schaltung für jeden Bereich ergibt

Germaniumdioden werden verwendet, weil diese einen niedrigeren
Spannungsfall als andere Diodenarten haben, wodurch sich eine
lineare Skale ergibt; bevorzugt werden Golddrahtdioden Der
Nennwert der Dioden muß so gewählt werden, daß er dem gewünsch-
ten Maximalbereich der vollständigen Meßeinrichtung entspricht,
jedoch darf dieser Bereich 25 mA nicht überschreiten, weil
Dioden für höhere Ströme einen hohen Spannungsabfall haben

Es wird empfohlen, den Schalter so anzuordnen, daß er selbst-
tätig in die Stellung des höchsten Strombereiches zurückschal-
tet, um das Instrument vor zufälliger Beschädigung zu
schützen

Der Kondensator kann aus ausgewählten Einzelkondensatoren mit
Vorzugswerten und in Serien- oder Parallelschaltung zusammenge-
setzt sein
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Bild F1. Meßeinrichtung für Ableitströme
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EUROPÄISCHENORM
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE

EN 61011-1

August 1992

DK 631.273.3:621.311.61/.62:620.1:614.8

Deskriptoren: Elektrische Installation, Elektro-Zaun, Batterie, Akkumulator, Slcherheitsanforderung

Deutsche Fassung

Elektrozaungeräte
Sicherheitsbestimmungen für Elektrozaungeräte

für Netzanschluß und Batteriebetrieb
(IEC 1011-1-1989, modifiziert)

Electric fence energizers
Safety requirements for battery-
operated electric fence energizers
suitable for connection to the supply
mains
(IEC 1011-1-1989, modified)

Electrificateurs de clôtures
Règles de sécurité pour électrificateurs
de clôtures fonctionnant sur piles ou
accumulateurs et destinés à être
raccordés au réseau de distribution
d'énergie
(CE11011-1:1989, modifiée)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 10. Dezember 1991 angenommen. Die CENELEC-
Mrtglleder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäfstordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm, ohne jede Änderung der Status einer
nationalen Norm zu geben ist.
Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mttglied auf Anfrage erhältlich.
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine
Fassung In einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Übersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden Ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CENELEC-Mttglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niedertande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

CENELEC
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electre-technique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B -1050 Brüssel

Ref. Nr. EN 61011-1:1992 D
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Vorwort

Das CENELEC-Fragebogenverfahren zur unveränderten Annahme der Internationalen Norm
IEC 1011-1:1989 ergab, daß für die Annahme als Europäische Norm einige gemeinsame
Abänderungen notwendig waren. Das Referenzdokument, mit den vom CENELEC Berichter-
sekretariat SR 61H ausgearbeiteten gemeinsamen Abänderungen, wurde den CENELEC-
Mitgliedem zur formellen Abstimmung vorgelegt
Der Text des Entwurfs wurde von CENELEC am 10. Dezember 1991 als EN 61011-1 genehmigt.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum der Veröffentlichung
einer identischen nationalen Norm (dop) 1993-01-01

- spätestes Datum für die Zurückziehung
entgegenstehender nationaler Normen (dow) 1993-07-01

Für Erzeugnisse, die vor 1993-07-01 der einschlägigen nationalen Norm entsprochen haben, wie
durch den Hersteller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende
Norm für die Fertigung bis 1998-07-01 noch weiter angewendet werden.

Diese Norm ist für die Anwendung zusammen mit EN 61011 - Elektrozaungerâte -
Sicherheitsbestimmungen für Elektrozaungerâte mit Netzanschluß - vorgesehen.
Die Abschnitte dieser Norm ergänzen oder ändern die entsprechenden Abschnitte von EN 61011.
Falls es keine entsprechenden Unterabschnitte in dieser Norm gibt, gilt der Unterabschnitt von
EN 61011 ohne Änderung, soweit es sinnvoll ist. Wenn in dieser Norm "Ergänzung", "Änderung"
oder "Ersatz" angegeben ist, muß der entsprechenden Text von EN 61011 angeglichen werden.
Unterabschnitte, Bilder oder Tabellen welche zusätzlich zu jenen in EN 61011 sind, sind mit 101
beginnend numeriert
Anhänge welche zusätzlich zu jenen in IEC 1011-1 sind, werden ZA, ZB usw. genannt. Anhange,
die als "normativ" bezeichnet sind, gehören zum Nonninhalt Anhänge, die als "informativ*
bezeichnet sind, enthalten nur Informationen. In dieser Norm sind die Anhänge ZA (besondere
nationale Bedingungen) und ZC (Verweisungen) normativ, ist Anhang ZB (A-Abweichungen)
informativ.

Anmerkung:- Folgende Schrifttypen werden in diesem Dokument verwendet:
- Anforderungen: in Antiquaschrift;
- Prufoedlngungen: in Kursivschrift;
- Erlfluterung: in kleiner Antiquaschrift:
- Anweisungen zur Veränderung des Referenzdokumentes: in Fettdruck
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Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 1011 -1:1989 wurde von CENELEC als Europäische Norm
genehmigt mit vereinbarten, gemeinsamen Abänderungen, die nachstehend angegeben sind.

GEMEINSAME ABÄNDERUNGEN

Alle Verweisungen auf IEC 1011 werden ersetzt durch solche auf EN 61011, durchgängig durch
das gesamte Dokument

1 Anwendungsbereich
1.1 "IEC 335-2-29" ist durch "EN 60335-2-29" zu ersetzen.

"IEC 1011 -2" ist durch "EN 61011 -2" zu ersetzen.

10 Ausgangswerte
10.1 Im letzten Satz des ersten Absatzes Ist "und höchstens 1,5 s'' zu streichen.

25 Netzanschluß und äußere Anschlußleitungen
25.1 "IEC 320* ist durch "EN 60320" zu ersetzen.
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Anhang ZA (normativ)

Besondere nationale Bedingungen

Besondere nationale Bedingung: Nationale Eigenschaft oder Praxis, die nicht - selbst nach einem
längeren Zeitraum - geändert werden kann, z.B. klimatische Bedingungen, elektrische
Erdungsbedingungen. Wenn sie die Harmonisierung beeinflußt, bildet sie Teil der Europäischen
Norm oder des Harmonisierungsdokuments.
Für Länder, für die die betreffenden besonderen nationalen Bedingungen gelten, sind diese
normativ; für die anderen Länder hat diese Angabe informativen Charakter.

Abschnitt Besondere nationale Bedingung
25.5 Dänemark

Änderung:
Wenn Einphasengeräte mit einem Bemessungsstrom bis 10A mit einer
Anschlußleitung mit Stecker versehen sind, muß der Stecker den folgenden
Anforderungen entsprechen:
Für Geräte der Schutzklasse II: Hauptabschnitt 107-2-D1, Normblatt OKA 2-1 a,
DKA2-1b,C1b,C5oderC6.
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Anhang ZB (Informativ)

A-Abweichungen

A-Abweichung: Nationale Abweichung, die auf Vorschriften beruht, deren Veränderung zum
gegenwärtigen Zeitpunkt außerhalb der Kompetenz des CENELEC-Mitglieds liegt.
Diese Europäische Norm fällt unter die Richtlinie 73/23/EWG.

ANMERKUNG (aus CEN/CENELEC Geschäftsordnung Teil 2, 3.1.9): Falls Normen unter eine EG-
Richtlinie fallen, ist es die Auffassung der EG-Kommission (Amtsblatt Nr. C 89,1982-03-09), daß die
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes Im Fall 815/79 Cremonlni/Vrankovich (Berichte des
EUGH1980, Seite 3583) zur Wirkung hat, daß die Befolgung von A-Abweichungen nicht mehr zwingend
Ist und daß der freie Warenaustausch mit Produkten nach einer solchen Norm nicht behindert werden
darf außer unter Inanspruchnahme des Schutzklauselverfahrens in der betreffenden Richtlinie.

A-Abweichungen in einem EFTA-Land gelten anstelle der betreffenden Festlegungen der
Europäischen Norm in diesem fand so lange bis sie zurückgezogen sind.

Abschnitt Abweichung
30.1 Dänemark

(Heavy Current Regulations, Section C, Chapter 105,1981 )
Ergänzung:
Äußere Isolierstoffteile müssen auch feuerbeständig sein.
Prüfung: Gehäuse und andere äußere Teile aus Isolierstoff werden einer
Gluhdornprüfung nach Abschnitt 30.2 unterworfen.

30.2 Dänemark
(Heavy Current Regulations, Section C, Chapter 105,1981)
Ergänzung:
Isolierstoffmaterial, das unter Spannung stehende Teile in ihrer Lage hält und
gleichzeitig das Gehäuse des Gerätes bildet, muß zusätzlich selbstlöschend sein.
Prüfung: der Prüfling wird nach Hauptabschnitt 126 (CEE 26), Abschnitt W,
geprüft, wobei jedoch der Prüfling der Flamme nur 10s ausgesetzt wird.
Einzelteile mit einem zusätzlichen Gehäuse, das der obigen Prüfung entspricht und
ein Ausbreiten des Feuers auf andere Teile des Gerätes verhindert, dürfen
verwendet werden, selbst wenn sie nicht mit den Anforderungen über
ungewöhnliche Hitze und Feuer für diese Einzelteile übereinstimmen.
Ein derartiges Gehäuse darf mehrere getrennte Teile enthalten oder das Gehäuse
des gesamten Gerätes sein, wenn es aus Metall besteht und völlig geschlossen ist,
oder wenn es auf andere Weise verhindert, daß sich ein Feuer auf Gegenstände
außerhalb des Gerätes ausdehnt
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Anhang ZC (normativ)

Andere in dieser Norm zitierte internationale Publikationen mit den
Verweisungen der entsprechenden europäischen Publikationen

Wenn die internationale Publikation durch gemeinsame Abänderungen von CENELEC geändert
wurde, durch (mod) angegeben, gelten die entsprechenden EN/HD.
IEC-
Publikation Datum Titel EN/HD Datum
320 (mod) 1981 Appliance couplers for household and EN 60320-1* 1987

similar general purposes
335-2-29 1987 Safety of household and similar electrical 60335-2-29 1991
(mod) appliances - Part 2: Particular requirements for

battery chargers
1011-2 (mod) 1990 Electric fence energizers - Safety requirements EN 61011-2 1992

for battery-operated electric fence energizers not
suitable for connection to the supply mains

* EN 60320-1 enthalt A1:1984+ A2:1985 zu IEC 320
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Einleitung

(1) Diese Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik wurden vom
Lenkungsausschuß der Sektion "Österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik"
im ÖVE bei der 34. Sitzung am 02. Juni 1992 verabschiedet Sie ersetzen,
ÖVE-EN 310/1981.

(2) Der Rechtsstatus dieser österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist den
jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

(3) Diese Bestimmungen enthalten die Europäische Norm EN 61 011-1:1992. Siesindunter
Berücksichtigung des Nationalen Vorwortes anzuwenden.

(4) Bleibt frei.

(5) Bleibt frei.

(6) Im Nationalen Vorwort, Punkt 3, sind die Bestimmungen bzw. Nonnen auf die in dieser
Europäischen Norm Bezug genommen wird, angeführt.

(7) Die Hinweise auf Veröffentlichungen in den Fußnoten beziehen sich, sofern nicht
anders angegeben, auf den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum
Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch die Verordnungen zum
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand
zu berücksichtigen.

(8) Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten
österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist zu beachten:

(8.1) Vorworte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstellen
in anderen, verbindlich erklärten Österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik, werden auch von der Verbindlicherklärung erfaßt

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und Hinweise auf Fundstellen in
anderen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfaßt

(9) Die in diesem Heft angeführten Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik,
ÖNORMEN der Elektrotechnik und sonstige technische Veröffentlichungen können
vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, bezogen werden.
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Nationales Vorwort

l Grundsätzliche Aussagen

Die EN 61011-1, vom Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung
(CENELEC) am 10. Dezember 1991 angenommen, wurde vom Lenkungsausschuß der
Sektion "österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik" im ÖVE bei der
34.Sitzung am 02. Juni 1992 in die österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik übernommen und trägt als solche die Bezeichnung
ÖVE-G/EN 61 011-1/1992. Sie ist in Verbindung mit den Festlegungen dieses
Nationalen Vorwortes anzuwenden.

1.1 Allgemeines

Europäische Normen (EN) sind nach den "Gemeinsamen Regem" von CEN/CENELEC,
Unterabschnitt 5.2.2, durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch
Anerkennung in das Gesamtwerk der Österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik zu übernehmen.

Für die vorliegenden Bestimmungen wurde in Österreich die Herausgabe des
identischen Textes in der offiziellen Sprache Deutsch von CEN/CENELEC gewählt und
eine Nationale Titelseite, eine Einleitung und ein Nationales Vorwort hinzugefügt.

1.2 Bleibt frei

13 Verweise auf Fundstellen

Bei Verweisen auf internationale Bestimmungen (IEC-Publ., HD, EN etc.) sind jene
Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik anzuwenden, die diesen
entsprechen. In Ermangelung solcher österreichischer Bestimmungen sind die
angeführten Europäischen oder Internationalen Bestimmungen unmittelbar als Stand der
Technik heranzuziehen.

Diese Regel gilt insbesondere für die Verweise, die im Punkt 3 (Anhang NA) dieses
Nationalen Vorworts angeführt sind.

1.4 Anhänge

Anhänge und normative Anhänge gelten im Sinne der Richtlinien für die Gestaltung der
Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik, nicht als Anhänge, sondern als
Ergänzungen und sind damit Teil der Bestimmungen selbst.

Informative Anhänge gelten im Sinne der Richtlinien für die Gestaltung der
österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik als unverbindliche Anhänge.
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1.5 Bilder

Sofern in diesen Bestimmungen nicht ausdrücklich anders verlangt (z.B. durch
Bemaßung), sind Abbildungen als Erläuterungen zum Text der Bestimmungen zu
verstehen und definieren diese nicht zusätzlich und über den Text hinausgehend.
Zusätzliche Interpretationen solcher Bilder sind in diesem Sinne daher nicht zulässig.

2 Bleibt frei

3 Anhang NA (informativ)
Gegenüberstellung der anzuwendenden internationalen bzw. regionalen
Bestimmungen zu ÖVE-Bestimmungen bzw. ÖNORMEN oder als Regel der
Technik anzuwendenden Bestimmungen

mod - durch gemeinsame CENELEC-Abänderungen mndlteier*

mC-Publikaüonen EN/HD
Ausgabedaten
der EN/HD

O VE-Bestimmungen
ÖNORMEN
Regeln der Technik

IEC 320-1 (mod) EN 60 320-1 1987
Appliance couplers for houshold and
similar general purposes
Geratesteckvorrichtungen fur den Hausgebrauch
und ahnliche allgemeine Zwecke
Teil l : Allgemeine Anforderungen

IEC 335-2-29 EN 60 335-2-29 1991
Safety of houshold and similar electric appliances
Part 2: Particular requirements for
battery charges
Sicherheit elektrischer Gerate fur den
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
Teil 2: Batterieladegeräte

IEC 1011-2 EN 61011-2 1992
Electric fence energizers
Safety requirements for battery-operated electric fence
energizers not for connection to the supply mams
Elektrozaungerate
Sicherheitsbestimmungen für batteriebetriebene
Elektrozaungerate, die nicht für Netzanschluß
vorgesehen sind

ÖVE-IG/EN 60 320 Teil l

ÖVE-HG/EN 60 335-2-29

ÖVE-G/EN61011-2

4 Bleibt frei-



17 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47 1463

INTERNATIONAUE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION
I2C - Norm

D e u t s c h e O b e r s e t z u n g
Publikation 1011-1

Erste Ausgabe
12-1989

Elektrozaungeräte
Sicherheitsbestimmungen für Elektrozaungeräte

für. Netzanschluß und Batteriebetrieb



1464 17 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

Seite 2 IEC 1011-1

Inhalt

Seite

Vorwort 3
Einleitung 3

1 Anwendungsbereich 5
2 Begriffe 5
3 Allgemeine Anforderungen 7
4 Allgemeines über Prüfungen 7
5 Nennwerte 9
S Einteilung 9
7 Aufschriften 10
8 Schutz gegen elektrischen Schlag 10
9 Frei
10 Ausgangswerte 11
11 Erwärmung 11
12 Frei
13 Elektrische Isolierung und Ableitstrom bei 12

Betriebstemperatur
14 Funk-Entstörung 12
15 Feuchtigkeitsbeständigkeit 12
16 Isolationswiderstand und Spannungsfestigkeit 12
17 Beständigkeit gegen atmosphärische Oberspannungen 12
18 Dauerhaftigkeit 12
19 Unsachgemäßer Betrieb 13
20 Frei
21 Mechanische Festigkeit 13
22 Aufbau 13
23 Innere Leitungen 13
24 Einzelteile 13
25 Netzanschluß und äußere Anschlußleitungen 14
26 Anschlußklemmen für äußere Leiter 14
27 Frei
28 Schrauben und Verbindungen 14
29 Kriech- und Luftstrecken, Abstände durch die 14

Isolierung
30 Wärme- und Feuerbeständigkeit. Kriechstromfestigkeit 14
31 Rostschutz 15
32 Frei

Bilder 16

Anhänge 17



17 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47 1465

IEC 1011-1 Seite 3

INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION

ELEKTROZAUNGERÄTE

Sicherheitsbestimmungen für Elektrozaungeräte
für Netzanschluß und Batteriebetrieb

Vorwort

1) Die formalen Entscheidungen oder Vereinbarungen des IEC zu
technischen Dingen, vorbereitet durch das Technische
Kommittee. in welchem alle Nationalen Rommittees, die ein
besonderes Interesse daran haben, vertreten sind, drücken so
nahe wie möglich eine internationale Obereinkunft der
Meinungen über die behandelten Gegenstände aus.

2) Diese haben die Form von Empfehlungen für den inter-
nationalen Gebrauch und sind in diesem Sinne von den
Nationalen Kommittees anerkannt.

3) Um die internationale Vereinheitlichung zu fördern, drückt
IEC den Wunsch aus. alle Nationalen Kommittees mögen den
Text der IEC-Empfehlung übernehmen, und alle damit zusammen-
hängenden nationalen Bestimmungen sollten so weit wie
möglich auf letztere deutlich hinweisen.

4) IEC hat keinen Vorgang für die Kenntlichmachung der Oberein-
stimmung mit der Vorschrift niedergelegt und es hat keine
Rückwirkung, wenn ein Teil der Ausrüstung als mit den Anfor-
derungen in Obereinstimmung erklärt wird.

Einleitung

Diese Norm wurde vom Unterkommittee 61 H: Sicherheit elektrischer
Geräte in der Landwirtschaft des IEC Elektrotechnischen
Kommittees Nr. 61: Sicherheit elektrischer Geräte für den Haus-
gebrauch und ähnliche Zwecke für die Veröffentlichung erarbeitet.

Es ist die erste Ausgabe dieser Norm.

Der Text dieser Norm basiert auf folgenden Unterlagen:

6-Monats-Regel
61HICO) 5

Umfrageergebnis
61HICO) 9

2-Monats-Verfahren
61H(CO)11

Umfrageergebnis
61H(CO) 13

Weitere Informationen können dem in der obigen Tabelle angegebe-
nen Umfrageergebnis entnommen werden.
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Diese Norm ist für die Anwendung zusammen mit

IEC 1011: Elektrozaungeräte - Sicherheitsbestimmungen für
Elektrozaungeräte mit Netzanschluß -

vorgesehen.

Die Abschnitte dieser Norm ergänzen oder ändern die entsprechen-
den Abschnitte von IEC 1011. Falls es keine entsprechenden Unter-
abschnitte in dieser Norm gibt, gilt der Unterabschnitt von
IEC 1011 ohne Änderung soweit es sinnvoll ist. Wenn in dieser
Norm "Ergänzung", "Änderung" oder "Ersatz" angegeben ist. muß die
entsprechende Anforderung Prüfbedingung oder Erklärung von
IEC 1011 angeglichen werden.

1) In dieser Norm werden folgende Drucktypen verwendet:

- Anforderungen : in Normalschrift
- Prüfungen : in Kursivschrift
- Erläuterungen : in Kleinschrift

IEC Publikationen, die in dieser Norm zitiert werden:

335-2-29 (1987): Safety of household and similar electrical
appliances. Part 2: Particular requirements
for battery chargers.

1011-2 (1989): Electric fence energizers - Safety
requirements for battery-operated electric
fence energizers not for connection to the
supply mains
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ELEKTROZAUNGERÄTE
Besondere Anforderungen an Elektrozaungeräte für

Batteriebetrieb und Netzanschluß

l Anwendungsbereich

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

1.1 Ersatz

Diese Norm gilt für batteriebetriebene Geräte, die auch für den
Anschluß an das Versorgungsnetz geeignet sind.

Anmerkung: Netzbetriebene Geräte mit eingebauten Batterien.
die bei Unterbrechung der Netzversorgung die Ver-

sorgung des Gerätes übernehmen, und Geräte, die für den Anschluß
an eine getrennte Batterieladeeinrichtung bestimmt sind, gehören
zum Anwendungsbereich dieser Norm.
Die verschiedenen Arten von Geräten, die zum Anwendungsbereich
dieser Norm gehören, sind in Bild 101 angegeben.
Getrennte Batterieladeeinrichtungen gehören zum Anwendungsbereich
von IEC 335-2-29: "Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen
Elektrogeräten, Teil 2: Spezielle Anforderungen für Batterielade-
einrichtungen" .
Anforderungen für batteriebetriebene Geräte, die nicht zum
Anschluß an das Versorgungsnetz geeignet sind, werden in
IEC 1011-2 angegeben.

2 Begriffe

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

2.2.1 . Ergänzung

Bei Geräten mit eingebauter Batterieladeeinrichtung entspricht
die Nennversorgungsspannüng des Gerätes derjenigen der Batterie-
ladeeinrichtung .

Bei Geräten, die zum Anschluß an eine getrennte Batterieladeein-
richtung gebaut sind, entspricht die Nennversorgungsspannung der
Nennspannung der Batterie.

2.2.2 Ergänzung

Bei Geräten mit eingebauter Batterieladeeinrichtung entspricht
der Nennversorgungsspannungsbereich des Gerätes demjenigen der
Batterielaaeeinrichtung.

2.2.21 Ersatz

Batteriebetriebenes Elektrozaungerät. das zum Anschluß an das
Versorgungsnetz geeignet ist. bezeichnet ein Elektrozaungerät,
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das

i) mit Batterien betrieben wird und zum Anschluß an Einrich-
tungen gebaut ist. die diese Batterie vom Netz aufladen
oder:

ii) für den Betrieb mit dem Metz oder mit Batterien gebaut ist.

Anmerkung: Batteriebetriebene Elektrozaungeräte. die für den
Anschluß an das Versorgungsnetz geeignet sind,
werden nachstehend als Geräte bezeichnet.

2.2.38 Ergänzung

Der Begriff Körper schließt auch Anschlußklemmen oder Anschluß-
stellen zum Anschluß der Batterie und andere Metallteile in einem
Batteriegehäuse ein. die berührbar werden, wenn die Batterie
gewechselt wird auch mit Hilfe eines Werkzeuges.

Zusätzliche Abschnitte:

2.2.101 Batterielaaeeinrichtung ist eine. Vorrichtung die zum
Anschluß an das Versorgungsnetz und zum Laden von einer oder
mehreren Batterien bestimmt ist.

2.2.102 Nennspannung der Batterieversorgung bezeichnet die
Spannung der Batterieversorgung, für die das Gerät vom Hersteller
ausgelegt ist.

2.2.103 Nennspannungsbereich der Batterieversorgung bezeichnet
den Spannungsbereich der Batterieversorgung für den das Gerät
vom Hersteller ausgelegt ist, ausgedrückt durch den unteren und
oberen Grenzwert.

2.2.104 Nenneingangsstrora der Batterieversorgung ist der Ein-
gangsstrom der Batterieversorgung für den das Gerät vom Her-
steller ausgelegt ist.

2.2.105 Typ A Gerät bezeichnet eine Kombination, bestehend aus
einem Gerät, einer Batterielaaeeinrichtung und einer Batterie,
wobei das Gerät mit dem Netz oder mit der Batterie verbunden ist.
wenn das Gerät in Betrieb ist.

Typ A Geräte sind im Bild 101 dargestellt.

2.2.106 Typ B Gerät bezeichnet eine Kombination, bestehend aus
einem Gerät, einer Batterielaaeeinrichtung und einer Batterie,
wobei das Gerät mit der Batterie verbunden und von der Batterie-
ladeeinrichtung und vom Netz getrennt ist. wenn das Gerät in
Betrieb ist. Wenn die Batterie geladen wird, wird das Gerät abge-
klemmt und stillgesetzt.

Typ B Geräte sind im Bild 101 dargestellt.
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2.2.107 Typ C Gerät bezeichnet eine Kombination, bestehend aus
einem Gerät und einer Batterie wobei das Gerät mit dem Netz oder
mit der Batterie verbunden ist wenn das Gerät in Betrieb ist und
wobei es erforderlich ist. die Batterie zum Laden mit einem ge-
trennten Ladegerät zu entfernen bzw im Fall von Trockenbatterien
diese zu ersetzen.

Typ C Geräte sind im Bild 101 dargestellt.

2.2.108 Typ 0 Gerät bezeichnet eine Kombination, bestehend aus
einem Gerät und einer Batterie, wobei das Gerät mit der Batterie
verbunden ist, wenn das Gerät in Betrieb ist und wobei das Gerät
und/oder die Batterie mit einem getrennten Batterieladegerät zum
Laden der Batterie verbunden ist.

Typ D Geräte sind im Bild 101 dargestellt.

3 Allgemeine Anforderung

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

4 Allgemeines über Prüfungen

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

4 2 Ergänzung

Für Typ A, B und C Geräte ist für die Prüfung nach Abschnitt 18
ein zusätzlicher Prüfling erforderlich.

4 4.1 Ergänzung zu Abschnitt 4:

Falls nicht anders angegeben Anlegen der ungünstigsten Spannung
an die für den Anschluß der Batterie bestimmten Anschlußklemmen
oder Anschlußstellen zwischen:

der 0.55 - oder l.1fachen Nennspannung der Batteriever-
sorgung oder dem 0,55fachen unteren Grenzwert und dem
1.1fachen oberen Grenzwert des Nennspannungsbereiches der
Batterieversorgung., wenn das Gerät mit Trockenbatterien ver-
wendet werden kann:

der 0.75 - und 1.1fachen Nennspannung der Batterieversorgung
oder dem 0.75fachen unteren Grenzwert und dem 1.1fachen
oberen Grenzwert des Nennspannungsbereiches der Batteriever-
sorgung wenn das Gerät nur für den Gebrauch mit Akkumula-
toren gebaut ist.

Bei Geräten mit mehr als einer Nennspannung der Batteriever-
sorgung wird die ungünstigste Nennspannung der Batterieversorgung
gewählt.

Die in der folgenden Tabelle für den Innenwiderstand je Zelle der
Batterie festgelegten Werte müssen berücksichtigt werden.
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Versorgungsspannung an den für
den Anschluß der Batterie be-
stimmten Anschlußklemmen oder
Anschlußstellen_____________

Innenwiderstand je Zelle
Ohm_________

Trocken-
batterie

Akkumulatoren

l 1 fache Nennspannung für die
Batterieversorgung

1.0 fache Nennspannung für die
Batterieversorgung

0 75 fache Nennspannung für die
Batterieversorgung

0.55 fache Nennspannung für die
Batterieversoroung __

0.08

0 10

0,75

2.00

0.0012

0,0015

0.0060

Anmerkung:Zur Bestimmung des Innenwiderstandes einer Batterie
gelten zwei oder mehrere parallel geschaltete Zellen
als eine Zelle.

Bei Typ D Geräten müssen folgende Prüfungen gemacht werden:

a) Das Gerät muß von einer Spannungsquelle gespeist werden,
deren Spannung die Form einer einweggleichgerichteten
Sinuswelle mit einem Effektivwert hat, der der Nennspannung
der Batterieversorgung entspricht.

b) Das Gerät muß von einer Spannungsquelle gespeist werden
deren Spannung die Form einer zweiweggleichgerichteten
Sinuswelle mit einem Effektivwert hat. der der Nennspannung
der Batterieversorgung entspricht.

In jedem Fall muß ein Vorschaltwiderstand von l Ohm vorhanden
sein, der den Scheinwiderstand der Spannungsquelle darstellt.

Zusätzlicher Abschnitt

101) Sind auf den Anschlußklemmen oder Anschlußstellen für den
Anschluß der Batterie der Geräte keine Angaben über die Polarität
gemacht, wird die ungünstigere Polarität der Spannungsquelle, die
die Batterie ersetzt, gewählt.

4.4.2 Zusätzliche Abschnitte

101) Die ungünstigste Spannung zwischen 0 Volt und der l.l fachen
Nennspannung der Batterieversorgung oder dem l.lfachen oberen
Grenzwert des Nennspannungsbereiches der Batterieversorgung wird
an die für den Anschluß der Batterie bestimmten Anschlußklemmen
oder Anschlußstellen gelegt.
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102) Anschlußklemmen oder Anschlußstellen für den Anschluß der
Batterie mit Angabe der Polarität werden an den Gegenpol ange-
schlossen, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, daß ein derar-
tiger Anschluß im bestimmungsgemäßen Gebrauch vorkommt.

103) Anschlußklemmen oder Anschlußstellen für den Anschluß der
Batterieversorgung werden an die ungünstigste Belastung ein-
schließlich Kurzschluß, angeschlossen.

Ergänzende Abschnitte

4.4.101 Bei Typ A. B und C Geräten werden die Prüfungen der
Abschnitte 10. 11. 14. 18 und 19 zweimal wie folgt ausgeführt:

während das Gerät aus einer Spannungsquelle gespeist wird
die eine Spannung für netzbetriebene Geräte nach Punkt 4 des
Abschnitts 4.4.1 liefert

während das Gerät aus einer Spannungsquelle gespeist wird
die eine Spannung für batteriebetriebene Geräte nach Punkt 4
von Abschnitt 4.4.1 oder nach Punkt 101) des Abschnitts
4.4.2 liefert.

Die gleichen Bedingungen werden angewendet, um festzustellen, ob
ein Teil aktiv ist oder nicht.

4.4.102 Bei Typ D Geräten werden die Prüfungen der Abschnitte
10. 11. 14, 18 und 19. ausgeführt, während das Gerät aus einer
Spannungsquelle gespeist wird, die eine Spannung für batterie-
betriebene Geräte nach Punkt 4 des Abschnitts 4.4.1 und nach
Punkt 101) des Abschnitts 4.4.2 liefert.

5. Nennwerte

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

5.l Ergänzung

Die maximale Nennspannung für Batteriebetrieb ist 36 V Gleich-
spannung.

6 Einteilung

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.
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7 Aufschriften

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

7.l Ergänzung

Nennspannung(en) oder Nennspannungsbereich(e) für die
Batterieversorgung in Volt:

Nenneingangsstrom für die Batterieversorgung in Ampere:

Batterietyp, es sei denn, der Typ ist für die Funktion des
Gerätes ohne Bedeutung. Unterscheidung zwischen Trocken-
batterien und Akkumulatoren, falls notwendig:

vom Hersteller angegebenes Modell oder Typ der geeigneten
Batterielaaeeinrichtung für Typ 0 Geräte.

Auf Geräten mit einer eingebauten Sicherung muß der Nennstrom des
zugehörigen Sicherungseinsatzes in Ampere angegeben sein. Handelt
es sich bei dem Sicherungseinsatz um eine träge Ausführung, so
muß diese Angabe in der betreffenden Aufschrift enthalten sein.

Ergänzender Abschnitt

7.101 Anschlußklemmen oder Anschlußstellen für den Anschluß
der Batterie müssen deutlich durch das Zeichen "+" oder die Farbe
Rot bei positiver Polarität und durch das Zeichen "-" oder die
Farbe Schwarz bei negativer Polarität gekennzeichnet sein, es sei
denn, die Polarität ist ohne Bedeutung.

Prüfung: Besichtigung

8 Schutz gegen elektrischen Schlag

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

Ergänzender Abschnitt

8.101 Anschlußklemmen oder Anschlußstellen für den Anschluß
der Batterie, außer denen von Typ D Geräten und andere Metall-
teile in einem Batterieraum, die beim Auswechseln der Batterien
berührbar werden, auch wenn nur mit Hilfe eines Werkzeuges,
müssen durch doppelte oder verstärkte Isolierung gegen aktive
Teile isoliert sein.

Prüfung: Besichtigung und angegebene Prüfungen für doppelte oder
zusätzliche Isolierung

9 Frei
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10 Ausgangswerte

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

10.1 Änderung

Anstelle des 1. Absatzes gilt folgendes:

Bei üblichen Betriebsbedingungen muß die Dauer der Intervalle
zwischen den Impulsen bei Typ A und C Geräten bei Netzanschluß
bei Typ A. B und C Geräten bei Batterieanschluß und bei Typ D
Geräten bei Batterieanschluß oder bei Anschluß an eine Strom-
quelle, wie sie für Typ D Geräte in Punkt 4 von Abschnitt 4.4.1
festgelegt ist. mindestens l s und höchstens 1.5 s betragen.

Ergänzung zu Punkt 3

Wenn das Gerät aus einer Batterie versorgt wird, wird die Dauer
der Intervalle zwischen den Impulsen gemessen, während an die
Anschlußklemmen oder Anschlußstellen für den Anschluß der
Batterie eine Spannung angelegt wird, die der Nennspannung für
Batterieversorgung oder dem oberen Grenzwert des Nennspannungsbe-
reiches für Batterieversorgung entspricht.

10 101 Ergänzender Abschnitt

Bei Typ A und B Geräten mit Anschlußklemmen oder Anschlußstellen
für den Anschluß der Batterie darf die Leerlauf- Ausgangsgleich-
spannung 50 V nicht überschreiten.

Prüfung :

Messung der Leerlauf- Ausgangsgleichspannung an den Anschluß-
klemmen oder Anschlußstellen zum Anschluß der Batterie wenn das
Gerät mit Nennspannung betrieben wird.

11 Erwärmung ,

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

11.1 Ergänzung

Bei Typ A. B und D Geräten wird eine Batterie des größten Typs
für den das Gerät bemessen ist. in dem Batterieraum unterge-
bracht. Vor Beginn der Prüfung wird die Batterie soweit entladen,
daß die von der Batterie gelieferte Spannung das 0,75fache ihrer
Nennspannung beträgt.

Bei Typ A. B und D Geräten wird das Gerät wie bei Netzversorgung
an eine Stromquelle angeschlossen die eine Spannung liefert, wie
sie für netzbetriebene Geräte in Punkt 4 von Abschnitt 4.4.1
festgelegt ist.

Bei Typ D Geräten wird das Gerät an eine Stromquelle angeschlos-
sen wie sie in Punkt 4 von Abschnitt 4.4.1 für Typ D Geräte
festgelegt ist.
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Am Ende der Prüfung wird das Gerät von der Stromquelle getrennt,
woraufhin sich das Gerät auf annähernd Raumtemperatur abkühlen
kann. Die Prüfung wird dann wiederholt, wobei das Gerät wie bei
Batteriebetrieb angeschlossen und aus einer Stromquelle versorgt
wird, wie sie in Punkt 4 von Abschnitt 4.4.1 festgelegt ist.

12 Frei

13 Elektrische Isolierung und Ableitstrom bei
Betriebstemperatur

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

14 Funkentstörung

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

15 Feuchtigkeitsbeständigkeit

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

16 Isolationswiderstand und Spannungsfestigkeit

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

17 Beständigkeit gegen atmosphärische Oberspannungen

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

18 Dauerhaftigkeit

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

18.2 Ergänzung

Bei Typ A. B und D Geräten wird eine Batterie des größten Typs,
für den das Gerät bemessen ist. angeschlossen und in den
Batterieraum eingesetzt. Vor der Prüfung wird die Batterie soweit
entladen, daß die abgegebene Spannung 75 % der Nennspannung
beträgt.

Bei Typ D Geräten wird das Gerät an eine Stromquelle ange-
schlossen, wie sie für Typ D Geräte in der Ergänzung zu Punkt 4
von Abschnitt 4.4.1 festgelegt ist.

Bei Typ A. B und C Geräten wird das andere Prüfgerät wie bei
Batteriebetrieb des größten vorgesehenen Typs gespeist.
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Wenn bei der Prüfung die aus der Batterie gelieferte Spannung aus
einen Wert von weniger als den 0 75 fachen der Nennspannung von
Akkumulatoren oder auf einen Wert von weniger als den 0.55-fachen
der Nennspannung für Trockenbatterien-absinkt, wird die Prüfung
unterbrochen und die Batterie wieder voll aufgeladen oder er-
neuert bevor die Prüfung fortgesetzt wird.

19 Unsachgemäßer Betrieb

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

20 Frei

21 Mechanische Festigkeit

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

22 Aufbau

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

Ergänzende Abschnitte

22.101 Bei Typ B Geräten darf es nicht möglich sein das Gerät
während des Aufladens der Batterie zu betreiben.

22.102 Geräte die zum Anschluß an Flüssigkeit enthaltene
Batterien bestimmt sind müssen so gebaut sein daß die Isolie-
rung der Batterie und andere Teile des Gerätes nicht durch
Flüssigkeit beeinträchtigt wird die aus der Batterie auslaufen
könnte Batterieräume müssen so beschaffen sein, daß keine Gefahr
der Ansammlung oder Entzündung von Gas besteht.

22.103 Wenn ein Raum für die Batterie vorhanden ist muß
dieser geschlossen und fest mit dem Gerät verbunden sein.

Anmerkung: Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn die
Batterie im Gehäuse des Gerätes oder in einem

getrennten verschließbaren Gehäuse untergebracht werden kann. Ein
getrenntes Gehäuse muß mit dem Gerät über eine flexible, an
beiden Enden fest angeschlossene AnschluSleitung verbunden sein.

Prüfung zu den Abschnitten 22.101 bis 22.103: Besichtigung

23 Innere Leitungen

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

24 Einzelteile

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.
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25 Netzanschluß und äußere Anschlußleitungen

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

25.1 Ersatz

Typ A. B und C Geräte müssen für den Anschluß durch eine nicht
abnehmbare Anschlußleitung und einen Stecker und/oder für den
festen Anschluß an festverlegte Leitungen geeignet sein.

Typ D Geräte müssen für den Anschluß der Batterie mit einer
Geräteeinführung die nicht austauschbar ist und einer Geräte-
verbindung nach IEC 320 oder einer nicht abnehmbaren flexiblen
Anschlußleitung und einem Stecker versehen sein die nicht für
den Anschluß an das Vesorgungsnetz geeignet sind.

Wasserdichte Geräte dürfen nicht mit einer Geräteeinführung ver-
sehen sein.

Geräte müssen geeignete Einrichtungen zum Anschluß der Batterie
aufweisen.

Wenn die Batterie in einem getrennten Gehäuse untergebracht ist
muß die flexible Anschlußleitung die das Gehäuse mit dem Gerät
verbindet, eine flexible Netzanschlußleitung sein.

Anmerkung: Die Einrichtungen für den Anschluß der Batterie
gelten als geeignet, wenn sie aus Klemmen oder
Anschlußleisten und dergleichen bestehen.

26 Anschlußklemmen für äußere Leiter

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

27 Frei

28 Schrauben und Verbindungen

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

29 Kriech- und Luftstrecken Abstände durch die Isolierung

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

30 Wärme- und Feuerbeständigkeit. Kriechstromfestigkeit

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.
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31 Rostschutz

Dieser Abschnitt von IEC 1011 gilt.

32 Frei

Typ D Geräte müssen mit einer Geräteeinführung versehen sein, die
nicht austauschbar ist mit einer Geräteverbindung nach IEC 320
oder ausgerüstet sein mit einer nicht abnehmbaren flexiblen
Anschlußleitung mit einem Stecker, der nicht für den Anschluß an
das Versorgungsnetz geeignet ist.
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Anschluß an ein
Versorgungsnetz

Anschluß an eine
Batterieversorgung

N ist das Versorgungsnetz
L ist eine Batterieladeeinrichtung
G ist ein Gerät
Z ist ein Zaun
B.L ist ein getrenntes Batterieladegerät
-l|- ist die Batterie

Bild 101 Blockschaltbilder der verschiedenen Gerätearten
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Anhänge

Es gelten die Anhänge nach IEC 1011.
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ÖVE-G/EN 61 011-2/1992

ÖSTERREICHISCHE BESTIMMUNGEN
FÜR DIE ELEKTROTECHNIK

Elektrozaungeräte

Sicherheitsbestimmungen für
batteriebetriebene Elektrozaungeräte,

die nicht für Netzanschluß vorgesehen sind

DK: 631.273.3:621.311.61:620.1:614.8

ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK

Fachausschuß G
Geräte

Preisgruppe
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EUROPÄISCHE NORM EN 61011 -2

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE_________August 1992_______

OK 631.273.3:621.311.61 :620.1:614.8

Deskriptoren: Elektrische Installation, Etektro-Zaun, Versorgungsnetz, Batterie, Akkumulator, Sicherheitsanforderung

Deutsche Fassung

Eelektrozaungeräte
Sicherheitsbestimmungen für batteriebetriebene

Elektrozaungeräte, die nicht für Netzanschluß vorgesehen sind
(IEC 1011-2:1990, modifiziert)

Electric fence energizers
Safety requirements for battery-
operated electric fence energizers not
for connection to the supply mains
(EC 1011-2:1990, modified)

Electrificateurs de clôtures
Règles de sécurité pour électrificateurs
de clôtures fonctionnant sur piles ou
accumulateurs et non destinés à être
raccordés au réseau de distribution
d'énergie
(CE11011-2:1990, modifiée)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 10. Dezember 1991 angenommen. Die CENELEC-
Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Qeschäfstordnung zu erfüllen. In der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer
nationalen Norm zu geben ist
Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine
Fassung In einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied In eigener Verantwortung durch
Obersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

CENELEC
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B -1050 Brüssel

Ref. Nr. EN 61011-2:1992 0
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Vorwort

Das CENELEC-Fragebogenverfahren zur unveränderten Annahme der Internationalen Norm
IEC 1011-2:1990 ergab, daß für die Annahme als Europäische Norm einige gemeinsame
Abänderungen notwendig waren. Das Referenzdokument, mit den vom CENELEC Berichter-
sekretariat SR 61H ausgearbeiteten gemeinsamen Abänderungen, wurde den CENELEC-
Mitgliedem zur formellen Abstimmung vorgelegt.
Der Text des Entwurfs wurde von CENELEC am 10. Dezember 1991 als EN 61011-2 genehmigt
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum der Veröffentlichung
einer identischen nationalen Norm (dop) 1993-01-01

- spätestes Datum für die Zurückziehung
entgegenstehender nationaler Normen (dow) 1993-07-01

Für Erzeugnisse, die vor 1993-07-01 der einschlägigen nationalen Norm entsprochen haben, wie
durch den Hersteller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende
Norm für die Fertigung bis 1998-07-01 noch weiter angewendet werden.

Diese Norm ist für die Anwendung zusammen mit EN 61011 - Elektrozaungeräte -
Sicherheitsbestimmungen für Elektrozaungeräte mit Netzanschluß - vorgesehen.
Die Abschnitte dieser Norm ergänzen oder ändern die entsprechenden Abschnitte von EN 61011.
Falls es keine entsprechenden Unterabschnitte in dieser Norm gibt, gilt der Unterabschnitt von
EN 61011 ohne Änderung, soweit es sinnvoll ist. Wenn in dieser Norm "Ergänzung", "Änderung"
oder "Ersatz" angegeben ist, muß der entsprechenden Text von EN 61011 angeglichen werden.
Unterabschnitte, Bilder oder Tabellen welche zusätzlich zu jenen in EN 61011 sind, sind mit 101
beginnend numeriert
Anhänge welche zusätzlich zu jenen in IEC 1011-2 sind, werden ZA, ZB usw. genannt. Anhänge,
die als "normativ" bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt. Anhänge, die als "informativ"
bezeichnet sind, enthalten nur Informationen. In dieser Norm ist Anhang ZC (Verweisungen)
normativ und Anhang ZB (A-Abweichungen) informativ. Es gibt kein Anhang ZA.

Anmerkung: Folgende Schrifttypen werden in diesem Dokument verwendet:
- Anforderungen: in Antiquaschrift;
- Prüfbedingungen: in Kursivschrift;
- Erläuterung: In Meiner Antiquaschrift;
- Anweisungen zur Veränderung des Referenzdokumentes: in Fettdruck
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Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 1011-2:1990 wurde von CENELEC als Europäische Norm
genehmigt mit vereinbarten, gemeinsamen Abänderungen, die nachstehend angegeben sind.

GEMEINSAME ABÄNDERUNGEN

Alle Verweisungen auf lEC 1011-werden ersetzt durch solche auf EN 61011, durchgängig durch
das gesamte Dokument.

1 Anwendungsbereich
1.1 "IEC 1011-1" ist durch "EN 61011-1" zu ersetzen.

7 Aufschriften
7.1 Der siebte Absatz mit Aufzählungsstrich ist wie folgt zu ersetzen:

- Zeichen für den Grad des Schutzes gegen Feuchtigkeit, mindestens IPX4;
Der achte Absatz mit Aufzählungsstrich ist wie folgt zu ersetzen:
- die Nummer der Europäischen Norm und/oder die der nationalen Norm die die
Europäische Norm übernimmt;



1484 17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

Seite 4
EN 61011-2:1992

Anhang ZB (informativ)

A-Abweichungen

A-Abweichung: Nationale Abweichung, die auf Vorschriften beruht, deren Veränderung zum
gegenwärtigen Zeitpunkt außerhalb der Kompetenz des CENELEC-Mitglieds liegt.
Diese Europäische Norm fällt unter die Richtlinie 73/23/EWG.

ANMERKUNG (aus CEN/CENELEC Geschäftsordnung Ten 2. 3.1.9): Falls Normen unter eine EG-
Richtlinie fallen, Ist es die Auffassung der EG-Kommission (Amtsblatt Nr. C 59, 1982-03-09), daß die
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes Im Fall 815/79 Cremonini/Vrankovich (Berichte des
EUGH 1980, Seite 3583) zur Wirkung hat, daß die Befolgung von A-Abweichungen nicht mehr zwingend
Ist und daß der freie Warenaustausch mit Produkten nach einer solchen Norm nicht behindert werden
darf außer unter Inanspruchnahme des Schutzklauselverfahrens in der betreffenden Richtlinie.

A-Abweichungen in einem EFTA-Land gelten anstelle der betreffenden Festlegungen der
Europäischen Norm in diesem land so lange bis sie zurückgezogen sind.

Abschnitt Abweichung
30.1 Dänemark

(Heavy Current Regulations. Section C, Chapter 105, 1981)
Ergänzung:
Äußere Isolierstoffteile müssen auch feuerbeständig sein.
Prüfung: Gehäuse und andere äußere Teile aus Isolierstoff werden einer
Glühdomprüfung nach Abschnitt 30.2 unterworfen.

30.2 Dänemark
(Heavy Current Regulations, Section C, Chapter 105, 1981)
Ergänzung:
Isolierstoffmaterial, das unter Spannung stehende Teile in ihrer Lage hält und
gleichzeitig das Gehäuse des Gerätes bildet, muß zusätzlich selbstlöschend sein.
Prüfung: der Prüfling wird nach Hauptabschnitt 126 (CEE 26), Abschnitt 10,
geprüft, wobei jedoch der Prüfling der Flamme nur 10 s ausgesetzt wird.
Einzelteile mit einem zusätzlichen Gehäuse, das der obigen Prüfung entspricht und
ein Ausbreiten des Feuers auf andere Teile des Gerätes verhindert, dürfen
verwendet werden, selbst wenn sie nicht mit den Anforderungen über
ungewöhnliche Hitze und Feuer für diese Einzelteile übereinstimmen.
Ein derartiges Gehäuse darf mehrere getrennte Teile enthalten oder das Gehäuse
des gesamten Gerätes sein, wenn es aus Metall besteht und völlig geschlossen ist,
oder wenn es auf andere Weise verhindert, daß sich ein Feuer auf Gegenstände
außerhalb des Gerätes ausdehnt.
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Anhang ZC (normativ)

Andere in dieser Norm zitierte internationale Publikationen mit den
Verweisungen der entsprechenden europäischen Publikationen

Wenn die internationale Publikation durch gemeinsame Abänderungen von CENELEC geändert
wurde, durch (mod) angegeben, gelten die entsprechenden EM/HD.
IEC-
Publikation Datum Titel EN/HD Datum
1011 -1 (mod) 1989 Electric fence energizers - Safety requirements EN 61011 -1 1992

for battery-operated electric fence energizers
suitable for connection to the supply mains
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Leerseite



17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47 1487

ÖVB-G/EN 61 011-2/1992 N J

Einleitung

(1) Diese österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik wurden vom
Lenkungsausschuß der Sektion "österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik"
im ÖVE bei der 34. Sitzung am 02. Juni 1992 verabschiedet Sie ersetzen
ÖVE-EN 310/1981.

(2) Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist den
jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

(3) Diese Bestimmungen enthalten die Europäische Norm EN 61 011-2:1992. Sie sind unter
Berücksichtigung des Nationalen Vorwortes anzuwenden.

(4) Bleibt frei.

(5) Bleibt frei.

(6) Im Nationalen Vorwort, Punkt 3, sind die Bestimmungen bzw. Nonnen auf die in dieser
Europäischen Norm Bezug genommen wird, angeführt

(7) Die Hinweise auf Veröffentlichungen in den Fußnoten beziehen sich, sofern nicht
anders angegeben, auf den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum
Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch die Verordnungen zum
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand
zu berücksichtigen.

(8) Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten
Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist zu beachten:

(8.1) Vorworte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstellen
in anderen, verbindlich erklärten österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik, werden auch von der Verbindlicherklärung erfaßt

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und Hinweise auf Fundstellen in
anderen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfaßt

(9) Die m diesem Heft angeführten Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik,
ÖNORMEN der Elektrotechnik und sonstige technische Veröffentlichungen können
vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, bezogen werden.
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Nationales Vorwort

l Grundsätzliche Aussagen

Die EN 61 011-2, vom Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung
(CENELEC) am 10. Dezember 1991 angenommen, wurde vom Lenkungsausschuß der
Sektion "österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik" im ÖVE bei der
34.Sitzung am 02. Juni 1992 in die österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik übernommen und trägt als solche die Bezeichnung
ÖVE-G/EN 61 011-2/1992. Sie ist in Verbindung mit den Festlegungen dieses
Nationalen Vorwortes anzuwenden.

1.1 Allgemeines

Europäische Normen (EN) sind nach den "Gemeinsamen Regeln" von CEN/CENELEC,
Unterabschnitt 5.2.2, durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch
Anerkennung in das Gesamtwerk der Österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik zu übernehmen.

Für die vorliegenden Bestimmungen wurde in Österreich die Herausgabe des
identischen Textes in der offiziellen Sprache Deutsch von CEN/CENELEC gewählt und
eine Nationale Titelseite, eine Einleitung und ein Nationales Vorwort hinzugefügt.

1.2 Bleibt fret

U Verweise auf Fundstellen

Bei Verweisen auf internationale Bestimmungen (IEC-Publ., HD, EN etc.) sind jene
österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik anzuwenden, die diesen
entsprechen. In Ermangelung solcher österreichischer Bestimmungen sind die
angeführten Europäischen oder Internationalen Bestimmungen unmittelbar als Stand der
Technik heranzuziehen.

Diese Regel gilt insbesondere für die Verweise, die im Punkt 3 (Anhang NA) dieses
Nationalen Vorworts angeführt sind.

1.4 Anhänge

Anhänge und normative Anhänge gelten im Sinne der Richtlinien für die Gestaltung der
österreichischen Bestimmungen für. die Elektrotechnik, nicht als Anhänge, sondern als
Ergänzungen und sind damit Teil der Bestimmungen selbst

Informative Anhänge gelten im Sinne der Richtlinien für die Gestaltung der
österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik als unverbindliche Anhänge.
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1.5 Bilder

Sofern in diesen Bestimmungen nicht ausdrücklich anders verlangt (z.B. durch
Bemaßung), sind Abbildungen als Erläuterungen zum Text der Bestimmungen zu
verstehen und definieren diese nicht zusätzlich und über den Text hinausgehend.
Zusätzliche Interpretationen solcher Bilder sind in diesem Sinne daher nicht zulässig.

2 Bleibt frei

3 Anhang NA (informativ)
Gegenüberstellung der anzuwendenden internationalen bzw. regionalen
Bestimmungen zu ÖVE-Bestimmungen bzw. ÖNORMEN oder als Regel der
Technik anzuwendenden Bestimmungen

mod = durch gemeinsame CENELEC-Abänderungen modifiziert

Ausgabedaten OVE-Bestimmungen
lEC-Publikationen EN/HD der EM/HD ÖNORMEN

Regeln der Technik

IEC1011-1 EN 61011 1992 ÖVE-G/EN 61011-1
Electric fence energizes
Safety requirements for battery-operated
electric fence energizers suitable for
connection to the supply mains
Elektrozaungeräte
Sicherhensbesummungen für Elektrozaungerflte
für Batteriebetrieb und N^t/flnschhi&

4 Bleibt frei
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INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION

ELEKTROZAUNGERÄTE
Sicherheitsbestimmungen für batteriebetriebene Elektrozaungeräte,
die nicht für Netzanschluß vorgesehen sind.

Vorwort

1) Die formalen Entscheidungen oder Vereinbarungen des IEC zu
technischen Dingen, vorbereitet durch das Technische Kommitee,
in welchen allen Nationalen Kommitees, die ein besonderes
Interesse daran haben vertreten sind, drücken so nahe wie mög-
lich eine internationale Übereinkunft der Meinungen über die
behandelten Gegenstände aus.

2) Diese haben die Form von Empfehlungen für den internationalen
Gebrauch und sind in diesem Sinne von den Nationalen Kommitees
anerkannt.

3) Um die internationale Vereinheitlichung zu fördern, drück IEC
den Wunsch aus alle Nationalen Kommitees mögen den Text der
IEC-Empfehlung übernehmen, und alle damit zusammenhängenden
nationalen Bestimmungen sollten so weit wie möglich auf letz-
tere deutlich hinweisen.

4) IEC hat keinen Vorgang für die Kenntlichmachung der Überein-
stimmung mit der Vorschrift niedergelegt und es hat keine Rück-
wirkung wenn ein Teil der Ausrüstung als mit den Anforderungen
in Übereinstimmung erklärt wird.

Einleitung

Diese Norm wurde vom Unterkommitee 61 H: Sicherheit elektrischer
Geräte in der Landwirtschaft des IEC Elektrotechnischen Kommitees
Nr 61: Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke für die Veröffentlichung erarbeitet

Es ist die erste Ausgabe dieser Norm.

Der Text dieser Norm basiert auf folgenden Unterlagen:

1 6-Monats-Regel
61 H (Co) 6

Umfrageerqebnis
61 H (Co) 10

Weitere Informationen können dem in der obigen Tabelle angegebe-
nen Umfrageergebnis entnommen werden.
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Diese Norm ist für die Anwendung zusammen mit
IEC 1011: Elektrozaungeräte - Sicherheitsbestimmungen für
Elektrozaungeräte mit Netzanschluß -
vorgesehen.

Die Abschnitte dieser Norm ergänzen oder ändern die entsprechen-
den Abschnitte von IEC 1011. Falls es keine entsprechenden Unter-
abschnitte in dieser Norm gibt, gilt der Unterabschnitt von
IEC 1011 ohne Änderung soweit es sinnvoll ist. Wenn in dieser
Norm "Ergänzung", "Änderung" oder "Ersatz" angegeben ist, muß
die entsprechende Anforderung, Prüfbedingung oder Erklärung von
IEC 1011 angeglichen werden.

1) In dieser Norm werden folgende Drucktypen verwendet:
- Anforderungen : in Normalschrift
- Prüfungen : in Kursivschrift
- Erläuterungen : in Kleinschrift

2) Unterabschnitte, Bilder oder Tabellen welche die in IEC 1011
ergänzen beginnen mit der Nummerierung bei 101

Andere IEC Publikationen, die in dieser Norm zitiert werden:
1011-1(1989) : Electric fence energizers - Safety

requirements for battery-operated
electric fence energizers suitable
for connection to the supply mains.
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ELEKTROZAUNGERÄTE

Sicherheitsbestimmungen für batteriebetriebene Elektrozaungeräte,
die nicht für Netzanschluß vorgesehen sind.

l Anwendungsbereich

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

1.1 Ersatz

Diese Norm gilt für batteriebetriebene Elektrozaungeräte, die
nicht für den Anschluß an das Versorgungsnetz bestimmt sind,
und die eine Nennversorgungsspannung bis 36 Volt Gleichstrom
haben.

Anmerkung: Beispiele von Elektrozaungeräten innerhalb des An-
wendungsbereiches dieser Norm sind:
- Elektrozaungeräte, die von eingebauten oder getrennten

nicht aufladbaren Batterien gespeist werden;
- Elektrozaungeräte, die nur von getrennten Akkumulatoren

gespeist werden;
- Elektrozaungeräte, die für den Anschluß an eine Batterie-

ladeeinrichtung vorgesehen sind, die nicht an das Ver-
sorgungsnetz angeschlossen werden können;

- Elektrozaungeräte, die eine eingebaute Trockenbatterie
oder einen Akkumulator enthalten, die nur aufgeladen
werden können, wenn sie aus dem Gerät herausgenommen
werden.

Elektrozaungeräte können eingebaute elektronische Stromkreise
oder elektronische Bauelemente enthalten.
Anforderungen für batteriebetriebene Elektrozaungeräte, die für
den Anschluß an das Versorgungsnetz bestimmt sind, z.B. solche,
die eingebaute Batterien und Batterieladeeinrichtungen zum Laden
dieser Batterien aus dem Netz enthalten, sind in IEC 1011-1
gegeben.

2 Begriffe

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

2.2.21 Ersatz

Batteriebetriebenes Elektrozaungerät, das nicht für den Anschluß
an das Versorgungsnetz bestimmt ist, ist ein Elektrozaungerät,
das nur von Trockenbatterien, Akkumulatoren oder anderen Energie-
quellen gespeist wird und nicht für den Anschluß an das Versor-
gungsnetz bestimmt ist

Anmerkung: Batteriebetriebene Elektrozaungeräte, die nicht für
den Anschluß an das Versorgungsnetz bestimmt sind, werden
nachstehend als Geräte bezeichnet.
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Ergänzender Abschnitt

2 2.101 Nenneingangsstrom ist der durchschnittliche Eingangs-
strom, für den das Gerät vom Hersteller bestimmt ist.

3 Allgemeine Anforderung

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt

4 Allgemeines über Prüfungen

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

4.4.1 Punkt 4 Ersatz:

Falls nicht anders angegeben, anlegen der ungünstigsten Spannung
an die für den Anschluß der Batterie bestimmten Anschlußklemmen
oder Anschlußstellen zwischen:
- dem 0,55- und l,l fachen der Nennversorgungsspannung, oder dem

0,55fachen unteren Grenzwert und dem l,l fachen oberen Grenzwert
des Nennversorgungsspannungsbereiches, wenn das Gerät mit Trocken
batterien betrieben werden kann;

- dem 0,75- und l,l fachen der Nennversorgungsspannung, oder dem
0,75fachen unteren Grenzwert und dem l,l fachen oberen Grenz-
wert des Nennversorgungsspannungsbereiches, wenn das Gerät nur
für den Gebrauch mit Akkumulatoren bestimmt ist

- Ausgenommen werden Geräte, bei denen die maximale Impulsenergie
1,0 J bei dem l,l fachen Wert der Nennversorgungsspannung oder
dem l,l fachen oberen Grenzwert des Nennversorgungsspannungs-
be'reiches nicht übersteigt. Zur Bestimmung der Ausgangsspannung
und des Impuls-Abstandes werden diese Geräte mit einer Versor-
gungsspannung gleich dem 0,9fachen Wert der Nennversorgungs-
spannung oder dem 0,9fachen unteren Grenzwert des Nennversor-
gungsspannungsbereiches versorgt.

- Bei Geräten mit mehr als einer Nennversorgungsspannung wird
die ungünstigste Nennversorgungsspannung gewählt

- Die in der folgenden Tabelle für den Innenwiderstand je Zelle
der Batterie festgelegten Werte müssen berücksichtigt werden.

Versorgungsspannung

l,l fache Nennversorgungs-
spannung
l,0 fache Nennversorgungs.-
spannung
0,75 fache Nennversorgungs-
spannung
0,55fache Nennversorgungs-
spannung

Innenwiderstand je Zelle
(Ohm)

Trocken- Akkumulatoren
batterie

0,08 0,0012

0,10 0,0015

0,75 0,0060

2,00
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Anmerkung: Zur Bestimmung des inneren Widerstandes einer Bat-
terie gelten zwei oder mehr parallelgeschaltete Zellen als
eine Zelle

4.4.1 Punkt 5 Ersatz:

Bei Geräten, bei denen an den Klemmen oder Anschlußstellen Für
die Batterie, Angaben über die Polarität fehlen, wird die un-
günstigere Polarität gewählt.

4.4.1 Punkt 6 gilt nicht

4.4.2 Ergänzende Abschnitte:

101 Das Gerät wird mit der ungünstigsten Versorgungsspannung
zwischen 0 und dem l,1fachen Wert der Nennversorgungsspannung
oder dem 1,1fachen oberen Grenzwert des Nennversorgungsspan-
nungsbereiches gespeist.

102 Klemmen oder Anschlußstellen für die Versorgung mit Angabe
über die Polarität werden an den Gegenpol angeschlossen, es sei
denn, ein derartiger Anschluß ist im bestimmungsgemäßen Gebrauch
unwahrscheinlich

5 Nennwerte

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

5 l Ersatz:

Die Nennversorgungsspannung darf 36 V Gleichspannung nicht über-
schreiten .

Prüfung: Besichtigung der Aufschrift

6 Einteilung

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt.

7 Aufschriften

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

7 l Ersatz

Die Geräte müssen mit folgenden Aufschriften versehen sein:
- Nennversorgungsspannung(en) oder Nennversorgungsspannungsbe-

reich(e) in Volt;
- Bildzeichen für die Art der Versorgung;
- Nenneingangsstrom in Ampere;
- Typ der Batterie, es sei denn, der Typ ist für die Funktion

des Gerätes ohne Bedeutung; .
- Name des Herstellers oder des verantwortlichen Vertreibers,

Warenzeichen oder Erkennungszeichen;
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- Modell- oder Typzeichen des Herstellers;
- Bildzeichen für den Grad des Feuchtigkeitsschutzes d.h. IP X4

oder IP X7;
- die entsprechenden Worte "mittlere Leistung" oder "hohe Leistung"

falls anwendbar;
- die Worte "Vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung genau durch-

lesen."

Darüber hinaus müssen die Geräte folgende Warnaufschrift haben:

Nicht an Betriebsmittel mit Netzanschluß anschließen.

Die Warnung muß in der (den) offiziellen Sprache(n) des Landes
abgefaßt sein, in dem das Gerät verkauft werden soll.

Anmerkung: Bei der Art der Batterie ist erforderlichenfalls ein
Unterschied zwischen Trockenbatterien und Akkumulatoren zu
machen.
Zusätzliche Aufschriften sind erlaubt, wenn sie nicht zu Miß-
verständnissen führen.

7.4 Änderung

Die beiden letzten Abschnitte werden gestrichen.

7 9 Ist es erforderlich, bei der Installation oder beim Gebrauch
des Gerätes besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, so müssen
deren Einzelheiten in einer Gebrauchsanweisung angegeben sein,
die dem Gerät beiliegt. Die Gebrauchsanweisung muß davor warnen,
brennbares Material in die Nähe des Zaunes oder in Berührung
mit dem Gerät zu bringen. Sie muß die Warnung wiederholen, die
auf dem Gerät angebracht ist: "Nicht für Netzanschluß geeignet"

Ergänzender Abschnitt:

7 101 Die Versorgungsklemmen oder Anschlußstellen müssen deut-
lich durch das Symbol "+" oder die Farbe Rot bei positiver Po-
larität und mit dem Symbol "-" oder der Farbe Schwarz bei nega-
tiver Polarität gekennzeichnet sein, es sei denn, die Polarität
ist unbedeutend.

Prüfung: Besichtigung

8 Schutz gegen elektrischen Schlag

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

8.1 Ersatz

Die Geräte müssen so gebaut und umschlossen sein, daß angemes-
sener Schutz gegen direktes Berühren von aktiven Teilen außer
den Anschlußeinrichtungen des Zaunstromkreises besteht. Diese
Anforderung gilt für alle Lagen des Gerätes, nachdem es ver-
drahtet ist und im bestimmungsgemäßen Gebraucht arbeitet und
auch dann wenn abnehmbare Teile entfernt wurden.
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Gehäuse dürfen keine Öffnungen haben, durch die aktive Teile
berührbar werden. Es dürfen nur Öffnungen vorhanden sein, die
für den Gebrauch und die Arbeitsweise des Gerätes notwendig sind.

Die Isoliereigenschaften von Lack, Emaille, Papier, Baumwolle,
Vergußmasse und Oxidüberzügen auf Metallteilen gelten nicht
als ausreichender Schutz gegen direktes Berühren aktiver Teile

Wenn zum Ein- oder Ausschalten des Gerätes das Gehäuse geöff-
net werden muß, auch wenn dies mit Hilfe eines Werkzeuges ge-
schieht, müssen aktive Innenteile bei geöffnetem Gehäuse aus-
reichend gegen direktes Berühren geschützt sein.

Teile in einem Batterieraum, die beim Austausch der Batterien,
auch wenn dies mit Hilfe eines Werkzeuges geschieht, berührbar
werden, dürfen nicht aktiv sein.

Prüfung: Besichtigung und Prüfung mit dem IEC-Prüffinger nach
Bild l

Nachdem auswechselbare Teile entfernt wurden und das Gehäuse
geöffnet ist, wenn dies für die Inbetriebnahme oder das Aus-
schalten des Gerätes erforderlich ist, wird der Prüffinger
ohne nennenswerte Kraft in jeder möglichen Lage angewendet

Öffnungen, durch die dieser Prüffinger nicht eindringen kann,
werden später mit einem steifen ungelenkigen Prüffinger dersel-
ben Größe, der mit einer Kraft von 30 N angewendet wird, geprüft.
Dringt der Prüffinger ein, wird die Prüfung mit dem lEC-Prüf-
finger wiederholt, außer wenn die Kraft, die zum Eindringen in
die Öffnung nötig ist, zu groß ist.

Eine elektrische Anzeigevorrichtung wird zur Kontaktanzeige ver-
wendet .

Es darf nicht möglich sein, blanke aktive Teile, ausgenommen Zaun-
anschlußklemmen, oder aktive Teile, die nur durch Lack, Emaillie,
Papier, Baumwolle, Vergußmasse oder Oxidschichten geschützt sind,
mit dem Prüffinger zu berühren.

8.4 Ersatz

Kondensatoren und deren Gehäuse, wenn aus Metall, dürfen nicht
an berührbare Metallteile angeschlossen oder in Berührung sein,
wenn eine der Elektroden des Kondensators an andere anktive Teile
als an diejenigen des Zaunstromkreises angeschlossen sind.

Prüfung: Besichtigung

8.5 gilt nicht
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9 Frei

10 Ausgangswerte

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

10.1 Änderung

Anstelle des 1. Abschnittes gilt folgendes:

Unter üblichen Betriebsbedingungen muß daß Gerät Impulse liefern,
die durch Impuls-Abstände von mindestens l s getrennt sind.

11 Erwärmung

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt.

12 Frei

13 Elektrische Isolierung und Ableitstrom bei Betriebstemperatur

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt nicht.

14 Funk-Entstörung

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt.

15 Feuchtigkeitsbeständigkeit

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt.

16 Isolationswiderstand und Spannungsfestigkeit

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

16.1 Ersatz

Die Wicklungsisolierung des Transformators im Zaunstromkreis und
die Isolierung zwischen den Polen des Versorgungsstromkreises
muß angemessen sein, und die Ausgangswerte des Gerätes dürfen
nicht durch Feuchtigkeit unzulässig verändert werden.

Prüfung: nach den Abschnitten 16.3 unmittelbar nach der Prüfung
nach Abschnitt 15.3, im Feuchtraum oder in dem Raum, in dem der
Prüfling auf die vorgeschriebene Temperatur gebracht wurde, nach-
dem die vorher entfernten Teile wieder angebracht wurden.
Während der Prüfung darf kein Durchschlag auftreten.

16.2 gilt nicht
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16.3 Ersatz

Die Anschlußklemmen oder Anschlußstellen für die Versorgung werden
10 min an die Spannung zwischen dem 1,1 und l,5fachen Wert der
Nennversorgungsspannung, oder zwischen dem 1,1 und l,5fachen des
oberen Grenzwertes des Nennversorgungsspannungsbereiches ange-
schlossen, die so gewählt wird, daß die Ausgangsspannung ohne
einen angeschlossenen Verbraucher den maximalen Wert besitzt.
Etwaige Schutzfunkenstrecken werden abgeklemmt.

Die Isolierung zwischen den Polen des Versorgungsstromkreises
wird sodann l min mit einer Gleichspannung von ungefähr 500 V
geprüft. Vor Durchführung dieser Prüfung werden Kondensatoren,
Widerstände, Drosseln, Transformatoren-Wicklungen und elektro-
nische Einzelteile, die zwischen den Polen des Versorgungsstrom-
kreises angeschlossen sind, abgetrennt. Wenn ein Kondensator zu
einem integrierten Stromkreis gehört und nicht allein abgetrennt
werden kann, wird der Stromkreis als Ganzes abgeschaltet.

17 Beständigkeit gegen atmosphärische Überspannungen

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

17.1 Ersatz

Die Geräte müssen atmosphärischen Überspannungen, die vom Zaun-
draht ausgehen, standhalten.

Prüfung: folgende Prüfung, die mit einem Generator durchgeführt
wird, der positive und negative Zündimpulse mit einer Anstiegs-
zeit von 1,2 us und einer Halbwertzeit von 50 \µS erzeugt, mit den
zulässigen Grenzabweichungen:

± 5% für den Scheitelwert± 30% für die Anstiegszeit± 20% für die Halbwertzeit

Das Gerät ist wie im bestimmungsgemäßen Gebrauch installiert.
Fünf positive und fünf negative Impulse, von denen jeder einen
zu erwartenden Scheitelwert von 2 Uo aber nicht weniger als 10 kV
hat, werden im Zaunstromkreis angewendet, wobei das Intervall zwi-
schen den aufeinanderfolgenden Impulsen wenigstens 10 s beträgt,
und Uo der maximale Scheitelwert der Ausgangsspannung, gemessen
während der Prüfung nach Abschnitt 10.1, ist.

Während der Prüfung sind Durchschläge erlaubt.

Nach dieser Prüfung muß das Gerät den restlichen Anforderungen
dieser Norm entsprechen.

Die Form der Impulse wird mit dem an den Impulsgenerator angeschlos-
senen Gerät und durch Verwendung eines geeigneten Spannungsteilers
und eines Oszillographen eingestellt. Die Einstellung muß bei un-
gefähr 60% der angegebenen Prüfspannung erfolgen.
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Wenn es nicht möglich ist, die richtige Form der Impulse zu er-
langen, ist es nur notwendig, "sicherzustellen, daß die Anstiegs-
zeit den geforderten Wert hat.

Falls das Gerät mehr als einen Zaunstromkreis hat, wird jeder Strom-
kreis dieser Prüfung unterworfen.

Die Abschnitte 17.2 bis 17.4 gelten nicht.

18 Dauerhaftigkeit

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

18.2 Änderung

Anstelle des ersten Absatzes gilt folgendes:-

Das Gerät wird in seine bestimmungsgemäße Gebrauchslage gebracht
und mit einer Batterie mit einer Nennspannung gleich der Nennver-
sorgungsspannung des Gerätes versehen oder, wenn das Gerät für
mehr als eine Nennversorgungsspannung bestimmt ist, wird die un-
günstigste Nennversorgungsspannung gewählt. Oie Batterie muß der
größte Typ sein, für den das Gerät bestimmt ist.

Die Batterie muß neu oder am Beginn der Prüfung voll geladen
sein, und muß durch eine neue Batterie ersetzt werden, sobald
die Batteriespannung während der Prüfung auf den 0,75fachen
Wert der Nennspannung für Akkumulatoren oder auf den 0,55fachen
Wert der Nennspannung für Trockenbatterien sinkt.

19 Unsachgemäßer Betrieb
Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

19.2 Änderung

Anstelle des letzten Satzes des letzten Absatzes gilt das Fol-
gende:

Für diese Prüfung muß der Bezugswiderstand den Werten der Ta-
belle des Abschnittes 4.4.1 Punkt 4 Ersatz entsprechen.

20 Frei

21 Mechanische Festigkeit

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt.
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22 Aufbau

Der Abschnitt,von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

Abschnitt 22.1 gilt nicht.

Die Abschnitt 22.13 bis 22.18 gelten nicht.

22.22 dritter Absatz (Anmerkung) gilt nicht.

22.24 Der gesamte Text nach dem Wort "Gebrauch" gilt nicht.

Die Abschnitte 22.25 bis 22.28 gelten nicht.

Ergänzende Abschnitte:

22.101 Geräte, die zum Anschluß für Batterien mit flüssigem In-
halt vorgesehen sind, müssen so gebaut sein, daß die Isolierung
der Batterie und anderer Teile des Gerätes nicht durch eventuelles
Auslaufen der Flüssigkeit aus der Batterie beeinträchtigt werden
kann. Batterieräume müssen so gebaut sein, daß keine Gefahr der
Ansammlung oder Entzündung der Gase besteht.

Prüfung: Besichtigung

22.102 Die Geräte müssen so gebaut sein, daß der Anschluß an
das Versorgungsnetz, entweder direkt oder indirekt über eine
Batterieladeeinrichtung, nicht möglich ist.

Anmerkung: Äußere Klemmen und Krokodilklemmen gelten nicht als
Anschlüsse des Versorgungsnetzes.

23 Innere Leitungen

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

23.5 Letzter Absatz gilt nicht.

Abschnitt 23.6 gilt nicht.

24 Einzelteile

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

24.10 Änderung

Anstelle des 3. Absatzes gilt folgendes:

Ein Wechselstrom, mit dem fünffachen Wert der Frequenz und dem
fünffachen Wert der höchsten Spannung, denen die Drossel im
Gerät unter Fehlerbedingungen ausgesetzt ist, wird l min durch
die Drossel geleitet.



1504 17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

IEC 1011-2 Seite 15

24.12 Ersatz

Die Kondensatoren werden 42 Tage (1008 h) in einem Umluftofen
untergebracht. Die Luft im Umluftofen wird bei einer Tempera-
tur von (85 + 2)°C und einer relativen Feuchte nicht über 50%
gehalten. Sind die Kondensatoren mit einer maximalen Betriebs-
temperatur gekennzeichnet, muß die Luft im Umluftofen bei dieser
Temperatur gehalten werden, wobei T die Betriebstemperatur, wie
in der Prüfung nach Abschnitt 11 gemessen, ist. Während der Prü-
fung werden die Kondensatoren einer Spannung mit einem Scheitel-
wert von 1,5 U ausgesetzt, wobei U der Scheitelwert der höchsten
Spannung ist, die an dem Kondensator auftritt, wenn das Gerät
unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen oder unter Fehler-
bedingungen betrieben wird.

Bei Kondensatoren, die im Gerät Wechselstrom oder Gleichstrom
mit einer überlagerten Wechselstromwelligkeit über 50% ausge-
setzt sind, ist die Prüfspannung eine Wechselstromspannung mit
der Betriebsfrequenz des Kondensators im Gerät.

Bei Kondensatoren, die im Gerät Gleichstrom oder Gleichstrom
mit einer überlagerten Wechselstromwelligkeit nicht über 50%
ausgesetzt sind, ist die Prüfspannung eine Gleichstromspannung.
Die Welligkeit ist das Verhältnis zwischen der Amplitude des
Wechselstromanteils und dem Gleichstromanteil der Spannung.

Eine Sicherung oder eine andere Vorrichtung mit angemessener
Empfindlichkeit wird in den PrüfStromkreis jedes Kondensators
eingefügt, um jede kurze oder dauernde Störung anzuzeigen.

Nachdem die Kondensatoren aus dem Umluftofen herausgenommen wur-
den, dürfen sie auf ungefähr Raumtemperatur abkühlen.

Der Isolationswiderstand jedes Kondensators wird dann mit einer
Gleichstromspannung von ungefähr 500 V, die über 2 min angewen-
det wird, geprüft. Der gemessene Wert darf nicht weniger als
500 Mû betragen.

Die Kondensatoren werden dann mit einer Gleichstromprüfspannung,
die für l min zwischen den Anschlußklemmen angewendet wird, ge-
prüft.

Die Prüfspannung beträgt:

3U für Kondensatoren, die im Gerät Wechselstrom oder Gleich-
strom mit einer überlagerten Wechselstromwelligkeit über
50% ausgesetzt sind;

2U für Kondensatoren, die im Gerät Gleichstrom oder Gleich-
strom mit einer überlagerten Wechselstromwelligkeit nicht
über 50% ausgesetzt sind.
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Während dieser Prüfung darf kein Überschlag auftreten.

Falls nicht mehr als ein Kondensator in den Prüfungen dieses
Abschnittes versagt, werden die Prüfungen mit zehn weiteren
Prüflingen durchgeführt, von denen dann alle den Prüfungen
standhalten müssen.

25 Netzanschluß und äußere Anschlußleitungen

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

25.1 Ersatz

Die Geräte müssen mit geeigneten Mitteln zum Anschluß an die
Stromquelle ausgestattet sein.

Geräte, die im Inneren Batterien enthalten, müssen mit Anschluß-
klemmen, flexiblen Leitungen, Kontaktleisten oder ähnlichem aus-
gestattet sein, die zum Anschluß an den Typ der Batterie geeignet
sind, der in der Aufschrift angegeben ist.

Geräte die aus getrennten Batterien gespeist werden, müssen mit
Anschlüssen, flexiblen Anschlußleitungen oder flexiblen Kabeln
versehen sein, die in Verbindung mit Krokodilklemmen, Batterie-
klemmen oder anderen Vorrichtungen, den Anschluß des in der Agf-
schrift angegebenen Batterietyps ermöglichen.

Werden flexible Anschlußleitungen oder flexible Kabel angebracht '
oder für die Anbringung vorgesehen, müssen sie einen Nennquer-
schnitt von nicht weniger als 0,75 mm2 haben, der Anschluß muß
Typ X, Typ Y oder Typ M haben und das Gerät muß mit einer passen-
den Zugentlastung und entsprechend nach Abschnitt 25.2 ausge-
stattet sein.

Ist/sind ein getrennter/getrennte Batterieraum/-räume für die
Unterbringung der Batterie(n) vorhanden, muß eine entsprechende
Zugentlastung nach 25.2 sowohl am Gerät als auch an dem getrenn-
ten Batterieraum vorhanden sein.

Prüfung: Besichtigung



1506 17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

IEC 1011-2 Seite 17

25.2 Ersatz

Zugentlastungen müssen so ausgeführt sein, daß die flexiblen
Anschlußleitungen oder die Leiter der flexiblen Anschluß-
leitungen vor Zug, eingeschlossen Verdrehung an den Stellen
an denen sie an Anschlußklemmen .oder Anschlußstellen ange-
schlossen sind, geschützt sind, und daß ihre Umhüllungen, falls
vorhanden, gegen Abrieb geschützt sind.

Zugentlastungen müssen so gebaut sein, daß
- eine Anschlußleitung oder ein Kabel nicht durch eine Metall-

schraube festgeklemmt wird, die direkt auf die Anschlußleitung
oder das Kabel drückt;

- die Einzelteile der Zugentlastung nicht leicht verlorengehen
können, wenn die Anschlußleitung ausgetauscht wird, und zumin-
dest ein Teil zuverlässig am Gerat oder an dem getrennten
Batterieraum befestigt ist;

- das Auswechseln einer Anschlußleitung leicht und ohne Spezial-
werkzeuge möglich ist;

- sie für die verschiedenen Leitungstypen, die angeschlossen wer-
den dürfen, geeignet sind, soweit nicht die Zugentlastung so
gebaut ist, daß nur ein einziger Leitungstyp angeschlossen
werden kann;

- Schrauben, falls vorhanden, die bei der Auswechslung der An-
schlußleitung bedient werden müssen, dürfen nicht zur Befesti-
gung anderer Teile dienen.

Prüfung: Besichtigung und durch folgende Prüfungen:

An das Gerät oder den getrennten Batterieraum wird die Anschluß-
leitung angeschlossen. Die Leiter werden in die Klemmen einge-
führt, etwa vorhandene Klemmschrauben werden nur soweit ange-
zogen, daß das leichte Ausweichen der Leiter aus ihrer Lage ver-
hindert ist.

Die Zugentlastung wird in bestimmungsgemäßen Gebraucht verwendet;
ihre Schrauben werden mit zwei Dritteln des in Abschnitt 28.1 an-
gegebenen Drehmomentes angezogen.

Nach diesen Vorbereitungen darf es nicht möglich sein, die An-
schlußleitungen so weit in das Gerät oder den getrennten Bat-
terieraum hineinzuschieben, daß diese selbst oder innere Teile
des Gerätes oder des getrennten Batterieraumes beschädigt wer-
den könnten.

Anschließend wird auf jede einzelne Anschlußleitung ein Zug mit
der in der folgenden Tabelle angegebenen Kraft ausgeübt. Der Zug
wird in der ungünstigsten Richtung ohne Rucken 25 mal jeweils l s
ausgeübt. Unmittelbar danach wird jede flexible Anschlußleitung
eine Minute einem Drehmoment nach der folgenden Tabelle ausge-
setzt.
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lasse des Gerätes oder
des getrennten Raumes
mit der Batterie

kg

Dis zu und einschließlich 1
über 1 bis zu und einschließ-
lich 4
über 4

Zugkraft
N

30

60
100

Drehmoment
Nm

0,1

0,25
0,35

Die Prüfungen werden mit den Anschlußleitungen vorgenommen,
die mit dem Gerät geliefert werden oder, wenn das Gerät ohne
Anschlußleitungen geliefert wird, zunächst mit dem leichtesten
zulässigen Leitungstyp vom kleinsten in 26.4 angegebenen Quer-
schnitt und dann mit dem nächststärkeren Leitungstyp des größ-
ten vorgeschriebenen Querschnittes.

Während der Prüfungen dürfen die Anschlußleitungen nicht beschä-
digt werden.

Nach den Prüfungen darf sich die Anschlußleitung nicht um mehr
als 2 mm in Längsrichtung verschoben haben, und die Leiter dür-
fen sich innerhalb der Anschlußklemmen nicht um mehr als l mm
verlagert haben, und an den Anschlüssen darf keine nennenswerte
Zugbelastung vorhanden sein. Kriech- und Luftstrecken dürfen
sich nicht unter die in Abschnitt 29.1 vorgeschriebenen Werte
verringert haben.

Zur Messung der Längsverschiebung wird vor Beginn der Prüfungen
auf jeder Anschlußleitung, während sie noch der Zugkraft ausge-
setzt ist, in etwa 2 cm Entfernung von der Zugentlastung eine
Markierung angebracht.

Nach den Prüfungen wird, während die Anschlußleitung noch der
Zugkraft ausgesetzt ist, die Verschiebung der Markierung auf
der Anschlußleitung gegenüber der Zugentlastung gemessen.

25.3 Ersatz

Einführungsöffnungen für äußere Leitungen, falls vorhanden,
müssen so gebaut sein, daß die Anschlußleitungen ohne Gefahr
der Beschädigung der Schutzumhüllung eingeführt werden können.

- Einführungsöffnungen müssen so geformt sein, daß sie eine Be-
schädigung der Anschlußleitung oder flexiblen Leitung verhin-
dern;

- Tüllen für Einführungsöffnungen müssen zuverlässig befestigt
sein, dürfen nicht ohne Werkzeug abnehmbar sein und dürfen,
bei Geräten oder getrennten Batterieräumen mit Einführungs-
öffnungen aus Metall nicht aus Gummi bestehen.

Prüfung: Besichtigung

Die Abschnitte 25.4 bis 25.10 gelten nicht.
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26 A n s c h l u ß k l e m m e n für äußere Lei ter

Der A b s c h n i t t von IEC 1011 gil t mit fo lgender A u s n a h m e :

A b s c h n i t t 26.1 gilt n i ch t .

26 .2 Er sa tz

Wenn das Gerät mit Klemmschrauben für den Anschluß an Versor-
gungsleitungen versehen ist, müssen diese Klemmen den Anfor-
derungen der Abschnitte 26.3 bis 26.12 und 26.14 bis 26.16
entsprechen.

Etwaige Klemmen, die für den Anschluß des Zaunes und des Erdungs-
drahtes bestimmt sind, müssen den Anforderungen der Abschnitte
26.16 bis 26.21 entsprechen; anderenfalls muß das Gerät mit ge-
eigneten Mitteln für den Anschluß des Zaunes und des etwa vor-
handenen Erdungsdrahtes versehen sein.

Prüfung: Besichtigung und entsprechende Prüfungen

Anmerkung: Anschlußleitungen, die an das Gerät fest angeschlossen
und mit Krokodilklemmen oder dergleichen versehen sind, gelten
als geeignete Mittel zum Anschluß des Zaunes und des Erdungs-
drahtes .

26.15 Ersatz

Anschlußteile für den Anschluß der Batterieleitungen mit An-
bringungsart Typ X müssen so angeordnet oder umhüllt sein, daß
keine Gefahr der zufälligen Verbindung zwischen den Versorgungs-
anschlüssen besteht.

Prüfung: Nachfolgende Prüfung:

Eine 8 mm langes Stück der Isolierung wird vom Ende einer flexib-
len Leitung, deren Nennquerschnitt dem in Unterabschnitt 25.5 an-
gegebenen entspricht, entfernt. Ein Draht der offenen Leitung
wird frei gelassen und die anderen Drähte werden vollständig in
die Anschlußöffnung eingeführt und festgeklemmt.

Der freie Draht darf kein Metallteil berühren können, wodurch
ein Kurzschluß der Batterieversorgung hervorgerufen werden könnte.

Abschnitt 26.17 gilt nicht.

27 Frei

28 Schrauben und Verbindungen

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt.

29 Kriech- und Luftstrecken, Abstände durch die Isolierung

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:
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29.1 Ersatz

Kriech- und Luftstrecken zwischen den Polen des Versorgungs-
stromkreises dürfen nicht kleiner als 2 mm sein, wobei das
Gerät mit Leitern wie im bestimmungsgemäGen Gebrauch ange-
schlossen ist.

Prüfung: Messung

Anmerkung: Beim Messen der Kriechstrecke werden Vertiefungen
von weniger als l mm Breite nur mit ihrer Breite berück-
sichtigt.
Beim Messen der Gesamtluftstrecke werden Luftspalten unter
l mm Breite nicht berücksichtigt.

Abschnitt 29.2 gilt nicht.

30 Wärme- und Feuerbeständigkeit, Kriechstromfestigkeit

Der Abschnitt von IEC 1011 gilt mit folgender Ausnahme:

Abschnitt 30.3 gilt nicht.

31 Rostschutz
Der Abschnitt von IEC 1011 gilt.

32 Frei
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Anhang A Temperatur-Regel- und Steuereinrichtungen und Über-
lasteinrichtungen

Dieser Anhang von IEC 1011 gilt.

Anhang B Elektronische Stromkreise

Dieser Anhang von IEC 1011 gilt.

Anhang C Messung von Kriech- und Luftstrecken

Dieser Anhang von IEC 1011 gilt.

Anhang D Methode zur Feststellung aktiver Teile

Frei

Anhang E Bestimmungen für die Installation und den Betrieb von
Elektrozäunen und ihren Geräten

Dieser Anhang von IEC 1011 gilt.

Anhang F Schaltung zur Messung des Ableitstromes
Dieser Anhang von IEC 1011 gilt nicht.
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ÖVE-HG 701, Teil 2-1/1988
ÖSTERREICHISCHE BESTIMMUNGEN

FÜR DIE ELEKTROTECHNIK

Instandsetzung, Änderung und Prüfung
elektrischer Geräte für den Hausgebrauch

und ähnliche Zwecke

Netzbetriebene elektronische Geräte
und deren Zubehör für den Hausgebrauch

und ähnliche allgemeine Anwendung
DK 64.06.004.6.001.4 621.38.621.311.62

Fachausschuß FA
Funkübertragung und Elektroakustik

im ÖSTERREICHISCHEN VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK

Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien
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Inhaltsübersicht

Teil 2-1:
Besondere Bestimmungen für netzbetriebene elektronische Geräte und deren Zubehör

für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Anwendung

Seite
Einleitung 3

Vorwort 4

§ 1 Geltung 4
§ 2 Begriffe und Benennungen 4
§ 3 Allgemeine Anforderungen 4
§ 4 Allgemeines über die Prüfung 4
§ 5 Durchführung und Auswertung der Prüfung 5

Anhang A1 Abbildungen . 5

Einleitung

(1) Diese Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik wurden vom Lenkungsausschuß der SEBE im
ÖVE bei der 23. Sitzung 1988 verabschiedet.

(2) Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist der jeweils geltenden Elektro-
technikverordnung zu entnehmen.

(3) Als Grundlage für diese Bestimmungen wurde DIN VDE 0701, Teil 200/06.88, verwendet. Es besteht sachliche
Übereinstimmung.
Diese Bestimmungen ersetzen den Anhang A1. von ÖVE-F 40/1979.

(4) In diesem Heft wird auf folgende österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik Bezug genommen.
ÖVE-F 40 Sicherheitsanforderungen für netzbetriebene elektronische und verwandte Geräte, die für

den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Verwendung bestimmt sind

(5) In diesem Heft werden die folgenden ÖNORMEN angeführt:
ÖNORM E 1362 Gefährliche elektrische Spannung; Graphisches Symbol „Blitzpfeil"; Form und Farbe

(6) In diesem Heft wird auf die folgenden internationalen, regionalen, nationalen bzw. ausländischen Veröffent-
lichungen Bezug genommen:
DIN VDE 0104 Prüfanlagen mit Spannungen über 1 kV

(7) Die Hinweise auf andere Veröffentlichungen in den Fußnoten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf
den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der
durch Elektrotechntkverordnung oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berück-
sichtigen.

(8) Hinweise:
Bei mittels Elektrotechnikverordnung verbindlich erklärten österreichischen Bestimmungen für die Elektrotech-
nik ist zu beachten, daß

(8.1) Vorworte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstellen in anderen, verbindlich
erklärten österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik der Verbindlicherklärung unterliegen.

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und Hinweise auf Fundstellen in anderen Texten von der
Verbindlicherklärung ausgenommen sind.

(9) Die in diesem Heft angeführten Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektro-
technik und sonstigen technischen Veröffentlichungen können vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien,
bezogen werden.
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Vorwort

Die Bestimmungen für Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähn-
liche Zwecke bestehen aus einem gemeinsamen Teil, ÖVE-HG 701, Teil 1: Allgemeine Bestimmungen, und fallweise
einem Teil 2: Besondere Bestimmungen für bestimmte Gerätearten. Die Paragraphen des Teiles 2 ändern, ersetzen
oder ergänzen die entsprechenden Paragraphen des Teiles 1. Die in Teil 2 enthaltenen Sonderbestimmungen, Prüf-
bestimmungen und Erläuterungen sind wie folgt gekennzeichnet:
ABÄNDERUNG: Die entsprechende Bestimmung des Teiles 1 wird hierdurch teilweise abgeändert.
ERSATZ: Die entsprechende Bestimmung des Teiles 1 wird aufgehoben und hierdurch ersetzt.
ERGÄNZUNG: Diese Bestimmung gilt zusätzlich zu den Bestimmungen des Teiles 1.

Teil 2-1:
Besondere Bestimmungen für netzbetriebene elektronische Geräte und deren Zubehör

für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Anwendung

§ 1. Geltung
Der § 1 des Teiles 1 ist mit folgender Ausnahme anzu-
wenden:
ERSATZ:
1.1 Diese Bestimmungen gelten für die Instandset-
zung, Änderung und anschließende Prüfungen von
netzbetriebenen elektronischen Geräten und deren
Zubehör für den Hausgebrauch und ähnliche Anwen-
dung 1).
Diese Bestimmungen gelten nicht für Wartungs- und
Reinigungsarbeiten, soweit diese laut Gebrauchs-
anweisung auch vom Benutzer durchgeführt werden
dürfen.

§ 2. Begriffe und Benennungen
Der § 2 des Teiles 1 ist mit folgender Ausnahme anzu-
wenden:
ABÄNDERUNG:
Es gelten die Begriffe gemäß Teil 1 und die Begriffe
gemäß technischen Bestimmungen 1).

§ 3. Allgemeine Anforderungen
Der § 3 des Teiles 1 ist mit folgender Ausnahme anzu-
wenden:
ERSATZ:
3.4 Zur Sicherheit beitragende Teile der Geräte oder
des Zubehörs, die bei der Durchführung der Instandset-
zung, Änderung oder Prüfung als beschädigt erkannt
werden, müssen ersetzt werden.

§ 4. Allgemeines über die Prüfung
Der § 4 des Teiles 1 ist mit folgenden Ausnahmen anzu-
wenden:

ERGÄNZUNG:
4.5.1 Zusätzlich muß der Isolationswiderstand zwi-
Prüf.: schen den Netzpolen und den Anschlußstel-
len, die nicht mit dem Symbol ²) gekennzeichnet
sind, gemessen werden.
Eine Besichtigung des Gerätes und, falls vorhanden,
seines Schaltbildes wird im allgemeinen zeigen, welche
Anschlußstellen geprüft werden müssen.
Alternativ zu obiger Prüfung kann folgende Prüfung auf
Spannungsfestigkeit durchgeführt werden:
Für die Dauer von mindestens 1 s wird die Isolierung
zwischen den Netzpolen und allen von außen berühr-
baren leitfähigen Teilen sowie den Anschlußstellen, die
nicht mit dem Symbol ²) gekennzeichnet sind, mit
einer netzfrequenten Wechselspannung oder mit einer
Gleichspannung geprüft.
Während der Prüfung darf kein Überschlag oder Durch-
schlag auftreten.
Das Hochspannungsprüfgerät darf mit Strombegren-
zung arbeiten. In diesem Fall muß es mit einer geeigne-
ten Anzeigevorrichtung ausgestattet sein, welche
anzeigt, ob mit der geforderten Spannung geprüft wird.

Bei Benutzung von Hochspannungsprüfgeräten mit Strombegrenzung auf
maximal 3 mA Wechselstrom (Effektivwert) bzw. 12 mA Gleichstrom brau-
chen keine besonderen Anforderungen, wie z. B. Abschrankungen, Flucht-
wege, erfüllt zu werden ³).

Die Prüfspannung beträgt 1 000 V Wechselspannung
(Effektivwert) oder 1 500 V Gleichspannung. Diese
Spannung muß noch vorhanden sein bei einer Bela-
stung von 5000 pF bzw. 1 .
Die Prüfspannung darf im Leerlauf 1 500 V Wechsel-
spannung (Effektivwert) oder 2 000 V Gleichspannung
nicht überschreiten.

Um die Beschädigung von Halbleiterbauelementen zu vermelden, wird
empfohlen, auf sichere Kontaktgabe zu achten und die angelegte Prüfspan-
nung stetig bis zum vollen Wert zu steigern.

1) Stehe ÖVE-F 40.
²) Siehe ÖNORM E 1362.
³) Siehe VDE 0104.
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ERGÄNZUNG:
4.6.1 Zusätzlich bei Geräten mit Schutzerdung und
Prüf.: bei Geräten mit Schutzisolierung eine Ersatz-
Ableitstrommessung zwischen den entsprechenden
Anschlußstellen bzw. berührbaren Teilen und den Netz-
polen, wenn der Ableitstrom durch die Instandsetzung
beeinflußt worden sein kann, z. B. beim Ersatz von
Berührungsschutzkondensatoren, oder wenn die Prü-
fung des Isolationswiderstandes nicht bestanden wurde.

ERSATZ:
4.6.3 Der Anschluß des Gerätes an die Meßschal-
Priif.: tung ist gemäß Abb. A1-4a), b), c) vorzuneh-
men. Der angezeigte Strom zwischen betriebsmäßig
unter Spannung stehenden Teilen und berührbaren
Metallteilen darf 1 mA (Effektivwert) nicht über-
schreiten.

1523

5

ERSATZ:
4.8.1 Die Instandsetzung eines Gerätes schließt die
Prüf.: Kontrolle der Aufschriften4) auf Vollständigkeit
und Lesbarkeit mit ein. Nach Änderungen von Geräten
müssen die Aufschriften4) gegebenenfalls berichtigt
werden.

§ 5. Durchführung und Auswertung der Prüfung
Der § 5 des Teiles 1 ist zur Gänze anzuwenden.

Anhang
A1. Abbildungen

Der Anhang A1 des Teiles 1 ist zur Gänze anzuwenden.

4) Siehe ÖVE-F 40, § 5 Aulschriften.
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ÖSTERREICHISCHE BESTIMMUNGEN

FÜR DIE ELEKTROTECHNIK

Instandsetzung, Änderung und Prüfung
elektrischer Geräte für den Hausgebrauch

und ähnliche Zwecke

Handgeführte Elektrowerkzeuge
DK 64.06-83.004.67/.68:621.313.13:621.9.041 -83:620.1

Fachausschuß HG
Elektrische Haushaltsgeräte

im ÖSTERREICHISCHEN VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK

Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien
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Teil 2-2 Besondere Bestimmungen für handgeführte Elektrowerkzeuge

Inhaltsübersicht
Seite

Einleitung 3
Vorwort 3
§ 1 Geltung 4
§ 2 Begriffe und Benennungen 4
§ 3 Allgemeine Anforderungen 4
§ 4 Allgemeines über die Prüfungen 4
§ 5 Durchführung und Auswertung der Prüfung 5
Anhang A1 Abbildungen 5

Einleitung
(1) Diese Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik wurden vom Lenkungsausschuß der SEBE Im

ÖVE bei der 27. Sitzung 1990 verabschiedet.

(2) Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist der jeweils geltenden Elektro-
technikverordnung zu entnehmen.

(3) Als Grundlage für diese Bestimmungen wurde DIN VDE 0701 Teil 260/06.86, verwendet, es besteht sachliche
Übereinstimmung.

(4) In diesem Heft wird auf folgende österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik Bezug genommen:
ÖVE-HG 43 Teil 1 Handgeführte Elektrowerkzeuge. Teil 1: Allgemeine Bestimmungen

(5) Bleibt frei.

(6) Bleibt frei.

(7) Die Hinweise auf Veröffentlichungen in den Fußnoten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den
Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch
Elektrotechnikverordnung oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen.

(8) Bei mittels Elektrotechnikverordnung verbindlich erklärten Österreichischen Bestimmungen für die Elektro-
technik ist zu beachten:

(8.1) Vorworte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstellen in anderen, verbindlich
erklärten österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik werden auch von der Verbindlicherklärung
erfaßt.

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und Hinwelse auf Fundstellen in anderen Texten werden
von der Verbindlicherklärung nicht erfaßt.

(9) Die in diesem Heft angeführten österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektro-
technik und sonstigen technischen Veröffentlichungen können vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien,
bezogen werden.

Vorwort
Die Bestimmungen für Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähn-
liche Zwecke bestehen aus einem gemeinsamen Teil, ÖVE-HG 701 Teil 1: Allgemeine Bestimmungen und fallweise
einem Teil 2: Besondere Bestimmungen für bestimmte Gerätearten. Die Paragraphen des Teiles 2 ändern, ersetzen
oder ergänzen die entsprechenden Paragraphen des Teiles 1. Die in Teil 2 enthaltenen besonderen Bestimmungen,
Prüfbestimmungen und Erläuterungen sind wie folgt gekennzeichnet:
ABÄNDERUNG: Die entsprechende Bestimmung des Teiles 1 wird hierdurch teilweise abgeändert.
ERSATZ: Die entsprechende Bestimmung des Teiles 1 wird aufgehoben und hierdurch ersetzt.
ERGÄNZUNG: Diese Bestimmung gilt zusätzlich zu den Bestimmungen des Teiles 1.
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Teil 2-2 Besondere Bestimmungen für handgeführte Elektrowerkzeuge

Der § 1 des Teiles 1 ist mit folgenden Ausnahmen anzu-
wenden:

ERSATZ:
1.1 Diese Bestimmungen gelten für die Instandset-
zung, Änderung und anschließende Prüfungen von
handgeführten Elektrowerkzeugen1).

1.1.1 Bei Bedarf können diese Bestimmungen auch
zur Beurteilung gebrauchter Geräte herangezogen
werden.

1.2 Diese Bestimmungen gelten nicht für Wartungs-
und Reinigungsarbeiten, soweit diese laut Gebrauchs-
anweisung auch vom Benutzer durchgeführt werden
dürfen.

§ 2 Begriffe und Benennungen
Der § 2 des Teiles 1 ist mit folgender Ausnahme anzu-
wenden:

ABÄNDERUNG:
Es gelten die Begriffe gemäß Teil 1 und die Begriffe
gemäß den technischen Bestimmungen1).

§ 3 Allgemeine Anforderungen
Der § 3 des Teiles 1 ist mit folgender Ausnahme anzu-
wenden:

ERSATZ:
3.4 Zur Sicherheit beitragende Teile von Geräten oder
von Zubehör, die bei der Instandsetzung, Änderung
oder Prüfung als beschädigt erkannt werden, müssen
ersetzt werden.

$ 4 Allgemeines über die Prüfungen
Der § 4 des Teiles 1 ist mit folgenden Ausnahmen anzu-
wenden:

ERGÄNZUNG:
4.2.1 Dies gilt sowohl für die elektrische als auch für
Prüf.: die mechanische Sicherheit.

ERSATZ:
4.3.1 Feste Anschlußleitungen sind auf äußere Män-
gel durch Besichtigung zu prüfen.

ERSATZ:
44.2 Bei Elektrowerkzeugen der Schutzklasse l wird
Prüf.: von einer Wechselstromquelle mit einer Leer-
laufspannung von höchstens 12V, ein Strom von minde-
stens 10 A über die Schutzleiterklemme oder den
Schutzkontakt nacheinander zu jedem berührbaren
Metallteil geleitet, der aus Gründen der Sicherheit mit
dem Schutzleiter verbunden sein muß.

1) Siehe OVE-HQ 43 Teil 1 und Teile 2.

Der Spannungsabfall zwischen dem Schutzkontakt des
Steckers oder dem äußeren Ende des Schutzleiters
oder des Gerätesteckers und dem berührbaren Metall-
teil wird gemäß Abb. A1-5 gemessen und aus dem Strom
und diesem Spannungsabfall der Widerstand be-
rechnet.
Der Widerstand darf in keinem Fall größer als 0,3 Q sein.
Dieser Wert gilt für feste Anschlußleitungen bis zu einer
Länge von 5 m. Bei festen Anschlußleitungen, die län-
ger als 5 m sind, erhöht sich dieser Wert um 0,12 Q für
jede weitere 5 m Anschlußleitungslänge.

Es ist darauf zu achten, daß der Übergangswiderstand zwischen der
Spitze des Prüfstiftes und den zu prüfenden Metallteilen das Prüfergeb-
nls nicht beeinflußt.

ERSATZ:
4.4.3 Bei der Prüfung gemäß § 4.4.2 müssen An-
schlußleitungen in Abschnitten über ihre ganze Länge
bewegt werden.

ERSATZ:
4.6 Die Ersatz-Ableitstrommessung wird durch fol-
gende Hochspannungsprüfung ersetzt:

4.6.1 Diese Prüfung darf nur nach einer Instandset-
Prüf.: zung durchgeführt werden, jedoch nicht bei
der regelmäßigen sicherheitstechnischen Überwachung.
Eine praktisch sinusförmige Wechselspannung mit
einer Frequenz von 50 Hz und dem gemäß Tab. 4-1
angegebenen Wert wird 3 s angelegt zwischen unter
Spannung stehenden Teilen und
(1) berührbaren Metallteilen, die im Falle eines Isola-

tionsfehlers oder aufgrund falscher Montage Span-
nung annehmen können;

(2) nicht berührbaren Metallteilen.
Während der Prüfung darf kein Oberschlag oder Durch-
schlag auftreten.
Die Prüfungen gemäß (1) werden am vollständig mon-
tierten Elektrowerkzeug vorgenommen; die Prüfung
gemäß (2) wird am Elektrowerkzeug, das entweder voll-
ständig oder teilweise montiert ist, während des Zusam-
menbaues durchgeführt.
Der für die Prüfungen benutzte Hochspannungstrans-
formator muß so ausgelegt sein, daß der Ausgangs-
strom nach Einstellen der angegebenen Prüfspannung
und anschließendem Kurzschließen der Ausgangs-
klemmen mindestens 200 mA beträgt.
Das Überstromrelais muß bei Ausgangsströmen Ober
5 mA ansprechen. Es ist darauf zu achten, daß der
Effektivwert der Prüfspannung auf °% eingehalten
wird, und daß der Spannungsmesser oder eine andere
Anzeigevorrichtung auf die Ausgangsspannung des
Transformators anspricht.
Es wird darauf hingewiesen, daß die beschriebene Prü-
fung nicht in jedem Fall anwendbar ist; wenn das Elek-
trowerkzeug Gleichstrombauteile enthält, können
Gleichstromprüfungen erforderlich werden.
Der Innenwiderstand der Gleichstromquelle muß einen
Kurzschlußstrom von mindestens 200 mA zulassen.
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ERGÄNZUNG:
4.7.1 Die Betriebssicherheit ist z. B. durch Messun-
Prüf.: gen, durch Prüfen der Funktion der Schalt- und
Regelorgane und der Schutzeinrichtungen sowie durch
Prüfung des richtigen Drehsinnes nachzuweisen.

Tab. 4-1. Prüfspannung
1

1
2

Anlegen der
Prüfspannung

gemäß § 4.6.1(1)
gemäß § 4.6.1(2)

2 3 | 4

Prüfspannung V
Elektro-

werkzeug
der Schutz-
klasse III

400
-

Elektro-
werkzeug

der Schutz-
klasse II

3500
1000

Elektro-
werkzeug

der Schutz-
klasse l

1000
-

1527
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§ S Durchführung und Auswertung der Prüfung

Der § 5 des Teiles 1 ist zur Gänze anzuwenden.

Anhang

A1 Abbildungen

Der Anhang A1 des Teiles 1 ist zur Gänze anzuwenden.
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ÖVE-IG/EN 50 075/1990
ÖSTERREICHISCHE BESTIMMUNGEN

FÜR DIE ELEKTROTECHNIK

Flache, nichtwiederanschließbare
zweipolige Stecker, 2,5 A 250 V,

mit Leitung, für die Verbindung von
Klasse-ll-Geräten für Haushalt

und ähnliche Zwecke

DK. 621.316.541 12:64.06-83

ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK

Fachausschuß IG
Installationsgeräte
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ÖVE-IG/EN 50 075/1990 N3

Einleitung
(1) Diese Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik wurden vom Lenkungsausschuß der Sektion

Bestimmungen im ÖVE bei der 33. Sitzung am 25. Februar 1992 verabschiedet.
(2) Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist der jeweils geltenden Elek-

trotechnikverordnung zu entnehmen.
(3) Diese Bestimmungen enthalten die Europäische Norm EN 50 075/1990. Sie sind unter Berücksichtigung des

Nationalen Vorwortes anzuwenden.
(4) Bleibt frei.
(5) Bleibt frei.
(6) Im Nationalen Vorwort, Punkt 3, sind die Bestimmungen bzw. Normen, auf die in dieser Europäischen Norm

Bezug genommen wird, angeführt.
(7) Die Hinweise auf Veröffentlichungen in den Fußnoten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den

Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der
durch Elektrotechnikverordnung oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berück-
sichtigen.

(8) Bei mittels Elektrotechnikverordnung verbindlich erklärten österreichischen Bestimmungen für die Elektro-
technik ist zu beachten:

(8.1 ) Vorworte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstellen in anderen, verbindlich
erklärten Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik werden auch von der Verbindlicherklärung
erfaßt.

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und Hinweise auf Fundstellen in anderen Texten wer-
den von der Verbindlicherklärung nicht erfaßt.

(9) Die in diesem Heft angeführten österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elek-
trotechnik und sonstige technische Veröffentlichungen können vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien,
bezogen werden.
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N4 ÖVE-IG/EN 50 075/1990

Nationales Vorwort

1 Grundsätzliche Aussagen
-Die EN 50 075, vom Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) am 11. September
1989 angenommen, wurde vom Lenkungsausschuß der Sektion Bestimmungen bei der 33. Sitzung am
25. Februar 1992 in die Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik übernommen und trägt als
solche die Bezeichnung ÖVE-IG/EN 50 075/1990. Sie ist in Verbindung mit den Festlegungen dieses
Nationalen Vorwortes anzuwenden.

1.1 Allgemeines
Europaische Normen (EN) sind nach den „Gemeinsamen Regeln" von CEN/CENELEC, Unterabschnitt 5.2.2,
durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung in das Gesamtwerk der österreichi-
schen Bestimmungen für die Elektrotechnik zu übernehmen.
Für die vorliegenden Bestimmungen wurde in Österreich die Herausgabe des identischen Textes in der offi-
ziellen Sprache Deutsch von CEN/CENELEC gewählt und eine Nationale Titelseite, eine Einleitung und ein
Nationales Vorwort hinzugefügt.

1.2 Bleibt frei.

1.3 Verweise auf Fundstellen
Bei Verweisen auf internationale Bestimmungen (IEC-Publ., HD, EN etc.) sind jene Österreichischen Bestim-
mungen für die Elektrotechnik anzuwenden, die diesen entsprechen. In Ermangelung solcher österreichischer
Bestimmungen sind die angeführten europäischen oder internationalen Bestimmungen unmittelbar als Stand
der Technik heranzuziehen.
Für solche Verweise wird in den österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik jedoch eine einheitli-
che Formulierung verwendet, und zwar:
Für diese bestehen technische Bestimmungen*),
wobei durch das Symbol *) auf eine Fußnote mit genauem Zitat der herangezogenen Quelle hingewiesen wird.
Über den Charakter einer Fußnote siehe Einleitung, Punkt 8. Zitate von Publikationen im Text sind als dieser
Form angepaßt zu verstehen.
Diese Regel gilt insbesondere für die Verweise, die im Punkt 3 dieses Nationalen Vorwortes angeführt sind.

1.4 Anhänge
Im deutschen Originaltext der EN 50 075 gibt es den Anhang A. Der Anhang A ist informativ.

1.5 Bilder
Sofern in diesen Bestimmungen nicht ausdrücklich anders verlangt (z. B. durch Bemaßung), sind Abbildungen
als Erläuterungen zum Text der Bestimmungen zu verstehen und definieren diese nicht zusätzlich und über
den Text hinausgehend. Zusätzliche Interpretationen solcher Bilder sind in diesem Sinne daher nicht zulässig.

1.6 Deutsche Fassung
Sollte, z. B. durch Obersetzungsfehler, die deutsche Fassung im Widerspruch zum englischen Originaltext
stehen, so gilt im Zweifelsfall die englische Fassung.

2 Bleibt frei.
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1629

N5

Anhang NA (informativ)
Gegenüberstellung der anzuwendenden internationalen bzw. regionalen Bestimmungen zu ÖVE-
Bestlmmungen bzw. ÖNORMEN oder als Regeln der Technik anzuwendenden Bestimmungen
mod = durch gemeinsame CENELEC-Abänderungen modifiziert

lEC-Publikationen
Ö V E - B e s t i m m u n g e nEN/HD ÖNORMEN
der EM/HD Regeln der Technik

IEC 227-5 (mod)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated
voltages up to and including 450/750 V
Part 5: Flexible cables (cords)
Energieleitungen mit einer Isolierung aus PVG

HD 21.582 1990 ÖVE-K41

IEC 245-4 (mod)
Rubber insulated cables of rated voltages
up to and including 450/750 V
Part 4: Cords and flexible cables
Energieleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi

HD 22.4 S2 1982 ÖVE-K40

IEC 320-1 (mod)
Appliance couplers for household and similar
general purposes
Gerätesteckvorrichtungen für den Haus-
gebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke
Teil.1 : Allgemeine Anforderungen

EN 60 320-1 1987 ÖVE-IG/EN 60 320 Teil 1

IEC 695-2-1
Fire hazard testing
Part 2: Test methods
Glow-wire test and guidance
Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr
Teil 2: Prüfverfahren
Prüfung mit dem Glühdraht und Anleitung

HD444.2.1 S1 1983 DIN VDE 0471 Teil 2-1

IEC884-1
Plugs and socket-outlets for household
and similar purposes
Part 1 • General requirements
Steckvorrichtungen für den Hausgebrauch
und ähnliche Zwecke
Teil 1 : Allgemeine Anforderungen

ÖVE-IG31
(nicht ident mit IEC)

CEE-Publikationen EN/HD Ausgabedaten
der EN/HD

ÖVE-Bestimmungen
ÖNORMEN
Regeln der Technik

CEE 7
Specification for plugs and socket-outlets
for domestic and similar purposes
Anforderungen an Steckvorrichtungen für
den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

ÖVE-IG31
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N6 ÖVE-IG/EN 50 075/1990

ISO-Publikationen EN/HD ÖNORMEN
_______________________________der EWHP Regeln der Technik

ISO 1456 - - ÖNORM C 2505
Metallic coatings-
Electroplating coatings of nickel plus chromium -
Galvanische Überzüge;
Nickel-, Chromüberzüge .
ISO2081 - ÖNORMC2502
Metallic coatings -
Electroplating coatings of zinc on iron or steel
Galvanische Zinküberzüge auf Eisenwerk-
stoffen
ISO2093 - - ÖNORMC2506
Electroplated coatings of tin -
Specifications and test methods
Galvanische Zinnüberzüge;
Spezifikationen und Prüfmethoden

4 Bleibt frei.
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EUROPÄISCHE NORM EN 50 075
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE Juli1990

DK 621.316.541.12:64.06-83
Deskriptoren: Elektrische Geräte, Haushaltgeräte, Stecker, Bestimmung, Eigenschaft, Aufbau, Prüfung

Deutsche Fassung

Flache, nichtwiederanschließbare zweipolige Stecker,
2,5 A 250 V, mit Leitung, für die Verbindung von

Klasse-ll-Geräten für Haushalt und ähnliche Zwecke

Flat non-wirable two-pole plugs, 2,5 A 250 V, Fiche de prise de courant 2,5 A 250 V plate
with cord, for the connection of class- bipolaire non démontable, avec câble, pour
ll-equipment for household and similar la connexion des appareils de la classe II
purposes pour usages domestiques et analogues

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1989.09.11 angenommen.
Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfül-
len, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne
jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.
Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim CENELEC-Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glled auf Anfrage erhältlich.
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fas-
sungen.
CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dä-
nemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxem-
burg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und
dem Vereinigten Königreich.

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel

© 1990. Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten. Ref.-Nr. EN 50 075:1990 D
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Einleitung
Dieses Schriftstück wurde durch CENELEC/TC 23X „Eurostecker und -Steckdosen" erstellt. In der Sitzung am
18. und 19. November 1986 wurde entschieden, eine EN zu erarbeiten für flache, nichtwiederanschlieSbare
Stecker 2,5 A 250 V für die Verbindung von Klasse-ll-Geraten, zu Normblatt XVI (Alternative II) der CEE-Publika-
tion 7 (2. Ausgabe 1963 und Änderungen 1, 2, 3 und 4) oder zu Normblatt C5 (Alternative II) der IEC-Publl-
kation83.
Dieser Stecker, auch als .Eurostecker* bekannt, Ist schon In den meisten .europäischen Ländern (außer
Großbritannien) genormt. Die zutreffenden nationalen Normen sind entweder Bestätigung der CEE-Publi-
kation 7 oder basieren auf dieser Bestimmung.
Der Eurostecker besteht nun schon seit mehr als 25 Jahren und wird durch eine große Anzahl von Herstellern
produziert. Viele von diesen Eurosteckem wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen nach CEE-Publi-
kation 7 oder entsprechenden nationalen Normen durch die Prüfstellen verschiedener europäischer Länder
geprüft und approbiert.
Da diese EN auf die bestehenden und approbierten Eurostecker (und natürlich auf neue Ausführungen)
anwendbar sein muß, basiert dieses Schriftstück hauptsächlich auf den Anforderungen nach CEE-Publikation 7
Kleine Änderungen, die in der IEC-Publikation 884-1 inbegriffen sind, wurden auch mit in Betracht gezogen.
Wenn diese EN im ganzen auf der IEC 884-1 basleren würde, bestünde das Risiko, daß vorhandene Stecker
nicht mit den Anforderungen dieser Norm übereinstimmen würden..
In diesem Schriftstück sind Anforderungen durch eine senkrechte Linie am Rand gekennzeichnet. Prüfanforde-
rungen sind nicht gekennzeichnet. Erklärungen wurden eingerückt geschrieben.
Der Text der prEN 50 075 (1. Ausgabe Januar 1989) wurde von allen CENELEC-Mitgliedern mit Ausnahme von
Norwegen und Schweden am 11. September 1989 als Europäische Norm genehmigt und ratifiziert.
Es gelten folgende Daten:
— spätestes Datum der Ankündigung

der EN auf nationaler Ebene (doa) : 1990-05-01
— Datum der spätesten Veröffentlichung

einer neuen harmonisierten nationalen Norm (dop): 1991-03-01
— Datum der Zurückziehung von

entgegenstehenden nationalen Normen (dow): 1993-03-01
Für Erzeugnisse, die vor 1993-03-01 der einschlägigen nationalen Norm entsprochen haben, wie durch den
Hersteller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm für die Fertigung
bis 1998-03-01 noch weiter angewendet werden.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt für flache, nichtwiederanschließbare zweipolige Stecker ohne Schutzkontakt mit einer Nenn-
spannung von 250 V Wechselspannung und einem Nennstrom von 2,5 A mit einer Leitung, die zur Verbindung
von Klasse-ll-Geräten für Haushalt und ähnliche Zwecke bestimmt sind. Diese Stecker haben keinen besonde-
ren Schutz gegen Eindringen von Wasser und sind zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
Stecker, die dieser Norm entsprechen, sind zur Verwendung bei Umgebungstemperaturen geeignet, die
üblicherweise 25 ° C nicht übersteigen, aber gelegentlich 35 ° C erreichen.

Steckerpartien von Adaptern oder Geräten, wie Rasierapparate oder Lampen mit wiederaufladbaren Akku-
mulatoren, einsteckbaren Transformatoren usw., müssen soweit wie sinnvoll zutreffend den Anforderun-
gen dieser Norm entsprechen.

2 Begriffe
Wo in dieser Norm der Ausdruck "Stecker" verwendet wird, sind Stecker nach dieser Norm gemeint, sofern
nicht anderweitig festgelegt.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die verwendeten Ausdrücke Spannung und Strom auf Effektiv-
werte.
Folgende Begriffe gelten im Rahmen dieser Norm.
2.1 Ein Stecker ist eine Vorrichtung mit Stiften, so gebaut, daß er mit den Kontakten einer Steckdose
zusammengeführt wird, und der auch Mittel zum elektrischen Anschluß und zum mechanischen Festhalten von
Leitungen enthält.
2.2 Ein nichtwiederanschließbarer Stecker ist ein Stecker, der so gebaut ist, daß er nach Anschluß und
Zusammenbau durch den Hersteller eine bauliche Einheit mit der Leitung bildet (siehe auch Abschnitt 9.1).

Der Hersteller, auf den in diesem Begriff Bezug genommen wird, ist entweder der Hersteller
— des Steckers oder der Geräteanschlußleitung (cord-set) oder
— der Leitung oder
— des Gerätes oder der Einrichtung.

2
.3 Ein angeformter Stecker Ist ein nichtwiederanschließbarer Stecker, dessen Herstellung durch Isolierma-

terial vervollständigt wird, das um die vorgefertigten Bauteile und die Anschlüsse geformt wird.
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3 Allgemeine Anforderungen
Stecker müssen so gebaut sein, daß sie im bestimmungsgemäßen Gebrauch zuverlässig sind und keine Gefahr
für den Benutzer oder die Umgebung darstellen.

Im allgemeinen wird dies durch die Ausführung aller festgelegten Prüfungen nachgewiesen.

4 Allgemeine Anmerkungen zu den Prüfungen
4.1 Prüfungen nach dieser Norm sind Typprüfungen.
4.2 Für die Prüfung müssen die Stecker mit einer für den vorgesehenen Zweck geeigneten Leitung ausge-
rüstet sein. Die Leitung muß mindestens 1 m lang sein.

4.3 Falls nichts anderes festgelegt ist, werden die Prüfungen in der Reihenfolge der Abschnitte bei einer
Umgebungstemperatur von (20 ± 5) ° C ausgeführt.
4.4 Ein Satz von drei Steckern wird allen zutreffenden Prüfungen, mit Ausnahme der nach den Abschnitten
12.2,12.3,13.4 und 14.2, unterworfen.
Ein zweiter Satz von drei Steckern wird den Prüfungen nach den Abschnitten 12.2,13.4 und 14.2 unterworfen.
Ein dritter Satz von drei Steckern ist für die Prüfung nach Abschnitt 12.3 erforderlich.

Insgesamt werden damit neun Stecker benötigt.
4.5 Stecker gelten als dieser Norm nicht entsprechend, wenn mehr als ein Stecker bei einer der Prüfungen
versagt. Versagt ein Stecker in einer Prüfung, wird diese Prüfung und die vorangehenden, die das Ergebnis der
Prüfung beeinflußt haben könnten, mit einem weiteren Satz von Steckern in der in Abschnitt 4.4 festgelegten
Anzahl wiederholt. Es müssen dann alle Stecker den Wiederholungsprüfungen genügen.

Im allgemeinen wird es ausreichen, nur die Prüfungen, die das Versagen bewirkt haben, zu wiederholen.
Der Antragsteller kann zusammen mit der in Abschnitt 4.4 festgelegten Anzahl der Stecker die zusätzli-
chen Sätze von Steckern einreichen, die beim Versagen eines Steckers erforderlich werden könnten. Die
Prüfstelle wird dann ohne weiteres die zusätzlichen Stecker prüfen und wird nur dann eine Ablehnung
aussprechen, wenn ein weiterer Fehler auftritt. Werden die zusätzlichen Sätze Stecker nicht gleichzeitig
mit dem ersten Satz vorgelegt, führt das Versagen eines Steckers zur Ablehnung.

5 Nennwerte
| Stecker nach dieser Norm müssen einen Nennwert von 2,5 A 250 V Wechselstrom haben.

6 Aufschriften
6.1 Stecker müssen folgende Aufschriften tragen :

— Nennstrom in Ampere,
— Nennspannung in Volt,
— Symbol für die Stromart:-
— entweder Name, Handelsmarke oder Ursprungszeichen des Herstellers oder des verantwortlichen

Händlers,
— Typzeichen, das eine Katalognummer sein kann.

6.2 Werden Symbole verwendet, dann müssen es folgende sein :
— Ampere . A,
— Volt V
Die Aufschriften für den Nennstrom, die Nennspannung oder die Stromart müssen in einer der folgenden Arten
gemacht werden:

2,5 A 250V~ oder2,5/250- o d e r ~ o d e r — — -
250V 250

Linien, die durch die Art des Werkzeuges gebildet werden, werden nicht als Teil der Aufschrift angesehen.
6.3 Stecker dürfen nicht mit dem Symbol für Klasse-ll-Bauart gekennzeichnet sein.

16.4 Aufschriften müssen dauerhaft und leicht lesbar sein.
Prüfung der Anforderungen nach Abschnitt 6.1 bis 6.4: Besichtigen und durch die folgende Prüfung.
Reiben der Aufschriften 15 s mit einem mit Wasser getränkten und anschließend 15 s mit einem mit Benzin
getränkten Lappen.

Aufschriften, die durch Formen, Stanzen oder Eingravieren angebracht sind, werden dieser Prüfung nicht
unterworfen.
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Das verwendete Benzin sollte aus dem Lösungsmittel Hexan mit einem Aromatenbestandteil von maximal
0,1 Volumenprozent, einem Kauri-Butanol-Wert von 29, einem Anfangssiedepunkt von ungefähr 65 °C,
einem Trockenpunkt von ungefähr 69 °C und einer Dichte von ungefähr 0,68 g/cm3 bestehen.

7 Maße
l Stecker müssen dem Normblatt 1 entsprechen.
Prüfung: Durch Messen und mit den in den Bildern 1 und 2 gezeigten Lehren.

Der Gebrauch der Lehren, wie In Bild 1 gezeigt, zur Prüfung der Stiftdurchmesser ist frei wählbar.

8 Berührungsschutz
l 8.1 Spannungführende Teile von Steckern, mit Ausnahme der blanken Metallteile der Stifte, dürfen nicht
l berührbar sein.
Prüfung: Der Normprüffinger, wie In Bild 3 gezeigt, wird in jeder möglichen Stellung angewendet, außer an den
blanken Metallteilen der Stifte.

Ein elektrisches Anzeigegerät mit einer Spannung zwischen 40 und 50 V wird verwendet, um Berührung
mit dem entsprechenden Teil anzuzeigen.

Bei Steckern, die aus einem Werkstoff hergestellt sind, der die Ergebnisse wahrscheinlich beeinflussen würde,
wird die Prüfung bei einer Umgebungstemperatur von (35 ± 2) °C wiederholt, wobei die Stecker auch auf diese
Temperatur gebracht werden.
Während dieser zusätzlichen Prüfung werden die Stecker (60 +5o) s einer Kraft von (75 +3o) N ausgesetzt, die
durch die Spitze eines geraden, nichtgegliederten Prüffingers ausgeübt wird, der dieselben Maße wie der
Normprüffinger nach Bild 3 hat. Der gerade, nichtgegliederte Prüffinger wird an allen Stellen angelegt, an denen
ein Nachgeben des Isoliermaterials die Sicherheit des Steckers beeinträchtigen könnte.
Während dieser Prüfung darf sich der Stecker nicht so verformen, daß die Maße in dem betreffenden Normblatt,
die der Sicherheit dienen, unzulässig verändert sind, und spannungführende Teile dürfen nicht berührbar sein.

l 8.2 Es darf nicht möglich sein, Verbindung zwischen einem Stift eines Steckers und einem aktiven Steckkon-
takt einer Steckdose herzustellen, während der andere Stift berührbar ist.
Prüfung : Mit einer Lehre, wie in Bild 4 gezeigt.
Bei Steckern mit Gehäusen oder Körpern aus Thermoplast wird die Prüfung bei einer Umgebungstemperatur
von (35 ± 2) °C ausgeführt, wobei sich sowohl der Stecker als auch die Lehre bei dieser Temperatur befinden.

l 8.3 Äußere Teile von Steckern, mit Ausnahme der Stifte, müssen aus Isolierstoff bestehen.
Prüfung: Besichtigen

Lack oder Emaille gelten nicht als Isolierstoff im Sinne dieses Abschnittes.

9 Aufbau
9.1 Stecker nach dieser Norm müssen nichtwiederanschließbar sein, d. h., sie müssen so beschaffen sein,
daß
— die Leitung nicht von dem Stecker getrennt werden kann, ohne daß dieser dauernd unbrauchbar wird, und
— der Stecker nicht von Hand oder unter Verwendung eines üblichen Werkzeuges, z.B. eines Schraubendre-

hers, geöffnet werden kann.
Ein Stecker wird als dauernd unbrauchbar angesehen, wenn für den Wiederzusammenbau des Steckers andere
Teile oder Materialien als die ursprünglichen verwendet werden müssen.
Prüfung: Besichtigen

9.2 Schalter, Sicherungen und Lampenfassungen dürfen nicht in den Steckern eingebaut sein.
Prüfung: Besichtigen

| 9.3 Stifte von Steckern müssen massiv sein und müssen ausreichende mechanische Festigkeit haben.
Prüfung : Besichtigen, Handprobe und durch die Prüfungen nach Abschnitt 13.
9.4 Steckerstifte müssen gegen Verdrehen gesichert und ausreichend im Steckerkörper befestigt sein.
Prüfung: Besichtigen, Handprobe und durch die Prüfungen nach den Abschnitten 13.1 und 13.4.
9.5 Stecker müssen mit Löt-, Schweiß-, Crimp- oder gleichwertig dauerhaft wirksamen Verbindungen ausge-
stattet sein. Schraub- oder Steckverbindungen dürfen nicht verwendet werden.
Bei Crimpverbindungen ist ein vorverzinnter Leiter nicht gestattet, es sei denn, der Verzinnbereich Hegt
außerhalb des Crimpbereiches.
Prüfung: Besichtigen

9.6 Stecker müssen so geformt und aus solchem Werkstoff hergestellt sein, daß sie leicht von Hand aus einer
Steckdose herausgezogen werden können.
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l Außerdem müssen die Griffflächen so gestaltet sein, daß der Stecker ohne an der Leitung zu ziehen herausge-
] zogen werden kann.

Prüfung: Besichtigen, ob der Stecker entweder
— eine nutzbare Grifflänge von mindestens 55 mm in axialer Richtung hat oder
— solche Elnschnürung(en) hat, daß eine Kugel mit einem Durchmesser von (12±0,1) mm aus zwei gegen-

überliegenden Richtungen um mindestens je 2 mm oder aus einer Richtung um mindestens 4 mm radial
darin eindringen kann.

In dem Fall, daß keine Übereinstimmung mit den obigen Anforderungen erreicht wird, muß eine Griffigkeltsprü-
fung ausgeführt werden.

Die Griffigkeitsprüfung ist in Vorbereitung.

10 Feuchtigkeitsbeständigkeit
l Stecker müssen gegen Feuchtigkeit, die im bestimmungsgemäßen Gebrauch auftreten kann, beständig sein.

Prüfung: Durch die im folgenden beschriebene Feuchtigkeitsbehandlung, der die Messung des Isolationswi-
derstandes und die Hochspannungsprüfung, festgelegt in Abschnitt 11, unmittelbar folgt.
Die Feuchtigkeitsbehandlung wird in einem Klimaschrank vorgenommen, der Luft mit einer relativen Feuchtig-
keit enthält, die zwischen 91 o/o und 95 o/o gehalten wird.
Die Lufttemperatur wird dort, wo die Stecker untergebracht sind, innerhalb ± 1 °C eines passenden Wertes t
zwischen 20 °C und 30 °C gehalten.
Bevor die Stecker in den Klimaschrank eingebracht werden, müssen sie auf eine Temperatur zwischen t und
(t+4) °C gebracht werden.
Die Stecker werden 48 h in dem Klimaschrank belassen.

In den meisten Fällen können die Stecker auf die festgelegte Temperatur gebracht werden, indem sie
mindestens 4 h vor der Feuchtigkeitsbehandlung auf dieser Temperatur gehalten werden.
Eine relative Feuchte zwischen 91 o/o und 95 o/o kann erreicht werden durch Einbringen einer gesättigten
wäßrigen Lösung von Natriumsulfat (Na2SO4) oder Kaliumnitrat (KNO3) in dem Klimaschrank, wobei eine
genügend große Berührungsfläche mit der Luft vorhanden sein muß.
Um die vorgeschriebenen Bedingungen in dem Klimaschrank zu erhalten, ist ständige Luftumwälzung im
Raum erforderlich und im allgemeinen auch die Verwendung eines thermisch isolierten Raumes.

Nach dieser Behandlung dürfen die Stecker keinen Schaden im Sinne dieser Norm aufweisen.

11 Isolationswiderstand und Spannungsfestigkeit
| Der Isolationswiderstand und die Spannungsfestigkeit von Steckern müssen ausreichend sein.

Prüfung: Durch die folgenden Prüfungen, die unmittelbar nach der Prüfung nach Abschnitt 10 in dem Kli-
maschrank durchgeführt werden oder in dem Raum, in dem die Stecker auf die vorgeschriebene Temperatur
gebracht wurden.

11.1 Der Isolationswiderstand wird mit Gleichspannung von ungefähr 500 V gemessen, und zwar (60 +§) s
nach Anlegen der Spannung.
Der Isolationswiderstand darf nicht kleiner als 5 MÎÎ sein.
Der Isolationswiderstand wird nacheinander gemessen zwischen
— den miteinander verbundenen Stiften und dem Körper;
— jedem Stift nacheinander und dem anderen, wobei dieser mit dem Körper verbunden ist.

Der Ausdruck .Körper* bedeutet eine Metallfolie, die in Kontakt ist mit der Außenfläche des Steckers,
ausgenommen der Eingriffsfläche und der Isolierhülsen.

Während die Metallfolie um die Außenfläche gewickelt wird, wird sie gegen Löcher oder Vertiefungen ohne
nennenswerte Kraft gedrückt, und zwar mittels eines geraden ungegliederten Prüffingers, der dieselben Maße
hat, wie der in Bild 3 gezeigte Normprüffinger.

114 Eine Im wesentlichen sinusförmige Spannung mit der Frequenz von 50 Hz wird 1 min zwischen den in
Abschnitt 11.1 angegebenen Teilen angelegt.
Die Prüfspannung muß 2 000 V betragen.
Zunächst werden nicht mehr als 1 000 V angelegt. Dann wird sie rasch auf die vollen 2 000 V erhöht.
Während der Prüfung darf kein Überschlag oder Durchschlag erfolgen.
Der für die Prüfung verwendete Hochspannungstransformator muß so gebaut sein, daß der Ausgangsstrom
mindestens 200 mA beträgt, wenn die Ausgangsklemmen kurzgeschlossen sind, nachdem die Ausgangsspan-
nung auf die festgelegte Prüfspannung eingestellt ist.
Das Überstromrelais darf nicht auslösen, wenn der Ausgangsstrom kleiner als 100 mA ist.
Es ist dafür zu sorgen, daß der Effektivwert der angelegten Prüf Spannung mit einer Genauigkeit von ±3 o/o
gemessen wird.

Glimmentladungen ohne Absinken der Spannung werden vernachlässigt.
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12 Flexible Leitungen und Ihr Anschluß
12.1 Stecker müssen mit einer zweiadrigen Leitung versehen sein, die entweder HD 21.5 oder HO 22.4
entspricht.
Leichte Zwillingsleitungen und Leitungen mit einem Querschnitt von 0,5 mm2 sind nur bis zu einer Länge von
2 m zulässig.

Ein in einer Geräteanschlußleitung angebauter Stecker wird nach den Festlegungen dieser Norm, die
Gerätesteckdose nach den Festlegungen in EN 60 320 Teil 1 geprüft.
Jedes Gerät wird einzeln geprüft.

Prüfung: Besichtigen
122 Angeformte Stecker müssen so konstruiert sein, daß die Adern der Leitung von Zug entlastet sind, wo sie
an die AnschluBstellen angeschlossen sind. Andere als angeformte Stecker müssen mit einer Zugentlastungs-
vorrichtung versehen sein, so, daß die Adern der Leitung von Zug und Verdrehen entlastet sind, wo sie an die
Anschlußstelle angeschlossen sind, und daß Ihre Isolierung vor Abrieb geschützt ist.
Der gegebenenfalls vorhandene Mantel der Leitung muß innerhalb der Zugentlastungsvorrichtung geklemmt
werden.
Prüfung: Besichtigen und durch die folgende Prüfung, die an neuen Steckern des zweiten Satzes ausgeführt
wird.
Der Stecker wird so in die Prüfvorrichtung nach Bild 5 gebracht, daß die Achse der Leitung an der Eintrittsstelle
des Steckers senkrecht verläuft.
Die Leitung wird dann 100mal einem Zug von 50 N unterworfen. Der Zug wird praktisch ruckfrei jeweils 1 s
ausgeübt.
Unmittelbar danach wird die Leitung 1 min einem Drehmoment unterworfen von
— 0,1 Nm, wenn die angeschlossene Leitung einen Nennquerschnitt von 0,5 mm2 hat,
— 0,15 Nm, wenn die angeschlossene Leitung einen Nennquerschnitt von 0,75 mm2 oder mehr hat.
Stecker mit Leichter Zwillingsleitung H03VH-Y werden der Drehmomentsprüfung nicht unterworfen.
Nach den Prüfungen darf sich die Leitung nicht um mehr als 2 mm verschoben haben, und die elektrischen
Verbindungen dürfen nicht unterbrochen sein.

Zur Messung der Längsverschiebung wird vor der Prüfung an der belasteten Leitung in etwa 2 cm Abstand
vom Ende des Steckers eine Markierung angebracht. Falls es bei angeformten Steckern kein definiertes
Ende des Steckers gibt, wird eine zusätzliche Markierung an dem Körper des Steckers angebracht.
Nach den Prüfungen wird bei belasteter Leitung die Verschiebung der Markierung auf der Leitung gegen-
über dem Stecker gemessen.

12.3 Stecker müssen so gebaut sein, daß die Leitung an der Eintrittsstelle zum Stecker gegen übermäßiges
Biegen geschützt Ist.
Hierfür vorgesehene Schutztüllen müssen aus Isolierstoff bestehen und zuverlässig befestigt sein.

Blanke oder mit Isolierstoff überzogene Metallwendeln dürfen als Schutztüllen nicht verwendet werden.
Prüfung: Besichtigen und durch eine Biegeprüfung in einem Prüfgerät, das einen Schwenkarm, ähnlich dem in
Bild 6 gezeigten, hat. Die Prüfung wird an Steckern des dritten Satzes durchgeführt. Der Stecker wird an dem
Schwenkarm des Prüfgerätes so befestigt, daß die Leitung an der Eintrittsstelle zum Stecker senkrecht ist,
wenn sich der Schwenkarm in der Mittelstellung befindet und durch die Schwenkachse verläuft.
Stecker mit Flachleitungen werden so montiert, daß die Hauptachse des Querschnittes parallel zur Schwenk-
achse verläuft.
Der Stecker muß im Prüfgerät an den Stiften befestigt werden.
Der Abstand zwischen dem Leitungseintritt des Steckers und der Achse der Bewegung wird so eingestellt, daß
das Gewicht die kleinste seitliche Bewegung macht, wenn der Schwenkarm den vollen Hub ausführt.
Die Leitung wird so mit einer Masse belastet, daß folgende Kraft ausgeübt wird :
— 10 N bei Steckern, die eine Leitung haben, mit einem Nennquerschnitt von 0,75 mm2 oder weniger,
— 20 N bei Steckern mit anderen Leitungen.
Durch die Leiter fließt ein Strom von (2,5+§>2) A, die Spannung zwischen den Leitern Ist (250 ± 15) V Wechsel-
spannung.
Der Schwenkarm wird um einen Winkel von 90° (45° nach beiden Seiten der Senkrechten) rückwärts und
vorwärts bewegt. Die Zahl der Biegungen beträgt 10 000 bei 60 Biegungen pro Minute.

Eine Biegung ist eine Bewegung, entweder rückwärts oder vorwärts.
Stecker mit Leitungen runden Querschnitts werden nach 5000 Biegungen in dem Schwenkarm um 90° gedreht.
Stecker mit Flachleitungen werden nur In einer Richtung senkrecht zur Ebene, welche die Achse der Leiter
enthält, gebogen.
Während der Prüfung dürfen keine Unterbrechungen des Prüfstromes und kein Kurzschluß zwischen den
Leitern auftreten.
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Nach dieser Prüfung darf der Stecker im Sinne dieser Norm keine Beschädigung aufweisen, eine gegebenen-
falls vorhandene Schutztülle darf sich nicht von dem Körper gelöst haben, und die Isolierung der Leitung darf
keine Zeichen von Abrieb oder Verschleiß aufweisen. Gebrochene Litzen der Leiter dürfen die Isolierung nicht
durchbohrt haben, so daß sie berührbar werden.

Es gilt als ein Kurzschluß zwischen den Leitern der Leitung, wenn der Strom einen Wert von 5 A erreicht.
Der Spannungsfall zwischen einem Stift und dem entsprechenden Leiter darf 10 mV nicht überschreiten,
gemessen bei einem Prüfstrom von
( 1 +1o ) A bei Steckern mit Leichter Zwillingsleitung H03VH-Y,
(2,5+0,2

0 ) A bei Steckern mit anderer Leitung.

13 Mechanische Festigkeit
Stecker müssen ausreichende Festigkeit haben, damit sie den Beanspruchungen während des Gebrauchs
standhatten können.
Prüfung: Durch die Prüfungen nach den Abschnitten 13.1 bis 13.4.
13.1 Die Stecker werden zwischen zwei ebenen Flächen mit einer Kraft von 150 N 5 min nach Bild 7 gepreßt.
15 min nach Wegnahme der Kraft darf der Stecker keine derartige Verformung aufweisen, daß sich eine
unzulässige Änderung der Maße nach Normblatt 1 ergibt, die die Sicherheit gewährleisten.
13.2 Die Stecker werden in einer Falltrommel nach Bild 8 geprüft. Die Leitung wird abgeschnitten, so daß eine
freie Länge von ungefähr 100 mm verbleibt, gemessen vom Stecker oder vom äußeren Ende der Schutztülle.
Die Stecker werden aus einer Höhe von 500 mm auf eine 3 mm dicke Stahlplatte fallen gelassen, die Fallzahl
beträgt:
— 1000, wenn die Masse des Steckers ohne Leitung 100 g nicht überschreitet,
— 500, wenn die Masse des Steckers ohne Leitung 100 g überschreitet.
Die Falltrommel wird mit 5 Umdrehungen pro min gedreht, so daß 10 Fallbeanspruchungen pro min entstehen.
Die Stecker werden einzeln in der Falltrommel geprüft.
Nach der Prüfung dürfen die Stecker keinen Schaden im Sinne dieser Norm aufweisen, insbesondere
— darf sich kein Teil abgelöst oder gelockert haben,
— dürfen die Stifte nicht so verformt worden sein, daß der Stecker nicht in die Lehre nach Bild 2 eingeführt

werden kann und daß er außerdem den Anforderungen nach den Abschnitten 7 und 8.2 nicht entspricht,
— dürfen sich die Stifte nicht drehen, wenn ein Drehmoment von 0,4 Nm angewendet wird, und zwar zunächst

1 min in einer und dann 1 min in entgegengesetzter Richtung.
Während der Beurteilung nach der Prüfung ist besonders auf den Anschluß der Leitung zu achten. Kleine
Stücke können weggebrochen sein, ohne daß sie zur Beanstandung führen, vorausgesetzt, daß der
Berührungsschutz nicht beeinträchtigt ist.
Beschädigungen des Äußeren und kleine Einbeulungen, welche die Kriech- und Luftstrecken nicht unter
die in Abschnitt 16 festgelegten Werte herabsetzen, werden nicht beanstandet.

13.3 Die Steckerstifte werden der folgenden Prüfung mit einem Gerät nach Bild 9 unterworfen.
Das Prüfgerät besteht aus einem waagerecht angeordneten, um seinen Mittelpunkt drehbar gelagerten Balken.
Ein kurzer Stahldraht, (1±0,02) mm Durchmesser und U-förmig gebogen, bei dem die Basis des U gerade
verläuft, ist mit seinen Enden an einem Ende des Balkens starr angebracht, so daß der gerade Teil unter dem
Balken herausragt und parallel zu der Achse des Balkendrehpunktes verläuft.
Der Stecker wird mit einer geeigneten Halterung in einer solchen Lage gehalten, daß der gerade Teil des
Stahldrahtes auf dem Steckerstift ruht, und zwar rechtwinklig zu ihm. Der Stift neigt sich in einem Winkel
zwischen 5° und 10° zur Waagerechten nach unten. Der Balken wird so belastet, daß der Draht eine Kraft von
(4_0

0,1) N auf den Stift ausübt. Der Stecker wird rückwärts und vorwärts in einer waagerechten Richtung in der
Ebene der Achse des Balkens bewegt, so daß der Draht an dem Stift entlangreibt. Die Reiblänge auf dem Stift
beträgt ungefähr 9 mm, wovon 7 mm über dem Isolierüberzug liegen. Die Zahl der Bewegungen beträgt 20 000
(10 000 in jeder Richtung) zwischen 25 und 30 Bewegungen pro Minute.
Die Prüfung wird an einem Stift von jedem Stecker vorgenommen.
Nach der Prüfung dürfen die Stifte keine Beschädigung aufweisen, welche die Sicherheit oder den weiteren
Gebrauch des Steckers beeinträchtigen könnte, insbesondere darf die Isolierhülse nicht durchgescheuert oder
zurückgestreift sein.

13.4 Die Stecker werden auf eine starre Stahlplatte gesetzt, die zwei Löcher mit einem Durchmesser von
(5,2±0,2) mm mit einem Mittenabstand von (18,6±0,3) mm hat. Die Stifte werden in die Löcher so eingeführt,
daß die Eingriffsfläche des Steckers auf der Platte liegt. Die Prüfung wird an den Steckern des zweiten Satzes
durchgeführt.
Ein Zug von (40+1

0) N wird ohne Ruck (60+5
0) s an jedem Stift nacheinander in Richtung der Längsachse des

Stiftes angewendet. Der Zug wird in einem Wämeschrank bei einer Temperatur von (70 ±2) °C angelegt, und
zwar (60+5

0) min nachdem der Stecker in den Wärmeschrank gebracht wurde. Nach der Prüfung wird der
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Stecker auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Kein Stift darf sich dann um mehr als 1 mm Im Steckerkörper
verschoben haben.

14 Wärme-und Alterungsbeständigkeit
114.1 Stecker müssen hinreichend wärmebeständig sein.

Prüfung: Soweit anwendbar, durch die Prüfungen nach den Abschnitten 14.1.1 und 14.1.2.

14.1.1 Andere als angeformte Stecker werden 1 h in einem Wärmeschrank bei einer Temperatur von
(100±2)°C gelagert.
Sie dürfen während der Prüfung keine Veränderung erleiden, die ihren weiteren Gebrauch beeinträchtigen
könnte. Nach der Prüfung dürfen die Stecker auf annähernd Raumtemperatur abkühlen.
Die Aufschriften müssen dann noch lesbar sein.

Verfärbungen oder Blasen werden nicht beanstandet, vorausgesetzt, daß die Sicherheit im Sinne dieser
Norm nicht beeinträchtigt ist.

14.1.2 Stecker werden einer Druckprüfung mit einem Gerät nach Bild 10 unterworfen. Oie Prüfung wird In
einem Wärmeschrank bei einer Temperatur von (80 ±2) °C durchgeführt.
Das Prüfgerät besteht aus zwei Stahlbacken mit einer zylindrischen Stirnfläche von ungefähr 25 mm Radius,
einer Breite von (15±0,1) mm und einer Länge von (50±0,3) mm. Die Kanten sind mit einem Radius von
2,5 mm gerundet.
Der Stecker wird so zwischen die Backen geklemmt, daß diese gegen Ihn in einem Bereich drücken, wo er im
bestimmungsgemäßen Gebrauch angefaßt wird. Die Mittellinie der Backen soll so nahe wie möglich in der Mitte
dieses Bereiches zusammenfallen.
Die über die Backen ausgeübte Kraft beträgt (20+j) N.
Nach (60+3) min werden die Backen weggenommen. Die Stecker dürfen keine Beschädigung im Sinne dieser
Norm aufweisen.

| 14.2 Stecker müssen alterungsbeständig sein.
Prüfung: Durch freies Aufhängen von Steckern des zweiten Satzes in einem Wärmeschrank mit einer Atmo-
sphäre, die die Zusammensetzung und den Druck der Umgebungsluft und natürliche Luftzirkulation hat.
Die Temperatur Im Schrank beträgt (70 ±2) °C.
Die Stecker verbleiben im Wärmeschrank 168 h.

Die Verwendung eines elektrisch beheizten Schrankes wird empfohlen.
Natürliche Zirkulation kann durch Löcher In den Schrankwänden herbeigeführt werden.

Die Stecker werden dann aus dem Wärmeschrank genommen und bei Raumtemperatur mindestens 96 h
gelagert.
Nach der Prüfung dürfen die Stecker keine Risse, die mit normalem oder korrigiertem Auge ohne zusätzliche
Vergrößerung sichtbar sind, aufweisen, noch darf das Material klebrig oder fettig geworden sein, was wie folgt
festgestellt wird:
Der mit einem trockenen Stück grob gewebten Tuches umwickelte Zeigefinger wird auf den Stecker mit einer
Kraft von 5 N gedrückt. Auf dem Stecker dürfen keine Spuren des Tuches zurückbleiben, und das Material des
Steckers darf nicht an dem Tuch kleben. Nach der Prüfung dürfen die Stecker keine Beschädigung aufweisen,
die zum Nichteinhalten dieser Norm führen würde.

Die Kraft von 5 N kann auf folgende Weise erreicht werden :
Der Stecker wird auf eine der Schalen einer Waage gelegt, und die andere Waagschale wird mit einer
Masse gleich der Masse des Steckers plus 500 g belastet.
Dann wird das Gleichgewicht wieder hergestellt, indem der mit einem trockenen Stück grob gewebten
Tuches umwickelte Zeigefinger auf den Prüfling gedrückt wird.

15 Stromführende Teile und Verbindungen
\

115.1 Elektrische und mechanische Verbindungen müssen den mechanischen Beanspruchungen, die Im be-
I stimmungsgemäßen Gebrauch auftreten, standhalten.
Prüfung: Besichtigen
15.2 Elektrische Verbindungen müssen so beschaffen sein, daß der Kontaktdruck nicht über Isolierstoff
übertragen wird, sofern nicht in den Metallteilen genügend Elastizität vorhanden ist, um mögliches Schrumpfen
oder Nachgeben des Isolierstoffes auszugleichen.
Diese Anforderung schließt Konstruktionen mit Leichten Zwillingsleitungen H03VH-Y nicht aus, bei denen der
Kontaktdruck durch Isolierstoffteile erzielt wird. Diese Teile müssen solche Eigenschaften haben, daß sie
zuverlässigen und dauerhaften Kontakt unter allen Bedingungen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs sicher-
stellen, besonders im Hinblick auf Schrumpfen, Altern oder Kaltfluß des isolierenden Teils.
Schneidverbindungen bei leichten Zwillingsleitungen H03VH-Y müssen zuverlässig sein.
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Prüfung : Besichtigen und für die letzte Anforderung durch eine Prüfung, die in Vorbereitung ist.
Die Eignung des Werkstoffes wird im Hinblick auf die Formstabilität gesehen.

15.3 Stromführende Teile müssen entweder sein aus:
— Kupfer,
— einer Legierung, bestehend aus mindestens 58 o/o Kupfer für Teile aus Walzblech (kalt gewalzt) oder

mindestens 50 % Kupfer für andere Teile oder
.— einem anderen Metall, das eine mechanische Festigkeit, eine elektrische Leitfähigkeit und eine Korrosions-

festigkeit besitzt, ausreichend für ihre vorgesehene Verwendung.
Stromführende Teile, die einem mechanischen Verschleiß ausgesetzt sein können, dürfen nicht aus Stahl mit
einem galvanischen Überzug bestehen.
Prüfung: Besichtigen und, falls notwendig, chemische Analyse.

Beispiele von geeigneten Metallen, andere als Kupfer oder Kupferlegierungen, bei Verwendung Innerhalb
des zulässigen Temperaturbereichs und unter normalen Bedingungen von chemischer Verunreinigung
sind:
— rostfreier Stahl, bestehend aus mindestens 13 % Chrom und nicht mehr als 0,09 % Kohlenstoff;
— Stahl, versehen mit einem galvanischen Überzug aus Zink nach ISO 2081, wenn der Überzug eine

Dicke von mindestens 5 um hat;
— Stahl, versehen mit einem galvanischen. Überzug aus Nickel und Chrom nach ISO 1456, wenn der

Überzug eine Dicke von mindestens 20 µm hat;
— Stahl, versehen mit einem galvanischen Überzug aus Zinn nach ISO 2093, wenn der Überzug eine

Dicke von mindestens 12 µm hat.

16 Kriechstrecken, Luftstrecken und Abstände durch Isolierung
Kriechstrecken und Luftstrecken zwischen spannungführenden Teilen verschiedener Polarität oder zwischen
spannungführenden Teilen und berührbaren äußeren Oberflächen dürfen nicht kleiner als 3 mm sein.
Bei angeformten Steckern darf der Abstand durch Isolierstoff zwischen spannungführenden Teilen und berühr-
baren Oberflächen, mit Ausnahme der Eingriffsfläche und der Isolierhülsen, nicht kleiner als 1,5 mm sein.

Abstände durch Schlitze oder Öffnungen in äußeren Teilen aus Isolierstoff werden zu einer Metallfolie
gemessen, die mit der berührbaren Oberfläche, ausgenommen der Eingriffsfläche, in Kontakt ist. Die Folie
wird in Ecken und dergleichen mit dem geraden, ungegliederten Prüffinger nach Abschnitt 8.1 gedrückt,
aber sie wird nicht in Öffnungen gepreßt.
Eine Einsenkung von weniger als 1 mm Breite wird bei der Messung der Kriechstrecke nur mit ihrer Breite
bewertet.
Ein Luftspalt von weniger als 1 mm Breite wird bei der Bewertung der Gesamtluftstrecke nicht berücksich-
tigt.

17 Beständigkeit von Isolierstoff gegen übermäßige Wärme und Feuer
Teile aus Isolierstoff, die infolge elektrischer Einwirkungen thermischen Beanspruchungen ausgesetzt sein
könnten und deren Verschlechterung die Sicherheit der Stecker beeinträchtigen könnte, dürfen nicht durch
übermäßige Wärme und Feuer unzulässig beeinträchtigt werden.
Prüfung: Mit der Glühdrahtprüfung nach den Abschnitten 4 bis 10 des HD 444.2.1. Die Prüfung wird bei einer
Temperatur ausgeführt von :
— 750 °C bei Teilen aus Isolierstoff, die erforderlich sind, um stromführende Teile in ihrer Lage zu halten,
— 650 °C bei anderen Teilen.
Die Prüfung wird an einem Stecker durchgeführt. Im Zweifelsfall muß die Prüfung an zwei weiteren Steckern
wiederholt werden. Beide müssen dann die Wiederholungsprüfung bestehen.
Die Prüfung wird durchgeführt, indem der Glühdraht einmal angewendet wird.
Der Stecker muß während der Prüfung so befestigt werden, daß sich die zu prüfende Fläche in senkrechter
Lage befindet. '
Der Stecker hat die Glühdrahtprüfung bestanden, wenn
— keine sichtbare Flamme oder kein andauerndes Glühen aufgetreten ist oder
— Flammen und Glühen an einem Stecker innerhalb 30 s nach Wegnehmen des Glühdrahtes verlöschen.
Es darf kein Entzünden des Seidenpapiers oder Ansengen des Brettes auftreten.
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Normblatt 1
2,5 A, 250 V, zweipoliger Stecker für Klasse-ll-Geräte

A — Isolierhülse
B - Metallstift
1) Diese Maße dürfen innerhalb eines Abstandes von 18 mm, von der Stirnfläche des Steckers aus gemessen,

nicht überschritten werden.
²) Maß a: .

18 mm bis 19,2 mm in der Ebene der Stirnfläche
17 mm bis 18 mm am Ende der Stifte

3) Dieses Maß darf auf 4 mm erweitert werden bis zu einem Abstand von 4 mm, von der Stirnfläche des
Steckers aus gemessen.

Die Stiftenden müssen gerundet sein oder kegelig, wie in der Detailskizze gezeigt.
Die Zeichnungen gelten nur in bezug auf darin angegebene Maße als verbindlich.

Es muß möglich sein, den Stift ohne übermäßige Kraft in die Größtlehre einzuführen; es darf nicht möglich sein,
den Stift ohne übermäßige Kraft durch das Maul der Kleinstlehre zu führen.
Bild 1. Lehre für den Stiftdurchmesser
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Es muß möglich sein, die Stecker in die Lehre ohne übermäßige Kraft so einzuführen, daß Ihre Stirnfläche die
Oberfläche der Lehre berührt.
Bild 2. Lehre für die Auswechselbarkeit

Toleranzen für Maße ohne spezielle Toleranzen
für Winkel: -10
für Längenmaße: bis zu 25 mm:

über 25 mm: ±0,2
Werkstoff des Fingers: zum Beispiel heißgehärteter Stahl
Beide Gelenke dieses Fingers dürfen in einem Winkel von 90 ausgelenkt werden, jedoch nur in einer
Richtung.
Die Benutzung von Stift und Nut ist nur eine der Möglichkelten, die Auslenkung auf 90° zu beschränken. Aus
diesem Grund sind Maße und Toleranzen für dieses Detail in der Zeichnung nicht angegeben. Die Konstruktion
mu8 eine Auslenkung im Winkel von 90° mit einer Toleranz 0 bis 10° sicherstellen.
Bild 3. Normprüffinger
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Das Gewicht der Lehre beträgt 1000 g.
Die Lehre wird, wie dargestellt, 1 min lang zwischen die Stifte gestellt. Sie darf unter ihrem eigenen Gewicht
nicht mit der Stirnfläche des Steckers in Berührung kommen.
Bild 4. Lehre zum Nachweis, daß die Stecker nicht einpolig in Steckdosen eingeführt werden können

Die an der Leitung kraftausübende
Vorrichtung muß so beschaffen sein,
da8 der Zug auf die Leiter und den
Mantel, falls vorhanden, gleichzeitig
ausgeübt wird.
Bild 5. Zugentlastungs-Prüfgerät
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Bild 6 Biegeprüfgerät

Maße in mm

Bild 7 Anordnung für die Druckprüfung
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Der Körper der Falltrommel muß aus 1,5 mm dickem Stahlblech bestehen.
Die Fächer, in denen der Prüfling zwischen jeder einzelnen Fallprüfung liegt, müssen mit einer Gummi-Rück-
wand aus spanfestem Gummi mit einer Härte von 80 IRHD versehen sein, und die Gleitflächen dieser Fächer
müssen aus Schichtpreßstoff bestehen.
Die Falltrommel muß mit einer Öffnung und einem Deckel aus durchsichtigem Acryl versehen sein.
Die Welle der Falltrommel darf nicht in die Trommel selbst hineinragen.
Bild 8. Falltrommel

Vergrößerte Teilansicht des Schnittes A—A mit Darstellung des Stahldrahtes
Bild 9. Gerät zur Abriebprüfung an Isolierüberzügen von Steckerstiften
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Bild 10. Gerät für die Druckprüfung zum Nachwels der Wärmebeständigkeit

Anhang A (informativ)
Nationale A-Abweichungen
Diese europäische Norm fällt unter keine Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft. In den entsprechenden
CEN/CENELEC-Ländern sind diese A-Abweichungen rechtskräftig an Stelle der Bestimmungen der europäi-
schen Norm, so lange, bis diese entfernt werden.

Land

GB

GB

Abschnitt

4.5 — Bei der Typprüfung ist kein Fehler zulässig.

6 — Ein Eurostecker darf nur geliefert werden, wenn er mit
einem elektrischen Gerät verbunden ist, das sich nach einer
Norm richtet, die den Gebrauch eines Eurosteckers vor-
sieht. Unter diesen Umständen muß das Gerät entweder ge-
kennzeichnet sein oder von einem Warnvermerk begleitet
werden, daß es nicht für den Gebrauch mit Netzsteckdosen
In GB geeignet Ist.

Gesetz

SI603:1987

SI 603:1987
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Tab. 10-1. Leiterwerkstoffe: Seile — Kennwerte und Größen 7)

1

2

3

4

3

7

8

9

10

1)

12

13

14

15

1»

17

18

19

20

21

a

23

24

23

26

!7

28

29

1

Leiterwerkstoff

Leiterseile aus
Aluminium 2)

Leiterseile aus
E-AIMgSi 2)

Aluminium-Stahl-Seile 1)

E-AIMgSi-Stahl-Seile 1)

Verzinkte Stahlseile 4)

PE-isolierte
Freileitungsleiter 6)

2

Kurzbezeichnung

E-AI

E-AIMgSi

E-AI/St 6 : 1

E-AIMgSi/St 6 : 1

St l

St II

St Kl

St IV

E-Cu

E-A2Y 2 X 25 RM

E-A2Y 2 X 35 RM

E-A2Y 4 25 RM

E-A2Y 4 35 RM

E-A2Y 4 50 RM

E-A2Y 4 70 RM

E-A2Y 4 95 RM

3

Draht-
zahl

7

19

37

7

19

37

6/1

26/7

6/1

26/7

7

19

7

19

7

19

7

19

7

19

Gesamt-
soll-
quer-
schnitt
mm²

48,50

68,72

97,00

137,44

197,92

263,24

373,08

4

spezifisches
Leitereigen-

gewicht 8)

daN/m-mm 2)

2,75 10-³

2,75 10-3

3,50 10--3

3,50 10-3

7,94 10-3

9,00 10-3

9,10 10-3

4,33 10-3

4,07 10-3

4,33 10-3

4,07 10-3

3,74 10-3

3,80 10-3

3,62 10-3

3

Zug-
festigkeit

etwa

daN/mm2

15,5»)

279)

28,59)

409)

369)

639)

1219)

144 9)

38 9)

14 10)

zulässige
Aus-

gangs-
zug-

spannung
daN/mm2

6

9

9

12

14,5

25

40

50

18

5")

Dauer-
zug-

spannung

daN/mm2

12

24

20

30

32

56

90

110

30

10

8

Elasti-
zitäts-
modul

daN/mm2

6 000

5 700

5 700

6 000

5 700

5 700

8 100

7 700

8 100

7 700

18000

17 500

18 000

17500

18 000

17 500

18 000

17 500

11 300

10 500

6 000

5 700

g

Temperatur-
dehnzahl

1/°C

2,30 10-5

2,30 10-5

1,92 10-5

1,89 10-5

1,92 10-5

1,89 10-5

1,10 10-5

1,70 10-5

2,30 10-5

1) Fußnote auf Seite 12.
²) Fußnote auf Seite 12.3) Fußnote auf Seite 12.4) Fußnote auf Seite 12.5) Fußnote auf Seite 12.6) Fußnote auf Seite 12.7) Kennwerte und Größen für Drähte sind gesonderten technischen Bestimmungen zu entnehmen:

Drähte aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierung E-AIMgSi für Leiterseile 12);
Verzinkte Stahldrähte für Leiterselle 13);
Drähte aus Kupfer für Leiterseile 14);
Technische Lieferbedingungen für Drähte und Seile aus Aluminium, E-AIMgSi oder Stahl sowie Aluminium-Stahl-Seile und E-AIMgSi-Stahl-Seile 15);
Technische Lieferbedingungen für Drähte und Seile aus Kupfer 16).8) Mittelwert, bezogen auf den Sollquerschnitt.9) Die dem jeweiligen Seilquerschnitt zugeordnete Zugfestigkeit wird nach der Beziehung

aus gesonderten technischen Bestimmungen 4) errechnet. Die In der Tabelle angegebenen gerundeten Werte dienen lediglich zur größenordnungsmäßi-
gen Information und stellen die untere Grenze für die jeweilige Seilkategorie dar.
le dem jeweiligen Freileitungsleiter zugeordnete Zugfestigkeit wird nach der Beziehung

aus gesonderten technischen Bestimmungen 6) errechnet. Der in der Tabelle angegebene Wert dient lediglich zur größenordnungsmäßigen Information
und stellt die untere Grenze dar.11) Für unter Zug stehende isolierte Leiter, auf denen Stromklemmen mit isolationsdurchdringenden Kontaktstücken montiert werden, beträgt die zuläs-
sige Ausgangszugspannung 4 daN/mm².

12) Siehe ÖNORM E 4000.13) Siehe ÖNORM E 4006.14) Siehe DIN 48200, Teil 1.
15) Siehe ÖNORM E 4030.16) Siehe DIN 48202. Teil 2.
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Einleitung
(1) Diese Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik wurden vom Lenkungsausschuß der SEBE im

ÖVE bei der 30. Sitzung am 23.1.1991 verabschiedet.
(2) Der Rechtsstatus dieser österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist der jeweils geltenden Elek-

trotechnikverordnung zu entnehmen.
(3) Diese Bestimmungen wurden vom Fachausschuß MG „Medizinische Geräte" selbständig, d. h. ohne internatio-

nales Basisdokument, ausgearbeitet.
Als Grundlage für diese Bestimmungen wurde mit Ausnahme von § 1 und § 5 die Bestimmungen DIN VDE 0751,
Teil 1 Instandsetzung, Änderung und Prüfung von medizinischen elektrischen Geräten; Allgemeine Festlegun-
gen verwendet, es besteht sachliche Übereinstimmung.

(4) In diesem Heft wird auf folgende österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik Bezug genommen :
ÖVE-MG/EN 60 601 Sicherheit elektromedizinischer Geräte
ÖVE-MG 750 Elektrische Einrichtung in medizinischer Anwendung

(5) Bleibt frei.
(6) Bleibt frei.
(7) Die Hinweise auf Veröffentlichungen in den Fußnoten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den

Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch
Elektrotechnikverordnung oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichti-
gen.

(8) Bei mittels Elektrotechnikverordnung verbindlich erklärten österreichischen Bestimmungen für die Elektro-
technik ist zu beachten:

(8.1) Vorworte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstellen in anderen, verbindlich
erklärten Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik werden auch von der Verbindlicherklärung er-
faßt.

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und Hinweise auf Fundstellen in anderen Texten wer-
den von der Verbindlicherklärung nicht erfaßt.

(9) Die in diesem Heft angeführten Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elek-
trotechnik und sonstige technische Veröffentlichungen können vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien,
bezogen werden.
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Vorwort

Die Prüfung eines Gerätes für medizinische Anwendung muß nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen. Sie
umfaßt nicht nur die elektrische Sicherheit, sondern muß je nach Zutreffen auch den allgemeinen Unfallschutz, den
Strahlenschutz, die Betriebssicherheit und unter Umständen eine Qualitätskontrolle einschließen. Da das Gefähr-
dungspotential der verschiedenen Geräte nicht gleich hoch ist, ist eine Unterteilung In Gruppen nach diesem Ge-
sichtspunkt notwendig (siehe § 1.3).
Da in der Bundesrepublik Deutschland die Einteilung der Geräte und die wiederkehrende Prüfung in der MedGV
geregelt sind, jedoch eine derartige Regelung in Österreich nicht existiert, wurden ergänzende Punkte in diese Be-
stimmungen aufgenommen.
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Instandsetzung, Änderung und Prüfung medizinischer Geräte
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltung, Begriffe
und Einteilung der Geräte

1.1 Geltung
1.1.1 Diese Bestimmungen gelten für elektromedezini-
sche Geräte 1), die zur Anwendung durch Fachpersonal
oder unter dessen Aufsicht im Patientenbereich vorge-
sehen sind oder zum Patienten so in Beziehung ste-
hen, daß die Sicherheit von Personen in diesem Be-
reich unmittelbar beeinflußt werden kann.
Sie sind anzuwenden bei
(1) Instandsetzung und Änderung derartiger Geräte

oder von Teilen solcher Geräte,
(2) Prüfung nach der Instandsetzung oder Änderung,
(3) wiederkehrenden Prüfungen
und gelten nicht für einfache Instandsetzung und War-
tung (z. B. Auswechseln von Teilen wie Batterien, Regi-
strierpapier) sowie für das Umrüsten von Geräten ge-
mäß der Gebrauchsanweisung.
1.1.2 Diese Bestimmungen können sinngemäß auch
für die Überprüfung sonstiger medizinisch-technischer
Geräte herangezogen werden.
1 .2 Begriffe
1.2.1 Medizinisch-technisches Gerät ist ein Gerät,
welches im Rahmen der Untersuchung oder Behand-
lung von Menschen in der Heilkunde, einschließlich
Zahnheilkunde, verwendet wird (einschließlich Labor-
geräte).
1.2.2 Elektromedizinisches Gerät ist ein elektrisches
Gerät, welches bestimmungsgemäß eindeutig unmit-
telbar oder mittelbar (direkt oder indirekt) auf den Pa-
tienten bezogen ist.
1.2.2.1 Gerät mit unmittelbarem (direktem) Bezug
ist ein Gerät, welches galvanisch oder mechanisch mit
dem Patienten verbunden ist.
1.2.2.2 Gerät mit mittelbarem (indirektem) Bezug ist
ein Gerät, welches mit beliebiger Energieform, aber
ohne galvanische Verbindung in irgendeiner Form
(z. B. akustisch, elektromagnetisch, optisch) auf den
Patienten wirkt (z. B. Linearbeschleuniger, KW-Thera-
pie-Geräte, Audiometer, Respirator, Inhalator).
1.2.3 Gerätetypen
1.2.3.1 Geräte der Schutzklasse l sind Geräte, bei de-
nen der Berührungsschutz nicht allein von der Basis-
isolierung abhängt, sondern bei denen ein zusätzlicher
Schutz dadurch gegeben ist, daß berührbare leitfähige
Teile an den Schutzleiter in der festverlegten Installa-
tion derart angeschlossen sind, daß berührbare leitfä-
hige Teile bei Ausfallen der Basisisolierung nicht span-
nungsführend werden können.
1.2.3.2 Geräte der Schutzklasse II sind Geräte, bei
denen der Berührungsschutz nicht allein von der Basis-
isolierung abhängt, sondern bei denen zusätzliche
Schutzmaßnahmen wie doppelte oder verstärkte Iso-

1) Siehe OVE-MG/EN 60 601 und ÖVE-MG 750.

lierung vorgesehen sind, bei denen weder eine Mög-
lichkeit eines Schutzleiteranschlusses noch eine Ab-
hängigkeit von Installationsschutzmaßnahmen be-
steht.
1.2.3.3 Geräte der Schutzklasse IM sind Geräte, bei
denen der Berührungsschutz auf der Versorgung mit
Schutzkleinspannung beruht.
1.2.3.4 Direkte Anwendung am Herz (Intrakardiale
Anwendung) ist die Anwendung eines Gerätes, das in
direkte, leitfähige Verbindung zum Herz des Patienten
kommen kann.
1.2.3.5 Gerät des Typs B ist ein Gerät der Schutz-
klasse l, II oder III oder ein Gerät mit einer internen
elektrischen Stromquelle, das einen ausreichenden
Berührungsschutz bietet, insbesondere in Bezug auf
(1) zulässige Ableitströme,
(2) Zuverlässigkeit der Schutzleiterverbindung (wenn

vorhanden).
1.2.3.6 Gerät des Typs BF ist ein Gerät vom Typ B mit
einem isolierten (erdfreien) Anwendungsteil vom Typ
F (siehe auch § 1.2.3.8).
1.2.3.7 Gerät des Typs CF ist ein Gerät der Schutz-
klasse l oder II oder ein Gerät mit einer internen elektri-
schen Stromquelle, das einen hohen Berührungs-
schutz insbesondere in Bezug auf zulässige Ableit-
ströme bietet und einen isolierten (erdfreien) Anwen-
dungsteil des Typs F hat (siehe auch § 1.2.3.8).
1.2.3.8 Isolierter (erdfreier) Anwendungsteil des
Typs F ist ein Anwendungsteil, der von allen anderen
Teilen des Gerätes derart getrennt ist, daß der zuläs-
sige Patientenableitstrom bei einem ersten Fehler nicht
überschritten wird, wenn das 1,1fache des Wertes der
höchsten Nennspannung zwischen Anwendungsteil
und Erde angelegt ist.
1.2.4 Anschlüsse und Anschlußmittel
1.2.4.1 Schutzleiter ist ein Leiter zur Verbindung zwi-
schen einem Schutzleiteranschluß und einem äußeren
Schutzsystem.
1.2.4.2 Schutzleiteranschluß ist ein Anschluß, der
aus Sicherheitsgründen mit leitfähigen Teilen von Ge-
räten der Schutzklasse l verbunden ist. Dieser An-
schluß ist durch einen Schutzleiter mit einem äußeren
Schutzsystem zu verbinden.
1.2.4.3 Netzstecker ist ein Teil, der Bestandteil einer
flexiblen Geräteanschlußleitung ist oder daran ange-
bracht wird und der in eine feste Netzsteckdose einge-
steckt werden kann.
1.2.4.4 Gerätestecker ist ein Teil der Gerätesteckvor-
richtung, der in das Gerät eingebaut oder an dem Gerät
befestigt ist.
1.2.4.5 Feste Anschlußleitung ist eine flexible Versor-
gungsleitung, die fest am Gerät angebracht ist.
1.2.4.6 Abnehmbare Anschlußleitung ist eine fle-
xible Versorgungsleitung, die am Gerät mit einer Gerä-
testeckvorrichtung angeschlossen ist.

5
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1.2.5 Ströme
1.2.5.1 Ableitstrom ist ein nicht betriebsnotwendiger
Strom durch oder über eine Isolierung. Es sind fol-
gende Ableitströme definiert:
Erdableitstrom, Gehäuseableitstrom, Patientenableit-
strom, Ersatz-Geräteableitstrom und Ersatz-Patienten-
ableitstrom.
1.2.5.2 Erdableitstrom ist der Strom, der vom Netzteil
durch oder über die Isolierung zum Schutzleiter fließt.
1.2.5.3 Gehäuseableitstrom ist der Strom, der vom
Gehäuse oder von einem Teil des Gehäuses durch
eine äußere leitfähige Verbindung,, ausgenommen
durch den Schutzleiter, zur Erde oder zu einem ande-
ren Teil des Gehäuses fließt.
1.2.5.4 Patientenableitstrom ist der Strom, der vom
Anwendungsteil über den Patienten zur Erde fließt
(ausgenommen ist der Patientennutzstrom) oder der
Strom, der durch eine unbeabsichtigte Fremdspan-
nung am Patienten verursacht wird und über diesen
und einen isolierten (erdfreien) Anwendungsteil Typ
F zur Erde fließt.
1.2.5.5 Ersatz-Geräteableitstrom ist ein Ableitstrom,
der gemäß § 3.3.3.1 gemessen wird.
1.2.5.6 Ersatz-Patientenableitstrom ist ein Ableit-
strom, der gemäß § 3.3.3.2 gemessen wird.
1.2.6 Instandhaltung ist die Gesamtheit der Maßnah-
men zur Bewahrung und Wiederherstellung des jeweils
angestrebten Sollzustandes sowie zur Feststellung
und Beurteilung des Istzustandes eines Gerätes.
Sie umfaßt Inspektion, Wartung und Instandsetzung.
1.2.7 Inspektion ist die Gesamtheit aller Maßnahmen
zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes.
1.2.8 Wartung ist die Gesamtheit aller Maßnahmen zur
Bewahrung des angestrebten Sollzustandes.
1.2.9 Instandsetzung sind die Maßnahmen zur Wie-
derherstellung des festgelegten Sollzustandes.
1.2.10. Umrüsten ist das Verändern von Geräten in
einer gemäß den Begleitpapieren vorgesehenen Form.
1.2.11 Änderung ist die Modifizierung der konstrukti-
ven und/oder funktionellen Merkmale von Geräten in
einer gemäß den Begleitpapieren nicht vorgesehenen
Form.
1.3. Einteilung der Geräte
1.3.1 Gruppe 1
Für die Patientensicherheit besonders kritische Ge-
räte:
(1) Elektro- und Phonokardiographen, intrakardial,
(2) Blutdruckmesser, intrakardial,
(3) Blutflußmesser, magnetisch,
(4) Defibriilatoren,
(5) Geräte zur Stimulation von Nerven und Muskeln

für Diagnose und Therapie,
(6) Geräte zur Elektrokrampfbehandlung,
(7) Hochfrequenz-Chirurgiegeräte,

(8) Impulsgeräte zur Lithotripsie,
(9) Foto- und Laserkoagulatoren,

(10) Hochdruck-Injektionsspritzen,
(11 ) Kryochirurgiegeräte (Heizteil),
(12) Infusionspumpen,
(13) Infusionsspritzenpumpen,
(14) Perfusionspumpen,
(15) Beatmungsgeräte, nicht manuell,
(16) Inhalations-Narkosegeräte,
(17) Inkubatoren, stationär und transportabel,
(18) Druckkammern für hyperbare Therapie,
(19) Dialysegeräte,
(20) Hypothermiegeräte (Steuerung),
(21) Herz-Lungen-Maschine,
(22) Laser-Chirurgiegeräte,
(23) Blutfiltrationsgeräte,
(24) externe Herzschrittmacher,
(25) Geräte für intrakardiale Anwendung.
1.3.2 Gruppe 2
Energetisch betriebene medizinisch-technische Im-
plantate (z. B. Herzschrittmacher).
1.3.3 Gruppe 3
Energetisch betriebene medizinisch-technische Ge-
räte, die nicht den Gruppen 1 und 2 zuzuordnen sind.
1.3.4 G r u p p e 4
Alle anderen medizinisch-technischen Geräte.

§ 2 Instandsetzung, Änderung
Die Instandsetzung oder Änderung von Geräten darf
die Sicherheit der Geräte für Patienten, Bedienende
und die Umgebung nicht mindern. Dies gilt als erfüllt,
wenn die konstruktiven und funktionellen Merkmale
nicht sicherheitsmindernd verändert wurden. Insbe-
sondere .dürfen die ursprünglichen Luft- und Kriech-
strecken sowie die Schutzmaßnahmen gegen zu hohe
Berührungsspannung, der Schutz gegen Feuchtigkeit
und Staub, der Schutz gegen mechanische oder son-
stige Gefährdung und die Eingangs- und Ausgangs-
werte nicht sicherheitsmindernd verändert sein.
Instandsetzungen und Änderungen dürfen nur von
oder unter Leitung und Aufsicht von solchen Personen
(Fachkraft) ausgeführt werden, die aufgrund ihrer fach-
lichen Ausbildung und Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlägigen Bestimmungen in der Lage sind, die In-
standsetzung bzw. Änderung zu beurteilen und mögli-
che Auswirkungen und Gefahren zu erkennen,
2.1 Instandsetzung
2.1.1 Die bei der Instandsetzung verwendeten Bauteile
müssen den technischen Bestimmungen gemäß
§ 2.1.1 bis § 2.1.4 entsprechen.
Bei Verwendung von Originalersatzteilen gelten die
Anforderungen als erfüllt.
2.1.2 Die Bauteile müssen hinsichtlich ihrer Nenn-
daten, ihrer Charakteristik und ihrer besonderen Merk-
male, z. B. zulässige Temperatur, zur Verwendung im
instandzusetzenden oder zu ändernden Gerät geeig-
net sein. Dies gilt sinngemäß auch für Schmier- und
Pflegemittel sowie für sonstige Hilfsstoffe.

6
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2.1.3 Beim Auswechseln von Sicherungseinsätzen
müssen Nennstrom und Abschmelzcharakteristik mit
den vom Gerätehersteller vorgeschriebenen Daten
übereinstimmen.
2.1.4 Für Bauteile, auf deren Sicherheitsfunktionen
vom Gerätehersteller in den Begleitpapieren hingewie-
sen wird, müssen Originalersatzteile oder vom Herstel-
ler/Lieferer angegebene Ersatztypen verwendet wer-
den.
2.1.5 Instandsetzungen von Geräten sowie Aus- und
Einbau von Bauteilen und Baugruppen sind fachge-
recht durchzuführen. Dabei sind erforderlichenfalls
SpezialWerkzeuge oder Vorrichtungen gemäß Angabe
des Geräteherstellers zu verwenden.
Dabei ist besonders auf Luft- und Kriechstrecken, Si-
cherstellung der Spannungsfestigkeit, der Wärme-
abfuhr bzw. Wärmedämmung zu achten. Isolierteile,
die den Schutz gegen gefährliche Berührungsspan-
nungen sicherstellen, müssen nach der Instandset-
zung voll wirksam sein. Schutzvorrichtungen und Teile,
die Schutzfunktion haben, sind ordnungsgemäß wieder
anzubringen.
2.1.6 Nach dem Auswechseln von Anschlußleitungen
müssen Anschlüsse, Zugentlastung, Biegeschutz und
Verdrehungsschutz fachgerecht wieder hergestellt
sein.
Insbesondere ist darauf zu achten, daß Schutzleitungs-
adern so lang sind, daß sie beim Versagen der Zug-
entlastung erst nach den stromführenden Adern auf
Zug beansprucht werden und daß die Enden von Lit-
zenleitern, die geklemmt werden, nicht gelötet sind.
2.1.7 Beim Instandsetzen von Geräten müssen vor-
handene Aufschriften erhalten bleiben.
2.2 Änderung
Nach einer Änderung muß der sicherheitstechnische
Zustand der Geräte mindestens den zur Zeit der Her-
stellung des Gerätes geltenden Gerätebestimmungen
entsprechen.

§ 3 Prüfungen
Nach Instandsetzungen von Geräten müssen die für
die Sicherheit wesentlichen konstruktiven und funktio-
nellen Merkmale geprüft werden, soweit sie infolge der
Instandsetzung beeinflußt sein können.
Nach Änderungen, die die Sicherheitscharakteristik
der Geräte verändern können, sind die entsprechen-
den Prüfungen gemäß § 3.1 bis § 3.3 durchzuführen.
Je nach Sachlage sind zusätzliche Prüfungen, z. B.
Prüfungen der funktionellen Merkmale, erforderlich.
Je nach Art der Instandsetzung kann auf einzelne Prü-
fungen verzichtet werden oder zusätzliche erforderlich
sein. Insbesondere kann bei Geräten, die ortsfest und
fest angeschlossen sind, auf die Prüfung des Ersatz-
Geräteableitstromes gemäß § 3.3 verzichtet werden,
sofern sich nicht aus der Art der Instandsetzung die
Notwendigkeit dieser Prüfung ergibt, z. B. bei Röntgen-
einrichtungen für die Diagnostik und Therapie, Gam-
mabestrahlungsanlagen, Elektronenbeschleuniger-
Anlagen.

Die in den § 3.1 bis § 3.3 genannten Einzelprüfungen
erlauben in der Regel die Beurteilung des Zustandes
der elektrischen Sicherheit.
Nach Instandsetzungen oder Änderungen, die die be-
stimmungsgemäße Arbeitsweise in bezug auf Ein-
gangs-oder Ausgangswerte des Gerätes bzw. Ströme
im Anwendungsteil beeinflussen können, müssen
diese Werte zusätzlich gemessen und gegebenenfalls
neu eingestellt werden.
Bei Instandsetzungen, Änderungen oder Prüfungen
können elektrische oder mechanische Gefährdungen
für Patienten oder Bedienpersonal auftreten. Deswe-
gen dürfen sich währenddessen keine Patienten oder
Anwender im Gefährdungsbereich dieser Geräte auf-
halten.
Zum.Schutz des Prüfenden müssen die folgenden Prü-
fungen in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt
werden.
3.1 Sichtprüfung
Prüf.: Instandgesetzte oder geänderte Geräte müs-
sen vor Durchführung der elektrischen Prüfungen, ins-
besondere der Prüfungen der Schutzmaßnahmen ge-
gen zu hohe Berührungsspannung, einer Sichtprüfung
auf innere und äußere erkennbare Fehler unterzogen
werden; dies gilt insbesondere für den Schutzleiter und
seine Anschlußstellen. Danach werden die Geräte ver-
schlossen, soweit sie nicht für die Prüfung geöffnet blei-
ben müssen, z. B. bei festem Anschluß. Alle mechani-
schen Teile, die bei der Instandsetzung entfernt wur-
den, sind nach der Montage durch Sichtprüfung auf
ordnungsgemäße Befestigung, bei beweglichen Teilen
auf Freigängigkeit und bei tragenden Teilen auf Be-
schädigungen zu untersuchen.
Bei der Beurteilung des sicherheitstechnischen Zu-
standes von Geräten muß insbesondere darauf geach-
tet werden, daß
- die Sicherungseinsätze den vom Hersteller angege-

benen Werten entsprechen (Nennstrom, Ab-
schmelzcharakteristik),

- die sicherheitsrelevanten Aufschriften am Gerät les-
bar sind,

- der mechanische Zustand weiteren sicheren Ein-
satz zuläßt,

- keine sicherheitsmihdemden Verschmutzungen
vorhanden sind,

- vorhandene Warnvorrichtungen (Alarm) funktionie-
ren.

3.2 Schutzleiterwiderstand
3.2.1 Es wird der Widerstand zwischen den berühr-
Prüf. : baren leitfähigen Teilen der Geräte, die im Feh-
lerfall eine gefährliche Spannung annehmen können,
und den Anschlußstellen des Schutzleiters gemessen.
Folgende Werte dürfen nicht überschritten werden:
3.2.1.1 Bei fester Netzanschlußleitung zwischen
Schutzkontaktstücken des Netzsteckers und den be-
rührbaren Teilen des Gerätes: 0,3 fl (siehe Abb. A1 -1 ).

7
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3.2.1.2 Bei einem Gerätestecker zwischen dem
Schutzkontaktstift und den berührbaren Teilen des Ge-
rätes: 0,2 (siehe Abb. A1-2).
3.2.2 Bei fest angeschlossenen Geräten darf der
Prüf.: Widerstand zwischen der Schutzleiterklemme
des Gerätes einerseits und seinen berührbaren, leit-
fähigen Teilen, die im Fehlerfall eine gefährliche Berüh-
rungsspannung annehmen können, andererseits, nicht
größer als 0,2 sein. Bei der Prüfung wird der vorhan-
dene Schutzleiter nicht abgeklemmt (siehe Abb. A1 -3).

Bei wiederholtem Lösen und Wiederanschließen einer Schutzteiterver-
bindung verschlechtern sich Ihre mechanischen und elektrischen
Werte. Es erhöht sich außerdem die Wahrscheinlichkeit, daß der
Schutzleiter versehentlich nicht wieder angeklemmt wird. Eine mögli-
che Beeinflussung der Meßwerte durch zufällige Erdverbindungen wird
hingenommen.

3.2.3 Die mit den Geräten verwendeten abnehm-
Prüf.: baren Netzanschlußleitungen können zusam-
men mit den Geräten gemäß § 3.2.1.1 geprüft werden.
3.2.4 Der Widerstand des Schutzleiters der abnehm-
Prüf.: baren Netzanschlußleitung darf zwischen dem
Schutzkontaktstift des Netzsteckers und des Geräte-
steckers 0,1 nicht überschreiten.
3.2.5 Ein Wechselstrom von mindestens 5 A und
Prüf.: höchstens 25 A wird aus einer Spannungs-
quelle mit einer Leerlaufspannung von höchstens 6 V
über den zu messenden Schutzleiterabschnitt geführt.
Der Widerstand wird aus Strom und Spannungsabfall
an diesem Leiterabschnitt bestimmt. Die Meßgeräte
müssen mindestens den Anforderungen der Klasse 2,5
genügen.
Netzanschlußleitungen werden während der Messung
mindestens 5 s bewegt; dabei dürfen keine Wider-
standsänderungen auftreten.

Treten während der Bewegung Widerstandsanderungen auf, so muß
angenommen werden, daß der Schutzlelter beschädigt Ist oder die An-
schlußstellen nicht mehr einwandfrei sind.

3.3 Ableitströme
Ableitstrommessungen an elektromedizinischen Gerä-
ten gemäß den technischen Bestimmungen1' sind am
Einsatzort nicht oder nur unter großem Aufwand mög-
lich. Für die Messung nach Instandsetzung und Ände-
rung von Geräten, die über Anschlußleitungen und
Stecker mit dem Netz verbunden sind, genügt im allge-
meinen eine Ersatz-Ableitstrommessung.
Die Ersatz-Ableitstrommessung ergibt Meßwerte, die
mit den Ableitstromwerten gemäß den technischen Be-
stimmungen" für Typprüfungen nicht direkt vergleich-
bar sind.
Zweck von wiederholten Ersatz-Ableitstrommessun-
gen ist, Abweichungen vom sogenannten erstgemes-
senen Wert und damit Veränderungen der Sicherheits-
struktur des Gerätes möglichst früh zu erkennen.
Die Messungen dürfen nur von Fachkräften durchge-
führt werden, da während Ersatz-Ableitstrommessun-
gen Schutzmaßnahmen, z. B. Schutzleiteranschluß,
unwirksam sein können.

1) Siehe Fußnote auf Seite 5.

3.3.1 Meßschaltung
Die Meßschaltung besteht aus dem eigentlichen Meß-
gerät und einer äußeren Beschallung. Die Meßschal-
tung muß unter Einschaltung folgender Anforderungen
geeignet sein, Wechselströme zwischen 10 und
10mA zu messen:

(1 ) Der Widerstand der Meßschaltung muß
(1000 ±10) betragen.

(2) Das eigentliche Meßgerät muß Effektivwerte der
Spannungen bei sinusförmigem Wechselstrom an-
zeigen; der Eingangswiderstand muß > 1 sein,
und die Meßabweichung, bezogen auf den Be-
reichs-Endwert, darf 5% im Frequenzbereich von
20 Hz bis 1000 Hz nicht übersteigen.

Durch die Nachbildung des mittleren Patientenwtderstandes mit
1000 bildet die mV-Anzelge des Meßgerätes zahlenwertrichtig zu-
gleich die -Anzekje.
Die äußere Beschaltung sollte femer die physiologisch bedingte Ab-
nahme der Reizwirkung des elektrischen Stromes bei steigender Fre-
quenz nachbilden; frequenzselektive Messungen oder die Anwendung
besonderer Tabellen werden dadurch entbehrlich. Die Anzeige muß
dazu bei Frequenzen über 1000 Hz gemäß Abb. A1 -4 abfallen.
Eine geeignete Meßschaltung siehe Abb. A1-S.
Diese besondere Eigenschaft der Frequenzbewertung Ist für Ersatz-
Ableitstrommessungen, d. h. am nicht in Betrieb befindlichen Gerät,
entbehrlich. Zur Vereinheitlichung der bereitzuhaltenden Meßgeräte
wird Jedoch die generelle Verwendung empfohlen.

3.3.2 Meßeinrichtung
Die Meßeinrichtung dient zur Messung der Ersatz-Ab-
ieitströme von Geräten. Der Prüfling, die Meßschaltung
gemäß § 3.3.1 und eine netzfrequente Spannungs-
quelle bilden dabei einen Meßstromkreis (Beispiele
siehe Abb. A1-6 bis Abb. A1-9).

Die Meßspannungsquelle hat Im allgemeinen eine Spannung In Höhe
des Nennwertes der Netzspannung. Messungen sind auch bei nie-
dereren Spannungen möglich (z. B. aus Sicherheitsgründen), wenn
das Meßgerät In der Meßschaltung entsprechend empfindlicher ge-
wählt wird und die erhaltenen Meßwerte auf Netzspannungsverhält-
nisse umgerechnet werden.

3.3.3 Durchführung der Messung
Entsprechend der durchzuführenden Ersatz-Ableit-
strommessung sind die Geräte mit der Meßeinrichtung
gemäß § 3.3.3.1 und § 3.3.3.2 zu verbinden.

Leitungen, die die Verbindung mit dem Prüfling herstel-
len (siehe z. B. die Geräteanschlußleitung in Abb. A1-
6), müssen mindestens 200 mm entfernt vom Gehäuse
des Prüflings geführt werden. Art und Länge einer zur
Messung verwendeten abnehmbaren Anschlußleitung
sind bei der Ermittlung des erstgemessenen Wertes
gemäß § 3.3.4 mit dem Meßwert zu notieren.

Art, Länge und Führung der Leitung sind von Einfluß auf den gemesse-
nen Wert.

Schalter im Netzteil müssen während der Messung be-
triebsmäßig geschlossen sein, um alle Isolierungen
des Netzteils während der Messung zu erfassen. Bei
Geräten, wo dies nicht möglich ist, muß die Messung
bei eingeschaltetem Gerät in beiden Polungen gemäß
Abb. A1-9 erfolgen. Die Summe der beiden Werte und
die Meßanordnung sind festzuhalten.
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3.3.3.1 Ersatz-Geräteableitstrom
Die vorübergehend miteinander leitend verbundenen
Netzsteckerstifte (ausgenommen Schutzkontakt-
stücke) sowie berührbare metallische Teile des Gehäu-
ses werden gemäß Abb. A1-6 mit der Meßeinrichtung
verbunden.
3.3.3.2 Ersatz-Patientenableitstrom
Diese Messung kann nur bei Geräten mit isoliertem An-
wendungsteil gemäß den technischen Bestimmungen 1)
durchgeführt werden.

Solche Geräte sind üblicherweise mit dem Bildzeichen oder
gekennzeichnet In Zweifelsfällen sind die Geräte durch
- Nachfrage beim Hersteller,
- Schaltbildanalyse oder
- Messung
näher zu bestimmen.

Alle zu jeweils einem isolierten Anwendungsteil führen-
den Patientenanschlüsse werden miteinander leitend
verbunden. Diese Verbindung sowie berührbare metal-
lische Teile der Geräte werden nacheinander an die
Meßeinrichtung angeschlossen. Zusätzlich werden die
berührbaren metallischen Teile der Geräte mit den
Netzsteckerstiften verbunden (siehe Abb. A1-7).
Isolierte Anwendungsteile solcher Geräte mit einem
oder mehreren zur Einführung in das Körperinnere be-
stimmten Meßaufnehmern werden z. B. gemäß Abb;
A1-8 gemessen. Die Abnehmer werden dazu mit dem
gesamten zum Einführen in den Körper vorgesehenen
Bereich in einen blanken, metallenen Behälter mit phy-
siologischer Kochsalzlösung eingelegt. Zur Aufnahme
von Körperflüssigkeit dienende Hohlräume in den Meß-
aufnehmern und gegebenenfalls zwischen Körper und
Meßwandler eingefügte Schlauch- oder Rohrleitungen

müssen vorher luftblasenfrei mit der leitfähigen Flüs-
sigkeit gefüllt werden. Der metallene Behälter wird mit
der Meßeinrichtung verbunden.
3.3.4 Erstgemessener Wert
Bei neuen Geräten und bei bisher nicht gemäß § 3.3
geprüften Geräten ist der sogenannte erstgemessene
Wert zu ermitteln und als Vergleichswert für zukünftige
Ersatz-Ableitstrommessungen schriftlich festzuhalten.
Dieser Ableitstromwert ist auf seine Zulässigkeit zu
prüfen. Dazu wird er mit dem zulässigen Höchstwert
gemäß Tab. 3-1 bis Tab. 3-5 verglichen. Vor Anwen-
dung dieser Tabellen ist, entsprechend den zu den Ta-
bellen gemachten Anmerkungen, eine Zuordnung des
Gerätes gemäß der Schutzklasse und den Gerätebe-
stimmungen erforderlich.
Wenn der Meßwert über dem in den Tabellen angege-
benen Grenzwert liegt, darf das Gerät nur dann weiter
betrieben werden, wenn eine Messung der Ableit-
ströme gemäß den technischen Bestimmungen 1)zuläs-
sige Werte ergibt.
3.3.5 Wiederholmessungen
Die bei Wiederholmessungen gemäß § 3.3 ermittelten
Werte dürfen nicht über den in den Tabellen angegebe-
nen Grenzwerten liegen. Zusätzlich darf der erstge-
messene Wert um nicht mehr als 10 /µA bzw. 50%
überschritten werden, je nachdem, welcher Wert der
größere ist. Bei höheren Werten besteht Verdacht auf
unzulässige Veränderungen, Solche Geräte sind dem
Hersteller bzw. Importeur zuzuführen oder einer Ableit- '
Strommessung gemäß den technischen Bestimmun-
gen1) zu unterziehen.

Tab. 3 - 1 : Höchstwerte für Ersatz-Geräteableitströme

1 2

1
2

4
5

Schutzklasse l
Ortsfeste Geräte 3,5 mA
Ortsveränderliche Geräte 0,75 mA
Ortsveränderliche Geräte mit mehreren
Transformatoren oder Motoren,
0,4 mA je Transformator oder Motor,
jedoch nicht mehr als 3 mA
Ortsveränderliche Röntgengeräte 3,5 mA
Handgeräte . 0,5 mA

Schutzklasse II
Geräte bis 200 VA 0,25 mA
Geräte über 200 VA . 0,50 mA
Geräte mit mehreren Motoren
oder Transformatoren,
0,25 mA je Motor oder Transformator,
jedoch nicht mehr als 1,0 mA

Gilt für jene Geräte, welche entsprechend ÖVE-MG 750 Teil 1 /1981 gebaut und in Verkehr gebracht wurden, nicht
jedoch für folgende Geräte:
Geräte zum Auswerten von Körperaktionsspannungen.
Elektromedizinische Meßgeräte zum Nachweis ionisierender Strahlung.
Geräte zum Auswerten von Körperfunktionen, bei Eingriffen im Herz und am freigelegten Herz, z. B. bei Kathete-
risierung, verwendet werden. Für alle Geräte, die mit einem Schalter zum allpoligen Trennen vom Netz ausgerüstet
sind, sind bei Anwendung der Meßanordnung gemäß Abb. A 1-6 die doppelten Werte gemäß Tab. 3-1 zulässig.

1) Siehe Fußnote auf Seite 5.
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Tab. 3-2: Höchstwerte für Ersatz-Geräteableitströme bei Geräten für intrakardiale Anwendung

1

1
Schutzklasse l

0,75 mA
Gilt für folgende Geräte:
Geräte zum Auswerten von Körperaktionsspannungen

2
Schutzklasse II

0.05 mA

Elektromedizinische Meßgeräte zum Nachweis ionisierender Strahlung
Geräte zum Auswerten von Körperfunktionen
sofern sie entsprechend der ÖVE-MG 750 Teil 1/1981 gebaut und In Verkehr gesetzt wurden.

Tab. 3-3: Höchstwerte für Ersatz-Patientenableitströme bei Geräten
mit isolierten Anwendungsteilen

0,05 mA
Gilt für folgende Geräte:
Geräte zum Auswerten von Körperaktions-
spannungen
Geräte zum Auswerten von Körperfunktionen
sofern sie entsprechend der ÖVE-MG 750 Teil 1/
1981 gebaut und in Verkehr gesetzt wurden.

Tab. 3-4: Höchstwerte für Ersatz-Geräteabteitströme für Geräte gemäß
den technischen Bestimmungen 1)

1

1

?

3

4

Geräte des Typs B, BF und CF
im Schutzleiter oder mit dem Schutz-
leiter verbundenen Teilen 1
von nicht mit dem Schutzleiter

mA

verbundenen Teilen . 0,5 mA
Festangeschlossene Geräte 10
Fahrbare Röntgeneinrichtungen sowie
Geräte mit mineralisolierten Heizele-
menten mit zusätzlichem Schutzleiter
(Potentialausgleichsleiter) 5
Fahrbare Röntgeneinrichtungen ohne
zusätzlichen Schutzleiter 2

mA

mA

mA

Tab. 3-5: Höchstwerte für Ersatz-Patientenableitströme für Geräte gemäß
den technischen Bestimmungen 1)

1
1
2

Geräte des Typs BF
Geräte des Typs CF

5 mA
0,05 mA 1)

1) Defibrillatoren 0,1 mA.

1) Stehe Fußnote auf Seite 5.

§ 4 Auswertung und Dokumentation
der Prüfungen

4.1 Instandsetzungen, Änderungen und Ergeb-
nisse der Prüfungen sind zu dokumentieren. Ein Prü-
fungsprotokoll mit den Angaben gemäß § 4.1.1 bis
§ 4.1.6 und der Unterschrift des für die Ausführung Ver-
antwortlichen ist mit dem Gerät dem Betreiber zu über-
geben. Die Dokumentation muß mindestens die Anga-
ben gemäß § 4.1.1 bis § 4.1.6 enthalten:
4.1.1 Bezeichnung der ausführenden Stelle (z. B.
Firma, Abteilung);
4.1.2 Name des Ausführenden;
4.1.3 Bezeichnung des Gerätes (z. B. Typ, Fertigungs-
nummer, Inventarnummer);
Lassen die Aufschriften des Gerätes keine eindeutige
Identifizierung zu, sind auf dem Gerät Beschriftungen
anzubringen, die die Zuordnung von Gerät und Doku-
mentation ermöglichen;
4.1.4 Datum, Art und Umfang der ausgeführten Arbeit;
4.1.5 Ergebnisse der Prüfungen;
4.1.6 Unterschrift des Ausführenden: bei EDV-Anwen-
dung ersatzweise persönliche Codierung;
4.2 Ist die Sicherheit des Gerätes nicht gegeben,
z. B. durch
- Unmöglichkeit einer Instandsetzung oder
- Nichtbestehen der Prüfungen gemäß § 3 oder
- den Wunsch des Benutzers, die Instandsetzung

nicht im notwendigen Umfang durchführen zu las-
sen,

so muß dem Benutzer die vom Gerät ausgehende Ge-
fahr schriftlich mitgeteilt werden; eine entsprechende
Kennzeichnung des Gerätes wird empfohlen.
4.3 Nach Änderungen, die die für die Sicherheit
wesentlichen Kenndaten des Gerätes verändern, sind
die Aufschriften und Begleitpapiere entsprechend zu
ändern.

§ 5 Wiederkehrende Prüfungen
Medizinisch-technische Geräte, mit Ausnahme solcher
der Gruppe 2, sind von einer hiezu fachlich geeigneten
Person oder Stelle regelmäßig zu überprüfen. Geräte
der Gruppe 2 liegen nach ihrer Implantation bezüglich
ihrer Sicherheit und Funktion im Verantwortungsbe-
reich der ärztlichen Betreuung.
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Die Prüfungen müssen zum Schutz des Prüfenden in
der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden.

Bei Prüfungen können elektrische oder mechanische Gefährdungen
für Patienten oder Bedienpersonal auftreten. Deswegen dürfen sich
währenddessen weder Patienten noch Bedienpersonal im Gefähr-
dungsbereich dieser Geräte aufhalten.

5.1 Sichtprüfung
Prüf.: Durch eine äußere Sichtprüfung sind folgende
Bestandteile auf Vollständigkeit und visuell erkennbare
Beschädigungen und Mängel sowie sicherheitsmin-
demde Verschmutzungen, Verklebungen, Abnutzun-
gen u. dgl. zu prüfen:

- Gehäuse,
- Leitungen,
- Stellteile,
- Anzeigeeinrichtungen,
- Aufschriften, insbesondere Beschriftung oder

Kennzeichnung der Stellteile,
- Zubehör und Verschleißteile — Gebrauchsanwei-

sung.

Bei elektromedizinischen Geräten ist zu prüfen, ob die
von außen zugänglichen Sicherungseinsätze den vom
Hersteller angegebenen Werten entsprechen.

Je nach dem Ergebnis der äußeren Sichtprüfung (z. B.
Deformation des Gehäuses oder Verdacht auf einge-
drungene Flüssigkeit) kann eine innere Sichtprüfung
(z. B. auf fehlerhafte Basisisolierung oder sicherheits-
erhebliche Änderung des Gerätes) erforderlich sein.

5.2 Schutzleiterwiderstand
Prüf.: Die Prüfung erfolgt gemäß § 3.2.

5.3 Ableitströme
Prüf.: Die Prüfung erfolgt gemäß § 3.3.

5.4 Prüfung der sicherheitserheblichen Funk-
tionen

Prüf.: Nach Durchführung der Prüfungen gemäß
§ 5.1 bis § 5.3 ist eine Prüfung der sicherheitserhebli-
chen Funktionen, erforderlichenfalls unter Beiziehung
einer für die Anwendung des Gerätes verantwortlichen
Person, unter Beachtung der Gebrauchsanweisung,
durchzuführen. Der Umfang dieser Prüfung ist von
einer hiezu fachlich geeigneten Person, gegebenen-
falls nach Rücksprache mit dem Inverkehrbringer, fest-
zulegen. Dabei ist insbesondere auf das Ansprechen
vorhandener Warnvorrichtungen (Alarme) zu achten.

Bei Geräten älterer Bauart ist femer eine Prüfung be-
züglich Vorhandensein der erforderlichen Mindest-
sicherheitseinrichtungen durchzuführen.

5.5 Prüfintervall
Prüf.: Das Prüfintervall für die wiederkehrende Prü-
fung ist von einer hiezu fachlich geeigneten Person un-
ter Berücksichtigung des Zutreffens der Bewertungs-
faktoren gemäß § 5.5.1 individuell festzulegen und in
der Gerätekartei anzuführen.

5.5.1 Bewertungsfaktoren
Prüf.: Die Intervalle der wiederkehrenden Prüfungen
sind abhängig von

- Gefährdungsgrad des Gerätes,
- Empfehlungen des Herstellers bzw. Inverkehrbrin-

gers,
- Einsatzhäufigkeit,
- Unersetzbarkeit des Gerätes,
- Betriebsort,
- Einsatzart (stationär, mobil; Notfall),
- Fehlerhäufigkeit.

5.5.2 Geräte der Gruppe 1
Prüf.: Je nach Zutreffen diverser Bewertungsfakto-
ren ist das Prüfintervall für Geräte der Gruppe 1 zwi-
schen sechs Monaten und 24 Monaten festzulegen.

5.5.3 Geräte der Gruppe 3 x
Prüf.: Je nach Zutreffen diverser Bewertungsfakto-
ren ist das Prüfintervall für Geräte der Gruppe 3 in der
Regel zwischen zwölf Monaten und 36 Monaten festzu-
legen. Für elektromedizinische Geräte darf das Inter-
vall 36 Monate nicht überschreiten.

5.5.4 Geräte der Gruppe 4
Prüf.: Soweit eine Prüfung dieser Geräte im Sinne
dieser Bestimmungen zweckmäßig erscheint (siehe
Vorwort) sind diese wie Geräte der Gruppe 3 zu behan-
deln."

5.6 Auswertung und Dokumentation der wie-
derkehrenden Prüfung

5.6.1 Dokumentationen
Für zu prüfende Geräte ist eine Gerätekartei (Datei) zu
führen.

Wiederkehrende Prüfungen und Ergebnisse sind in der
Gerätekartei einzutragen.

Die Dokumentation muß mindestens folgende Anga-
ben enthalten:

5.6.1.1 Angaben gemäß § 4.1.1 bis § 4.1.3, § 4.1.5 und
§4.1.6;

5.6.1.2 Gerätegruppe gemäß § 1.3;

5.6.1.3 Schutzklasse und Gerätetyp;

5.6.1.4 Prüfintervall

5.6.2 Dokumentation am Gerät
Am Gerät ist die Durchführung der Prüfung durch einen
geeigneten Aufkleber zu dokumentieren.

5.6.3 Auswertung
Ist die Sicherheit des Gerätes im Sinne dieser Bestim-
mungen nicht gegeben, ist das Gerät einer Instandset-
zung zuzuführen oder zur Ausscheidung zu empfehlen.
Ein derartiges Gerät ist entsprechend zu kennzeichnen
und aus dem Betrieb zu nehmen.



176717 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

12 ÖVE-MG 751 Teil 1/1990

ANHANG
A1 Abbildungen

Abb.A1-1 : Messung des Schutzleiter-Widerstandes
bei Geräten mit fester Netzanschlußleitung (< 0,3 )

Abb. A1-2: Messung des Schutzleiter-Widerstandes
bei Geräten.mit abnehmbarer Netzanschlußleitung

(<0,2 )

Abb. A1-3: Messung des Schutzleiter-Widerstandes
bei festangeschlossenen Geräten (< 0,2 )

Abb. A1 -4: Frequenzcharakteristik der Meßschaltung
gemäß Abb. A1-5

Abb. A1-5: Meßschaltung

Abb. A1 -6: Messung des Ersatz-Geräteableitstromes

Abb. A1-7 Messung des Ersatz-Patientenableitstro-
mes (nur bei Geräten mit isoliertem Anwendungsteil)

Abb. A1-8: Messung des Ersatz-Patientenableit-stromes bei intrakardialen Abnehmern (Beispiel:

Druckmeßkatheter)
Legende zu Abb. A1-6 bis A1-8:

1 Geräteanschlußleitung (Netzteil)
2 Patientenanschlußleitung (isolierter Anwendungsteil)
3 Berührbare leitfähige Teile (Gerätegehäuse)
4 Meßschaltung gemäß § 3.3.1
5 Netzfrequente Meßspannungsquelle
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Netz

Abb. A1 -9: Messung der Ableitströme bei in Betrieb
befindlichen Geräten

Legende zu Abb. A1-9:
1 Prüfsteckdose ohne Schutzleiterkontakt
2 Anwendungsteil
3 Gerätegehäuse
4 Meßschaltung gemäß § 3.3.1

A2 Beispiel für die Dokumentation
DOKUMENTATION GEMÄSS DEN TECHNISCHEN

BESTIMMUNGEN ÖVE-MG 751 TEIL 1
O Wiederkehrende Prüfung
O Prüfung nach Instandsetzung bzw. Änderung

Es sind mindestens alle für die gegenständliche In-
standsetzung bzw. Änderung relevanten Parameter
zu prüfen und zu bewerten.

GERÄTEBEZEICHNUNG (inkl. Zubehör):

TYP:
FABR. NR./SER. NR..
HERSTELLER/LIEFERANT:
GERÄTEGRUPPE:
SCHUTZKLASSE:
TYP:

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ:
EXPLOSIONSSCHUTZ:

O1 O3 o4
Ol Oll o III
OB OBF OCF O sonstige
OkeinE-Gerät OBatt. Gerät
OIPX1 OIPX4 O IPX 7
OAP-M OAP-G OEx.gepr. O keiner

o Gerät: nur zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine explosionsfähigen Inhalations-Anästhesiemittel-Ge-
mische oder Analgesiemittel oder Hautreinigungsmittel oder Desinfektionsmittel verwendet werden, deren
Dämpfe mit Luft explosible Atmosphäre bilden.

O Aufkleber: (bei bestimmungsgemäßer Verwendung in Räumen mit EX-Gefahrenbereichen) „Gerät nicht explo-
sionsgeschützt, Verwendung im Gefahrenbereich verboten".

DATUM DER INSTANDSETZUNG/ÄNDERUNG:
AUSFÜHRENDER (Fa., Verantwortlicher):
ART UND UMFANG DER ARBEITEN:

Die Arbeiten wurden gemäß den technischen Bestimmungen ÖVE-MG 751 und gemäß den Regeln der Technik
durchgeführt.
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DATUM DER SICHERHEITSTECHN. PRÜFUNG:
PRÜFER (Fa., Name):

PRÜFUNGEN: Meßwerte

l Sichtprüfung
II Messungen
1.) Schutzleiterwiderstand R

Bemerkungen Entspricht
Ja
O
O
O

Nein
O
O
0

2.) Ableitströme: 2a) gemäß Typprüfungsvorschrift
oder 2b) Ersatzableitströme

Normalbedingung 1. Fehler
2a) Erdableitstrom O O

Gehäuseabi. O O
Patientenabi. O O

2b) Ersatzgeräte-
ableitstrom O O
Ersatzpatienten- O O
ableitstrom /E = erstgemessener Wert

3.) Sonstige gerätespezifische Daten
(z. B. Ableitfähigkeit der Laufrollen) O O

III Sicherheitsrelevante
Funktionskontrollen O O

GESAMTBEURTEILUNG:
O Gerät entspricht den Forderungen gemäß ÖVE-MG 751 Teil 1
O keine unmittelbare Gefährdung, festgestellte Mängel sind kurzfristig zu beheben
O Gerät ist bis zur Behebung der Mängel außer Betrieb zu nehmen
O Gerät entspricht nicht dem derzeitigen sicherheitstechnischen Stand

Umbau / Aufrüstung / Ausscheidung wird empfohlen
Nächste „Wiederkehrende Prüfung" in
O 6 O 12 O 24 O 36 Monaten
Bemerkungen zu festgestellten Mängeln:

Unterschrift des Prüfers

Für eine umfassende sicherheitstechnische Beurteilung sind zusätzliche Prüfungen bzw. Zeugnisse erforderlich:
O Prüfung gemäß der Dampfkesselverordnung
O Prüfung gemäß der Kälteanlagenverordnung
O Anästhesiemittelprüfung
O Prüfung gemäß dem Strahlenschutzgesetz
O Hygieneprüfung
O

(erforderliche Prüfung(en) ankreuzen bzw. angeben)
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Einleitung
(1) Diese Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik wurden vom Lenkungsausschuß der SEBE im

ÖVE bei der 29. Sitzung 1990 verabschiedet und ersetzen die Bestimmungen ÖVE-T 5/1972 und ÖVE-T 5a/1985.
(2) Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist der jeweils geltenden Elektro-

technikverordnung zu entnehmen.
(3) Diese Bestimmungen wurden vom Fachausschuß T „Elektrische Einrichtungen im Transportwesen" selb-

ständig, d. h. ohne internationales Basisdokument, ausgearbeitet.
(4) In diesem Heft wird auf folgende Österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik Bezug genommen:

ÖVE-A 20 Begriffe und Benennungen
ÖVE-C 10 Teil 2 Akkumulatoren und Batterieanlagen. Teil 2: Ortsfeste Batterien
ÖVE-E 5 Teil 1 Betrieb von Starkstromanlagen. Teil 1: Grundsätzliche Bestimmungen
ÖVE-E 32 Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen und in deren Nähe
ÖVE-EH 1 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV
ÖVE-EH 41 Erdung in Wechselstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV
ÖVE-T 1 Elektrische Bahnanlagen und elektrische Betriebsmittel für Schienenbahnen
ÖVE-T 10 Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel für Oberleitungsomnibusse (Obusse)
ÖVE-T 20 Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannungen bei Umfüllanlagen brennbarer

Flüssigkeiten der Gefahrenklasse l und II oder brennbarer Gase im Bereich elektrischer
Bahnanlagen

(5) Bleibt frei.
(6) Bleibt frei.
(7) Die Hinweise auf Veröffentlichungen in den Fußnoten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den

Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch
Elektrotechnikverordnung oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen.

(8) Bei mittels Elektrotechnikverordnung verbindlich erklärten Österreichischen Bestimmungen für die Elektro-
technik ist zu beachten:

(8.1) Vorworte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstellen In anderen, verbindlich
erklärten Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik werden auch von der Verbindlicherklärung
erfaßt.

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und Hinweise auf Fundstellen in anderen Texten werden
von der Verbindlicherklärung nicht erfaßt.

(9) Die in diesem Heft angeführten Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektro-
technik und sonstige technische Veröffentlichungen können vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien,
bezogen werden.
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Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltung
1.1 Diese Bestimmungen gelten für den Betrieb elek-
trischer Bahnanlagen und elektrischer Betriebsmittel
für Schienenbahnen und Obusse (Oberleitungsomni-
busse)1).

1.2 Diese Bestimmungen gelten nicht für Krane und
kranähnliche Anlagen, Drehscheiben und Schiebebüh-
nen, soweit sie nicht unmittelbar von der Fahrleitungs-
anlage gespeist werden, den Betrieb elektrischer Anla-
gen im Bergbau, Standseilbahnen und Schienenbah-
nen von Vergnügungsbetrieben.

1.3 Diese Bestimmungen entsprechen den spezifi-
schen Anforderungen für den Betrieb elektrischer
Bahnanlagen; wenn nicht anders festgelegt, gelten die
technischen Bestimmungen2).

§ 2 Begriffe und Benennungen3)
2.1 Für diese Bestimmungen gelten die Begriffserklä-
rungen der ÖVE-Bestimmungen, auf die Bezug genom-
men wird. Außerdem gelten folgende Begriffserklä-
rungen:

2.2 Betrieb elektrischer Bahnanlagen umfaßt das
Bedienen und das Arbeiten.

2.2.1 Bedienen umfaßt das Schalten, Stellen
(Regeln), Steuern und Überwachen. Hierzu gehört
auch das Einsetzen und Auswechseln von Glühlampen,
Gasentladungslampen und Sicherungen.

im Sinne dieser Bestimmungen2.2.2 Arbeiten
umfaßt
(1) Reinigen,

hierzu gehört In elektrischen Betrlebsstâtten und abgeschlossenen
elektrischen Betriebsstätten auch das Reinigen der Räume und
Flächen,

(2) Warten und Instandhalten,
hierzu gehören das Pflegen (2. B. Schmieren, Anstreichen), Prüfen,
Ausbessern und Auswechseln von Teilen,

(3) Beseitigen von Störungen,
(4) Ändern (auch Erweitern oder Verkleinern),
(5) Inbetriebnahme.

2.2 .3 Arbeiten an unter Spannung stehenden Tei-
len sind Arbeiten aller Art, bei denen eine Person unmit-
telbar mit Körperteilen oder mittelbar mit Werkzeugen
oder Gegenständen unter Spannung stehende, nicht
isolierte Teile eines Betriebsmittels oder einer Anlage
berührt (für Betriebsmittel oder Anlagenteile mit Nenn-
spannungen über ~1 kV siehe § 11.1). Die mittelbare
Verbindung einer Person mit unter Spannung stehen-
den Teilen kann auch über eine Flüssigkeit, z. B. einen
Wasserstrahl, hergestellt werden.

Die Bekämpfung von Branden In elektrischen Anlagen") gilt nicht als
Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen. '

2.2.4 Arbeiten In der Nähe von unter Spannung
stehenden Teilen sind Tätigkeiten aller Art, bei denen
die Gefahr besteht, daß Personen unmittelbar mit Kör-
perteilen oder mittelbar mit Werkzeugen oder Gegen-
ständen die Sicherheitsabstände zu unter Spannung
stehenden Anlagenteilen gemäß § 11 Tab. 11-1 unter-
schreiten.

2.3 Arbeitskräfte
2.3.1 Fachkraft (Fachmann) im Sinne dieser Bestim-
mungen ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbil-
dung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen
Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen
kann.

Als fachliche Ausbildung kann auch eine mindestens fünfjährige Tätig-
keit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet gelten.

2.3.2 Unterwiesene Person im Sinne dieser Bestim-
mungen ist, wer über die übertragenen Aufgaben und
die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhal-
ten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie
über die notwendigen Schutzeinrichtungen und
Schutzmaßnahmen belehrt wurde5).

2.3.3 Aufsichtsperson im Sinne dieser Bestimmun-
gen ist eine Fachkraft, die zur Aufsicht ermächtigt wurde.

2.3.4 Unmittelbar Verantwortlicher ist der für eine
Arbeit im Sinne dieser Bestimmungen Verantwortliche,
der mit der Durchführung der Arbeit und mit den für die
Sicherheit notwendigen Maßnahmen vertraut sein muß.

Als Unmittelbar Verantwortlicher Ist eine Fachkraft Im Sinne dieser
Bestimmungen einzusetzen, wenn es sich um Arbeiten an elektrischen
Bahnanlagen handelt. Bei sonstigen Arbeiten (siehe § 2.2.4) kann, wenn
nicht anders bestimmt, auch eine Unterwiesene Person Im Sinne dieser
Bestimmungen als Unmittelbar Verantwortlicher eingesetzt werden.

2.3.5 Anordnungsbefugter ist der vom Unmittelbar
Verantwortlichen bei dessen Abwesenheit von der
Arbeitsstelle Beauftragte, der über Arbeitsablauf und
Arbeitsaufgaben informiert sein muß.

Als Anordnungsbefugter darf nur eine Fachkraft Im Sinne dieser Bestim-
mungen eingesetzt werden, wenn es sich um Arbeiten an elektrischen
Bahnanlagen handelt.
Bei sonstigen Arbeiten (siehe § 2.2.4) kann, wenn nicht anders
bestimmt, auch eine Unterwiesene Person Im Sinne dieser Bestimmun-
gen als Anordnungsbefugter eingesetzt werden.

§ 3 bis § 9 Frei für Ergänzungen

1) Siehe ÖVE-T 1 und ÖVE-T 10.
2) Siehe ÖVE-E 5 Teil 1.
3) Siehe ÖVE-A 20.
4) Siehe ÖVE-E 32. 6) Siehe Arbeftnehmerschutzbestimmungen.
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Besondere Bestimmungen
§ 10 Isolationsprüfung

10.1 Der Isolationszustand der elektrischen Anlagen
von Fahrzeugen ist in Zeitabständen, die den Betriebs-
verhältnissen entsprechend vom Betreiber festzulegen
sind, zu prüfen.
Die Ableitströme (Fehlerströme) dürfen die folgenden
Werte nicht überschreiten:
(1)Bei Obussen und sonstigen Fahrzeugen mit der

Schutzmaßnahme „Schutzisolierung" (ohne Be-
triebserdung), deren elektrische Anlagen direkt von
der Fahrleitung gespeist werden
- 12 mA bei Gleichspannung,
- 3 mA bei Wechselspannung zwischen der gesam-

ten elektrischen Anlage und berührbaren, elek-
trisch leitenden Teilen des Fahrzeuges (sofern
diese eine Spannung gegen Erde annehmen
können).

(2) Bei der Schutzmaßnahme „Schutzerdung" auf
Fahrzeugen ist die Prüfung des Isolationswiderstan-
des nicht vorgeschrieben.

10.2 Für das Prüfen des Isolationszustandes gilt:
(1) Die Meßspannung soll in der Größenordnung der

Nennspannung der Anlage liegen; sie muß minde-
stens 100 V betragen, braucht jedoch nicht höher als
1 000 V zu sein.

(2) Wird zum Messen ein Isolationsmeßgerät mit eige-
ner Spannungsquelle verwendet, darf bei einem
Meßstrom, der die Größe des zulässigen Ableitstro-
mes hat, die Klemmenspannung des Meßgerätes
nicht unter 100 V sinken.

(3) Wenn bei Prüfungen ungeerdeter Anlagen nicht nur
die Isolation zwischen Leitungen und Fahrzeugkör-
per, sondern auch die Isolation je zweier Leitungen
gegeneinander geprüft wird, so müssen alle Ener-
giequellen und Betriebsmittel von ihren Leitungen
abgetrennt (bei Leuchten sind nur die Lampen her-
auszunehmen), alle Sicherungen eingesetzt und
alle Schalter geschlossen sein. Reihenstromkreise
sollen nur an einer einzigen Stelle, die nahe der Mitte
zu wählen ist, geöffnet werden.

(4) Anlagenteile verschiedener Nennspannungen sind
bei Isolationsprüfungen voneinander zu trennen,
wenn zwischen ihnen eine galvanische Kopplung,
z. B. über einen Spartransformator oder Neben-
widerstand, besteht. Betriebsmittel mit abgestufter
Isolation dürfen hierbei höchstens mit einer Span-
nung von 500 V geprüft werden.

(5) Während der Überprüfung des Isolationszustandes
dürfen elektronische Schaltgruppen nur eingeschal-
tet bleiben, wenn Ihr Arbeitskreis vom Steuerkreis
galvanisch getrennt ist.
Schaltkreise, die mit Kleinspannung betrieben wer-
den, sind von der Isolationsprüfung ausgenommen.

10.3 Für das Prüfen des Isolationszustandes von Akku-
mulatorbatterien bestehen technische Bestimmungen 6).
«) Siehe ÖVE-C 10 Teil 2.

10.4 Sind Fahrleitungsmaste und -tragwerke nicht ah
die Rückleitung (z. B. Fahrschiene) angeschlossen (ge-
erdet) und haben diese keine doppelte Isolation, ist der
Isolationszustand von Fahrleitungsanlagen in Zeitab-
ständen, die den Betriebsverhältnissen entsprechend
vom Betreiber festzulegen sind, zu prüfen.

§ 11 Arbeiten In der Nähe von unter Spannung
stehenden Teilen

11.1 Allgemeines
11.1.1 Bei Arbeiten in der Nähe von unter Spannung
stehenden Teilen, dazu gehören auch Stromabnehmer
von Fahrzeugen, ist zu unterscheiden, ob diese Arbei-
ten außerhalb des Gefahrenbereiches oder im Gefah-
renbereich zur Ausführung gelangen (Abb. 11-1).
11.1.2 Besteht bei Arbeiten die Gefahr des zufälligen,
unmittelbaren oder mittelbaren Berührens von benach-
barten unter Spannung stehenden Teilen (über - 50 V
bzw. — 120 V), so muß vor Aufnahme der Arbeit auch
deren spannungsfreier Zustand gemäß § 12 hergestellt
und sichergestellt werden.
11.1.3 Die Gefahr des zufälligen, unmittelbaren oder
mittelbaren Berührens ist gegeben, wenn
(1) bei Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereiches die

Abstände gemäß Tab. 11-1 unterschritten werden,
(2) bei Arbeiten im Gefahrenbereich eine Annäherung

bis auf die Abstände gemäß Tab. 11-2 oder unter Ein-
haltung der Bestimmungen gemäß § 11.3.2 bis auf
die zulässigen Abstände gemäß Tab. 11-3 erfolgt,

(3) bei Arbeiten im Niederspannungsbereich eine
Berührung erfolgen kann, sofern es sich nicht um
Arbeiten handelt, die gemäß § 13 und § 14 zulässig
sind.

11.1.4 Bei Anwendung der Sicherheitsmaßnahme
„Abstand" ist zu berücksichtigen, daß die geforderten
Sicherheitsabstände
- durch unbeabsichtigte und unbewußte Bewegun-

gen, die z. B. von der Art der Arbeit, dem zur Ver-
fügung stehenden Bewegungsbereich, dem Stand-
ort, den verwendeten Werkzeugen, Hilfsmitteln und
Materialien abhängig sind,

oder
- durch unkontrollierbare Bewegungen von Werkzeu-

gen, Hilfsmittel, Material und Abfallstücken, z. &
durch Abrutschen, Herabfallen, Wegschnellen,

nicht erreicht bzw. unterschritten werden dürfen.
11.1.5 Bei Isolatoren gilt der Sicherheitsabstand ab
dem isolatorseitigen Ende der unter Spannung stehen-
den Isolatorkappe.
11.1.6 Anstelle des Herstellens und Sicherstellens des
spannungsfreien Zustandes gemäß § 12 dürfen be-
nachbarte unter Spannung stehende Anlagenteile auch
durch hinreichend feste und zuverlässig angebrachte
Abdeckungen (Schutzvorrichtungen) oder durch
andere geeignete Maßnahmen gegen direktes Berüh-
ren geschützt werden.
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Zusätzlich sind zu berücksichtigen:
- das Ausschwingen von Anlagenteilen (Leitern),
- das Ausschwingen von Geräten samt Fördergut,
- der Bewegungsbereich von Geräten.

Abb. 11-1:
Sicherheitsabstände bei Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen (Gefahrenbereich)

²) Siehe ÖVE-E 5 Teil 1.
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11.1.7 Schutzvorrichtungen dürfen nicht durchlöchert
sein und müssen fugendicht ausgeführt werden, sofern
nicht die Anforderungen gemäß den technischen
Bestimmungen 7) erfüllt sind.
Elektrisch leitende Schutzvorrichtungen dürfen die Minde-
stabstände in Luft2) gegen unter Spannung stehende
Anlagenteile nicht unterschreiten und müssen an der
Rückleitung geerdet sein.
Elektrisch nicht leitende Schutzvorrichtungen, deren
Abstand zu unter Spannung stehenden Anlagenteilen
geringer ist als die Mindestabstände in Luft 2), müssen
über ein ausreichendes Isoliervermögen für den Ein-
satzbereich verfügen und dürfen in Anlagen über ~ 1 kV
nicht an unter Spannung stehenden Anlagenteilen
anliegen.
11.1.8 Befindet sich die Arbeitsstelle oberhalb eines
unter Spannung stehenden Anlagenteiles, sind die
Arbeitenden auf die erhöhte Gefahr besonders hinzu-
weisen. Werkzeuge, Hilfsmittel, Material u. dgl. dürfen
nur außerhalb des Gefahrenbereiches (Sicherstellung
der Abstände gemäß Tab. 11-1) hochgezogen bzw. nie-
dergelassen werden.
11.1.9 Bei Arbeiten in der Nähe von unter Spannung
stehenden Anlagen ist darauf zu achten, daß durch Be-
einflussung von benachbarten oder kreuzenden unter
Spannung stehenden Leitungen die zulässige Berüh-
rungsspannung 8) überschritten werden kann. Entspre-
chende Maßnahmen sind durch besondere Anweisun-
gen (z. B. Erdung von Arbeitsgeräten) festzulegen.
11.1.10 Isolierumhüllungen bei Anlagen Ober ~1 kV
sowie isolierstoffgekapselte Anlagen für Nennspannun-
gen Ober -.1 kV sind hinsichtlich des Berührungsschut-
zes wie luftisolierte (offene) Anlagen zu behandeln,
sofern nicht die Bedingungen des Berührungsschutzes
gemäß den technischen Bestimmungen 8) erfüllt sind.
11.1.11 Können Arbeiten nicht unter Einhaltung der
Maßnahmen gemäß § 11.1.1 bis § 11.1.10 durchgeführt
werden, gelten die technischen Bestimmungen für
Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen 2) sowie
§ 13 und § 14.
11.1.12 Vor Beginn der Arbeiten sind Personen, die
nicht mit den Gefahren vertraut sind, zu unterrichten
und einzuweisen. Die Unterweisung über die besonde-
ren Gefahren ist bei länger dauernden Arbeiten oder bei
Änderung der Arbeitsbedingungen zu wiederholen.
11.1.13 Arbeiten dürfen nur von einem sicheren
Standort aus durchgeführt werden. Dabei ist anlie-
gende Kleidung zu tragen.
11.1.14 Der Arbeitsbereich ist genau anzugeben und,
soweit erforderlich und möglich, sichtbar abzugrenzen.
Sind mehrere Leitungen mit Nennspannungen Ober
~1 kV auf gemeinsamen Gestänge verlegt, sind Maß-
nahmen gegen ein Verwechseln dieser Leitungen

durch Kennzeichnen (z. B.: Nummern, Zeichen u. dgl.)
und durch genaue Anweisungen zu treffen.

11.1.15 Das Arbeiten mit beweglichen Geräten ober-
halb von unter Spannung stehenden Anlagenteilen bzw.
das Queren von unter Spannung stehenden Anlagen-
teilen mit Lasten und Leergehängen oder arbeitenden
Geräten ist ohne besondere Maßnahmen (z. B. statisch
ausreichend bemessene fugendichte Überdachungen)
verboten.

11.2 Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereiches

11.2.1 Bei Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereiches
dürfen die Sicherheitsabstände zu unter Spannung
stehenden Teilen gemäß Tab. 11-1 nicht unterschritten
werden.

Tab. 11-1 : Sicherheitsabstände bei Arbeiten außerhalb
des Gefahrenbereiches
1

1

2

Nennspannung

bis ~1 000 V
bis

 _
 1 500 V

Ober ~1 kV bis - 110 kV

3

Sicherheitsabstand
bei Arbeiten unterhalb bei Arbeiten

oder seitlich l oberhalb
von unter Spannung stehenden Teilen

1,0m

3,0 m

1,6 m

4,0 m

11.3 Arbeiten Im Gefahrenbereich

11.3.1 Arbeiten Im Gefahrenbereich dürfen nur von
Fachkräften oder Unterwiesenen Personen ausgeführt
werden, wobei die Sicherheitsabstände zu unter Span-
nung stehenden Teilen bis auf die Werte gemäß
Tab. 11-2 verringert werden dürfen.

Tab. 11-2: Sicherheitsabstände bei Arbeiten im
Gefahrenbereich

1

1

z
3

Nennspannung

bis ~ 1000V
bis -1 500 V

über ~ 1 kV bis ~ 30 k V
über - 30 kV bis ~ 110 kV

2
bei Arbeiten unterhalb

oder seitlich
bei Arbeiten
oberhalb

von unter Spannung stehenden Teilen

0,5 m

1,5 m
2,0 m

1.0 m

2,0 m
3,0 m

²) Siehe ÖVE-E 5 Teil 1.
7) Siehe ÖVE-T 1.8) Siehe ÖVE-EH 41.
9) Siehe ÖVE-EH 1.

11.3.2 Kann bei Arbeiten im Gefahrenbereich von
elektrischen Bahnanlagen aus betrieblichen Gründen
ein Anlagenteil nicht freigeschaltet werden und können
die Sicherheitsabstände gemäß lab. 11-2 nicht einge-
halten werden, dürfen diese bis auf die zulässigen
Sicherheitsabstände gemäß Tab. 11-3 verringert wer-
den, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
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(1) Die Arbeiten dürfen nur von hierzu geeigneten Fach-
kräften oder Unterwiesenen Personen durchgeführt
werden.

Personen, die bei solchen Arbeiten eingesetzt werden, müssen mit
der Durchführung solcher Arbeiten vertraut sein und ausreichende
Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten haben.

(2) Die Arbeiten dürfen nur unter der Anleitung und stän-
digen Beobachtung einer an der Arbeitsstelle anwe-
senden Aufsichtsperson durchgeführt werden.

Die Aufsichtsperson darf mit keiner anderen Tätigkeit beschäftigt
sein und hat sich so aufzustellen, daß sie die Arbeitsstelle - vor
allem Jenen Bereich, der an den zulassigen Sicherheitsabstand
angrenzt - einwandfrei Oberblicken kann.
Dabei muß zuverlässig sichergestellt sein, daß die Verständigungs-
möglichkeit zwischen der Aufsichtsperson und der zu schützenden
Perion Jederzeit gegeben ist.

(3) Es dürfen nur Werkzeuge und sonstige Gegen-
stände verwendet werden, bei deren ordnungs-
gemäßen Gebrauch (siehe § 11.1.4) eine Unter-
schreitung der zulässigen Sicherheitsabstände zu
unter Spannung stehenden Anlagenteilen gemäß
Tab. 11-3 nicht möglich ist.

Tab. 11-3: Zulässige Sicherheitsabstände gemäß
§ 11.3.2

1

1

Nennspannung

über -1 kV bis -30 kV

2 »
Sicherheitsabstand

bei Arbeiten unterhalb
oder seitlich

bei Arbeiten
oberhalb

von unier Spannung stehenden Teilen

1,0m 1,5m

11.3.3 Bei Straßentransporten (Sondertransporten)
muß zu unter Spannung stehenden elektrischen Bahn-
anlagen mit Nennspannungen über ~1 kV bis ~30 kV
ein Mindestabstand von 0,5 m eingehalten werden.
11.3.4 Arbeiten mit beweglichen Geräten

(z. B. Baumaschinen, Lastfördermittel)
(1)Bei Arbeiten mit beweglichen Geräten, unterhalb

oder seitlich von unter Spannung stehenden Anla-
genteilen, müssen zwischen ausschwingendem
Anlagenteil und der ungünstigsten Lage des Gerätes
samt Fördergut die Sicherheitsabstände gemäß
Tab. 11-2 Spalte 2 sichergestellt sein.
Für die Ermittlung der Abstände zu unter Spannung
stehenden Teilen ist zu berücksichtigen
- das Ausschwingen des Anlagenteiles (Leitung),
- das Ausschwingen des Gerätes samt Fördergut,
- der Bewegungsbereich des Gerätes.

(2) Wird durch die Bauart oder entsprechende Einrich-
tungen an den Geräten eine Unterschreitung der
Sicherheitsabstände unterhalb oder seitlich zu unter
Spannung stehenden Anlagenteilen zuverlässig ver-
hindert, darf bei elektrischen Bahnanlagen mit
Nennspannungen über ~1 kV bis ~30kV aus-
nahmsweise
- mit an eine Rückleitung geerdeten Geräten eine

Annäherung bis 1,0 m,
- mit ausschließlich schienengebundenen Geräten

(z. B. Gleisbaumaschinen) eine Annäherung bis
0,5m

erfolgen.

Zwischen dem Ladegut und unter Spannung stehen-
den Teilen ist ein Sicherheitsabstand von 1,0 m ein-
zuhalten.

§ 12 Herstellen und Sicherstellen des spannungs-
freien Zustandes vor Arbeitsbeginn

12.1 Können bei Arbeiten in der Nähe von unter Span-
nung stehenden Anlagenteilen die Bedingungen
gemäß § 11 nicht eingehalten werden, so ist vor Beginn
der Arbeiten das Herstellen und Sicherstellen des span-
nungsfreien Zustandes erforderlich.
12.2 Für die erforderlichen Maßnahmen zur Herstel-
lung und Sicherstellung des spannungsfreien Zustan-
des hat der Unmittelbar Verantwortliche zu sorgen.
12.2.1 Werden Arbeiten an elektrischen Bahnanlagen
von bahnfremden Unternehmen ausgeführt, so sind die
erforderlichen Maßnahmen zur Herstellung und Sicher-
stellung des spannungsfreien Zustandes im Einverneh-
men zwischen Anlagenbetreiber und Unternehmen
festzulegen.
12.2.2 Werden sonstige Arbeiten (siehe § 2.2.4) von
Personen durchgeführt, die nicht der verantwortlichen
Stelle des Anlagenbetreibers angehören, so hat für das
Herstellen und Sicherstellen des spannungsfreien
Zustandes die dafür zuständige und verantwortliche
Stelle des Anlagenbetreibers~zu sorgen.
12.2 .3 Vereinbarungen gemäß § 12.2.1 und § 12.2.2
sind schriftlich festzuhalten.
12.3 Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden,
wenn für jeden betroffenen Anlagenteil der spannungs-
freie Zustand durch folgende Maßnahmen hergestellt
und sichergestellt ist:

12.3.1 Allpolig und allseitig Abschalten
(Freischalten)2)

(1) Das Abschalten von Anlagen darf nur von entspre-
chend unterwiesenen und hierzu beauftragten Per-
sonen vorgenommen werden.

(2) Bei Gefahr (z. B. Gefährdung von Menschenleben,
unmittelbare Betriebsgefahr) darf jedermann jeden
Schalter sofort selbst ausschalten oder die Abschal-
tung verlangen. Das Wiedereinschalten ist jedoch in
jedem Fall nur entsprechend unterwiesenen und
hierzu beauftragten Personen erlaubt.

12.3.2 Gegen Wiedereinschalten sichern2)
12.3.3 Auf Spannungsfreiheit prüfen2)
12.3.4 Erden und Kurzschließen2)
(1) Freigeschaltete Anlagenteile sind an jeder Arbeits-

stelle in unmittelbarer Nähe derselben an die Rück-
leitung zu erden und kurzzuschließen.
In Obusanlagen sind die Fahrdrähte kurzzu-
schließen.

(2) Die Erdung und Kurzschließung muß von der
Arbeitsstelle aus sichtbar sein.

t) Siehe ÖVE-E S Teil 1.
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Ist in begründeten Ausnahmefällen die Erdung und
Kurzschließung von der Arbeitsstelle aus nicht sicht-
bar, muß durch geeignete Maßnahmen sichergestellt
werden, daß sie zuverlässig bestehen bleibt.
Die Erdung und Kurzschließung darf von der Arbeits-
stelle nur soweit entfernt sein, daß die zulässige
Berührungsspannung8) nicht überschritten wird.

(3) Die zusätzliche Erdung und Kurzschließung der
Fahrleitungen an den Ausschaltstellen ist nicht erfor-
derlich.

(4) Befinden sich Obus- und Straßenbahnfahrdrähte an
einem gemeinsamen Tragwerk, so müssen die
Obus- und Straßenbahnfahrdrähte an der Arbeits-
stelle miteinander verbunden und an den Straßen-
bahnschienen geerdet werden.

(5) Die Erdung und Kurzschließung darf zur Sicherung
der Reihenfolge des Vorganges je Erdungsstelle nur
von einer einzigen entsprechend unterwiesenen und
hierzu beauftragten Person ausgeführt werden.
Das gleiche gilt für das Aufheben der Erdung und
Kurzschließung.

(6) Bei Gefahr (z. B. bei Gefährdung von Menschen-
leben, bei unmittelbarer Betriebsgefahr) darf die
Erdung an die Rückleitung bzw. das Herstellen einer
Kurzschließverbindung auch bei unter Spannung
stehenden Anlagenteilen mit geeigneten Mitteln und
mit besonderer Vorsicht erfolgen.

12.3.5 Gegen benachbarte unter Spannung
stehende Teile schützen2)

12.4 Mit den Arbeiten darf erst nach ausdrücklicher
Anordnung durch den Unmittelbar Verantwortlichen
begonnen werden.
12:5 Die Bestimmungen gemäß § 12.2, § 12.3 und
§ 12.4 gelten sinngemäß auch für die Wiederherstellung
des betriebsbereiten Zustandes nach Arbeitsende.

§ 13 Arbeiten an Anlagen mit Nennspannungen
bis ~1000 V bzw. — 1500 V

13.1 Abweichend von § 12.23 brauchen Vereinbarun-
gen über die Abgrenzung der Arbeitsstelle, das Herstel-
len und Sicherstellen des spannungsfreien Zustandes
sowie das gefahrlose Unterspannungsetzen nicht
schriftlich festgehalten werden.
13.2 An spannungsfrei gemachten Teilen der Fahrlei-
tung darf, abweichend von § 12.3.4(1), auch ohne
Erdung gearbeitet werden, wenn diese Teile nicht durch
abschnellende, blanke, unter Spannung stehende Lei-
tungen berührt werden können, wenn sichergestellt ist,
daß sie durch elektrische Beeinflussung keine unzuläs-
sigen Berührungsspannungen annehmen können und
wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:
(1) Die Arbeiten dürfen nur von Fachkräften oder Unter-

wiesenen Personen ausgeführt werden.
(2) Die freigeschaltete Fahrleitungsanlage ist auf Span-

nungsfreiheit zu prüfen2).
2) Siehe ÖVE-E 51011.
•) Siehe ÖVE-EH 41.

(3) Es ist sicherzustellen, daß eine Spannungsver-
schleppung aus benachbarten, unter Spannung ste-
henden Fahrleitungsabschnitten in den freigeschal-
teten Teil der Fahrleitungsanlage nicht möglich ist.

13.3 Anstelle von Erdungsvorrichtungen dürfen auch
geeignete Erdungsbügel oder geerdete Stromabneh-
mer verwendet werden.

13.4 Wenn die Fahrleitung an der Arbeitsstelle nicht
unterbrochen ist bzw. durch Arbeiten nicht unterbro-
chen wird, genügt es, eine Erdung an der Rückleitung
bzw. eine Kurzschließverbindung herzustellen.

13.5 An unter Spannung stehenden Leitungen darf,
abweichend von § 12, gearbeitet werden, wenn das
Abschalten aus wichtigen betrieblichen Gründen nicht
möglich ist und folgende Bedingungen erfüllt werden:
(1) Die Arbeiten dürfen nur von Fachkräften oder Unter-

wiesenen Personen ausgeführt werden.
(2) Für die Arbeiten sind geeignete und gegen Erde iso-

lierte Arbeitsbühnen, Leitern oder Arbeitstritte zu
benützen, deren Isolation mindestens für die Nenn-
spannung der Fahrleitungsanlage bemessen sein
muß. Die Isolation darf durch unzureichend isolierte
Leitungen oder Geräte nicht unwirksam gemacht
werden.

(3) Befinden sich Im unmittelbaren Arbeitsbereich auf
isolierten Arbeitsbühnen, -leitern oder -triften
berührbare Teile verschiedener Potentiale, so sind
zum Schutz der Arbeitenden zusätzliche Schutz-
maßnahmen (z. B. Verwendung isolierender
Abdeckungen, Matten, Handschuhe, Schutzhelme)
zu treffen.

(4) Bei Obusanlagen muß ein Kurzschließer stets griff-
bereit auf der Arbeitsbühne liegen (Überbrückungs-
bügel).

(5) Bei Obusanlagen muß bei Arbeiten in Kurven von der
Kurvenaußenseite aus gearbeitet werden. Ist dies in
Ausnahmefällen nicht möglich, sind die Leitungen
gegen Zurückschnellen zu sichern.

§ 14 Arbeiten an Schienenfahrzeugen
und Obussen

14.1 Bevor Arbeiten an elektrischen Anlagen von
Fahrzeugen durchgeführt werden, ist der spannungs-
freie Zustand herzustellen. An unter Spannung stehen-
den Teilen dürfen Fachkräfte oder Unterwiesene Perso-
nen arbeiten, wenn dies gemäß § 14.2, § 14.3 oder § 14.4
zulässig ist.

14.1.1 Der Hauptschalter Ist auszuschalten. Strom-
abnehmer sind abzusenken und gegen unbeabsichtig-
tes Anlegen zu sichern.

14.1.2 Eigene und fremde Spannungsquellen mit
Nennspannungen über ~ 50 V bzw. —120 V sind abzu-
trennen.

14.1.3 Bei Arbeiten an Generatorstromkreisen muß
der Generator stillstehen.
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14.2 An von der Fahrleitungsspannung unabhängi-
gen Anlagen darf gearbeitet werden, wenn nicht mehr
als ~ 50 V bzw. — 120 V auftreten.

14.3 Für Funktionsprüfungen, Kontrollen und zum
Einstellen von Regel- und Steuergeräten darf bei Nenn-
spannungen bis -1 000 V bzw. — 1 500 V an unter
Spannung stehenden Teilen bzw. bei laufenden Gene-
ratoren nur nach besonderer Unterweisung und Beauf-
tragung unter Beachtung geeigneter Vorsichtsmaßnah-
men gearbeitet werden.

14.4 Kommutatoren dürfen auch bei anliegendem
Stromabnehmer und eingeschaltetem Hauptschalter
abgeschmirgelt werden, wenn isolierende Werkzeuge
unter Beachtung der notwendigen Sicherheitsmaßnah-
men verwendet werden.

145 Werden bei Arbeiten an Fahrzeugen mit seit-
lichen Stromabnehmern diese mit Prüfspannung
beaufschlagt, so müssen die Stromabnehmer gegen
Berührung gesichert sein.

14.6 Elektrische Fahrzeugkupplungen für Nennspan-
nungen Ober 42 V, die beim Kuppeln keinen Schutz
gegen zufälliges Berühren unter Spannung stehender
Teile aufweisen, müssen vor dem Betätigen abgeschal-
tet werden und dürfen nur von entsprechend unterwie-
senen und hierzu beauftragten Personen betätigt wer-
den, sofern sie nicht beim Entkuppeln selbsttätig span-
nungslos werden.
Elektrische Fahrzeugkupplungen, bei denen auch beim
Trennen ein Berühren unter Spannung stehender Teile
ausgeschlossen ist, dürfen bis zu einer Nennspannung
von 230 V, bei Drehstrom mit geerdetem Sternpunktlei-
ter bis 400 V, auch unter Last getrennt werden, sofern
sie das erforderliche Schaltvermögen haben.

14.7 In elektrischen Betriebsstätten von Fahrzeugen
brauchen die in den technischen Bestimmungen für
den Betrieb von Starkstromanlagen 2) genannten
Bestimmungen und Merkblätter nicht ausgelegt oder
ausgehängt werden.

14.8 Arbeiten auf dem Fahrzeugdach oder am Fahr-
zeug Im Gefahrenbereich

14.8.1 Die technischen Bestimmungen gemäß § 12
sind einzuhalten.

Dabei tet darauf zu achten, daß sich das Fahrzeug nicht unter einer
Trennstelle befindet.

14.8.2 Bei Nennspannungen bis ~ 1 000 V bzw.
— 1 500 V gelten folgende Ausnahmen:
(1) Bei Werkstättengleisen kann die Erdung an die Fahr-

schiene bzw. die Kurzschließung unterbleiben, wenn
ein unzulässiges Unterspannungsetzen der Fahrlei-
tung ausgeschlossen ist und die freigeschaltete
Fahrleitungsanlage nicht durch Rückspeisung oder
aus anderen Ursachen eine unzulässige Berüh-
rungsspannung annehmen kann.

(2) Kann ein Teil der Fahrleitungsanlage aus betrieb-
lichen Gründen nicht abgeschattet werden, so darf
im Gefahrenbereich nur von Fachkräften oder Unter-
wiesenen Personen mit besonderer Vorsicht und
unter Beachtung der notwendigen Sicherheitsmaß-
nahmen gearbeitet werden. Stromabnehmer sind
vor dem Besteigen der Wagendächer abzuziehen
und gegen unbeabsichtigtes Wiederanlegen zu
sichern. Können Stromabnehmer im Störungsfall
nicht abgezogen werden, so dürfen sie zum Abzie-
hen nur mit nichtleitenden bzw. entsprechend iso-
lierten Hilfsmitteln berührt werden.

§ 15 Arbeiten am Oberbau

15.1 Bei Arbeiten am Oberbau (Schotterbett, Schwel-
len, Schienen und Befestigungsmitteln) ist dafür zu sor-
gen, daß eine durchgehende Verbindung für den Rück-
strom bestehen bleibt.
15.2 Muß eine Schutzerdungsleitung, z. B. zwischen
Mast und Fahrschiene, vorübergehend unterbrochen
werden, so ist für die Dauer der Unterbrechung eine
Ersatzerdung herzustellen, wenn dies zur Erhaltung
von Schutzmaßnahmen erforderlich ist.
15.3 Wird bei Nennspannung bis ~ 1 000 V bzw.
— 1500 V im Gefahrenbereich von unter Spannung ste-
henden Stromschienen gearbeitet, so ist bei erhöhter
Berührungsgefahr (z. a beim Schweißen von Schie-
nen, Auswechseln von einzelnen Schwellen oder Schie-
nen, Arbeiten an Brücken) vor Arbeitsbeginn die Strom-
schiene isolierend abzudecken.
Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, so
sind die Arbeitskräfte vor Beginn der Arbeit über die
Gefahren beim Berühren von unter Spannung stehen-
den Stromschienen zu unterrichten und auf die Gefah-
renstellen aufmerksam zu machen.

§ 16 Arbeiten an Umfüllanlagen 10)

16.1 Ist der Gleisabschnitt, in dem das Umfüllen in
Fahrzeuge mit isolierender Bereifung (z. B. Straßen-
tankfahrzeuge) stattfindet, mit einer Fahrleitung ausge-
rüstet, so müssen diese Fahrzeuge während des
Umfüllvorganges mit der Fahrschiene und dem Schie-
nenfahrzeug leitend verbunden sein.

²) Siehe ÖVE-E 5 Teil 1. ») Siehe ÖVE-T 20.
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Anhang
A1 Gegenüberstellung der technischen Bestimmungen

ÖVE-E 5 Teil 1 und ÖVE-T 5

ÖVE-E 5 Teil 1 ÖVE-T 5

§ 1 Geltung
gilt auch bei ÖVE-T 5

§ 2 Begriffe und Benennungen
gilt nicht bei ÖVE-T 5

§ 1 Geltung
eigene Bestimmungen

§ 2 Begriffe und Benennungen
eigene Bestimmungen

§ 3 Isolierstoffgekapselte Anlagen
gilt nicht bei ÖVE-T 5

§ 10 Allgemeines
gilt auch bei ÖVE-T 5
§ 10.1.3 Abs. 2 gilt nur unter Berücksichtigung
der Bestimmungen des § 23.4 und § 2.3.5
der ÖVE-T 5

§ 10 Isolationsprüfung
ergänzt ÖVE-E S Teil 1 § 12.1.3

§ 11 Bedienen von Starkstromanlagen und
Benutzen elektrischer Betriebsmittel
gilt auch bei ÖVE-T 5

§ 11 Arbeiten In der Nähe von unter Spannung
stehenden Teilen
ersetzt ÖVE-E 5 Teil 1 §16

§ 12 Erhalten des ordnungsgemäßen Zustandes
gilt auch bei ÖVE-T 5

§ 12 Herstellen und Sicherstellen des spannungs-
freien Zustandes vor Arbeitsbeginn
ergänzt ÖVE-E 5 Teil 1 § 13 und § 14

§ 13 Herstellen und Sicherstellen des spannungs-
freien Zustandes vor Arbeitsbeginn
gilt auch bei ÖVE-T 5

§ 13 Arbeiten an Anlagen mit Nennspannungen
bis ~ 1 000 V bzw. - 1 500 V
ergänzt ÖVE-E 5 Teil 1 § 13 und § 15

§ 14 Wiederherstellen des betriebsbereiten
Zustandes
gilt auch bei ÖVE-T 5

§ 15 Arbeiten an unter Spannung stehenden
Teilen
gilt auch bei ÖVE-T 5

§ 16 Arbeiten in der Nähe von unter Spannung
stehenden Teilen
gilt nicht bei ÖVE-T 5, ausgenommen Tab. 16-1

§ 17 Einrichtungen und Aushänge zur Unfall-
verhütung und Brandbekämpfung
gilt auch bei ÖVE-T 5

Anhang A1
gilt auch bei ÖVE-T 5

§ 14 Arbeiten an Schienenfahrzeugen und
Obussen
eigene Bestimmungen

§ 15 Arbeiten am Oberbau
eigene Bestimmungen

§ 16 Arbeiten an Umfüllanlagen
eigene Bestimmungen

Anhang A2
gilt auch bei ÖVE-T 5
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DK 621.3.027.2 1. Juni 199O

Normspannungen
Nennspannungen

für Niederspannungs-Stromverteilungssysteme

ÖNORM
E 1100

Teil 2

Standard voltages;
nominal voltages for low voltage public
electricity supply systems

Gemeinsam mit ÖNORM E 1100 Teil 1
Ersatz für ÖNORM E 1100 Teil 1, Nov. 1979

Stimmt teilweise überein mit (#)
IEC 38 (1983). stimmt inhaltlich überein
mit (=) CENELEC HD 472 S1
und CENELEC-Memorandum 14

Vorbemerkung

Auf der Grundlage von IEC-Publikation 38, 6. Fassung 1983, hat CENELEC einen Teil der Begriffe sowie
die Nennspannungen und deren Harmonisierung für Niederspannungs-Stromverteilungssysteme in
CENELEC HD 472 S 1 übernommen.

Die ÖNORM E 1100 erscheint daher in zwei Teilen: Teil 1 beinhaltet IEC 38, ausgenommen die Nieder-
spannungs-Wechselstromnetze, Teil 2 beinhaltet CENELEC HD 472 S 1 und die zugehörige Tabelle 1 aus
IEC 38.

Der Abschnitt „Begriffsbestimmungen" des vorliegenden Teiles 2 stimmt mit CENELEC HD 472 S 1 und
IEC 38 überein.

CENELEC hat mit der Annahme von HD 472 S 1 beschlossen, die bisher bestehenden, länderweise ver-
schiedenen Nennspannungen für Niederspannungsnetze unter Anwendung von Übergangsregelungen auf
3 N ~ 400 V (~ 230 V) zu harmonisieren. Nach den Regeln des CENELEC sind alle Mitgliedsorganisa-
tionen verpflichtet, dieses Harmonisierungsdokument in ihrem nationalen Normenwerk zu berücksichtigen
und entgegenstehende Bestimmungen zurückzuziehen. Die vorliegende ÖNORM stellt die nationale
Umsetzung von CENELEC HD 472 S 1 für Österreich dar.

Für die Niederspannungen sind in IEC 38 und CLC HD 472 S 1 die Spannungswerte 380/220 V und
415/240 V für Drehstromnetze der elektrischen Energieversorgung durch einen einzigen, weltweit
genormten Einheitswert 400/230 V ersetzt worden. Durch die für die Übergangszeit bis zum Jahr 2003
vorgesehenen Toleranzen wird erreicht, daß für 380/220 V bemessene elektrische Betriebsmittel bis zum
Ende ihrer Lebensdauer sicher betrieben werden können.

Einzelne Abweichungen in Aufbau und Systematik der vorliegenden ÖNORM von der üblichen Ge-
staltung von ÖNORMEN ergeben sich aus der Notwendigkeit der Übereinstimmung mit internatio-
nalen Dokumenten.

Fortsetzung Seiten 2 bis 6

Nach dieser ÖNORM ist eine Normkennzeichnung gemäß § 3 Normengesetz 1971 unzulässig.
Textstellen in kursiver Schrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext. Zitierungen von Normen ohne Ausgebedatum beziehen sich auf die jeweils geltende
Fassung. Auslegungen (Interpretationen) und Erläuterungen zu ÖNORMEN sind laut Geschäftsordnung des ON nur dann authentisch, wenn sie vom ON aufgrund einer
Beschlußfassung im zustandigen FNA herausgegeben werden.

Fachnormenausschu8
110A

Allgemeine
Elektrotechnik

250 PG 8
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Inhaltsverzeichnis

1 Anwendungsbereich
2 Begriffsbestimmungen
2.1 Nennspannung
2.2 höchste Spannung eines Netzes

2.3 niedrigste Spannung eines Netzes

2.4 Übergabestelle
3 Genormte Werte der Nennspannungen
3.1 Allgemeine Übersicht

3.2 Nennspannung 400/230 V

4 Hinweis auf andere Unterlagen
Anhang

1 Anwendungsbere ich

Diese ÖNORM ist für öffentliche Niederspannungs-Verteilungsnetze mit Nennspannungen von ~ 100V
bis ~ 1000 V sowie für die Betriebsmittel, die mit diesen Netzen verbunden sind, anzuwenden.

Sie ist insbesondere für öffentliche Verteilungsnetze mit Nennspannungen zum Zeitpunkt der Ausgabe
dieser ÖNORM von

(1) 3 N ~380V
(2) 3 ~ 220 V und
(3) ~ 220 V

und die an diese anzuschließenden Betriebsmittel sowie sinngemäß auch für private Niederspan-
nungsnetze anzuwenden.

Diese ÖNORM ist nicht für Signal- oder Meßspannungen und nicht für Normspannungen von Bau-
elementen und Teilen in elektrischen Geräten oder Teilen von Betriebsmitteln vorgesehen.

2 Begr i f fsbest immungen

Bei den in dieser ÖNORM angegebenen Spannungen handelt es sich um Effektivwerte.

2.1 Nennspannung: Spannung, nach der ein Netz oder ein Betriebsmittel benannt ist und auf die
bestimmte Betriebseigenschaften bezogen werden.

Bei Betriebsmitteln ist dies insbesondere die Spannung, mit der das Betriebsmittel gekennzeichnet ist und
die den für das Betriebsmittel geltenden Prüfbestimmungen zugrundegelegt wurde.

Es gilt als Konvention, daß Betriebsmittel unabhängig von den in den jeweiligen Prüfbestimmungen ange-
gebenen Prüfspannungen in Netzen gemäß dieser ÖNORM hinsichtlich ihrer Sicherheit uneingeschränkt
und hinsichtlich ihrer Funktion zufriedenstellend betreibbar sein müssen.
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2.2 höchste Spannung eines Netzes: höchster Spannungswert, der unter normalen Betriebsbedin-
gungen zu einem beliebigen Zeitpunkt an irgendeiner Stelle des Netzes auftritt.
Ausgenommen sind transients Spannungen (z.B. von Schaltvorgängen im Netz), zeitweilige Span-
nungsschwankungen und anomale Betriebszustände.

2.3 niedrigste Spannung eines Netzes: niedrigster Spannunswert, der unter normalen Betriebsbedin-
gungen zu einem beliebigen Zeitpunkt an irgendeiner Stelle de.s Netzes auftritt.
Ausgenommen sind transiente Spannungen (z.B. von Schaltvorgängen im Netz), zeitweilige Span-
nungsschwankungen und anomale Betriebszustände.

2.4 Übergabestelle: Stelle, an der die elektrische Energie vom Verteilungsnetz des Elektrizitäts-
versorgungsunternehmens an die Verbraucheranlage übergeben wird.

3 Genormte Wer te der Nennspannungen

3.1 Allgemeine Übersicht

Die genormten Werte der Nennspannungen sind in Tabelle 1 angeführt. In dieser Tabelle schließen
die Drehstrom-Vierleiternetze und die Einphasen-Dreileiternetze auch Einphasén-Stromkreise
(Anschlüsse, Abzweige u. dgl.) mit ein, die mit diesen Netzen verbunden sind.
In Tabelle 1 sind die höheren Werte Spannungen zwischen den Außenleitern und die niedrigeren
Werte Spannungen gegen den Neutralleiter. Wenn nur ein Wert angegeben ist, bezieht er sich auf
Dreileiternetze und gibt die Spannung zwischen den Außenleitern an.
Höhere Spannungen als 400/230 V sind im allgemeinen für die Anwendung in großen Industriebetrie-
ben und Großbauten vorgesehen.

Tabelle 1 : Nennspannungen für Wechselstromnetze sowie
zugehörige Betriebsmittel

Drehstrom-
Vierleiter-

oder
Dreileiternetze

Einphasen-
Dreileiternetze')

Nennspannung
V

230'')

400/230

480/277')

69.0/4005)'

1000

240/120')

') Netze dieser Art sind in CLC HO 472 S 1 nicht erwähnt und
werden in Österreich nicht verwendet.

2) Nur für Sonderzwecke.
3) Der Übergang von der derzeitigen Nennspannung 660/380 V

auf 690/400 V erfolgt analog zur Harmonisierung auf die
neue Nennspannung 400/230 V.
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Es wird empfohlen, daß unter normalen Netzbedingungen die Spannung an den Übergabestellen um
nicht mehr als ±10% von der Nennspannung abweicht.

Es wird darauf hingewiesen, daß im Bereich zwischen der Übergabestelle und den Betriebsmitteln des
Verbrauchers ein zusätzlicher Spannungsabfall auftritt, der nicht Gegenstand der vorliegenden ÖNORM ist.

3.2 Nennspannung 400/230 V
Bei der Nennspannung 400/230 V beträgt

- in Vierleiter-Drehstromnetzen die Spannung zwischen einem Außenleiter und dem Neutralleiter
230 V und die Spannung zwischen zwei Außenleitern 400 V,

- in Dreileiter-Drehstromnetzen die Spannung zwischen zwei Außenleitern 230 V

Die Nennspannung der vorhandenen 380/220-V-Netze muß auf den genormten Wert 400/230 V
gebracht werden.

Die Übergangszeit sollte so kurz wie möglich sein und das Jahr 2003 nicht überschreiten. (Siehe A.1)

Bis zum 31 Dezember 1995 sollten die Elektrizitätsversorgungsunternehmen die 380/220-V-Netze
zunächst auf 400/230 V + 6% -10% bringen.

In Ländern, die 415/240-V-Netze betreiben, wird gleichzeitig die Spannung auf 400/230 V + 1%ffc gebracht
werden.

Ab 1 Jänner 2004 beträgt die empfohlene Spannungstoleranz ± 10%, bezogen auf 400/230 V

Für den Zeitraum nach dem Jahre 2003 wird international eine Verkleinerung der Toleranzen in Erwägung
gezogen.
Dieser Absichtserklärung wurde von Österreich wegen fehlender Relevanz zum normativen Inhalt des CLC
HD 472 S 1 nicht zugestimmt.

4 H inweis auf andere Unter lagen

ÖNORM E 1002 Graphische Symbole für Schaltungsunterlagen; Schaltzeichenelemente, kenn-
zeichnende Symbole und andere Symbole für allgemeine Zwecke

IEC 38(1983) IEC Standard voltages
lEC-Normspannungen

IEC 617-2 (1983) Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application
Schaltzeichenelemente, kennzeichnende Elemente und andere Symbole für allge-
meine Zwecke

CENELEC HD 472 S1 Nominal voltages for low voltage public electricity supply systems
Nennspannungen für öffentliche Niederspannungs-Stromverteilungssysteme
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Anhang

A.1 Ablauf der Umstellung zur Einführung der harmonisierten Nennspannung
Nachstehend wird der vorgesehene Ablauf der Umstellung in Österreich zusammenfassend dargestellt.

A. 1.1 Netzsysteme

Öffentliche Stromversorgungsnetze für Niederspannung sind ausschließlich als Drehstrom-Vierleiter-
systeme, derzeit 3 N ~380/220 V, später 3 N ~ 400 /230V, zu errichten. Vorhandene Versorgungs-
netze 3 ~220 V oder 3 N ~ 220/127 V dürfen als 3 ~230 V weiter betrieben werden; Anschlüsse
mit ~127V sind auf ~230V umzustellen. Private Niederspannungsnetze für Sonderzwecke dürfen
auch als Drehstrom-Dreileiternetze, derzeit 3 ~ 220 V, später 3 ~ 230 V, errichtet werden.

A.1.2 Nennspannung der Netze und höchste /niedrigste Spannung eines Netzes an der Übergabestelle

Die in 3.2 angegebenen Werte für die Nennspannung und die höchste und die niedrigste Spannung
an den Übergabestellen von den Verteilungsnetzen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen zu
den Verbraucheranlagen in den verschiedenen Zeitabschnitten der Umstellung sind in Tabelle A.1
und Bild A.1 enthalten.

Tabelle A.1

Zeitraum

bis 31. Dez. 1995

vom 1. Jan. 1996')
bis 31. Dez. 2003

ab 1. Jan. 2004

Nennspannung

380/220 V

400/230 V

400/230 V

höchste Spannung

418/242 V

424/244 V

440/253 V

niedrigste Spannung

342/198 V

360/207 V

360/207 V

') Letzter Termin für das Erreichen der Werte für die niedrigste Spannung. Es wird empfohlen, das in dieser Zeile
angegebene Spannungsband bereits ab 1. Jän. 1993 einzuhalten.
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A. 1.3 Nennspannung der Betriebsmittel

Ab 1. Jan. 1993 werden neue Betriebsmittel für 400/230 V ausgelegt und entsprechend gekenn-
zeichnet.

Die Übergangszeit, in der Betriebsmittel mit einer Nennspannungs-Kennzeichnung 380/220 V noch in
Verkehr gebracht werden dürfen, ist der jeweils gültigen Elektrotechnikverordnung zu entnehmen.

Vor dem 1. Jan. 1993 dürfen Betriebsmittel dann mit 400/230 V gekennzeichnet werden, wenn sie geeig-
net sind, auch unter den Bedingungen von Tabelle A.1. Zeile 1, betrieben zu werden.

Auch nach Abschluß des Umstellungsvorganges dürfen Betriebsmittel, die mit 380/220 V gekenn-
zeichnet sind, weiter betrieben werden.

A.2 Interpretation der Nennspannungs-Angaben in Publikationen

In allen österreichischen Normen und elektrotechnischen Bestimmungen sind - wenn nicht ausdrück-
lich etwas anderes angegeben ist - Angaben über die Nennspannung der Versorgungsnetze und
Betriebsmittel entsprechend den in Tabelle A.1 angegebenen Werten zu lesen. Dies gilt auch für
vertragliche Abmachungen über die Lieferung elektrischer Energie u. ä.
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DK 621.316.99::62-777..2 1. Oktober 1988

Erde, Fremdspannungsarme Erde,
Schutzleiter

Kennzeichnung an Betriebsmitteln, Schilder

ÖNORM
E1357

Earth, noiseless earth, protective earth;
graphical symbols on electrical equipment,
plates

Vorbemerkung

Aus DIN 40011, Manuskript Jan. 1988, wurden die Teile betreffend Erde, Fremdspannungsarme Erde und
Schutzleiter übernommen.

1 Anwendungsbereich

Diese ÖNORM enthält Festlegungen für die Kennzeichnung mittels graphischer Symbole auf dem
Betriebsmittel selbst oder durch geeignete Schilder. Sie erfaßt die Symbole „Erde", „Fremdspannungs-
arme Erde" und „Schutzleiter" gemäß ÖNORM E1200 Teil 1. Letztgenannte ÖNORM stimmt mit IEC-Publi-
kation 417 und CENELEC-Harmonisierungsdokument HD 243 S 6 überein.
Werden graphische Symbole aus dieser ÖNORM direkt für die Anfertigung von Schildern verwendet,
sind die Urbilder des Anhangs heranzuziehen (diese sind Reproduktionen aus dem Originaldokument
IEC-Publikation 417). Die nachstehenden Bilder dienen nur zur Darstellung der Bemaßung.

2 Kennzeichnung direkt am Betriebsmittel

E Erde

Bild 1

F Fremdspannungsarme
Erde

Bild 2

S Schutzleiter

Bild 3

Die Nenngröße a bezieht sich auf die Grundfigur des graphischen Symbols und entspricht nicht der tatsächlichen
Höhe. Siehe auch Darstellung im Anhang.
Die Kennzeichnung darf flach, erhöht oder vertieft ausgeführt werden.

Fortsetzung Seiten 2 bis 6
Nach dieser ÖNORM ist eine Normkennzeichnung gemäß § 3 Normengesetz 1971 unzulässig.
Textstellen in kursiver Schrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext Zitierungen von Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende
Fassung. Auslegungen (Interpretationen) und Erläuterungen zu ÖNORMEN sind laut Geschäftsordnung des ON nur dann authentisch, wenn sie vom ON aufgrund einer
Beschlußfassung im zuständigen FNA herausgegeben werden.

Fachnormenausschuß
110 A

Allgemeine
Elektrotechnik

400 PG 8
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Erhöhte Ausführung (H)

Bild 4

Vertiefte Ausführung (T)

Bild 5

Tabelle 1 (Maßangaben in mm)

Nenngröße a

Richtwert für t

5"

0,5

6

0,5

8

0,5

10

0,8

12.5

1,2

16

1,2

20

1,6

25

2

31,5

2,5

40

2,5
1) Sind aus technischen Gründen (z. B. Platzmangel) kleinere Zeichen erforderlich, so sind

diese zulässig, wenn sie gut lesbar sind.

3 Kennzeichnung durch Schilder

Form 1: Schilder mit Befestigungslöchern

E Erde

Bild 6

F Fremdspannungsarme
Erde

Bild 7

S Schutzleiter

Bild 8

Form 2: Schilder ohne Befestigungslöcher; Klebefolien

E Erde

Bild 9

F Fremdspannungsarme
Erde

Bild 10

S Schutzleiter

Bild 11
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Tabelle 2 (Maßangaben in mm)

Schildgröße

Nenngröße

Schild aus Stahl (St)

Schild aus Aluminium (AI)

Schild aus Kunststoff (K)

Schild aus Klebefolie (Kf)

a»

s

12,5

8

-

-

16

10

-

-

20

12,5

18

2

25

16

20

2

31,5

20

25

2,6

40

25

31,5

2,6

50

31,5

40

2.6

0,28 bis 0,5

0,35 bis 0,8

0,5 bis 1
0,05 bis 0,2

') siehe auch Anhang

Tabelle 3
Schild

Form l
und

Form 2

Form 2

Werkstoff

St - nichtrostender Stahl
vorzugsweise X 5 CrNi 189 nach DIN 17440

AI - Aluminium
vorzugsweise AL 99,5 nach ÖNORM M 3426

K = Kunststoff, Werkstoff nach Vereinbarung

Kf = Kunststoffolie (selbstklebend),
Werkstoff nach Vereinbarung

Ausführung und Farbe"

Symbol: graphitschwarz, ähnlich RAL 9011
Grund: metallisch blank

Symbol: graphitschwarz, ähnlich RAL 9011
Grund: metallisch blank

Symbol: graphitschwarz, ähnlich RAL 9011
Grund: rein weiß, ähnlich RAL 9010

') gemäß RAL-Farbregister 840 HR

4 Normbezeichnung

4.1 Bezeichnung des graphischen Symbols (E) „Erde" gemäß ÖNORM E 1357 mit der Nenngröße
a = 20 mm, erhöht (H):

Symbol ÖNORM E 1357 - E 20 - H

4.2 Bezeichnung eines Schildes gemäß ÖNORM E1357, Form 1, mit dem graphischen Symbol „Erde" (E),
mit der Schildgröße d, = 31,5mm (Nenngröße av= 20mm) aus nichtrostendem Stahl (St):

Schild ÖNORM E 1357 - 1 E - 31,5 - St
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5 Bezugsnormen und notwendige Unterlagen

ÖNORM E 1200 Teil 1 Graphische Symbole auf Geräten; Übersicht der IEC-Symbole
für die Elektrotechnik

ÖNORM ISO 3461 Teil 1 Graphische Symbole; allgemeine Gestaltungsregeln für Symbole
auf Gegenständen (in Vorbereitung)11

ÖNORM M 3426 Aluminium; Reinaluminium in Masseln, Granalien und Grieß, Reinst- und
Reinaluminium in Halbzeug

DIN 17 440 Nichtrostende Stähle; technische Lieferbedingungen für Blech, Warmband, Walzdraht,
gezogenen Draht, Stabstahl, Schmiedestücke und Halbzeug

RAL-Farbregister 840 HR

6 Hinwels auf andere Unterlagen

ÖNORM A 3000 Graphische Symbole; Allgemeine Grundsätze
DIN 40011 Elektrotechnik; Erde, Schützleiter, Fremdspannungsarme Erde; Masse, Schutzisolierung,

Kennzeichnung an Betriebsmitteln
IEC-Publikation 417 (=HD 243 S 6) Graphical symbols for use on equipment

Graphische Symbole auf Betriebsmitteln

1) Bis zum Erscheinen dieser ÖNORM darf ÖNORM A 3000 angewendet werden.
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Anhang

Urbilder (Nennmaß a = 50 mm gemäß ÖNORM ISO 3461 Teil 1}
Das Maß a ist das Einstellmaß für die Reproduktion. Es bezieht sich auf die Grundfigur des graphischen
Symbols und entspricht nicht immer der tatsächlichen Höhe. Es gelten die Innenkanten der Begrenzungs-
markierungen.

Graphisches Symbol: Erde
entsprechend
ÖNORM E 1200 Teil 1, Feb. 1980
Tatsächliche Maße:
Höhe: 1,16 a (= 58 mm)
Breite: 0,79 (= 39,5 mm)

Bild 12

Graphisches Symbol:
Fremdspannungsarme Erde
entsprechend
ÖNORM E 1200 Teil 1, Feb. 1980
Tatsächliche Maße:
Höhe: 0,78 a (= 39 mm)
Breite: 1,16 a (= 58 mm)

Bild 13
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Graphisches Symbol:
Schutzleiter
entsprechend
ÖNORM E 1200 Teil 1, Feb. 1980
Tatsächliche Maße:
Höhe: 1,16 a (= 58 mm)
Breite: 1,16 a (= 58 mm)

Bild 14

Die Reproduktion der vorstehenden Urbilder ist gestattet
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DK 003.62 :: 614.825 :621.3.027 1. Mai 1983

Gefährliche elektrische Spannung
Graphisches Symbol „Blitzpfeil"

Form und Farbe

ÖNORM
E 1362

Dangerous voltage; Graphical symbol
„lightning-arrow"; Shape and colour

Graphisches Symbol stimmt überein mit
IEC-Publ. 417, Dez. 1976.

Vorbemerkung
Die Überarbeitung der früheren Ausgabe dieser ÖNORM wurde notwendig, um das Symbol für den Blitz-
pfeil der IEC-Publikation 417 und ÖNORM E 1200 Teil 1 und die Farbfestlegungen den internationalen Nor-
men der ISO/R 408-1964 und ISO/R 557-1967 anzupassen.

1 A n w e n d u n g s b e r e i c h
Diese ÖNORM enthält Festlegungen der Form und Farbe des graphischen Symbols „Blitzpfeil" das
zur Warnung vor gefährlichen elektrischen Spannungen dient. Das Symbol gemäß dieser ÖNORM
entspricht dem Symbol Nr. 5036 „gefährliche elektrische Spannung" nach ÖNORM E 1200 Teil 1.
Das Urbild ist zur Reproduktion heranzuziehen.
Die Anwendungsbestimmungen des In dieser ÖNORM festgelegten graphischen Symbols sind ÖVE-E 5
zu entnehmen.

2 Form und Farbe des g r a p h i s c h e n S y m b o l s
2.1 Form

Nennmaß a = 50 mm
gemäß ÖNORM A 3000

Höhe: 1,26 a (= 63 mm)
Breite: 0,50 a (= 25 mm)

Die Reproduktion des Urbildes ist gestattet.
Für spezielle Einsatzzwecke ist auch die Anwendung der Sonderform des Blitzpfeiles gemäß Anhang
zulässig.

Textstellen in Kursivschrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext. Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuß
110 A

Allgemeine
Elektrotechnik

1000 4
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2.2 Farbe
Farbe des Blitzpfeiles: Schwarz 1): Richtfarbtöne: RAL 9005 (entsprechend ÖNORM F 5000) oder

RAL 9011 (nach RAL Farbenregister 840 HR) oder Farbton N:0:9
nach DIN 6164 Teil 1.

Farbe des Grundes, auf dem der Blitzpfeil dargestellt ist: Gelb: Richtfarbtöne: RAL 1004 (entspre-
chend ÖNORM F 5000) oder Farbton 2,5:6,5:1 nach DIN 6164 Teil 1.

3 Z i t i e r t e Normen, B e s t i m m u n g e n und L i te ra tu r
ÖNORM A 3000 Graphische Symbole; Allgemeine Grundsätze
ÖNORM E 1200 Teil 1 Graphische Symbole auf Geräten; Obersicht der IEC-Symbole für die Elektro-

technik
ÖNORM F 5000 Kennfarben und Kennzeichen zur Unfallverhütung
DIN 6164 Teil 1 DIN-Farbenkarte; System der DIN-Farbenkarte für den 2°-Normalbeobachter
RAL Farbenregister 840 HR
IEC Publikation 417 Graphical symbols for use on equipment
ISO R/408-1964 Safety colours
ISO R/557-1967 Symbols; dimensions and lay-out for safety signs
OVE-B1/1976 Beeinflussung von Femmeldeanlagen durch Wechselstromanlagen mit Nennspannun-

gen über 1 kV
ÖVE-E 5, Teil 1/1981 Betrieb von Starkstromanlagen. Teil 1 : Grundsätzliche Bestimmungen

4 Hinwels auf andere Normen
ÖNORM E 1357 Erde, fremdspannungsfreie Erde, Schutzleiter; Kennzeichnung an Betriebsmitteln,

Schilder
ÖNORM E 1381 Masse; Kennzeichnung an Betriebsmitteln, Schilder
ÖNORM E 1382 Schutzisolierung; Kennzeichnung an Betriebsmitteln, Schilder

A n h a n g
Sonderform des Blitzpfeiles

Die Reproduktion des Urbildes ist gestattet.
Die Regeln für die Anwendung dieser Sonderform sind in den Bestimmungen ÖVE-B1 festgelegt.
1) Abweichend von ISO ist zur Anwendung in Österreich auch die Farbe Rot zulässig.
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Schutzisolierung
Kennzeichnung an Betriebsmitteln, Schilder

ÖNORM
E 1382

Protective insulation;
graphical symbol on electrical equipment,
plates

Vorbemerkung

Aus DIN 40011. Manuskript Jan. 1988, wurde der Teil betreffend Schutzisolierung übernommen.

1 Anwendungsbereich

Diese ÖNORM enthält Festlegungen für die Kennzeichnung mittels graphischer Symbole auf dem
Betriebsmittel selbst oder durch geeignete Schilder. Sie erfaßt das Symbol „Schutzisolierung·, Gerät der
Schutzklasse II" gemäß ÖNORM E1200 Teil 1. Letztgenannte ÖNORM stimmt mit IEC-Publikation 417
und CENELEC-Harmonisierungsdokument HD 243 S 6 überein.
Wird das graphische Symbol aus dieser ÖNORM direkt für die Anfertigung von Schildern verwendet, ist
das Urbild des Anhangs heranzuziehen (dieses ist eine Reproduktion aus dem Originaldokument IEC-
Publikation 417). Die nachstehenden Bilder dienen nur zur Darstellung der Bemaßung.

2 Kennzeichnung direkt am Betriebsmittel

Bild 1

Die Nenngröße a bezieht sich auf die Grundfigur des graphischen Symbols und entspricht nicht der tatsächlichen
Höhe. Siehe auch Darstellung im Anhang.
Die Kennzeichnung darf flach, erhöht oder vertieft ausgeführt werden.

Fortsetzung Seiten 2 bis 4
Nach dieser ÖNORM ist eine Normkennzeichnung gemäß § 3 Normengesetz 1971 unzulässig.
Textstellen in kursiver Schrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext Zitierungen von Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende
Fassung. Auslegungen (Interpretationen) und Erläuterungen zu ÖNORM EN sind laut Geschäftsordnung des ON nur dann authentisch, wenn sie vom ON aufgrund einer
Beschlußfassung im zuständigen FNA herausgegeben werden.

Fachnormenausschuß
110 A

Allgemeine
Elektrotechnik

400 PG 6
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Seite 1 ÖNORM E 1382

Erhöhte Ausführung (H)

Bild 2

Vertiefte Ausführung (T)

Bild 3

Tabelle 1 (Maßangaben in mm)

Nenngröße a

Richtwert für t

5»

0,5 0,5

8

0,5

10

0,8

12,5

1.2

16

1.2

20

1,6

25

2

31,5

2,5

40

2,5
1) Sind aus technischen Gründen (z.B. Platzmangel) kleinere Zeichen erforderlich, so sind

diese zulässig, wenn sie gut lesbar sind.

3 Kennzeichnung durch Schilder

Form 1: Schild mit Befestigungslöchern

Bild 4

Form 2: Schild ohne Befestigungslöcher

Bild 5

Tabelle 2 (Maßangaben in mm)

Schildgröße

Nenngröße

Schild aus Stahl (St)

Schild aus Aluminium (AI)

Schild aus Kunststoff (K)

Schild aus Klebefolie (Kf)

d1
1)

d2
1)

s

12,5

8

-

-

16

10

-

-

20

12,5

16

2

25

16

20

2

31,5

20

25

2,6

40

25

31,5

2,6

50

31,5

40

2,6

0,28 bis 0,5

0,35 bis 0,8

0,5 bis 1
0,05 bis 0,2

1) siehe auch Anhang
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Tabelle 3
Schild

Form I
und

Form 2

Form 2

Werkstoff

St = nichtrostender Stahl
vorzugsweise X 5 CrNi 189 nach DIN 17 440

AI = Aluminium
vorzugsweise AL 99,5 nach ÖNORM M 3426

K = Kunststoff, Werkstoff nach Vereinbarung

Kf = Kunststoffolie (selbstklebend),
Werkstoff nach Vereinbarung

Ausführung und Farbe

Symbol: graphitschwarz, ahnlich RAL 9011
Grund: metallisch blank

Symbol: graphitschwarz, ähnlich RAL 9011
Grund: metallisch blank

Symbol: graphitschwarz, ähnlich RAL 9011
Grund: rein weiß, ähnlich RAL 9010

') gemäß RAL-Farbregister 840 HR

4 Normbezeichnung

4.1 Bezeichnung des graphischen Symbols „Schutzisolierung" gemäß ÖNORM E 1382 mit der Nenn-
größe a = 20 mm, erhöht (H):

Symbol ÖNORM E 1382 - 20 - H

4.2 Bezeichnung eines Schildes gemäß ÖNORM E1382, Form 1, mit dem graphischen Symbol „Schutz-
isolierung", mit der Schildgröße d, = 31,5mm (Nenngröße a = 20mm) aus nichtrostendem Stahl (St):

Schild ÖNORM E 1382 - 1 - 31,5 - St

5 Bezugsnormen und notwendige Unterlagen

ÖNORM E 1200 Teil 1 Graphische Symbole auf Geräten; Übersicht der lEOSymbole
für die Elektrotechnik

ÖNORM ISO 3461 Teil 1 Graphische Symbole; allgemeine Gestaltungsregeln für Symbole
auf Gegenständen (in Vorbereitung)1)

ÖNORM M 3426 Aluminium; Reinaluminium in Masseln, Granalien und Grieß, Reinst- und
Reinaluminium in Halbzeug

DIN 17 440 Nichtrostende Stähle; technische Lieferbedingungen für Blech, Warmband, Walzdraht,
gezogenen Draht, Stabstahl, Schmiedestücke und Halbzeug

RAL-Farbregister 840 HR

6 Hinwels auf andere Unterlagen

ÖNORM A 3000 Graphische Symbole; Allgemeine Grundsätze
DIN 40 011 Elektrotechnik; Erde, Schutzleiter, Fremdspannungsarme Erde; Masse, Schutzisolierung,

Kennzeichnung an Betriebsmitteln
IEC-Publikation 417 (=HD 243 S 6) Graphical symbols for use on equipment

Graphische Symbole auf Betriebsmitteln

1) Bis zum Erscheinen dieser ÖNORM darf ÖNORM A 3000 angewendet werden.
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Anhang

Urbild (Nennmaß a = 50 mm. gemäß ÖNORM ISO 3461 Teil 1}
Das Maß a ist das Einstellmaß für die Reproduktion. Es bezieht sich auf die Grundfigur des graphischen
Symbols und entspricht nicht immer der tatsächlichen Höhe. Es gelten die Innenkanten der Begrenzungs-
markierungen.

Graphisches Symbol:
Schutzisolierung
entsprechend
ÖNORM E 1200 Teil 1, Feb. 1980
Tatsächliche Maße:
Höhe: 1,04 a (= 52 mm)
Breite: 1,04 a (= 52 mm)

Bild 6

Die Reproduktion des vorstehenden Urbildes ist gestattet
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DK 621.316.995:699.887 1. Juli 1991

Elektroinstallationen
Erdungsanlagen

Fundamenterder

ÖNORM
E 2790

Electrical installations —
Earthing equipment —
Earth electrodes in the foundation of buildings
Installations électriques —
Disposu^s de mise à la terre-
Prises de terre installées dans les
fondations des bâtiments

Ersatz für Ausgabe Sep. 1975

Vorbemerkung
Die vorliegende ÖNORM wurde gemeinsam mit dem FNA 146 „Vorkehrungen für elektrische Installationen in Ge-
bäuden" erarbeitet.

I nha l tsverze ichn is
1 Allgemeines
2 Begriffsbestimmungen
2.1 Erder
2.2 Fundamenterder
2.3 Erdungsleitung
2.4 Erdungsanlage
3 Erichtung von Fundamenterdern
3.1 Art und Ausführung
3.2 Beton für Fundamenterder
4 Prüfung
5 Bezugsnormen und notwendige Unterlagen
6 Hinweis auf andere Unterlagen

1 A l lgeme ines
Der Fundamenterder ist ein wichtiger Bestandteil von Maßnahmen gegen gefährliche Körperströme und stellt
eine im Zuge von Neu-, Zu- und Umbauten wirtschaftliche Form der Ausführung einer Erdungsanlage dar.
In Gebäuden bilden die metallenen Wasser-, Gas- und Heizungsinstallationen zusammen mit den Starkstrom-,
Antennen- und informationstechnischen Anlagen ein verzweigtes Netz leitfähiger Systeme. Sie sind teils ge-
trennt, teils unmittelbar oder mittelbar miteinander verbunden.
Während der Hauptpotentialausgleich die Aufgabe hat, alle vorangeführten leitfähigen Systeme einerseits
untereinander und andererseits mit der Erdungsanlage (dem Erder) zu verbinden, stellen die Erder direkt oder
indirekt, z. B. über die Einbettung in Fundamenterderbeton (Fundamenterder) eine leitfähige Verbindung zum
Erdreich her.
Hinsichtlich der baulichen Maßnahmen (z. B. Ausführung und Eigenschaften des Betons für Fundamenterder)
ist die ÖNORM B 5432 „Elektroinstallationen; Fundamenterder" anzuwenden. Erdungsanlagen sind nach den
einschlägigen österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik zu errichten.

Fortsetzung Selten 2 bis 5
Nach dieser ÖNORM ist eine Kennzeichnung gemäß § 3 Normengesetz 1971 unzulässig.
Hinwelse auf Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.

Fachnormenausschuß
110 EN

Elektrische Nieder-
spannungsanlagen

PG 6



180117 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

Seite 2 ÖNORM E 2790

•) Die Erderanschlußdose darf entfallen, wenn die Anschlußfahne direkt an die
Potentialausgleichsschiene angeschlossen wird.

Bild 1: Beispiel für den Anschluß eines Fundamenterders an die Potentialausgleichsschiene

2 B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n

2.1 Erden leitfähiger Teil, der entweder in das Erdreich eingebettet ist und mit ihm in leitender Verbindung
steht, oder ein solcher, der in Beton eingebettet ist, der mit dem Erdreich großflächig leitend in Berührung steht.

2.2 Fundamenterden Erder, der in Beton eingebettet ist, der mit der Erde großflächig leitend in Berührung
steht.
Durch Einbettung in zweckmäßig gewähltem Beton (Fundamenterderbeton) ist eine lange Lebensdauer des Erder-
materials zu erwarten.

2.3 Erdungsleitung: Verbindungsleitung zwischen einem zu erdenden Anlagenteil und einem Erder, soweit
sie außerhalb der Erde oder isoliert in der Erde verlegt ist.
Hiefür wird auch die Bezeichnung „Erdungsleiter" verwendet.

2.4 Erdungsanlage: örtlich abgegrenzte Gesamtheit miteinander leitend verbundener Erder und/oder in
gleicher Weise wirkende Metallteile (z. B. Mastfüße, Bewehrungen, metallene Kabelmäntel) und Erdungs-
leitungen.
Die angeführten Begriffsbestimmungen sind auch in ÖVE-EN 1 enthalten.
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3 Err ichtung von F u n d a m e n t e r d e r n

3.1 Art und Ausführung

3.1.1 W e r k s t o f f
Als Werkstoff für den Fundamenterder ist Bandstahl mit einem Querschnitt von mindestens 30 mm X 3 mm
oder Rundstahl mit einem Durchmesser von mindestens 10 mm zu wählen.
Im Beton darf blankes Material, außerhalb des Betons nur feuerverzinktes oder auf andere Weise sicher gegen
Korrosion geschütztes Material verwendet werden.

3.1.2 E l e k t r i s c h l e i t ende V e r b i n d u n g e n
Die Teile, aus denen Fundamenterder aufgebaut sind, sind zuverlässig elektrisch leitend miteinander zu ver-
binden. Der Zusammenschluß muß galvanisch einwandfrei sein, z. B. durch Klemm-, Schweiß- oder Schraub-
verbindungen. Das Klemm- und Befestigungsmaterial muß ÖNORM E 2960 entsprechen. Verwürgen, Rodeln
und ähnliche Verbindungen sind unzulässig.
Schweißverbindungen an Bewehrungsstählen dürfen nur im Einvernehmen mit dem Ersteller des Stahlbetons
ausgeführt werden.

3.1.3 E i n b e z i e h u n g von B e w e h r u n g s s t ä h l e n
Es wird empfohlen, Bewehrungsstähle im Bereich des Fundamenterders mit diesem zu verbinden. Diese zu-
sätzlichen Verbindungen dürfen einfacher ausgeführt werden (z. B. durch mehrere Rodelverbindungen).

3.1.4 A u s f ü h r u n g des F u n d a m e n t e r d e r s
Der Fundamenterder ist im allgemeinen folgendermaßen anzuordnen:

Anschlußfahnen:
1 für Potentialausgleichsschiene
2 Reserve
3 für Blitzschutz

Bild 2: Beispiel für die Ausführung eines Fundamenterders
und die Anordnung der Anschlußfahnen



17 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47 1803
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(1) Ein Fundamenterder ist als geschlossener Ring im Fundament der Umfassungsmauer zu verlegen.
Es wird empfohlen, Bewehrungsstähle von Tiefgründungen (Pfahlgründungen und Schlitzwände) an den
Fundamenterder elektrisch leitend anzuschließen.

(2) Sind Punkte innerhalb des Grundrisses weiter als 5 m vom Fundamenterder entfernt, so sind weitere
Verbindungen so einzulegen, daß dieses Maß nirgends überschritten wird.
Die Verbindungsleitungen können Je nach baulicher Gestaltung des Gebäudes wieder in Fundamenten, aber
auch in anderen Bauteilen (Bodenplatten) eingebettet sein. Für die Führung in anderen Bauteilen braucht
die Forderung nach Verlegung dieser Verbindungsleitung unter der Feuchtigkeitsisolierung nach (3) nicht er-
fiiüt zu werden.
Sind Dehnungsfugen vorhanden, so sind die Erder außerhalb des Betons korrosionsgeschützt zu ver-
binden.

(3) Fundamenterder müssen unterhalb einer allfällig vorhandenen Feuchtigkeitsisolierung liegen.
Baufolien, die nicht verschweißt zwischen Fundamenterderbeton und der kapillarbrechenden Schicht
(Rollierung) verlegt werden, stellen keine Feuchtigkeitsisolierung dar.

3.1.5 V e r l e g u n g des F u n d a m e n t e r d e r s
Der Fundamenterder muß eine ausreichende Oberdeckung (Ummantelung) aufweisen. Wird er in unbewehrten
Beton verlegt, sind Abstandhalter zu verwenden, die in ihrem Bereich eine Überdeckung von 5 cm gewähr-
leisten.
Bandstahl ist in der Regel hochkant zu verlegen und gegen Umkippen zu sichern.
Bei Bauwerken mit Dichtwannen ist der Fundamenterder in den Unterbeton der Wanne einzulegen. Entspricht
der Unterlagsbeton nicht den Anforderungen an Fundamenterderbeton, sind — um eine Korrosionsgefährdung
des Erders zu vermeiden — andere Erdermaterialien nach ÖVE-E 40 anzuwenden.

3.1.6 A n s c h l u ß f a h n e n
Für den Anschluß des Fundamenterders an die elektrische Anlage (Potentialausgleichsschiene oder Erder-
anschlußdose) ist im Inneren des Bauwerkes an zugänglicher Stelle eine Anschlußfahne auszuführen.
Weitere Anschlußfahnen sind — sofern erforderlich — vorzusehen:

(1) Im Inneren des Bauwerkes für den Anschluß von Aufzugsanlagen, Tankanlagen, Innenleiter des Ge-
bäudeblitzschutzes und allfällig weiterer innerhalb des Bauwerkes vorhandener Betriebsmittel.

(2) Außerhalb des Bauwerkes für den Anschluß von außenliegenden Leitern des Gebäudeblitzschutzes
und allenfalls vorhandener benachbarter Erder.

Die Anschlußfahnen sind bis etwa 1 m über Erdboden (außerhalb) bzw. Fußboden (innen) hochzuführen.
Bei Bauwerken mit Dichtwannen sind die Anschlußfahnen im Regelfall außerhalb der Wanne bis zur Trennstelle
(z. B. Unterflurkasten) hochzuführen.

3.1.7 K o r r o s i o n s s c h u t z der A n s c h l u ß f a h n e n
Aus dem Beton herausgeführte Anschlußfahnen sind mit einem geeigneten Korrosionsschutz zu versehen, der
mindestens 5 cm in den Beton hineinreichen muß.
Korrosionsschutzmaßnahmen sind

(1) für Verbindungen und kurze Längen: selbstklebende Kunststoffbinden,
(2) für längere Leitungsführungen: Erdermaterial, das fabriksmäßig mit einer geeigneten Umhüllung (z. B.

aus Kunststoff) versehen ist Korrosionsschutzanstriche allein genügen dieser Forderung nicht.

3.2 Beton für Fundamenterder
Beton für Fundamenterder muß eine gute elektrische Leitfähigkeit besitzen und den Erder vor Korrosion
schützen.
Beton für Fundamenterder muß — gemäß ÖNORM B 5432 — einen Zementgehalt von mindestens 240 kg/m3

aufweisen und in der Konsistenzklasse K3 oder weicher hergestellt werden.
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4 P rü fung
Die Prüfung des Erdungswiderstandes ist nach ÖVE-EN 1 vorzunehmen, nachdem der Beton abgebunden hat.
Oies ist üblicherweise nach 28 Tagen der Fall.

5 B e z u g s n o r m e n und n o t w e n d i g e U n t e r l a g e n
ÖNORM B 5432 Elektroinstallationen; Bauliche Vorkehrungen für Fundamenterder
ÖNORM E 2960 Blitzschutzanlagen; Klemm- und Befestigungsmaterial
ÖVE-E 40 Schutz von Erdem und erdverlegten Metallteilen gegen Korrosion
ÖVE-EN 1 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis ~1000 V und — 1500 V

6 H inwe ls auf a n d e r e U n t e r l a g e n
ÖNORM B 3305 Betonangreifende Wässer, Böden und Gase; Beurteilung und chemische Analyse
ÖNORM E 2791 Elektroinstallationen; Potentialausgleichsschienen (PAS);

Anforderungen, Prüf- und Montagebestimmungen
ÖNORM E 2950 Blitzableiter; Leiter, Fangstangen, Erder
ÖVE-E 49 Blitzschutzanlagen
ÖVE-EH 41 Erdungen in Wechselstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV
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DK 621.316.541.11.78 1. Jänner 1991

Dreipolige Steckdosen mit N- und
mit Schutzkontakt; Hauptmaße

16 A, ~ 220/380 V; 16 A, ~ 230/400 V

ÖNORM
E 6610

Three-pole socket-outlets with N- and earthing contacts;
principal dimensions;
16 A, —2201380V; 16 A, ~ 230/400 V
Prises de courant tripolaires aux contacts N et
de mise à la terre; dimensions principales; ·
16 A, — 220/380 V; 16 A, — 230/400 V

Stimmt inhaltlich überein mit (=)
DIN 49 445, April 1986

Maßangaben (n mm

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1 Anwendungsbereich
2 Normbezeichnung
3 Ausführung
4 Bezugsnormen
5 Hinweis auf andere Unterlagen

1 A n w e n d u n g s b e r e i c h
Diese ÖNORM ist für dreipolige Steckdosen mit N- und mit Schutzkontakt für Stecker nach ÖNORM
E 6611 anzuwenden. Sie ist gemeinsam mit den einschlägigen Osterreichischen Bestimmungen für
die Elektrotechnik (ÖVE-IG 31) für solche Steckdosen anzuwenden. Nur solche Steckdosen, die auch
diesen Bestimmungen entsprechen, sind normgerecht.

2 N o r m b e z e i c h n u n g
2.1 Bezeichnung einer Aufputz-Wandsteckdose oder Kupplungssteckdose gemäß ÖNORM E 6610
der Form A1:

Steckdose ÖNORM E 6610 - A1

2.2 Bezeichnung einer Unterputz-Wandsteckdose gemäß ÖNORM E 6610 der Form B2:

Steckdose ÖNORM E 6610 - B2

Fortsetzung Seiten 2 bis 4Nach dieser ÖNORM ist eine Normkennzeichnung gemäß § 3 Normengesetz 1971 unzulässig.
Taxistellen in kursiver Schrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext. Zitierungen von Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende
Fassung. Auslegungen (Interpretationen) und Erläuterungen zu ÖNORMEN sind laut Geschäftsordnung des ON nur dann authentisch, wenn sie vom ON aufgrund einer
Beschlußfassung im zuständigen FNA herausgegeben werden.

Fachnormenausschuß
110-IQ

Installationsgeräte

350 PG 5
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Seite 2 ÖNORM E 6610

3 A u s f ü h r u n g

Die Abdeckung darf nicht um 180° versetzt aufgeschraubt werden können 1). Der Sockel darf mit
oder ohne Hohlraum ausgeführt werden. Die Unterputz-Wandsteckdose muß in Unterputzdosen der
Nenngröße 70 gemäß ÖNORM E 6508 Teil 3 passen.

3.1 Aufputz-Wandsteckdose und Kupplungssteckdose (Draufsicht in 3.3)

3.1.1 F o r m A1 (Schnitt)
mit Befestigungslöchern

*) Bei Steckdosen mit einer Verriegelung, durch welche der Stecker während des Ein- und Ausführens spannungslos bleibt,
darf das Maß (18+g.5) mm für die Höhe der im Abstand von (8+g-5) mm angeordneten Nocken bis auf 9 mm herab-
gesetzt werden, wenn der Stecker auch bei dem Versuch eines um 180° verdrehten Einfahrens spannungslos bleibt.

Bild 1

1) Diese Anforderung kann z.B. durch eine Unverwechselbarkeitsnocke an der Unterseite der Abdeckung in der Hälfte
L2-L3 der Steckdose erfüllt werden.
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ÖNORM E 6610 Seite 3

3.1.2 F o r m A2 (Schnitt)
mit Befestigungsschlitzen (übrige Maße und Angaben wie Form A1)

Bild 2

3.2 Unterputz-Wandsteckdose (Draufsicht in 3.3)

3.2.1 F o r m B1 (Schnitt)
mit Befestigungslöchern (übrige Maße und Angaben wie Form A1)

Bild 3

3.2.2 F o r m B 2 (Schnitt)
mit Befestigungsschlitzen (übrige Maße und Angaben wie Form B1)

Bild 4
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Seite 4 ÖNORM E 6610

3.3 Steckdose (Draufsicht) und Anordnung der Anschlußstellen

•) Abstandsmaß der Steckerstift-Durchgangslöcher
**) Wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, darf für den Schutzleiteranschluß auch das Symbol ohne Kreis verwendet

werden.

Bild 5

Die Anschlußstellen von Steckdosen nach dieser ÖNORM sind vom Hersteller dauerhaft mit L1, L2,
L3, N und dem Schutzleitersymbol (gemäß ÖNORM E 1357) - in der Anordnung wie in Bild 5 (Drauf-
sicht) — zu kennzeichnen.

4 B e z u g s n o r m e n
ÖNORM E 1357 Erde, fremdspannungsfreie Erde, Schutzleiter; Kennzeichnung an Betriebsmitteln,

Schilder
ÖNORM E 6508 Teil 3 Unterputzdosen für mehrpolige Steckdosen mit Schraubbefestigung
ÖNORM E 6611 Dreipolige Stecker mit N- und mit Schutzkontakt; Hauptmaße, 16 A, ~ 220/380 V;

16 A, ~230/400 V

5 H inwe is auf andere Unte r lagen
ÖVE-IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke
ÖNORM E 6612 Dreipolige Steckdosen mit N- und mit Schutzkontakt; Hauptmaße, 25 A, ~ 220/380 Vt

25 A, — 230/400 V
ÖNORM E 6613 Dreipolige Stecker mit N- und mit Schutzkontakt; Hauptmaße, 25 A, ~ 220/380 V,

25 A, —230/400 V



180917 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47
Än

de
ru

ng
en

 g
eg

en
üb

er
 d

er
 v

or
he

rig
en

 A
us

ga
be

:
Im

 K
ur

zv
er

fa
hr

en
 A

np
as

su
ng

 d
er

 N
en

ns
pa

nn
un

ge
n

Fr
üh

er
e 

A
us

ga
be

n:
(Ö

N
O

R
M

) 
D

IN
 4

94
46

, 
O

kt
. 

19
69

,
Ö

N
O

R
M

 E
 6

61
1.

 A
ug

. 
19

87

DK 621.316.541.12-78 1. Jänner 1991

Dreipolige Stecker mit N- und mit
Schutzkontakt; Hauptmaße

16 A, ~ 220/380 V; 16 A, ~ 230/400 V

ÖNORM
E 6611

Three-pole plugs with N- and earthing contacts;
principal dimensions;
16 A, — 220/380 V; 16 A, ~ 230/400 V
Fiches tripolaires aux contacts N et
de mise à la terre; dimensions principales;
16 A. —2201380V; 16 A, ~ 230/400 V

Stimmt inhaltlich überein mit (=)
DIN 49 446, April 1986

Maßangaben in mm

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1 Anwendungsbereich
2 Normbezeichnung
3 Ausführung
4 Bezugsnormen
5 Hinweis auf andere Unterlagen

1 A n w e n d u n g s b e r e i c h
Diese ÖNORM ist für dreipolige Stecker mit N- und mit Schutzkontakt für Steckdosen nach ÖNORM
E 6610 anzuwenden. Sie ist gemeinsam mit den einschlägigen Österreichischen Bestimmungen für
die Elektrotechnik (ÖVE-IG 31) für solche Stecker anzuwenden. Nur solche Stecker, die auch diesen
Bestimmungen entsprechen, sind normgerecht.

2 N o r m b e z e i c h n u n g
Bezeichnung eines Steckers (S) nach ÖNORM E 6611:

Stecker ÖNORM E 661t - S

Fortsetzung Seiten 2 und 3
Nach dieser ÖNORM ist eine Normkennzeichnung gemäß § 3 Normengesetz 1971 unzulässig.
Textstellen In kursiver Schrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext Zitierungen von Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende
Fassung. Auslegungen (Interpretationen) und Erläuterungen zu ÖNORMEN sind laut Geschäftsordnung des ON nur dann authentisch, wenn sie vom ON aufgrund einer
Beschlußfassung im zustandigen FNA herausgegeben werden.

Fachnormenausschuß
110-IG

Installationsgeräte

350 PG 4
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Seite. 2 ÖNORM E 6611

*) Für Steckerstift-Löcher
**) Dieser Durchmesser darf Innerhalb eines AbStandes von 19 mm. von der Stirnfläche des Steckers aus gemessen, nicht

Oberschritten werden.
***) Wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, darf für den Schutzleiteranschluß auch das Symbol ohne Kreis verwendet

werden.

Bild 1

Die Anschlußstellen von Steckern nach dieser ÖNORM sind vom Hersteller dauerhaft mit L1, L2, L3,
N und dem Schutzleitersymbol (gemäß ÖNORM E 1357) - in der Anordnung wie im Bild 1 (Unter-
sicht) — zu kennzeichnen.

3 A u s f ü h r u n g

Bei Steckern mit seitlicher Leitungseinführungsöffnung muß diese auf jener Seite des Steckerkörpers
angebracht sein, die der seitlichen, (7-8.5 ) mm breiten Nocke gegenüberliegt. Die Steckerstifte müssen
beweglich sein.
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ÖNORM E 6611 Seite 3

4 B e z u g s n o r m e n
ÖNORM E 1357 Erde, fremdspannungsfreie Erde, Schutzleiter; Kennzeichnung an Betriebsmitteln,

Schilder
ÖNORM E 6610 Dreipolige Steckdosen mit N- und mit Schutzkontakt; Hauptmaße, 16 A, — 220/380 V-,

16 A, ~230/400 V

5 H i n w e i s auf andere U n t e r l a g e n
ÖVE-IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke
ÖNORM E 6612 Dreipolige Steckdosen mit N- und mit Schutzkontakt; Hauptmaße, 25 A, — 220/380 V|

25 A, —230/400 V
ÖNORM E 6613 Dreipolige Stecker mit N- und mit Schutzkontakt; Hauptmaße, 25 A, —220/380 V,

25 A, —230/400 V
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DK 621.316.541.11-78 1. Jänner 1991

Dreipolige Steckdosen mit N- und
mit Schutzkontakt; Hauptmaße

25 A, ~ 220/380 V; 25 A, ~ 230/400 V

ÖNORM
E 6612

Three-pole socket-outlets with N- and earthing contacts;
principal dimensions;
25 A, ~ 220/380 V; 25 A, — 230/400 V
Prises de courant tripolaires aux contacts N et
de mise à la terre; dimensions principales;
25 A, ~ 220/380 V; 25 A, — 230/400 V

Stimmt inhaltlich überein mit (=)
DIN 49 447, April 1986

Maßangaben in mm

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1 Anwendungsbereich
2 Normbezeichnung
3 Ausführung
4 Bezugsnormen
5 Hinweis auf andere Unterlagen

1 A n w e n d u n g s b e r e i c h
Diese ÖNORM ist für dreipolige Steckdosen mit N- und mit Schutzkontakt für Stecker nach ÖNORM
E 6613 anzuwenden. Sie ist gemeinsam mit den einschlägigen Osterreichischen Bestimmungen für
die Elektrotechnik (ÖVE-IG 31) für solche Steckdosen anzuwenden. Nur solche Steckdosen, die auch
diesen Bestimmungen entsprechen, sind normgerecht.

2 N o r m b e z e i c h n u n g
2.1 Bezeichnung einer Aufputz-Wandsteckdose oder Kupplungssteckdose gemäß ÖNORM E 6612
der Form A1:

Steckdose ÖNORM E 6612 - A1

. 2.2 Bezeichnung einer Unterputz-Wandsteckdose gemäß ÖNORM E 6612 der Form B2:

Steckdose ÖNORM E 6612 - B2

Fortsetzung Seiten 2 bis 4Nach dieser ÖNORM ist eine Normkennzeichnung gemäß § 3 Notmengesetz 1971 unzulässig.
Textstellen in kursiver Schrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentaxt. Zitierungen von Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils genende
Fassung. Auslegungen (Interpretationen) und Erläuterungen zu ÖNORMEN sind laut Geschäftsordnung des ON nur dann authentisch, wenn sie vom ON aufgrund einer
Beschlußfassung im zustandigen FNA herausgegeben werden.

Fachnormenausschuß
110-IG

Installationsgeräte

350 PG 5
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Seite 2 ÖNORM E 6612

3 A u s f ü h r u n g
Die Abdeckung darf nicht um 180° versetzt aufgeschraubt werden können 1). Der Sockel darf mit
oder ohne Hohlraum ausgeführt werden. Die Unterputz-Wandsteckdose muß in Unterputzdosen der
Nenngröße 90 gemäß ÖNORM E 6508 Teil 3 passen.

3.1 Aufputz-Wandsteckdose und Kupplungssteckdose (Draufsicht in 3.3)

3.1.1 Fo rm A1 (Schnitt)
mit Befestigungslöchern

*) Bei Steckdosen mit einer Verriegelung, durch welche der Stecker während des Ein- und Ausführens spannungslos bleibt,
darf das Maß mm für die Höhe der im Abstand von mm angeordneten Nocken bis auf 9 mm herab-
gesetzt werden, wenn der Stecker auch bei dem Versuch eines um 180° verdrehten Einführens spannungslos bleibt.

Bild 1

1) Diese Anforderung kann z. B. durch eine Unverwechselbarkeitsnocke an der Unterseite der Abdeckung in der Hälfte
L2-L3 der Steckdose erfüllt werden.
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ÖNORM E 6612 Seite 3

3.1.2 F o r m A2 (Schnitt)
mit Befestigungsschlitzen (übrige Maße und Angaben wie Form A1)

Bild 2

3.2 Unterputz-Wandsteckdose (Draufsicht in 3.3)

3.2.1 Fo rm B1 (Schnitt)
mit Befestigungslöchern (übrige Maße und Angaben wie Form A1)

Bild 3

3.2.2 F o r m B 2 (Schnitt)
mit Befestigungsschlitzen (übrige Maße und Angaben wie Form B1)

Bild 4
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*) Abstandsmaß der Steckerstift-Durchgangslöcher
•*) Wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, darf für den Schutzleiteranschluß auch das Symbol ohne Kreis verwendet

werden.

Bild 5

Die Anschlußstellen von Steckdosen nach dieser ÖNORM sind vom Hersteller dauerhaft mit L1,
L2, L3, N und dem Schutzleitersymbol (gemäß ÖNORM E 1357) - in der Anordnung wie in Bild 5
(Draufsicht) — zu kennzeichnen.

4 B e z u g s n o r m e n
ÖNORM E 1357 Erde, fremdspannungsfreie Erde, Schutzleiter; Kennzeichnung an Betriebsmitteln,

Schilder
ÖNORM E 6508 Teil 3 Unterputzdosen für mehrpolige Steckdosen mit Schraubbefestigung
ÖNORM E 6613 Dreipolige Stecker mit N- und mit Schutzkontakt; Hauptmaße, 25 A, ~ 220/380 V;

25 A, ~ 230/400 V

5 H i n w e l s auf a n d e r e U n t e r l a g e n
ÖVE-IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke
ÖNORM E 6610 Dreipolige Steckdosen mit N- und mit Schutzkontakt; Hauptmaße, 16 A, ~ 220/380 V;

16 A, ~ 230/400 V
ÖNORM E 6611 Dreipolige Stecker mit N- und mit Schutzkontakt; Hauptmaße, 16 A, ~220/380 V;

16 A, ~230/400 V

Seite 4 ÖNORM E 6612

3.3 Steckdose (Draufsicht) und Anordnung der Anschlußstellen
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DK 621.316.541.12-78 1. Jänner 1991

Dreipolige Stecker mit N- und mit
Schutzkontakt; Hauptmaße

25 A, ~ 220/380 V: 25 A, ~ 230/400 V

ÖNORM
E 6613

Three-pole plugs with N- and earthing contacts;
principal dimensions;
25 A, ~ 220/380 V; 25 A, ~ 230/400 V
Fiches tripolaires aux contacts N et
de mise à la terre; dimensions principales; '
25 A, ~ 220/380 V; 25 A, ~ 230/400 V

Stimmt inhaltlich überein mit (=)
DIN 49 448, April 1986

Maßangaben in mm

Inha l tsverze ichn is

1 Anwendungsbereich
2 Normbezeichnung
3 Ausführung
4 Bezugsnormen
5 Hinweis auf andere Unterlagen

1 A n w e n d u n g s b e r e i c h
Diese ÖNORM ist für dreipolige Stecker mit N- und mit Schutzkontakt für Steckdosen nach ÖNORM
E 6612 anzuwenden. Sie ist gemeinsam mit den einschlägigen Osterreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik (ÖVE-IG 31) für solche Stecker anzuwenden. Nur solche Stecker, die auch diesen
Bestimmungen entsprechen, sind normgerecht.

2 N o r m b e z e i c h n u n g
Bezeichnung eines Steckers (S) nach ÖNORM E 6613:

Stecker ÖNORM E 6613 - S

Portsetzung Selten 2 und 3
Nach dieser ÖNORM Ist eine Normkennzeichnung gemäß § 3 Normengesetz 1971 unzulässig.
Textstellen in kursiver Schrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext. Zitierungen von Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende
Fassung. Auslegungen (Interpretationen) und Erläuterungen zu ÖNORMEN sind laut Geschäftsordnung des ON nur dann authentisch, wenn sie vom ON aufgrund einer
Beschlußfassung im zuständigen FNA herausgegeben werden.

Fachnormenausschuß
110-IG

Installationsgeräte

350 - PG 4
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Seite 2 ÖNORM E 6613

3 A u s f ü h r u n g

Bei Steckern mit seitlicher Leitungseinführungsöffnung muß diese auf jener Seite des Steckerkörpers
angebracht sein, die der seitlichen, (8,5-8,5 ) mm breiten Nocke gegenüberliegt. Die Steckerstifte müs-
sen beweglich sein.

•) Für Steckerstift-Löcher
**) Dieser Durchmesser darf innerhalb eines Abslandes von 19 mm, von der Stirnfläche des Steckers aus gemessen, nicht

Oberschritten werden.
***) Wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, darf für den SchutzleiteranschluB auch das Symbol ohne Kreis verwendet

werden.

Bild 1

Die Anschlußstellen von Steckern nach dieser ÖNORM sind vom Hersteller dauerhaft mit L1, L2,
L3, N und dem Schutzleitersymbol (gemäß ÖNORM E 1357) - in der Anordnung wie im Bild 1
(Untersicht) — zu kennzeichnen.
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ÖNORM E 6613 Seite 3

4 B e z u g s n o r m e n
ÖNORM E 1357 Erde, fremdspannungsfreie Erde, Schutzleiter; Kennzeichnung an Betriebsmitteln,

Schilder
ÖNORM E 6612 Dreipolige Steckdosen mit N-und mit Schutzkontakt; Hauptmaße, 25 A, ~ 220/380 V

25A, ~230/400V

5 H i n w e i s auf andere Unter lagen
OVE-IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke
ÖNORM E 6610 Dreipolige Steckdosen mit N- und mit Schutzkontakt; Hauptmaße, 16 A, —220/380 V

16 A. ~230/400 V
ÖNORM E 6611 Dreipolige Stecker mit N- und mit Schutzkontakt; Hauptmaße, 16 A, ~ 220/380 V,

16 A, ~ 230/400 V



181917. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

DK 621.316.541.12 1. September 1992

Zweipolige Stecker
für Geräte der Klasse II
2,5 A 250 V

ÖNORM
E 6620

Two-pole plugs for class II
appliances. 2,5 A, 250 V

Fiches bipolaires pour appareils
de classe II, 2,5 A, 250 V

* Normblatt XVI der
CEE-Publ. 7:1963-05 (2. Ausg.)

Ersatz für Ausgabe 1972-06

Maßangaben in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen

Inhaltsverzeichnis

1 Anwendungsbereich
2 Ausführung
3 Normbezeichnung
4 Bezugsnormen und notwendige Unterlagen
Anhang A (informativ)

1 Anwendungsbereich

Diese ÖNORM ist für zweipolige Stecker für Geräte der
Klasse II anzuwenden. Sie ist gemeinsam mit den einschlä-
gigen österreichischen Bestimmungen für die Elektrotech-

nik (ÖVE-IG 31) anzuwenden. Nur solche Erzeugnisse, wel-
che den in dieser ÖNORM festgelegten Anforderungen und
darüber hinaus den gesonderten technischen Bestimmun-
gen (ÖVE-IG 31) entsprechen, sind normgerecht.

Nach dieser ÖNORM ist eine Kennzeichnung nach § 3 Normengesetz 1971 unzulässig.
Hinweise auf Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung. Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuß
110 IS

Installationsmaterial
und Schaltgeräte

PG 4
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Seite 2 ÖNORM E 6620

*) Diese Maße dürfen Innerhalb eines Abstandes von 18 mm, gemessen von der Stirnfläche des Steckers, nicht überschrit-
ten werden.

BIM 1

Die Maße sind mit Lehren gemäß ÖNORM E 6626 zu Ober-
prüfen.

3 Normbezeichnung
Bezeichnung eines zweipoligen Steckers gemäß
ÖNORM 6620:

Stecker ÖNORM E 6620

4 Bezugsnormen und notwendige Unterlagen

ÖNORM E 6626 Lehren für Steckvorrichtungen für Haus-
Installationen

ÖVE-IG31 Steckvorrichtungen für Hausinstalla-
tionen und ähnliche Zwecke

Anhang A (informativ)

Die in der Ausgabe 1. Juni 1972 dieser ÖNORM enthaltenen
Festlegungen für Flachstecker (entsprechend der Variante II
in CEE 7, Normblatt XVI) wurden durch ÖVE-IG/EN 50075
ersetzt.
Die zylindrischen Ausnehmungen mit den Radien 3 mm
in den Aufrissen (eine oder zwei Ausnehmungen nach Wahl
des Herstellers) sind durch die Internationale Harmonisie-
rung und Typisierung bedingt und sind nach Möglichkeit
vorzusehen.
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DK 621.316.541.11 1. Jan. 1982

Zweipolige Steckdose ohne Schutzkontakte
der Bauart A 10/16 A, 250 V

ÖNORM
E 6621

Teil 1

Two-pole socket-outlet without earthing contacts;
type A; 10/16 A, 250V

Ersatz für ÖNORM E 6621 Feb. 1972.
Stimmt inhaltlich überein mit Normblatt l, XII und XIV
der CEE-Publ. 7 (2. Ausgabe Mai 1963)

Maßangaben in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

1 A n w e n d u n g s b e r e i c h

Diese ÖNORM enthält die zur einwandfreien Funktion von zweipoligen Steckdosen ohne Schutzkon-
takte der Bauart A erforderlichen Abmessungen und deren allfällige Toleranzen. Um der Bauart A zu
entsprechen, muß der Deckel oder die Abdeckung der Steckdose entfernt werden können, ohne die
Leiter zu bewegen.

Diese ÖNORM ist gemeinsam mit den einschlägigen Österreichischen Bestimmungen für die Elektro-
technik (ÖVE-IG 31) für solche Steckdosen anzuwenden.

Textstellen in Kursivschrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext Fortsetzung Selten 2 bis 4

Fachnormenausschuß
110-IG

Installationsgeräte

1000 - JZS 6
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Seite 2 ÖNORM E 6621 Teil 1

2 A u f p u t z - S t e c k d o s e

1) Die Maße sind mit Lehren gemäß ÖNORM E 6626 zu überprüfen.

Bild 1

Der Leitungskanal ist bei Aufputzausführung nicht erforderlich, wenn für jede Anschlußklemme ein
ausreichender Raum zwischen der Seite des Sockels und der Abdeckung oder dem Gehäuse vorhan-
den ist, und zwar für einen Leiter, der einen Außendurchmesser von 5 mm hat.



182317 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

ÖNORM E 6621 Ten 1 Seite 3

3 U n t e r p u t z - S t e c k d o s e

²) Dieses Maß gilt für die äußersten Krallenspitzen, wenn sie von der Achse der Steckdose 30 mm entfernt sind.

Bild 2

Die Befestigungslöcher im Tragelement müssen das Befestigen der Steckdose in Unterputzdosen mit
Schraubbefestigung gemäß ÖNORM E 6508 Teil 1 gestatten.
Die Unterputz-Steckdose kann für Spreizkrallen- oder Schraubenbefestigung oder als Kombination
beider ausgeführt werden. Auf jeder Seite des Sockels muß genügend Raum für einen Leiter von 5 mm
Außendurchmesser je Klemme sein, und der Sockel muß so gebaut sein, daß die Leiter von jeder
Seite an die zugehörige Klemme herangeführt und leicht angeschlossen werden können.
Eventuelle Leitungsführungen dürfen nicht innerhalb des kreuzschraffierten Bereiches angeordnet
werden, wenn sich die Leiter im vorgesehenen Raum befinden, müssen die Konturen des Unterteiles
und der Leiter innerhalb der angegebenen Grenzen liegen. Diese Anforderung schließt nicht aus, daß
Leiter einen für diesen speziellen Zweck vorgesehenen Leitungskanal passieren.
Nicht angegebene Abmessungen siehe Bild 1.
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Seite 4 ÖNORM E 6621 Teil 1

4 Normbeze ichnung

Bezeichnung einer zweipoligen Steckdose ohne Schutzkontakte der Bauart A, 10/16 A, 250 V, In Auf-
putz-Ausführung (AP) nach ÖNORM E 6621 :

Steckdose ÖNORM E 6821-A-AP

Bezeichnung einer zweipoligen Steckdose ohne Schutzkontakte der Bauart A, 10/16 A, 250 V, In Un-
terputz-Ausführung (UP) nach ÖNORM E 6621:

Steckdose ÖNORM E 6621-A-UP

5 A u s f ü h r u n g

Für Steckdosen bestehen darüber hinaus gesonderte technische Bestimmungen (ÖVE-IG 31). Nur sol-
che Erzeugnisse, die auch diesen Bestimmungen entsprechen, sind normgerecht.
Wo Schutzkrägen von Mehrfach-Steckdosen zusammentreffen, dürfen sie auf eine Länge von 10 mm
unterbrochen sein, vorausgesetzt, daß die Verbindungsebenen der zueinandergehörigen Kontakt-
buchsen parallel zur Unterbrechungssehne liegen.
Die Kontaktbuchsen sind federnd zwischen mm und 5,1 mm auszuführen. Sie müssen eine zweck-
entsprechende Form haben (Oberprüfung mittels Lehren C 2 und C 3 gemäß ÖNORM B 6626).
Die Entfernung zwischen der Mittellinie der Kontaktbuchsen und der der Befestigungslöcher oder
-schlitze darf 1 mm nicht überschreiten. Wahlweise können die Kontaktbuchsen so angeordnet werden,
daß ihre Mittellinie senkrecht zur Mittellinie der Befestigungslöcher oder -schlitze steht.

6 Z i t i e r t e Normen und V o r s c h r i f t e n

ÖNORM E 6508 Teil 1 Unterputzdosen für Schalter und Steckdosen mit Schraubbefestigung sowie
Abzweigdosen

ÖNORM E 6626 Lehren für Steckvorrichtungen von Hausinstallationen
ÖVE-IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke

7 H inwe ls auf andere Normen

ÖNORM E 6620 Zweipolige Stecker für die Geräte der Klasse II, 2,5 A, 250 V
ÖNORM E 6621 Teil 2 Zweipolige Steckdose ohne Schutzkontakte der Bauart B; 10/16 A, 250 V

(in Vorbereitung)
ÖNORM E 6622 Teil 1 Zweipolige Steckdose mit Schutzkontakten der Bauart A; 10/16 A, 250 V
ÖNORM E 6622 Teil 2 Zweipolige Steckdose mit Schutzkontakten der Bauart B; 10/16 A, 250 V

(in Vorbereitung)
ÖNORM E 6623 Zweipoliger Stecker mit Schutzkontakten 10/16 A, 250 V
ÖNORM E 6624 Zweipolige Stecker für Geräte der Klasse II, 10/16 A, 250 V
CEE 7 Anforderungen an Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke
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OK 621.316.541.11-78 1. Jan. 1982

Zweipolige Steckdose mit Schutzkontakten
der Bauart A 10/16 A, 250 V

ÖNORM
E 6622

Teil 1

Two-pole socket-outlet with earthing contacts;
type A; 10/16 A, 250 V

Ersatz für ÖNORM E 6622. Feb. 1972.
Stimmt inhaltlich überein mit Normblatt III, XII und XIV
der CEE-Publ. 7 (2. Ausgabe Mai 1963)

Maßangaben in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

1 A n w e n d u n g s b e r e i c h

Diese ÖNORM enthält die zur einwandfreien Funktion von zweipoligen Steckdosen mit Schutzkontak-
ten der Bauart A erforderlichen Abmessungen und deren allfällige Toleranzen. Um der Bauart A zu ent-
sprechen, muß der Deckel oder die Abdeckung der Steckdose entfernt werden können, ohne die Leiter
zu bewegen.

Diese ÖNORM ist gemeinsam mit den einschlägigen Osterreichischen Bestimmungen für die Elektro-
technik (ÖVE-IG 31) für solche Steckdosen anzuwenden.

Textstellen In Kursivschrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext Fortsetzung Seiten 2 bis 4

Fachnormenausschuß
110-IG

Installationsgeräte

1000-JZS 6
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Seite 2 ÖNORM E 6622 Teil 1

2 A u f p u t z - S t e c k d o s e mit seit l ichen Schutzkontakten

1) Die Maße sind mit Uhren gemäß ÖNORM E 6628 zu überprüfen.

Bild 1

Bei Mehrfach-Aufputz-Steckdosen kann der Abstand der Befestigungslöcher frei gewählt werden.
Der Leitungskanal ist bei Aufputzausführung nicht erforderlich, wenn für jede Anschlußklemme ein
ausreichender Raum zwischen der Seite des Sockels und der Abdeckung oder dem Gehäuse vorhan-
den ist, und zwar für einen Leiter, der einen Außendurchmesser von 5 mm besitzt.



182717 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

3 U n t e r p u t z - S t e c k d o s e mit se i t l ichen S c h u t z k o n t a k t e n

²) Dieses Maß gilt für die äußersten Krallenspitzen, wenn sie von der Achse der Steckdose 30 mm entfernt sind.

Bild 2

Die Befestigungslöcher im Tragelement müssen das Befestigen der Steckdose in Unterputzdosen mit
Schraubbefestigung gemäß ÖNORM E 6508 Teil 1 gestatten.
Die Unterputz-Steckdose kann für Spreizkrallen- oder Schraubenbefestigung oder als Kombination
beider ausgeführt werden.
An jeder Seite des Sockeis muß genügend Raum für einen Leiter von 5 mm Außendurchmesser je
Klemme sein; der Sockel muß so gebaut sein, daß die Leiter von jeder Seite an die zugehörige Klemme
herangeführt und leicht angeschlossen werden können.
Nicht angegebene Abmessungen entsprechen den in Bild 1 angegebenen, ausgenommen die Abmes-
sungen der Befestigungslöcher oder -schlitze im Sockel und die Abmessungen des Leitungskanals.
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Seite 4 ÖNORM E 6622 Teil 1

4 N o r m b e z e i c h n u n g

Bezeichnung einer zweipoligen Steckdose mit Schutzkontakten der Bauart A, 10/16 A, 250 V, in Auf-
putz-Ausführung (AP) nach ÖNORM E 6622:

Steckdose ÖNORM E 6622-A-AP

Bezeichnung einer zweipoligen Steckdose mit Schutzkontakten der Bauart A, 10/16 A, 250 V, in Unter-
putz-Ausführung (UP) nach ÖNORM E 6622:

Steckdose ÖNORM E 6622-A-UP

5 A u s f ü h r u n g

Für Steckdosen bestehen darüber hinaus gesonderte technische Bestimmungen (OVE-IG 31). Nur sol-
che Erzeugnisse, die auch diesen Bestimmungen entsprechen, sind normgerecht.
Die Schutzkontakte müssen genügend federn, um eine Abstandsvergrößerung auf 33mm zuzulassen.

3.5
Die Kontaktbuchsen sind federnd zwischen 3=3 mm und 5,1 mm auszuführen. Sie müssen eine zweck-
entsprechende Form haben (Oberprüfung mittels Lehren C 2 und C 3 gemäß ÖNORM E 6626).
Die Entfernung zwischen der Mittellinie der Kontaktbuchsen und der der Befestigungslöcher oder
-schlitze darf 1 mm nicht überschreiten. Wahlweise können die Kontaktbuchsen so angeordnet wer-
den, daß ihre Mittellinie senkrecht zur Mittellinie der Befestigungslöcher oder -schlitze steht.

6 Z i t i e r t e N o r m e n und V o r s c h r i f t e n

ÖNORM E 6508 Teil 1 Unterputzdosen für Schalter und Steckdosen mit Schraubbefestigung sowie
Abzweigdosen

ÖNORM E 6626 Lehren für Steckvorrichtungen von Hausinstallationen
OVE-IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke

7 H i n w e i s auf a n d e r e Normen

ÖNORM E 6621 Teil 1 Zweipolige Steckdose ohne Schutzkontakte der Bauart A, 10/16 A, 250V
ÖNORM E 6621 Teil 2 Zweipolige Steckdose ohne Schutzkontakte der Bauart B; 10/16 A, 250V

(in Vorbereitung)
ÖNORM E 6622 Teil 2 Zweipolige Steckdose mit Schutzkontakten der Bauart B; 10/16 A, 250V

(in Vorbereitung)
CEE 7 Anforderungen an Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke
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DK 621.316.541.112 1. Juni 1990

Steckvorrichtungen für Hausinstallationen
und ähnliche Zwecke

Mobile Mehrfach-Tischsteckdosen
Steckdosen für 2,5 A, Steckdosen für 10/16 A

mit Schutzkontakten 250 V

ÖNORM
E 6622

Teil 3
Plugs and socket-outlets for house-installations
and similar purposes;
portable multiple table-type socket-outlets;
socket-outlets for 2,5 A, socket-outlets for
10/16 A with earthing contacts 250 V

Auch Normengruppe H

Vorbemerkung
Die Mehrfach-Schutzkontaktsteckdosen gemäß dieser ÖNORM sind von den in ÖNORM E 6622 Teil 10 be-
schriebenen Daten abgeleitet und stimmen im wesentlichen mit den in den Normblättern der CEE-Publika-
tion 7 beschriebenen Steckdosen überein.

Maßangaben in mm

Nichtangegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
1 Anwendungsbereich
2 Kombinationssteckdose (MK) für zweipolige Stecker 10/16 A

und Flachstecker 2,5 A
3 Mehrfach-Schutzkontaktsteckdose (MM)
4 Mehrfach-Schutzkontaktsteckdose (MD) mit zusätzlicher Einführungs-

möglichkeit für Flachstecker 2,5 A
5 Normbezeichnung
6 Bezugsnormen und notwendige Unterlagen
7 Hinwels auf andere Unterlagen

Fortsetzung Seiten 2 bis 5
Nach dieser ÖNORM ist eine Normkennzeichnung gemäß § 3 Normengesetz 1971 unzulässig.
Textstellen in kursiver Schrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext. Zitierungen von Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende
Fassung. Auslegungen (Interpretationen) und Erläuterungen zu ÖNORMEN sind laut Geschäftsordnung des ON nur dann authentisch, wenn sie vom ON aufgrund einer
Beschlußfassung Im zuständigen FNA herausgegeben werden.

Fachnormenausschuß
110IO

Installationsgeräte

400 PG 6
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Seite 2 ÖNORM E 6622 Teil 3

1 A n w e n d u n g s b e r e i c h
Diese ÖNORM ist gemeinsam mit den einschlägigen österreichischen Bestimmungen für die Elektro-
technik ÖVE-IG 31 anzuwenden.
Mobile Mehrfach-Tischsteckdosen nach dieser ÖNORM sind für ortsfeste Installationen einschließ-
lich Installationen in Kanälen, Leuchten, Möbeln und Caravane nicht zulässig.
Die Kombinationssteckdose muß nichtabklemmbar ausgeführt sein und darf nur mit an der Leitung
angeschlossenem Stecker nach ÖNORM E 6623 in Verkehr gebracht werden.

2 K o m b i n a t i o n s s t e c k d o s e (MK) für zwe ipo l ige S t e c k e r 10/16 A und
F l a c h s t e c k e r 2,5 A

-Steckdose nach
ÖNORM E 6622 Teil 10

1) Länge des zylindrischen Teils der Einführungsöffnungen für Steckerstifte
²) Kontaktbuchsen zwischen 3,5 mm und 4,3 mm federnd
³) Diese Umrißlinien begrenzen Mindest-Freiräume, die für das leichte Einführen und Abziehen der Stecker erforderlich

sind.
4) Kontaktbuchsen zwischen 3.5 mm und 5,1 mm federnd
5) (8 ± 1) mm zulässig

Bild 1

Die Stecker-Eingriffsflächen dürfen nur die dargestellten Einführungsöffnungen aufweisen.
In einer Kombinationssteckdose sind Steckdosen nach ÖNORM E 6622 Teil 10 und Steckdosen für
Flachstecker 2,5 A nur im Anzahl-Verhältnis bis höchstens 1 :2 zulässig.
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ÖNORM E 6622 Teil 3 Seite 3

3 M e h r f a c h - S c h u t z k o n t a k t s t e c k d o s e (MM)

Bild 2

Die Steckdosen müssen den in ÖNORM E 6622 Teil 10 und den in den gesonderten österreichischen
Bestimmungen für die Elektrotechnik ÖVE-IG 31 festgelegten Anforderungen entsprechen.
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Seite 4 ÖNORM E 6822 Teil 3

4 M e h r f a c h - S c h u t z k o n t a k t s t e c k d o s e (MD) mit zusätz l icher Elnfüh-
rungsmögl ichke l t für F l a c h s t e c k e r 2,5 A

39

Schutzkontakte

Kanten gerundet mit R 0,6 max.

1) 0 5,5 für keramische Werkstoffe und Gummi,

0 5,5 ig für andere Werkstoffe

2) Kontaktbuchsen zwischen 3,5 mm und 5,1 mm federnd

3) Kontaktbuchsen zwischen 3,5mm und 4,3mm federnd
4) mit Lehren gemäß ÖNORM E 6626 und ÖNORM E 6627 zu prüfen
5) Diese Abmessung Ist auch für die zusätzlichen Einführungen einzuhatten.

Bild 3

Die Ausführung der Steckdose hat sinngemäß nach ÖNORM E 6622 Teil 10 zu erfolgen.
Die Steckdose muß den in den gesonderten österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik
ÖVE-IG31 festgelegten Anforderungen entsprechen.
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ÖNORM E 6822 Teil 3 Seite 5

5 N o r m b e z e i c h n u n g

Bezeichnung einer mobilen Kombinationssteckdose (MK) gemäß ÖNORM E 6622 Teil 3, bestehend
aus einer Schutzkontaktsteckdose und zwei Steckdosen zur Aufnahme zweipoliger Flachstecker 2,5 A,
250V:

Kombisteckdose ÖNORM E 6622-MK 1/2

Bezeichnung einer mobilen Mehrfach-Schutzkontaktsteckdose (MM) gemäß ÖNORM E 6622 Teil 3 mit
4 Steckdosen:

Mehrfachsteckdose ÖNORM E 6622-MM 4

Bezeichnung einer mobilen Mehrfach-Schutzkontaktsteckdose (MD) gemäß ÖNORM E 6622 Teil 3 mit
3 Steckdosen und mit zusätzlichen Einführungsmöglichkeiten für Flachstecker:

Mehrfachsteckdose ÖNORM E 6622-MD 3

Nur Erzeugnisse, welche den in dieser ÖNORM festgelegten Anforderungen und darüber hinaus den
gesonderten österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ÖVE-IG31 entsprechen, sind
normgerecht.

6 B e z u g s n o r m e n und n o t w e n d i g e Unter lagen

ÖNORM E 6622 Teil 10 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; Grundaus-
führung der Steckdosen; Einbausteckdosen-Lehre L1

ÖNORM E 6623 Zweipoliger Stecker mit Schutzkontakten 10/16 A, 250 V
ÖNORM E 6626 Lehren für Steckvorrichtungen für Hausinstallationen
ÖNORM E 6627 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; Lehre C 20
ÖVE-IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke

7 H inwe is auf andere U n t e r l a g e n

ÖNORM E 6622 Teil 1 Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakten der Bauart A; 10/16 A, 250V
ÖNORM E 6622 Teil 4 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; zweipolige

Kupplungssteckdosen mit Schutzkontakt 10/16 A, 250 V
ÖNORM E 6622 Teil 5 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; Adapter mit

zwei Steckdosen, 2,5 A, 250 V
ÖNORM E 6622 Teil 9 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; zweipolige

Sicherheitssteckdosen mit Schutzkontakt 10/16 A, 250V mit Shutter;
Lehre L 2

CEE-Publ. 7 Anforderungen an Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke
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DK 621.316.541.11 -78 1. November 1992

Steckvorrichtungen für Hausinstallationen
und ähnliche Zwecke

Zweipolige Kupplungssteckdosen mit
Schutzkontakten 10/16 A, 250 V

ÖNORM
E 6622-4

Plugs and socket-outlets for house-
installations and similar purposes -
Two-pole portable socket-outlets with
earthing contacts 10/16 A, 250 V

Connecteurs pour installations domestiques
et usages analogues - Socles de prise de couplage
bipolaires avec contacts de mise à la terre 10/16 A, 250 V

f Normblatt III der
CEE-Publ. 7:1963-05 (2. Ausg.)

Ersatz für Ausgabe 1986-11

Maßangaben in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Inhaltsverzeichnis

1 Anwendungsbereich
2 Ausführung
3 Normbezeichnung
4 Bezugsnormen und notwendige Unterlagen
5 Hinweis auf andere Unterlagen

Anhang A (informativ)

1 Anwendungsbereich

Diese ÖNORM ist für Kupplungssteckdosen mit Schutz-
kontakten anzuwenden, in die zweipolige Stecker nach den
ÖNORMEN E 6620, E 6622-6, E 6622-7, E 6623, E 6624 so-
wie nach ÖVE IG/EN 50075 einführbar sind.

Diese ÖNORM ist gemeinsam mit den einschlägigen
österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik
(ÖVE-IG 31) anzuwenden. Nur solche Erzeugnisse, welche
den in dieser ÖNORM festgelegten Anforderungen und dar-
über hinaus den gesonderten technischen Bestimmungen
(ÖVE-IG 31) entsprechen, sind normgerecht.

Nach dieser ÖNORM ist eine Kennzeichnung nach § 3 Normengesetz 1971 unzulässig.
Hinweise auf Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung. Fortsetzung Seiten 2 und 3

Fachnormenausschuß110 IS

Installationsmaterial
und Schaltgeräte

PG 5
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Seite 2 ÖNORM E 6622-4

2 Ausführung

1) Die Abmessungen sind mit Lehren gemäß ÖNORM E 6626 und ÖNORM E 6627 zu überprüfen.
²) Länge des zylindrischen Teiles der Einführungsöffnungen für Steckerstifte.

Bild 1

Die Steckdose muß ÖNORM E 6622-10 entsprechen.
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ÖNORM E 6622-4 Seite 3

3 Normbezeichnung

Bezeichnung einer zweipoligen Kupplungssteckdose (K)
gemäß ÖNORM E 6622-4 mit Schutzkontakten für 10/16 A,
250 V:

Kupplungssteckdose ÖNORM E 6622-K

4 Bezugsnormen und notwendige Unterlagen

ÖNORM E 6620 Zweipoliger Stecker für die Geräte der
Klasse II, 2,5 A, 250 V

ÖNORM E 6622-6 Steckvorrichtungen für Hausinstalla-
tionen und ähnliche Zwecke - Zweipolige Stecker
für Geräte der Klasse II, spritzwassergeschützt
10/16 A 250V

ÖNORM E 6622-7 Steckvorrichtungen für Hausinstalla-
tionen und ähnliche Zwecke - Zweipolige Stecker
mit Schutzkontakten, spritzwassergeschützt
10/16 A 250V

ÖNORM E 6622-10 Steckvorrichtungen für Hausinstalla-
tionen und ähnliche Zwecke - Grundausführung der
Steckdosen - Einbausteckdosen-Lehre L1

ÖNORM E 6623 Zweipoliger Stecker mit Schutzkontak-
ten 10/16 A, 250 V

ÖNORM E 6624 Zweipoliger Stecker für Geräte der Klas-
se II, 10/16 A, 250 V

ÖNORM E 6626 Lehren für Steckvorrichtungen für Haus-
installationen

ÖNORM E 6627 Steckvorrichtungen für Hausinstallatio-
nen und ähnliche Zwecke - Lehre C 20

ÖVE-IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und
ähnliche Zwecke

ÖVE-IG/EN 50075 Flache, nichtwiederanschließbare, zwei-
polige Stecker 2,5 A, 250 V, mit Leitung, für die
Verbindung von Klasse II-Geräten für Haushalt und
ähnliche Zwecke

5 Hinweis auf andere Unterlagen

ÖNORM E 6622-1 Zweipolige Steckdose mit Schutz-
kontakten der Bauart A, 10/16,250 V

ÖNORM E 6622-2 Zweipolige Steckdosen mit Schutz-
kontakten der Bauart B, 10/16 A, 250 V

ÖNORM E 6622-3 Steckvorrichtungen für Hausinstalla-
tionen und ähnliche Zwecke - Mobile Mehrfach-
Tisch-Steckdosen, Steckdosen für 2,5 A, Steckdo-
sen für 10/16 A mit Schutzkontakten 250 V

ÖNORM E 6622-5 Steckvorrichtungen für Hausinstalla-
tionen und ähnliche Zwecke - Adapter mit zwei
Steckdosen 2,5 A, 250 V

ÖNORM E 6622-8 Steckvorrichtungen für Hausinstalla-
tionen und ähnliche Zwecke - Zweipolige Kupp-
lungssteckdosen mit Schutzkontakten, spritz-
wassergeschützt, 10/16 A, 250 V

ÖNORM E 6622-9 Steckvorrichtungen für Hausinstalla-
tionen und ähnliche Zwecke - Zweipolige Sicher-
heitssteckdosen mit Schutzkontakt 10/16 A, 250 V
mit Shutter - Lehre L 2

CEE-Publikation 7 Anforderungen an Steckvorrichtungen
für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke

Anhang A (informativ)

Die Abmessungen der Kupplungssteckdosen wurden von
ÖNORM E 6622-10 und vom Normblatt III der CEE-Publika-
tion 7 abgeleitet.
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DK 621.316.541.112 1. Juni 1990

Steckvorrichtungen für Hausinstallationen
und ähnliche Zwecke

Adapter mit zwei Steckdosen
2,5 A 250 V

ÖNORM
E 6622

Teil 5

Plugs and socket-outlets for
house-installations and similar purposes;
adapter with two socket-outlets 2,5 A, 250 y

Auch Normengruppe H
Stimmt inhaltlich überein mit
(=) DIN 49 437, Mai 1987

Maßangaben in mm

Nient angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

1 A n w e n d u n g s b e r e i c h

Diese ÖNORM ist für Adapter anzuwenden, welche die Aufnahme von zwei Steckern für Geräte
der Klasse II, 2,5 A, 250 V (Flachstecker) nach ÖNORM E 6620 in eine Steckdose für Hausinstallatio-
nen und ähnliche Zwecke, 10/16 A, 250V ermöglicht.
Diese ÖNORM ist gemeinsam mit den einschlägigen Österreichischen Bestimmungen für die Elektro-
technik ÖVE-IG 31 anzuwenden.

Fortsetzung Seite 2
Nach dieser ÖNORM ist eine Normkennzeichnung gemäß § 3 Normengesetz 1971 unzulässig.
Textstellen In kursiver Schrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext. Zitierungen von Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende
Fassung. Auslegungen (Interpretationen) und Erläuterungen zu ÖNORMEN sind laut Geschäftsordnung des ON nur dann authentisch, wenn sie vom ON aufgrund einer
Beschlußfassung im zuständigen FNA herausgegeben worden.

Fachnormenausschuß
110IG

Installationsgeräte

400 PG 3
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Seite 2 ÖNORM E 6622 Teil 5

2 A u s f ü h r u n g
Die dem Flachstecker zugeordneten Eingriffsflächen dürfen nur die dargestellten Einführungsöffnun-
gen aufweisen.

Bild 1

1) Länge des zylindrischen Teiles der
Einführungsöffnungen für Steckerstifte

2) Kontaktbuchsen zwischen 3,5 und 4,3 mm
federnd.

3) (8±1)mm zulässig

3 N o r m b e z e i c h n u n g
Bezeichnung eines Adapters (A) gemäß ÖNORM E 6622 Teil 5:

Adapter ÖNORM E 6622 -A

4 B e z u g s n o r m e n und n o t w e n d i g e U n t e r l a g e n
ÖNORM E 6620 Zweipolige Stecker für Geräte der Klasse II; 2,5 A, 250 V
ÖNORM E 6624 Zweipolige Stecker für Geräte der Klasse II; 10/16 A, 250 V
ÖVE-IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke

5 H inweis auf a n d e r e U n t e r l a g e n
ÖNORM E 6622 Teil 1 Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakten der Bauart A; 10/16 A, 250 V
ÖNORM E 6622 Teil 3 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; mobile

Mehrfach-Tischsteckdosen; Steckdosen für 2,5 A, Steckdosen für 10/16 A mit
Schutzkontakten 250V

ÖNORM E 6622 Teil 4 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; zweipolige
Kupplungssteckdosen mit Schutzkontakt 10/16 A, 250V

ÖNORM E 6622 Teil 9 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; zweipolige
Sicherheitssteckdosen mit Schutzkontakt 10/16 A, 250 V mit Shutter; Lehre L 2

DIN 49437 Adapter mit zwei Steckdosen 2,5 A, 250 V
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DK 621.316.541.12-78 1. Feb. 1972

Zweipoliger Stecker mit Schutzkontakten
10/16 A 250V

ÖNORM
E 6623

Two-pole plug with earthing contacts 10/16 A 250 V Stimmt überein mit Normblatt IV und VII
der CEE-Publ. 7 (2. Ausgabe Mai 1963)

Maße in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen

A Stecker mit seitlichen Schutzkontakten

*) Die Maße sind mit Lehren gemäß ÖNORM E 6626 zu überprüfen.
**) Dieses Maß darf innerhalb eines Abstandes von 18 mm, gemessen von der Stirnfläche des Steckers,

nicht überschritten werden.

Textstellen in Kursivschrift sind nicht Inhalt der Norm. Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuß

„Installationsgeräte"

1000 JZS 1



1840 17. Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

Seite 2 ÖNORM E 6623

B Stecker mit zwei Schutzkontaktsystemen

Die Schutzkontaktbuchse ist federnd zwischen 4,3 und 5,1 mm duszuführen. Sie darf eine
beliebige, zweckentsprechende Form haben. (Überprüfung mittels Lehren C2 und C11 ge-
mäß ÖNORM E 6626.)
Die seitlichen Rippen dürfen unterbrochen sein. Sie müssen an der Stirnfläche beginnen.
Das erste Teilstück muß mindestens 6 mm lang sein.
Die Stiftenden können gerundet oder gemäß der in der Detailskizze dargestellten kegeli-
gen Form ausgeführt sein.

Bezeichnungsbeispiel für Ausführung B:
Stecker B ÖNORM E 6623

Hinweise auf andere Normen und Vorschriften

ÖNORM E 6621 Zweipolige Steckdose ohne Schutzkontakte 10/16 A 250 V
ÖNORM E 6622 Zweipolige Steckdose mit Schutzkontakten 10/16 A 250 V
ÖNORM E 6626 Lehren für Steckvorrichtungen von Hausinstallationen
ÖVE-Vorschriften IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke

*) Die Maße sind mit Lehren gemäß ÖNORM E 6626 zu überprüfen.
**) Dieses Maß darf innerhalb eines Abstandes von 18 mm, gemessen von der Stirnfläche des Steckers,

nicht überschritten werden.



184117 Stück — Ausgegeben am 20. Jänner 1994 — Nr. 47

DK 621316541.12 1. Sept 1979
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Zweipolige Stecker
für Geräte der Klasse II

10/16 A 250V

ÖNORM
E 6624

Two-pole plugs for class appliances 10/16 A 250 V Stimmt teilweise überein mit Normblatt XVII
der CEE-Publ. 7, 2. Ausgabe Mai 1963

Maßangaben in mm

1 Anwendungsbereich

Diese ÖNORM ist bei der Herstellung und Prüfung von zweipoligen Steckern für Geräte der Klasse II für
den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke anzuwenden.

2 Stecker mit größter Außenkontur

Bild 1

1) Die Maße sind mit Lehren gemäß ÖNORM E 6626 zu überprüfen.
²) Dieses Maß darf innerhalb eines Abstandes von 18 mm, gemessen von der Stirnfläche des Steckers, nicht überschritten werden. Die übrige Form und Länge des

Steckers muß derart sein, daß er eich leicht aus Steckdosen gemäß ÖNORM E 6621 und ÖNORM 6622 herausziehen läßt

Textstellen in Kursivschrift, ausgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext Fortsetzung Seite 2
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3 Zulässige Außenkonturen der Stirnfläche

kleinste Außenkontur größte Außenkontur

Ausführung wahlweise ohne, mit einer
oder mit zwei Ausnehmungen

Bild 2

Die Kontur der Stirnfläche des Steckers darf unter Einhaltung der übrigen Bestimmungen zwischen
der größten und kleinsten Außenkontur liegen.
Wenn die Kontur der Stirnfläche die für die größte Außenkontur angegebenen Toleranzen (siehe Bild 1)
nicht unterschreitet, brauchen die Stifte nicht teilisoliert und massiv sein, müssen jedoch über ihre
ganze Länge einen Durchmesser von 4,8 mm ± 0,06 mm aufweisen.

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines zweipoligen Steckers für den Hausgebrauch zur Verwendung bei Geräten der
Klasse II für 10/16 A, 250V gemäß ÖNORM E 6624:

Stecker ÖNORM E 6624 -10/16

5 Ausführung

Die Stecker müssen den Vorschriften ÖVE-IG 31 entsprechen.

6 Zitierte Normen und Vorschriften

ÖNORM E 6621 Zweipolige Steckdose ohne Schutzkontakte 10/16 A 250 V
ÖNORM E 6622 Zweipolige Steckdose mit Schutzkontakten 10/16 A 250 V
ÖNORM E 6626 Lehren für Steckvorrichtungen von Hausinstallationen
ÖVE-IG 31 Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke

Erläuterung
Abweichung gegenüber der CEE-Publikation 7: Stecker ohne zylindrische Ausnehmung an der Stirnfläche sind
im Normblatt XVII nicht enthalten.

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei


